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Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr. 1.

Anlage 1.

Bericht und Antrag
des Provinziallausschusses,

betreffend

eine Abänderung der Geschäftsordnung für den Provinziallandtag hinsichtlich der
Bildung der Kommissionen.

Nach § 2? der vom 36. RheinischenProvinziallandtag in der Plenarsitzung vom
10. Dezember 1890 beschlossenen Geschäftsordnungfür den Provinziallandtag werden

„zur Vorbereitung der Berathungen und Beschlüsse bei Beginn des Provinziallandtags
folgende Kommissionendurch die Abtheilungen gewählt:
eine Wllhlprüfungskommission,
eine Geschäftsordnungskommissionund drei Fachkommissionen für die Angelegenheiten
der Centtalverwaltung, je für die Abtheilung I, Abtheilungen II, III und IV, Ab¬
theilung V.

Weitere Kommissionen können in besonderen Fällen auf Beschlußdes Provinzial¬
landtags gebildet werden.

Die Zahl der Mitglieder der einzelnen Kommissionensoll in der Regel 15
betragen. Alle Abtheilungen wählen die gleiche Zahl von Kommissionsmitgliedern
aus sämmtlichenMitgliedern des Provinziallandtages".

Nach dieser Bestimmung ist zunächst bei der Bildung der Kommissionen verfahren worden.
Da die Thätigkeit der Geschäftsordnungskommissionsehr wenig in Anspruch genommenund die¬
jenige der Wllhlprüfungskommissionin nennenswertherWeise nur immer je im dritten oder vierten
Provinziallandtage nach stattgehabten Neuwahlen erforderlich war, so waren in der Regel nur die
drei Fachkommissionen, also 45 Mitglieder des 145 Mitglieder zählenden Provinziallandtages, zur
Vorbereitung der Beschlüsse beschäftigt. Es wurde immer als ein Ucbclstand empfunden, daß bei
den Kommissionsarbeitenso wenige Mitglieder des Provinziallandtags betheiligt waren, sich also
etwa zwei Drittel der Mitglieder, namentlich an denjenigenTagen, an welcheneine Plenarsitzung
nicht stattfand, ohne Thätigkeit in Düsseldorfaufhalten mußten, während die übrigen verhältnißmäßig
mit Arbeit in den Kommissionenüberlastet waren. Dieser Ucbelstandhatte im letzten Provinzial¬
landtag zu dem Antrag Anlaß gegeben, die drei Fachkommissionen auf je etwa 30 oder 29 Mit¬
glieder zu verstärken. Der 40. Provinziallandtag hat daraufhinin der Plenarsitzungvom ?. März 1897
(stenograph.Bericht, Seite 6 ff.) beschlossen, die Zahl der Mitglieder der drei Fachkommissionen
auf je 20 zu bemessen, so daß jede Abtheilung in jede der drei Fachkommissionen 4 Mitglieder,
in die Geschäftsordnungskommission und in die Wahlprüfungskommissionwie seither je 3 Mitglieder
zu wählen hatte.

Es hat sich indessen herausgestellt, daß durch diese Vergrößerung der Fachkommissionen
dem oben geschilderten Uebelstandenicht in ausreichendwirksamerWeise begegnetworden war.
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Der Provinzialausschnßhat sich deshalb veranlaßt gesehen,die Frage, in welcher Weise
durch die Bildung von Fachkommissioneneine vermehrte Mitarbeit der Mehrzahl der Mitglieder
des Prouinziallandtags an der Vorbereitung der Berathungen und Beschlüsse in den Kommissionen
i» geeigneter Weise zu erreichen sein möchte, einer eingehenden Prüfung zu unterziehen Der Weg,
diese Mitarbeit durch eine weitere Vermehrung der Zahl der Mitglieder der seitherigen3 Fach¬
kommissionen zu ermöglichen, erschien nicht gangbar, da durch eine weitergehendeVergrößerung der
Mitgliedcrzahl die Fachkommissionen schließlich zu kleinen Plenarkörpern auswachsen, das Wesen
der Kommission mithin verloren gehen würde, nnd zum Andern die vorhandenenKummissionsräumc
mich zur Aufnahme der Kommissionen nicht mehr ausreichenwürden.

In wirksamererWeise schien dem Provinzialausschusscdie Betheiligung der Mehrzahl der
Mitglieder des Proviuziallandtags an den Arbeiten der Kommissionennur auf dem Wege aus¬
führbar, daß statt der seither bestimmte»3 Fachkommissionen in Zukunft deren tt gewählt und in
jede dieser Fachkommissionen15 Mitglieder, d, i. von jeder Abtheilung 3 gewählt werden. Es
würden also in diesen 6 Fachkommissionen 90 Mitglieder thätig sein können, zu deucn noch die
30 Mitglieder der Geschäftsordnung^-(15) und der Wahlprüfungs-Kommission(15) treten würden,
so daß nahezu alle anwesendenMitglieder des Provinziallandtags (120) an den Kommissions-
nrbeiten betheiligt sein würdeu.

Nach den Verhandlungen im 40, Rheinischen Provmziallandtag (Protokolle Seite 22,
Anlagen S. 296) bezw. nach dem dem jetzigen Provinziallcmdtage für die Zeit vom 1. April 1896
bis 31. März 189? erstatteten Vcrwaltuugsberichtc(Seite 39) werden die Geschäftscmgelcgenheitcn
der Central-Vcrwaltungsbehördein drei Abtheilungenbearbeitet. Im Anschlüsse an die Einrichtung
dieser Abtheilungen würden für die Geschäftssachen jeder dieser Abtheilungen zwei Fachkommissionen
zu bilden sein, in der Weise, daß den Fachkommissionen 1^, und IL die Angelegenheitender
Abtheilung I, den Fachkommissionen II H und II ll die Angelegenheitender Abtheilung II und
den FachkommissionenIII ^ und III L die Angelegenheitender Abtheilung III der Ccntral-
verwaltung, wie folgt, zuzuweisen wären:

der Fachkommission 1^ die Angelegenheiten:
H. der Personalien der Provinzialbeamten,
N. des Provinziallandtllgcs, des Provinzialciusschusses und der Central-Vcrwaltungsbchördc,
<ü. der allgemeinen Finanzverwaltung, Abstellung des Haupt-Ltats, Ausschreibungder

Proviuzilllumlagc :c,
v. der Provinzial-Feuer-Societät,
N. der Landesbank nnd des von ihr verwalteten Meliorationsfonds,
IV der Invaliditäts- nnd Altersversicherungsanstalt„Rheinprovinz",
tt. der Rheinischen landwirthschaftlichenBerufsgenossenschcift (soweit die Angelegenheiten

unter v bis 6 bei der Ccntralvcrwaltung bearbeitet werden);
der Fachkommission IL die Angelegenheiten:

II. der Beförderung von Kunst und Wissenschaft,der Provinzialmuseen und der Unter¬
stützung gewerblicher Zwecke,

I. der Pensionskasse für die Bürgermeister und die übrigen besoldeten Beamten der
Landbürgermeistereien, sowie der Wittwen- und Waisenversorgungsanstalt für die
Kommunalbeamtender Rheinprovinz,

15. der Provinzial-Taubstummenanstalten und des Taubstummenwesens,
I., der Provinzial-Vlindenanstllltenund des Blindenwesens,
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N. der Provinzial-Hebammen-Lehranstaltenund des Hebammenwesens,
N. der Unterbringung verwahrloster Kinder,
0. der Unterstützungmilder Stiftungen, Rettungs-, Idioten- und Wohlthätigkeitsanstaltcn;

der Fachkommission 11^, die Angelegenheiten:
H,. der Provinzial-Irrenanstlllten und des Irrenwesens,
v. der erweiterten Armenpflege auf Grund des Gesetzes vom 11, Juli 1891;

der Fachkommission II L die Angelegenheiten:
L. des Landarmen- und Korrigendenwesens,
0. der Verwaltung der Polizeistrafgelderfondsund des Ehrenbreitstein'cr Armenfonds,
N. der Provinzial-Arbeitsanstalt in Brauweiler,
?. des Landarmenhaufes in Trier;

der Fachkommission III ^ die Angelegenheiten:
^—N. der Straßenverwaltung einschließlich des Kleinbahnwesens;

der Fachkommission IIIL die Angelegenheiten:
IV der Förderung von Landesmeliorationenund der Unterstützung landwirthschastlicher Zwecke,
tt. des landwirthfchaftlichenSchulwesens (Weinbauschulen, landwirthschaftlicheWinter¬

schulen,Landwirthschaftsfchulen),
II. des Ritterguts Desdorf,
1, der Ausführung des Gesetzes, betreffend die Abwehrund Unterdrückungvon Viehseuche»,

3. der Ausführung der Korordnung für die Privatbefchäler der Rheinprovinz.
Für die Unterbringung dieser Kommissionen finden sich im Standehause die erforderlichen

Raume, es würde daher nur noch in Frage kommen können, ob bei dem Tagen von 6 Fach¬
kommissionen, insbesonderebei gleichzeitigen Sitzungen derselbeneine ausreichende Vertretung der
Verwaltung durch den Landeshauptmann und die ihm zugeordneten oberen Beamten in den
Kommissionssitzungen zu ermöglichensein würde; allein eine Prüfung dieser Frage hat ergeben,
daß sich etwa in dieser Richtung bewegende Bedenken in einer der Sache angemessenenWeise
ausräumen lassen.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demnachzu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle folgende Fassung des ersten Absatzes des § 2? der
Geschäftsordnungfür den Provinziallandtag der Rheinprovinz beschließen:

zur Vorbereitung der Berathungen und Beschlüssewerden bei Beginn des
Provinziallandtages folgende Kommissionendurch die Abtheilungen gewählt:
eine Wahlprüfungskommission(ß 4), eine Geschäftsordnungskommissionund
sechs Fachkommissionen für die Angelegenheitender Centralverwaltung, je zwei
für die Abtheilung I, die Abtheilung II und die Abtheilung III."

Düsseldorf, den 10. Januar 1899.

Der Provinzialausschuß:
Ianßen, Dr. Klein,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

8*
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Anlage 2.

Uerzeichnißder an den 41. Meinischen
Lau¬
fende
Nr.

Antragsteller. Inhalt.

1 Tllubstummcnlchrerder Rheinprovinz bitten
1. um eiu Gehalt, das nicht hinter dem Gehalte

von Westfalen,Hessen-Nassau,bezw. dem Durch¬
schnittsgehalteder Taubstummenlehrerin Preußen
zurücksteht,

2 um Anrechnung der Dienstjahre im Taub-
stummendienste,

3. um Beginn der neuen Gehaltsordnung vom
1. April des Jahres 1898 ab.

2 Landesbauinspcktorcn der Rhein¬ beantragen Aufbesserungihrer Gehälter unter An¬
provinz rechnungder bisherigenDienstzeitals Baninspektor

und mindestensvolle Gleichstellung der Provinzial-
mit den Staats-Bcamtenbesoldungenhinsichtlichder
Landesblluinspektorenin der Rheinprovinz.

3 Strahenmcister der Rheinprovinz bittenum andcrweite Regelungihres Diensteinkommens
sowie ihrer Anstellungs-und Pensionsverhältnissc.

4 Geheimer KommerzicnrathHeinrich beantragtdicBewilligungeiner Summe von100000M.
Lueg in DüsseldorfNamens der als Beitrag zu deu Kostender für das Jahr l 902
großen industriellenVereine in Düsseldorf geplanten Geweroeausstcllungfür

der nordwestlichen Gruppe des Rheinland, Westfalenund benachbarte Bezirke, ver¬
Vereins deutscherEisen- und bunden mit einer deutsch-nationalenKunstausstellung.
Stahlindustricller,

des Vereins deutscher Gisen-
hüttcnleuteund

des Vereins zur Wahrung der
gemeinsamenwirthschaftlichen
Interessen in Rheinland und
Westfalen.

Frovinziallandtag gerichtetenPetitionen.

Bemerkungen.
Fach-

! kommission.

Der Provinzilllausschußhat in der Sitzung vom 29./30. November1898 beschlossen,
dem Prouinziallllndtagevorzuschlagen,die Petition der Taubstummenlehrerund
die Bewilligung der in den Drucksachen.Nr. 3 und Nr. 41 vom Proviuzial-
cmsschusse für diese Lehrer in Vorschlag gebrachtenGehälter für erledigt zu
erklären.

Der Provinzilllausschußhat in der Sitzung vom 10./11. Januar 1899 beschlossen,
dem Provinziallandtage zu empfehlen,den Antrag durch die Beschlüsse über die
Besolduugsvorlage(Drucksachen.Nr. 3) und die in der Anlage zu Weser Vorlage
(Drucksachen.Nr. 42) gemachtenGehaltsvorschlägefür die bereits angestellten
Landes-Blluinspektorenals erledigtzu erklären.

Der Provinzilllausschußhat bei der Berathung der Vorlage über die anderwcite
Regelung der Bcsoldungsverhältnisseder Beamten des Provinzialverbandes(Druck¬
sachen. Nr. 3) beschlossen,dem Provinziallandtage mit Rücksichtauf die vor¬
geschlageneAufbesserung der Gehälter der StraßenmeisterAblehnungzu empfehlen.

Der Proviuzialausschußhat in der Sitzung vom 10./1I. Januar 1899 einstimmig
beschlossen,deu Antrag dem Provinziallandtagebefürwortendvorzulegen.

1^.

!^.

1^.

IL.
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Lau¬
fende
Nr.

Antragsteller. Inhalt.

10

!,

!?,

Der Vorstand des Vereins für das
Notariat in Rhcinpreußen

Oberbürgermeisterzu Barmen

Kuratorium und Direktor der Hand¬
werker-und Kunstgcwerbeschulcin
Barmen

Seminar-MusiklehrerKarl Becker zu
Neuwied

GemeindeSchlebuschund Odenthal

Tilmann Vönningerin Hüls

Präsidium des landwirthschaftlicheu
Vereins für Rheinpreußen

Königlicher Oberst z. D. von Giese
zu Aachen

ersuchtum Abgabe eines Votums, worin der Pro¬
vinziallandtagNamensder Rheinprovinzden Wunsch
ausspricht:

„daß bis zur Schaffung deutscher Rechtseinheit
auf dem Gebieteder Notariatsfrageder bisherige
rheinischrechtlichcstatu» ^uo bezüglichder Kompe¬
tenz der Notare und bezüglichder bestehendengesetz¬
lichen Einschränknng der Beurkundungszuständig-
leit der Amtsgerichtefür die Rheinlande aufrecht
erhalten wird."

beantragtcincjährlichcVeihülfcvon2000NM.zurUnter-
haltung der in Barmen zu errichtenden Webeschulc.

beantragen die Bewilligung eines feststehenden jähr¬
lichenBetrages zur Ermöglichungder Gründung
eines Stipendicnfonds für unbemittelte Kunst¬
gewerbeschüler.

beantragt eine Beihülfezn den Kostender Drucklegung
des II. Bandes der RheinischenVolkslieder.

beantragen Uebernahmeder Straße von Schlebusch
nach Odenthal in die Unterhaltung und Verwal¬
tung des Provinzialueibandcs.

sendeteine von 400 Lcmdwirthcnaus den Kreisen
Ncuß, Krcfeld, Gladbach, Kempen, Mürs und
Geldern einstimmig beschlosseneResolution:

„Die Versammlungder vereinigtenücmdwirthc
der Kreise Neuß, Kempen, Krefeld, Gladbach,
Mors, Geldern erklärt es für eine Nothwendig¬
keit, daß in der Rheinprovinz eine Landwirth-
fchaftskammeieingefühlt werde, und richtet an
das hohe Haus des Provinziallandtags die sehr
ergebeneBitte, dementsprechend zu beschließen."

beantragt die gleichzeitige Errichtung von wenigstens
zwei Weinbauschulen,eine für das Wciubaugebiet
des Unterrheinsund der Ahr, die andere für das
Weinbaugebietdes Oberrhcins und der Nahe.

beantragtkäuflicheUebernahmeder vom Petenten be¬
gründeten„gemeinnützigenAnlagenzu Sourbrodt".
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Bemerkungen.
Fach¬

kommission.

Der Provinzialausschußhat in der Sitzung vom 28. Januar 1899 beschlossen,dem
Provinzillllandtagezu empfehlen,er wolle den Provinzialausschußbeauftragen,im
Sinne des beantragtenVotums für Aufrechterhaltungdes rheiuischrechtlichcnstaw»
yuo bezüglich der Kompetenzder Notare und bezüglich der bestehendengesetzlichen
Einschränkungder Benrtundungszuständigkeitder Amtsgerichtefür die Rheinlande
vorstelligzu werden.

Itt.

Der Provinzialausschußhat in der Sitzung vom 10./11. Januar 1899 beschlossen,
den Antrag dem Provinziallandtag mit ablehnendemVotnm vorzulegen.

Der Provinzialausschußhat in der Sitzung vom 28. Januar 1899 beschlossen,die
Petition dem Provinziallandtag mit ablehnendemVotum vorzulegen.

Itt.

Der Provinzialausschußhat in der Sitzung vom 1N./11. Januar 1899 beschlossen,
dem Provinziallandtag Ablehnungvorzuschlagen.

Der Provinzialausschußhat in der Sitzung vom 28. Januar 1899 beschlösse»,mit
Rücksicht auf die Verhandlungeniu derselben Angelegenheitim 40. Provinzinlland-
tllge Ablehnungzu empfehlen,da sich die Verhältnisseseitdem nicht geänderthaben.

Der Provinzialausschußhat in der Sitzung vom 28. Januar 1899 beschlossen,dem
Provinziallnndtagezu empfehlen,die Petition gemeinsam mit der denselbenGegenstand
betreffendenVorlage zu berathen.

IU.

III H.

III li.

Zur Sache hat der Provinzialausschußiu der Sitzung vom 29. November 1898
einen Bericht an den Provinziallandtag festgestellt(Drucksachen.Nr. 32), in
welchemdie Errichtung einer Weinbauschulebeantragt und dem Provinzial¬
landtag die Bestimmungdes Sitzes der Schule überlassenwird.

Der Provinzialausschußhat in der Sitzung vom 28. Januar 1899 beschlösse»,die
Petition dem Pruvinziallandtage mit ablehnendemVotum vorzulcgeu.

III li.

III U.



«^ 41. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 3.

Anlage 3.

Verzeichmh
d>'r

Vorlagen für den 41. Rheinischen Provinziallandtag.

Nr, Drucksachen,
Nr, Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzicil-
llusschusses.

Fach-
kom-
Mis¬
sion.

33
(Anlage
Nr. 18.)

H.. Morlagen der Königlichen Staatsregierung.
Bericht und Antrag des Provmzialausschusses,betreffend die

Wahl von bürgerlichen Mitgliedern bczw. Stellvertretern
für die Ober-Ersatzlommissionen.

Oberstleutnant
a. D. Schmidt
von Schwind

bezw. in Stellver¬
tretung

Kommerzienrath
von Boch.

1^.

L. Morlagen des Movinzialausschusses.
Abtheilung i der Gentralverwaltung.

Fachkommission 1^..
(Personalangelegenheitender Provinzialbeamten,Angelegenheitendes Provinziallandtages, des Prouinzial-
ausschusses, der Centralverwaltungsbehörde,des Haupt-Etats, der Ausschreibung der Provinzialumlage, der
Prouinzial-Feuer-Societät, der Landesbank,der Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalt,der landwirth-

schaftlichenBerufsgenossenschaft.)

I 3?

(Anlage Nr.
Bericht und Antrag des Provinzialausschuffes,betreffend die

Abänderung der Geschäftsordnungfür den Provinziallandtag
hinsichtlich der Bildung der Kommissionen.

Bericht des Provinzialausschuffes über die Ergebnisse der
Provinzialverwaltung für das Etatsjahr 1896.

Bericht des Provmzialausschusses über die Ergebnisse der
Provinzialverwaltung für das Etatsjahr 1897.

Landeshaupt¬
mann Dr. Klein.

Beigeordneter
Dietze.

Derselbe.

1^.

1^.

IH.
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Drucksachen,
Nr. Gegenstand.

1

(Anlage 4.)

Zu i,
S, 1 bis 19 des

Ewtsheftes.

^ Zu i,S. 21 bis 39
des

Etatsheftes.

Zu i,
S. 41 bis 53

des
Ewtsheftes.

Zu i,
S. 55 bis 65

des
Etatsheftes.

_Z« i,
S. 67 bis 73

des
Ewtsheftes.

Zu 1.
S. 75 bis 85

des
Etatsheftes.

^ Zu i,
S. 87 bis 97

des
Ewtsheftes.

15
(Anlage 5.)

2
(Anlage 6.

Vorbericht zu dem Haupt-Etat der Provinzialverwaltung der
Rheinprovinz sowie zu den zu demselbengehörendenEtats
der einzelnen Verwaltungszweige und Anstalten für die
Etatsjahre vom 1. April 1899 bis 31. März 1900 und
vom 1. April 1900 bis 31. März 1901.

Haupt-Etat der Provinzialverwaltung für die Gtatsjahre vom
1. April 1899 bis 31. März 1901.

Etat des Provinziallandtages, des Provinzialausschussesund
der Piovinzial-Centraluerwaltungsbehördefür die Etatsjahre
vom 1. April 1899 bis 31. März 1901.

Etat zur Zahlung von Pensionen «. an Provinzialbeamte
und von Wittwen- und Waisengeldcrnsowie Unterstützungen
an deren Hinterbliebene für die Etatsjahre vom 1, April
1899 bis 31. März 1901.

Etat der Besoldungen und anderen persönlichenAusgaben
für die bei der Invaliditäts- und Alteisversicherungsanstalt
„Rheinprovinz" beschäftigten Provinzialbeamten für die
Kalenderjahrevom 1. Januar 1899 bis 31. Dezember1900.

Etat der Verwaltungslosten des Genossenschaftsvorstandes der
Rheinischen landwirthschaftlichenBerufsgenossenschaft für die
Kalenderjahrevom 1. Januar 1899 bis 31. Dezember 1900.

Etat der Verwaltungslosten der Rheinischen Provinzml-Feuer-
Societät für die Kalenderjahre vom 1. Januar 1899 bis
31. Dezember 1900.

Etat der Verwaltungskostender Landesbank der Rheinprovinz
für die Etatsjahre vom 1. April 1899 bis 31. März 1901.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Verwendung der zur Verfügung des Provinziallandtags
stehendenMehr-Einnahmen an Provinzialabgaben aus den
Etatjahren 1897 und 1898.

Bericht des Provinzialausschusses,betreffend den Vermögens-
stand des RheinischenPiovinzialverbandes.

Berichterstatter
des

Provinzial¬
ausschusses.

Landeshaupt¬
mann Dr. Klein

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.

Gutsbesitzer
Lieven.

Fabrikant Nels.

Geh.Kommerzien-
rath Lueg.

Landeshaupt¬
mann

Dr. Klein.

Derselbe.

Fach-
tom°
Mis¬
sion

16..

1^.

I^V.

1^.

Iä.

IH.

1^.

1^.

16..

Iä.
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3tr.
Drucksachen.

Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

Fach-
lom»
Mis¬
sion

14 3
(Anlage IS.)

15 4
«Milane 32.)

16 5

(Anlasse 33.)

1? 6

(Anlasse 34.)

18 ?
(Anlasse 19,)

19 8

(Anlage 20.)

20 9

(Anlasse 22.)

2l 10

(Anlasse 21.)

22 14
(Anlasse 23.)

23 16
(Anlage 40.)

24 24
und Nachtrass:

38

Bericht und Anträge des Provinzialausschusses,betreffend die
anderweite Regelung der Besoldungsverhältnisfeder Beamten
des Provinzicilverbandes.

Bericht und Anträge des Provinzialausschusses,betreffend einige
Aenderungen des Reglements über die dienstlichen Ver¬
hältnisse der Provinzialbeamten der Rheinprovinz.

Bericht und Anträge des Provinzialausschusses,betreffendeinige
Abänderungen der Reglements über die Tagegelder und
Reisekosten der Provinzialbeamten der Rheinprovinz.

Bericht und Anträge des Provinzialausschusses,betreffend einige
Abänderungen des Reglements über die Fürsorge für die
Wittwen und Waisen der Provinzialbeamtender Rheinprovinz.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Wahl des Vorsitzenden des Provinzialausschusses.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Ersatzwahlen für den Provinzialausfchuß und Wahl des
stellvertretendenVorsitzenden des Provinzialausschusses.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Wahl des Landeshauptmannes.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Wahl des Direktors der Landesbcmk.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Wahl der zur Mitwirkung bei den Geschäftender Renten»
bank für die Provinz Westfalen, die Rheinprovinz und die
Provinz Hessen-Nassauin Münster berufenen Kommissare
der Provinzialvertretung und deren Stellvertreter.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Heranziehungder Kreise für die 900 M. nicht übersteigenden
Einkommenbei Vertheilung der Provinzialabgaben,

Bericht und Antrag des Prouinzialausfchusses,betreffend den
Erlaß eines Nachtrages zn dem Statut der Landesbank der
Rheinprovinz.

Landeshaupt¬
mann Dr. Klein

Derselbe.

Derselbe.

Derselbe.

Königl. Landrath
Graf Beissel
von Gymnich.

Königl. Landrath
a. D. Ianßen.

Derselbe.

Landeshaupt¬
mann Dr. Klein.

Kommerzienrath
Klein.

Königl. Landrath
Graf Beifsel
von Gymnich.

Geh.Kommerzien-
rath Lueg.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 3. 6?

Nr.

25

26

Drucksachen
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

Fach-
tom-
mis-
sion.

2?

34
(Anlage 14.)

1?
(Anlage 16.)

18
(Anlage 17.)

28

29

30

31

32

33

34

36

Bericht des Prouinzialausfchuffes über die Ausführung des
Beschlusses des 40. Provinziallandtags, betreffenddie Aus¬
gabe von Rheinprovinz-Anleihescheinen.

Bericht und Antrag des Provinzialcmsschusses, betr. die Verlän¬
gerung des mit der Invaliditäts- und Altersversicherung^
anstatt „Rheinprovinz" wegen Gestellung von Beamten zur
Erledigung der Bureau-, Kassen-, Rechnungs-,Kanzlei- und
Botengeschäfte derselbenabgeschlossenenVertrages.

Bericht und Antrag des Prouinzialausschusses,betreffend den
Antrag des Ausschussesder Invaliditäts- und Nltersver-
sicherungsanstalt„Rheinprovinz"auf Genehmigungzur hypo¬
thekarischenBeleihung von Grundstücken zum Zwecke der Er¬
bauung von Albeiterwohnungenund Lungenheilstätten über die
Mündelsicherheit hinaus bis zur Höhe von I0«/<, des Vermögens.

Entlastung der Rechnung über den Haupt-Etat für 1895/96.

Entlastung der Rechnung über den Haupt-Etat für 1896/97.

Entlastung der Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben
des Provinziallllndtllges, des Provinzialausschussesund der
Centtalverwaltungsbehördefür 1895/96.

Entlastung der Naturalrechnung über die Schreibmaterialien
der Provinzial-Ceutralverwaltungsbehördefür 1895/96.

Entlastung der Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben
des Proviuzillllandtages, des Provinzialausschussesund der
Centtlllverwaltungsbehördefür 1896/9?.

Entlastung der Naturalrechnung über die Schreibmaterialien
der Provinzial-Eentralverwllltungsbehördefür 1896/97.

Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Zahlung von
Pensionen «. an Provinzialbeamte und von Wittwen- und
Waisengeldernan deren Hinterbliebenefür 1895/96.

Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Zahlung von
Pensionen «. an Provinzialbeamte und von Wittwen- und
Waisengeldernan deren Hinterbliebene für 1896/97.

Entlastung der I, Stückrechnung über das Conto „Erweite¬
rung des großen Sitzungssaales im Ständehause".

Geh.Kommerzien-
rath Lueg.

Landeshaupt¬
mann Dr. Klein.

Rittergutsbesitzer
Weidenfeld.

1^.

IH.

1^.

1^.

1^.

8*



iü, 4!, RheinischerProuinziallandtag. Nr. 3

Nr. Drucksachen
Nr.

Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
llusschusses.

Fllch-
tom°
Mis¬
sion.

37 —

:'.« —

!',<» —

40 —

41 —

42 —

43 —

44 —

45 —

46 —

4? —

48 . —

49 —

Entlastung der II. Stückrechnungüber das Conto „Erweite¬
rung des großen Sitzungssaales im Ständehcmse".

Entlastung der Rechnung über den Dispositionsfonds des
Provinzilllausschussesfür 1895/96.

Entlastung der Rechnung über den Dispositionsfonds des
Provinzilllausschussesfür 1896/97.

Entlastung der Rechnung der Rheinischen Provinzial-Feuer-
Societät für 1895.

Entlastung der Rechnung der Rheinischen Provinzial-Feuer-
Societat für 1896.

Entlastung der Rechnungüber die Verwendung der Ueberschüsse
der RheinischenProvinzial-Feuer-Societat für 1895/96.

Entlastung der Rechnungüber die Ueberschüsse der Rheinischen
Provinzial-Feuer-Societat für 1896/97.

Entlastung der Rechnung der Landesbank für 1894/95.

Entlastung der Rechnung der Landesbank für 1895/96.

Entlastung der Rechnung über den RheinischenMeliorations¬
fonds für 1895/96.

Entlnstung der Rechnung über den RheinischenMeliorations¬
fonds für 1896/97.

Enlastung der Rechnung der Rheinischenlandwirtschaftlichen
Berufsgenossenschaft für 1894.

Entlastung der Rechnung der Rheinischenlandwirtschaftlichen
Bcrufsgenosscnschllft für 1895.

1^.

1^.

1^.

1^.

1^.

1^.

1^.

1^.

1^.

1^.

Iä.

1^.

Fachkommission I».
(Angelegenheitender Beförderung von Kunst und Wissenschaft,der Prouinzialmuseen, der Unterstützung
gewerblicher Zwecke, der Pensionskasse der Landbürgermeister «. und der Wittwen- und Waisenversorgungs¬
anstalt der Kommunalbeamten,der Provinzial-Taubstummen-,Blinden- und Hebammen-Lehranstalten,der

UnterbringungverwahrlosterKinder, Unterstützung milder Stiftungen, Wohlthätigkeitsanstalten,c.)
Zu 1. , Etat für die Verwaltung der Angelegenheiten, welche die Königl Schloß- 18.

Förderung von Kunst und Wissenschaftbetreffen, für die
S. 521 bis

523 des
Etatsheftes, Etlltsjahre vom 1. April 1899 bis 31. März 1901.

Königl Schloß-
hllUPtMllNN
Graf von

Fürstenberg-
Stnnnnheim



Anlagen zu den Sitzungsprotokollcn. Nr. 3, «>!,

Drucksachen,
Nr

Gegenstand.
Berichterstatter

des
Provinziell-
ausschusses.

ss°ch°
tom^
Mis¬
sion,

Zu i,
S, 525 bis

533 des
Ltatsheftes.

Zu i,
S. 535 bis

537 des
Ltatsheftes.

Zu ',
S, 99 bis 151

des
Gwtsheftes

Etat für die Verwaltung der Prouinzialmnseen zu Bonn und
Trier für die Etatjahre vom I. April 1899 bis 31, März
1901.

Etat für gewerbliche Zwecke für die Etatsjahre vom 1. April
1899 bis 31. März 1901.

KglSchlußhaupt-
nmnn Graf von
Fürstenberg-
Stammheim

Kommerzicnrath
Klein,

Zu 1,
S. 153 bis

179 des
Ltatsheftes.

Zu i,
S. 181 bis

191 des
Ltatsheftes.

Zu i,
S. 193 bis

199 des
Gtatsheftes,

Zu i,
S, 201 bis

203 des
Gtlltsheftes.

11
(Anlage 28.)

Etats der Prouinzial-Taubstummenanstaltenzu Aachen, Vrühl, Oberstleutnant
Elberfeld, Essen, Kempen, Neuwied, Trier, sowie über die a D, Schmidt
Verwendung der Wilhelm-Augusta-Stiftung und des Unter- von Schwind
stützungsfonds für entlassene Taubstumme für die Etats-bezw. in Stellver¬
jahre vom !. April 1899 bis 31. März 1901.

Etats der Prouinzial-Blindeuanstalten zu Dürcn und Neu¬
wied für die Etatsjahre vom 1. April 1899 bis 31, März
1901,

Etat über das Hebammenweseneinschließlich der Hebammen¬
lehranstalt zu Köln für die Etatsjahre vom 1. April 1899
bis 31. März 1901.

Etat über die Kosten der Unterbringung verwahrlosterKinder
für die Etatsjahre vom 1. April 1899 bis 31. März
1901.

Etat über die Unterstützung milder Stiftungen und Wohl-
thätigfeitsanstalten, sowie über die Kosten der Unter¬
bringung und des Unterhaltes von Epileptikern, Idioten
nnd Blinden aus der Rheinprovinz, welche bezw. deren
Angehörige keinen Anspruch auf öffentliche Armenpflege
haben, für die Etatsjahre vom 1. April 1899 bis
31. März 190l.

Bericht und Anträge des Prouinzialausschusses,betreffenddie
Einräumung des Rechts auf Bezug uou Pensionen und von
Wittwen- und Waiscngeldernan den Verein zur Erziehung
nnd Pflege katholischer idioter Personen beiderlei Geschlechts
aus der Rheinprouinz für das an der Idioten-Erziehungs¬
anstalt in Essen-Huttrop angestellteLehrpersonal.

tretung
Kommerzieurath

von Boch.

Gutsbesitzer
Destroe.

Derselbe.

Derselbe.

Kommerzicnrath
Klein.

Gutsbesitzer
Üieven.

IN.

I«.

I«.

18

IN.

18,

IN.

IN.



7" 41, RheinischerProvinziallcmdtag. Nr. 3.

Nr, Drucksachen,
Nr,

Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial¬
ausschusses.

5<!»

<',,»

<!>

«2

n:i

<!^

«,l

<;?

<>«

12
(Anlasse 7.)

13
(Anlasse 8.)

25
(Anlage 9.)

19
(Anlage 29.)

20
(Anlage 30.)

^2

(Anlasse 31.)

23
(Anlage 39.)

2?
(Anlage 38.)

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betr. den Bau des
VerbindungskllNlllsvomDortmund-Ems-KaualnllchdemRhein.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Bereitstellung von Geldmitteln aus Prouinzialfonds zur
Rettung des Siebengebirges vor der durch die Steinbruch-
Industrie drohendenVerwüstungund Erhaltung des Gebirges
in seiner landschaftlichen Schönheit.

Bericht und Anträge des Provinzialausschusses,betreffendBe¬
willigungen aus dem Dispositionsfonds des Provinzial-
landtags (Ständefonds).

Bericht und Anträge des Provinzialausschusses, betreffend
einige Abänderungen des Statuts über die Errichtung einer
Wittwen- und Waisenversorgungsanstaltfür die Kommunal¬
beamten der Nheinprouinz.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend Ab¬
änderung des Reglements über die Leitung und Verwaltung
der Provinzilll-Taubstummencmstaltensowie der Bedingungen
zur Aufnahme taubstummerKinder in die Provinzial-Taub¬
stummenanstaltender Nheinprovinz.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Abänderung des Reglements über die Leitung und Ver¬
waltung der Provinzilll-Blindencmstalt in Düren mit den
zugehörigen Bedingungenfür die Aufnahme in die Provinzial-
Blindenanstalt zu Düren.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffendeinige
Abänderungendes Reglements über die Leitung und Ver¬
waltung der Provinzial-Hebllmmenlehranstalt.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Errichtungeiner 2, Hebmnmenlehranstaltin der Rheinprovinz.

Entlastung der Rechnung über den Dispositionsfonds des
Provinziallandtages für 1895/96.

Entlastung der Rechnung über den Dispositionsfonds des
Provinziallandtages für 1896/97.

Geh.Kommerzien-
rath Lueg.

König!. Landrath
a. D. Ianßen.

Beigeordneter
Dietze.

Gutsbesitzer
Peters.

Oberstleutnant
a. D. Schmidt
von Schwind

bezw. in Stellver¬
tretung

Kommerzienrath
von Boch.

Gutsbesitzer
Destr6e.

Derselbe.

Derselbe.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 3. 71

Nr. Drucksachen.

Nr.
Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

Fach-
lmn-
Mis¬
sion.

69 — Entlastung der III. Stückrechnung über den Fonds zur Er¬
richtung eines Kaiser Wilhelm-Denkmals in der Rheinprovinz.

— IL.

70 — Entlastung der IV, Stückrechnung über den Fonds zur Er¬
richtung eines Kaiser Wilhelm-Denkmals in der Rheinprooinz.

— IN.

71 — Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Förderung von
Kunst und Wissenschaft für 1895/96.

IL.

72 — Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Förderung von
Kunst und Wissenschaft für 1896/97.

— I«.

73 Entlastung der Rechnung über die Verwaltung der Provinzial-
museen zu Bonu und Trier für 1895/96.

— I«.

74 — Entlastung der Rechnung über die Verwaltung der Provinzial-
museen zu Bonn und Trier für 1896/97.

— IL.

75 — Entlastung der Rechnung über den Funds für gewerbliche
Zwecke für 1895/96.

— I«.

76 — Entlastung der Rechnung über den Fonds für gewerbliche
Zwecke für 1896/97.

— IL.

7? Entlastung der Rechnung über die Pensionskasse der Land¬
bürgermeistereien und Landgemeinden der Rheinprooinz
für 1895/96.

IL.

78 — Entlastung der Rechnung über die Pensionskasse der Land-
bürgermcistereien und Landgemeinden der Rheinprovinz
für 1896/97.

IL.

79 — Entlastung der Rechnung über das Taubstummenwesen für
1895/96.

— IL.

80 — Entlastung der Rechnung über das Taubstummenwesen für
1896/97.

IL.

81 — Entlastung der Geld- uud Naturalienrechnuugen der Prouinzial-
Blindenanstalt zu Düren für 1894/95.

IL.

82 Entlastung der Geld- und Naturnlienrechnungen der Provinzial-
Blindenanstalt zu Düren für 1895/96.

IL.

83 — Entlastung der Geld- und Naturnlienrechnungen der Provinzial-
Blindenanstalt zu Düren für 1896/97.

IL.



7^ 41, Rheinischer Provinziallandtag.

Nr. Drucksachen.
Nr.

Gegenstand.
Berichterstatter

des
Provinzial-
ausschusses.

Fach¬
tom-
Mis¬
sion.

84

85

86

8?

88

89

90

91

92

—

Entlastung der I. Stückrechnung über das Bauconto „Provinzial»
Blindenanstalt Neuwied",

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Hebammenlehranstalt
zu Köln für 1895/96.

Entlastung der Rechnung der Provinzial-Hebammenlehranstalt
zu Köln für 1896/97.

Entlastung der I. Stückrechnung über das Conto „Verbesse¬
rungen der Badeeinrichtungen«. der Provinzial-Hebammen¬
lehranstalt zu Köln".

Entlastung der II, Stück« und Schlußrechnungüber das Conto
„Verbesserungender Badeeinrichtungen:c. der Pruvinzial-
Hebammenlehranstaltzu Köln".

Entlastung der Rechnungüber die Kosten der Zwangserziehung
verwahrlosterKinder für 1895/96.

Entlastung der Rechnungüber die Kosten der Zwangserziehung
verwahrlosterKinder für 1896/97.

Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Unterstützung
milder Stiftungen und Wohlthätigkeitsanstalten,sowie über
die Kosten der Unterbringung und des Unterhalts von
Epileptikernund Idioten für 1895/96.

Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Unterstützung
milder Stiftungen und Wohlthätigkeitsanstalten,sowie über
die Kosten der Unterbringung und des Unterhalts von
Epileptikern und Idioten für 1896/97.

—

IL.

IL.

IL.

IL.

IL.

IL.

IL.

IL.

IL.

Abtheilung II der Centralvevwaltung.

IsachKommisston11^..
(Angelegenheiten der ProvinziHl-Irrenanstalten,der erweitertenArmenpflege, bauliche Beaufsichtigung

93 Zu 1,
S. 2U5 bis

351 des
Etlltsheftes.

94 Zu i,
S. 361 bis

383 des
Vtatshestes.

der Provinzilllanstalten.)

Etats der Provinzial-Heil- und Pflcgeanstalten zu Andernach,
Bonn, Dürcn, Galkhauscn, Grafenberg, Merzig und Aachen
für die Etatsjahre vom 1. April 1899 bis 31. März 1901.

Etat für die erweiterte Armenpflege auf Grund des Gesetzes
vom 11. Juli 1891 für die Etatsjahre vom 1. April 1899
bis 31. März 1901.

Gutsbesitzer
Peters.

Königl. Landlllth
Graf Beissel

von Gymnich.

II H.

11^.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr, 3, ?^

^Drucksachen,
Nr.

Gegenstand.
Berichterstatter

des
Provinzial¬
ausschusses.

mis¬
ston.

Zu i,
S. 451 bis

453 des
Etatsheftes,

21
(Anlage 26,)

26
(Anlage 27,)

Etat über die Kosten der Leitung und Beaufsichtigung der
baulichen Unterhaltungsarbeiten in den Provinzialanstalten
für die Etatjahre vom 1. April 1899 bis 31. März 1901.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses, betreffend den
Erlaß eines Reglements über die Aufnahme und Entlassung
der der Fürsorge des Rheinischen Provinzml- (und Lcmd-
armen-)Verbllndes anheimfallenden Geisteskranken, Idioten,
Epileptischen, Taubstummen und Blinden in und aus öffent¬
lichen und privaten Anstalten, sowie über die Einrichtung,
Leitung und Beaufsichtigung der Rheinischen Provinzial-
Heil- und Pflegeanstalten,

Weiterer Bericht und Anträge des Provinzialausschusses,
betreffeud die Fürforge für die Geisteskranken und Epilep¬
tiker der Rheinprovinz.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial-
Irienanstlllt zu Andernach für 1895/96.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial-
Irrenllnstalt zu Bonn für 1895/96.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial-
Irienanstalt zu Bonn für 1896/97.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial-
Irrcnanstlllt zu Düren für 1895,96

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial-
Irrenanstalt zu Düren für 1896/97.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial-
Iirenanstlllt zu Grafenberg für 1895/96.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial-
Irrenanstlllt zu Merzig für 1894/95,

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial-
Irrenanstalt zu Merzig für 1895/96.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungen der Provinzial-
Irrencmstalt Marillberg zu Aachen für 1895/96.

Entlastung der Rechnung über den allgemeinen Baufonds
für 1895/96.

Kommerzicnrath
Klein.

Landeshaupt¬
mann Dr. Klein,

Derselbe.

II H.

11^.

II H.

II H.

11^.

11^.

II H,.

11^.

11^.

11^.

11^.

11^.

11^.

u>



?'1 41. RheinischerProvinziallandtcig, Nr. 3.

Nr. Drucksachen,
Nr.

Gegenstand.
Berichterstatter

des
Provinzial-
ausschusses.

Fach-
tom-
mis-
sion.

108 — Entlastung der Rechnung über den allgemeinen Baufonds
für 1896/97.

— II ä.

109 — Entlastung der II. Stück- und Schlußrechnungüber das Conto
„BrunnenanlngefürdieProvinzial-Irrenanstalt zu Andernach".

— 11^.

110 — Entlastung der Rechnung über das Conto „Wasserversorgung
in der Provinzial-Irrenanstalt zu Andernach".

— II H.

111 Entlastung der I, Stückrechnungüber das Conto „Vergrößerung
des Frauen-Isolirgebäudes in der Provinzial-Irrenanstalt
zu Andernach" sowie „Herstellung elektrischerSignalvorrich-
tnngen innerhalb dieser Anstalt".

11^.

112 Entlastung der II Stück- und Schlußrechnungüber das Conto
„Vergrößerungdes Frauen-Isolirgebäudes in der Provinzial-
Irrenanstalt zu Andernach" sowie „Herstellung elektrischer
Signalvorrichtungen innerhalb dieser Anstalt".

11^.

113 Entlastung der I. Stückrechnnngüber das Conto „Bauliche
Ausführungen und Wäschebetriebseinrichtungenin der
Provinzial-Irrenanstalt zu Andernach".

11^.

114 Entlastung der II. Stück- und Schlußrechnungüber das Eonto
„Bauliche Ausführungen und Wäschebetriebseinrichtungen
in der Provinzial-Irrenanstalt zu Andernach".

II H.

115 Entlastung der I. Stückrechnung über das Conto „Anlage einer
Entnebelungsvorrichtungin der Kochküche der Provinzial-
Irrenanstalt zu Bonn".

' 11^.

116 Entlastung der II. Stück- und Schlußrechnungüber das Conto
„Anlage einer Entnebelungsvorrichtungin der Kochkücheder
Provinzial-Irrenanstalt zu Bonn".

II H.

11? — Entlastung der Rechnung über das Conto „Ausführungbaulicher
Aenderungenin der Provinzial-Irrenanstalt zu Bonn".

— 11^.

118 — Entlastung der I. Stückrechuungüber das Conto „Bau von
Schweineställen in der Provinzial-Irrenanstalt zu Bonn".

— II H.

119 Entlastung der II. Stück- und Schlußrechnung über das
Conto „Bau von Schweineställen in der Provinzial-Irren¬
anstalt zu Bonn".

11^.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen, Nr. 8. '/,'.

Nr. Drucksachen.
Nr.

Gegenstand.
Berichterstatter

des
Prouinzilll-
ausschusses.

Fach-
lom-
mis-

120

121

122

123

124

125

126

12?

128

129

130

Entlastung der II, Stückrechnungüber das Conto „Beseitigung
baulicher Schäden an den Gebäuden für Ruhige in der
Provinzial-Irrenanstlllt zu Düren".

Entlastung der III. Stückrechnung über das Conto „Beseitigung
baulicher Schäden an den Gebäuden für Ruhige in der
Provinzial-Irrenllnstalt zu Düren".

Entlastung der I. Stückrechnung über das Conto „Verbesserungen
in der Waschanstalt und Herstellung einer elektrischen
Klingel- und Telephonanlage in der Provinzial-Irrennnstalt
zu Düren".

Entlastung der II. Stück- und Schlußrechnungüber das Conto
„Verbesserungenin der Waschanstaltund Herstellung einer
elektrischen Klingel- und Tclephonanlage in der Provinzial-
Irrcnanstalt zu Düren".

Entlastung der Rechnung über das Conto „Vervollständigung
der maschinellen Einrichtungenin der Provinzial-Irrenanstalt
zu Grafenberg".

Entlastung der I. Stückrechnungüber das Conto „Bauliche
Aenderungen und Einrichtungen in der Provinzial-Irren-
anstalt zu Merzig".

Entlastung der II. Stückrechnungüber das Conto „Bauliche
Aenderungen und Einrichtungen in der Provinzial-Irren-
cmstalt zu Merzig".

Entlastung der I. Stückrechnuug über das Conto „Außer¬
gewöhnliche Bauausführungen in der Provinzial-Irrenanstlllt
Mlliiaberg zu Aachen".

Entlastung der II. Stück- und Schlußrechnungüber das Conto
„Außergewöhnliche Bauausführungen in der Prouinzial-
Irrenanstalt Mariaberg zu Aachen".

Entlastung der Rechnung über das Conto „Umänderung der
Brückenwaagenin den Provinzilll-Irrenanstalten zu Grafen¬
berg und Merzig sowie iu der Provinzial-Arbeitsaustalt zn
Brauweiler".

Entlastung der Rechnung über die erweiterte Armenpflegefür
1895/96.

11^.

11^.

11^.

II H.

II H.

11^.

11^.

II H.

II H.

II vV.

II H.

m-



?<! 4l. Rheinischer Provinziallandtag. Nr, 3,

Nr. Drucksachen.
Nr. Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzilll-
ausschusses.

Fach-
tom-
Mis¬
sion.

131

132

133

134

Entlastung der I Stückrechnnngüber das Conto „Blitzablciter-
anlagcn in den Piouinzialanstalten".

Entlastung der 11. Stück- nnd Schlußrechnung über das
Conto „Vlitzableiteranlagcnin den Pruuiuzialaustalten".

Entlastung der Rechnung über die Kosten der Leitung und
Beaufsichtigungder baulichen Uuterhaltungsarbcitcn in den
Provinzialanstaltcn für 1895/96.

Entlastung der Nechuuug über die Kosten der Leitung und
Beaufsichtigungder baulichen Untcrhaltungsarbeiten in den
Provinzialanstaltcn für 1896/97.

—

II H.

11^.

11^.

11 H

Jachiiommisston HL.

(Angelegenheiten des Landarmen- und Korrigendenwesens, der Polizeistrafgeldcrfonds, der Provinzial-
Arbeitsanstalt und des Landarmenhauses.)

135 Zu ',
S, 853 bis

357 des
Etatsheftes.

136 Zu i,
S, 359 bis

379 des
Ctatsheftes,

13? Zu l,
T. 3«5 bis

427 des
Etatsheftes.

138 Zu l,
S. 429 bis

449 des
Etatsheftes.

139 —

140 —

141 --

142
!

Etat der Verwaltung des Landarmenwesensder Rheinproviuz
für die Etatjahre vom 1. April 1899 bis 31. März 1901.

Etat der Polizeistrafgelderfonds und des Ehrenbrcitstein'er
allgemeinen Armenfonds für die Etatsjahre vom 1. April
1899 bis 31. März 1901,

Etat der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweilcr für die
Etatsjahre vom 1. April 1899 bis 31. März 1901.

Etat des Landarmenhauses zu Trier für die Etatjahre vom
1. April 1899 bis 31, März 1901,

Entlastung der Rechnung über die Landarmenverwaltung für
1894/95,,

Entlastung der Rechnung über die Landarmenverwaltuug für
1895,96,

Entlastung der Rechnung über die Polizcistrafgelderfoudsund
den Ehrenbreitstein'erallgemeinenArmenfonds für 1895/96.

Entlastung der Rechnung über die Polizeistrafgeldcrfondsund
den Ehrenbreitstein'er allgemeinenArmenfonds für 1896/9?.

Gutsbesitzer
Peters.

Derselbe.

Gutsbesitzer
Destrec.

Kommerzicnrath
Klein

UN.

litt.

litt.

II«,

litt.

litt

litt.

HL.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr, 3. 7?

Nr. Drucksachen.
Nr.

Gegenstand.
Berichterstatter

des
Provinzial-
ausschusses.

Fach-
kom°
Mis¬
sion.

143

145

146

—

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Provinzial-
Arbeitsanstalt zu Brauweiler für 1894/95.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungender Prouinzial-
Arbeitsanstalt zu Brauweiler für 1895/96,

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungen des Land-
armenhauses zu Trier für 1895/96.

Entlastung der Geld- und Naturalienrechnungen des Üand-
armenhauses zu Trier für 1896,97.

—

II 8.

118.

118.

118.

Zu 1,
S. 45b bis

497 des
Etatsheftcs,

28
(Anlage I I.)

35
(Anlage 36.)

29
(Anlage 85.)

30
(Anlage 12.)

Abtheilung III der Gentvalverwaltung.

Jachkommisston III H..

(Angelegenheiten der Straßenveiwaltung einschl. des Kleinbahnwesens.)

Etat für die Verwaltung und Unterhaltung der Provinzial-
straßeu — nebst

Unter-Etat ^V über die Verwendung des Fonds für den
Neubau von Proviuzialstraßeu,

Uuter-Etat 8 über die Verwendung des Eisenbahnfouds
und

Unter-Etat L über die Verwendung des Fonds zur
Unterstützungdes Gemeinde- und Kreiswegebaues

für die Etatsjahre vom 1. April 1899 bis 31. März 1901.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Herstellung von Kleinpflaster, Großpflaster, Brücken uud
anderen Baulichkeitenauf den Provinzialstraßen.

Königl. Schloß-
hauptmaun
Graf von

Fürsteuberg-
Stammheim.

III ^.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Aufgabe einer entbehrlich gewordenen Strecke der Dreis-
Traben'er Straße in Dann.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Ausführung des Gesetzes vom 4. August 1891 (G. S.
S. 334) über die Vorausleistungen der Fabriken :c. für
den Wegebau.

Bericht und Antrag des Provinzialausfchusfes,betreffend die
Bereitstellungweiterer Geldmittel zum Bau von Kleinbahnen.

Landeshaupt¬
mann Or. Klein

Königl. Schloß-
hauptmcmn
Graf von

Fürstenberg-
Stammheim.
Landeshaupt¬

mann
Dr Klein

Oberbürgcr°
Meister Becker.

III ^.

III ^V.

III ^V.

III ^.
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Nr. Drucksachen.
Nr.

Gegenstand.
Berichterstatter

des
Provinzial-
ausschusses.

Fach-
kom-
mis-
sion.

152 — Entlastung der Rechnung über die Verwaltung und Unter¬
haltung der Provinzialstraßen für 1893/94.

— III ^.

153 — Entlastung der Rechnung über die Verwaltung und Unter¬
haltung der Provinzialstraßen für 1894/95.

— III ^.

154 — Entlastung der Rechnung über die Verwaltung und Unter¬
haltung der Provinzialstraßen für 1895/96.

— III ^.

155 — Entlastung der Rechnung über den Fonds für den Neubau
von Provinzialstraßen für 1895/96.

— III ^.

156 — Entlastung der Rechnung über den Fonds für den Neubau
von Provinzialstraßen für 1896/97.

— III ^.

15? ^- Entlastung der Rechnung über den Reservefondsder Provin-
zial-Straßenverwaltung für 1895/96.

III H.

158 ^ Entlastung der Rechnung über den Reservefondsder Provin-
zial-Straßenverwllltung für 1896/97.

— III ^.

159 — Entlastung der Rechnung über den Sammelfonds der Pro-
vinzilll-Straßenverwaltung für 1895/96.

— III H.

160 — Entlastung der Rechnung über den Sammelfonds der Pro-
vinzilll-Straßenverwaltung für 1896/97.

— III H.

161 — Entlastung der Rechnung über den Eisenbahnfondsfür 1895/96. — III H.
162 — Entlastung der Rechnung über den Eisenbahnfonds für 1896/97. — III ^.

163 — Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Unterstützung
des Gemeinde- und Kreiswegebauesfür 1895/96.

— III ^.

164 ' Entlastung der Rechnung über den Fonds zur Unterstützung
des Gemeinde- und Kreiswegebauesfür 1896/97.

— III ^.

16l

Fachkommission III».
(LllndwirthschaftlicheAngelegenheiteneinschl. des landwirthschaftlichen Schulwesens.)

Zu 1.
S. 499 bis

518 des
Vtlltsheftes.

Etat für die Verwaltung der landwirthschaftlichenAngelegen¬
heiten — nebst Unter-Etat für die Provinzial-Weinbauschule
zu Trier — für die Etatsjahre vom 1. April 1899 bis
31. März 1901.

Gutsbesitzer
Lieven.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr, 3. ?l!

Drucksachen.
Nr.

Gegenstand.
Berichterstatter

des
Provinzial-
ausschusses.

Fach-
tom°
Mis¬
sion.

Zu i,
S. 515 bis

519 des
Ewtsheftcs.

36
(Anlasse 37.)

31
(Anlage 41.)

32
(Anlasse 42.)

Etat über die Verwaltung der Fonds zur Gewährung von
Viehentschädigungenin Folge:

»,) von Notz und üungenseuche (Neichsgesetzvom 23. Juni
1880, betreffend die Abwehr und Unterdrückungvon
Viehseuchen,und Ausführungsgesetz vom 12. März 1891),

d) von Milz- oder Rauschbrand (Gesetz vom 22. April
1892, betreffenddie Entschädigungfür an Milzbrand
gefalleneThiere),

für die Etatsjahre vom 1. April 1899 bis 31. März 1901.

Bericht des Provinzialausschussesüber die Errichtung einer
Landwirthschciftskammer in der Rheinprovinz.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Deckung der zur Regulirung der Sieg und des Kittelbaches
bewilligten Kredite.

Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffend die
Errichtung einer zweiten Wein- und Obstbauschulein der
Rheinprovinz.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung der landwirth-
schaftlichen Angelegenheitender Rheinprouinz für 1895/96.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung der landwirth-
schaftlichcn Angelegenheitender Rheinprovinz für 1896/97.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung des Lehrer-
Pensionsfonds der Landwirthschaftsschulezu Bitburg für
1895/96.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung des Lehrer-
Pensionsfonds der Landwirthschaftsschulezu Bitburg für
1896/97.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung des Lehrer-
Pensionsfondsder Landwirthschaftsschulezu Eleve für 1895/96.

Entlastung der Rechnung über die Verwaltung des Lehrer-
Pensionsfondsder Landwirthschaftsschulezu Eleve für 1896/97.

Entlastung der Rechnung über die Provinzial-Weinbcmschule
zu Trier für 1895/96.

Gutsbesitzer
üieven.

III«.

Königl. Lcmdrcith I
a. D. Ianßen.

Rittergutsbesitzer
Weidenfeld.

Derselbe.

III«.

III«.

IIIL.

IIIL.

III«.

111«.

III «.

IIIL.

III«.
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Nr. Drucksachen.

Nr.
Gegenstand.

Berichterstatter
des

Provinzial-
ausschusses.

Fach-
tom-
Mis¬
sion,

17?

178

179

180

181

182

183

184

—

Entlastung der Rechnung über die Provinzial-Weinbaufchule
zu Trier für 1896/97.

Entlastung der Rechnung über das Conto „Neubau der
Provinzilll-Wcinblluschule zu Trier".

Entlastung der Rechnung über die Viehentschiidigungsfonds
für 1895/96.

Entlastung der Rechnung über die Viehentschädigungsfonds
für 1896/97.

Entlastung der Rechnung über die Hengstkörgebühren für 1895/96.

Entlastung der Rechnung über die Hengstkörgebühren für 1896/97.

Entlastung der Rechnungen über die Verwaltung des Langen-
feld'cr Hufes für 1894/95.

Entlastung der Rechnungen über die Verwaltung des Lcmgen-
feld'er Hofes für 1895/96.

—

III L.

III L.

III L.

III L.

III L.

III L.

III L.

III L



Anlagen zu den Sitzungsprototollen. Nr. 4. 81

Anlage 4.

Vorbericht
zu dein

Haupt-Etatder Provinzialverwaltung der Rheinprovinz
sowie

zu den zu demselben gehörenden Etats der einzelnen Verwaltungszweige und Anstalten
für die Etatsjahre

vom 1. April 1899 bis 31. März 1900 und vom 1, April 1900 bis 31. März 1901.

Hinsichtlich der Einrichtungder Etats selbst ist zunächst zu bemerken, daß sowohl innerhalb
der Reichs- als auch der Preußischen Staatsverwaltung aus dem Grunde, weil die bisher üblich
gewesene Bezeichnungdes Etatsjahres mit Bruchtheilen aus zwei Kalenderjahren sich als unzweck¬
mäßig erwiesen hat, die Einrichtung getroffen ist, nur eine Icchrcsziffer,nämlich diejenigezu ver¬
wenden, die den größten Theil des Ttatsjahres vom 1. April bis 31. Dezember umfaßt. Es
empfiehlt sich, diesem Vorgange zu folgen, aber die BezeichnungEtatsjahr stets der betreffenden
Zahl hinzuzusetzen,umsomehr,als einige Etats, wie der der Provinzial-Feuer-Societät, der Besoldungen
und persönlichen Ausgaben für die bei der Iuvaliditäts- und Altersversichciungscmstaltbeschäftigten
Provinzialbemnten, der Verwaltuugskostendes Vorstandes der Rheinischen landwirtschaftlichenBc-
rufsgenosscnschaftfür das Kalenderjahrgelten. Bei der Aufstellung des Etats ist entsprechend verfahren,

I.

^. Der Voranschlag zu dem Haupt-Etat über die direkte» Einnahmen
und Ausgaben der Provinzialverwaltung für die Etatsjahre 1899 und 1900
schließt ab mit .....................9 965 000 M.*)
gegen ........................ 9 417 500 „
m den Etatsjahren 189? und 1898, also mit mehr......... 547 500 M.

Dieser Mehrbetrag besteht bei den Einnahmen in folgenden Posten:
1. Bei Titel II „Provinzmlabgaben" sollen mehr erhoben werden:

a) Bei Nr. 1a für Verkehrsanlagen bezw. zur Unterhaltung der
früheren Bezirksstrahen.............. 191150 M.

Der 40. Rheinische Provinziallandtag hat in der Sitzung
vom 15. März 189? den Provinzialausschuß beauftragt, mit
Rücksicht auf die Vermehrung der Provinzialstraßen und die
theurer gewordene Unterhaltung, sowie den vielfach starker ge-______________

^^__________ zu übertragen 191150 M.
') Erhöht um 4000 M, durch Beschlußvom 9, Februar 1899. Seite 46 der Prototolle.

11



82 41, RheinischerProvinziallandtag. Nr. 4.

Uebertrag 191150 M.
wordenen Verkehr auf denselben im nächsten Etat größere Mittel
der Strahenverwaltung zur Verfügung zu stellen, auch den Pro-
vinzialausschuß ferner ermächtigt, im Falle sich hierzu die Noth¬
wendigkeitschon jetzt ergeben sollte, Titel III Nr. 2 a der Einnahmen
und Titel IV Nr. 1 der Ausgaben des Etats der Strahenver¬
waltung um je 100000 M. zu erhöhen und die betreffende Summe
bereiten Mitteln zu entnehmen.

Von dieser Ermächtigung ist Gebrauch gemacht und aus den zur
Verfügung des Provinziallandtags stehendenMehreinnahmen aus
Provinzialabgaben in jedem der Etatsjahre 189? und 1898 eine
Summe von 100 000 M. für Straßenunterhaltungszweckeentnommen
worden. In dem zur Feststellung vorliegenden Etat der Straßen¬
verwaltung für die Etatsjahre 1899 und 1900 (Anlage XIX) ist
zu dem angegebenenZwecke ein Mehrbetrag von . 106 550 M.
vorgesehen.

Außerdem hat mit Rücksicht auf die erhebliche Be¬
lastung des Unter-Etats ^ der Strahenverwaltung
über die Verwendung des Fonds für den Neubau
von Provinzialstraßen für diesen ein um . . . . 40000 „
erhöhter Zuschußeingestellt und ferner für den Eisen¬
bahnfonds (Unter-Etat L der Strahenverwaltung),
nachdem der zur Bewilligung von Kleinbahn-Dar¬
lehen zur Verfügung stehende Betrag von 18 Millionen
Mark nahezu erschöpft ist, für die Zahlung von '/u °/«
Zinsen und für neue Bewilligungen bezw. Unter¬
stützungen des Kleinbahnbaues in ärmeren Gegenden
der Provinz ein um.......... 20000 „
erhöhter Zuschuß vorgesehenwerden müssen.

Endlich erfordern die Renten an Städte für über¬
nommene Provinzialstraßenftrecken eine vermehrte
Ausgabe von ............. 31000 „

zusammen 197 550 M.
Von diesen Mehrausgaben ist ein Betrag von . 6 400 „

aus eigenen Einnahmen und in Folge von Minder¬
ausgaben bei der Strahenverwaltung gedeckt worden,

so daß bleiben ............__ 191150 M.

K. Bei Nr. 2 „zur Deckung der Kosten des Landarmenwesensauf Grund
f> ^luni 1870"

des Gesetzes vom ^M^l^.......... ^^ "
Das weitere Anwachsen der Zahl der Landarmen, die Er¬

höhung des Pflegesatzes für die in den Rheinischen ProvinM___________
zu übertragen 254150 M.
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Uebertrag 254150 M.
Heil- und Pflegeanstllltenauf Kosten des Landarmenverbandesunter¬
gebrachtenGeisteskranken,die armenrechtlicheAusnahmestellungdes
NeichslandesElsaß-Lothringen:c. machen diese Erhöhung nothwendig.

o. Bei Nr. 3 „zur Deckung der Kosten der erweiterten Armenpflege
auf Grund des Gesetzes vom 11. Juli 1891".......100000 ..

Erforderlich ist der Mehr-Zuschuß geworden durch die Ver¬
mehrung der pflegebedürftigenPersonen, die nothwendig gewordene
Erhöhung der Pflcgesätzefür die in Privatanstalten untergebrachten
Kranken und die Einstellung der Kosten von Freistellen für unter
das Gesetz fallende Personen in diesen Etat.

ä. Bei Nr. 4 „zur Ergänzung der allgemeinen Dotationsrente bezw.
für allgemeineZwecke der Provinzialverwaltung" ......165850 „

Die erforderlich gewordene Ueberweisung größerer Zuschüsse
an einzelne Verwaltungszweige und Anstalten hat die Erhöhung
dieser Position hervorgerufen. Die Gründe für diese Ueberweisungen
sind im Einzelnen nachstehend bei den Ausgaben aufgeführt.

2. Im Titel IV Nr. 1 ist als „Antheil an den Zinsüberschüssen der Landes¬
bank" eine Mehr-Einnahme von ............ 14 000 „
vorgesehenzur Bestreitung von erforderlich gewordenen, im Etat für
gewerbliche Zwecke naher nachgewiesenenAusgaben.

3. Bei Titel IV Nr. 2 ist entsprechend den Einnahmen der letzten Etatsjahre
als „Zinsgewinndes Rheinischen Meliorationsfonds" ein Mehrbetrag von 2 000 „
eingestellt worden, welcher wie die seitherige Einnahme dieser Etats¬
position an den Etat für die Verwaltung der landwirthfchaftlichen
Angelegenheitenabgeführt wird.

4. Bei Titel V Nr. 1 konnten als „Zinfen von vorübergehend rentbai
angelegten Beständen der Centralfonds" nach den Erfahrungen der
letzten Etatsjahre ................. 12 000 „*)
in Einnahme vorgesehenwerden. __________^^

Es ergiebt dies zusammen eine Mehr-Einnahme von .... 548 000 M.;
dagegen ist

5. bei Titel V Nr. 2 „unvorhergeseheneEinnahmen und zur Abrundung",
da bei dieser Position in den letzten Jahren Einnahmen überhaupt
nicht erzielt worden sind, eine geringere Einnahme von ..... 500 „
vorgesehen worden, so daß sich nach Abzug dieser die Eingangs erwähnte____________
Mehr-Einnahme von ............... 54750 0 M.
ergiebt.

L. Bei den Ausgaben sind an Erhöhungen zu verzeichnen:
1. Bei Titel I Nr. 2 hat eine Erhöhung der „Rente an die katholischen

Armen in Werden" um.............. 250 M.
zu übertragen 250 M.

*) Erhöht um 40N0 M, durch Beschluß vom 9, Februar 1889. Seite 4« der Protokolle.
11»
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Uebertrag 250 M.
eintreten müssen. Die Rente ist nach den Martini-Durchschnitts-Markt-
preisen zu berechnen, die Erhöhung ist nach den Ausgaben der letzten
Jahre begründet.

2. Bei Titel II Nr. 1 mußte der Zuschuß an den Etat des Provinzicü-
landtllges,des Provinzialausfchufsesund der Central-Verwaltungsbehörde
hauptsächlichin Folge der Erhöhung der Gehälter der Beamten nach
Maßgabe der Besoldungsuorlage (Drucksachen. Nr. 3) um . . . . 21000 „
erhöht werden.

3. Bei Titel II Nr. 2 ist als Zuschuß an den Etat zur Zahlung von
Pensionen, Wittwen- und Waisengeldcrn :c .......... 7700 „
mehr eingestellt. Der Zuschuß ist wie in den Vorjahren mit 15«/»
der etatsmähigen Durchschnittseinkommender Beamten berechnet und
in Folge von Stellenvermehrungen und Einkommensverbesserungen
höher geworden. Dabei sind indessen die Durchschnittseinkommen,
welche sich aus der Besoldungsvorlage ergeben würden, noch nicht
berücksichtigt,weil die Gehaltsverbesserungenvoraussichtlichdoch noch
geringen Einfluß in der Etatsperiode auf die Ausgaben beim Pensions-
Etat ausüben werden, diesem letzterenzudem auch noch zur Bestreitung
der Ausgaben ein aus dem Etatsjahre 189? übernommener Bestand
von 37 733 M. 32 Pfg. zur Verfügung steht.

4. Der Zuschuß für das Taubstummenwesenhat bei Titel II Nr. 7 um 18 315 „
erhöht werden müssen. Die Erhöhung erreicht für einzelne Taub¬
stummenanstalteneben die Summe, welche durch die Besoldungsvorlage
bedingt ist, während eine Stellenvermehrung bei der Taubstummem
anstatt in Essen eine größere Ausgabe hervorruft,

5. Bei Titel II Nr. 8 hat der Zuschuß für das Blindenwesen in Folge
der bald nach Beginn der Etatsveriode zu erwartenden Eröffnung der
neuen Provinzial-Vlindenanstalt zu Neuwiedund in Folge der Gehalts¬
verbesserungendes Beamten- und Lehrpersonals um ...... 12 610 „
erhöht werden müssen.

6. Der Zuschuß an den Etat für das Hebammenweseneinschl. der Pro-
vinzial-Hebammen-Lehranstaltzu Köln bei Titel II Nr. 9 hat um 5 930 „
erhöht werden müssen, einmal in Folge der Gehaltsaufbesserungen,zum
andern wegen der höheren Kosten der Beköstigungfür vermehrte Be¬
legung und höherer Heizungskosten.

7. Auch hat in dem Etat über die Unterbringung verwahrloster Kinder,
Titel II Nr. 10 des Haupt-Etats, ein Mehr-Zuschuß von ... . 3800 „
wegen der Vermehrung der Zwangszöglinge und der Steigerung der
Verpflegung«- und Ausbildungskosten der Zwangszöglinge vorgesehen
werden müssen.

8. Die Erhöhung des Zuschussesbei Titel II Nr. 11 an den Etat für
die Unterstützungmilder Stiftungen und Wohlthätigkeitsanstalten fowie____________

zu übertragen 69 605 M.
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Uebertrag 69 605 M.
über die Kosten der Unterbringung und des Unterhalts von Epileptikern,
Idioten und Blinden um............... 1000 „
ist durch die Zunahme der Zahl der der Fürsorge anheimfallenden
hülfsbedürftigen Kranken hervorgerufen.

9. Die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten erfordern bei Titel II Nr. 12
einen Mehr-Zuschuß von ............... 18 700 „

Für die am 1. Oktober 1899 in Aussichtgenommenetheilweise
Belegung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Galkhausen ist für
jedes der beiden Etatsjahre ein Zuschuß von 8500 M. vorgesehen.
Der darüber hinaus erforderlicheMehr-Bedarf ist durch die Mehr¬
kosten der Pflege im „Bewahrungshause" für irre Verbrecherin Düren,
Gehaltsverbesserungen,Erhöhung der Löhne für Wärter und Dienst¬
boten lc. hervorgerufen.

10. Bei Titel II Nr. 13 ist als Zuschuß an den Etat des Landarmen-
wesens mehr vorgesehen ............... 63 000 „

Wegen der Ursache für diefe Erhöhung wird auf die Bemerkung
unter „Einnahmen, 1d" Bezug genommen.

11. Hinsichtlich des bei Titel II Nr. 15 erforderlichgewordenenMehr-Zu¬
schusses von ................... 100000 ..
an den Etat für die erweiterte Armenpflege ist unter „Einnahmen, 1o"
schon das Erforderlicheerwähnt.

12 Die Provinzial-Arbeitsanstlllt zu Brauweiler erfordert bei Titel II
Nr. 16 einen vermehrten Zuschuß von .......... 37200 „

Das fortgesetzte Sinken der Belegungsstärkeder Anstalt hat auf
den Arbeitsbetrieb ungünstig eingewirkt. Während die Einnahme aus
dem letztern in Folge der geringeren Zahl von Arbeitern gesunkenist,
haben die generellen Verwaltungskosteneine Schmälerung nicht erfahren.
Dieser Umstand verschuldet, daß die eigenen Einnahmen der Anstalt
sich geringer gestalten. Anderseits sind die Ausgaben für das Beamten-
personal, die Heizung und Beleuchtung in Folge Steigerung der Kohlen-
prcise gestiegen.

13. Bei Titel II Nr. 19 ist der Zuschuß an den Etat für die Verwaltung
und Unterhaltung der Provinzialstraßen um den oben bei der Einnahme
unter H, 1 a erläuterten Betrag von...........191150 „
erhöht worden.

14. Bei Titel II Nr. 20 ist der Abrundung wegen der Zuschuß an den
Etat für die Verwaltung der landwirthschaftlichenAngelegenheitenum 60 „
erhöht.

15. Bei Titel IV Nr. 3 hat eine Erhöhung des Zuschussesan den Etat
für gewerbliche Zwecke um .............. 14 000 „
wegen der inzwischen erforderlichgewordenen und zugesagtenBeitr äge

zu übertragen 494 715 M.
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Uebertrag 494 715 M.
für Industrie- und Fortbildungsschulen, für Webe» und Fachschulen
eintreten müssen.

16. Der unter 3 der Einnahmen erwähnte Mehrbetrag aus dem Zins¬
gewinn des Meliorationsfonds von ............ 2000 „
ist bei Titel IV Nr. 4 wieder an den Etat für die landwirthschaft-
lichen Angelegenheitenabgeführt worden.

17. Behufs der 3 V« "/»igen Verzinsung der bei der Landesbank zu er¬
hebenden Vorschüssezur Bestreitung der Kosten der Errichtung und
Erweiterung von Provinzialanstalten sowie zur Vergrößerung des
großen Sitzungssaales im Ständehaufe hat bei Titel V Nr 2 ein
Mehrbetrag von .................. 50 000 „
vorgefehenwerden müssen.

Die Kosten der Erweiterung des Sitzungssaales haben 108 650 M.
betragen.

Der Bau der Provinzial-Vlindenanstalt in Neuwied
soll anschlagsgemäß............ 401 000 .,
kosten. Die nach dem Berichte über die Fürsorge für
die Geisteskranken und Epileptiker der Rheinprovinz
vom 40. RheinischenProvinziallandtage zur Errichtung
einer neuen Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt Galk-
hausen, für die Erweiterung der Anstalten in Grafen¬
berg und Merzig, für den Bau eines Bewahrhauses
für irre Verbrecher in Düren, für bauliche :c. Ver¬
besserungenin den Provinzial-Heil- und Pflcgeanstalten
bewilligten Mittel beziffern sich auf ......5390000 „

Nach dem dem Provinziallandtage in Drucksachen
Nr. 26 vorliegendenweiteren Berichte über die Fürsorge
für die Geisteskrankenund Epileptiker der Nheinprovinz
beläuft sich der für die im Princip bereits genehmigte
Epileptifchen-Anstaltveranfchlagte Gesammtbetrag auf. 3 200 000 „

Von diesen Kosten mit zusammen ...... 9 099 650 M.
werden am Schlüsse der jetzigen Etatsperiode voraus¬
sichtlich rund ..............3 606000 „
verausgabt fein, während den Berechnungen der Tech¬
niker zufolge im Etatsjahre 1899 voraussichtlich . . 1 896 600 „
und im Etatsjahre 1900 voraussichtlich .....946 200 „
zur Ausgabe gelangen werden, fo daß für die Verzinsung
in der Etatsperiode in Betracht kommen .....6 448 800 M.

Die Zinfenausgllbe für das Etatsjahr 1899 von
einer Summe von .......3 606 000 M.
und der im Etatsjahre erwachsenden
Baukosten von ....... . 1896 600 „______________

zu übertragen 546 715 M.
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Uebertrag 546 715 M.
ist auf rund..............170 700 M.
berechnet,während sich die Ausgabe an
Zinsen im Etatsjahre 1900 für eine Bau-
summe von .........5 502 600 M.
und die in diesem Etatsjahre weiter ent¬
stehendenBaukosten von .....946 200 „
auf etwa ............... 212 200 „
stellen wird, so daß in beiden Etatjahren eine Ausgabe
von etwa ...............382900 M.
entstehen wird, zu deren Deckung folgende Mittel vor¬
handen bezw. erforderlichsind:

In der Etatsperiode 1897/99 sind in Titel V Nr. 2
des Haupt-Etats für Zahlung der Zinsen
vorgesehen ..........200000 M.

Im Etatsjahre 1897 waren an Zinsen
zu verausgaben . . 2? 856 M. 63 Pf.

Der Bedarf für das
Etatsjahr 1898 ist auf 89143 „ 37 „
ermittelt, alfo Gesammtausgaben . . 117 000 „,
so daß übrig bleiben ...... 83000 M.

Nach Abzug dieser ........... 83 000 ..
sind für die bevorstehende Etatsperiode .....299 900 M.
noch zu beschaffen. Für jedes der beiden Etatsjahre
dürfte fonach ein Betrag von 150000 M. vorzusehen sein.

18. Endlich ist bei Titel IV Nr. 4 zu unvorhergesehenenAusgaben und
zur Abrundung ein Mehrbetrag von ...........______ 785 „
vorgesehen.

Diese Gesammtmehrausgabevon .............547500 M.
findet ihre Deckung in den oben unter ^ bei den Einnahmen angegebenenMehrertragen.

Was nun die in den einzelnen Etats vorgesehenenGehaltsverbesserungenangeht, so ist
zu erwähnen, daß die unter dem Abschnitt „Besoldungen" eingestellten Gehälter der etatsmäßigen
Beamten nach dem zur Zeit geltenden Besoldungsplan berechnet und dem genannten Abschnitt
am Schlüsse diejenige Summe hinzufügt ist, welche außerdem erforderlichsein wird, um die in
der Besoldungsvorlage, Drucksachen.Nr. 3, wegen der Ausbesserungder Diensteinkommender
Beamten gemachten Vorschläge durchzuführen. Diese im Abschnitt „Besoldungen" zugesetzten
Pauschalbeträge beziffern sich, soweit sie direkt auf das Ergebniß des Haupt-Etats Einfluß haben,
bei dem Etat

»,. des Provinziallllndtages, des Provinzialausfchuffes und der Central-
Verwaltungsbehörde ..............auf 14600 M.

l>. für das Taubftummenwesen ...........„ 19145 „
o. „ „ Blindenwesen ............. „ 3260 ..

zu übertragen, 37 005 Nj.
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Uebertrag 37 005 M.
ä. für das Hebammenwesen ............ auf 370 „
6. „ die Unterbringung verwahrloster Kinder ......„ 225 „

(die zweite Hälfte mit 225 M. fällt auf den Staatszuschuß)
f. „ das Irrenwesen..............„ 4 425 „
ß. „ die Provinzial-Arbeitsanstalt ..........„ 3 205 „
d. „ „ Provinzial-Straßenverwaltung........„ 20 035 „
i. „ „ Piovinzial-Weinbauschule .........„_______ 25 „

zusammen 65 290 M,
während in den Etats, welche Zuschüsse aus dem Haupt-Etat nicht
erhalten, für denselbenZweck vorgesehensind und zwar im Etat

K, der Besoldungen und anderen persönlichen Ausgaben für die bei der
Invaliditäts- und Altersoersicherungsanstaltbeschäftigten Provinzial-
beamten .............. 4 700 M.

1. der Verwaltungskostendes Vorstandes der Rheinischen
landwirthschaftlichenBerufsgenossenschaft .... 1080 „

m. der Verwaltungskosten der Rheinischen Provinzial-
Feuer-Societät ............10150 „

il. der Verwaltungskosten der Landesbank der Rhein-
provinz ............... 2 535 „

o. des Landarmenhauses ......... . 570 „
zusammen 19 035 „

so daß sich also die Gesammtmehrausgabe in Folge des Berichts
über die anderweite Regelung der Besoldungsverhältnisse der Be¬
amten des Prouinzialverbandes (Drucksachen.Nr. 3) auf ... . 84325 M.
stellt.

II.

Der Haupt-Etat schließt, wie Eingangs bemerkt, an direkten Ein¬
nahmen ab mit ...................9965000M. —Pf.

Die eigenen Einnahmen der einzelnenVerwaltungszweige und
Anstalten an Pflegegeldern, Arbeitsverdienst:c. betragen .... , 7226444 „ 76 „

mithin die Gefammt-Einnahme 1? 191444 M. 76 Pf./)
welcheran Gesammt-Ausgabe die Summe von ........17191444 „ 76 „ *)
gegenüber steht. Die Gesammt-Einnahme und -Ausgabe nach dein Etat
für die Etatjahre 189? und 1898 beträgt.......... 1603530? „ 70 „
nach dem neuen Etat für die Etatsjahre 1899 und 1900 mithin mehr . 115613? M. 06 Pf.

Hiervon gehen ab die oben zu I erläuterten Mehr-Einnahmen
bezw. -Ausgaben bei dem Haupt-Etat mit .......... 547500 „ — „
so daß ein Mehr bei den eigenen Einnahmen der einzelnen Verwaltungs- ________________
zweige und Anstalten von ............... 608 63? M. 06 Pf.

-verbleibt, welches in der nachstehenden Nachweisungnäher erläutert ist.

*) Erhöht um 7000 M. durch Beschluß vom 9. Februar 189«. Seite 4? der Protokolle.
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III.

An Provinzialabgaben sind nach dem vorliegendenHaupt-Etat erforderlich
für die Etatjahre 1899 und 1900...............5 250000 M.
gegen .........................4 730000 .,
in den Etatsjahren 1897 und 1898 _________

alfo mehr 520 000 M.
Die Ursache zu diesem Mehr-Erforderniß an Provinzialabgaben sind vorstehend unter I. ^.

der Einnahmen und I. L. der Ausgaben erläutert.
Nach dem Vorschlage des Provinzialausschusses sollen zur Aufbringung dieser Abgabe

10'/« "/« statt der jetzigen 11°/° des berichtigtenSolls der direktenStaatssteucrn erhoben werden.
Nach den eingezogenenMittheilungen der KöniglichenRegierungen der Provinz beträgt das Ver¬
anlagungssoll an direktenStaatssteuern für das laufende Etatsjahr 1898: 49 880146 M. 58 Pf.
Das berichtigteSoll wird nach den Erfahrungen etwa n/t°/o hinter dem Veranlagungssoll zurück¬
bleiben, so daß im Etatsjahre 1898 auf ein berichtigtesSoll von etwa 49 500 000 M. zu rechnen
ist. Bei dem fortdauernden Wachsen der Staatssteuern ist es zulässig erschienen,der Berechnung
der Provinzilllllbgabe in dem Haupt-Etat für die Etatsjahre 1899 und 1900 ein berichtigtes
Staatssteuer-Soll von 50 000 000 M. zu Grunde zu legen. Gleichzeitig ist im Haupt-Etat bei
Titel II der Einnahme die Bestimmung wieder aufgenommen worden, daß die über die etats¬
mäßig vorgeseheneSumme von 5 250 000 M. hinausgehenden Mehr-Einnahmen zur Verfügung
des Provinziallandtags bleiben fallen. Ueber die Verwendung der zur Verfügung des Provinzial-
landtags aus den Etatsjahren 189? und 1898 stehenden Mehr-Einnahmen an Provinzialabgabe
ist ein besondererBericht (Drucksachen. Nr. 15) erstattet.

Der Provinzialausschuß beehrt sich, den Haupt-Etat der Provinzialverwaltung sowie die
zu demselbengehörendenEtats der einzelnenVerwaltungszweigeund Anstalten für die Etatsjahre
vom 1. April 1899 bis 31. März 1900 und vom 1. April 1900 bis 31. März 1901 mit folgen¬
den Anträgen vorzulegen:

„Der Provinziallandtag wolle
1. den Haupt-Etat nebst den Etats der einzelnen Verwaltungszweige und Anstalten

festsetzen,
2. genehmigen,daß zur Bestreitung der Ausgaben 10^/2 °/o des berichtigtenSolls an

Staatssteuern des betreffendenJahres als Provinzialabgabe erhoben werde,
3. beschließen,daß nach dem festgesetzten Haupt-Etat und den zu demselbengehören¬

den Etats der einzelnen Verwaltungszweigeund Anstalten auch nach dem 1. Januar
1901 bezw. 1. April 1901 die Verwaltung so lange weitergeführt und die vor¬
stehend zu 2 genehmigte Provinzialabgabe erhoben werde, bis der Provinzialland¬
tag wieder zusammengetretensein und neue Etats festgestellt haben wird."

Düsseldorf, den 29. November 1898.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

12
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Nr.

9

X»

11

12
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41. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 4.

Bezeichnung der Etats. Anlage
Seite

Etat des Provinziallandtag«, des Provinzialausschusses,
und der Centralverwaltungsbehördc......

Etat zur Zahlung von Pensionen «. an Provinzial-
beamte und von Wittwen- und Waisengeldernsowie
Unterstützungenan deren Hinterbliebene ....

Etat der Besoldungenund anderen persönlichenAus¬
gaben für die bei der Invaliditats- und Altersver-
sicherungsanstalt „Rheinprovinz" beschäftigtenPro-
vinzialbeamten ............

Etat der Verwaltungskostendes Genossenschaftsvorstandes
der RheinischenlandwirthschaftlichenBerufsgenossenschaft

Etat der Verwaltungskostender Rheinischen Provinzial-
Feuer-Societät ............

Etat der Verwaltungskostender Landcsbankder Rhein-
provinz ...............

Etats der Provinzial-Taubstummenanstalten,
Zusammenstellung ...........

Etat der Provinzial'Blindenanstalt zu Düren . . .

Etat der Provinzial-Blindenanstaltzu Neuwied . . .

Etat für das Hebammenweseneinschließt,der Provinzial-
Hcbammenlehranstaltzu Köln .......

Etat über die Kosten der Unterbringung verwahrloster
Kinder ...............

Etat über die Unterstützung milderStiftungen und Wohl-
thätigkeitsanstaltensowie über die Kostender Unter¬
bringungund des Unterhalts von Epileptikern,Idioten
und Blinden .............

Etats der Provinzial-Heil- und Pflegcanstalten,
Zusammenstellung ........

Provinzilll-Irrencmstaltzu Aachen(Mariaberg) .

________ zu übertragen

I. 21

II. 41

III. 55

IV. 6?

V. 75

VI. 8?

VII. 99

VIII. ^
153

VIII, L
175

IX. 181

X. 193

XI. 201

XII.
205

XII, 6
335

Betrag der
eigenenEin¬

nahmenin den
Etatsjllhrcn

1899 u. 1900.
^ <5

168 000

161200

191 300

105 450-

313 850

177 850

18 570

19 690

6 670

63 55?

107 050

600

2049 650

203 000

3586 43?

54

54

Dieselben
haben be¬

tragen in den
Etatsjllhrcn

1897 u. 1898.

165 400

159 150

148 900

90 260

28? 500

155 700

16 845

20 350

59 487

102 850

6 000

1667 700

201 700

3081842

54

54

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 4. '.!!

Mithin jetzt

mehr

2 600

2 050

42 400

15190

26 350

22150

1725

6 670

4 070

4 200

381 950

1300

510 655

wemger

660

400

Bemerkungen.

6060!—

») Dieser Betrag ist durch Beschluß vom 8. Februar 1899 um 3000 M. erhöht worden(Seite 42 der Protokolle).

Der Erlös aus dem Verkaufder ProuinzinllandtagsVerhandlungenund die Vcr^
waltungstostenbcitiägcaus dcu Polizcistrafgcldcrfoudsuud Viehentschädigungs.
fonds tonnten höher eingestellt werden.

Vermehrungder Einnahmen der Strafgelder aus Chaussccpolizcicontlauentioncnauf
früherm Nezirksstraßenund Erhöhungder Zuschüsseeinzelner Verwaltuugszweigc
in Folge Vermehrungder Stellen, währendder Zuschuß der Straßcnverwaltung
um 7210 M. ermäßigt ist.

Die erhöhte Einnahmedient zur Bcstreituugder Mehrausgabenin Folge der in der
BcsoldungsuorlagcvorgeschlagenenGchllltsvcrbesserungeuund der Vermchruug
der Stellen,

Wie vor.

Wie vor und Mehrausgabenbei sächlichenKosten in Folge Ausdehnungder Geschäfte.

Wie vor und in Folge von Mehrausgabenan persönlichen und sächlichen Kosten wegen
Vermehrungder Geschäfte.

Bei dcu Piovinzial-Taubfrummenanstaltenzu Essenund Trier haben die Beiträge
zu den Pflegctostcnder Iügliugc, bei ciuigenAnstalten die nnvorhergefehencn
Einnahmenerhöht werdenkönnen.

In Folge Errichtung der Blindenanstaltzu Neuwiedverringert sich die Schülerzahl
und die Einnahmediefer Anstalt.

Es find die Penfions- und Kleidertostcnbciträgcsowie die Einnahme aus dem Ver¬
kaufe der Hllndnrbcitcufür die iu die ucuzueiüffncndc Provinzial-NIindcnanstalt
zu NeuwiedaufzunehmendenZöglingehier in Einnahmegestellt worden.

An Pensionskostcn der Schülcrinucuund Wärterinnen,sowie an Pflcgetostenbeiträgen
von Schwangeren und Wöchnerinnenkonntendie Mehrcinnahmcnvorgefchcnwcrdcn.

Entfprcchcnddcm Zuschuß aus Provinzialmittclu hat auch der Staatszuschußum
3800 M. erhöht werdenmüffeu,außerdemhat aber auch die Einnahmean Er¬
stattung von Pflegekostenaus dem Vermögender Zwangszöglingehöher vor¬
gesehen wcrdcnkönnen.

Die Einnahme aus Beitragen zu dcu Wegekostenfür Epileptikeruud Idioten hat
ermäßigtwerben muffen, da nicht mehr die vollen Pflcgetostcnauf dcn Etat
übernommenuud die Beiträge von Drittvcrpflichtctcnciugczogcn,sondernnur
Zuschüssezu den Pflegckostcn dcr Hülfsbedürftigcuaus Provinzialmittclugewahrt
werden.

Entsprechenddcr höherenBelegung der Anstaltenmit Krankenhat an Pflcgetostcn
eine Mehreinnahmevon 367 100 M. nnd außerdemaus der Land- und Vieh-
wirthfchllft eine Mehreinnahmevon über 14 000 M. vorgefehen weiden können.

Ebcusokonnte auch in den Etat dieserAnstalt eine Mehreinnahmeaus der Laud-
nnd Viehwirthfchaftwie an Pflegetostendcr Krankeneingestellt werden.

12»
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Nr.

II

16

1?

,«
!'.»

20

2l

:^
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41, RheinischerProvinziallandtag. Nr. 4.

Bezeichnung der Etats. Anlage,
Seite

Uebcrtrag
Etat der Verwaltung des Landcmncnwesens....
Etat der Polizeistrafgelderfondsund des Ehrenbreitfteiner

allgemeinenArmenfonds .........
Etat für die erweiterte Armenpflege auf Grund des

Gesetzes vom 11. Juli 1891 ........

Etat der Provinzial-Arbeitsanstaltzu Brauweiler

Etat des Landarmenhcmscszu Trier ......
Etat über die Kosten der Leitung und Beaufsichtigung

der baulichenUnterhaltungsarbeitenan den Provinzial-
anstalten ..............

Etat der Verwaltungund Unterhaltung der Provinzial-
straßen ...............

Unter-Etats H,, L und <ü der Straßenverwaltung
(Seiten 48?, 491 und 495)......

Etat für die Verwaltung der landwirtschaftlichenAn¬
gelegenheiten .............

Unter-Etat für die Provinzial-Weinbauschulezu
Trier (Seite 50?)..........

Etat über die Verwaltung der Fonds zur Gewährung
von Viehcntschädigungen:

». für Pferde lc............
K. für Rindvieh...........

Etat für die Provinzialmuseenin Bonn und Trier

Summe

XIII.
353

XIV.
359
XV.
381

XVI.
385

XVII.
429

XVIII
451

XIX.
455

Betrag der
eigenen Ein¬

nahmen in den
Etatjahren

1889 u. 1900.
^ 4

Dieselben
haben be¬

tragen in den
Etatjahren

1897 u. 1898.

XX
499

XXI.
515

xxm
525

3 586 437
38 000

256 283

2 360 000

219 000

146 300

231 667

16 000

8 53?

12190

55 771
28165?

14 600

92

74!
5«

7226 444l?6

3 081842
30 000

236 283

2222 000

263 300

147 500

280 446

15 000

8 595

10 750

51 224
256 441

14 425

6617 807

54

16

94
06

70

608 63?>06
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Mithin jetzt

mehr

510 655
8 000

20 000

138 000

1000

1440

4 546
25 216

175

709 033

80

3U>

weniger

6 060

44 300

1200

48 779

57

100 396

24

Bemerkungen.

Nach den Erfahrungen in den letzten Jahren ist aus Erstattungen von Pflege und
Prozehkostcn eine Mehreinnahme von 8000 M. eingestellt worden.

Die Ertrage aus den Strafgeldern haben nach dem Durchschnitte der Einnahmen der
letzten beiden Jahre um 20 000 M. höher angenommen werden können.

Entsprechend den in den letzten Jahren eingezogenen Beiträgen und nach Maßgabe
des Zuganges an Kranken hat eine Mehreinnahme au Beiträgen ans dem Ver-
möge,: der Kranken :c, von 15 000 M. und au Beiträge« der Kreise uud Ge
meinden von 123 000 M. in den Etat eingestellt werden können.

Die Einnahme aus dem Arbeitsverdienste der Anstalt hat sich um mehr als 33 000 M,
aus der Land- uud Vichwirthfchaft um 3000 M. und aus den Pflegekosten der
Land> uud Ortsarmeu wegen Verringerung der Zahl derselben um 10 000 M.
vermindert, während ans der Matcrialicnverwaltung ciue Mehremuahme von
3000 M. eingestellt ist.

Der Beitrag zu den Wegekosten der Häuslinge hat nach dem Ergebnisse der ab¬
gelaufenen Etatjahre um 1200 M. geringer eingestellt werden müssen.

Die bisherige Einnahme bei Titel IV Nr, 5 des Etats der Straßenverwaltung zur
Amortisation der Anschaffungskostenvon 5 der Provinz gehörigen Dampfwalzen
(53 000 M.) ist fortgefallen, nachdem diese Beschaffungskostennunmehr ganzlich
getilgt sind. (Der Posten war durchlaufend.)

Die Einnahmen aus den Obstnutznngcn, der Erlös aus Chausseeabraum ?c.
und Bäumen sowie deren Abfallholz konnten erhöht in den Etat eingestellt werden,
während der Ansatz für Erlös aus Grasnutzuugen niedriger angenommen werden
mußte, sodaß sich, abgesehenvon dem Ausfall vou 53 000 M. eiue Mchrciunahme
von über 4000 M. crgiebt.

Bei dem Unter-Etat 0 konnten die Einnahmen aus Zinsen devonirtcr Bestände mit
1000 M. mehr vorgesehen werden.

Die Zinsen der Lehrervcnswnsfonds der Landwirthfchaftsfchulen in Vitburg und Eleve
haben um nebenstehendenBetrag geringer in den Etat eingestellt werden muffen.

Der Ertrag des Weinbergs und der Ncbschuletonnte nach den Durchschnittscinncchmen
der letzten Jahre höher angenommen werden.

Der Berechnung der Einnahmen hat ein höherer Viehbestand zu Grunde gelegt
weiden können.

Die Eintrittsgelder für den Besuch der beiden Museen haben höher vorgesehen werden
können.

24>

608 63?!06!
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Anlage 5.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Verwendung der zur Verfügung des Provinziallandtages stehenden Mehr-Einnahmen

an Provinzialabgaben aus den Etatsjahren 1897 und 1898.

Der 40. RheinischeProvinziallandtag hat in der Plenarsitzung vom 17. März 189?
zu dem Haupt-Etat für die Etatsjahre 189? und 1898 nach dem Antrage der I. Fachkommission
folgenden Beschluß gefaht:

„Die über die Summe von 4 730 000 Mark hinausgehenden Mehreinnahmen bei
Titel II des Haupt-Etats „Provinzialabgaben" bleiben zur Verfügung des Provinzial-
landtags."

Nach dem Berichte des Provinzialausschussesüber die Ergebnisseder Provinzialuerwaltung
im Etatjahre 1897 (Seite 18) beträgt die Einnahme an Provinzialabgaben in diesem Etatsjahre
5 071160 M. 02 Pf., demnachder zur Verfügung des Provinziallandtags verbleibende Betrag
derselben 5 071160 M. 02 Pf. — 4 730 000 M........---- 341160 M. 02 Pf.
Da das zur Ausfchreibungder Provinzialumlage für das Etatsjahr 1898
erforderliche Material erst im Monat März kommenden Jahres zugänglich wird,
so steht die Höhe dieser Umlage und folglich auch der zur Verfügung des
Provinziallandtages verbleibende Antheil derfelben noch nicht fest. Nach den
von den KöniglichenRegierungen der Provinz eingezogenen Mittheilungen
betragt das Veranlagungssoll an direkten Staatssteuern für das laufende
Etatsjahr rund 49 880 000 Mark, fo daß den gemachten Erfahrungen gemäß
auf ein wirklichesSoll an Staatssteuern von 49 500000 Mark, also bei
11"/» auf eine Provinzialabgabe von etwa 5 445 000 Mark gerechnet werden
darf. Von diefer Summe würden .............715 000 „ -
zur Verfügung des Provinziallandtags bleiben, mithin wird voraussichtlich der
Provinziallandtag aus der jetzt laufendenEtatsveriode über einen Gesammt-

betrag von .....................1 056160 M. 02 Pf.
oder rund etwa ..............., ... 1050 000 „ — „
Verfügenkönnen.

Der 40. Rheinische Provinziallandtag hat in der Sitzung vom
15. März 189? den Prouinzialausschuß beauftragt, im Falle der Noth¬
wendigkeit zur Unterhaltung der Provinzialstrahen über den Etat hinaus
in jedem der beiden Etatsjahre einen Betrag von 100 000 M. zu ver«

Zu übertragen 1050 000 M. — Pf.

/,
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Uebertrag 1050000 M.
wenden und bereiten Mitteln zu entnehmen. Von dieser Ermächtigung
ist Gebrauch gemachtund für beide Etatsjahre die Summe von . . 200 000 M.,
da andere bereite Mittel nicht zur Verfügung standen, aus den Mehr¬
einnahmen der Provinzialumlage entnommen worden.

In der Sitzung vom 18. März 189? hat derselbe Provinzial-
landtag sodann zur Regulirung der unteren Sieg in den Gemeinden
Mich, Bergheim-Müllekovenbis zum Rhein als Beihülfe 85000 M.
und zur Regulirung des Kittelbaches im Landkreise Düssel¬
dorf einen Betrag von ........... 2 0000 „
bewilligt und beschlossen, diese Beitrage mit zusammen . 105 000 M.
aus etwa zur Verfügung stehendenMitteln zu entnehmen, bezw. den
Provinzialausschuß zu beauftragen, dem nächsten Provinziallandtage
geeignete Vorschlägezur Deckungder ertheilten Kredite zu machen. Da
andere bereite Mittel, aus denen diese Kredite bestritten werden könnten,
nicht zur Verfügung stehen, so wird nur erübrigen, die Summe von 105 000 „
ebenfalls aus der Mehreinnahme der Provinzialumlage zu decken.

Nach Abzug der hiernach von dem Provinziallandtag bereits bewilligten
Beträge von ....................... 305 00 0^
wird alsdann die Summe von ................. 745000 M.
zur Verfügung des Provinziallandtags bleiben.

Der Provinzialausschußgestattet sich vorzuschlagen, aus dieser Summe zunächst
einen Betrag von ........ ' ............. 335000 „
zur Deckung der Nest-Kostendes Kaiser-Wilhelm-Denkmals am Deutschen Eck zu
Coblenzzu entnehmen, so daß die zur Verfügung des Provinziallandtags stehende
Summe immer noch eine Höhe von ................ 410000 M.
behält. , . . <

Es würde in Frage kommen können,diese Summe zur Verminderung der Proumzmlumlage
in den Haupt-Etat für die Etatsjahre 1899 und 1900 einzustellen und den Prozentsatz der Provinzial-
«bgaben entsprechend herabzusetzen. Diese Verwendung dürfte sich indessen nicht empfehlen, weü
ohnedies in Folge des fortgesetzten Anwachsens der direkten Staatssteuern eine Herabminderuug.
des Prozentsatzes für die Berechnung der Provinzialumlage in der vorstehenden Etatspenode von
11°/» auf 10'/2«/» möglich geworden ist und es den Grundsätzen einer richtigen Finanzpolckk nur
ntsprechend erachtet werden kann, zu große Schwankungen in der Umlage zu vermeiden. Eine
vorsichtige Finanzwirthschaft muh mit der Möglichkeit rechnen, daß in gegebener Zeit em Rückgang
ein der zur Zeit hochgehenden gewerblichen :c. Thätigkeit und folgegemäßin den Steueremnahmen
eintreten kann und wird. In solchen Zeiten wird sich die Steigerung der Promnzmlabgaben
besonders fühlbar machen und dürfte sich deshalb empfehlen, die vorgenannte Summe zur Ver¬
fügung des Provinziallandtages zn halten, um dieselbe alsdann in den Etat einzustellen,wenn
dies zur Vermeidung einer Erhöhung des Prozentsatzes der Provinzmlumlage geboten erscheint.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demgemäß zu beantragen:
Der Provinziallandtag wolle die hiernach am Schlüsse des Etatjahres 1898 uwg

bleibende Summe, welche vorstehendvorläufig auf 410 000 Mark ermittelt ist, noch
weiter zu feiner Verfügung halten."
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Hinsichtlichdes obigen Vorschlages zur Entnahme von 335 000 M. zur Deckung der
Nest-Kosten des Kaiser-Wilhelm-Denkmals am DeutschenEck zu Coblenz wird noch bemerkt, daß
zur Deckungder Baukosten zur Zeit bei der Landesbank der Rheinprovinz ein mit 3'/«°/° ver¬
zinsliches Darlehen von ................... 630000 M.
aufgenommen ist, und daß zur Bestreitungeiniger noch nicht völlig abgerechneter Arbeiten,
zur Anbringung eines Schutzgelanders auf den rhein- und moselfeitigen Ufermauern
des Denkmalplatzes,Aufstellung einer Wärterbude auf diesem Platze lc. und zur Ver¬
zinsung des Darlehens bis zu seiner völligen Abtragung noch ....... 125 000 „
erforderlichfein werden, so daß im Ganzen noch ........... 755 000 M.
zu tilgen bleiben.

Hierfür stehen zunächst zur Verfügung die beiden aus dem Dispositionsfonds
des Provinziallandtages (Ständefonds) — vergleiche Titel IV Nr. ? des Haupt-Etats
— in den Etatsjahren 1899 und 1900 zu entnehmenden Tilgungsraten von je
60 000 Mark, zusammen .............. 120 000 M.

Aus den Zinsüberschüssen der Landesbankkönnen in den beiden
Etatsjahren, wie in den verflossenen Jahren zur Tilgung der Denkmal-
Bauschuld bereits geschehen ist, Tilgungsraten von je 150 000 Mark,
insgesammt also ................. 300 000 „
bereits gestellt weiden.

Nach Abrechnungdieser Summe von ............ 420 000 „
bleiben an Denkmalbaukostennoch ................ 335000 M.
zu decken übrig, welche nach dem obigen Vorschlage des Provinzialausschussesaus den dem Provinzial¬
landtag« zur Verfügung stehendenMehreinnahmen der Provinzalumlage entnommenwerden sollen,
so daß am Schlüsse des Etatsjahres 1900, also am 1. April 1901, die Kosten des Kaiser-Wilhelm-
Denkmals vollständig bestritten sein würden und der gesammte Zinsüberschuh der Landesbank
wieder zur Verfügung des Provinziallandtages steht.

Düsseldorf, den 29. November 1898.

Der Provinzialcmsschuß:

Ianßen, Dr. Klein,

Vorsitzender, Lmideshauptmmm.



Anlage <i.

Bericht
des Provinzialausschusses,

betreffend

den Vermögensstanddes Rheinischen Provinzialverbandes.

Der Provinzialausschuß beehrt sich, dem Provinziallandtage die umseitige Zusammen¬
stellung des am 1. April 1898 vorhandenen Vermögens und der Schulden des Provinzialver¬
bandes der Rheinprovinz zur geneigten Kenutnißnahme ganz ergebenstvorzulegen.

Düsseldorf, den 29. November 1898.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender, Lnudeshauptmunn.

,n
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Zusammen
des am 1. April 1898 vorhandenenVermögensund

Vermögenstheile.

Werth
der

Gebäude.

1

^. Centralverwaltung und Anstalten.

ll. Hauptverwaltung .......
d, Verwaltungsgebäude,— Ständehaus

und Dienstwohnungdes Landeshaupt¬
manns

Fonds zur Zahlung von Pensionen an
Provinzialbeamteund von Wittwen-und
Waisengeldern:c. an deren Hinterbliebene

Ständefonds. — Verfügungsfonds des
Prouinziallandtages ......

Fondszur Errichtungeines Kaifer-Wilhelm-
Denkmals ..........

Fonds für die monumentaleAusführung
einer Figurengruppevor demStiindehaufe

Fonds für die Herausgabe einer Denk¬
mälerstatistik.........

Provinzial-Museen zu:
Bonn ...........

Trier...........

Zu übertragen

1538 500

Werth
der

Grund¬
stücke.

2

320 200

392 600

2 251300

150 000

Werth
des

Inven¬
tars.

.//
3

81200

25 550

256 750

327 600

Kapitalvermögen,

Werth¬
papiere.
^ !^

4

28 550

27 930

384 080

Sonstige
Forderungen.

^ ^

315 821 26

105 000

40 134

7 755

46

78

468711 50

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 6. 99

ftellung
der Schuldendes Provinzialverbandesder Rheinprovinz.

Andere
Vermögens-

Vestand-
theile.

Summe
des

Vermögens.

-5-

315821
( -

2 016 100
(1 957 000

( -

105 000
(80 000

40 134
(133 200

7 755
(77 540

(3 605

429 950
(428 254

446 080
(438 281

3 360 841
(3117 881

20
......)

10
-)

7«
85)

3'/)

-)

22,

Schulden.

4

108 544

800 000

908 544

Ä)

^!0

Zu
Spab

tc

Bemerkungen.

Barbestand bezw. Ueberschußam 1, April 1898,

Werth des Ständehaufes 1413 500 M. (Mehrwerth in Folge Ver¬
größerungdes Sitzungssaales).

Werth der Dienstwohnungdes Landeshauptmanns,Elisabethstrahe
Nr. 11, etwa 125000 M,

Werth des Bauplatzesdes Ständehaufesetwa 90 000 M,
Desgl. der Dienstwohnungdes Landeshauptmannsetwa 60 000 M,

Hierin sind 2000 M, Werth des Inventars des Nechnungs-Neuifions-
Nureaus,welchessich im Landesbnnkgebaudcbefindet,mit enthalten.—
Der früher angegebene Werth (322 000 M,) erhöhtsich um 5600 M.
in Folge Vermehrungdes Inuentars,

Noch zu deckendeBaukosten der Erweiterungdes großen Sitzungssaales,

Der Fonds hatte einenNaarbestanduon 37 733 M, 82 Pfg,, welcher
zur Verwendungin das Etatsjahr 1898 übernommenist,

Depositen. Außerdemwar beim Finalabschlußam 18, Juli 1898 ein
Naarbestandvon 4 733 M. 96 Pfg. vorhanden,

Naarbestanddes Fonds am 1, April 1898,
EntnommeneVorschüsse bei der Landesbnnk,welche sich zur Zeit auf

630 000 M. vermindert haben und hinsichtlich deren Deckungdem
Provinziallandtag eine besondereVorlage gemachtwird, (Druck¬
sachen. Nr. 15.)

Depositen.

Beim Finalabfchlußam 18, Juli t898 war ein Naarbestand uon
12 190 M. 65 Pfg. vorhanden.

Nach den Baukosten.
Grunderwerbskosten,
Kosten der Beschaffungdes Inuentars. Werth hat sich etwas erhöht.
Summe der Baukosten,
Werth des feitens der Stadt Trier unentgeltlichhergegebenen Bauplatzes

abzüglich des vuu derselben zurückgenommenenTerrains.
Kostender Beschaffung des Inuentars. Iuzwifchenist das Inventar

Vermehrt.

") Die eingeklammertenZahlen betreffen die Summe des Vermögensnach dem Stande Uom 1, Äpnl ««!»«.
13-



100 41. RheinischerProuinziallandtag. Nr. 6.

Vermögenstheile.

Uebcrtrag

8! Aufseherhaus zu St. Barbara in Trier

9 I Fonds für gewerbliche Zwecke ....

10> Wittwen- und Waisen-Versorgungsanstalt
der Kommunalbeamtender Nheinprovinz

11 Provinzial-Taubstummenanstaltzu:
Aachen ...........

Vrühl...........

Kempen ..........

Neuwied ..........

Trier...........

Elberfeld ..........

Essen ...........

12 > Unterstützungsfondsfür entlasseneTaub¬
stumme ..........

13! Provinzial-Vlindenanstaltzu:
Düren ...........

Neuwied ..........

Zu übertragen

Werth
der

Gebäude.

1

2 251300

700

40 000

47 700

39 000

36 000

90 000

71000

112 862

372 600

71670

3137 832

Werth
der

Grund¬
stücke.

2

256750

7 300

4 500

32 000

21000

19100

58 000

21100

81180

500 930
l

Werth
des

Inven¬
tars.

3

384 080

3 000

5 493

3 620

5 000

10 000

7 000

8 400

102 600

529193
>

Kapitalvermögen,

Werth¬
papiere.
^ !^-

4

1000

Sonstige
Forderungen.

5

1000
!

468 711

640 000

17 156

600

27 326

1153 794 !09

Anlagen zu den Sitznngsprotokollcn. Nr. 6. 101

Andere
Vermögens-

Vestand-

Summe
des

Schulden. Bemerkungen.
theile. Vermögens. Zu

Spal¬

^" 7 8
te

— — 3 360 841
(311? 881

50
22)

908 544 20

5 700
(5 700 -)

1 Nach den Vaukosten.

1000
(1000 -)

— — 4 Aktien der Gesellschaft für Dreherei und Schreinerei in Heimbach,
Diese Aktien sind werthlos gewordenund fallt dieser Posten für die
Zukunftaus.

-— — 640 000
(365 000 -)

— — 5 Depositen.Nach dem 1, April 1898 sind noch weitere 70 000 M. hinter¬
legt worden. Außerdemwar beimFinalabschlußam 18, Juli 1898
noch ein Vaarbestanduon 805 M. 39 Pfg. vorhanden.

— — 60 156
(43 000

59
-)

—- — 1 u, 3 Nach überschläglicher Schätzung, Das Grundstück ist Eigenthum der
Stadt Aachenund muß derselbenbei anderweiterVerwendungder
derzeitige Werth erstattetweiden.

5 Antheilan inzwischenhinzugetretenenVermächtnissen.
60 493
(60 493 -)

1

2
3

Versicherungssummebezw. nach Schätzungunter Hinzurechnungder
Vaukosten für die Erweiterungsbauten.

Nach Schätzung bezw. unter Verücksichtigungdes Kaufpreises.
Ueberschläglichnach dem Feueruersicherungsbetrnge unter Hinzurechnung

der Kosten für die Turngeräthe,
-— — 47 120 — — — 1 Versicherungssummebezw, nach Schätzung.

(47 000 -) 2
3

Nach Schätzung bezw, unter Berücksichtigungdes Kaufpreises.
Ueberschläglichnach dem Feueruersicheruugsbetrage.

— — 73 000 — — — sl Summe der Baukosten.

—
(73 000

121600
-) lu Nach Schätzung bezw. nach dem Feueruersicherungsbetrage,

(119 000 ^) 5 Depositen.
97100
(97 100 -)

" 1 u. 2
3

Summe der Bau- und Grunderwerbskosten,
Nach Schätzung.— 179 262 — — — In. 2 Nach den Baukosten bezw. nach Schätzung.

(17? 362 -) 3 Nach Schätzung, Werth des Inuentars hat sich seit der letzten Zu¬
sammenstellung um 1900 M. erhöht.

27 326
(23 939 45)

— — 5 Depositen.

-^ — 496 300 — — — 1 Nach Schätzung.
(496 300 -) 2

3
5NfacherBetrag des Katastral-Reinertrnges.
Nach Schätzung,

— — 152 850 — 152 850 — 1 Baukosten bis 1. April 1898.
( - -) 2

8
Kaufpreis.
Darlehn bei der Landesbanlzur Deckungder Baukosten.

-— — 5 322 749 09 1 061 394 20
(4 626 775 67)
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14

15

16

1?

18

Uebcrtrag

Unterstützungsfonds für entlassene Blinde

Provinzial-Hebammen-Lehranstalt zu Köln

Centml-Hebammen-Unterstützungsfonds .

Irrenanstalts-Vauschuld......

Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten zu:
Andernach ........

Bonn

Dürcn

Galkhaufen

Zu übertragen

Vermögenstheile.

Werth
der

Gebäude.

!

3137 832

299 000

1885 600

2 507 000

2 532 700

314 000

10 676 132

Werth
der

Grund¬
stücke.

2

500 930

423 900

108 265

234 013

258 833

16 000

1541941

Werth
des

Inven¬
tars.

3

529193

65 000

254 300

285 500

285 000

1418 993

Kapitalvermögen.

Werth¬
papiere.

^ !^
4

1000

1000

Sonstige
Forderungen.

1153 794

95 556

12 918

3 400

1 265 668

09

31

40

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 6.
103

Andere
Aermögens-

Nestand-
theile.

Summe
des

Vermögens,

-5-

5 322 749
(4 626 775

95 556
(138162

787 900
(78? »00

12 918
(t2 918

( -

2 248165
(2 205 535

09

3 t

-)

)

Schulden.

,^.

1 061 394

180
(180

^)

3 026 513
(2 995 013

3 076 533
(3 073 860

4 767 033
(4 925000

9 600

Gpal>
te

13

333 400
( -

14 903 734
(13 840164

-)

62 000

35 700

330 000

40
65)

5

^!

1

2
3

5

6 265 90?
(4 925 180

33

Bemerkungen.

Depositen. EinzelneFonds sind an den Vereinzur Fürsorge für ent¬
lassene Vlindeder Nheinprovinzabgegeben worden.

Lastenaus dem Erkenswyk'schenVermächtnisse.

Nach der Feueruersicherungssumme von 263950 M. unter Hinzurechnung
des Werthes von 35 050 M. für Fundament-und Kellermauerwerk.

Der Werth ist für die Quadratruthezu 1000 M. angenommen.
Nach der Feuerversicherung.

Depositen.

Von der am 1. April 1895 vorhandenenSchuldvon 5000000 M. sind
inzwischen mit 1'/,°/° und erspartenZinsen 232 966 M. 87 Pfg.
abgetragen.

Kosten der Bauten bei Eröffnungder
Anstalt ......... 1828668,45

Für Vermehrungund Verbesse¬
rung der Gebäude......

Kosten des erstenGrunderwerbs . .
Später angekauftfür ... .

Kosten des ursprünglichenInventars
Zugang durch Vermehrungder

Velegstärke um 200 Köpfe . . .
Vorschuß bei der Landesbanlzu 3'/,°/l

M,

56 931,55
80644,33
27 620,6?

137 649,45

1885 600 M.

108265

254300
116 650,55 „ )
Zinsen für Grunderwerb,Ver-

mehrungder Inuentarbeständeund maschinelleAnlagen.

Wie bei Andernach 2437 450.30M. -^ 69549.70 M. ----- 2507 000 M.
102 073.49 „ ^131939,51 .. - 234013 „
160002,79 „ -j-125497,21 .. ------ 285500 ..

" " " (für 340 Kopfe.)
Vorschuß bei der Landesbanlzu 8'/,°/° Zinsen für Grunderwerb,Ver¬

mehrung der Inuentargegenstände.Centralbäderund Elosetemnchtungen.

Wie bei Andernach 2434093,39 M. ^ 98606.61M. ^ 2 532700 M.
216 321,4? .. ^ 42 511,53 .. ----- 258833 „
163 892,74 „ > 121107.26 „ ----- 285000 „

...... (für 350 Köpfe.)
Vorschuß bei der Landesbanlzu 3'/,°/» Zinsen für Grunderwerb,Wege¬

verlegungzur Errichtungder irren Verbrecher-Station,Vermehrung
der Inuentargegenstände.

WirtlicheAusgabensür Gebäude.
„ „ Grundstücke.

Pacht-und Holzerlos.
Vorschußbei der Landesbank3'/,°/»

gaben in Spalte 1 und 2.
Zinsen zur Deckungder Aus-
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19

20

21

22

23

24

25
26
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Uebertrag

Grafenberg

Merzig ..........

Aachen ..........

Unterstützungsfondsfür entlasseneIrre:
AngesammelterFonds .....

Richartz-Stiftung ........

Nasse-Stiftung .........

Pelman-Stiftung ........

Erich Schleicher-Stiftung .....

Schramm-Stiftung .......

Pelman-Stiftung ........
Unterstützungsfondsfür das Pflegepersonal:

Iakobi-Stiftuug........

Zu übertragen

Vermögenstheile.

Werth
der

Gebäude.

1

10 676132

2 555 000

2 385 900

15 617 032

Werth
der

Grund¬
stücke.

^?
2

1541941

248 800

273 000

2 063 741

Werth
des

Inven¬
tars.

8

1418 993

238 000

240 200

26 000

1 923193

Kapitalvermögen.

Werth¬
papiere.
^ !^4

1000

3 000

5 000

15 000

5 000

3 000

6 100

38 100

Sonstige
Forderungen.

^

1265 668

11579

1778

415

1279471

40

10

40

69

Anlagen zu den Sitzungsprotokollcn. Nr. 6. 105

Andere
Vermügens-

Nestand-

Summe
des

Schulden. Bemerkungen.
theile. Vermögens. Zu

Spal¬

^ " 7 8
te

— 14 903 734 40 6 265 90? 33
(13 84« 1L4 65) (4 925180 -)
3 041800

(2 744 891 —)

404 000 — 1 Kosten der Bauten bei Eröffnung der 1

Für Vermehrung und Verüesse- ! .^r.nlm M
rung der Gebäude.....102 870,94 „ ? ^b^uuu ^,l.

Für Erweiterung der Anstalt auf
720 Köpfe . . '......265 900,00 „ )

2 Kosten des ersten Grunderwcrbs . . 84143,87 „ 1 <^»«ns>
Zwischenzeitlichangekauft für . 164656,13 „ / ^»»uu „

3 Kosten des ursprünglichen Inventars 157 729,75 „ 1
Zugang durch Vermehrung der ^ 238000 „

Belegftärte um 300 Kopfe .' . . 80270,25 „ )
8 Vorschuß bei der Landesbcmkzu 8^/2"/»Zinsen für Erweiterungsbauten,

Grunderwerb, Berieselnngsanlage, Vermehrung der Inuentarbestände.

2 899100
(2 677 550 -)

226 600 1

2
3

8

Wie bei Grafenberg 1977 319,14 M. ^ 293180,86 M. ^ (ftr Er.
Weiterung auf 720 Köpfe) 115 400 M. ^ 2 385 900 M.

Wie bei Grafenberg 106 438,21 M. ^ 166 561,79 M. -- 273000 M.
„ „ „ 137 956,23 M. > (für 320 Köpfe) 102 243,77 M. ----

240200 M.
Vorschuß bei der Landesbant zu 3l/,»/<>Zinsen für Grunderwerb, Er¬

weiterungsbauten, Waschmachine.

26 000
(5 NUN -)

— — 3 Vekleidungs- und Lagerungs-Gegenstände sowie Vieh, nach Schätzung
unter Berücksichtigungder Anschaffungskosten.

— — 11579
(11579

10

10)

— — 5 Zu gleichen Theilen für die Provinzial-Heil- und Pfiegeanstaltcn zu
Andernach, Vonn, Düren, Grafenberg und Merzig zur Verwendung
der Zinsen für entlassene geheilte Irre.

^ 1778

(1778

40

40)

— — 5 Für die Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Vonn zur Verwendung
der Zinsen als Unterstützung unbemittelter Genesener.

3 000
(3 000 -)

— — 4 Für die Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Bonn zur Verwendung
der Zinsen als Unterstützung entlassener unbemittelter Geisteskranken.

5 000

( - -)

— — 4 Für die Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalt zn Vonn znr Verwendung
der Zinsen im Interesse der Kranken.

^ 15 000
( - —.)

— — 4 Für die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Düren zur Verwendung
der Zinsen als Unterstützungvon in dürftigen Verhältnissen entlassenen
genesenen Geisteskranken.

— 5 000

(5 0U0 -)

— — 4 Für die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Grafenberg zur Ver¬
wendung der Zinsen für arme entlassene Geisteskranke.

3 000
(3 000 -)

— — 4 Für die Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Grafenberg zur Ver¬
wendung der Zinsen für ein Sonnncrfest für die Geisteskranken.

^

— 6 545
(6 545

69
6»)

— — 4u.b Zu gleichen Theilen für die Prouinzial-Heil- und Pflegeanstalten zu
Andernach, Bonn, Düren, Grafenberg und Merzig zur Verwendung
der Ziuseu als Prämien für pflichttreues Pflegepersonal.^- — 20 92153? 59 6 896 50? 33

(19 298 508 84) (4925160 -)
14
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2?

28

29

30

31

32

33

34!

41. RheinischerProvinziallcmdtag. Nr. 6.

Uebertrag

Provinzialfonds für Epileptische:
Fichtenhain .........

ArbeiterkolonieUrft .......
Polizeistrafgelderfondsund Ehrenbreitsteiner

allgemeinerArmenfonds(Staats-Neben-
fonds) ...........

Prouinzial-Arbeitsanstaltzll Vrauweiler.

Landcmncnhauszu Trier

AllgemeinerBaufonds . .

Prooinzial-Strahenverwaltung

Viehcntschädigungsfonds

Zu übertagen

Vermögenstheile.

Werth
der

Gebäude.

15 617 032

97 400

40 000

1187 800

785 000

30 600

Werth
der

Grund¬
stücke.

2

2 063 741

141400

Werth
des

Inven¬
tars.

3

101275

628 250

326 000

1 923 193

10 000

Kapitalvermögen.

Wert¬
papiere.

^ !^.
4

Sonstige
Forderungen.

17 757 832 3 319 866

441000

152 580

314 500

2 841273

38100

38100

1279 471

733 064

31625

9 259

1 009 300

608 839

3 671559

66

01

13

16

55

Anlagen zu den SitzungsprotukoNen,Nr. 6, 107

Andere
VcnnöcMs-

Vestand-
theile.

Summe
des

Vermögens.

4

20 92153?
(19 298 508

248 800

99 200
(99 200

733 064
(733 064

1 730 075
(1 «20 886

1597 455
(1 602 191

9 259
(9 793

1 680 400
(1663 200

608 839
(488 839

27 628 630
(25 515 683

59
«,)

-)

-)

«6

-)

0!
51)

18
81)

-)

16
10)

98)

Schulden,

,^

6 896 50?
(4 925 180

248 800

98 208
(99 200

85 400

7 328 915

(5 024 380

88

88

Tpal
te

1u, 2
8

1—3
5

1—3

Bemerkungen.

Nach einer bautechnischenTaxe.

Wirkliche Ausgaben.

Vieh und Ackergerathe.
Vorschuß bei der Landesbank zu 3^ »/„ Zinsen zur Bestreitung der

Ausgaben in Spalte 1, 2 und 3.

Nach Schätzung und dem Ankaufspreis.
Schuld bei der Landesbank zu 3'/« "/» Zinsen und 1 «/„ Amortisation

zu Lasten des Landarmenuerbandes.

Depositen, Außerdem war beim Finalabschluß am 18. Juli 1898 noch
ein Bllarbestnnd von 573? M. 91 Pfg. vorhanden.

Nach der Feuerversicherungssummevom 1. April 1898 von 1053300 M,
unter Hinzuziehung des Werthes der Fundament- und Kellermauer-
werte von 134 500 M.

Nach dem 25sachen Betrage des Katastral-Neinertrages.
Nach der Feuerversicherung vom 1, Dezember 1896, Materialien und

Vieh miteingerechnet.
Vorschuß bei der Landesbanl zu 3^2 °/° Zinsen für Grunderwerb.

Nach Schätzung.
Reservefonds von 19625 M. 0! Pfg. bei der Landesbant zu 2>/« °/»

Zinsen hinterlegt.
Eiserner Kassenbestandvon 12 000 M, bei der Landarmenhauskasse.

Baarbestand. Auf demselben lasten noch Bewilligungen für verschiedene
Bauausführungen in den Prouinzial-Anstalten von 28170 M.

Diefe Angaben beruhen auf einer im Monat August 1898 vorgenom¬
menen Ermittelung.

Diese Summe setzt sich zusammen aus den Depositen bezw. Beständen!
». des Sammelfonds.......... 64328,48 M-
d. des Neferuefonds .......... 89 901.91 „
e. des Fonds für den Neubau von Prouinzial-

straßen ............. 242278,86 „
ä. des Gisenbahnfonds ......... 112 779,27 „
<:. des Fonds zur Unterstützung des Gemeinde- und

Kreiswegebaues ........ . . . 50 0000,— „
Summe 1009 288,52^M

rund 1009 300 M.
Die Fonds zu <: und o sind voll, der Fonds zu g großteutheils belastet.

Depositen,

11^
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Ucbertrag

35 ! Provinzial-Weinbauschulczu Trier . .

36 ! Lehrer-Pensionsfondsder Landwirthfchafts-
schule Bitburg ........

3? l Lehrer-Pensionsfondsder Landwirthschafts¬
schule Cleve .........

38 l Rittergut Desdorf........

39 l Langenfelderhofbei St, Wendel , . .

Summe ^ Nr. 1—39 und zu übertragen

Vermögenstheile.

Werth
der

Gebäude.

^/
!

17 757 832

87 300

60 700

Werth
der

Grund¬
stücke.

2

3 319 866

57 500

101362

337 835

17 905 832 >3 478 728 >2 921 513

Werth
des

Inven¬
tars.

3

2 841273

15 800

64 440

Kapitalvermögen.

Werth¬
papiere.
^

Sonstige
Forderungen.

38100

24 900

72 500

337 835

135500

3 671559>55

470

493

6 830

3 679 353

96

04

55

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 6. 109

Andere
Vermögens

Bestand¬
theile.

6

22 041

22 041

Summe
des

Vermögens

^

27 628 630
(25 515 683

160 600
(133 300

25 370
(25 401

72 993
(73 354

162 062
(162 «62

431 146
(4U0 762

28 480 802
(26 310 563

55
98)

-)

!>6

04
47)

3?)

!»1)

Schulden.

>>;
l.4-

7 328 915
(5 024 380

431 146
(400 762

;«>

3?)

3'l

37)
7 760 061

(5 425 142
darunter

180
(180

Iahrcsrente.

Spal¬
te

Bemerkungen.

Iu.2

3

4,1.5

Nach Schätzung unter Berücksichtigungdes Kaufpreises.
Werth der Grundstückeist durch den Ankauf von Weinbergen gestiegen.
Nach Schätzung unter Berücksichtigungder Feuerversicherung.

Vei der Uebernahme dieser Fonds hat der Proninzialverband die Ver-
vflichtung zur Zahlung von Pensionen, Wittwen- und Waisengeldern
für die Lehrer der gedachten Schulen übernommen. Das Clever
Kapital ist innerhalb 30 Jahren nach der Uebernahme wieder zurück-

' zuzahlen, falls die Schule außerhalb des Kreises Cleve verlegt wird
oder eingeht. — Die Fonds sind soweit möglich in Werthpapieren
angelegt worden.

Depositen.

Nach Schätzung unter Berücksichtigungder Feuernersicherung.
Zum 25fachen Betrage des Katastral-Neinertrages berechnet.

Werth der Gebäude einschl. Wasserversorgung (Schätzung).
Nach billiger Taxe von durchschnittlich800 M. für den Hektar Acker¬

land, Wiesen und Waldungen.
Inventar und Viehbestand gemäß Aufnahme bei der letzten Bilanz

am 31. März 1898.
RückständigeForderungen und Bestand der Kasse.
Werth der Produkte.
Darlehen bei der Landesbank zur Bestreitung der Ankaufskosten und

für Cinrichtungsarbciten fowie rückständigeZahlungen.

Nach Abzug der Schulden ergibt sich ein Vermbgensstand von rund
20720700 M.

(20885400 M.)
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Nebertrag
Abgesetztdie Nrn. 10,12, 14, 16,19—26,

29, 34, 36 und 37, das sind Wittwen-
und Waisenfonds der Kommunalbeamten,
Staats-Nebenfonds, Viehentschadigungs-
fouds, Pensionsfonds der Landwirth-
schaftsschulenund die verschiedenenUnter¬
stützungsfonds als Fonds, welche dies¬
seits lediglich verwaltet werden . . .

Bleiben die Nrn. 1—9,11,13,15, 17,18,
27, 28, 30—33, 35, 38 und 39 für
Hauptverwaltung, Ständehaus, Dienst-
wohnungdesLandeshauptmanns,Stände-
fonds, Kaiser-Wilhelm-Denkmal, Fonds
der Figurengruppe, Denkmalerstatistik,
Provinzial-Museen, Aufseherhaus in
St.Barbara,Fonds für gewerblicheZweöe,
Taubstummen- und Blinden-Anstalten,
Hebammen - Lehranstalt, Irrenanstalts-
Vauschuld,Heil-undPflegeanstalten, Pro-
vinzialfonds für Epileptische(Fichtenhain),
Arbeiterkolonie, Arbeitsanstalt, Landar¬
menhaus, allgemeiner Baufonds, Provin-
zial-Straßenverwaltung, Weinbaufchule
Nittergut Desdorf und Laugcnfclderhof

Vermögenstheile.

Werth
der

Gebäude.

.//
1

17 905 832 3 478 728

Werth
der

Grund¬
stücke.

2

337 835

17 905 832 3 478 728

337 835

Werth
des

Inven¬
tars.

8

2 921513

2 921513

Kapitalvermögen.

Werth¬
papiere.

4

135500

134500

1000

Sonstige
Forderungen.

^

Andere
Vermögens-

Vestand-
theile.

6

3 679 353

2132 471

1 546 882

55 22 041

32

23 22 041

Summe
des

Vermögens.

^.

28 480 802
(26 310 563

55
9!)

2 266 971
(1 891 588

32

26 213 831
(24 418 980

23

Schulden.

^.

33
U7)

7 760 061
(5 425 142

darunter
180
(180

Iahresrente.

180
(180 -)

Iahresrente.

7 759 881
(5 424 962

33
I!?)

Zu
Spal

te

Bemerkungen.

Die lediglich zur Verwaltung überwiesenenFonds betragen rund
2 266800 M.

(1891400 M.)

NachAbzugder zur VerwaltungüberwiesenenFonds ergießt sich ein
Vermügensbestand des Provinzialverbandesvon rund 18 453 900 M.

(18 994000 M.)
Erläuterndwird hinzugefügt,daß der zwische» der jetzigen Ver-

mügensaufstellungund derjenigendes Jahres 1896 vorhandeneUnter¬
schied von rund 541000 M. im Wesentlichen darauf zurückzuführenist,
daß in dem Nachweisevon 1898 unter Position 1 die zur Verfügung
des Landtages zu haltendeMehr-Ginnahmean Provinzialabgabenund
der Bestand für die Bestreitungder Zinsen für die neue Bauschuld,
beide Posten zusammenmit 315821 M. 26 Pf. unter den Aktiven,
dagegen die in der Etatsveriodeneu entstandene Schuldbei der Landes-
bllnl für die Errichtungdes Kaiser-Wilhelm-Denlmals(Position 4) mit
800000 M. unter den Passivenaufgeführtist.
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L. Landesbant der Nheinprovinz

<^!. Rheinischer Meliorationsfonds

I), Provinzial-Feuer-Societät

Vermögenstheile.

Werth
der

Gebäude.

340 000

340 000

285 000

Werth
der

Grund¬
stücke.

2

100 000

100 000

Werth
des

Inven¬
tars.
^/
3

Kapitalvermögen.

40 000

40 000

15 000

Wert¬
papiere.

4

Sonstige
Forderungen.

6 200 921 71

2 003 800

8 204 721

6 685 000

71

Andere
Vermögens-

Nestand-
theile.

Summe
des

Vermögens
^ !"t

6 680 921
(6 680 921

71

2 003 800
(2 003 800

8 684 721
(8 684 721

6 985 000
(6 250 000

-)
71*

71)

Schulden,

249 65?
(333 538

249 65?
(333 538

46

4«!
<?)

Zu
Spllb

te

Bemerkungen.

Werth der Gebäude.
„ „ Grundstücke.

Versicherungssummeder Mobilien.
Die Summe in Spalte 5 besteht:

». in dem Stammfonds von .......3 000000,—
v. in dem Sollbestande des Reservefonds H, von , 3 000000,—
o. in dem Reservefonds L von....... 200921,71

M

6 200921,71 „
Die in dem Sollbestande des Reservefonds H, von 3000000 M. ent¬

haltene Summe von 249 65? M, 46 Pfg. stellt eine Forderung dieses
Reservefonds an das Immobilien- und Mobilien-Conto dar und ist
der ungetilgte Rest der Baukosten des Landesbank-Gebäudes,

Das Agio-Conto hatte am 1. April 1898 einen Bestand von 440 574 M.
03 Pfg ; dieses Conto unterliegt naturgemäß steten Schwankungen und
ist demnach nicht in den nebenstehendenSpalten aufgeführt.

Das Vermögeu des Meliorationsfonds besteht zur Zeit in dem Stamm-
fonbs von...............2 0000U0 M,
und in Darlehnsforderungen von....... 3800 „

6 685NNNM. rentbar angelegte Fonds.

.
*) Außerdem der Bestand des Agio-Contos am 1. April 1898 von 440 574 M. 03 Pfg.

,!>
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Zusammenstellung.
Es beträgt das Vermögen:

ä,. der Centralverwaltung und Anstalten .............20 720 700 M
(20 885 400 „

darunter die diesseits lediglich verwalteten Staats-Nebenfonds, Spar- und
Unterstützungsfondsmit ...........2266800 M.

(1891400 „)
L. der Landesbankrund .................6 431300 M

(6 34? 400
o. des Meliorationsfonds................. 2 003800 M

(2 003 800 „
zusammen 29155 800 M

(29 236 600 „
Mit Hinzurechnungdes Vermögens

v. der Provinzial-Feuer-Societät mit rund........... 6 985 000 M.
(6 250 000 „)

ergiebt eine Gesamtsumme von 36 140 800 M.
(35 486 600 „)

Anlage 7.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschufses,

betreffend

den Bau eines Schifffahrtskanales vom Dortmund-Ems-Kanal bis zum Rheine.

i, Bericht über den
Stand der Annelcgen-

1, heit. Die Königliche Staatsregierung hat durch den in der Anlage 1 abgedruckten Ministerial-
VeranlassunF^ ^laß vom 20. Juli 1898 für die bevorstehende Tagung des Landtags der Monarchieeine Gesetzes¬

vorlage über die Erbauung des schon in dem Gesetze über den Dortmund-Ems-Kanal vorgesehenen
sogenanntenMittellandkanales (Nhein-Dortmund-Elbe)in Aussicht gestellt. In diesem Gesetzentwurfe
soll die Erbauung des Kanales davon abhängig gemacht werden, daß die nächstinteressirten Provinzen
oder sonstige öffentliche Verbände sich in der verlangten Weise an den Kosten des Unternehmens
durch eine Garantieübernahme für die Rentabilität betheiligen. Für die Strecke von Dortmund
(Herne) bis zum Rhein ist die sogenannte„Emscherthallinie"von Laar nach Herne gewählt worden.

Die Uebernahmeder geforderten Garantien für die Strecke von Dortmund bis zur Elbe
ist seitens der nächstbetheiligten Provinzen oder anderer öffentlicher Verbände sicher- beziehungs¬
weise in Aussichtgestellt. Dasselbe ist hinsichtlich der Garantieübernahme für die Strecke Dort-
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mund (Herne)-Nhein seitens der Westfälischen Kreise der Fall, so daß nur noch die Garantie der
Rheinprovinz aussteht.

Die Kanalverbindung von Dortmund zum Rhein ist bereits Gegenstand von Beschlüssen 2. Frühere Beschlüsse,
des 38. und des 40. Rheinischen Provinziallandtages gewesen. (Verhandlungendes 38. Provinzial-
landtagcs, stenographischerBericht S. 41 ff.; des 40. Provinziallandtages S. 256 ff.) Der
38. RheinischeProvinziallandtag sprach sich in Uebereinstimmungmit einem Beschlusse des West¬
fälischenProomziallandtags für die Ausführung der Kanalstrecke in der Richtungder Südemscher-
linie aus und beschloß,von der seitens der KöniglichenStaatsregierung geforderten 3'/2°/uigcn
Iinsgarantie für ein Baukapital von 10 Millionen Mark einen Antheil von 70°/«, alfo jährlich
bis zu 245 000 Mark und von der Garantie für die Betriebs- und Unterhaltungskostenim
Höchstbetrage von 50 000 Mark ebenfalls '/i°, alfo 35 000 Mark, insgesammt eine Garantie bis
zur Höhe von jährlich 280 000 Mark zu übernehmen,während Westfalen den Rest der geforderten
Garantien mit 30°/» übernahm Bei dem Beschlusse des 38. RheinischenProvinziallandtages
war eine Untervertheilung der Lasten auf die zunächst interessirten Kreise der Provinz gemäß
§110 der Prouinzialordnung und der §§ 9 und 20 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli
1893 in der Weise vorgesehen, daß der Provinzialverband als solcher nicht mehr als '/8 der
jährlich aufzubringendenGarantielasten tragen sollte.

Der daraufhin seitens der KöniglichenStaatsregierung dem Landtage der Monarchie
vorgelegte Gesetzentwurffcheitertebekanntlich an dem Widersprücheder Kanalgegner.

Inzwischen hatten sich in Westfalen Sonderbestrebungenzu Gunsten der Lippcliniegeltend
gemacht,deren alleinige Ausführung für die Nheinprovinz eine mißlicheVerschiebungder wirth-
schaftlichen Interessen herbeigeführt haben würde. Da man eine Einigung nur im Wege gleich¬
zeitiger Erbauung beider in Frage stehenden Kanallinien erreichen zu können glaubte, so beschloß
der 40. Rheinische Provinziallandtag (a. a. O.), unter Voraussetzung eines gleichmäßigen
Vorgehens der Provinz Westfalen, den Provinzialausfchuß zu ermächtigen, auf Grundlage der
inzwifchen von den Provinzialausschüssenbeider Provinzen gefaßten Beschlüsse, wonach die Garantie
für die Südemfcherlinie von der Nheinprovinz mit den betheiligten Westfälischen Kreisen und für
die Lippelinie von der Provinz Westfalen in Gemeinschaftmit den betheiligtenRheinischen Kreisen
übernommen werden sollte, in weitere Verhandlungen mit der KöniglichenStaatsregierung über
die gleichzeitige Ausführung beider Kanallinien zu treten und die Staatsregierung zu bitten, eine
diesbezügliche Vorlage dem Landtage der Monarchie zu machen.

Die inzwischen seitens der Königlichen Staatsregierung für die Südemfcherliniegeforderten
Garantiern, welche bei der Berathung des vom Provinziallcmdtage angenommenen Beschlusses
erwogenworden waren, gingen über das Maß der früher vom 38. Rheinischen Provinziallandtag
übernommenenGarantie nicht unerheblichhinaus. Die für die Südcmscherlinienunmehr geforderte
Garantie umfaßte:

1. Den durch Kanalabgaben etwa nicht gedeckten Fehlbetrag der Betriebs- und Unter¬
haltungskosten bis zum llnschlagsmaßigen Betrage der Kosten in Höhe von 290000 Mark;

2. die 3l/2«/<,ige Verzinsungeines Drittels des Baukapitals der Hauptlinic und der Hälfte
des Baukapitals der Iweigkanale, nach dem damaligen Anschlag einen Zinsertrag von
jährlich 780 000 Mark.

Auf die Rheinprovinz entfielen von dem hiernach zu garantircndcn Betrage von jährlich
1070 000 Mark '/,° oder 749 000 Mark.
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Es war in Aussicht gestellt, daß von den 3'/«°/» ein halbes Prozent zur Amortisation
verwendetwerden solle.

Da die Königliche Staatsregierung den gleichzeitigen Ausbau beider Kanallinien ablehnte,
so erkärte der Provinzialausschuß auf Aufrage der Regierung am 15. Dezember 1897, daß nach
seiner Ueberzeugung der Provinziallcmdtag bereit sein werde, die für den Fall des gleichzeitigen
Ausbaues beider Linien für die Südemscherliniein Aussichtgestellte Garantie für diese Linie auch
dann zu übernehmen, wenn die für die Rheinprovinz vortheilhaftereSüdemscherlinieallein gebaut
werde. Bei der ablehnendenHaltung, welche die Provinz Westfalen gegen eine Garantie für die
Südemscherlinieeinnahm, wurden die Verhandlungen nunmehr mit den beteiligten Westfälischen
Kreisen fortgesetzt.

Inzwischen waren bereits Bedenken entstanden, ob die Südemscherliniebei der fort¬
geschrittenenindustriellen und sonstigen Bebauung des erforderlichenGeländes überhaupt noch
möglich sei, und ob die Kosten, deren Voranschlagsich innerhalb vier Jahren von 45 650 000 Mark
auf rund 78 000 000 Mark (mit Iweigkanälen) erhöht hatten, zu dein wirthschaftlichcn Werthe der
Fcsthaltnug gerade dieser Linie noch im richtigen Verhältnissestehen würden. Auch waren bereits
an die Regierung mehrere Anerbieten gerichtet worden, welche die Herstellung des Lippetanales
beziehungsweiseeines Emscherthalkanalesvom Walzwerk Oberhausen bis Laar im Wege der
Privlltunternehmungbezweckten. Zur Aufklärungdieser Augelcgcuheiteuuud zur Besprechung über
die Höhe und die näheren Bedingungen der von der Staatsrcgierung für den Fall des staatlichen
Ausbaues des Kanals zu fordernden Garantien fand am 23. Mai 1898 im Ständehause zu
Düsseldorf eine Konferenz von Vertretern der Königlichen Staatsrcgierung uud der bethciligteu
Provinzen und Kreise sowie von sonstigen Interessenten statt.

3, Jetzige Sachlage. Diese Konferenz führte zu der im Ministerialerlllß vom 20. Juli 1898 (Anlage 1) ent¬
haltenen Stellungnahme der Staatsregierung, welche vou der staatsseitigenAusführung des Süd-
emscherkanalswegen der Höhe der nunmehrigenKosten und wegen der durch die fortgeschrittene
Entwickelung der Gegend entstehendenSchwierigkeitenendgiltig Abstand nahm uud den wegen
der günstigen Geländeverhältnisse schon länger erwogenen Ausbau der Emschcrthallinie Lahr-Walzwerk
Oberhansen-Hernein Aussicht nahm.

Nach den im Ministerialerlasse enthaltenen näheren Bedingungen ist einstweilennur der
Bau des auf 45 298 000 Mark veranschlagtenHauptkcmalcsiu Aussicht genommenund von dem
Bau von Zweigkanälen abgesehenworden. Die Maxinmlgrenze der zu garautirenden Betriebs¬
und Unterhaltungskostenist auf 509 200 Mark festgesetzt.Die seitens der öffentlichen Verbände
zu überuchmeude Garantie soll sich, wie früher, auf die Betriebs- und Unterhaltungskostenund auf
eine antheilige3«/<>ige Verzinsungund '/«"/«ige Amortisationeines Drittels der Baukosten erstrecken.
Hiernach beläuft sich die Garantie im Höchstbetrage auf3'/2«/« von—^-^ —— -- 528 500 -4-
509 200 (Untcrhaltungkostcn)--- 1037 700 Mark.

Die Minister sollen indeß befugt sein, die '/»"/«ige Amortisation bis zum Beginn des
16. Betriebsjahreshinauszuschieben, so daß bis dahin jährlich 75 500 Mark weniger, also die Summe
vou 962 200 Mark zu garantiren sein würde. Von dieser Befugniß wird nach den gemachten
Zusagen voraussichtlich Gebrauch gemacht werden, um so mehr, als die Provinzen Hannover und
Westfalen ihre Garantiecn für den Mittellandkanal hiervon abhängig gemacht haben, was diesseits
ebenfalls beabsichtigt wird.

Im Gesetzentwürfeist als Maßstab für die Verthciluug der Garautiesmnme auf die
Rhcinproviuz und Westfalen die Länge der Kanalstreckein beiden Provinzen vorgesehen worden.
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Hiernach entfallen auf die Rheinprovinz nicht, wie früher 70«/«,, sondern nm rund 54°/» der
Gcsammtgarantie, also außer einem Antheile bis zu 276 800 Mark an den Unterhaltungskosten
die Garantie für antheilige Verzinsung und spater auch Amortisation einer Summe von
24 617 000 Mark mit 283 600 Mark, Die jährliche Höchstsummeder von der Rheinprovinz
zu leistenden Garantie beträgt hiernach 560 400 Mark und, bei dem Aufschubder '/2°/°igen
Amortisation, bis zum 16, Betriebsjahre nur rund 520 000 Mark oder 190 000 Mark
beziehungsweise 230 000 Mark weniger, als die im Jahre 189? für die Südemscherlinie geforderten
Garantieen.

Bei der Garantiesummevon 560 400 Mark ist indessen in Betracht zu ziehen, daß von
dieser Summe 276 800 Mark auf die Betriebs- und Unterhaltungskosten entfallen, welche wohl
kaum und keinesfallsvoll in Anspruch genommen werden, während der Rest der Garantie von
283 600 Mark auch keine unbedingte Summe, sondern nur den an der Verzinsung und Tilgung
entstehenden anteiligen Ausfall zum Gegenstand hat.

Der Provinzialausschuß glaubte, nachdem die von der Rheinprovinz bisher an erster
Stelle erstrebte Südemscherlinieunmöglichgewordenwar, die Königliche Staatsregicrung auch den
Ausbau eines Kanales im Wege des Priuatunternehmens abgelehnt hatte, nunmehr das minder
Gute annehmen und den Plan der Emscherthallinie möglichst fördern zu sollen. Er beschloß in der
Sitzung vom 9. August 1898, beim Provinziallcmdtage die Uebernahme der Garantie unter der
Voraussetzungzu beantragen, daß die in dem Erlaß vom 20. Juli aufgeführten näheren Be¬
stimmungen der zu übernehmendenVerpflichtungen,insbesonderehinsichtlichder Verwendung der
Ucbcrschüsse sowie der Hiuausschiebungder Tilgung des Baukapitals bis zum Beginn des 16.
Vetricbsjahres beibehalten weiden, und daß die betheiligtenKreise Ruhrort, Mülheim (Ruhr) und
Essen-Land die vertraglicheVerpflichtuugübernehmen,dem Provinzialverbcinde2/4 der Zahlungen,
welche für ihn aus der Uebernahmeder Garantie erwachsen, zu erstatten, oder aber im Wege der
steuerlichen Vorausleistung auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen zum Ersatz von 2/4 der
Garantiezahlungenherangezogenwerden.

Die Kreistage der genannten Kreise haben sich hierzu am 19. bezw. 24, November und
7. Dezember 1898 durch einstimmigeAnnahme folgender, vom ProvinzialausschußgebilligterEr¬
klärungen bereit erklärt:

1. Die Kreise Ruhrort, Mülheim a. d. Ruhr und Essen-Land erklären sich bereit, in
Gemeinschaftmit den sonstigen Rheinischen Kreisen, welche bei näherer Prüfuug an
dem Kllnaluntcrnchmcn als interessirtbefundenwerden sollten, dem Provinzialverbande
der Rheinprovinz 2/4 aller Zahlungen zu erstatten, welche er auf Grund der von ihm
für den Bau des Hcrne-Rhein-Kanals (Emscherthallinie)in Gemüßheit des Ministerial-
erlasses vom 20. Juli 1898 gefordertenGarantie jährlich zu leisten haben wird.

2. Der Provinzialverband wird die von den betheiligtenKreisen zu erstattendenBeträge
im Wege der Vorausleistung gemäß § 110 der Provinzialordnung vom 1. Juni 188?
und § 91 Nr. 3 des Kommunalabgabengesetzes vom 14. Juli 1893 erheben.

3. Die Kreise sind verpflichtet, das zur Berechnung der Vorausleistungen erforderliche
Material, insbesondere die Angaben über Einschätzungder Interessenten bezw. die
Steuersätze derselben der Provinzialvcrwaltung rechtzeitig zur Verfügung zu stellen,
damit letztere in der Lage ist, den Vcrtheilungsplcm für die Vorausleistungen zu
entwerfen.

4. Der Vertheilungsplan bleibt für fünf Jahre in Geltung und wird alle fünf Jahre neu
aufgestellt.
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li. Gründe für die
Uebernahme der

Garantie,
1, Wilthschaftliche
Bedeutungdes

Kanales,

5, Den Kreisen bleibt es überlassen, die auf sie entfallendenBeträge in Gcmäßhcit der
gesetzlichenVorschriften über steuerliche Vorausleistung einzelnerGemeinden oder der
AngehörigeneinzelnerKreistheile unterzuvertheilen.

Der Kreistag des Kreises Ruhrort hat der Erklärung hinzugesetzt, daß die Untervcrthcilung
der Garantie nicht nach Maßgabe der Kanallängc in den Kreisen,sondernnur nach dem wirklichen
Interesse erfolgen dürfe, wahrend der Kreistag des LandkreisesEssen den Wunsch ausgesprochen
hat, daß die Vorausbelastung der Interessenten auf °/» der von der Provinz zu übernehmenden
Garantie ermäßigt werde,

Da die besonderenVortheile des Kanals nicht nur den unmittelbar berührten Kreisen
zu Nutzen kommen, sondern auch anderen nahe gelegenen Kreisen insbesonderesolchen, die etwa
durch Stichkaniile mit dem Hcmptkanal in Verbindung gebracht werden, so ist in der von den
Kreisen angenommenenErklärung zum Ausdruck gebracht, daß die zunächst verpflichtetenKreise
Ruhrort, Mülheim und Essen beim Nachweis von Garantieantheilen, welche andere Kreise nach
den in ihnen vertretenen Interessen zu übernehmen haben würden, thcilweise entlastet werden.
Die erwähnten Kreistagsbeschlüsse sind seitens des Bezirksausschusses zu Düsseldorfam 1^. Dezember
1898 bestätigt worden.

Auch seitens der bcthciligten Westfälischen Kreise ist die Uebernahme der von ihnen verlangten
Untcr-Garantieenl^/» der von der Provinz Westfalen zu übernehmenden Garantie) bereits erfolgt. —

Die wirthschaftliche Bedeutung des Mittellandkanals, insbesonderedes Dortmund-Rhein-
Kanales, ist in der langen Vorgeschichte bereits so viel erörtert und begründet worden, daß hier
davon Abstand genommen werden kann, nochmals sämmtliche Momente ausführlich zu erläutern,
aus denen sich die Vortheile des Kanales und das Bedürfniß seiner alsbaldigcn Erbauung ergeben.
Das Bedürfniß einer Schifffahrtsverbindungist im Rheinisch-Westfälischen Industriegebiet, welches
schon 1893 an dem gesammtcnEisenbahngüterverkehrDeutschlandsmit 35,g«/<> bethciligt war, ob¬
wohl seine Fläche nur 0,?°/° der Gcsammtflächc Deutschlandseinnimmt, immer fühlbarer geworden.
Die jährliche Zunahme der im Industriegebiete geförderten Kuhlen beträgt rund 1 300 000 Tonnen,
während die jetzt vorhandenenTransportmittel in Beziehungauf billige und rechtzeitige Bewältigung
des Massenverkchrsan der Grenze ihrer Leistungsfähigkeitangekommensind. Die stets wieder¬
kehrenden Schwierigkeitenund Stockungen bei der Bewältigung dieses auf dem Europäischen
Fcstlande beispiellosen Eisenbahngüterverkehrswirken ungünstig auf die Industrie- und Arbeiter-
Verhältnisse ein. Sie haben neben unwiederbringlichen, ganz erheblichenLohnverlustender Arbeiternoch
besondere Gefahren, die in der Desorganisationdes Betriebesund der Lockerungder Disziplin bestehen.

Der große Gewinn, welchen der Rheinisch-Westfälische Kohlenbergbau des Ruhrgebictcs
durch Herabsetzung der Transportkosten und Ausdehnung des Absatzgebietes im In- und Auslande,
namentlich unter Verdrängungausländischer Brennstoffe von einer Kcmcilvcrbindung Rhcin-Weser-Elbc
erhofft, ist bekannt. Die Herabsetzung der Transportkostenkann zum großen Theile den Verbrauchern
und damit dem ganzen Konsumgcbictc zu Gute komme,:. Es könnte allerdings auch die durch den
Kanalbau ermöglichte Erschließungneuer Absatzgebiete für die einheimischeKohle, besondersbei den
bestehenden Syndikatsverhältnissen,die Gefahr einer Preissteigerung mit sich bringen. Ob und
inwieweit einer solchen Gefahr nöthigenfalls später bei Festsetzungder Mnssengütertarifeentgegen¬
gewirkt werden kann, muß späterer Prüfung vorbehalten bleiben. Jedenfalls kann bei den über¬
wiegendenVortheilen des Kanals auf anderen Gebieten dicfe Gefahr nicht ausschlaggebend sein,
eine so wichtige Vcrkchrscrleichterung fallen zu lassen. Denn eine Wasserverbinduugdes Industrie¬
gebiets mit der Wasserstraßedes Rheines dient nicht nur zum erleichterten Bezug der zahlreichen
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Produkte des Industriegebiets, sonder» sie erleichtert auch die Einfuhr von Rohstoffen und
Lebensmitteln für die ungeheureKonsumption des Industriegebiets und des Ostens aus der
westlich gelegenen Rheinprovinz, Diese erleichterte Ginfuhr, welche Handel und Gewerbe weiter
Strecken der Nhcinpruviuz erheblich fördern wird, hat um so mehr Ncdcutuug, weil die Einfuhr
in das Industriegebiet aus Norddcutschlanddurch den Dortmund-Emshafenkaual bald erheblich
erleichtert werden wird.

Durch diesen erlangt der östliche, ganz westfälische Theil des Indnstricgcbictcs vor dem
westlichen Theile dadurch einen Vorsprung, daß er für den Bezug von Erzen aus Schweden und
Nordwcstdeutschland,feruer von Gruben- uud Bauholz und andererseits für die Versendungvon
Massengütern über Lecr-Emden sowohl zur See nach Westen wie anch ostwärts zu den nordöstlichen
Seeplätzen günstiger gestellt ist, als das ganze nach Westen gelegene Berg- und Hüttenrevicr,
solange dieses noch einer Kaualucibindnng entbehrt.

Da die deutsche Industrie ohnehin unter der Höhe der Transportkosten leidet, weil ihre
Erzcugungs-,Verarbcitnugs-uud Vcrbrauchsstättcnzu weit von einanderliegen, so wird dieser Kanal
dein rheinischenTheile des Industriegebietes den Wettbewerb auf dem Weltmärkte erheblich
erleichtern. Die hieraus entspringendenVortheile werden sich erst recht bei dem Niedergängeder
Industrie geltend machen, in Zeiten, wo jeder Groschenau General- und Transportkostenfür die
Behauptung unserer Industrie auf dem Weltmärkte in die Wagschalc fällt.

Die unmittelbaren Vortheile des Kanals durch Frachtersparniß steigern sich jährlich
nnd werden für die ersten 10 Betriebsjahre für den ganzen Rhcin-Elbe-Kanal auf iusgesammt
etwa 340 000 000 Mark geschätzt. (Vergl: Sympher, Wasserbaninspektor:der Nhein-Wcser-Elbe-
Kanal. Berlin 1897, Hayn. Sonderdruckans Heft 4. Iahrg, III der „Zcitschr. für Binnenschifffahrt"
und Geck: der binnenländischcRhein-Wcser-Elbe-Kanal. Hannover 1896. Schmorl und von
Lccfeld Nachf.')

Die mittelbaren Vortheile bestehen nach obigen Ausführungen in der Hebung von
Handel uud Gewerbe durch Erleichterung des Verkehrs, des Wettbewerbs mit dem Auslande, der
Verwendungund Versendungbisher ungenügend ausgenutzter Schätze der Erde und gcringwcrthigcr
Erzeugnisse der Land- und Forstwirthschaftund Industrie, fowic darin, daß durch Frachtersparnisse
und durch die Beförderung von Handel und Gewerbe eine Hebung des Wohlstandes entsteht,
welche auf die Steuerkraft der Provinzen güustig einwirkt.

Die rheinisch-westfälischeLandwirtschaft ist an den Vortheilen des Kanals jedenfalls als
Konsumentin betheiligt. Aber auch für ihre Produktion wird der Kanal gefahrdrohendeVcr-

>) Snmph« berechnet die Ersparnis, an Transportkosten durch den Mittellandkanal mit der Süd-
emscherlinie auf Grund amtlicher Materialien folgendermaßen: Vs sind die Lisenbahntransportmengen der
Stationen des Kanalgebictes ermittelt, bei deren Verfrachtung auf dem Kanal wenigstens 15°/» Transport-
kostenersvarnift eingetreten wäre nebst der regelmäßigen Verlehrszunahme. Hiervon sind im Gebiete der Süd-
emfcherlinie LN°/«, im Gebiete der Strecke Veuergern-Glbe 80°/» für den Kanalverkehr angesetzt. („Rechnungs¬
mäßiger Kannlanfanstsveriehr", welcher aber erst für das 6. Vetriebsja.hr erwartet wird.) Vei rechnungsmäßigem
Kanalllnfangsverkehr soll durch die Strecke Hcrne-Rhein (Südemscherlinie) eine Frachtersparniß von rund 1<>Millionen
Mark aufs Jahr gerechnet, eintreten. Von dem sogenannten rechnungsmäßigen Anfangsverkehr wird aber nur '/«
als faktischerKanalanfangsverkehr, der allmählich steigt, angenommen. Hiernach soll der gesammto Kanal (Nhein-
Glbe) im 1. Vetriebsjahre eine Frachtersparniß von N500 0M Mark, im IN. Jahre eine solche von 46 000 000
Ntart bewirken.

Außer an Hafen- und Schiffslosten (Nebenkosten) sind hierbei an reinen Kanalabgaben berechnet: für die
Strecke Dortmund-Rhein 1 Pfennig pro Tonnenkilometer in Klasse III, 1,5 Pfennig in Klasse II, 2 Pfennig in
Klasse I, sür die Strecke Veuergern-Elbe die Hälfte.

Zu der Frachtersparniß kommt die Ersparnis; an Kommissionsgebühren.
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schiebungm nicht bewirken. Die rheinisch-westfälischeLand- und Forstwirthschaftsind ja thatsächlich
schon längst nicht mehr in der Lage, dem gewaltigenKonsum des Industriegebietes an land- und
forstwirthschaftlichen Produkten auch nur annähernd zu genügen. Was zunächst die dem Welt¬
marktpreis unterliegenden Hauptcrzeugnissc,insbesonderedas Getreide betrifft, so findet die
Einfuhr des ausländischenGetreides bisher auf dem abgabenfreienSeewege auch von Rußland
über Libau-Rigll nach Holland und rheinaufwärts statt. Auf diesem Wege bezw, unter Mit¬
benutzung des Dortmund-Emshafenkcmalswird auch nach Erbauung des Mittellcmdkanalcs die
Einfuhr erfolgen, weil er bei weitem der billigste bleiben wird. Wenn dabei einige hunderttausend
Tons ostelbischenGetreides ihr Absatzgebietverändern werden, so wird dies auf den Weltmarktpreis
ohne Einfluß sein. Die Zufuhr aus dem Auslande auf dem jetzigen Wasserwegekann aber nur
dann in Zukunft durch Zölle in größerem Maße beschränkt werden, wenn durch Erbauung einer
Wasserstraßedie billige Versorgung des rheinisch-westfälischenGetreidemarktcs aus dem Osten sicher
gestellt wird.

Die dem Weltmarktpreisenicht unterliegenden Erzeugnisse der Landwirthschaftund Viehzucht,
Butter, Milch, Fleisch, Gemüse :c., werden bei der zu erwartenden Hebung von Handel und
Industrie mehr verlangt und zu besseren Preisen abgesetzt werden. Eine beträchtliche Hebung der
Vodenwerthewird nur für die Anlieger des Kanals eintreten. Dagegen läßt sich nicht in Abrede
stellen, daß der Forstwirthschaft durch den Kanal insofern eine Konkurrenzerwachsenkann, als
Gruben-Bauhölzer aus dem Osten mittelst des Kanales in das rheinisch-westfälischeIndustriegebiet
eingeführtwerden tonnen; allein die Nachtheile dieser Konkurrenz dürfen nicht allzu hoch veranschlagt
werden, weil einestheils die hiesige Produktion bei weitem nicht den jetzigen Bedarf des Gruben¬
gebietes deckt und anderntheils in Folge der Kanalverbindung die Förderung der Gruben und
damit der Bedarf an Hölzern steigen wird.

Bedeutung dür Die überwiegendenund außerordentlich großen Vortheile der Kanalverbindung, auf Grund
Emscherthallinie.d^.<m der Provinziallandtag zzu dem Projekt der Südemschcrliniebereits zweimal seine Billigung

und Unterstützung ausgesprochenhat, bleiben der Provinz im wesentlichenauch dann gesichert,
wenn durch Wahl der Emscherthallinieeine geringe Verschiebungder Linienführung des Kanals
nach Norden eintritt.

Die Emscherthalliniewird zwar bezüglich der zu erwartendenTransportmengen zweifellos
hinter dem vermuthlichenVerkehr einer Südemscherliniezurückbleiben, schon deshalb, weil sie von
den Städten Bochum, Gelsenkirchen,Essen, Oberhausen und Duisburg weiter entfernt liegt und
mit ihnen nicht sofort von Seiten des Staates durch Zweigkanäle in Verbindung gesetzt wird.
Auf der erwähnten Konferenzvom 23. Mai 1898 wurde der Unterschiedin den zu erwartenden
Transportmengen auf '/^ (28 bezw. 21 Millionen Tonnen) angegeben.

Dieser für die Emscherthallinieauf 21 Millionen Tonnen angenommeneVerkehr wird
eher viel zu gering, als zu hoch veranschlagt sein. Aus einer Zusammenstellungder z. Z. bis
5 Km nördlich und südlich der projektirten Kanallinie liegenden Zechen, Hüttenwerke und
sonstigen industriellenAnlagen (Seite 129 der Anlage 1) ergiebt sich, daß allein die Zechen im
Jahre 189? schon eine Produktion von rund 20 Millionen Tonnen hatten, von denen in Zukunft
ein sehr erheblicher Theil auf dem Kanal verfrachtetwerden wird. Hierzu kommt der große Ver¬
kehr der Hüttenwerkeund sonstigengewerblichen Anlagen, der sonstige Handelsverkehr,die ständige
Verkehrszunahme,der Durchgangsverkehr,der sog. latente Verkehr, d. h. derjenige, welcherdurch
billige Frachtgelegenheiterst geweckt wird, und der Verkehr der mehr als 5 Km vom Kanäle
gelegenen, aber mit ihm durch Zweigkanäle oder Schleppbahnen zu verbindenden Orte, ins-
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besondere der großen Städte. Alle die hiervon dem Kanäle zufallendenTransportmengen er¬
möglichen in demselben Umfange einen billigen Rücktransport, welcher für den ungeheurenKonsum
des Industriegebiets, der industrielle»Werke an Rohmaterial und der dichtbevölkerten Gegend an
Lebensbedürfnissenausgenutzt werden wird. Zudem ist die Industrie bei dem allmählichen Abbau
der Kohlcuzechen in dem südlicher gelegenenGebiete auf den Ausbau nach Norden angewiesen.
Daß Industrie und Verkehr im Gebiete des Emscherthalesnoch bedeutender Ausdehnung fähig
sind, ergiebt sich aus demselben Umstände, welcher die bedeutende Verringerung der Baukostender
Emfcherthallinie gegenüberder Südeinscherliniebewirkt, nämlich der erheblich geringerenindustriellen
Bebauung der Gegend.

Für den Durchgangsverkehrzwischen dem Rhein einerseits und dem Mittellandkanal und
Dortmund- Emshafenkanal andererseits ist die Emscherthalliniewegen der kürzeren Strecke sogar
günstiger als die Südemscherlinie, Erstere bietet in ihrem unteren Theile, wo das warme Emscher-
wasser zur Verwendung gelangt, auch noch den Vortheil, daß der Kanal zu der für den Kohlen¬
transport wichtigenWinterzeit nicht fo leicht zufrieren wird.

Die geringerenBaukosten der Einscherthallinieund der Umstand, daß von ihr eine größere 2. Vrwnguussen über
Strecke in die Provinz Westfalen fällt, haben die bereits angegebenebedeutendeErmäßigung des "° M^«'G"-antic.
Höchstbetrages der von der Nheinvrovinz aufzubringendenGarantiesumme zur Folge. Diese Höchst¬
summe von 560 400 Mark, und bei Aufschub der ^ °/«igen Amortisation bis zum 16. Betriebs-
jahre von etwa 520 000 Mark, würde aber nur dann aufzubringen fein, wenn der Kanal keinen
Pfennig Bruttoeinnahme haben würde, wird alfo niemals zu leisten sein. Eine richtigere
Würdigung der verlangten Garantie ergiebt sich aus der Frage, welche Einkünfteder Kanal bringen
muß, um Garantiezahlungen nicht mehr zu erfordern, und welche Zahlungen zu leisten sind, wenn
die Kanaleinkünfte eine geringere Verzinsung des Vaukapitals, 2'/« oder 3 °/u, aufbringen.
Hierbei wird sich auch der große Vortheil für die Gamntieen zeigen, der in dem Auffchub der
'/«°/°igen Amortifation bis zum 16. Vetriebsjahre liegt.

Daß der Kanal noch nach dem 15. Betriebsjahre Garantiezahlungen erfordern wird,
«scheint nahezu ausgeschlossen, da nach den noch anzustellenden Erörterungen anzunehmen ist, daß er
schon vor dem 15. Vetriebsjahre einen regelmäßigenNeingewinnvon mehr als 3,5°/» ergeben wird.
In den ersten Vetriebsjahren werden die Kanaleinnahmendiese Verzinsung vermuthlich nicht erreichen.

Bei einer Verzinsung von 2"/« des Vaukapitals durch die Kanaleinnahmen(neben Vetriebs-
und Unterhaltungskosten) würden für die Südemfcherlinie nach der im Jahre 1894 vom 38.
Rheinischen Provinziallandtage übernommenenGarantie aufzubringen gewesen sein:

'/i» von 1'/2«/° von 10 Millionen Mark -^ 105 000 Mark;
"ach der im Jahre 189? verlangten Garantie (vgl. Beschlußdes 40. Prouinziallandtages):

'/,° von 1'/2°/° von rund 25 000 000 Mark --- 262 500 Mark;
für die Emfcherthalliniesind bei derselbenVerzinsung aufzubringen:

rund ^ von 1«/« von ^^-^ Mark - 81540 Mark.
Bei einer 3«/„igen Verzinsung durch Kanaleinnahmen würde von der Rheinprovinz auf¬

zubringen gewesen sein nach den Beschlüssen von:
1894: '/i° von '/2°/u von 10 000 000 Mark ^- 35 000 Mark,
1897: '/i« von '/, °/° von 25 000 000 Mark --- 87 500 Mark,
1899: für die Emfcherthalliniebis zum 16. Betriebsjahre: nichts.

Nach den von dem Königlichen Wasserbauinsvektor Sumpher im Jahre 1896 auf Grund
amtlicherMaterialien angestelltenBerechnungen (vgl, oben Anmerkung 1) würde der damals mit

16
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Zweigkanalenauf 6? Millionen Mark veranschlagte Südemscherkanal bei sogenanntem rechnungs¬
mäßigenAnfangsverkehr(vgl, Aninerknng 1) eine Verzinsungvon 3,»°/n, nach Hebung des Verkehrs,
vom 16. Vetriebsjahre ab aber eine solche von mindestens 4,«°/o ergeben haben. Die Kosten der
Emscherthalliniesind um mehr als ^ geringer. Darf man bei Annahme eines um etwa ^
geringeren Frachtverkehrsder Emscherthalliuiefür diese etwa dieselbe Verzinsung annehmen, so
werden Zuschüsse etwa in den ersten 5—6 Betriebsjahren erforderlichfein. Denn da die Ueber-
leitung des Verkehrs auf neue Kanäle sich erfahrungsmäßig wegen der erforderlichen Schiffs- und
Anschlußglciscbllutcn :c. nur langsam vollzieht, so wird der sogenannte rechnungsmäßigeKanal¬
anfangsverkehrerst allmählicherreicht werden. ^)

Bei der Emscherthallinie,welche ohne Stichkanälc gebaut wird, wird der sogenannte
rechnungsmäßigeKcmalanfangsvcrkchrnoch langfamer eintreten, als das bei der Südcmscherlinic
der Fall gewesen wäre. Für diese sind die sämmtlichenzu einer 3«/«igcn Verzinsungund Amorti-
sirung des Bcmkapitals erforderlichen Zuschüsse der Garanten bis zur vollen Entwickelung des
dauernd eine Höhcrc Verzinsung aufbringenden Verkehrs ans rund 2 Millionen Mark berechnet worden.')

Nimmt man für die Emscherthallinietrotz des erheblich geringeren Baukapitals, welches
zu verzinsen ist, einen Gesammtzufchuh von 3 Millionen Mark an, so würde die Rheinprovinz für

den Kanal in den eisten 10 Jahren insgesammt ctwa^- 3000000 ^ 1620 000 Mark auf¬
zubringen haben, wovon seitens der nächstbetheiligtenKreise und Interessenten "/4, seitens des
Provinzialvcrbandcs '/< aufzubringenwären, so daß die gcscunmteGefahr der Provinz aus der zu

übernehmenden Garantie auf——7------ — 405000 Mark für die ersten 10 Jahre zu veranschlagen ist.

Dieser Antheil des Provinzialvcrbandcs an der Garantie soll ein Ausgleich dafür sein,
daß die Vortheile des Kanals sich nicht nur auf die von ihm berührten Kreise, fondern auf weite
Gebiete der Rhcinproviuz erstrcckcn. Nach den ersten 10 Jahren sind, wie bemerkt, Garantie¬
zahlungen wohl nicht mehr zu erwarten.

Es bedarf keiner Hervorhebung,daß obige Schätzungeneine sichere Unterlage nicht haben
können. Sie zeigen indeß soviel mit Sicherheit, daß dic Opfer, welche die Provinz für den Kanal
aufzubringenhaben wird, im Verhältniß zu den für die Provinz zu erwartendenunmittelbaren
und mittelbaren Vortheilen fehl gering sein werden. Zudem steht bei der zu erwartenden großen
Verkehrszunahmewohl in Aussicht, daß späterhin, nach der Tilgung des Baukapitals eine Ver¬
wendung der Überschüsse zur Erstattung der geleisteten Zuschüsse eintreten kann.

Schon dic von verschiedenen Seiten erklärte Bereitwilligkeitzum Ausbau einer Kanallinic
für Rechnung von Interessenten bildet wegen des hierin ausgesprochenen Vertrauens auf dic Renta¬
bilität einen Anhaltspunkt für die Wirthschaftlichkeit und praktische Bedeutung des Kanals, und die
seitens der Kreise erfolgte bereitwillige und einstimmigeUebernahmeder für sie hohen Garantie¬
verpflichtungen zeigt die Ueberzeugungaller Interessenten, daß die Vortheile des Kanals sicher sind.

Es ist nicht zu verkennen,daß die schematischeVerthcilung der Garantielasten nach der
Länge der Kanalstrccken auf die Provinzen Rheinland und Westfalen infofern für die Rheinprovinz

') Sympher, a. a. O., nimmt bei der Südemscherlinie für das 1. Betriebsjahr 33'/^/° des rechnungs¬
mäßigen Anfangsuerlehrs als wirklichen Anfangsverkehr an, für die folgenden Jahre einen Verkehr von 53'/«,
68>/>, 80'/«, 91'/«, 101'/3°/» des rechnungsmäßigen Anfangsverkehrs.

°) Sympher, Verechnungen über den Mittellandkanal. Akten I « 59, 2, Nl. t52. Für das erste
Vetriebsjahr ist der Zuschuß auf 559 000 Mark berechnet. Dieser jährlich geringer weroende Zuschuß soll im
5. Jahre ganz wegfallen.
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ungünstig ist, als sich der Kanal im LandkreiseEssen auf eine längere Strecke dicht neben dem
Westfälischen Kreise Rccklinghcmsen hinzieht, ohne daß die Provinz Westfalen hierfür belastet wird.

Auch werden, da der Verkehrzum Nheinc hin erheblich größer sein wird, als der Trans¬
port nach Osten, die vom Nhcine weiter entfernt gelegenen westfälischen Orte größeren Nutzen vom
Kanäle durch Transportcrsparuisschaben, als die rheinischen Orte. Die Provinz Westfalen beruft
sich indeß auf die sehr erheblichen Opfer, die sie für den auch den Verkehr auf der Strecke Hcrne-
Nhcin fördernden Mittellandkanal (Bcvcrgcrn-Elbc) zu bringen hat, und jedenfalls erscheint die
Uebernahme eines größeren Garantieantheils als 46°/« durch die Provinz Westfalen bei den
Schwierigkeiten,mit denen früher bereits die Uebernahmevon 30°/« der Garantie für die Süd-
cmscherlinie seitens des Westfälischen Prouinziallandtags verknüpftwar, ausgeschlossen.

Der Provinzialcmsschußbeantragt aus diesen Gründen: in, Mttnn.
,,a) Der Prouinziallandtag wolle beschließen:

I. Die von Seiten der Königlichen Staatsrcgierung für die Herstellung einer Kanal¬
verbindung zwischen dem Rhein und dem Dortmund-Emskanal mittels der Emscher-
thallinie (Laar-Obcrhllusen-Hcrne)in dem Ministcrialerlaß vom 20. Juli 1898
geforderten Verpflichtungenin rechtsverbindlichcrForm zu übernehmenund zwar
1. den durch die Abgaben für die Bcfcchrnngdes genanntenKanals nicht gedeckten Fehl¬

betrag seiner vom Minister der öffentlichenArbeiten festgesetztenBetriebs- und
Unterhaltungskosten bis zum Höchstbctragc von 276800 Mark für jedes Nechnuug-
jahr dem Staate zu erstatten und

2, für die 3°/°ige Verzinsungeines Baukostenantheilsvon einem Drittel der Summe
von 24617000 Mark und dessen Tilgung mit '/«"/o nebst den durch diese er¬
sparten Zinsbeträgen in jedem Rechnungsjahre insoweit aufzukommen,als die
Einnahme ans den Kanalabgaben nach Abzug der aufgcwcudetenBetriebs- nnd
Unterhaltungskostenzur Verzinsungund Tilgung des gcsammten für den Hcrne«
Rhcinkanal verausgabten Baukapitals mit zusammen3'/2°/n nicht ausreicht;

II. diese Garauticübernahmevon der Bedingung abhängig zu machen,daß die Garantie
für das Aufkommen einer '^"/„igen Tilgungsquote erst mit dem 16. Betriebsjahrc
eintritt und daß im Uebrigcn die in dem Miuistcrialerlassevom 20. Juli 1898
aufgeführten näheren Bestimmungen der zu übernehmendenVerpflichtungen,insbe¬
sondere hinsichtlich der Verwendung der Überschüsse, beibehalten weiden;

III. zwecks Aufbringung von °/4 der Zahlungen, welche auf Grund der übernommenen
Garantie zn leisten sind, die Kreise Ruhrort, Mülheim a. d. Ruhr und Essen
(Land) und die sonstigen RheinischenKreise, welche bei näherer Prüfung an dem
Kanalunternehmen als interessirt befunden werden sollten, im Verhältnissedes in
den einzelnen Kreisen vertretenen Interesses in Gemäßhcit der von diesen Kreisen
gefaßten Kreistagsbeschlüssevom 19. und 24. November sowie 7. Dezember
vorigen Jahres bczw. auf Gruud der gesetzlichen Bestimmungen zur steuerlichen
Vorausleistung heranzuziehen."

Düsseldorf, den 10. Januar 1899.

Der Provinzialausschuß:
Ianßcn, I)r. Klein,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

,(.'
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Abschrift.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten.

III. d. 662311. M. d. ü. A.
I. 81681. F. M.

i. c . 622? II. M. f. L. :c.
^. 2758 I. M. f. H. :c.

Berlin, den 20. Juli 1898.

Die Berathungen, welche am 23. Mai d. Is. in Düsseldorf über die Herstellung einer
Kanalverbinduug zwischen dem Rhein und dem Dortmund-Emskanal unter den Behörden und
den Bethciligtcn gepflogen sind, nicht minder eine kurz vorher vorgenommeneBesichtigung haben
ergeben, daß der Bau der sogenannten Südcmscherlinie wegen der vorgeschrittenenindustrielle«
und sonstigen Bebauung des in Betracht kommenden Geländes aufs Acußerste erschwert ist und
zu kaum übersehbaren, zu dem wirthschaftlicheuWerthe einer solchen Anlage nicht mehr im
richtigenVerhältnisse stehenden Kosten führen würde. Es ist daher zu unserem Bedauern der
schon in der Begründung der Kanalvorlage von 1894 vorausgesehene Zeitpunkt eingetreten, daß
von der stcmtsscitigcnAusführung eines Südcmfcherkcmalsendgiltig Abstand genommen
werden muß. Wir haben daher jetzt den Bau der Emschcrthallinie (Laar-Oberhausen-Hcrnc),
wie sie in die beigefügte Ueberfichtskarteeingetragen ist, in Aussichtgenommen und beabsichtigen,
dem Landtage in seiner nächsten Tagung eine entsprechendeVorlage gleichzeitigmit derjenigen
über die Fortsetzung des Kanals bis zur Elbe unterhalb Magdeburg zu machen, sofern inzwischen
die verlangte Betheiligung der Provinzen und sonstigenKorporationen an dem gcsammten Unter¬
nehmen des Rhein-Elbekcmalssicher gestellt wird.

Die Vorlage wird für den westlichenKanaltheil (Rhein-Hcrne) nur den durchgehenden
Kanal von Herne bis Lcmr enthalten, da der Bau der in der Konferenz vom 23. Mai d. Is.
erörterten Zweigkanälenach Bochum, Mülheim und Duisburg bei den sehr erheblichen Schwierig¬
keiten und Kosten (für Bochum etwa 10 Millionen Mark, für Mülheim und Duisburg etwa
8,3 Millionen Mark) sich nicht rechtfertigen würde, bczw. wie bei dem in Anregung gekommenen
etwa 2,5 Millionen Mark kostendenZweigkanal in der Richtung auf Essen (Berge-BorbeÄ)eventuell
den Nächstbetheiligten wird überlassenwerden können.

Die Bestimmungenüber die Betheiligung der Interessenten an dem Kancilunternchmen
sollen in dem Gesetzentwurf etwa folgende Fassung erhalten:

„Mit dem Bau der im § 1 bezeichneten Wasserstraßen ist erst vorzugehen,
nachdem die Rheinprovinz, die Provinzen Westfalen, Hannover und Sachsen oder
andere öffentlicheVerbände dem Staate gegenüber in rechtsverbindlicherForm nach¬
stehende Verpflichtungenübernommenhaben, und zwar:
1. Hinsichtlich des im § 1 aufgeführten Herne-Nhein-Kanals den durch die

Abgaben für die Befahrung dieses Kanals etwa nicht gedeckten Fehlbetrag seiner vom
Minister der öffentlichenArbeiten festgesetztenBetriebs- und Unterhaltungskostenbis
zur Höhe von ..... M. für jedes Rechnungsjahr dem Staate zu erstatten
und für die 3prozentige Verzinsung eines Baukostenantheilsvon ..... M.
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und dessen Tilgung mit '/«"/o nebst den durch diese ersparten Zinsbeträgen in jedem
Rechnungsjahreinsoweit aufzukommen,als die Einnahme aus den Kanalabgaben nach
Abzug der aufgewendeten Betriebs- und Unterhaltungskosten zur Verzinsung und
Tilgung des gesammten für den Herne-Rhein-Kcmal verausgabten Baukapitals mit
zusammen3'/2°/o nicht ausreicht;

2, hinsichtlich des im § 1 aufgeführten Mittellandkanals :c. Uebersteigt
das Aufkommenan Abgaben beim Herne-Rhein-Kanal oder beim Mittellandkanal in
einem Rechnungsjahredie Betriebs- und Unterhaltungskostenund den Betrag, welcher
zur Verzinsung und vorgeschriebenen Tilgung des verausgabten Baukapitals mit
zusammen3 ^2°/« erforderlich ist, so ist der Ueberschuh zunächst zur weiteren Tilgung
des Baukapitals und nach vollendeter Tilgung zur Zurückzahlungder vom Staate
und den betheiligten Verbänden in früheren Jahren geleisteten Zuschüssenach dem
Verhältniß dieser zu verwenden.

Die Beträge, welche von den betheiligtcn Verbänden auf Grund der vor¬
bezeichnetenVerpflichtungender Staatskasse oder jenen von dieser zu erstatten sind,
werden für jedes Rechnungsjahr nach Anhörung von Vertretern der Verbände von
dem Minister der öffentlichen Arbeiten und dem Finanzminister cndgiltig festgestellt.
Die genannten Minister sind befugt, die Tilgung des Baukapitals bis zum Beginn
des 16. Betriebsjahres hinauszuschieben."

Aus der uachfolgeuden Zusammenstellung(Seite 128) ist ersichtlich, welche Theile des Hernc-
Rhein-Kanals in der Nheiuprovinzbezw. der Provinz Westfalen und in den einzelnen Kreifcn belegen
sind, nnd welche Baukostensowie Betriebs- und Unterhaltungskosten— nach dem jetzigen Stande
der Veranschlagung— auf die einzelnenVerbände entfallen. Ein Drittthcil von der demnächst
cndgiltig festzusetzendenBaukostensumme bildet den von den Bcthciligtm zu garcmtircndcnAntheil;
Überschreitungenfallen dem Staate zur Last, ein etwaiger Minderverbrauch ändert deu gesetzlich
festgestellten Antheil der Interessenten nicht. Dagegen bildet der angegebeneBetrag der Betriebs-
und Unterhaltungskosteudie Maximalgrenze, bis zu welcher die Betheiligten haften; innerhalb
dieser Grenze sind die nach der Feststellung des Ministers der öffentlichenArbeiten in jedem
Rechnungsjahre thatsächlich enstcmdencnKosten der Staatskasse zu erstatten, soweit sie etwa
aus den Kanalabgaben nicht gedeckt werden sollten. Selbstverständlichhat der Maximalbctrag mit
Rücksicht auf die spätere Ausdehnung des Betriebes :c. auf eine entsprechendhöhere Summe
bemessenwerden müssen, als voraussichtlichin den ersten Jahren thatsächlich verbrauchtwerden
wird. Beide getrennte Theile des Rhein-Elbckcmals,der Hcrne-Rhcinkanal und der Mittelland¬
kanal (Bevcrgern-Elbc),werden hinsichtlich der Uebernahmevon Garanticen seitens der Interessenten
sowie der Kanal-Einnahmen und Ausgaben als zwei gesonderte Unternehmenbehandelt.

Den betheiligtcn Provinzen und sonstigen öffentlichenVerbänden wird das Recht zur
Bildung einer ständigen Kommission eingeräumt, welche über die auf den Bau uud Betrieb
des Kanals sowie die Festsetzung der Tarife bezüglichen Fragen gutachtlich zu hören ist.

Die Frage, nach welchem Maßstabe eine Vorausbclastung der hauptsächlich interessirtcn
Theile der Provinzen bezw, Kreise erfolgenkann, regelt sich nach den bestehenden Bestimmungen
der Provinzial- bezw. Kreisordnungen in Verbindung mit § 91.» des Kommunalabgabengesetzes
Uom 14. Juli 1893. Es wird sich indeß empfehlen, daß, wie dies auch hinsichtlich des Mittel¬
landkanals geschehen ist, die Provinzen bezw. die Kreise die Untervcrtheiluug soweit thunlich im
Voraus durch Verträge mit den betheiligtcn Gemeinden sicher stellen.
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Wir ersuchen darnach Eure Excellenz ergebenst, mit den Landeshauptmännern der Ihnen
unterstelltenProvinzen bezw. den betreffendenKreisen oder sonstigen öffentlichen Verbänden wegen
Beschaffungder staatsseitig verlangten Betheiligung an dem Kanalunternehmen baldigst in weitere
Verbindung zu treten und uns das Ergebniß spätestens zum 1. Oktober d, I. mittels gemein¬
samen Berichtes vorzulegen.

Hinsichtlich der in der Verhandlung vom 23. Mai d. Is. ebenfalls eingehenderwogenen
Frage der Ausführung einer Kanalverbindung zwischen dem Dortmund-Ems-Kanal und dem Rhein
im Wege der Privatunternehmung bemerken wir, daß wir bereit sind, über etwaige Anträge,
welche von leistungsfähiger Seite gestellt werden, in weitere Verhandlung einzutreten.

Dabei würde die Wahl der Linie den Antragstellern überlassenbleiben; diefelbenhaben
die Voraussetzungen,unter denen sie einem Bau näher treten wollen, in ihrer Eingabe bestimmt
anzugeben. Es würde an sich auch nicht ausgeschlossen sein, den verschiedenenInteressentengruppen
die Erlaubniß zur Herstellungmehrerer Linien, etwa der Livpelinie, der Südemscherlinieund der
Emscherthlllliniezu ertheilen.

Wir ersuchen Eure Excellenz ergebenst, das Vorstehende zur Kenntniß der betheiligten
Interessentenkreisezu bringen und dieselben zugleich darauf hinzuweifen, daß etwaige Anträge
mit thunlichsterBeschleunigungzu stellen fein werden, damit ebenfalls bis zum 1. Oktober d. Is.
die Frage über deren Ausführbarkeit beantwortet ist.

Der Finanzminister. Der Minister der öffentlichen Arbeiten.
In Vertretung: I. A.:

gez. Meinecke. gez. Zedlitz.

Der Minister für Handel und Gewerbe. Der Minister für Landwirthschaft,
In Vertretung: Domänen und Forsten.

gez. LUhMllNN. In Vertretung:
gez. Sterneberg.

An den Herrn Ober-Präsidenten in Coblenz.
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Dortmund -Mein -Kanal.

Emscherthaltaml(Herne-WalzwerlOberhausen) und Emscherlanalisirung (Walzwerk
Oberhausen-Laar) ohne Schleusentreppebei Henrichenburg.
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Bis 5 Km nördlich und südlich der
nebenstehenden Förderung vom Jahre 189?:

Nördlich.
General Blumenthal ..... 380 662
König Ludwig ...... 453 563
Ewald ......... 522475
Recklinghausen ...... 638995
Graf Bismarck II und III . . 916 599
Hugo ......... 540451
Graf Moltke ....... 418 678
Nordstern ........ 339310
Mathias Stinnes..... 300103
Prosper ......... 1169715
Osterfeld ........ 586777
Neumühl ........
DeutscherKaiser ...... 456414
Sterkrade (im Abteufen begriffen)
Hugo ( ....., )__________

Summe 6 723 742

Südlich.
v. d. Heydt ....... 376057 /f
Julia......... 318 353 ,.
Shamrock ........ 1323980 .,
Ver. Hllnniblll...... 319 005 „

Hüttenwerkeund
Nördlich.

Grollmann & Co., EisengießereiHorst,
Gutehoffnungshütte, Abtheilung für Maschinen-

und Brückenbau, Sterkrade.
Morian & Wilms, Neumühl-Hamborn.
Akt.-Ges. für Zinkindustrie,

Südlich,
Baum, Maschinenfabrik,Herne.
Veien, Eifengieherei, „
Hillmann, Sägewerk, „
Verninghaus, Kesselfabrik,„
Schalter Gruben- u. Hütten-Verein, Schalke.
Orange, Kesfelfabrik, Gelfenkirchen.
Grillo, Funke <K Co., Walzwerk, Gelsenkirchen,
Voecker H Co., Drahtwalzwert,
Akt.-Ges.für Kohlendestillation
Glas- und Spiegelmanufaktur, „

projektirten Kanallinie liegen folgende Zechen mit der

Südlich.
Unser Fritz . ...... 493 089 if
Pluto......... 712140
Königsgrube ....... 42644?
Almll......... 450000
Graf BismarckI (siehe II und III)
Consolidation ....... 1174106
Wilhelmine Viktoria ..... 50194?
Hibernia ........ 28309?
Dahlbusch ........ 865765
Zollverein ........ 1378375
Neu-Essen ........ 404126
Kölner Bergwerks-Verein . . . 640 642
Ver. Helene und Amalie ... 60? 876
Essener Bergwerks-Verein „König

Wilhelm" ....... 759375
Karolus Magnus ..... 231193
Oberhausen ....... 62082?
Roland ......... 188372
Concordia ........ 634704
Alstaden ........ 325342
Westende ........ 309 644

Summe 13 344 462 /

sonstige Anlagen.
Südlich,

Eisenhütte Phönix, Borbeck.
Zinkhütte Vieillemontagne,Borbeck.
Gutehoffnungshütte, Oberhausen.
Styrumer Eisenindustrie, „
Vieille Montagne,
Rhenania, Chemische Fabrik, Oberhausen,
C. Fecht, Ornament- & Metallwaaren-Fabrik,

Oberhausen.
Sellerbeck& Co., Eisenkonstruktion,Oberhausen.
Blumberg, Kesselfabrik, „
Carl Schäfer, Kesfelfabrik,
Gerh. Terlinden, Metallwaaren-Fabrik, „
Becker & Co., Glasfabrik,
Kleinholz,Drahtzieherei, „
Tigler & Co., Eifengieherei,Meiderich.
RheinischeStahlwerke, „

_______ i?



130 41. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 8.

Anlage 8.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschufses,

betreffend

die Bereitstellung von Geldmitteln aus Provinzialfonds zur Rettung des Sieben¬
gebirges vor der durch die Steinbruch-Industrie drohenden Verwüstung und Zerstörung

und Erhaltung des Gebirges in seiner landschaftlichenSchönheit.

In einem Berichte an den Rheinischen Provinziallandtag kann füglich davon Abstand
genommenweiden, die landschaftlichen Schönheitendes Siebengebirges einer Schilderung zu unter¬
ziehen. Die so mannigfaltig geformtenBasalt- und Trachyt- :c. Berge und die von ihnen ein¬
geschlossenenlieblichen Thäler, an welche sich so vielfache Erinnerungen aus Sage und Geschichte
knüpfen, sind jedem Rheinländer bekannt. Insbesondere ist die Gegend des Siebengebirges
dem Heizen des rheinischen,sogar des deutschen Volkes theuer geworden. Neben dem idealen
Reichthum, die das Gebirge an landschaftlicherSchönheit, an Sage und Geschichte bietet,
beigen seine Berge materielle Schätze in ihren Basalt-, Trachyt, und Doloritgesteinen. Die Ge¬
winnung dieser Gesteine hat im Laufe der Jahre eine größere Steinbruchindustrie im Sieben¬
gebirge hervorgerufen, welche bei zunehmender Ausdehnung von Wasser-, Ufer» und Straßen¬
bauten und mit der Vervollkommnungder technischenHülfsmittel immer an Umfang gewonnen
hat. Bei dem Betriebe der Steinbrüche durch Aktiengesellschaftenund Private ist auf die Erhaltung
der landschaftlichen Schönheit des Gebirges kein Werth gelegt worden, vielmehr nur der finanzielle
Gewinn entscheidend gewesen. Die Folge dieses Steinbruchbetriebeswar vielfachdie Vernichtung
von Naturschönheiten,an deren Stelle kahle Felsflächen, und häßliche Schutthalden getreten sind;
in dieser Hinsicht wird nur auf die Oberlassel'er Basaltbrüche, die Brüche am Stenzel-, Weil-
und Oelberg, an der Wolkenburg,an dem Drachenfels:c. erinnert, ist doch die Burgruine auf der
Höhe des letzter« nur durch die Initiative Seiner Majestät des Königs Friedrich Wilhelm IV.
vor der völligen Zerstörung gerettet worden.

Seit langer Zeit haben sich Bestrebungengeltend gemacht, die noch verbliebenenNatur-
schönheitcn des Siebengebirges vor der Verwüstung durch die Steinbruchindustrie zu schützen, sie
hatten s. Z. die Gründung eines Vereins zur Rettung des Siebengebirges zur Folge, neben
welchem schon seit dem Jahre 1870 der Verschönerungsvercin für das genannte Gebirge bestand,
der stiftungsgemäßdie Herstellungund Unterhaltung von Fahr-, Reit- und Fußwegen im Sieben¬
gebirge, sowie solcher Anlagen, welche zur Bequemlichkeitund Annehmlichkeitder Besucher des
Gebirges beitragen können, bezweckt, Tie Bestrebungenbeider Vereine haben in der Richtung, die
weitere Verwüstung des Gebirges durch die Steinbruchbetriebe zu verhüten, seither indessen nur
wenig Erfolg aufzuweisen gehabt, weil den Vereinen die zum Ankauf von Brüchen :c. erforderlichen,
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nicht unerheblichen Mittel fehlten. In einer dem 32. Rheinischen Provinziallandtag wegen Einstellung
des Betriebes in dem Steinbruche am Petersberg seitens des Vereins zur Rettung des Sieben¬
gebirges vorgelegtenDenkschriftist gesagt, daß der Verein nach seiner ganzen Organisation und
Tendenz nicht dazu berufen sei, selbst Erwerbungen im Siebengebirge zu machen, daß das viel¬
mehr die Aufgabe des Staates, der Provinz und etwa des Verschönerungsvereinsfür das Sieben-
gebirgesei. In dem Beschlusse des 32. Rheinischen Provinziallandtages vom 19. November 1886
ist dem gegenüberdem Verein eröffnetworden, daß die beantragte Erwerbung sämmtlicher Privat-
Steinbrücheim Siebengebirge,sei es im Wege freihändigen Ankaufs, sei es im Wege der Expropriation
schon aus dem Grunde nicht in Betracht gezogen werden könne, weil die hierzu erforderlichen
Geldmittel der Provinz nicht zur Verfügung stehen, indem die der Provinz zugewiesene Dotations-
rente für den vorangegebenenZweck nicht verwendet weiden dürfe, auch zur Erfüllung der mit
dieser Rente überwiesenenVerpflichtungennicht einmal ausreiche und die Erhebung einer Umlage
zur Erwerbung von Steinbrüchen im Siebengebirgebehufs Außerbetriebssetzung derselbennicht an¬
gängig sei.

Im Sommer des Jahres 189? hat sich der Verschönerungsvereinfür das Siebengebirge
an die betheiligten Herren Ressortministermit der Bitte gewandt, ihn durch die Genehmigungvon
Geldlotterien und durch die Verleihung des Enteignungsrechts in den Stand zu setzen, das
Siebengebirge vor der durch die Steinbruch-Industrie drohenden Verwüstung und Zerstörung zu
retten und in seiner landschaftlichen Schönheit zu erhalten. Die Herren Minister haben darauf
durch Erlaß vom 27. März 1898 anerkannt, daß der fortschreitendenZerstörung des Sieben»
gebirges Einhalt gethan werden müsse und daß eine Beseitigung der vorhandenenSchäden und
eine Sicherung für die Zukunft sich nur durch den Ankauf der Steinbrüche und der ihrem Betriebe
dienenden Grundstücke erreichen lasse. Soweit sich der freihändigenErwerbung der Grundstücke
Schwierigkeitenentgegenstellen sollten, erklärten sich die Herren Minister bereit, dafür einzutreten,
daß diese Schwierigkeitendurch die Verleihung des Gnteignungsrechtsbeseitigtwürden. Was aber
die Aufbringnng der für das Unternehmen erforderlichenGeldmittel anlange, so müsse die Be¬
schlußfassungdarüber, ob zu dem Zwecke eine Geldlotterie zugelassen oder in anderer Weise helfend
eingeschrittenwerden könne, ausgesetztwerden, bis feststände, wie die in erster Linie betheiligte
Provinz ihr Interesse sür das Siebengebirge zu bethätigen gedenke. Es müsse erwartet werden,
daß die über reiche Mittel verfügendeRheinprovinz, der auch erhebliche materielle Vortheile aus
der landschaftlichen Schönheit des Siebengebirges und dem dadurch gesteigerten Fremdenverkehrer¬
wüchsen, in dieser Angelegenheit, welche ihre nächsten und innigsten Interessen berühre, auch ihrer¬
seits zu Opfern bereit sei, wenn der Staat hülfreiche Hand leisten solle.

Die Frage der Betheiligung des Provinzialverbandes an den Kosten zu dem gedachten
Zweck ist durch Vermittelung des Herrn Ober-Präsidenten an den Provinzialausschußherangetreten.

Der Provinzialausschuß konnte sich der Auffassung nicht entziehen, daß es dringend ge¬
boten sei, ungesäumt Schritte zu einer Einschränkungund, wenn erreichbar,Einstellung des Stein-
bruchbetriebeszu thun, wenn das Siebengebirge in seiner landschaftlichen Schönheit, soweit diese
nicht inzwischen schon zerstört ist, erhalten werden solle. Es ist zwar im Sinne des oben erwähnten
Beschlussesdes 32. Provinziallandtages vom 19. November 1886 auch jetzt anerkannt worden,
daß die Erwerbung der in Frage kommenden Steinbrüche und die Erhaltung der Gebirgsschönheiten
nicht in erster Linie Sache des RheinischenProvinzialverbandes sei, diese Aufgabe vielmehr dem
Verschönerungsvereinfür das Siebengebirge zufallen müsse, und daß diesem zunächst die Städte
Köln und Bonn, deren Bevölkerung von dem eigenen Besuchedes Siebengebirges und von dem

1?"
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Fremdeuzuzuge, den die Schönheitendes Siebengebirgesbekanntlich fortgesetzt hervorrufen, befonderen
Vortheil haben, unterstützendzur Seite zu treten hätten. Der Provinzialausfchuß konnte hierbei
indessen nicht verkennen, daß, wie das Siebengebirge im Herzen der Provinz ein Gemeingut der
Bevölkerungderfelben sei, fo auch der Provinzialverband selbst ein wesentliches Interesse an der
Erhaltung der landschaftlichen Schönheit des mehrerwähntenGebirges zweifelloshabe und deshalb
durch Vereitstellung von Geldmittelnund in sonst thunlicherWeise für diefen Zweck mit bethätigen müsse.

Aus diefer Erwägung heraus hat der Provinzialausfchuß in der Sitzung vom 21. April
d. Is. befchlosfen:

„Aus den Zinsüberschüssender Landesbank zu dem gedachten Zwecke eine Summe
von 200 000 Mark in 4 Jahresraten zu je 50 000 Mark mit der Maßgabe zu bewilligen,
daß, wenn erforderlich,die Verwendungder ganzen Summe auf einmal, also die der Jahres¬
raten im Voraus erfolgen kann.

Die Bewilligung ist an die Bedingungen geknüpft worden:
1. daß die Königliche Staatsregierung dem Verfchönerungsvereinfür das Sieben¬

gebirge drei Lotterien von insgefammt mindestens 1 500 000 Mark Reinertrag be¬
willigt und dem Verfchönerungsvereindas Enteignungsrecht verleiht;

2. daß die Stadt Köln einen Zuschuß von 100 000 Mark, die Stadt Bonn
von 50 000 Mark zu demselben Zweck gewährt;

3. daß dem Provinzialverbande eine ständige, vom Provinzialausfchuß zu
wählende Vertretung im Vorstande des Verschönerungsvereinsim Siebengebirge ein¬
geräumt wird.

Der Provinzialausfchußhat ferner bei der Bewilligungdie Erwartung ausgefprochen,
daß eine Aenderung des Statuts des Verschönerungsoereinsin dem Sinne erfolge, daß für
den Fall der Auflösung des Vereins das Eigenthum an den erworbenen Grundstückenund
der Zweck ihrer Erwerbung sicher gestellt werde, sowie daß zu freihändigen Ankäufenvon
Grundeigenthum über eine bestimmte Summe hinaus die Zustimmung des Ober-Präsidenten
vorbehalten werde. Der Provinzialausfchuß hat zur Erreichung diefes Zweckes für die beste
Lösung bezeichnet, daß im Fall der Auflösung des Vereins das Grundeigenthumder Provinz
mit der Verpflichtungder Erhaltung zu den jetzigen Zwecken zufallen würde.

Endlich hat sich der Provinzialausfchuß bereit erklärt, zur Sicherung einer zweck¬
mäßigenInstandfetzung der Halden und der Weiterbefchäftigungder in der Nähe des Sieben¬
gebirges mit Eigenthum angesessenenArbeiter die Halden aufarbeiten und gegen Gewinnung
des vorhandenenSteinmaterials soweit als thunlich aufforsten zu lassen."

Die Beschlußfassung in diefer Angelegenheitwar dringlich, damit die im Gange befind¬
lichen Verhandlungen wegen Aufbringung der zur Erhaltung der landfchaftlichenSchönheit des
Siebengebirges erforderlichen Mittel keinen Auffchubzu erleidenbrauchten, es konnte daher diefelbe
nicht bis zur Taguug des Provinziallandtags hinausgefchoben werden. Der Provinzialausfchuß hat
deshalb den vorangeführten Beschluß in der Unterstellunggefaßt, daß der Provinziallandtag dem-
selben nachträglichseine Zustimmung ertheilen werde.

Inzwischen haben auch die Stadtverordnetenversammlungender Städte Bonn und Köln
in den Sitzungen am 22. April und 12. Mai d. Is. zu den Kosten der Rettung des Sieben¬
gebirges die Zuschüsse von 50 000 Mark bezw. 100 000 Mark einstimmigbewilligt.

Eine Entscheidungder Herren Nessortministerist bis zum Zeitpunkt der Erstattung dieses
Berichtesauf die Anträge des Verfchünerungsvereinsfür das Siebengebirge wegen Bewilligung der
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Lotterien und des Enteignungsrechtesnoch nicht ergangen, der Verein hat deshalb auch eine Be¬
schlußfassung über die ausgedungene Aenderung des Vereinsstatuts ausgesetzt.

Der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle den vorstehendaufgeführten Beschlußdes Proviuzial-
ausschusses vom 21. April 1898 nachträglichgutheißen."

Düsseldorf, den 29. November 1898.

Der Provinzialausschuß:

Illnhen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 9.

Bericht und Anträge
des Provinzialausschusses,

betreffend

Bewilligungen aus dem Dispositionsfonds des Provinziallandtags (Ständefonds).

^,. Für verschiedeneAngelegenheiten.
L. Für Erhaltung von Denkmälern.

Die Mittel des zur Verfügung des Provmzmllandtllges stehendenFonds berechnen sich
wie f,lgt:

1. Der Fonds hatte am 1. April 1898 (S. 85 des Verwaltungsberichtsfür 1897/98)
einen Bestand von ...............109 733 M. W Pf.

2. Hierzu treten im Laufe des Rechnungsjahres 1898:
^) als Zuschußaus dem Hauptetat . . 60000 M. — Pf.
d) als Zinsen von vorübergehend rentbar

angelegtenBestanden etwa. . . . 1000 „ — „
61000 „ — „

3. Außerdem treten dann weiter im Laufe der Rechnungsjahre
1899 und 1900 hinzu:
») als Zufchuß aus dem Hauptetat je

60000 M.........120000 M. — Pf.
d) als Zinsen etwa je 1000 M. . .___ 2000 „ — „

122000 .. - ..

Summe und zu übertragen 292 733 M. 96 Pf.
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Uebertrag 292 733 M. 96 Pf.
Hierauf lasten:
».) die S. 85/86 des Verwaltungsbe¬

richtes für 1897/98 nachgewiesenen
Bewilligungenmit ......172076 M, 14 Pf.

d) zufolge Beschlussesdes 40. Provinzial»
landtages in der Sitzung vom 15. März
1897 sind als II. Rate für die Wie¬
derherstellungdes Berliner Thores in
Wesel hier einzustellen..... 5000 „ — „

177076 „ 14 „
Zur Verfügung des 41. Provinziallandtages stehen mithi n 115 657 M, 82 Pf.

Auf Grund der nachfolgenden Zusammenstellung,welche das Ergebniß eingehender Vera-
thuugen des Provinzialausschussesund der Provinzialkommissioufür die Denkmalpflegedarstellt,
beehrt sich der Provinzialausschußzu beantragen:

„die unter H,. Nr. 1 bis 5 uud L. Nr. 1 bis 16 aufgeführten Beihülfen im Ge»
sammtbetragevon 114 850 M. zu bewilligen",

Düsseldorf, den 11. Januar 1899.

Der Provinzialausschuß:

Ianhen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann,
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Zusammenstellung
dN'

Anträge auf Bewilligung von Beihülfen aus dem Dispositionsfonds des Provinzial-
landtags (Ständefonds) zur Erhaltung von Kunst- und Baudenkmälern.
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Nr.

Gemeinde

Kreis.

St. Matthias
bei Trier.

St< Goar.

Fllluenbelg,
Kreis Eustirchen,

Gegenstand,Charakter und Bedeutung.

H.. Jür verschiedene Angelegenheiten.
Antrag auf Gewährung der Mittel zur Instandsetzung der

frühchristlichen Grabkammcrn und Steinscirkophagc auf dem
Kirchhofe St. Matthias.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
tonservcitors.

Antrag auf Gewährung der Mittel zur Wiederherstellung der
Grabdenkmäler Hessischer Landgrafen in der evangelischen
Stiftskirche zu St. Goar.

Der Antrag des Piovinzialkonservatoisist als Anlage abgedruckt.

Antrag auf Bewilligung der Mittel zur Wiederherstellung
des Triptychons vom Meister St. Severin in der katholischen
Pfarrkirche zu Frauenberg.

Der Antrag ist als Anlage abgedruckt.

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Bearbeitung und
Herausgabe der Rheinischen, besonders Kölner Bilderhand¬
schriften des 9. bis 13. Jahrhunderts durch I)r. Hascloff.

Der Antrag ist als Anlage abgedruckt.

Antrag auf Gewährung einer weiteren fortlaufenden Beihülfe
zu den Kosten der Herstellung des geschichtlichen Atlas der
Rheinvrovinz.

Der Antrag ist als Anlage abgedruckt.

Anlagen zu den Sitzungsprolokollen. Nr. 9. 137

Vermügcnsverhältnissc

der Pfarr- oder Civil-Gcmeindcoder sonstiger

Bau- bczw.Untcrhaltungsvflichtigcr.

Die Psarrgemeindeist gänzlichaußer Stande, genügende
Sicherungsarbeitmzu besorgen,die von ihr vor einigen
Jahren wiederhergestelltendürftigeil Holzeinfassungen
widerstehennicht mehr den Einflüssender Witterung.

Ver¬

anschlagte

Wesauunt-

kosten.

Bean¬

tragte

Beihülfe.

Vorschlag
des

Provinzilll'

ausschusses.

4 600

1500

4 600

1000

4 600

1000

800

Summe ^.

3 000

jährlich

2 000

6 000

14 400

Be¬

merkungen.

Unter der Ne
dingung, das;
das Vild in

geeigneter
Weise ans ei¬
nem Seiten-
llltar aufge¬
stellt werde.

raten zn je
3000 M.

,,">



138 41. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 9, Anlagen zu den Sitznngsprotokollen.Nr. 9. 139

Cranenlmrg,
Kreis Eleve.

Sobernheim,
Kreis Kreuznach.

Mechernich,
Kreis Schleiden.

Burg a. W.,
Kreis Lennep.

Gegenstand,Charakter und Bedeutung.

2. Ziür ßryattung von Baudenkmälern.
Antrag auf Gewährung einer Beihülfe zur Wiederherstellung

der katholischen Pfarrkirche in Cranenburg.
Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-

konservators.

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Wiederherstellung
der evangelischen Pfarrkirche in Sobernheim.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
konservators.

Antrag auf Gewährung einer Beihülfe zur Wiederherstellung
der alten Kirche in Mechernich,

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
konservators.

Antrag auf Bewilligung einer weiteren Beihülfe zur Wieder¬
herstellung des Schlosses Burg a/W.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
konservators.

Vermögens« erhaltnisse

der Pfarr- oder Civil-Gemeindcoder sonstiger

Bau- bezw.Unterhaltungspflichtiger.

Ver¬
anschlagte
Gesmnmt-

tosten.

Seelenzahlder Kirchengemeinde 1441. Höhe der direkten
Staatssteuern 5425 M. Kommunalumlage8891 M.
(von der Nealsteuer169°/», von der Einkommensteuer
160°/» und von der Betriebssteuer125°/«). Kirchen¬
steuern werdennicht erhoben. Grundbesitz:5 Iia 52 a
40 ym. Kapitalvermögen68 605 M. Gesammtein-
nahme aus dem Kirchenvermögen3280 M., belastet
mit 1962 M. Stiftungsgebühren. — Schulden sind
nicht vorhanden.

Mittelst Allerhöchsten Erlasses vom 4. April 1898
ist ein Gnadengeschenkbis zum Betrage von 15 000 M.
bewilligtworden.

Eeelenzahlder Kirchengemeinde2167, welche 11098 M.
Einkommensteuer aufzubringen hat. Kommunal-
zuschlage werden 75°/«, Kirchensteuerim Ganzen
3469 M. — 30°/« der Einkommensteuererhoben.

Die Stadt Sobernheim hat keine nennenswerthe
Industrie, die Einwohner treiben meist Ackerbau.

Seelenzahl der Kirchengemeinde4614, arme Eifelberg-
arbeiter, welche9426 M. Einkommensteuer,29 259 M.
Kommunalsteuer,1797 M. (8,5°/«) Kirchensteuerauf¬
bringen. Kirchenvermögen:Grundbesitz5 Ka 15 ».
22 ym, Kapitlllbesitz 12 288 M. mit 841 M. Iahres-
ertrag. Schulden sind nicht vorhanden.

Das Schloß Burg ist nunmehr in den Besitzdes Kreises
Lennep übergegangen.

Für die Wiederherstellungdes Schlossessind von Be¬
wohnern des bergischenLandes im Ganzen 180000 M.
aufgebracht,aufgewendetaber sind 300 000 M., so
daß noch 120 000 M. zu verzinsenbleiben.

zu übertragen

156 000
davon sind
25 000 M,
nöthig für
dringliche
Arbeiten

zur Erhal¬
tung des

Bau-
wertes.

Bean¬

tragte

Beihülfe.

1U000

Vorschlag
des

Provinzinl-
ausschusscs.

.6

10 000

17225
bezw.
13 824

10 700

20 000 10 000

nicht
angegeben

45 500 25 000

4 000

25 000

49 000

Be¬

merkungen.

Der 37. Rhei
nischcProvin-
zillllandtllg
hat für die
Restauration
dieser Kirche
5000 M. bc°
willigt.

Unterder Vor»»« >
setz»»»,daß der
Pr«»inziallom>

millwn fUl die
Dexlmolpflene

ein veiiindelte«
Pl«leN für den
Ausbaude«!niiid>

lichenVeiten»
thuime« v»r»e°
legt »ild,und daß
»uf die AufNel-
lung der Tren»

mmgswand
zwischen Chor

und Langhaus
velzichtetweide.

Der 40. Rhei«
nischeProvin¬

ziallandtag
hat bereits

eine Beihülfe
V0N20000M.

bewilligt.

!«"
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Nr.

Gemeinde

INI',,

Kreis.
Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

Alle» a. M.,
Kreis St. Goar.

Antrag auf Gewährung einer Beihülfe zur Wiederherstellung
der Michaclskirchc in Alken a. M.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Prouinzial-
konservators.

Cmnclimiinster,
Kreis Aachen.

Autrag auf Gewährung einer weiteren Beihülfe zur Wieder¬
herstellung der Lornclikapelle in Cornelimünster.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
konservators.

Anlagen zu den Sitznngsprotokolleu.Nr. 9. 141

Vermögens» erhiiltnisse

der Pfarr- oder Civil-Gemeindeoder sonstiger

Bau» bezw.Unterhaltungspflichtiger,

Uebertrag
Die Besuchsziffer stelltesich, wie folgt:

1894 auf . . . 35 000,
1895 „ . . . 37 500,
1896 „ . . . 42 300,
189? „ . . . 61700,
1898 „ . . . 52 000 (bis November).

UnterhaltungspflichtigerBesitzer der Kirche ist die aus den
Ortschaften Alten und Brodenbach zusammengelegte
Pfarrgemeinde Alken. Im vorigen Jahre sind 25«/»,
in diesem Jahre 23»/« der Einkommensteuer(einschließ¬
lich der singirten) als Kirchensteuererhoben worden.
Die Gemeindemitgliedersind mit wenig Ausnahmen
kleine Winzer und Tagelöhner.

In den Civilgemeindensind zur Bestreitung der
kommunalenBedürfnisseaufzubringen:

in Alken: in Arodenbach:
von der Nealsteuer. . 60°/« 192°/»

„ „ Einkommensteuer40«/« 128«/«
,, „ Vetriebssteuer. 60°/«
,, „ Grund- u. Ge¬

bäudesteuer .

Die etwa 2000 Seelen zählende Pfarrgemeinde hat zur
Bestreitungder kirchlichenBedürfnissejährlich 8100 M.
aufzubringen. An öffentlichenLasten waren aufzu¬
bringen: Staatssteuer 8423 M., Kommunalumlage
12 581 M. Die Kirchengemeindebesitzt 2 Vikarie-
häuser, welchezu 390 M. jährlich verpachtet sind;
3,6? lill Ackerland,Pachtertmg 331 M. Von der
Häuserpachtsind 210 M., die Landpacht ganz für
Stiftungszwecke zu verwenden.Ein Kalksteinbruchbringt
1045 M. Pacht, wovondie Hälfte zur Verschönerung des
dabei liegenden Wäldchensverwendetwerden muß. Die
bis 1909 zu tilgenden Schulden betragenetwa 32000 M.

zu übertragen

100°/«

100°/«i°l«We^°u.

Ver¬

anschlagte

Gesumms

kosten.

Bean¬

tragte

Beihülfe.

Vorschlag
des

Provinzial-

ansschnsfes.

Be¬

merkungen.

3 750

14 250

3 750

14 250

49 000

3 750

6 000 Der W. Rhei
Nische Proui»
ziallandlag
hat bereits
eine Beihülfe
von 3UUU W.
bewilligt.

58 750
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Nr.

Edingen,
Kreis Trier,

Hilden,
Kreis Düsseldorf.

Mllyen.

l« Montjoie.

Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

Antrag auf Gewährung der Mittel zur Wiederherstellung des
Thurmes der katholischen Pfarrkirche in Edingen.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Prouinzial-
konservators.

Antrag auf Gewährung der Mittel zur Wiederherstellung der
evangelischen Pfarrkirche in Hilden.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
konservators.

Antrag auf Gewährung einer weiteren Beihülfe zur Wieder¬
herstellung der katholischen Pfarrkirche in Mayen,

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
konservllturs.

Antrag auf Gewährung einer Beihülfe zum Erwerb und zur
Erhaltung der Burg Moutjoie.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
konservators.

Vermögensverhältnisse

der Pfarr- oder Civil-Gemeindeoder sonstiger

Bau- bezw. Unterhaltungspflichtiger.

Uebertrag

a) Civilgemeinde:Seelenzahl592, gering bemittelte,ver¬
schuldeteKleinackererund Tagelöhner. Grundbesitz
107,03 lis, Acker,Gärten und Wald mit 666 M.
Reinertrag. Schulden 10 538 M. Staatssteuern
2171,22 M., Gemeindesteuern10 987,98 M.

K) Kirchengemeinde:Grundbesitz3,4? Iia, verpachtetfür
147,40 M. jährlich, Kapitalvermögen2766 M., fast
ganz mit Stiftungsverpflichtungenbelastet; Gesammt-
einnahmeaus dem Kirchenvermögen264,20 M.

Kirchensteuern wurden 1894/95 340 M., 1895/96
300 M. erhoben.

Die evangelischeKirchengemeindezählt 3819 Seelen. Auf¬
zubringensind 41 676 M. Einkommensteuer,6500 M.
Kirchensteuer(16 »/<>); Schulden 4500 M., jährliche
Ausgabefür kirchliche Bedürfnisse9369 M. Vermögen:
4 Iia, Grundbesitzmit 307 M. Iahresertrag.

Die Kirchengemeinde zählt 11000 Einwohner.
Personalsteuer . 30 000 M.
Grundsteuer . 4 600 „
Gebäudesteuer . 15 447 „
Gewerbesteuer . 10 000 „

Kommunalumlage90 000 M. der politischenGemeinde
(112°/« der Personalsteuer, 168«/» der Realsteuern).

Kirchensteuerder kath. Gemeinde 7144 M. (25°/«
der Einkommensteuer).

Kirchenvermögender kath. Gemeinde: 53 da Grund¬
besitz, verpachtetzu 4350 M., 40 918 M. Kapitalbesitz,
Zinsen 1636,72 M.

Die Ruine befindetsich im Besitze der Wwe. Ivo Iansen-
Dumont in Bonn, welch' letztere seit 1885 wiederholt
wesentlicheSummen für die Erhaltung der Burg auf¬
gewendethat. Die Burg soll nunmehr in den Besitz
der Stadt Montjoie übergehen.

zu übertragen

Ver¬

anschlagte
Gcsammt-

kosten.

der politischen Ge¬
meinde.

3 000

Bean¬

tragte

Beihülfe.

Vorschlag
des

Prooinzilll-

llusschusses.

40 000

Ueber-
schreitung

des
ursprüng¬

lichen
Anschlages

von
34 00(1 M
n,n etwa
«000 M.

17 000

3 000

20 000

3 000

12 000

58 750
, Kredit bii zu

3 000

000

Be¬

merkungen.

2 000

7 000

75 750

Als erste von
zwei gleichen
Rate».

Der 38. und
der 40. Rhei¬
nischeProvin-
ziallandtag
habenals Bei«
hülfen je 5000
M. bewilligt.
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Nr.

!!

^

,!!

Gemeinde

und

Kreis.

Schleiden.

Schönstlldt,
Kreis Coblenz.

Virnbach,
Kreis Altenkirchen

Gegenstand,Charakter und Bedeutung.

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Wiederherstellung
der katholischen Pfarrkirche iu Schleiden.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
konservators.

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Erhaltung der
Klusterkirchenrniue Schönstadt, Kreis Coblenz.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
tonfcrvators.

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Wiederherstellung
der evangelischen Kirche in Birnbach.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinziell-
konservators.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 9. 14ü

Vermögensverhältnissc

der Pfarr- oder Civil-Gemeindeoder sonstiger

Bau- bezw,Unterhaltnngspflichtiger.

Ver¬

anschlagte

Gesanrmt-

tosten.

Ucbertrag

Seelenzahl der Kirchengemeinde968, welche 4950 M.
Einkommensteuer aufbringen,wozu 13 110 M. Kommu¬
nalzuschlag — 180°/o der Einkommensteuer,230«/<, der
Ncalsteuern— treten. — Vermögen: Grundbesitz ? Ka
35 ll 48 ^m, Stiftuugskapital 47 968 M, mit 2365 M,
Gesammteinnahme. Schulden: 1878,50 M.

Die Besitzerin der Ruine, Frau Fabrikbesitzer Hilgers geb.
Bender, hat die Aufwendungvon Mitteln zur Erhaltung
der Ruine abgelehnt.

Die König!,Staatsregierung hat ihre Entschließung
wegen Hergabe einer Staatsbeihülfe zu den Wieder¬
herstellungskosten von der Stellungnahme des Prouin-
zialuerbandesabhängig gemacht.

Durch Kollekte sind für die Wiederherstellungder Kirche
20 956 Mark aufgebracht, Die Kirchengemeindezahlt
678 Steuerzahler, ausnahmslos Kleinbauernund Tage¬
löhner, welche aufbringen:

Einkommensteuer .......2 77? M.
Grundsteuer .........2 404 „
Gebäudesteuer ........ 840 „

'Gewerbe- und Vetriebssteuer . . . 240 „
Als Kommunalumlllgewerden 225«/»/ als Kirchen¬

steuer 33'/»«/« Zuschlagzur Einkommensteuerund Ncal-
steuer erhoben.

Ein Wohlthäter hat sich bereit erklärt, wenn der
Staat und die Provinz je 5000 M. als Beihülfe
gebenwollten, den Nest der Baukostenzu übernehmen,
selbst dann, wenn letztere den Betrag von 32 900 M.
übersteigensollten.

zu übertragen

30 700

15 100

Bean¬

tragte

Beihülfe.

Vorschlag
des

Prouinzilll^

cmsfchuffes.

nicht
angegeben

32 900 5 400
bezw.
6 000

75 750
3 200

8 000

Be¬

merkungen,

91950

Unter der Be¬
dingung, daß
die Königliche
Staatsregie-

rungdeuNest-
betrng von

710U M, zur
Beifügung

stellt.

Unter der Be¬
dingung, daß
die Königliche
Staatsregie-

rnug ebenfalls
50N0 M. be¬
willig!.

,!>
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Nr.

Gemeinde

Kreis.
Gegenstand,Charakter und Bedeutung.

«4 Zülpich,
Kreis Guskirchen.

,5 Ulmen,
Kreis Cuchem.

,<i Nidcggen,
Kreis Düreu.

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Wiederherstellung
der katholischen Pfarrkirche in Zülpich,

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
konseruators.

Antrag ans Bewilligung einer Beihülfe zur Wiederherstellung
der katholischen Kirche in Ulmen.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
konseruators.

Antrag auf Bewilligung einer weiteren Beihülfe zur Wieder¬
herstellung der katholischen Pfarrkirche in Nideggen, ins¬
besondere zur Wiederherstellung der bei den vorgenommenen
Nestaurationsarbeiten aufgedeckten Wandmalereien.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
konservators.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollcn.Nr. 9, 14?

4 5 6 7 8

Ver¬ Vorschlag
Vermögensuerhältnisse Vean

anschlagte des Be¬
der Pfarr- oder Ciuil-Gemeinde oder fonstiger Gcsamm^

tragte

Beihülfe. Prouinzilll- merkungen.
Bau- bezw. Unterhaltungspflichtiger. kosten. lmsschusscs.

^ ^ ^

Uebertrag 91 950

Seelenzahl der Kirchengemeinde 1958, welche aufbringen: 60 000 10 000 5 000
Einkommensteuer .......12 083 M.

Kommunalumlage: 126«/« der Einkommen-, 136°/o
der Grund-, Gebäude- und Gewerbesteuer.

Kirchensteuern: 22°/« der Einkommensteuer— 2659 M.
Kirchenvermögen:

zu Stiftungen .... 1164,49 „
d) Kapitalbesitz, zur Fabrik .... 1? 671 M.

zu Stiftungen . . . 43 293 „
Einnahmen aus dem Kirchenvennogen: 6827 M.
Schulden: 3400 M.

Seclenzahl der Kirchengemeinde 1181, welche 483 M. 43 000 nicht 1000 Zur dringend

Einkommensteuer aufbringen. Außerdem werden erhoben
120°/« der Einkommensteuer, 180°/» der Nealsteuer

angegeben nothwendigen
Instand¬

setzung des
als Kommunalumlage. Kirchensteuern werden 800 M. Daches.
— 89°/u der Einkommensteuer — aufgebracht.

Kirchenvermögeu: Grundbesitz 4 du, 6 ^ Wiesen und
Ackerland, 12,5 1>^ Weinberg in Valwig (für den
halben Ertrag verpachtet), Kapitalvermögen 12 065 M.
Gesammteinnahme aus dem Kirchenvennogen 750 M.
Schulden: 355 M. jährlich Stiftungslasten.

250 M. zur Deckung der laufenden Ausgaben müssen
dnrch freiwillige Gaben aufgebracht werden.

Scelenzahl der Kirchengemeinde 1095, 4 000 2 500 2 500 Unter der Voran«'
sehnn»,,dasj die

Höhe der Einkommensteuern .... 2009 M. Königl, Staat«»
regierungfür die
Wicderherstel'

lnng der Wand¬
malereienden

Gemeindevermögen: Grundbesitz etwa 19,53 Im Nestdetraa bei»

mit einer Iahreseiunahme von . 609 M. Der 4N,Rheinische

Schulden der Gemeinde . . . 45 340 „
ProvinziaNand-
tag hat bereit«

zu übertragen 100 450 tunno M. be¬
willigt.

19»
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Nr.

Gemeinde

und

Kreis.
Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

17 Münster l>. B.,
Kreis Krenznach.

Neuß.

19 Nemcigen,
Kreis Ahrweiler.

'!«» Biirrig,
ilreis Solingen,

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe znr Wiederherstellung
der katholischen Kirche in Münster bei Bingen.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Prouinzial-
konseruators.

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Frcilcgung nnd
Wiederherstellung des Obcrthurcs in Neuß,

Hierzu das als Aulagc abgedruckteGutachtcu des Provmzial-
kouscrvators.

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Wiederherstellung
der katholischen Pfarrkirche in Rcmagen.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Prouinzial-
kunseruators.

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe znr Erhaltung des
Thurmes der abgebrochenen romanischen Pfarrkirche in
Bürrig.

Hierzu das als Aulagc abgedruckteGutachtcu des Prouinzial-
konscruators.

Anlagen zu den Sitzungsprotokullcn. Nr. 9. 149

Vcrmögensverhältnisse

der Pfarr- oder Ciuil-Gemcindeoder sonstiger

Bau» bczw.Unterhaltuugspflichtigcr,

Ver-

nnfchlagte

Gesainmt-

tosten.

Venn^

tragte

Beihülfe.

Vorschlag
des

Prouinzial-

nusschusics.

Be¬

merkungen,

Uebertrag

Seeleuzahl 25 032, welche aufbringen 188 162 M. Ein¬
kommensteuer,114 490 M. Realsten«. Hiervonwerden
327 895 M. Gemeindesteuern(115«/«) erhoben.

Gemcindcuermögen:2?8KaGnmdbcsitzmit 23220M.
Katastralreinertrag, 19 Gebäude, 10 940 M. Nutzungs-
wcrth. Kapitalbcsitz:120 209 M. GesamnNeinuahmen
aus dein Gemeindevermögen6? 105 M. Schulden:
751942 M.

Seelcnzahl 2480, welche 7722 M. Einkommensteuerauf¬
bringen, dazu werden130«/» Zuschlag zur Einkommen¬
steuer, 180°/» Zuschlagzur Nealsteuerals Kommunal¬
steuer erheben. Kirchensteuernwerden nicht gezahlt.

Kapitalvermögen44 915 M. Einnahmen aus dem
Kapital- und Grundbesitz1830 M.

Seelenzahl der Kirchengemeindeetwa 1800.
Der Neubau der Kirchehat schon 74 000 M. gekostet;

die vorhandenen Mittel sind völlig erschöpft. Die
Gemeinde zahlt bei einer Baulast von 53 000 M.
65«/« der Staatssteuer als Kirchensteuerauf 40 Jahre.
Außer den Neubaukostender Kirche sind auch solche
für Verzinsungund Tilgung der Kostenzum Bau des
Pastomtsgebäudes aufzubringen.

Vermögenist nicht vorhanden.

30 000

7 928

zu übertragen

30 000
wenn

thuulich
40 000

nicht
angegeben

100 450

Vertagung,
weil ein ferti¬
ges Projekt

nichtvorliegt.

Vertag«»», weil
die Wiedeiher»
Herstellung nicht

als eine dringliche
bezeichnet werden

lann und die
Frage der Frei¬
legung oder Um-

fuhruug des
Thores Von der
Mestaulütions»

frage völlig un¬
abhängig ist.

Vertagung,
weil das Pro¬
jett noch nicht
fertig gestellt

ist.

Ablehnung.

100 450
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1 2 li

Gemeinde

Nr. und

Kreis.
Gegenstand, Charakter und Bedeutung.

21 Calcum,
Kreis Düsseldorf.

Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Wiederherstellung
der katholischen Pfarrkirche in Calcum.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
konservators.

22 Kleuzmch, Antrag auf Bewilligung einer weiteren Beihülfe zur Wieder¬
herstellung der katholischen St. Nikolauskirchc in Kreuz nach

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
konservators.

23 Merzig. Antrag auf Bewilligung einer Beihülfe zur Frcilegung der
katholischen Kirche in Merzig.

Hierzu das als Anlage abgedruckteGutachten des Provinzial-
konscivators.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 9. 151

4 5 6 7 8

Vcrmögeusuerhllltnisse
Ver¬

anschlagte
Vcau- Vorschlag

des Be¬
der Pfarr- oder Ciuil-Gcmeinde oder sonstiger

Bau- bczw. Untcrhaltungspflichtigcr.

Gesammt»

tosten.

tragtc

Beihülfe.
Prouinzinl«

nusfchufscs.
merkungen.

^ ^ ^

Uebertrag 100 450

Scelcnzahl beinahe 800, wovon 666 Katholiken. 13 500 Ein be¬ Ablehnung.

Staatssteuern werden aufgebracht: 2394 M. Ein¬ Kosten der stimmter

kommensteuer, 775 M. Ergänzungssteuer, 673? M.
Kommunalsteuer. Kirchensteuern werden nicht erhoben.

Wiedcr-
hcrstcllnng

des

Betrag
ist nicht
gefordert.

Vermögen: Grundbesitz rund 18 Ka, Kapitalbesitz Thurmes.
18 76? M.

Einkommen aus dem Vermögen: 1929 M. Schulden
sind nicht vorhanden.

Für die Wiederherstellung der Kirche sind bisher
30 905 M. aufgewendet worden.

Die katholische Gemeinde Kreuznach zählt 771 Steuer¬
zahler, welche aufbringen:

Einkommensteuer ......32 474,50 M.
Grundsteuer ....... 3 388,15 „

92 573 Ein bc-
stinuntcr
Betrag
ist nicht

gefordert.

Dir Piovinzial'
tommilsion für

die Denkmal»
Pflege soll nach
iNarsiellung der
Verhältnisse ein
erneuter Antrag

Der 4N. Rhei»
uischeProbin-
ziallandtng
hat schon
2N00N M, als

gegen den Etat
für Kunst und

Beihülfe be¬
Gebäudesteuer .......12 721,10 „ Wissenschaft v°r- willigt.

gelegt werden.

Kirchensteuern werden 11288,41 M. ---- 33'/»«/« der
Einkommensteuer erhoben.

Die Stadtgemeinde Merzig ist nicht im Stande, den Ab¬ 69 000 Nichtbe- Ablehnung,

bruch des Schulhauses und den Wiederaufbau an an¬
nannt.

derer Stelle ohne wesentliche Beihülfen von Seiten
des Staates, der Provinz und der Kirchengemeinde zu
bewerkstelligen.

Summe L 100 450

Hierzu Summe ^ 14 400

Zusammen 114 850
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Gutachtliche Aeußerungen
des

Provinzialkonservators der Nheinprovinz
zu den

Beihülfeanträgen gegen den Dispositionsfonds des Provinzicillandtags.
(Ständefonds.)

Zu ^ Nr. 1 der Zusammenstellung.

Das Coemttcriulll S. Ellchllrii, das sich im Norden und Osten der S. Matthiaskirchczu
Trier hinzieht, ist die reichste Fundstätte altchristlicher Inschriften nördlich der Alpen und eine der
wichtigsten Urkunden für die Geschichte der Anfänge des Christenthums in den Nheinlanden.

Im Jahre 182? und weiter in den Jahren 1844—1845 sind hier verschiedeneAus¬
grabungen unternommen wurden, die damals leider in Folge der Opposition der Anwohner nicht
zu Ende geführt werden konnten. Die Umgebungvon S. Matthias diente, wie die Infchriftenfunde
beweisen,schon in heidnisch-römischerZeit als Vegräbnißplatz; nach der Einweihung des christlichen
Loemeteriums entstand hier der vornehmste Kirchhofder christlichenTrevirer in der nächsten Nähe
der Grabstätte des gefeierten Heiligen. Die Leichen wurden zum großen Theil in kolossalen
Steinsarkophagen untergebracht, die in unterirdischenGrabkammern aufgestelltund dort des Platz¬
mangels wegen — ähnlich wie in den Grabgewölben von St. Maximin — übereinander gefchichtet
oder einfach nebeneinander aufgestellt und versenktwurden wie auf dem altchristlichen Kirchhof
der Aliscamps zu Arles. Der ganze Vegräbnißplatz um St. Matthias ist noch mit solchen Sarko¬
phagen gefüllt; im Jahre 1876 sind bei den Eisenbahnbauten dicht hinter dem von Nell'schen
Garten über 30 Stück nebeneinander gefunden wurden.

Die in den vierziger Jahren aufgedeckten Grabkammern waren durch Treppen zugänglich
gemacht und durch Geländer abgefperrt worden. Die Futtermauern sind jetzt halb eingestürzt,
die Treppen überwachsen, die Geländer verfault und zusammengebrochen.In den damals mit
großer Mühe gereinigten Grabkammern hat sich Geröll und Unrath angesammelt,die Sarkophag-
decke! sind verschoben,einige sind zertrümmert. Eine Sicherung der Grabkammern würde nicht
nur aus Rücksichten der Pietät, sondern vor allein im Interesse der Denkmalpflege, um diesen
ehrwürdigstenaller Kirchhöfe der Rheinlande zu erhalten, nothwendig fein. Die Vöschungsmauern
am Eingang zu den Grabkammern müßten neu ausgemauert werden, die Treppenstufen würden
neu zu verlegen sein; der Eingang wäre mit einem einfachencifernen Geländer zu umgeben. Für
diefe Arbeiten liegt ein Kostenanschlag des verstorbenenDombaumeisters Wirtz in Trier vor, der
mit der Summe von 3600 M. abschließt. Der Verfall hat in den letzten Jahren aber so rapide
Fortschritte gemacht, daß zur vollständigenSicherung jetzt schon eine höhere Summe erforderlich
fem würde. Da es sich hier ausschließlich um archäologische Interessen handelt, würde eine
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Betheiligung der Kirchengemeindenicht beansprucht werden können. Ich möchte empfehlen, in
Anbetracht der außerordentlichenBedeutung dieser Grabstätten die Summe von 4600 Mark für
Instandsetzung, Sicherung und weitere Untersuchungder Grabkammeru zu bewilligen.

Clemen.

Zu ^ Nr. 2 der Zusammenstellung.

Die evangelischeStiftskirche zu St. Goar birgt in den beiden, in der reich aus¬
geschmückten nördlichen Seitcnkapelle aufgestellten Hochgräbern zwei plastische Denkmäler des
16. Jahrhunderts von hohem geschichtlichenund kunstgeschichtlichenWerthe. Es sind die Gral"
denkmäler eines der früheren Landesherren, des im Jahre 1583 verstorbenen Landgrafen Philipp II.
des Jüngeren von Hessen und seiner Gemahlin, der Landgräsin Anna Elisabeth. Dem Land¬
grafen, dem dritten Sohne Philipps des Großmüthigen, war bei der Erbtheilung im Jahre 156?
die NiedergrafschaftKatzenelnbogenzugefallen: auf feiner Beste Nheinfels, deren Ruinen den
Höhenrücken über St. Goar bedecken, hielt er anderthalb Jahrzehnte hindurch Hof. Die beiden
Denkmäler, die einander gegenüber aufgestelltsind und je eine ganze Wand der Kapelle ein¬
nehmen, sind glänzende, künstlerisch hochbedeutende, mit technischer Virtuosität durchgeführteWerke
der deutschen Hochrenaissance — das Grabmal des Landgrafen mit einem seltenen Motiv im
Aufbau: über dem mächtig ausladenden Sarkophag steht die kraftvolle Gestalt des Landgrasen
in voller Rüstung aufrecht in einer Nische. Das Denkmal seiner Gattin ist völlig anders
behandelt, mit einer reichen architektonischen Gliederung, im Aufsatz zwischen Wcmdpilastern und
freistehendenSäulen die Gestalt der Landgräsin, die Hände betend gefaltet. Die Denkmäler
stehen im Aufbau füddcutschcnWerken, vor allem den Denkmälerfolgen in der Schloßkirche zu
Pforzheim, den Stiftskirchen zu Stuttgart uud zu Tübingen am nächsten, zeigen aber im Orna¬
mentalen direkt niederländischeEinflüsse.

Die Grabdenkmäler sind, wohl schon seit der Zeit der verschiedenen Einnahmen St Goars
im 18. Jahrhundert, vielfach verstümmelt und beschädigt. Der Figur des Landgrafen fehlen
beide Unterarme mit den Händen, an feinem Denkmal sind die Wappen zerschlagen; am oberen
Hauptgesims, am Sockelgcsimsund am Sarkophag fehlt eine große Zahl der ornamentalen Ver¬
zierungen. Die Gestalt der Landgräsin ist besser erhalten — dagegen fehlen hier den beiden ihr
zu Füßen sitzenden Putten dem einen die ganze Hand, dem anderen Finger und Zehen, außerdem
ganze Wappen und Theile von solchen, sowie einzelne Stücke aus der Bekrönung. Alle fehlenden
Theile würden im Material des Originals, in weißein Alabaster und schwarzem Marmor zu
erneuern sein: nur dort, wo schon ursprünglich Stuck verwendet worden, am Sockel des land-
gräflichenDenkmals, darf dieser zur Anwendung kommen.

Die reiche Stuckverkleidung der Kapelle ist ebenso sorgfältig auszubessern; die eine
gesenkte Nippe ist dabei zu heben, gut zu verkeilenund mit Cement auszugiehen. Der Platten-
belag wäre hier zu erneuern, endlich die ganze Kapelle durch ein Gitter abzuschließen.

Die Gesammtkostenwürden gegen 1500 Mark betragen. Für die Wiederherstellungder
plastischen Arbeiten an den Denkmälern ist der Bildhauer Wüst in Aussicht genommen, der sich
bei ähnlichen Aufgaben in Meiscnhcim und Simmern trefflich bewährt hat. Es dürfte eine
Ehrenpflichtder Rheinprovinz sein, für die Erhaltung dieser beiden kostbarenDenkmäler früherer

2U
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Regenten Sorge zn tragen. Die Wiederherstellungder Kapelle selbst würde der Gemeinde zur
Last fallen — für die Restauration der beiden hochbcdcutcudcnGrabdenkmäler bitte ich ganz
crgebcnst, die Summe von 1000 Mark zur Verfügung stellen zu wollen.

Clcmcn.

Zu 4 Nr. 3 der Zusammenstellung.

Die katholische Pfarrkirche in Frauenlielg (Kreis Euskirchen) besitzt ein künstlerisch wie
historischgleich bedeutendes großes Triptychon mit der Darstellung der hl. Sippe, ein Werk
des Meisters von St. Scverin aus der kölnischen Schule vom Ende des 15. Jahrhunderts. Das
Mittelbild zeigt die übliche Darstellung der sogenannten HI, Sippe, in der Mitte die hl. Anna
selbdritt, im Vordergrund die hl. Mütter mit den Gespielen Christi, im Hintergrund ans goldenem
Grund die männlichenMitglieder der hl. Familie, Die Flügel zeigen auf den Iuncnscitcu links
die Vcrkündignng, rechts die Anbctuug der Könige, auf den Außenseitenlinks Christns am Kreuz,
rechts Maria mit dem ÜeichnamChristi. Eine besondere Bedeutung erhält das Bild durch die
auf beiden Seiten des Mittelbildcs angebrachten künstlerisch heruorragcnden und höchst individuellen
Portraits der beiden Stifter, des Johann von Hompesch und der Katharina von Geisbnsch. Das
Dorf Fraucnberg bildete nämlich den Hauptbcstcmdtheilder Iülichscheu UutcrhcrrschaftBullhcim,
die nach dem Aussterbm des nach dem Schloß benannten Geschlechts um 1400 an das Geschlecht
der Geisbnschkam, die LrbtochtcrKatharina von Geisbnschbrachte am Ende des 15. Jahrhunderts
die Herrschaft an die von Hompesch,die bis znr Wende des 18. Jahrhunderts im Besitz der
Unterhcrrschnftund bis 1843 im Besitz von Schluß Bollhcim blieben. Johann von Hompesch,
der erste Besitzer von Bollhcim aus diesem für die Tcrritorialgeschichtcdes Niedcrhcins bedeutsamen
Geschlecht,und die Erbtuchter Katharina von Geisbnsch sind die Stifter des Altargcmäldcs;
dadurch ist das Gemälde zngleich näher datirbar.

Das Triptychon, das in der Kirche von Frcmmbcrg bis zum Jahre 1741 auf dem Hoch¬
altar aufgestelltwar, wurde dann durch ciuen Barockaltar ersetzt. Bereits 1841 wurde durch die
Königliche Regierung eine Untersuchung des Bildes veranlaßt und eine Bewilligung von Geld¬
mitteln aus den Allerhöchsten Dispositionsfonds beantragt, leider ohne Erfolg.

Seitdem hat das Bild andancrnd durch die feuchte Temperatur der Kirche gelitten und
gerade in den letzten Jahren haben sich die Schäden durch Auswerfenund Abbröckeln der Farbe
besonders vermehrt, Ein weiteres Hinausschiebeneiner gründlichen Wiederherstellungbirgt unter
diesen Umständen ernstlicheGefahren für den Bestand des Kunstwerkesin sich. Unter den dem
Meister von St. Scverin zugeschriebenen Gemälden muß das Fraucubcrgcr Bild mit in erster
Linie genannt werden, in der Zeichnung der Köpfe und in der Leuchtkraft und Tiefe der Farben
zeigt es alle für den Mcistcr charakteristischen Eigenschaften. Die beiden Stiftcrbildnissc dürften
in der Lebendigkeitund Gewissenhaftigkeit der Auffassungzu den besten Leistungender kölnischen
Malerei um die Wende des 15. Jahrhunderts auf dem Gebiet des Portraits gehören.

Auch der Umstand, daß altkölnische Bilder von einem solchen Umfang und einem solchen
künstlerischen Werth, die zugleich eine Bedeutung als historische Urkunden besitzen, auf dein flachen
Lande sich nur in den seltenstenFällen noch an ihrer ursprünglichenStelle erhalten haben, dürfte
für die Nothwendigkeiteiner Sicherung des Werkes sprechen.
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Auf meine Verlanlassung ist eine genaue Untersuchung des Zustandes des Bildes vor¬
genommenund ein Kostenanschlag der Wiederherstellungaufgestellt worden, der mit 1600 Mark
abschließt. Der Kirchcnuorstandhat sich bereit erklärt, die Hälfte der Wicdcrherstcllungskosten
zu tragen, wenn die andere Hälfte aus Prouinzialmittcln cuttgebracht würde. Mit Rücksicht auf
die hohe Bedeutung des Gemäldes dürfte die Bewilligung eines Zuschusses in der Höhe von
800 Mark angelegentlich zu befürworten sein.

Clcmen.

Zu ^ Nr. 4 der Zusammenstellung.

Bei der Invcntarisation der Kunstdenkmäler der Rheinprovinz hat eine Klasse von
kleinen Kunstwerken— im Gegensatzzu dcu übrigen Kuuststatistiken Deutschlands — von vorn¬
herein nur ganz knapp behandelt werden müssen,die Denkmäler der Buchmalerei,der Miniaturen,
Der Grund hierfür lag und liegt in der Ueberfülle des Materials. Bibliotheken, Archive und
Kirchcnschätzeder Rheinprovinz sind überreichan solchen Werken; ihre Würdigung, ihrem wirklichen
kunstgcschichtlichcnWerthe entsprechend,würde einen ganz übermäßigen Raum beanspruchthaben.

Eine besondere Bearbeitung war von Anfang au ins Auge gefaßt. Die wichtigste
Gruppe, die eine ununterbrocheneEntwickelungseit dem 10. Jahrhundert erkennen läßt und im
14. Jahrhundert unmittelbar überleitet zu den großen Werken der Monumental- und Tafelmalerei
umfaßt die in und um Köln entstandenen Werke. Ihre Publikation würde an erster Stelle zu
wünschen sein.

Die ältesten Beispiele bietet die Kölner Dombibliothck, Werke, die theils die irische,
theils die karolingischeTradition fortsetzen. In der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts ist
bereits ein eigenartigerKölner Stil entwickelt, der sich in einer Reihe der glänzendsten Schöpfungen
der Buchmalerei ausspricht. Zu uennen sind vor allein eine Gvcmgclicnhandschrift im Stadtarchiv
zu Köln, ein Sakramental ans St. Gereon in Paris, ein Codex im Pfairarchiu zu Gcrreshcim
Im 11. Jahrhundert folgen dann als Hauptstücke die Handschriftdes Erzbischofs Evergcrus im
Kölner Domschatz, eine Evangclieuhandschriftim Pricstcrscminar zu Köln, eine überaus reich
illustrirte Handschrift in St. Maria Lyskirchen,endlich ein vor einigen Jahren für das Kölner
Stadtarchiv erworbenes Evangcliar aus St. Pantalcou.

Mit dem 12. Jahrhundert tritt eine starke Verschiebungder Geschmacksrichtung ein,
neue Formen der künstlerischen Darstellung werden bevorzugt. Auch für diese Periode bietet die
Kölner Malerei hervorragende Beispiele. Vor allem ist ein Blatt aus der Zeit des Erzbischofs
Friedrich iu der Kölner Dombibliothckzu nennen, daneben verwandte Handschriftenaus München-
Gladbllch in Darmstadt. Die Entwicklung erreicht am Ende des 12. Jahrhunderts ihren Höhe-
Punkt; die Hauptwerke dieser Periode, ciue Handschrift im Staatsarchiv zu Düsseldorfund eine
aus Aachen stammende Handschrift in der Brüsseler Bibliothek bieten Beispiele, die zu den
glänzendste« Leistungen der spätromanischenMalerei überhaupt gezählt werden müssen. Ganz
eigenartig, auffällig auch durch die Fülle seiner Bilder, ist ein Evaugeliar aus Groß St. Martin,
das heute ebenfalls in Brüssel aufbewahrt wird.

Meldet sich in diesen Denkmälern nur eben schüchtern der gothische Stil an, so zeigt
sich der Maler, der uns zwei datirte Arbeiten aus den: letzten Jahre des 13. Jahrhunderts
hinterlassenhat, bereits als Anhänger des entwickelten gothischen Stiles, Johann von Valckenburg,

20*
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dessen Werke das erzbischöflicheMuseum zu Köln und die Universitätsbibliothekzu Bonn bergen.
Sie führen zugleich in die Entwickelungdes 14, Jahrhunderts hinüber. Bilder, wie die einer vor
135? in den Besitz des Kölner Domes gelangten Handschrift, zeigen uns eine Stilphase, die
bereis aus den Tafelbildern bekannt ist, an denen von nun an die Geschichte der Kölner Malerei
in erster Linie verfolgt werden muß.

Eine eingehendeDarstellung der Geschichte der Kölner Buchmalerei würde zweifellos für
die rheinischeKunstgeschichte von höchstem Interesse sein. Eine Fülle hervorragender Kunsterzeug¬
nisse des Mittellliters, die in den Bibliotheken, Archiven und Kirchenschatzen der Nheinvrouinz
vergraben sind, würde so im Zusammenhang behandelt werden können. Für Köln würde ein
Werk geschaffen, wie es noch für keine GegendDeutschlands vorliegt — die Geschichte der ganzen
mittelalterlichen Miniaturmalerei, die zusammen mit der vorbereiteten Veröffentlichung der
romanischenWandmalereien und der sich dem Ende nähernden Bearbeitung der Kölner Tafel¬
malerei eiue erschöpfende Darstellung der Kunstthatigkeit auf dem Gebiete der Malerei in und
um Köln bringen würde.

Die ganze Gruppe ist seit einem Jahr durch einen jüngeren Berliner Kunstgelehrten,
Herrn Dr. Arthur Hascloff, eingehend bearbeitet worden. Zu mouatelangen Studien in den
BibliothekenWestdeutschlands,Belgiens und Frankreichs hatte derselbe Mäcen, dem auch die Er¬
möglichungder Publikation der rheinischenWandmalereien zu danken ist, die Mittel gespendet.
Die beiden Veröffentlichungen— über die sächsisch-thüringische Malerschule des 13. Jahrhunderts
und über den Purpurcodex von Nossano — die wir Herrn Dr. Haseloff schon verdanken, bürgt
für eine den strengsten Anforderungen der Wissenschaftentsprechende Durchführung auch diefcr
Aufgabe.

Mit der Ermöglichung einer mit einer stattlichenAnzahl von Tafeln ausgestattetenAus¬
gabe und geschichtlichenBearbeitung der Kölner Bilderhandschriften würde der rheinischenKunst¬
wissenschaftebenso wie der gcsammtcn deutschenKunstgeschichte ein erheblicher Dienst geleistet.
Die buchhäudlerischen Schwierigkeiteneiner solchen Unternehmung sind leider so groß, daß sie
ohuc Unterstützungaus öffentlichen Mitteln völlig undurchführbar erscheint. Nach dem von Herrn
Dr. Hascloff vorgelegten Publitatiousplane würde als Minimum ein Zufchuß in der Höhe von
1000 Mark nöthig sein. In Anbetracht der hohen wissenschaftlichenBedeutung des Unternehmens
beehre ich mich die Gewährung des geringen Zuschusses angelegentlichstzu befürworten.

Clemen.

Zu ^ Nr. 5 der Zusammenstellung.

Köln, den 30. Dezember 1898.

Nachdemdurch die kürzlich erfolgte Vollendung der Uebersichtskarteüber die ehemaligen
Staatsgebiete des Rheinlands i. I. 1789 die im Auftrage des Provinzialverbandes erfolgende
Bearbeitung des geschichtlichen Atlas der Nheinprovinz an einem wichtigenAbschnitt angelangt
ist, hat sich die von dem Vorstande unserer Gesellschaftbestellte Kommission in ihrer Sitzung
vom 28. d. Mts. mit der Frage der Fortführung des wichtigenUnternehmens beschäftigtund ist
nach eingehender Berathung zu folgenden Beschlüssengekommen, welche die Zustimmung des
gesummtenVorstandes gefunden haben: einmal sofort die schon längere Zeit vorbereitete kirchen-
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geschichtliche Karte für das 1?. Jahrhundert durch den bisherigen Mitarbeiter Herrn Dr. Fabricius
fertigstellen zu lassen, und fodann die Ausarbeitung von Karten über die Entwickelungder einzelnen
(Territorien bis 1789), aus denen die heutige Rhcinproninz erwachsenist, durch Beamte der
Staatsarchive von Coblenz und Düsseldorf zu veranlassen, aus deren Comvosition dann dnrch
Dr. Fabricius die die ganze Provinz umfassendenBlätter successive hergestelltwerden sollen.

Die Kosten, welche durch die Ausführung dieses Planes für die Gesellschaftentstehen,
beziffern sich auf jährlich 2800 Mark für Remunerationen an die Mitarbeiter (1600 Mark für
Herrn Dr. Fabricius, der feine ganze Arbeitskraft dein Unternehmen widmet, und je 600 Mark
für die beiden Archivbeamten,welche in ihrer freien Zeit für den Atlas thätig sind), dazu kommen
sächliche Unkosten,für kleinere Reifen, zeichnerischeHülfsarbeiten und dergl,, die aber voraussichtlich
nur dann beträchtlicher werden, wenn die Veröffentlichung der fertigen Kirchen- bczw. Tcrritorial-
karten erfolgt Die Kommifsion fchätzt daher die jährlichen Mehrkosten, welche für die Fort-
sührung des geschichtlichen Atlas von der Gesellschaftgeleistet werden müssen, auf wenigstens
3000 Mark für die nächsten Jahre. Bei den mannigfachen Aufgaben, welche der Gesellschaft
durch ihre Satzungen gestellt sind, und welche, wie der Jahresbericht ausweist, in größerer Zahl
in der Ausführung begriffen sind, ist es ihr leider nicht möglichaus eigenen Mitteln so beträcht¬
liche fortlaufende Summen für ein einzelnes Unternehmen aufzuwenden. Der Vorstand gestattet
sich daher, wie in früheren Jahren an die Provinzialverwaltung mit der ergebenenBitte heran¬
zutreten, in den nächstenJahren je 3000 Mark zu Zwecken des geschichtlichenAtlas der Rhein-
Provinz in den Prouinzialhaushalt einstellen und ihre Bewilligung dem Provinziallandtage vor¬
schlagen zu wollen.

Zur Begründung dieses Gesuches hält sich der Vorstand sür verpflichtet, in Kürze auf
nie geschichtlicheEntwickelungdes Atlasuntcrnchmens und seine bisherige finanzielle Behandlung
einzugehen. Im Jahre 188? richtete die Provinzialverwaltung auf Antrag der Kommissionfür
die rheinischen Provinzialmusecn die Aufforderung an die Gesellschaft,die Bearbeitung eines
geschichtlichenAtlas der Nheinprovinz zu übernehmen, und stellte hierfür zunächst6000 Mark znr
Verfügung. Diesem Kostenüberschlag lag eine Denkschriftdes Herrn Geheimrath Locrsch in Bonn
aus dem Jahre 1886 zu Grunde, welche die Ausführung der Karten in einem wesentlich kleineren
Maßstabe vorsah, als er sich spater für die Hauptkarte von 1789 als nothwendig erwies. Schon
bald stellte sich außerdem heraus, daß auch in anderer Hinsicht der ursprüngliche Plan, der für
das 19. Jahrhundert nur eine Darstellung der französischen Verwaltungsorganisation beabsichtigte,
zu enge gegriffen war. Eine Karte über die erste Einrichtung der preußischen Verwaltung erschien
unerläßlich. Beide Karten für die Jahre 1813 und 1818 im Maßstabe von 1: 500 000 wurden
mit einem Erläuterungsbomde von Herrn Schulteis bearbeitet, der seine Aufgabe im Jahre
1895 beendete.

Die Kosten dieses Theiles des Atlas haben allein etwa 9500 Mark betragen. Die Karte
von 1789, welche gleichzeitigmit den späteren Karten durch Herrn Dr. Fabricius in Angriff
genommenwurde, sollte nach der Denkschriftin 2 Blattern erscheinen, die nördliche und südliche
Hälfte der Provinz darstellend. Ihre besondereBedeutung beruhte darin, daß sie die Gestaltung
der rheinischenTerritorien am Ende der alten Ncichszeit vor der Begründung ganz neuer Ver¬
hältnissezur Darstellung zu bringen bestimmt war. Bei den Vorarbeiten ergab sich sehr bald
die Nothwendigkeit, einen größeren Maßstab in Anwendung zu bringen, um die unendliche
Mannigfaltigkeit der territorialen Gestaltung veranschaulichen zu können. In Folge dessen zerfiel
die Karte von 1789 in 7 Blätter, welchen der Maßstab 1 : 160 000 zu Gnmdc gelegt wurde.
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Dazu kommen 2 zusammenfassende Blätter im Maßstabe von 1 : 500 000, welche eine Uebersicht
über die Staatsgebiete und über die Kreiseinthcilung geben. Ein umfänglicher Erläuterungsband
ist in diesem Jahre erschienen. Für diesen Theil des Atlas beziffern sich die Ausgaben bis Ende
des laufenden Jahres (1898) auf rund 3665? Mark.

Die Gesammtausgllbeufür den Atlas haben augenblicklich die Summe von 46 15? Mark
01 Pf. erreicht, welche sich wie folgt vertheilen:

Gehälter und Honorare ........... 16575— Mark
Reisen ................ 443,06 „
Anschaffung von Büchern und Karten ...... 274,19 „
Technische Vorarbeiten ........... 3 436,25 „

Stich der Karten ............. 1 2304260
Druck der Erläuterungsbände ......... j ^"4^ „
VerschiedeneAusgaben (spcz. Beschaffung von Mappen

und Ankauf von Steinen) ........ 2 385, 91 „
46 157,01 Mark

Diese Ausgabe vertheilt sich auf die 11 Jahre 1888—1898, so daß auf das Jahr eine
durchschnittliche Ausgabe von ca. 4190 Mark kommt.

Der Vorstand der Gesellschaft erkennt es mit lebhaftestemDanke an, daß ihm durch die
bewährte Opferwilligkeitund das den idealen Aufgaben unserer Provinz stets zugewandte Wohl¬
wollen der Provinzialverwciltnng und des Provinzicillcmdtagesseither die Mittel gewährt worden
sind, um den Fortgang des wissenschaftlich wie praktisch gleich bedeutsamenUnternehmensnicht
ins Stocken gerathen zu lassen. Außer jener ursprünglich bewilligten Summe von 6000 Mark,
welche in 2 Raten in den Jahren 1889 und 1892 zur Auszahlung gelangte, wurden im Jahre
1894 16 000 Mark, im Jahre 1895 10000 Mark der Gesellschaft überwiesen,so daß diese in der
glücklichen Lage war, die sehr großen Unkosten für die Karten des Jahres 1789 zu bestreiten,ohne
daß ihre anderen wissenschaftlichenAufgaben darnnter zu leiden hatten. Zn diesen Beiträgen der
Provinz, welche zusammen die Höhe von 32 000 Mark erreichen, ist bisher ein Erlös aus dem
buchhändlerischen Vertrieb von 4013 Mark getreten, sodaß den Ausgaben der Gesellschaft im Betrage
von 4615? Mark eine Einnahme von 36 013 Mark gegenüber steht. Mit Rücksichtauf die hochherzige
Förderung des Unternehmensdurch den Provinziallandtag hat der Vorstand der Gesellschaftbeschlossen,
diejenigen Exemplare des ganzen Werkes (durchschnittlich140), welche satzungsgcmäßan die Patrone
u. s. w. vertheilt werden mußten, der Gesellschaftzum buchhändlcrischeu Preise in Anrechnungzu
bringen. Nach einer genaue« Aufstellung beträgt die Summe hierfür 6896 Mark; zu ihr treten
weitere Auslagen in der Höhe von 3248 Mark, so daß die Gesellschaft seither aus eigenen Mitteln
eine Summe von 10 144 Mark für das Atlasuntcrnehmen aufgewendethat.

In dieser Summe würden nunmehr die Kosten der Wetterführung treten, die, wie oben
ausgeführt wurde, in den nächsten Jahren allein an Remunerationen für die Mitarbeiter 2800 Mark
jährlich betragen werden.

Im Hinblick auf die hier in kurzen Zügen geschilderte Entwicklung des groß angelegten
Unternehmens, das unserer Provinz zur besonderenEhre gereicht, da es noch in keinem Theile
nnscres Vaterlandes seines Gleichen hat und daher vorbildlichzu wirken berufen ist, und im Ver¬
trauen auf die stets bereitwillig gewährte Unterstützungaller idealen Bestrebungenin der Provinz
gestatte ich mir daher im Namen des Vorstandes die Provinzialverwaltung zu bitten, die oben
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als dringlich erwiesene jährliche Unterstützungvon je 3000 Mark beim Proviuziallaudtag geneigtes:
befürworten zu wollen.

In ausgezeichneter Hochachtung
Professor Dr. Hansen.

Vorsitzender der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde,

An den Landeshauptmann der Rheinprovinz, Herrn Geheimen Oberregierungsrath
Dr. Klein, HochwohlgeboreuDüsseldorf.

Zu » Nr. 1 der Zusammenstellung.
Die Pfarrkirche zu Cranenburg (Kreis Cleve) steht unter allen Backsteinbautcudes

Nicderrhcins in der ersten Linie durch die reiche Gliederung aller Profile und Gesimse, und durch
den feine,: Schmuckvon Gallerien und Fialen, der sich als ein Band um den ganzen Bau zieht.
Die übrigen großen Zicgelbcmtender clevisch-gcldrischenSchule, die Kirchen zu Goch, Cleve, Kalkar,
Emmerich, Straclen erscheinen diesem Denkmal gegenüber nüchtern und einfach. Kalkar hat nur
eine reichere Gcwölbebildung,Cleve eine reichere Thurmfaxade voraus.

Für die Restauration der Kirche sind seit dem Jahre 1875 von Seiten der Gemeinde
im Ganzen 98 207 Mark verausgabt worden. Es sind die Gallerien über den Seitenschiffenund
an: Thurm, die beiden Seitenschiffdächcr,der Dachreiter, die Strebepfeiler an der Südseite und
am Chor erneuert worden. Das äußere Portal der nördlichenVorhalle uud das Wcstportal siud
wiederhergestellt,die Gesimsesind fast durchwegerneuert worden (für insgesammt 70 996 Mary.
Für die Restauration des Innern sind besonders 16 351 Mark ausgegeben worden, für die Wieder¬
herstellungdes Hochaltars 5260 Mark, des Kreuzaltars 5600 Mark.

Bei einer Wetterführung der Restauration käme es vor allem auf die Sicherung der
Nordscite an. Hier ist zumal das nördliche Treppenthürmchenanfs äußerste vernachlässigt;da es
dem Einsturz droht, ist der Aufsatz im letzten Winter abgetragen worden, die Hausteine siud
zur Seite aufgeschichtet. Sodann würde es sich um die Wiederherstellungder Strebepfeiler haudeln,
deren Restauration aber nur durch gauz geübte Bildhauer uud Steiumetzcu unter der sorgfältigsten
Aufsicht durchgeführt werde» könnte. Der Ausbau des Thurms kann bis zuletzt aufgcschobeu werden.

Der von dem Königlichen Kreisbcminspektur Baurath Radhoff aufgestellte Kosteuuoranschlag
für die gcsammtcnArbeiten, den Ausbau des Thurmes ciubcgriffen, fchließt mit der Summe von
156 000 Mark ab. Davon sind 25 000 Mark als nöthig für driugliche Arbeite,: zur Erhaltung des
Bauwerkes bei der Prüfuug des Anschlages durch die Königliche Regieruug bezcichuetworden.
Bereits im Frühling 1896 war seitens der Königlichen Regierung ein Allerhöchstes Gnadengeschenk
für die Kirche beantragt worden, es ist darauf 1898 die Gewährung eines Zuschusses iu der Höhe
von 15 000 Mark zugesagt worden. Die Mittel der Gemeinde selbst sind erschöpft, sie ist bis
an die äußerste Grcuze ihrer Leiftuugsfähigkeitgegangen. Sie hat bisher nur eiu einziges Mal
eine Unterstützungaus öffentlichen Fonds gcnosfcn: im Jahre 1892 ciucu Zuschuß vou 5000 Mark
seitens des Provinziallandtages. Nachdem der Staat eine so erhebliche Beihülfe gewährt, würde
die Bewilligung einer Summe vou 10 000 Mark aus proviuzialeu Fonds iu Anbetrachtdes außer
ordentlichenhistorischen uud kuusthistorischeu Werthes der Kirche dringend zu befürworten sein.

Clemen.
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Zu L Nr. 2 der Zusammenstellung.

Die Stlldtkirche zu Sooernheim, noch eine Gründung des Mainzer Erzbischofs
Willegis und von ihm dem Kloster auf dem Dissibodcubcrg geschenkt, dann durch Jahrhunderte
hindurch Kirche eines Churheircnstiftes, ist am Ende des 15. Jahrhunderts fast ganz neu auf¬
geführt wordeu. Im Jahre 1482 einigte sich die Stadt, die kurz vorher vom KurfürstFriedrich1.
von der Pfalz eingenommennnd dadurch pfälzisch geworden war, mit dem Kloster auf dem Dissi-
bodenbcrg über den Neubau, der sofort in Angriff genommen ward, aber erst uach dem Jahre
1500 wurde der Thurm durch den Meister Peter Stüvcn von Mciscnhcim aufgeführt und damit
der Bau abgeschlossen. Die Kirche ist eiu merkwürdig langgestreckterdreischiffigerspätgothischcr
Hallenbau von klaren Verhältnissen, besonders ausgezeichnet durch den auffallend langen uud über
die Breite des MittelschiffshinausgehendenLhor, der durch ein reiches Nctzgewölbevon einander
in Rauten kreuzenden Rippen überspannt ist. Der Westthurm ist im obersten vierten Geschoß
ins Achteck übergeführt und mit einer reichen spätgothischen Balustrade und einer steinernen acht-
scitigcn Pyramidenspitze gekrönt; vor dem Nordportal liegt eine schöne mit einem Nctzgewölbe
versehene Vorhalle. Das Innere zeigt reiche und feine Details, in den Schlußsteinen und an den
Kapitalen der Pfeiler und Dienste Wappen und reizvolle Figürcheu von betenden und musicirenden
Engeln. Die Kirche ist unter den spätgothischcn Denkmälern im südlichen Theile der Rheinprovinz
eine der stattlichsten,baugeschichtlich wichtig durch die Abhängigkeitvon Meisenheim, dessen reiche
Thurmform hier weitergebildetwird.

Die Kirche, die seit dem 16. Jahrhundert dem simultanen Gottesdienst gedient hat, ist
seit dem 2. Juni 1896 in deu Allciubesitzder evangelischen Gemeinde übergegangen gegen eine
an die katholische Gemeinde zu leistende Abfindungssummevon 50 000 Mark. Wohl schon bei den
drei Belagerungen und Ginnahmen, die Sobernhcim während des 30 jährigen Krieges zu erdulden
hatte, war die Kirche beschädigt worden, zuletzt bei dem großen Stadtbrande des Jahres 1689 —
die folgenden Jahrhunderte haben für die Instandsetzung nichts thun können, in der Voraussicht
der kommenden Ablösung ist die Unterhaltung in den letzten Jahren sehr vernachlässigtwordeu,
so daß der banliche Zustand allmählich eiu sehr schlechter, dringende Abhilfe und zumal an den
Dächern schleunige Reparatur erheischender gewordenwar.

Die abgewalmten Zeltdächer, die die Seitenschiffewohl ohne Zweifel besessen, find bei
einem der früheren Brände zerstört wurden: an ihrer Stelle sind stäche Nothdächer über die
Seitenschiffehiuweggeschlcift worden. Diese sind ihrer flachen Neigung wegen in konstruktiver
Hinsicht durchaus verwerflich uud zudem in der Bcschalungvollständig schadhaft, so daß der Dach¬
stuhl ganz abzubrechen uud durch neue Stühle in Zeitform zu ersetzen sein würde. An der Nord-
scite ist noch von der älteren romanischen Kirche ein Thurmstnmpf stehen geblieben, der aber
wahrscheinlich schon zur Zeit des spätgothischen Neubaues ohne Oberbau dastand, worauf der hier
übereck gestellteanstoßendeStrebepfeiler deutet.

Ueber die vollständige Instcmdsctzuugder Kirche liegt ein von dem Architekten Ludwig
Hofmann aufgestelltesProjekt vor, der Anschlag schließt mit der Summe von 41500 Mark ab.
In dieser Summe sind aber 22 054 Mark für den Umbau des Innern uud seine Einrichtung für
die Zwecke des evangelischen Gottesdienstes vorgesehen. Dabei ist vorläufig die Abtreunung des
Chores von dem Langhause durch eine hölzerne mit großen Glasfenstern versehene Wand in Aus¬
sicht genommen,wodurch die Wirkung des Innenraumcs wesentlichgeschädigt werden würde. Die
übrigen Positionen beziehen sich auf Anlage einer Centralheizung, auf Beschaffung einer neuen
Ausstattung und Verglasung.
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Für die Beurtheilung vom Standpunkte der Denkmalpflegekommt nur der zweite Theil
des Anschlages in Betracht, der mit 15131 Mark abschließt, wozu noch für die Reparatur der
inneren Wandflächcndie Summe von 2094 Mark kommen würde. In der ersten Summe ist dabe
der Betrag für den Wiederaufbau des Nordthurmes, der allein 3401 Mark beanspruchen würde,
einbegriffen. Es ist nicht zu leugnen, daß die Wirkung der Kirche von dem Wiederaufbau des
Thurmes wesentlich abhängig sein würde, — es liegen aber für feine ursprüngliche Gestalt keinerlei
Anhaltepunktevor, so daß der Thurmauffatz als eine ganz ueue Zuthat bezeichnet werden müßte.

Die für die Restauration erforderliche Summe betragt daher mit Einschlußdes Thurmes
17 225 Mark, mit Weglassung 13 824 Mark. Mit Rücksicht auf die gleichzeitige starke Inanspruch¬
nahme der Gemeinde durch die Ablösung der katholischen Gemeinde und durch die Nothwendigkeit,
die Kirche im Inneru iu Stcmd zu setzen, würde in Anbetracht der historischenBcdcutuug des
Bauwerkes die Gcwähruug einer einmaligenBeihülfevon 10 000 Mark zu der baulichen Restauration
warm zu befürworten sein.

Clemen.

Zu It Nr. 3 der Zusammenstellung.

Die alte Kirche von Mechernich im Oreis Schieiden erhebt sich weithin sichtbar auf
einem kahlen Höhenzng über dem Dorf Mechernich inmitten des mit einer hohen Mauer
umzogcnen, noch jetzt in Benutzung befindlichen Kirchhofs. Es ist ein höchst malerischesBild
von dem typischen ernsten Charakter der Eifellcmdfchaft,zu dem in diesem Fall grade die hohe
freie Lage des Gotteshauses, weit ab vou dem Ort, wesentlich beiträgt.

Der Bau der Kirche selbst gehört zu den ältesten kirchlichen Anlagen der Gegend. Der
große schwere, noch aus dem 11. Jahrhundert stammendeThurm ist einer der frühesten romanischen
Bauten des Kreises und zeigt den für die Eifel charakteristischen Mangel jeglicher Horizontal¬
gliederung, die gekuppeltenFenster im Obergeschoß weisen die kräftigen frühen Formen anf. Der
Chor entstand in der fpätromanischenZeit des 12.—13. Jahrhunderts, das zweischiffigeLanghaus
mit achteckigenPfeilern und reichen Rippengewülben im Inneren im 15. Jahrhundert. Höchst
merkwürdig ist die gleichzeitigerfolgte Ueberwülbung der Thurmhallc mit vier Rippeugcwölbcn,
die auf einem achteckigen Mittelpfciler ruhen.

Thurm und Choranlagc machen die Kirche zu einem sehr interessantenund bangcschichtlich
nicht unwichtigen frühen Denkmal; der Chor schließt sich in seiner rechteckigen Form an die
Choranlllgen einer Gruppe vou romanischenBauten in dem benachbarten Kreis Euskirchenau.
Die spütgothischen Umbauten und Zuthaten haben dem Bau, namentlich im Inneren einen großen
malerischen Reiz verliehen.

Nachdemder Aufschwungdes Betriebes der Mechernicher Bleisandgruben den Neubau
einer größeren Kirche nothwendig gemacht haben, ist das alte Gotteshaus seit 1858 verlassen;
für seine Erhaltung ist seit dieser Zeit nichts mehr geschehen.Die dauernde Erhaltung des Bau¬
werkes ist jedoch im Interesse der Denkmalpflegedringend erwünscht. Auch die geistliche Behörde
hat sich für die weitere Unterhaltung lebhaft interessirt.

Die Schäden, die der Bau während seiner vierzigjährigen Vernachlässigungerlitten hat,
erstrecken sich in der Hauptsache auf das Dach des Langhauses, das mindestens einer neuen
Schalung und Beschieferungbedarf; das Dach der Sakristei muß vollkommen, das Thurmdach
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zum grüßten Theil erneuert werden. Die Gesimse, die theils aus Holz, theils aus Haustein
bestehen, bedürfen gleichfalls zum größten Theil einer Erneuerung, Bei den äußeren Flächen
des Mauerwerks ist eine Reinigung von dem stellenweise völlig faulen Putz und die Ausbesserung
einer Reihe größerer Mauerschäden, namentlich am Maucrsockelund an den Ecken, erforderlich.
Für die nothwendigstenArbeiten im Inneren kommen in erster Linie die vollkommene Neuan¬
fertigung der Fenster und Ausflicken des zum Theil sehr schadhaftenWandverputzes in Betracht.
Der Fußbodenbelagbedarf einer vollkommenenErneuerung,

Mit der Wiederherstellungder am meisten bedrohten Theile, der Dächer des Langhauses
und der Sakristei, durfte nicht gezögertwerden, wenn nicht eine ernstliche Gefahr für den Bestand
eintreten sollte. Die Gemeinde, die im Besitz eines kleinen Fonds war, hat deshalb noch vor
Beginn des Winters diese Summe darauf verwendet, das Sakristeidach wiederherzustellen,den
Dachstuhl des Langhauses zu verschalenund wenigstens provisorisch mit Dachpappe einzudecken.
Für diese Arbeiten sind rund 1800 Mark verwendet worden; damit ist aber auch der zur Verfügung
stehende Fonds erschöpft. Die Gemeinde hat sich jedoch bereit erklärt, noch auf eine Reihe von
Jahren einen regelmäßigen kleinen Beitrag auf die Wiederherstellung der Kirche zu verwenden.

Der von dem DiözesanbaumeisterNenard in Köln aufgestellte Kostenanschlag schließt mit
der Summe von 10 700 Mark, davon entfallen 6700 Mark auf das Aeuhere, 4000 Mark auf
das Innere. Mit Rücksicht auf den geschichtlichenund archäologischen Werth des Bauwerkes und
in Anbetracht, daß der Bau einem direkten kirchlichen Bedürfniß nicht entspricht, bitte ich, aus
Provinzilllmitteln die Summe von 4000 Mark bewilligen zu wollen, damit in diesem Sommer
die nothwendigenArbeiten der äußeren Wiederherstellung vollkommen zu Ende geführt werden
können, während die Wiederherstellungdes Inneren dann in einem längeren Zeitraum durch die
in Aussicht gestelltenBeiträge der Gemeinde erfolgen könnte.

Clemen.

Zu lt Nr. 4 der Zusammenstellung.

Das Interesse an dem Wiederaufbau des Nesidenzschlossesder belgischen Grafen
und Herzöge, der Burg an der Wuppcr ist in den letzten Jahren noch ständig und rapid
gewachsen. Als vor elf Jahren zuerst durch den verdienten jetzigenVorsitzenden des Schloßbau¬
vereins, Herrn Julius Schumacherin Wermelskirchen,der Plan aufgestelltwurde, die verfallene
Stammburg, eines der glänzendstenund mächtigsten Fürstenhäuser der Nheinlande, die in unserem
Jahrhundert gänzlichem Verfall anheimgegeben Wen, wiederherzustellen,glaubte man, nur auf
bescheidene Mittel rechnenzu können und beschränkte sich deshalb von vornherein auf Sicherung
und Ausbau nur der wichtigsten Gcbäudetheile. Aber die Theilnahme an dein großen Werk, das
ebensosehr den geschichtlichenInteressen, wie den patriotischen Neigungen des bergischen Voltes
entncgmkam, war bald so ausgebreitet, daß schon in den ersten Jahren ein Projekt zu dem
Ausbau der ganzen Burg ausgearbeitet werden konnte. Für das bergische Land ist das Schloß
in den wenigen Jahren zu einem wahren Wallfahrtsort geworden; die Befucherzahl betrug im
Jahr 1894 noch 34 800, im Jahr 1895: 37 400, im Jahr 1896: 42 300, im Jahr 189? volle
61 700. Am Niederrhein ist seit der Zeit, da der Ausbau des Kölner Domes die Gemüther
bewegte, keine Wiederherstellungeines mittelalterlichenDenkmales so populär gewesen wie diese,
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keine hat so lauten Wiederhall gefunden bei allen benachbartenFreunden der heimischen Geschichte
und der heimischen Denkmäler, keine ist auch bei allen Mitarbeitern so sehr zu einer Lieblings-
aufgabe geworden. Das bergischeVolk hat mit rühmlichen« und nacheiferungswürdigeinEnthusiasmus
den Plan aufgegriffen, seine Burg im vollen Schmuck der Thürme und hohen Dächer wieder¬
herzustellen und bedeutendeSummen beigesteuert,so daß der Hauptbau des Schlossesohne Unter¬
brechungzu Ende geführt weiden konnte.

Der Palas mit dem Kapellenbauist schon seit Jahren vollendet, der Palas in der Gestalt
wie er durch Erzbischof Engelbert von Köln in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts errichtet
worden war, jedoch mit Berücksichtigung aller Veränderungen, die am Ende des 15, Jahrhunderts
an ihm vorgenommenworden waren. Sorgfältige archäologischeUntersuchungen der erhaltenen
Neste, die Benutzung aller alten Abbildungen, die Heranziehung archiualischer Notizen haben die
Grundlage geliefert, in möglichster Treue den Bau wiederaufzuführen. Das Verdienst, das sich
der Baumeister der Burg, Architekt Fischer in Barmen, grade dadurch erworbcu hat, daß er die
für das bergischeLand so charakteristische Holz- und Fachwerkarchitekturin den Aufbauten,
den Giebeln, Erkern und Dachauskragungen wieder verwendet hat, ist von allen Autoritäten
anerkannt worden.

Se. Majestät der Kaiser und König hat die Gnade gehabt, der Burg sein Allerhöchstes
Interesse zu widmen und einen wesentlichenZuschuß aus dem AllerhöchstenDispositionsfonds
bewilligt, der 40. Provinziallandtag hat in Würdigung des allgemeinenInteresses für das werth-
volle geschichtliche Denkmal die Summe von 20 000 Mark für die Weiterführung der Arbeiten
zugeschossen.

Als ein bergisches Nationaldenkmal und eine rheinische Wartburg sollte das Schloß
Wiedererstehen. Wo die Predigt der Steine allein nicht ausreicht, will die Malerei zu Hülfe
kommen und die historische Stimmung festhalten. Ganze Cyklen von glänzendenWandmalereien
sollen die Hauptcrcignisseaus den Schicksalender Burg, die zugleich Marksteiue in der Geschichte
des bcrgischeu Volkes sind, festhalten. Der Kunstverein für Rheinland und Westfalen hat für
die Ausmalung des Rittersaales im Palas die bedcuteude Summe von 50 000 Mark ausgeworfen.
Aus dem Wettbewerb ging Professor Claus Meyer als Sieger hervor — seit der Ausmalung
des Nathhaussaales in Aachen ist in den Nheinlandcn wohl kaum einem Maler eine profane
monumentale Aufgabe gestellt worden, die so dankbar und des allgemeinstenInteresses so sicher
wäre, wie diese. Die Ausmalung der Kapelle ist deun von dem Staate in die Hand genommen
worden, die Entwürfe des für diesen Auftrag auserfeheuen Künstlers, Professor Willy Spatz,
sind von der Landeskunstkommission mit ungetheiltcmBeifall aufgenommen worden ; die Vorarbeiten
haben schon begonnen. Endlich hat sich der Schloßbauverciu verpflichten müssen, binnen sieben
Jahren die mit dem Rittersaal in einer Flucht liegende Kemenate mit monumentalen Wand¬
malereien aus der Geschichte der Burg ausschmücken zu lassen.

Aber die bauliche Wiederherstellung der Burg darf während dieser emsigen Thätigkeit
doch nicht ruhen. Noch fehlen zwei wichtige Vautheile, die im Gesammtbilde unbedingt nothwendig
sind und die erst den wehrhaften Eindruck des Schlosses betonen werden, der Bergfrid und der
Thorbau. Die Aufführung des südlichenHauptthorcs, das nach den alten Plänen genau fest¬
zustellen ist, ist unerläßlich für den ersten Eindruckdes ganzen Schlosses. Jetzt spaziert oder fährt
der Besucher direkt, durch kein Auhenwerk, kein Thor gehindert, bis auf deu äußeren Schloßhof,
von dem er ohne Weiteres in die unteren Fenster des Palas hineinsehen kann. Nichts verräth
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ihm, dah dieser äußere Vorhof einst ein noch stark ummauerter Außenhof war. Wird erst das
Thor wiederhergestellt, so wird hier ein fester Punkt geschaffen, der dem ganzen Hof den Befestigungs-
charakterverleiht. Im Anschluß daran läßt sich leicht durch einen Maueranfang der alte Zug
der Außenmauer markiren.

Noch wichtiger aber ist die Wiederaufführung des Bergfrides. Erst wenn der riesige
Mittelthurm wieder über dem Gewirre der Dächer und Ringmauern aufragt, wird die Burg sich
wirklich dominirend auf dem nach der Wupper vorgefchobenen Bergrücken abheben. Jetzt ist die
Silhouette zu lang gestreckt, es fehlt eine Höherführung des Umrisses, ein Mittelpunkt, der zugleich
in dem langgezogenenBild eine kräftige Ciifur bilden wird. Der ganze Unterbau des Thurmes
ist noch wohl erhalten, die Mauerstärke dadurch genau festgestellt. Der Vergfrid ist nachweislich
der älteste Theil des Schlosses; er stand schon als Wohnthurm aufrecht, als um das Jahr 1133
die Grafen von Berg ihren alten Sitz im Dhünthale verließen und sich auf der drei Stunden
entfernten Neuerburg ansiedelten. Nach den Funden der Neste eines fvätgothischenFensters ist
mit Sicherheit anzunehmen, daß der Thurm noch im Anfang des 16, Jahrhunderts zu Wohn¬
zwecken eingerichtet war. In dem forgfältig durchgearbeitetenProjekt des ArchitektenFischer ist
der Bergfrid ganz in frühromanischen Formen gehalten: die großen kahlen Flächen und die
kräftigen Details werden ein glückliches Gegengewichtgegen die zierliche Fachwerkarchitekturgeben,
die Palas, Innenthor und Kapellenbau nach dem Schloßhof zu zeigen.

Für die Wiederherstellung des Thorhauses sind 10 000 Mark, für den Aufbau des
Vergfrids 44 500 Mark erforderlich. Aus eignen Mitteln ist der Schlohbauverein nicht im Stande,
die hierfür erforderlichenKosten aufzubringen. Von den für die Wiederherstellung des Schlosses
bisher verausgabten 3u0 000 Mark hat der Verein noch 120 000 Mark an Schulden zu ver¬
zinsen und abzutragen. Dabei bedarf er zur weiteren Fertigstellung der ausgedehnten Schloß¬
räume im Innern, und zu zahlreichen sonstigen im Interesse des Schlohbaues an ihn herantretenden
Anforderungen, namentlich auch um zu verhindern, daß in der unmittelbarsten Umgebung des
Schlossesstörende Anlagen entstehen, andauernd großer Mittel. Die künstlerischeAusgestaltung
der Innenräume steht noch ganz aus, dazu muß der Verein auch an seine Verpflichtungen in
Bezug auf die Ausmalung der Kemenate denken.

Es ist deshalb gleichzeitig durch den Schlohbauverein an den Herrn Minister der geistlichen
lc. Angelegenheitenund an den Provinziallandtag die Bitte gerichtet worden, für die Weiter¬
führung der Wiederherstellungsarbeitengrößere Zuschüssezu gewähren. Der Ausbau der ehr¬
würdigen Residenzdes beigischen Fürstenhauses ist unter allen Unternehmungender Denkmalpflege
in der ganzen Nheinprovinz heute ohne Zweifel die populärste. Das bergische Volk und mittelbar
doch auch die Nheinprovinz hat sich mit der Ermöglichung und Förderung dieses nationalen
Werkes selbst ein Denkmal gesetzt.

Mit Rücksicht auf das allgemeine Interesse an dem Ausbau, mit Rücksichtauf die
historische Bedeutung, auf den baugeschichtlichenWerth, auf die der Burg zurückeroberte künstlerische
Bedeutung möchte ich die Gewährung der erbetenenBeihülfe von 25 000 Mark, die ja eventuell
erst später zur Auszahlung zu bringen wäre, auf das Wärmste befürworten.

Clemen.
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Zu ll Nr. 5 der Zusammenstellung.

Die Michaelstirche zu Alten, die ehemalige, jetzt verlassene Pfarrkirche des Ortes,
ist ein zweischiffiger spätgothischer Bau mit quadratischem Chor, durch seine höchst malerischeLage
am Bergabhange unterhalb der Burg Thurant eine lange Moselstreckebeherrschend. Der ganze
Bau ist reich gegliedert, eine breite Stiege, mit halbzertrümmerten Stationsbildern besetzt, führt
zu ihm empor; nach dem Thale zu springt eine Vorhalle vor, in der sich eine sitzende Christus-
figur vom Jahre 1553 befindet; ein verfallener Beinkeller schließt sich an. Vor dem Langhause
selbst eine hübsche hölzerne Vorhalle mit gemauertem Unterbau; im Innern interessante Em¬
porenanlagen.

Das werthvolle und für die Moselkirchencharakteristische Bauwerk ist seit Jahren dem
Verfalle preisgegeben, trotzdemdie Königliche Regierung und der staatliche Konservator der Kunst¬
denkmäler wiederholt schon auf die Erhaltung hinzuarbeiten versucht haben. Der innere und
äußere Verputz auf den vielfach stark zerrissenen Bruchsteinmauernist abgefallen, verschiedene Thür-
und Fenstergewände sind ausgebrochen, die Dachbeschieferungist sehr schadhaft, alles Holzwerk
einschließlich der Schaldeckeist stark angefault, die Fensteröffnungensind ohne jeglichenAbschluß,
die Kirche daher Wind und Wetter preisgegeben.

Sollte die Kirche überhaupt erhalten bleiben, so war die Vornahme von gründlichen
Sicherungsarbeiten nöthig. Als unbedingt erforderlichmußten bezeichneten werden am Aeußeren:
das Revariren des Mauerwerks mit Ausmauern und Ausgießen der Nisse, Ergänzen der Wider¬
lager, Ersetzung der fehlenden Thür- und Fenstergewände und Schwellen, Anbringen von Dach¬
rinnen und Abfallrohrm, Erneuern der Stirnbetter an der Dachtraufe, Ausbesserungdes Schiefer¬
daches, Anbringung von Verschlüssenan den Dachluken, serner Wiederherstellungder Freitreppe
an der Eingangshalle und Ausbessern des Zimmerwerkes derselben. Im Inneren: Beseitigung der
ganz baulosen Gallerie an der Südseite, Entfernung des angefaulten Holzwerkes, der Schalung
und der Valkentheile der Decke, Erfetzen der Balkenauflagen durch AnlafcheneinfacherZangen an
den Zwischenbalkenund Doppelzangen an den Bindebalken, Erneuerung der Deckenverschalung.

Der Architekt Paeffgen hat bereits vor drei Jahren einen Anschlag für die Instandsetzung
der Kapelle angefertigt, der mit der Summe von 2940 Mark abschloß. Unterdessenhat aber der
Verfall rapid zugenommen, so daß jetzt schon weit erheblichere Mittel für die Erhaltung noth¬
wendig wurden. Die Provinzialkommifsion,der das Projekt bereits einmal vor Jahresfrist vorlag,
sprach sich damals für sofortigen Beginn der Arbeiten, aber gleichzeitig für die Wahl von soliden
und massiven Gewölbekonstruktionenan Stelle der wegen geringeren Kosten ursprünglich vor¬
gesehenen Eisenträger aus. Die erforderliche Summe wird auf diese Weise 4000 Mark betragen.
Da seitens der Gemeinde und seitens des Besitzers der Burg Thurant alle früheren, auch die
provisorischenSicherungsarbeiten der Kapelle durchgeführt worden sind, und da der Gemeinde
außerdem die ganze Innenrestauration und die Instandsetzung für etwaige weitere Benutzung zur
Last fallen würde, dürfte von dieser Seite ein weiterer Zuschuß nicht zu erwarten sein. Der
Kreisverein für Denkmals- und Landfchaftspflegeim Kreise St. Goar hat das lebhafte Interesse
des Kreises an der Erhaltung des Bauwerkes bekundet, indem er aus seinem nicht eben bedeutenden
Fonds die Summe von 250 Mark beisteuerte. Es erscheintausgeschlossen, noch andere Mittel für
diese Zwecke flüssig zu machen. Ich mochte deshalb die Bewilligung der Summe von 3750 Mark
aus dem Ständefonbs für die Erhaltung des hochinteressanten Denkmales angelegentlich befürworten.

Clemen.
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Zu It Nr. <l der Zusammenstellung.

Für die interessantebarocke Coinelikllpcllc, die an den Chor der ehemaligenStiftskirche
zu Cornclimünstcr angelehnt ist, ähnlich wie die Schatzkapellcan den Chor des Trierer Domes,
hat der Prouinziallandtag im Jahre 1895 schon einmal eine Beihülfe bewilligt. Die Kapelle
ist aus dem Achteck konstruiert und mit einem achtseitigcn Kuppelgcwülbcabgeschlossen, das auf¬
steigende Dach, um das ein Umgang herumgeführt ist, wird von einer rcichgcglicderten hölzernen
Laterne gekrönt, die deu ganzen Aufbau beherrscht:an den Kanten treten über kräftige« Cousulcn
acht Säulen mit korinthischen Kapitalen vor, das nchtscitigc Pyrmnidcndach schmücktdie Überlebens
große Holzfigur des h. Cornelius. Die Kapelle springt uach dem Marktplatzdes Ortes an der eigent¬
lichen Schauseitc der Kirche vor nnd giebt mit ihrer charakteristischenSilhouette der ganzen Choransicht
ihr Gepräge; durch ihre schlanke Form und ihren seltsamen Abschluß fällt sie jedem Besucher sofort auf.

Für die zunächstnöthigen Sichcrnngsarbcitcn an der Kapelle war im Jahre 1894 durch
den Architekten Peters von Aachenein Kostenanschlag aufgestelltwurden, der mit der Summe von
6000 Mark abschloß. Hierzu bewilligteder 39. Provinzicillandtag die Snmme von 300N Mark'
während die andere Hälfte von dem Kirchenvorstandbeigesteuertwurde. Bei der Inangriffnahme
der Arbeiten ergab sich aber sofort, daß der bauliche Zustand der Kapelle ein weit bedenklicherer
war, als vorausgesehenwerden konnte. An eine bloße Restauration der Laterne war nicht zu
denken, da die gcsammtcnBalkenköpfe angefault warcu: die Laterne mußte vollständig niedergelegt'
das ganze Holzwerkdes zierlichen Aufbaues mußte erucucrt werden; ebenso war das ganze Dach
neu herzustellen. Es sind so bis jetzt im Ganzen Arbeiten für 7945 Mark ausgeführt worden.

Es stehen zur Zeit noch ans die Ausbesserungender äußeren zum Theil sehr stark
verwitterten Mcmcrflächcn,deren Fugen zu reinigen und unter sorgsamer Schonung der schönen
Epidermis des ganzen Baues mit Traßmörtel auszustrcichcnsein würden, die Auswechselung der
völlig zerdrückten und in der Substanz zerstörten Blaustcine an den Fenstergewänden,den Ccklisencn
nnd den Gesimsen. Insbesondere werden die fast durchweg geborstenen Fensterstürzein der Mehr¬
zahl zu ersetzen sein. Unbedingt nothwendig erscheint dann die Nenvcrglnsnngder Kapellcnfenstcr
unter Wiederverwendungder alten gemalten Scheiben und das Einsetzen von neuen Fenstcrgittern,
weiterhin eine sorgfältige Entwässerung des ganzen Bauwerkes, die Anlage uon Dachrinnen und
Abfallrohren, das Anbringen einer Blciabdcckungan Stelle des jetzigen Asphaltbelages auf dem
oberen Umgang. Die Instandsetzung der beiden Verbindungsgänge, die Reinigung der wirkungs¬
vollen nnd kräftigen Stuckdekorationenim Innern kann erst erfolgen, wenn das Gewölbe und die
Laibungen der Fenster, die durch den baulichen Zustand der Kapelle sehr gelitten haben, vollständig
ausgetrocknet sind.

Zur Vollendung der Instandsetzung und zur dauernden Sicherung der Kapelle ist noch
die Summe von 6000 Mark erforderlich. Die Kirchengemeinde hat insgesammtbis jetzt 4433 Mark
für die Restanratiunsarbeiten aufgebracht, also erheblichmehr als sie ursprünglich zugesagt hatte.
Eine weitere Belastung der Gemeinde für die Erhaltung dieses Bauwerkes, das keinem direkten
kirchlichen Bedürfnisse dient, dürfte nicht beanspruchtwerden können. Mit Rücksicht darauf, daß
es sich hier in erster Linie um Interessen der Denkmalpflegehandelt, und in Anbetracht des
erhebliche,,kunstgeschichtlichenWerthes des Bauwerkes beehre ich mich, die Bereitstellung einer
weiteren Beihülfe uon 6000 Mark aus dem zur Verfügung des Provinziallandtages stehenden
Fonds dringend zu empfehlen.

Clemen.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 9, 167

Zu L Nr. ? der Zusammenstellung.

Von der Mm katholischen Pfarrkirche zu Edingen, Kreis Trier, ist, während das Lang¬
schiff selbst einem schmucklosenNeubau hat Platz machenmüssen, der höchst interessante,um 1100
entstandene,romanische Thurm erhalten, der durch seine Zugehörigkeit zu der Trierer Banschule
und die enge Verwandtschaft mit dem Westbau des Trierer Domes einen besonderen kunstgcschichtlichcn
Werth besitzt. Beide oberen Stockwerke enthalten nach allen vier Seiten je drei gekuppelte Rnnd-
bogenfcnstcr nebeneinander,die durch kräftige Säulen mit Wnrfcltavitäleu getrennt sind. In den
unteren Stockwerkenfinden sich höchst merkwürdigekleine getheilte Fenster mit steinernenRahmen
und Pfosten, wie sie sich sonst in den Rhcinlandcn nur sehr selten, etwa in Brauwcilcr und Andenmch,
erhalten haben. Das wcrthuollc Denkmal befindet sich, wenn es auch in der Substanz selbst
gesund ist, doch in Folge der Vernachlässigungin sehr schlechtem bnnlichcn Zustande. In dem
vorletzten Geschoß sind die Ocffunngeuvollständigvermauert; im oberen Stockwerk sind sie wenigstens
zur Hälfte versetzt. Es handelt sich bei der Restcmratiouvor allem um die Ocffnnng der Fenster,
dann um das Abnehmen und Wiedcraufmaucrn des oberen fchndhaften Maucrwertcs, Herstellen
eines neuen Dachgcsimses und eines vollständig neuen Daches, da das alte im Dachstuhl vollkommen
faul und in der Bedeckung undicht gewordenist. Bei der Restauration der Fenster würde so viel
wie möglich von den alten Architekturtheilcnzu erhalten sein; nur die wirklich schadhaften würden
zu ersetzen sein. In dem noch von dein DombaumeistcrWirtz in Trier aufgestellten Kostenanschlag
konnten die einzelnen Positionen nur ungefähr berechnet werden, da vor allem, so lange die Fenster
vermauert sind, nicht festgestellt werden konnte, wie viel von den alten Säulen erhalten ist. Für
unvorhergeseheneMehrausgaben und zur Abrundung ist daher die Summe von 1052 Mark
eingesetzt wurden. Die Uebernahme der Kosten auf die Fonds der Provinzialverwaltung würde
mit Rücksichtauf den hohen kunstgeschichtlichcnWerth und auf die Armuth der Gemeinde zu
befürworten sein, doch möchte ich empfehlen, hier keine feste Summe zu bewilligen, sondern einen
Kredit bis zu 3000 Mark zu eröffnen,

Clcmcn.

Zu ll Nr. 8 der Zusammenstellung.

Die evangelische Pfarrkirche zu Hilden, schon 1136 begonnen, aber erst am Ende des
12. Jahrhunderts zu Ende geführt, ist eiu feiner fpätromanifchcrBau, der durch die fchöucn
Verhältnisse der Innenarchitektur und die zierliche Durchbildung aller ornamentalen Theile einen
hohen künstlerischen Rang einnimmt. Es ist einer der frühestenEmporcnbautcn am Nicdcrihcin,
bangcschichtlich außerordentlich merkwürdig durch die höchst geschickteuud originelle Lösung der
Emporcneinwölbnng, deren äußeres Gcwülbefeld in allen Jochen direkt in die nischenförmig aus^
gerundete Außcnmauer übergeht. Hierin wie durch die Senkung der Gewölbe nach den Außeu-
mauern ist die Kirche ciues der frühestenBeispiele sür das Bestreben, die Außenmaucr zu entlasten
und den Seitcnschub zu vermindern und damit eine rheinische Protogothik vorzubereiten. Die
ganze Anordnung findet kurz darauf ihre Parallele iu Güls und Oberbrcißig. Die Form der
von einfachen Kleeblattbögeneingerahmtengroßen Emporcnöffnungenist von einer edlen Schönheit
-^ der ganze nur zwei Joche lange Inncnraum ist trotz der Kleinheit von bedeutcudcrWirkung.

Das Aeußere der Kirche ist zum größten Theil in Tuff verblendet, die Gesimse bestehen
aus größeren Tuffquadern und aus Trachyt vom Drachenfels,der Sockel «us Basalt. Die ganze
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Epidermis ist außerordentlichverwittert und zumal an allen vorspringendenLisenen und Gesimsen
so stark angegriffen und in den Profilen so unscharf geworden, daß man bei der äußeren
Restauration der Kirche in den fünfzigerJahren ganz auf die Wiederherstellungder ursprünglichen
Verblendung verzichteteund den ganzen Bau lieber einfach glatt verputzte. Diese Putzschicht hat
natürlich nur wenige Jahrzehnte gehalten und ist trotz wiederholter kleiner Reparaturen jetzt
allenthalben schadhaft, hat sich abgelöst oder zeigt große hohle Stellen, Der ganze Reiz der
Außenarchitckturgeht dabei verloren, zumal alle Profile dabei roh überkleistertworden sind.

Auf die Reinigung der Außenseiten von diesem Kalkmörtelverputzund die Reparatur
bezw. Erneuerung der Verblendung würde bei einer gründlichen Restauration zunächst das größte
Gewicht zu legen sein. An dem ungeschlachten, im Jahre 1696 neu aufgeführten Westthurm
würde das Bruchsteinmauerwerkzu zeigen zu sein; an dem romanischen Langhaus würde der Tuff
ail den glatten Flächen, wo angängig, abzuscharrirensein, die vollständig mürben Steine würden
durch neue ersetzt werden müssen, zumal an den Lisenen würde auf diese Weise ziemlich viel zu
ergänzen sein. Ebenso ist der Sockel zum großen Theil zu erneuern. Bei dein sehr schlechten
Zustand des Ncußcren würden hierfür erheblicheMittel erforderlichsein, Nur dann wird das
jetzt vollständig entstellteAeußere wieder zur Geltung kommen. Im Innern würde zuuächst uur
die Reinigung der Wandflächen und die Beseitigung der häßlichen Mantelöfen anzustrebensein.

Bei einer Beurtheilung vom Standpunkte der Denkmalpflegekommt nur der erste Theil
des Kostenanschlages— der insgesammt mit 40 000 Mark abschließt—, die bauliche Restauration
der Kirche, in Betracht, für die 23 900 Mark vorgesehensind. In Anbetracht der ziemlich hohen
Summe, die für diese Instandsetzung erforderlichist, und mit Rücksicht auf den sehr erheblichen
künstlerischenund baugeschichtlichen Werth der Kirche würde eine Beihülfe in der Höhe von
10 000 Mark aus de» Mittel» des Provinziallandtages warm zu empfehlenfein.

Llemen.

Zu « Nr. 9 der Zusammenstellung.

Für die äußere Restauration der katholischen Pfarrkirche zu Mayen sind durch den 38.
und 40. Provmziallandtag in den Jahren 1894 und 189? zusammen 10 000 Mark bewilligt
worden. Die Wiederherstellung des Bauwerkes ist mit Hülfe dieses Betrages seit 1895 durch
den Architekten Metzler durchgeführt worden. Die Fehler, die am Chor bei der Behandlung
des Mauerwerks begangen waren, hatten die Einfetzung einer Kommissionzur besonderenÜber¬
wachung der Arbeiten erwünschtgemacht.— Die Weiterführung der Restauration ist dann unter
der Oberleitung des KöniglichenKreisbauinspektorsde Brunn erfolgt, die letzten Arbeiten dürfen
als durchaus einwandfrei bezeichnet werden.

Der fchöne und imposante spätgothische Hallenbau ist zur Zeit vollständigwiederhergestellt,
das Mauerwerk sorgfältig in Befolgung der alten Technikausgefugt, die Gesimsedurch Vierungen
ergänzt und nur in der Substanz ganz schadhafte Stücke erneuert. Es steht noch aus die
Restauration des kleineren romanischenWestthurmes und die Vollendung der Wiederherstellung
an dem oberen Geschoß des größeren gothischen Thurmes, an dem die Fenstergewändeund zumal
alle Horizontalgesimseaußerordentlich schadhaft sind, endlich die Erweiterung der Portale unter
den beiden seitlichen Vorhallen. Hier ist die Wiedereröffnungder alten im Anfang dieses Jahr-
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Hunderts zum Theil vermauerten Thüren nicht nur im Interesse des Kirchenbesuches,sondern
auch, um die Vorhallen besser zur Wirkung kommen zu lassen, erwünscht.

Die Ausgaben für die unmittelbare Wiederherstellung der Kirche würden sich auf
26 000 Mark belaufen ohne Einrechnung der bedeutenden gleichzeitigen Aufwendungen für die
ebenfalls dringend nothwendige Neuverglasung der Fenster. Mit Rücksichtauf die Bedeutung
des Bauwerkes würde die Gewährung des beantragten kleineu Zuschusses von 2000 Mark zur
Weiterführung und Vollendung der Restauration wohl zu befürworten sein.

Clemeu.

Zu » Nr. 10 der Zusammenstellung.

Dlls Schloß zu Montjoie ist eine der größten, imposantesten und historischwichtigsten
Nurgen der ganzen Rheinprovinz, nächst dem Iülich'schen Residenzschloß zu Nideggendie bedeutsamste
Anlage im ganzen RegierungsbezirkAachen,dazu durch die große Ausdehnung, die klare Anordnung
von Unterburg und Obcrburg und die deutlich sich von einander abhebendeneinzelnen Vauperioden
ein Denkmal von hoher kunstgcschichtlicherund fortisikationsgeschichtlicher Bedeutung.

Der älteste jetzt noch erhaltene Theil des Schlosses ist von den Grafen von Limburg,
die als Herren von Montjoie im Oberwald faßen, fchon im 12. Jahrhundert aufgeführt worden.
Es ist das die auf der Spitze des Schloßberges gelegene Oberburg mit dem jetzt noch vollständig
erhaltenen viereckigenVcrgfrid, dessen Fensteröffnungen freilich im 15. und 17. Jahrhundert
durchweg verändert worden sind. Neben ihm befand sich der ehemaligeZugang zum oberen
Schloß ein jetzt vermauerter großer romanifcher Thorbogen, aus großen Quadern des fchönen
röthlichenNideggener Sandsteins aufgeführt.

Der erste große Umbau des Schlosses erfolgte dann unter dem Grafen Neinhold I,,
Herrn von Montjoie, in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Er baute in Anlehnung an
den alten Bergfried den Palas auf der Berghohe in frühgothifchenFormen aus und verlegte den
Eingang nach Süden, eine eigene von zwei Mauken Rundthürmen flankirte Thorburg wurde
hier errichtet, die den ganzen Burgweg übersehenund bestrcichcn konnte. Der Palas von Montjoie
ist kurz vor dem Ausbau des Nideggener Schlosses durch Herzog Wilhelm I. von Iülich und
gleichzeitig mit dem Nathhaus und dem Münsterchorzu Aachenentstanden.

In dieser Gestalt stand das Schloß bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts, in der es bei
der Iülich'schen Fehde im Jahre 1543 mit der Stadt eingenommenund eingeäschert wurde. Bei
dem Wiederaufbau, der nach dieser Katastrophe stattfand, ist dann auch die Unterburg aufgeführt
worden, in deren Umkreis die früher wohl außerhalb der Befestigungen gelegene ältere Schloß¬
kapelle mit aufgenommenwurde. In diefer Periode entstand auch zusammen mit den übrigen
Nundthürmen des unteren Schlossesder sogenannte Eselsthurm, ursprünglich der Wunandsthurm
genannt, ein Nundthurm von ganz kolossaler Stärke mit einem Durchmesservon fast 15 in,
ähnlich dem gesprengten Nundthurm am HeidelbergerSchloß. Das 17. und 18. Jahrhundert
brachte nur noch einen reicheren Ausbau — bis in das 19. Jahrhundert stand das Schloß mit
dem Schmuckseiner steilen Thurmhauben und Dächer da — erst im Jahre 1836 sind die Dächer
zum größten Theil heruntergenommenund die Gebäude dem Verfall preisgegebenworden.

Die Eigentümerin der Burg, Frau Ivo Ianfen-Dumont in Bonn, hat seit dem Jahre
1885 wiederholt sehr wesentliche Summen für die Erhaltung der ausgedehntenAnlage aufgewendet
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lind insbesondereden gefährdeten Efelsthurm mit erheblichen Mitteln gesichert und oben abdecken
lassen. Der Verfall ist trotzdem an einigen Stellen so rasch fortgeschritten, daß z. Zt. für den
Besuch der Burgruine geradezu eine Gefahr vorliegt und die Eigenthümern, sich veranlaßt gesehen
hat, die Burg, die sie bisher in liberalster Weise geöffnet hat, thcilweise zu schließen.

Für die Stadt Montjoie dürfte die Erhaltung der Burg eine Frage von sehr hoher
Bedeutung darstellen. Montjoie hat langsam begonnen, die Fremden und Touristen an sich zu
ziehen — zumal in den letzten Jahren haben sich von Spaa, von Elsenborn u. s. w. die Besucher
gemehrt. Der Hauptanziehungspunkt ist aber für alle gleichmäßigdie riesige, die ganze Stadt
beherrschende Burgruine. Das Schloß wird sehr viel besucht; für die Stadt selbst ist es eiue Art
Festplatzgeworden, seitdem die Besitzerindie Erlaubniß gegeben,die alljährlichenSchützenfeste dort
abzuhalten. Die Stadt muß deshalb ein lebhaftes Interesse an der Erhaltung und an den, Besitz
der Burg habe», sie mühte auch zu verhindern suchen, daß sich etwa ein auswärtiger Käufer für
die Burg fände, dessen Erstes natürlich die Schließung des Schlossessein würde.

Der Zustand der Ruine ist allerdings in vielen Punkten ein höchst bedenklicher Doch
haben die meisten Mauern nur durch die jahrzehntelange Verwahrlosung gelitten — weitaus der
größte Theil wird dauernd zu sichern sein. Am meisten gefährdet erscheint der Vergfrid der
Hochburg,der mit einem Bogen und zwei Pfeilern unmittelbar anf dein Felfen aufsitzt, die eine
Kante zeigt hier bedenklicheNisse — doch haben noch keine größerenAusweichungenstattgefunden,
so daß eine Sicherung des gefährdeten und ganz ausgewaschenen Pfeilers und damit eine Rettung
des ganzen Thurmes noch möglicherscheint.

Die Besitzerin hat den Kaufpreis auf die außerordentlich mätzige Snmme von 10000 Mark
erniedrigt. Die Stadt hat den Beschluß gefaßt, für den Erwerb die Summe von 5000 Mark
aufzubringen, in der Hoffnung, daß die fehlenden 5N00 Mark ihr aus Staatsfonds gewährt werden
würden. Es liegt durchaus im öffentlichen Interesse und im Interesse der Denkmalpflege, daß
die Burg in den Besitz der Stadt als der nächsten Interessentin übergeht, damit so eine dauernde
Bürgschaft für die Unterhaltung geschaffen wird. Neber die Sicherung der Vurggebäude und der
Mauern liegt ein eingehendesGutachten des Königlichen Kreisbauinfpektors Markus« in Montjoie
vor. Die Kosten für die Instandsetzung und Neparatur der Mauern — auf eine eigentliche
Wiederherstellungmuß natürlich hier ganz verzichtet werden — werden auf 12 000 Mark be¬
rechnet. Ein größerer Theil der nothwendigenArbeiten wäre sofort auszuführen, während der
Nest auf die uächsteu Jahre vertheilt werden könnte. In Anbetracht des hohen historifchenund
archäologifchen Werthes der Nnine, der speziellen Bedcntung der Burg für den Regierungsbezirk
Nachen und die Stadt Montjoie und mit Rücksichtauf die genüge Leistungsfähigkeitder Stadt
beehre ich mich, die Gewährung einer Beihülfe von 7000 Mark zur Erhaltung der wichtigen
Anlage aus dem Ständefonds auf das Wärmste zu befürworten.

Elemen.

Zu » Nr. 11 der Zusammenstellung.

Die katholischePfarrkirche zu Schleiden ist unter den spätgothischen Hallenkirchen, die für
die kirchliche Bauthätigteit in der Eifel im 15. und 16. Jahrhundert charakteristisch sind, die
größte und stattlichste. Es ist ein ganz einheitlicher und geschlossener Bau, ein fast quadratisches
Langhaus mit nur wenig ausladendem Chor und eingebautem Thurm. Die scharfprofilierten
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Rippen wachsen unmittelbar aus den drei Pfcilcrpaarcn heraus, der wirkungsvolleIuncnrmun
ist mit schönen uud reichen Nctzgcwölbenüberspannt. Die Kirche ist eine Gründung des Grafen
Dictcrich von Manderschcid-Blcmkenheim,der den Bau als Schloßkirchefür das unmittelbar
hinter der Kirche sich erhebende jetzige herzoglichArenbergischc Schloß in den Jahren 1525 bis
!535 aufgeführt hat.

Die Kirche, die in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts besondersvernachlässigt worden
war, war allmählig einer Restauration dringend bedürftig geworden, insbesonderedas in rothem
Sandstein ausgeführte Maßwerk und Pfostcnwerk der Fenster war vielfachgeborstenoder zerdrückt
und hier nnd da schon mehr oder weniger geschickt ersetzt und ausgewechseltworden. Unter
der Leitung des Architekten Franz Stntz ist dann in den Jahren 1896—189? eine durch¬
gängige Restauration der Kirche vorgenommenworden, die zu einer vollständigenGrncucrimg des
ganzen alten Maßwerkes uud der meisten Gesimse geführt hat. Die von der Gemeinde für die
Arbeiten, die jetzt in allen wesentlichen Punkten als abgeschlossen bezeichnet werden dürfen, cmf-
gewendcteuMittel belaufen sich auf 25000 Mark.

Während für diese Wicderherstelluugder Substanz der Kirche die Mittel bereitwillig von
der Gemeinde aufgebracht worden sind, besteht keine Aussicht, daß aus dcu Mitteln der kleinen
Gemeinde (Schleidcn ist noch immer die kleinste Stadt der Nheinprovinz) zwei Kunstwerke von
hohem Werth restaurirt werden können,die die Kirche im Innern birgt.

Es sind das einmal zwei große Glasgcmälde, die in die Ostfcnstcrder beiden Seitenschiffe
eingesetzt sind, mit großen figürlichenDarstellungen uud den Bildnissen und Wappen der Stifter,
eben der Erbauer der Kirche selbst, auf der Nordseite des Grafen Dietrich von Manderfchcid und
Blankcnhcimund seiner Gattin Margaretha von Sombreff, auf der Südseite des Grafen Wilhelm
von Manderfchcidund Falkenstein. Die aus dem Jahre 1535 stammenden Darstellungen sind
von großer und edler Zeichnungund von ganz außerordentlicherFarbenpracht uud gehören zu den
vornehmstenGlasmalereien, die das Rheinland aus der erfreu Hälfte des 16. Jahrhunderts über¬
haupt besitzt. Durch die Portraits der ehemaligen Lcmdcsherrnsind sie noch von ganz besonderem
Interesse. Die Malereien befinden sich in einem bedauerlichenZustande. Sie sind vor Jahren
in einer MünchenerAnstalt ncn verbleit uud dabei durch ungeschickte Manipulationen, wahrscheinlich
bei dem Versuch der Herstellung einer künstlichen Patina, so mißhandelt wurden, daß sie jetzt mit
einem stumpfen Ucberzugbedeckt erscheinen uud au manchen Stellen völlig uudurchsichtig geworden
sind. Es würde sich darum handeln, die einzelnen Scheiben wieder ans der Vcrblciuug zu nehmen
uud sie auf das sorgfältigstezu reinigen. Der Umfang und die Kosten dieser Arbeit können, ehe
nicht eine genaue technische Untersuchungstattgcfuudcu hat, uur abgeschätzt werden; sie dürften
sich für beide Fenster etwa auf 4000 Mark belaufen.

Neben diesen älteren Denkmälern der MaudcrschciderGrafen enthält die Kirche noch ein
interessantes Monument aus späterer Zeit, das Deukmal, das der Graf Ernst von der Mark-
Schlcidcn im Jahre 1628 seiner Gattin, der Sibylla von Hohenzollern, zu Ehrcu errichtet hat.
Das durchweg aus schwarzemMarmor ausgeführte Hochgrab ist gänzlich verstümmelt und aus¬
einander genommen, die Grabplatte mit der lebensgroßen Figur ist im Westen der Kirche einge¬
mauert uud zwar so hoch, daß sie zum Theil verdeckt ist, die Seiten und die Stirnflächen, die
die Wappen von der Mark und Hohenzollern, die Wappen der acht Ahnen der Gatten und eine
Inschrift enthalten, sind als Commuuioubcmkverwendet worden. Es würde dringend erwünscht
sein, dieses auch historisch wichtige Denkmal wieder zusammenzusetzen und als Hochgrab wieder¬
herzustellen. Die Kosten hierfür würden auf etwa 1200 Mark zu berechnen sein.
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Es besteht Aussicht, daß au der Wiederherstellungder Glasgcmälde der Herzog von
Armberg, der Erbe der Grafen von Maudcrscheiduud der Grafen vou der Mark-Schleiden, sich
bcthciligt. Auf jeden Fall könnte zunächst eines der Glasgcmälde allein in Arbeit genommen
werden. Da an eine Restauration dieser Kunstwerke aus Gcmcindemittclnvor der Hand nicht zu
denken ist, beehre ich mich die Bewilligung vou 2000 Mark für die Restauration der Glasmalereien
und vou 1200 Mark für die Wiederherstellungdes Hochgrabcs, insgesammt die Summe von
3200 Mark aus dem Ständefonds lebhaft zu befürworten.

Clemen.

Zu N Nr. 12 der Zusammenstellung.

Von der Kirche des AugnstinerinnenklostersSchönstadt bei Vallendar ist, nachdem das
lange schon in Trümmcrn liegende Langhaus im Anfang dieses Jahrhunderts abgebrochen worden
ist, der mächtige Westbau stehen geblieben, bestehend aus einem ungegliedertenUnterbau mit zwei
reich ausgebildeten Thürmen. Die vierstöckigen Thürme zeigen die feinen und reich entwickelten
Formen des rheinischen Uebergangsstiles aus den ersten Jahren des 13. Jahrhunderts. Die
ganze Anlage des Nestbaues, die denjenigen in Andernach und Ravengiersburg entspricht, die
schöne und reiche Detail-Ausbildung mit den in allen Stockwerkenwechselnden Fenster- und Fries-
Motiven machen das Bauwerk zu einem kunstgeschichtlich wie künstlerisch gleich bedeutenden
Denkmal.

Das allen Unbildender Witterung ausgesetzte Mauerwerk der beiden ohne Dach dastehenden
Thürme war allmählig so schadhaft geworden, daß eine Sicherung unumgänglich nöthig ward.
Schon im Jahre 1882 hatte sich der damalige Königliche Konservator der Kunstdenkmäler, Herr
von Dehn-Notfelser, unter ausdrücklichem Hinweis auf den kunstgeschichtlichenWerth, die malerische
Wirkung und die architektonische Bedeutung der Ruine für die Wiederherstellungder Dächer aus¬
gesprochen;dies Projekt kam aber leider bei dem Mangel an Mitteln nicht zur Ausführung. Die
beiden Thürme sind dann 1885 mit Hülfe des Staates und der Provinz äußerlich in Stand
gefetzt, das Mauerwerk hierbei nur einfach abgedeckt worden. Kleinere Reparaturen sind seitdem
schon zweimal wieder vorgenommen worden. Eine dauernde Garantie für die Erhaltung der
werthuollen Anlage kann aber durch eine folche einfache Abdeckung, die bei dem völligen Fehlen
des Dachgesimsesund damit eines oberen Abschlusses zudem sehr unglücklich wirkt, nicht gegeben
werden. Um eine solche weitere Erhaltung zu verbürgen, erscheint es 'als unumgänglichnoth¬
wendig, daß die Thürme einfache pyramidenförmige Schutzdächer und zwar in der in der spät¬
romanischenZeit üblichen Neigung erhalten.

Es würde eine ganz falsche Sparsamkeit und eine schlechte Kunstpolitiksein, wollte man
jetzt aufs Neue nur an die Ausbesserungdes Mauerwerkes gehen. Es würde doch durchschnittlich
alle fünf Jahre eine Reparatur nöthig fein und die Zerstörung würde dabei nur etwas aufgehalten.
Die Gesammtkostender Unterhaltung in einem halben Jahrhundert würden die Kosten der Dächer
etwa aufwiegen. Es liegt hier derselbeFall vor wie in Heisterbach,wo ein wirksamer Schutz
auch erst durch die Aufbringung des Daches erzielt worden ist.

Offene Schäden, die im Jahre 189? durch einen Blitzschlag an der südwestlichen Ecke
des Thurmbaues entstanden waren, sind sofort mit Hülfe von Mitteln, die seitens des Staates
und der Provinz zur Verfügung gestellt wurden, beseitigt worden. Unterdessen ist durch die
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Königliche Negierung die Aufstellungeines Kostenanschlages für die gründliche Sicherung veranlaßt
worden. Von allen kostspieligen Arbeiten ist dabei ganz abgesehen; es wird nur die Reparatur
und Sicherung des Mauerwerkes und das Aufsetzen von vierseitigenPyramidendächcrn angestrebt,
wie solche sich auch an den Ostthürmen von Andernach,in Carden, an den älteren Thürmen von
St. Florin in Coblenz finden oder fanden. Von einer Erneuerung des zwischen den beiden Thürmen
gelegenen späteren nicht unmalerischen Fachwerkbauesmuhte abgesehen werden. Das Holzwerk
ist an diesem viel zu schwach konstruirt und jetzt derartig durchgebogenund angefault, daß seine
Beseitigung schon aus sicherheitspolizeilichen Gründen erforderlich ist. Es empfiehlt sich, den
Zwischenbllu in der alten Gestalt und das Dach in der ursprünglichen durch die Kalkleisten noch
beglaubigtenHöhe herzustellen, wodurch kaum mehr Kosten als durch die nöthige radikale Reparatur
des Speicherbaues entstehenwürden. Da die Besitzerinder Ruine die Aufwendung von Mitteln
zur Erhaltung des Bauwerkes ablehnt und nach einer 1885 eingegangenenUebereinkunfthierzu
auch nicht herangezogenweiden kann, würde ohne das Eintreten von Provinz und Staat die
Ruine baldigem Untergang geweiht sein.

Die Kosten für die nothwendige Sicherung durch Wiederherstellungder Dächer auf den
Thürmen und dem Mittelbau würden immer noch 15 100 Mark betragen. Es dürfte selbstver¬
ständlich sein, daß für ein Denkmal von solcher Bedeutung, das bisher immer von Staat und
Provinz gemeinschaftlichunterhalten worden ist, auch diesmal aus Staatsfonds Mittel bereit
gestellt werden. Für die Erhaltung des werthvollen und in seinem Bestände schwer bedrohten
Bauwerkes dürfte ans dem zur Verfügung des Provinziallandtages stehenden Fonds die Gewährung
einer Beihülfe von 8000 Mark dringend zu befürworten sein.

Clemen.

Zu N Nr. 13 der Znsammenstellung.

Die evangelische Pfarrkirche zu Virnbach in: Kreise Altenkirchenist eine frühromanische
dreischiffige Pfeilerbasilika aus dem 11. Jahrhundert, von großer Schlichtheit und Wucht aller
Profile und Details, im Innern stachgedeckt, nur Chorhaus und Apsis sind eingewölbt. Sie
gehört, wie die benachbarteKirche zu Flammersfeld, zu der großen Gruppe der frühromanischen
Kirchen, die von dem bergischen Hochlandebis über den Westerwald hinweggreift. Der Bau ist
nur vielfach entstellt und verstümmelt worden. Der Westthurin mutzte im Jahre 1892, nachdem
er vom Blitze getroffen worden war, wegen der plötzlich zu Tage tretenden großen Schäden sofort
niedergelegtwerden. Auf Veranlassung der KöniglichenNegierung ist an Stelle eines einfachen
Neubaues eine gründliche Reparatur und Restauration des Langhauses, zugleich mit einem Erwei¬
terungsbau nach Westen und der Wiederaufführung des Thurmes, in Aussicht genommenworden.

Schon im Jahre 1895 ist von dem ArchitektenLudwig Hofmann in Herborn ein aus¬
führliches Projekt aufgestellt worden, das aber für den Westthurm eine ganz neue Löfung mit
oblongem Grundriß und an westfälische Formen anklingenden Details vorfah. Wenn diese Lösuug
auch als eine vom künstlerischen Standpunkt glückliche bezeichnet werden durfte, so war doch im
Interesse der Denkmalpflege auf die Beibehaltung der ursprünglichen und für die Kirchen des
Westerwllldes charakteristischenForm Gewicht zu legen. Die Provinzialkommission, der diefes
Projekt bereits einmal in der Sitzung vom 13. Januar 189? vorlag, hatte sich darum auch
gegen die Ausführung dieses Entwurfes erklärt. Im Laufe des Jahres 189? ist, nachdem auch
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der Königliche Konservator der Kunstdenkmälersich für die Beibehaltung der alten Gestalt aus¬
gesprochen hatte, die ursprüngliche Form im Anschlußan eine nochmalige lokale Besichtigung genau
ermittelt worden. Der hiernach ausgearbeitete neue Entwurf entsprichtden vom Standpunkte der
Denkmalpflegezu stellenden Anforderungen und erstrebt eine vollständige Wiederherstellung des
im Unterbau ganz schlicht gehaltenen und nur im oberen Stockwerkdurch Nundbogenfries, Verti-
kalisenen und romanischeDoppelfenstermit gekuppeltenMittclsaulen belebten Westthurmes. Die
wichtigsten architektonischen Details, die gekuppeltenSaulchen sind nebst ihren Kapitalen und
Vasen noch an Ort und Stelle vorhanden und werden natürlich wieder benutzt werden.

Der gcsammte Kostenanschlag für die geplanten Arbeiten schließt mit der Summe von
32 900 Mark ab. Der von der Gemeinde angesammelte Vaufonds beträgt gegen 23 000 Mark,
so daß noch rund 10 000 Mark zu decken sind. Eine weitere Inanspruchnahme der kleinen
Gemeinde dürfte ausgefchlosfen sein. Da die weitgehendeReparatur des Langhauses und der
Wiederaufbau des Thurmes in erster Linie im Interesse der Denkmalpflegeerfolgen, würde hier
das Eintreten des Staates und der Provinz durchaus zu empfehlenfein. Mit Rücksicht auf den
kunsthistorischen Werth des ehrwürdigen Bauwerkes beehre ich mich die Uebernahme der Summe
von 5000 Mark — die gerade den Kosten für die bauliche Reparatur des alten Langhanfcs
entsprechen — auf den Ständefonds warm zu befürworten.

Clemen.

Zu « Nr. 14 der Zusammenstellung.

Die katholischePfarrkirche zu Zülpich, das älteste kirchliche Denkmal des Kreises
Euskirchen,steht auf einer der ehrwürdigsten Kultusstätten der alten Erzdiözese Köln; hier erhob
sich schon im Jahre 780 eine dein hl. Petrus geweihteKapelle — die Tradition läßt sie den
König Chlodwig zur Erinnerung an seine siegreiche Schlacht schon drei Jahrhunderte früher
errichten. Der heute stehende Bau ist kurz nach dem Jahr 1000 begonnen, schon damals in der
noch jetzt beibehaltenen Ausdehnung; von diesem ältesten Theil stammt noch der ganze Chor mit
der unter ihm liegenden Krypta. Noch im 11. Jahrhundert folgte dann unter ErzbifchofAnno
die Erweiterung der Kirche nach Süden im unmittelbaren Anfchluhan die hier gelegene erzbischöf-
liche Residenz; der sudliche Theil der Krypta und der später immer reicher ausgestatteteOberbau,
die sogen. Annokapelle,verdanken wohl dem großen Erzbifchof felbst den Ursprung. Erst im Anfang
des 13. Jahrhunderts ward dann in den Formen des ausgebildeten rheinischen Uebergangsstiles,
mit reichem spielendemWechsel der Details und Einzelformen, fchon mit der ganzen Willkür jenes
dem Zwang des gebundenenSystemes langst entwachsenen Stiles, das Langhaus umgebaut, ohne
Zweifel in direkter Abhängigkeitvon Kölner Kirchen; aber auch andere Motive wurden verwendet,
das Nordportal ist eine Wiederholung des großen Portals der AndernacherLiebfraucnkirchc.Der
Bau hat in den Unbilden des 17. Jahrhunderts fchwer zu leiden gehabt; fchon der Brand des
Jahres 1604 beschädigte ihn, dann hören wir aus dein Jahr 1639 Klagen über den Verfall der
Annokapelle,Erdbeben kommen hinzu, und im Jahr 1750 stürzt der große Westthurm zusammen
und zerschlägt einen Theil des Langhausgewölbes,zerstört gänzlichdas vor ihm gelegene Atrium,
vielleicht ein Paradies nach dem Vorbild von Laach, Der Thurm selbst ist 1820 neu errichtet
worden in den nüchternstenund dürftigsten Formen; die übrigen Schäden sind äußerlich verkleistert,
der Chor bei der Aufstellungdes Rokokoaltaresim Innern vollkommen verändert worden.
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Als historisches wie als archäologischesDenkmal gleichbedeutend,mit einer der merk¬
würdigsten Krypten versehen, die in dem Umgang um den Altar an Werden, Chur, Säckingen
erinnert, im Langhaus mit allen Reizen des Uebergangsstilcsausgestattet, verdient die jetzt entstellte
und in der äußeren Erscheinunggeschädigte Kirche eine würdige Instandsetzung unter der sorg¬
fältigsten Schonung des alten Mantels und unter strengster Beschränkung auf die vom Standpunkt
der DenkmalpflegenothwendigenArbeiten. Für die Restauration liegen höchst eingehende und
in der zeichnerischenBehandlung mustergültigeAufnahmen des DiözesanbaumcistersHeinrich Nenard
vor. Für die Feststellungder Detailirung sind noch sorgfältige Untersuchungenan Ort und Stelle
nöthig, die erst eintreten können, wenn der Putz allenthalben heruntergeschlagenist.

Derjenige Theil der Kirche, der heute am meisten im Innern und Aeußerendurch spätere
Veränderungen entstellt und beeinträchtigt ist, ist der Chor. Hier handelt es sich auch in erster
Linie um eine eigentliche Restauration. Durch das Abschlagen des Verputzes an der Nordseite
des Chorhauscs ist die merkwürdige Gliederung durch ziemlich flache große Blenden nachgewiesen,
dieselbeGliederung, wie sie noch heute am Hochchore der Kirche St. Gereon in Köln und am
Chorhaus des Münsters zu Bonn sichtbar ist. Der Konsolenfries, der auf der Nestaurations-
zeichnungunter dem Dachgesimsangeordnet ist, ist besser wegzulassen; solche reicheren Gesimse
kommen bei Bauten des frühen 11. Jahrhunderts in den Nheinlanden kaum vor und werden
erst im 12. Jahrhundert häufiger. Bei der Stiftskirche zu Münstereifel, auf die man als Beispiel
verweisen könnte, stammt diese Gliederung erst aus dem Ende des 12. Jahrhunderts.

Als wesentlicher Theil der Restauration würde dann der Wiederaufbau des südlichen
Strebebogens und Strebepfeilers an der östlichen Abschlußmauerdes Langhauses aufzufassensein.
Die ganze Anlage von Strebepfeilern an dieser Stelle ist baugeschichtlich und kunstgeschichtlich
ganz außerordentlichwichtig; es sind neben den Strebebogen am Langhaus des Bonner Münsters,
am Dekagon von St. Gereon und am Chor von St. Maria im Capitol zu Köln die ältesten
Strebebogen in den Rhcinlanden, noch ganz besondersmerkwürdig, weil sie völlig einen Viertcl-
treis zeigen. Das ganze südliche Strebesystem ist bei der letzten Restauration, die die Südseite
der Kirche mit der Annokapellehat erdulden müsse», uubegreiflicherund unverantwortlicherWeise
durch den ArchitektenTheodor Kremer abgebrochen worden. Wenn der Strebebogen auch heute
keine konstruktive Bedeutung mehr hat, so würde doch seine Wiederherstellungschon im Interesse
einer besseren Wirkung der jetzt grausam verstümmeltenOstansichtdringend zu wünschensein.

In Bezug auf die Gliederung der Ostpartie ist im Uebrigenzu bemerken,daß die Durch¬
führung des Horizontalgesimsesan dem Ostgiebel des Chorhauses und die Veränderung des
Nundbogenfcnstersim Ostgiebel des Langhauses in ein Nundfenster nur eintreten darf, wenn bei
der weiteren Untersuchungdes Mauerwerkes sich ergiebt, daß diese Formen ursprünglich bestanden
haben. Es würde weiter festzustellen sein, ob die Apsis nicht ursprünglich ein viel flacheres Dach
gehabt hat. Ergicbt sich die alte Dachlinie aus den Kalkleisten,so würde sie wiederherzustellen sein.

Ein Bedürfniß zur Wiederherstellung des Chörchens am nördlichen Seitenschiff liegt
z. Z. nicht vor. Da durchaus keine Anhaltpunkte dafür vorliegen, welche Gliederung es etwa
besessen haben könnte, wird der Aufbau besser unterbleiben. Es kommt hinzu, daß das Chörchen
in dieser Gestalt in den Formen des beginnenden 13. Jahrhunderts sich schlecht der Anlage ein¬
gliedern wird, da es grade zwischen den schlichten frühronmnischenHochchor nnd die spätgothische
Sakristei zu stehen kommen und mit beiden kaum gut zusammengehenwürde.

Bei der Wiederherstellungdes Inneren bereitet die größte Schwierigkeitdie Uebeldeckung
des Hochchores. Die flache Decke, die der Chor im 11. Jahrhundert ohne allen Zweifel gehabt
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hat, läßt sich nicht wiederherstellen,da sie in ganz unmotivirter Weise in den Triumphbogen
einschneiden würde. Es bleibt gar nichts anderes übrig, als anzunehmen, daß man sich schon im
Anfang des 13. Jahrhunderts bei dem Neubau des Langhauses mit einer ähnlichen Constrnktion
behülfen hat, wie sie noch heute besteht, mit einem einfachen Tonnengewölbe,das bei der geringen
Stärke der Außenmauern wohl sicherlich nur aus Holz ausgeführt war. Auch jetzt bleibt keine andere
Lösung übrig, so fremdartig sie auf den ersten Blick auch erscheint. Nur das Ucberziehendieser
ganzen hölzernen Tonne mit einer Art Kasetteneintheilung würde unterbleiben müssen. Alte
Muster für solche hölzerne Tonnen aus dem 13. Jahrhundert sind freilich in den Nheinlandcn
nicht erhalten; erst aus dem 14. Jahrhundert sind solche Beispiele nachweisbar: der Hansa-Saal
im Rathhaus zu Köln hatte schon bei der ursprünglichen Anlage ein solches Tonnengewölbe,
ebenso der große Saal im Palas der Burg Godesberg. In Frankreich aber sind aus dem
13. Iahrhnndert verschiedene Beispiele zu nennen — das beste Vorbild giebt die Ueberwölbung
des Kapitelsacilesim Kloster Nunt-8aiiit.NioK.s1 in der Normandie, die von Corroyer nach den
vorhandenen Resten wiederhergestelltist. Sie zeigt eine sichtbare Verschalung und darüber
einfache in der Entfernung von etwa 80 cm voneinander sitzende leistenartige hölzerne Rippen
von ganz schlichtem Profil, die dem Triumphbogen parallel laufen. Eine solche Gliederung
würde auch hier vorzuziehensein.

Im Uebrigen ist eine thunlichste Einschränkungder Erneuerung zu empfehlen. Das
flache Dach über der nördlichenSakristei ist nur gewählt, damit die reizvolle Fensterarchitektur
im Obergaden des Mittelschiffs sichtbar werde — es ist deshalb die Beibehaltung der Dach-
neigung wünschenswert!),obwohl sie für spätgothische Bauten mindestens ungewöhnlichist. Die
plastischen Theile, vor allem das unter der Vorhalle gelegene schöne romanische Nordportal,
müssen natürlich möglichst wenig berührt werden, an ein Uebcmrbcitender Skulpturen ist selbst¬
verständlichnicht zu denken.

Die ganze geplante Instandsetzung der Kirche soll gegen 60 000 Mark beanspruchen,
wovon 40 000 Mark für die Beurtheilung vom Standpunkt der Denkmalpflege in Betracht
kommen. Die finanzielleLage der Gemeinde kann freilichnicht als ungünstig bezeichnet werden;
der Kirchenvorstaudbeabsichtigt eiue Anleihe in der Höhe von 44 000 Mark, die bequem durch
eine auf 20 Jahre vertheilte Umlage amortisirt weiden kann. Auf der anderen Seite ist das
Bauwerk ein so wichtiges, daß hier mit Rücksichtauf den historischen und archäologischen Werth
eine Unterstützung wohl zu befürworten sein würde. Ich beehre mich, die Gewährung einer
Beihülfe in der Höhe von 5000 Mark warm zu befürworten.

Clemen.

Zu « Nr. 15 der Zusammenstellung.

Die katholische Pfarrkirche zu Ulmen, Kreis Cochcin, gehört zu der merkwürdigen
Gruppe der zweischiffigen spätgothischcn Hallenkirchen,die für die Baukunst der Gifel im 15. und
im Anfang des 16. Iahrhuuderts charakteristisch ist und der die Kirchen von Cronenburg, Kerpen,
Brennn, Driesch, Kempenich,Wanderath, Edigcr, Clotten u. a. m. angehören. Die Ulmcner
St. Georgskirche ist durch originelleAnlage und reiche und zierliche Gewölbe-Ausbildungbesonders
ausgezeichnet. Die Mauern stammen zum Theil noch ans romanischer Zeit, der ganze Bau ist
erst in spätgothischerZeit umgewandelt worden, ebenso wie die nahe verwandten zweischiffigen
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Kirchen zu Wcmdercith, Lichtcnborn,Kclberg und Hönningcn. Das Langhaus ist genau quadratisch,
wie zu Brennn und zu Croncnburg mit einer einzigen Mittelsäule, nach Osten öffnet sich der
rechteckig geschlossene Chor, Die Gewölbe im Langhaus zeigeu eine ganz einzigartige,gesucht
unregelmäßigeForm, die Schlußsteine find mit fein fkulptirten Wappen geschmückt. Das Laughaus
gehört dem Ende des 15. Jahrhunderts an, der Chor ist erst 1538 angefügt worden. An
Stelle des wegen Baufälligkeit abgetragenen Thurmes ist im Jahre 1848 ein neuer errichtet
worden. Im Inneren sind das höchst zierliche Sakramentshäuschenund der Grabstein des Ritters
Philipp Haust besondershervorzuheben.

Der bauliche Zustand der Kirche ist ein ziemlich schlechter. Die südwestliche Ecke des
Langhauses hat sich wahrscheinlichschon ziemlich früh gesetzt und sich sowohl im Mcmcrwerk wie
iu den Nippen und Gcwölbekappen abgelöst. Ebenso sind die östliche uud die südliche Außen-
maucr des Chores gewichen und nnr durch umgesetzte Strebepfeiler und Verankerung geschützt.
In dem Netzgewölbesind verschiedene Rippen geborsten, andere durch angestricheneHolzstückc
ersetzt, die nicht genügendenWiderstand bieten. Ebenso ist das Dach in der Konstruktion,besonders
in den Hängewcrksäulennnd in der Beschieferuug, sehr schadhaft.

Das interessante Bauwerk ist einer Restauration durchaus dringend bedürftig. Die
Gemeinde Ulmen steht aber zur Zeit vor der Aufgabe, für die angewachsene Seelenzahl einen
Erweiterungsbau zu schaffen. Es liegt hierfür ein Projekt des Architektenvon Fisennc vor, das
im Anschluß an den alten Bau ein neues Langhaus nach Norden hin vorsieht, welches die
zweischiffigc Anordnung mit der einen Mittclsäule in einfacherer Form aufnehmenund wiederholen
soll. Der Erweiterungsbau, dessen Kosten auf rund 43 000 Mark uercmfchlagt sind, kommt für die
Denkmalpflege nicht in Betracht, nur die Wiederherstellungdes alten Bauwerkes,die gegeu 7000 Mark
beanspruchen wird. Mit Rücksichtauf die Dringlichkeit der Restanration dieses kunstgeschichtlich
interessanten und originellen Bauwerkes und die anderweitige Inanspruchnahme der Gemeinde
beehre ich mich, die Gewährung eines angemessenenZuschusses aus den Fonds der Provinzial-
verwaltung zur Wiederherstellungder Kirche zu befürworten.

Clemen.

Zu v Nr. 16 der Zusammenstellung.
In der katholischen Pfarrkirche iu Nideggen sind bei den Restaurationsarbcitcn

im Inneren, die unter der Leitung des Mnnstcrbanmcisters Arntz in Straßburg durchgeführt
worden find, außerordentlichinteressanteDekorationenuud Wandmalereien zum Vorschein gekommen,
die eine eminente kuustgeschichtlicheBedeutung besitzen nnd der Kirche, die schon durch ihre
Architektur zu den wichtigstenkirchlichen Denkmälern im Regierungsbezirk Aachen gehört, noch
einen ganz besonderen Werth verleihen. Die Malereien stammen aus der eisten Hälfte des
13. Jahrhunderts und mögen ungefähr gleichzeitig fein mit den Dekorationen in der Taufkapelle
von S. Gereon in Köln. Sie zeigen in dem spitzen und vielfach gebrochenen, eckigen Falteilwurf
den ausgesprochenenCharakter der Kölner Monumeutalmalcreien aus dem Uebcrgangsstil; sie
stehen dabei künstlerischdurchaus in der vorderstenLinie und bilden neben den schon genannten
Malereien in der Taufkapelle von S. Gereon in Köln das wichtigsteund vollendetsteDenkmal
dieses Stiles am Nicderrhein. Das giebt diesen Malereien zugleich ihre hohe Bedeutung für die
ganze deutsche Kunstgeschichte. Eine Apsidenausschmiickung,wie sie hier wohlerhalten ist, besaß
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das Rheinland aus dieser Zeit sonst nur in dein südlichen Seitenchörchcn der Kirche von S. Pantaleou
in Köln — das einzige auf uns gekommene Denkmal einer völlig durchgeführtenmalerischen
Innendekoration aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, die Ausmalung der Severuskirche
in Voppard, war so schlecht erhalten und muhte so stark rcstaurirt werden, dah es für die kunst-
historifche Kritik kaum mehr in Betracht kommt. Hier aber haben wir ein vollständiges System
einer Inneimusmalung mit reichem figürlichem Schmuck und dazu durchwegrelativ so gut erhalten,
daß eine Wiederherstellungunter völliger Schonung des alten leicht möglicherscheint.

Die Malereien stellen dar: in der Mitte der Concha den thronenden Salvator in einer
Mandorla zwischen den vier Euangclisten-Snmbolen,zur Rechten Johannes den Täufer mit einem
herrlichen Kopf, das Lamm in den Armen haltend, zur Linken die Madonna, In der Apsis
finden sich dann tiefer an den Mauern zwischen den Fenstern zwei Gewappnete mit Schilden in
den Händen, in den Laibungen der beiden seitlichenFenster prächtige weibliche Einzelfiguren, die
die Schwestern der edlen weiblichen Heiligen aus S. Gereon in Köln zu sein scheinen. Auf den
äußeren Feldern dann wieder je zwei Heilige nebeneinander. Die Nippen und Schildbügen im
Chorhaus zeigen einen fchönen Nankenfries und ein Palmettenornament; auf dem Triumphbogen
zwei große Engel. Endlich ist auch die ganze alte Polychromie im Langhaus zum Vorschein
gekommen, wo sich auf den Pfeilern auch noch große Einzelfiguren erhalten haben.

Die Malereien sind sorgfältig aufgedeckt und von der Tünche befreit worden. An einigen
Stellen, zumal in der Concha, finden sich breite Nisse; doch fehlt zum Glück nur an den: oberen
Abschluß der Mandorla ein größeres Stück, so daß eine Restauration mit gauz geringen Er¬
gänzungen möglich erscheint. Im übrigeil handelt es sich nur um ein ganz vorsichtigesNach-
tonturiren und Netouchircn. Durch den Restaurator Batzem, der in den Kirchen S. Pantaleon
und S. Andreas zu Köln verwandte Malereien mit besten: Erfolg wiederhergestellthat, ist ein
Anschlag aufgestellt worden, der für die Sicherung und Restauration der Wand- und Decken¬
malereien im Chor, die zunächst beabsichtigt sind, 4000 Mark verlangt. Es ist gleichzeitig bei
dem Herrn Minister der geistlichen :c. Angelegenheitender Antrag gestellt, hierzu einen Zufchuß
zu gewähren. In Anbetracht des außerordentlichenkunstgeschichtlichen Werthes der hier anf-
gedeckten Malereien beehre ich mich, zu ihrer Erhaltung und Wiederherstellungdie Gewährung der
Summe von 2500 Mark aus dem Ständefonds angelegentlichstzu befürworten.

Clemen.

Zu II Nr. 1? der Zusammenstellung.

Für die Erhaltung der dem Verfall preisgegebenenhöchst inteicsfanten und malerischen
alten Kirche zu Sarmsheim bei Äingerbrück war auf Veranlassung der KöniglichenRegierung
ein Projekt aufgestellt worden, dessen Verwirklichungmit einem mäßigen Zuschuß der Provinz
möglich gewesen wäre. Unterdessen haben sich die Grundlagen für dieses Projekt vollständig
verschoben, da die geistliche Behörde erklärt hat, auf einen Erweiterungsbau Gewicht legen zu
müssen und da hiermit auch die Heranziehung der Gemeinde zu den Kosten der Wiederherstellung
des alten Baues unmöglichwird. Eine Beschlußfassung über den Antrag wird erst möglich sein,
nachdem ein ausgearbeiteter Plan und Anschlag über die geplante Erweiterung vorgelegt ist und
nachdemals Grundstock die alsdann erforderlichenweit bedeutenderenMittel von anderer Seite
beigesteuertsind.

Elemen.
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Zu L Nr. 18 der Zusammenstellung.

Bei dem hohen historischen und kunstgeschichtlichenWerth des Oberthores in Neuß und
seiner Bedeutungfür die Geschichte der rheinischen Stadtbcfestigungdürfte der Antrag, für die würdige
Wiederherstellungdieses wichtigstenRestes des Neußer Mauerringes einen Zuschuß zu gewahren,
vom Standpunkte der Denkmalpflege ohne Zweifel zu befürworten sein. Die für diesen Zweck
erbetene Summe ist aber so außerordentlichhoch, daß mit Rücksicht auf die sonstigen dringlichen
Antrage und auf die fast gänzlich erschöpften Fonds, die durch die schon vorgemerktenBeiträge
bis auf einen kleinen Rest aufgezehrt werden würden, ein Verschiebenbis zum nächsten Landtag
nothwendig wird. Dem stehen nm so weniger Bedenken entgegen, als die Wiederherstellungnicht
als dringlich bezeichnet werden kann und als eine etwaige Freilegung oder Umführung des Thores
von der Restcmrationsfragevöllig unabhängig ist und völlig unabhängig behandelt werden kann,

Clemen.

Zu tt Nr. 19 der Zusammenstellung.
Der Antrag, für die Restanration und Erweiterung der katholischen Pfarrkirche zu

Nenmgen einen Zuschuß zu gewähren, kanu noch nicht zur Verhandlung kommen, weil der
Kirchcnvorstandnoch nicht in der Lage ist, ein zur Ausführung bestimmtes Projekt vorzulegen.
Die von dein Architekten Caspar Pickel gewählte spätgothische Lösuug ist verworfen worden, das
von der geistlichenBehörde gewünschte Projekt in romanischenFormen ist noch nicht reif. Es
ist damit vor allen: auch die Frage noch ganz unentschieden,wie viele Theile des alten werth¬
vollen Kirchenbaucserhalten bleiben können, und ebenso schwebt die Kostenfrageganz in der Luft.
Auch eine nur vorläufige Aeußerung erscheint deshalb als nicht möglich. Der Antrag wird
gleichfallsznriickzustellen sein, Clemen.

Zn « Nr. 20 der Zusammenstellung.

Bei dein Abbruch der alten romanischenPfarrkirche zu Bürrig (Kreis Solingen) im
Jahre 1890 ist der aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts stammendeThurm, auf dessen
Erhaltung von Seiten der staatlichenDenkmalpflegeGewicht gelegt wurde, stehen geblieben. Die
KöniglicheRegierung zu Düsseldorf hat damals dem Kirchenuorstandempfohlen, „in Crwägnng
zu nehmen, ob es nicht zweckmäßig und vortheilhaft erscheine, die neue Kirche mit zwei Thürmen
zu versehen". Der Kirchenvorstandhat, dieser allgemein gehaltenen Anregung sich anschließend,
eine durchaus über seine Kräfte hinausgehende, ausgedehnte und reiche Anlage in Angriff
genommen, mit zwei großen Frontthürmen — der alte Thurm sollte in dieser Anlage als der
eine der den Mittelgiebel flankirendenThürme verwendet werden, jedoch sollte auf ihn ein neues
Geschoß aufgesetzt werden.

Der Bürriger Thurm gehört zu der ausgedehnten Gruppe schlichter romanischerThurm-
anlagcn, wie sie für die Kreise Düsseldorf, Solingen, Mettmann und das ganze bergische Land
charakteristisch sind. Im Aufbau uud in der Gliederung zeigt er die gewöhnlichen schweren und
kräftigen Formen; an der Westseite befindet sich ein hübsches romanischesPortal von schönen
uud klaren Verhältnissenund mit edleu Details. Als letzter Nest der älteste» kirchlichen Anlage
in Bürrig war der Thurm der Erhaltung durchaus würdig.
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Die Mittel der Gemeinde sind, nachdem73 000 Mark für den Neubau aufgewendetsind,
vollständig erfchüpft,— der alte südliche Thurm, der in den letzten Jahren bei der mangelnden
Unterhaltung sehr gelitten hat, steht noch ganz unrestaurirt und verwahrlost da, der nördliche ist
nur bis zur halben Höhe wie der südliche ausgeführt und dann provisorisch abgedeckt worden,
das neue Mauerwerk hat bereits unter diesem Zustande erheblichgelitten.

Die Gemeinde ist vielleicht durch die obengenannte Anregung der KöniglichenRegierung
in erster Linie veranlaßt worden, ein so großes und kostspieliges Projekt in Angriff zu nehmen,
aber es läßt sich doch nicht die Folgerung daraus ziehen, daß die Regierung das vorliegende
Projekt verschuldet habe und nun gewissermaßenmoralisch verpflichtet sei, für den Fehlbetrag
aufzukommenoder für dessen Beschaffungzu sorgen. Die Wahl einer solchen symmetrischenAn¬
lage war durch die Anregung und den Wunsch, den alten Thurm zu erhalten, noch durchaus nicht
bedingt; die Kirchenzu Andernach und Manen zeigen zur Genüge, wie ältere Thürme in einen
späteren Bau — auch in eine mehrthürmige Anlage — aufgenommenwerden tonnen.

An der Ausführung des großen Projektes der Architekten Nüdell & Odenthal hat die
Denkmalpflegeein fehr geringes Interesse. Wenn auf den alten Thurm noch, wie dies in dem
Plan vorgefehenist, ein viertes höheres Stockwerkaufgesetzt wird, noch dazu in Formen, die in
der kölnischen und der niederrheinischen romanischenArchitekturdes 12, und 13. Jahrhunderts gar
nicht vorkommen, fo würde der alte Unterbau nur gedrückt und in der Gesmnmtwirkung total
zurückgedrängtwerden.

Es muß zugestandenwerden, daß die Gemeinde, um der Erhaltung dieses ehrwürdigen
Restes der alten Kirche willen, sehr erhebliche Opfer gebracht und durch sie sehr bedeutendeMehr¬
ausgaben gehabt hat; ebenso, daß sie z. Z. nicht in der Lage ist, die wünschenswertheund
dringliche äußere Instandsetzung des alten Thurmes auszuführen. Die reine äußere Reparatur
des Mauerwerkes ist in dem Kostenanschläge des KöniglichenKreisbauinspektors auf 7900 Mark
berechnet Aus den für die Erhaltung der Kunstdenkmäler bestimmten Fonds würde höchstens
für den alten Thurm mit völligem Ausschluß des Neubaues ein Veitrag bewilligt werden
können. Ein angemessener Zuschuß zu den Kosten dürfte in Erwägung des Umstandes, daß sonst
kaum an die baldige Instandsetzung des alten Thurmes gedacht werden könnte, wohl zu befür¬
worten fein.

Clemen.

Zu « Nr. 21 der Zusammenstellung.

Die katholische Pfarrkirche zu Caltum, Kreis Düsseldorf, gehört zu der großen Gruppe
einfacher romamfcher Anlagen um Düsseldorf, die baugefchichtlichvon Kaiferswerth abhängig
sind — die der Ealkumcr verwandten Kirchen zu Vilk, Wittlaer, Mündelheim, Itter, Himmel¬
geist, Aenmth, Hubbelrath, Erkrath, Gruiten, Dussel, Wülfrath, Nichralh, Monheim stellen alle
ungefähr den gleichen Typus dar.

Die Kirche, die in der zweitenHälfte des 18. Jahrhunderts roh verunstaltet worden war,
ist seit dein Jahre 1895 einer eingehenden Restauration unterzogen worden, die zunächst das
Langhaus betroffen hat. Da die Unterhaltungspflicht des Langhauses der Kirche dem Fiskus
und zu einem Zwölftel dem Fürsten Hatzfeldobliegt, sind von dem Fiskus 26 021 Mark, von dem
Fürsten Hatzfeld 823 Mark 52 Pfg. aufgewendet worden. Der Fiskus wird außerdem noch in diefem
Jahre einen theilweifen Neubau des Pfarrhauses für die Summe von 11 070 Mark unternehmen.



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 9. 181

Diesen erheblichen Aufwendungensteht nur eine sehr geringe Leistung der Gemeinde, der
die Unterhaltung des Thurmes zukommt,gegenüber. Außer dem Neubau der Sakristei für 2760
Mark — der streng genommen gar nicht mit zur Restauration gerechnet werden kann — sind
nur Neparaturarbeitcn an der Thurmspitze für rund 1300 Mark ausgeführt worden.

Der vorgelegte Kostenanschlag ist bereits aufgegeben worden — das Projekt für den
Portalvorbau hat die Gemeinde selbst fallen lassen, so daß, da die Arbeiten an der Thurm¬
spitze (Glockenstube und Helm) im Wesentlichenschon ausgeführt worden sind, eigentlich nur die
Nevaraturarbeiten am äußeren Thurm vom Sockel bis zur Glockenstube und der Einbau einer
neuen Wendeltreppe im Inneren übrig bleiben.

Diese Arbeiten gehen in Nichts über das Maß der nothwendigen Instandsetzung und
Unterhaltung hinaus. Bei dein weitgehendenEntgegenkommendes Fiskus dürfte es Aufgabe der
Gemeinde fein, auch ihrerseits ihr Interesse an der Erhaltung der alten Kirche zu bethätigen.
Die der Gemeinde erwachsenden Kosten sind nicht so erheblich, daß eine Unterstützunggerechtfertigt
sein würde. Außerdem kann die Vermögenslage der Gemeinde, die nicht einmal Kirchensteuern
bezahlt, nicht als schlecht bezeichnetwerden. Ich möchte daher ganz ergebenst empfehlen, den
Antrag des Kirchenvorstandesabzulehnen.

Clemen.

Zu « Nr. 22 der Zusammenstellung.

Der sehr bedeutende Zuschuß von 20 000 Mark, den der 40. Rheinische Prouinziallandtag
zu der Wiederherstellung der St. Nitolaustirche zu Kreuznachbewilligt hat, dürfte durchaus im
richtigen Verhältniß zu dem geschichtlichenuud architektonischen Werth des Bauwerkes sowie zu
dem öffentlichen Interesse an der Ausführung der Nestaurationsarbeit stehen. Es muß hier betont
werden, daß die Gemeinde doch nicht lediglichoder zunächst im Interesse der Denkmalpflegedie
Kirche wiederherstellt und ausbaut, sondern zugleich als zweite Kirche für den alten Theil der
Stadt, Die Kosten sind allerdings erheblich höhere geworden, als ursprünglich vorausgesehen
werden konnte, zum Theil aber durch Arbeiten, die von dem Kirchenvorstandund den nächsten
Interessenten selbst gewünscht und die im Gegentheil von der Denkmalpflege als entbehrlich
bezeichnet worden waren.

Noch über den größten Kostenanschlag von 101 500 Mark hinaus beabsichtigt die Gemeinde
einen Thurm an die Kirche anzubauen; sie hat einen diesbezüglichenAntrag der Königlichen
Regierung bereits vorgelegt, auch die Kosten, 30 000 Mark, sind für diesen Zweck schon gesichert.
Es ist ferner seitens des katholischen Kirchenvorstandesder von der Staatsregieruug gestellte
Antrag angenommen worden, die nicht mehr in Benutzung befindlicheWolfgangskirchean das
anstoßende Gymnasium zu verkaufen;die Mittel, 35000 Mark, sind für diesen Zweck bereits aus¬
geworfen. Der Nachweis der Prästationsunfähigkeitdürfte so wohl kaum möglich sein.

Die Provinz hat ihr Interesse au der Erhaltung der Kirche durch die einmalige sehr
erhebliche Bewilligung hinlänglich dokumentirt; sie hat zugleich die Durchführung der Restauration
auf jede Weise zu fördern gesucht. Eine weitere Bewilligungwürde nicht befürwortetwerden können.

Clemen.
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Zu L Nr. 23 der Zusammenstellung.
Der vorliegende Antrag, der aus den Fonds der Prouinzialverwaltung einen Beitrag

erbittet zum Erwerb des unmittelbar vor der Westseite der katholischenPfarrkirche zu Merzig
gelegenenSchulhauses, bezwecktdie Niederlegung dieses den Blick auf die Kirche vou Südwesten
theilweise verdeckenden Gebäudes und in Verbindung damit die Freilegung der Kirche. Schon
eine solche Bewilligung zum Zweckeeiner Freilegung dürfte als außerhalb des Nahmens der
Aufgaben der Prouinzialverwaltung liegend zu bezeichnenfein. Der Prouinzialausfchuh hat sich
schon einmal aus Anlaß der geplanten Freilegung der St. Annakirchezu Düren wiederholt gegen
eine solche Bewilligung ausgesprochen. Im vorliegenden Falle dürfte ebenfo wie in Düren
die Niederlegung des die Ansicht zum Theil zerschneidendenHauses mehr eine Frage der
städtischen Aesthetik,als eine Aufgabe der Denkmalpflegesein. Der Antrag würde schon deshalb
abzuweisensein.

Es kommt aber hinzu, daß ganz unumwunden eingestandenwird, daß von Seiten des
Staates und der Provinz Zuschüsse begehrt werden, um an anderer Stelle ein geräumigeres
und zweckmäßigeresneues Schulgebäude zu errichten. Die Provinz soll hier der Stadt eine
neue Schule bauen. Die ganze Frage hat mit der Erhaltung des Kirchengebäudesselbst nichts
zu schaffen und so dringend auch die Sicherung des noch stehendenTheiles der alten Peterskirche
zu befürworten fein würde, fo würde doch der vorliegende Antrag ganz von der Hand zu
weisen sein. Clemen.

Anlage 10.
Köln, den 21. Januar 1899.

An den Rheinischen Provinziallandtag
in Düsseldorf.

Dem Nheiuischen Provinziallandtag erlaubt sich der uuterzeichnete Vorstand des Vereins
für das Notariat in Nheinpreuhen die nachstehende Petition zu unterbreiten, getragen von dem
Vewußtfein, daß sich das Interesse des RheinischenPublikums und das Interesse des Rheinischen
Notariates in der von der Petition behandelten Angelegenheitvollständig deckt.

Während es bisher unter Besiegung entgegenstehender,aus Anlaß des Ausführungs-
gcsetzes zum Gerichtsuerfassungsgesetzezu Tage getretener Bestrebungen gelungen ist, das
RheinischeNotariat als Träger der freiwilligen Gerichtsbarkeitim jetzigen gesetzlichenNahmen zu
erhalten und sich dasselbe als eine gute, auf durchaus richtigen Prinzipien beruhendeInstitution
bewährt hat, wird dessen Existenzfähigkeitdurch die gegenwärtig auf diesem Gebiete in Fluß
befindliche Gesetzgebung auf das ernstlichste gefährdet.

Aus dem in die OeffentlichkeitgedrungenenInhalte des vorläufigen Entwurfes eines
Gefetzes über die Angelegenheitender freiwilligenGerichtsbarkeitinterefsirt hier der Art. 33, wonach
für die öffentliche Beurkundung von Rechtsgeschäften sowie für die Aufnahme fonstiger Urkunden
der freiwilligenGerichtsbarkeitund auch für die Vornahme freiwilliger Versteigerungendie Amts¬
gerichte und die Notare gleichmäßigzuständig fein follen.
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Sollte diese Bestimmung zum Gesetzeerhoben werden, so würde eine große Zahl von
Notariatsstellenaufhören, lebensfähig zu sein, die Justizverwaltung dagegen in die Nothwendigkeit
geratheu, neue Amtsgerichtezu errichten und die Arbeitskräfte der bereits bestehenden Amtsgerichte
bedeutendzu vermehren.

Außerdem würde die Neigung, sich dem Notariatsstandezu widmen, erheblichgeschwächt werden.
Da nun bisher nirgend ein Wunsch oder gar ein Bedürfniß des Publikums zu Tage

getreten ist, statt der bisherigen Erledigung seiner privaten Vermögensangelegenheitendurch seinen
Vertrauensmann, den von ihm selbst gewählten Notar, dieserhalb künftighin auf den Verkehr
mit den Amtsgerichtenangewiefcn zu werden, da ferner das Publikum durch diesen von ihm nicht
begehrtenTausch bei Gleichheitder Kostengesetzefür Gerichte und Notare finanziell nichts gewinnen
würde, so gestatten wir uns, dein Provinziallandtag um Abgabe eines Votums zu ersuchen, worin
derselbeNamens der Nheinprovinz den Wunsch ausspricht:

daß bis zur Schaffung deutfcher Nechtseinheit auf dem Gebiete der
Notariatsfrage der bisherige rheinisch-rechtliche status yuo bezüglich
der Kompetenz der Notare und bezüglich der bestehenden gesetzlichen
Einschränkung der Veurkundungszuständigkeit der Amtsgerichte für die
Rhcinlande aufrecht erhalten wird.

Wir glauben die Begründung eines solchen Votums in der in mehreren Exemplaren ^"'^«'«d
beifolgendenNummer 10 unferer Zeitfchrift Seite 226 bis 232 fo erschöpfend erbracht zu haben, "^^ ^
daß sich kaum ein Mitglied der RheinischenProvinzialvertretung der Ueberzeugungskraftunserer
Ausführungen vcrfchließenwird.

Noch gestatten wir uns schließlich zu dem beantragtenVotum folgende erläuterndeBemerkung:
Wenn es sich darum handelte, der Schaffung deutscher Nechtseinheit ein nothwendiges

Opfer zu bringen, fo würden wir uns, wenn auch mit fchwerem Herzen, Schweigen auferlegen.
Aber es handelt sich in gegenwärtigem Augenblicke nicht um DeutscheRechtseinheit.
Es wird im Gegentheil der natürlichen Entwickelung der künftigen DeutfchenNechtseinheit

auf diesem Gebiete in schädigender Weise vorgegriffen, indem versuchtwird, eine gute Rheinische
Institution, welche in den letzten hundert Jahren in stets steigendem Umfange zum Gemeiugut
aller Kulturvölker gewordeu ist, eine Institution, welche die Rheinland« mit Nheinhessen,Bayern,
Elsaß-Lothringen und Baden gemein haben, lediglich dem Interesse Preußischer Unificirung zu
opfern. Schon jetzt haben sich die Negierungen von Elsaß-Lothringen, Baden, Württemberg und
Bayern für die Erhaltung der bisherigen Zuständigkeit ihrer Notariate ausgefprochen.

Die Rheinprovinz foll für den jetzigen Zustand aber eine ähnliche Verfassung wie in den
altländischenProvinzen eintaufchen,eine Verfassung, welche man niemals versucht hat, prinzipiell
als bcvorzugungswerthzu rechtfertigen, und welche notorischnur aus Gründen aufrecht erhalten
worden ist, die auf dem Gebiete des Finanzministeriums liegen.

Die Frage, ob die mit der Durchführung in der Rheinprovinz für den Fiskus verbundenen
Opfer das finanzielle Kalkül nicht als ein trügerischesergeben würden, wäre einer ernsten Erwägung
durch die Staatsregierung werth.

Hochachtungsvoll

Der Vorstand des Vereins für das Notariat in Rheinpreußen.

Lauffs, Dr. Sauer,
Vorsitzender. Schriftführer.



184 41. RheinischerProvinziallandtag. Nr, 10.

Auszug
aus Nr. 10 der „Zeitschrift für das Notariat" 1898. S. 226-232.

Wir mühten es tief bedauern, wenn die vorstehendenBestimmungenunverändert Gesetzes¬
kraft erlangen füllten.

Nach Art. 34 sollen die verschiedenstenVorschriftenunberührt bleiben, nur nicht diejenigen,
auf Grund deren das rheinische Notariat sich zur Zeit noch einer ausschließlichenZuständigkeiterfreut.

Wenn die Neichsgcsetzgebungin Bezug auf die öffentliche Beurkundung im Dienste Privater
Angesichtsder zur Zeit noch im grüßten Theile des DeutschenReiches bestehenden Verworrenheit
der auf die Handhabung der freiwilligen Gerichtsbarkeit bezüglichen Einrichtungen durchwegdie
Gerichte und die Notare als gleichberechtigt nebeneinander gestellt hat, fo hat sie doch auch nicht
umhin gekonnt, durch geeigneteVorbehalte für die LandesgesetzgebungVorsorge dafür zu treffen,
daß die in den westlichenund südlichen Theilen des Deutschen Reiches in vollster Wirksamkeit
stehende Notariatsuerfasfung nicht unnüthigcrweiseeingeschränkt oder gar beseitigt werde, daß also
nicht zu Gunsten unzureichenderNothbehelfeeiner Einrichtung der Krieg erklärt werde, welche in
stets steigendeinUmfange zum Gemeingut aller Kulturvölker geworden ist und nur in deutschen
Rechtsgebieten in Folge verknöcherter Gewöhnungenund grundloserVorurthcile noch angefeindet wird.

Denn nichts weiter als ein Nothbehelf ist es, wenn in Ermangelung eines geordneten
Notariats die Amtsgerichteungeachtet ihrer schon so großen Überlastung mit richterlichen Geschäften
der Verschiedensten Art auch noch mit der öffentlichen Beurkundung im Dienste Privater sich
befassen sollen, und nichts als ein Nothbchelf ist es auch, wenn bei der offenbarenUnzulänglich¬
keit der llmtsgerichtlichen Kräfte die Lücke durch ein an die Nechtsanwaltfchaftgeklebtes Notariat
ausgefüllt werden soll.

Die erwähnte Unzulänglichkeitwird um so stärker hervortreten, je mehr die täglich
wachsenden Bedürfnisse des Lebens und des Verkehrs deu Amtsgerichten die Erfüllung solcher
Nebenaufgabengeradezu unmöglichmachen.

Und nun sollen bei dieser Sachlage nach dem 1. Januar 1900 die Amtsgerichte, denen
alsdann wiederum eine neue Reihe von zum Theil ziemlich heiklen Aufgaben zuwächst, auch noch
berufen sein, in den Amtsbereich eines völlig geordneten Notariats einzugreifen und diesem
gegenüber ein Konkurrenzgeschäft einzurichten.

Es kann nicht oft genug gesagt werden, daß eine gedeihliche Verwaltung des öffentlichen
Urkundenwesensim Dienste Privater und alles dessen, was damit zusammenhängt, immer und
überall eine volle Manneskraft und unausgefetzte Uebung erfordert und daß nur ein selbstständiges
Notariat, dem hinreichendLuft und Licht zur Bethätigung gegönnt wird, im Stande ist, einer
solchen Aufgabe vollauf gerecht zu werden.

Es kann auch nicht fcharf genug betont werden, baß Nothbehelfe immer nur auf Zeit
zuläfsig sind und niemals den Ausblickauf das zu erstrebendeEndziel behindern dürfen. Als zu
erstrebendes Endziel erscheint uns aber nach wie vor dasjenige, welches unser langjähriger Freund,
der zu früh verstorbene üsterreichifche Notar Leone Noncali, in folgenden Sätzen aufgestellt hat:
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„Wir streben ein Notariat an, dein die volle ausschließlicheKompetenz in der Beur¬
kundung von Verträgen und Erklärungen civilrcchtlicher Natur zukommt; ein Notariat, welches,
von Nichteramt nnd Anwaltschaft ebenso vollkommen als von der Verwaltung geschieden, staatliche
Funktionen durch vom Staate ernannte und in Pflicht genommeneFunktionäre verrichtet, der
Oberaufsichtder Justizverwaltung untersteht, dabei aber vollständig antonom die eigenen Standes-
angclegenhcitenbesorgt, seinen Nachwuchs schult, die unmittelbare Inuigilirung und die Disziplinar¬
gewalt über die Standesgenosscn ausübt,"

Wir sind uns sehr wohl bewußt, daß wir bei der gegenwärtigen Sachlage ziemlich viel
Wasser in unsern Wein gießen müssen. Wir sind aber auch der Meinung, daß die preußische
Landesgesetzgcbungeine schwere Verantwortlichkeitauf sich laden würde, wenn sie es verabsäumen
wollte, im Interesse der gedeihlichen Fortentwickelungdes rheinischen Notariates von den ihr durch
die Neichsgesetzgebung an die Hand gegebenenVorbehalten den geeigneten Gebrauch zu machen,
und auf diese Art zugleich die Möglichkeiteiner Fortentwicklungdes deutschen Notariats nach dem
hier oben bezeichneten Endziele sicher zu stellen.

Wir beantragen daher auf das dringendste, daß dem rheinischen Notariate
die ausschließliche Zuständigkeit im bisherigen Umfange belassen werde,
daß es insbesondere auch nach wie vor ausschließlich zuständig bleibe für
die Abhaltung öffentlicher Versteigerung von Grundstücken und für die
Vermittelung von Auseinandersetzungen.

Der ObcrlandesgerichtsbezirkKöln zählt gegenwärtig121 Amtsgerichteund 230 Notariats-
stelle»; von den letzterenhaben 26 ihren Sitz an Orten, wo cm Amtsgericht sich nicht befindet.
War es auch eine Zeit lang, in Folge der Ungewißheit über die Zukunft des Notariates nicht
ganz leicht, alle erledigten Notariatsstellen alsbald neu zu besetzen,fo ist dies doch schon seit
Jahren anders geworden. Es hat sich sogar in den letzten Jahren die Nothwendigkeitheraus¬
gestellt, neue Notariatsstellen zu schaffen, fodaß gegenwärtig trotz des durch die Grundbuchgefctze
verursachtenAbbruchesdie Zahl der rheinischen Notariatsstellen eine Höhe erreicht hat, wie nie zuvor.

Die rheinischenNotare sind sämmtlich auf Lebenszeit angestellt. Sie haben sich das
nunmehr ein volles Jahrhundert im Nheinlande zur Zufriedenheit der gefammten Bevölkerung
wirkendeNotariat als Lebcnsberuf erwählt. Dies gilt ebenfo fchr von den 52 Notaren, welche
sich nebenher auch mit Anwaltsgeschäftenbefassen, als von den 178 Notaren, welche sich aus¬
schließlich den Notariatsgeschäftenwidmen. Sie alle dürfen wohl erwarten, daß nicht unnüthiger
Weise ihnen eine Konkurrenz zur Seite gestellt werde, die um so zweckloser ist, als es keinem
Zweifel unterliegen kann, daß das rheinische Notariat, wenn ihn: die bisherige Zuständigkeit
verbleibt, auch in der Zukunft stets befähigt sein wird, seine Aufgabe wie bisher vollauf zu erfüllen.

Dem Interesse der Bevölkerungist nicht damit gedient, daß ihr nach dem 1. Januar 1900
mit der Wahl zugleich auch die Qual des rathlosen Hin- und Herschwankcnsgeboten werden soll.
Es darf auch bei der Bevölkerung der Gedanke nicht aufkommen,daß es im Hinblick auf die
behördlicheStellung des Amtsgerichtsvortheilhaft fei, für die rein privaten Veurkundungsgefchafte
das Amtsgericht dem Notar vorzuziehen, und sich auf diefe Art die Gunst des Amtsgerichts zu
sichern, Ebensowenigist es statthaft, einen strebsamenAmtsrichter in die Versuchungzu bringen,
daß er im Interesse der Gerichtskassesich abmüht, die Notariatsgeschäfte an sich zu ziehen, oder
gar mit Rücksicht auf Tagegelder und Reisekostensein besonderesAugenmerkauf die öffentlichen
Versteigerungenrichtet. Gerade den letzteren müssen die Amtsgerichtehier im Rheinlande unter
allen Umständen fern bleiben. Ebenso ist es unerläßlich, dem rheinischen Notariate seine bisherige
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ausschließlicheZuständigkeit in Thciluugssachcu, ungeschmälertzu belassen. Dem Anscheu der
rheinischenAmtsgerichte kaun es nicht förderlichsein, wenn iu den Augen des Publikums der
Anschein geweckt wird, als seien die Amtsgerichte dazu bestimmt, dem Notariate Konkurrenz zu
machen und dasselbe an die Wand zu drücken,

Auf das rheinische Notariat und auf alle diejenigen, welche wohl bereit wären, um sich
in der Folge demselbenzu widme», müßte das geplante Vorgehen niederdrückend wirken,namentlich,
soweit es das ländliche Notariat betrifft. Man hat noch in jüngster Zeit eine Anzahl neuer
Stellen geschaffen und will jetzt wieder alles in Frage stellen. Durch das Gesetz vom 13. April 1888,
welchesdie Verbindung der Ncchtsanwaltschaftund des Notariates an denjenigen Orten zuläßt,
wo ein Bedürfniß hierzu vorliegt, hat man zweierlei bewirkenwollen, eincstheilssollte das Notariat
in den ländlichen Bezirkendurch die Verbindung lebensfähigergemacht werden; cmdernthcils bezweckte
mau, durch die Verbindung die Niederlassung von Rechtscmwältenan den kleinerenAmtsgerichten
zu fördern Beide Zwecke sollen jetzt wieder vereitelt werden, indem man den Notaren die Lust
am Amte verleidet und damit zugleich die Möglichkeit, auf dem Wege des gedachten Gesetzes
Ncchtsanwältc an die kleinereuAmtsgerichtezu bringen, wieder in die Ferne rückt.

Allerdings war auch schon in dem 187? vorgelegten Entwurf eines preußischen Aus-
führungsgcsctzes zum deutschen Gcrichtsverfassungsgesctze eine Bestimmung geplant, wonach in dem
Bezirkedes Oberlcmdcsgerichtszu Köln die Amtsgerichtefortan zuständig fein sollten, für die Auf¬
nahme öffentlicherUrkunden, wofür bis dahin die Notare ausschließlichzuständig waren. Die
Amtsgerichte sollten jedoch von dieser Zuständigkeit nur nach näherer Anordnung des Iustiz-
ministers Gebrauch machen.

Die fragliche Bestimmungwurde einzig und allein motivirt mit der damals bestehenden Sorge,
daß es in Zukunft schwer fallen tonnte, die ländlichenNotariatsstcllen immer vollständig uud recht¬
zeitig zu besetzen. In der Begründung wurde ausdrücklich ausgesprochen, daß die dem Iustizminister
vorbchciltenc Ermächtigungnur in Fällen eines dringenden Bedürfnissesertheilt werden soll.

Den Bemühungen des Vereinsvorstandcs ist es damals gelungen, die geplante Be¬
stimmung zu Fall zu bringen, und es hat auch der Vorstand in dem Punkte Recht behalten,
daß er die Befürchtung eines drohenden Nothstandes als unberechtigtbezeichnete. Wenn es nun
aber gegenwärtigfeststeht, daß die rheinischen Notariatsstelleu in einer Weise besetzt sind, wie nie
zuvor, wenn es ferner außer Zweifel ist, daß auch in Zukunft cm Nothstand, wie er 187?
befürchtet wurde, nicht eintreten wird, es sei denn, daß er vom Gesetzgeber selbst durch verkehrte
Maßregeln gewaltsam hervorgerufenwird, dann ist es wahrlich nicht abzusehen,was mit der ge¬
planten Erweiterung der amtsgerichtlichcuInständigkeit anders bezweckt werden soll, als eine Ver¬
kümmerungder nun bereits hundert Jahre im Rhcinlande zur vollen Zufriedenheit der Bevölkerung
bestehenden Notariatsverfasfung. Eine solche Verkümmerungder rheinprcußischen Notariatsverfassung
müßte natürlich auch eine verhängnißvolleRückwirkungauf die Notariatsverfassungcn in den süd¬
deutschen Rechtsgebicten uud auf die gedeihliche Fortentwickelung des Notariats in den übrigen
deutschen Rechtsgebietcnäußern.

Es ist immer und unter allen Umständen mißlich und zu vermeiden, daß für einen und
denselben Zweck mehrere gleichberechtigte Beamtenklassenneben einander gestelltund gewissermaßen
dazu gedräugt werden, sich gegenseitigdas Leben sauer zu machen, namentlich dann, wenn die
eine dieser Beamtenklcisscudarauf angewiesen ist, in dem ihr zugewiesenen Geschäftsbetriebeden
ausschließlichen Lebensberuf zu erblickenund jeden Eingriff in diesen Geschäftsbetriebals eine
Schmälerung des nothwendigenLebensunterhalts anzusehen
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Wie sehr aber derartige Uebelständehervortreten müssen, wenn dem rheinischen Notariate
die unbeschränkteKonkurrenz des Amtsgerichts zur Seite gestellt wird, darüber kann Niemand
im Zweifel sein, der weiß, wie groß der Einfluß der Amtsgerichtein Vormundschafts-und Nach-
laßsachcnanf die Eutschließuugeuder Bethciligteu bisher schon war und in der Folge erst recht
sein wird. Ist es nicht der Amtsrichter, dann ist es der Gcrichtsschrcibcr,welcher in Zukunft
stets iu die Versuchung kommen würde, seinen Einfluß auf die Entschließungender Bethciligten
geltend zu machen. Wie sehr aber ein solcher Zustcmd geeignet wäre, ein gedeihliches Einvernehmen
zwischen den Amtsgerichtenund den Notaren in den ländlichen Bezirkenzu beeinträchtigen,bedarf
wohl keiner weiteren Ausführung, Es kann auch nicht bezweifeltwerden, daß auf solche Art es
allmächtig den Amtsgerichtengelingenwürde, ein ländliches Notariat nach dem anderenlebcnsuufähig
zu machen. Wenn aber im Zusammenhange damit gesagt wird, daß ein solcher Erfolg von den
Vertretern des Fiskus ins Auge gefaßt werde, dann ist wahrlich nicht abzusehen, wie dem Interesse
der Staatskasse damit gedient sein kann, daß sie genöthigt wird, für jeden verdrängten ländlichen
Notar die doppelte Zahl von Amtsrichtern und Gerichtsschrcibernzu besolden. Daß eine
Vcrdränguug der Notare iu deu großen Städten auf dem geplanten Wege nicht zu erreichen ist,
liegt auf der flachen Hand. Hier machen es die täglich sich steigerndenAnforderungendes Lebens
und des Verkehrs den Amtsgerichtengeradezu uumöglich, die dem Notariate gestelltenAufgaben
auch nur annähernd zu erfüllen. Das zeigt am deutlichsten die Entwickelung in den großen
Städten der östlichen Provinzen, namentlichin Berlin, wo es sogar dem von der Rcchtsanwaltschaft
nur im Ncbcuamte geführten Notariate in stets steigendem Maße gelungen ist, die Befassung
der Amtsgerichtemit den Ncurkuudungsgcschäftenauf eiu Minimum hcrabzudrücken. Von einem
Interesse, welchesder Fiskus an der geplanten Aenderung haben soll, kann also vernünftigerweise
nicht die Rede sein.

Anlage 11.

Bericht und Anträge
des Provinzialausschusscs,

betreffend

die Herstellungvon Kleinpflaster,Großpflaster, Brücken und andern Banlichteiten
auf den Provinzilllstraßeu.

I.

Der 40, RheinischeProvinziallandtag hat am 15, März 189? bei der Festsetzungdes
Etats für die Verwaltung und Unterhaltung der Prouinzialstraßcu den Beschluß gefaßt,

„den Provinzialausschuß zu beauftragen, mit Rücksicht auf die Vermehrung der
Provinzialstrahen und die theuerer gewordeneUnterhaltung, sowie den vielfach starker
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gewordenenVerkehr auf denselben, im nächstenEtat größere Mittel der Straßenver-
waltung zur Verfügung zu stellen, auch den Prouinzialausschuß ferner zu ermächtigen,
im Falle sich hierzu die Nothwendigkeitschon jetzt ergeben sollte, Titel III Nr. 2»,
der Einnahmen und Titel IV Nr, 1 der Ausgaben um je 100 000 Mark zu erhöhen
und die betreffendeSumme bereiten Mitteln zu entnehmen."

In den diesem Beschlusse vorhergehendenBerathungen des Landtages und seiner III. Fach¬
kommission wurde hervorgehoben,daß der Etat der Straßenverwaltung seit 1884 im Wesentlichen
konstant gebliebensei, trotzdem 500 Km Wegestrecken seitdem als Prouinzialstratzen übernommen,
der Durchschnittspreis des Materials von 6 Mark ?? Pfg. auf 8 Mark 74 Pfg. für das
Kubikmeter,d. h. um 29,i°/° und der Durchschnittstagelohnvon 1 Mark 69 Pfg. auf 2 Mark
11 Pfg., d. h. um 24,85«/„ gestiegenseien.

Dieser Beschlußdes Provinziallandtages und seine Motiuirung lassen einen Rückblick auf
die technische und die Finanzgebahrung der Prooinzialstrahenverwaltuug im laufenden Jahrzehnt
geboten erscheinen.

Schon im Jahre 1891 ist aus Anlaß der Klagen des technischen Leiters der Straßen¬
verwaltung über die Unzulänglichkeitdes Etatskredits für die Unterhaltung der Provinzialstraßen
von dem Landeshauptmann diese Frage im Provinzialausschusse zur eingehenden Erörterung
gebrachtund eine besondere Kommissioneingesetzt worden, welche die Wcgeverhältnissein benach¬
barten Staaten (Pfalz, Baden, Elsaß-Lothringen) prüfen und auf Grund Vergleichs mit unseren
Verhältnissen besondereVorschlägefür die Verwaltung und Unterhaltung der Provinzialstraßen
uud etwaige Vermehrung der Geldmittel ausarbeiten sollte. Der von dieser Kommission zur
Sache erstattete Bericht vom Herbst 1891 beginnt mit folgenden Sätzen:

„Die stetig sich steigerndenAnsprüchean den Zustand der Provinzialstraßen und das
nicht zu bestreitende dauernde Wachsen der Preise für Unterhaltungsmaterial und
Arbeit liehen nach Ansicht des zuständigen Landesbauraths die in den laufendenEtats
vorgesehenen Untcrhaltungskredite für die Folge nicht mehr ausreichend erscheinen.
Es lag deshalb die Erwägung nahe, ob nicht durch eine Aenderung in der Organi-
fation der Straßenbauuerwaltung oder durch eine von der bisherigen abweichende
Bau-Unterhaltungsmethode eine Verminderung der Unterhaltungskosten der Straßeil
erreicht werden könne."

Auf Grund ihrer Prüfung der Verhältnisse kam die Kommission des Prouinzialaus-
fchusses im Wesentlichen zu folgendemResultat:

1. Der Unterhaltungszustand der rheinischenProvinzialstraßen steht bezüglich der Fahr¬
bahn im Allgemeinennicht hinter dem der pfälzifchen, badischen und elsatz-lothringischen
Straßen zurück.

2. Die Unterhaltungskostenbei uns erscheinen im Vergleich mit den Nachbarstaatenzwar
nicht zu hoch, allein es lassen sich durch Vergrößerung der Reviere der Aufstchts-
beamten, Verminderungder Zahl der Strahen-Aufsichtsbeamten,sowie durch Unterhaltung
der Straßen mit geringem Verkehrdurch Ausbesserung noch weitere Ersparnisseerzielen.

3. Eine Erhöhung des Straßen-Etats für die gewöhnlicheUnterhaltung erfcheinttrotz der
stetig steigendenPreise für Material und Arbeit zur Zeit nicht geboten, zumal durch
Vorausleistungen der Fabriken:c. für die Unterhaltung schwer belasteter Straßen
Entschädigungfür die Prouinzialverwaltung in Aussicht steht.
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4. Die zum Umbau von Brücken, zu Neupflasterungen und größeren Entwässerungs¬
anlagen in längeren Zwischenräumenerforderlich werdenden einmaligen Ausgabensind als
außerordentlicherKredit neben den ordentlichen Mitteln des Etats besonders zu beantragen.

5. Statt der bisherigen ständigen Wcgearbeiter sind Strahmwärtcr nach badischem
Muster anzunehmen, das Personal der Stratzenaufsichtsbeamten zu vermindern und
zur besseren Ausbildung der letztereneine besondereSchule zu errichten.

6. Das Deöcnfystem ist als allein maßgebendes Prinzip zu verlassen und neben
dem Deckensystem die Unterhaltung der Straßen durch Flickeneinzuführen.

Der 37. RheinischeProuinziallandtag hat in seiner Sitzung vom 6. Dezember 1892
von den vorstehendenAnträgen Kenntniß genommen, eine besondereGutheißung aller darin ent¬
wickelter Ansichten mangels Möglichkeiteiner Nachprüfung im Einzelnen dagegen abgelehnt und
nur den Provinzialausschuh beauftragt, wegen Errichtung einer Schule für niedere Technikerdes
Wege- und Wiesenbaues die nöthigen Vorbereitungen zu treffen. Da im Ucbrigen aber alle vom
Provinzialausschuh gemachtenpraktischenVorschlägezu 2—6 obiger Thesen die Billigung des
Provinziallandtages fanden, fo wurde seitdem mit der Verminderung der Zahl der Straßen-
aufsichtsbemnten,Einführung des Flickens auf den Straßen, Durchführung des Wärtersystems
und Erhebung von Vorausleistungen vorgegangen.

Was insbesondere die letzterenund namentlich ihre finanziellen Wirkungen betrifft, so
werden Vorausleistungen auf den ehemaligenBezirksstraßen seit dem Etatsjahre 1892 erhoben.
Der Etatstitel IV Nr. 1 der eigenen Einnahmen der Straßenverwaltung sah in der Zeit von
1893—1895 einen Iahresbetrag von 175 000 Mark, seitdem bis jetzt einen solchen von
100 000 Mark vor, während die wirklichenEinnahmen nur betragen haben:

im Etatsjahre 1892 ---- 24 639 Mark 80 Pfg.
1893 ^ 54 762 „ 3? „
1894 - 6? 142 „ 60 .,
1895 - 70 694 „ 24 ..

„ 1896 ---- 151 303 „ 28 „
189? ---- 241634 „ 11 „

Die Vorstehenden Ziffern stellen die wirklichenEinnahmen in den einzelnen Jahren dar,
die Beiträge selbst aber entfallen nicht blos auf das Jahr der Zahlung, sondern zum Theil auf
die vorhergehendenJahre.

Im Ganzen sind hiernach binnen sechs Jahren 610176 Mark 40 Pfg., mithin durch¬
schnittlich jährlich 110941 Mark eingegangen. Die außergewöhnlichenSchwierigkeiten bei der
Erhebung der Vorausleistungen von etwa 600 Betrieben haben bekanntlich die Verwaltung ver¬
anlaßt, dem Provinziallandtage für die Zukunft die Heranziehung eines Betriebes nur für den
Fall vorzuschlagen,daß der Jahresbeitrag für die Abnutzung der Straße 200 Mark übersteigt.
Auf diese Weise wird es immerhin noch möglichsein, einen Iahresbetrag von etwa 100000 Mark
an Vorausleistungen snr die Bezirksstraßen zu erhalten, eine Summe, welche indessenden erheblich
größeren Aufwendungender Provinzialverwaltung für jene, von der Industrie so sehr stark in
Anspruch genommenenStraßen in keiner Weise entspricht.

Während die Einnahmen aus den Vorausleistungen den gehegten Erwartungen nicht
entsprochen haben, sind die Materialpreise und Arbeitslöhne seit dem Etatsjahre 1891 weiter ge¬
stiegen. So hat im Etatsjahre 189? der Durchschnittspreisvon Kleinschlag und Kies 9 Mark 4 Pfg.
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und der Durchschnittstagelohnder Arbeiter 2 Mark 15 Pfg. betragen gegen ? Mark 92 Pfg. bezw.
1 Mark 98 Pfg. im Etatsjahre 1891. Noch für das laufende Etatsjahr 1898 hat sich eine
durchgreifendeLohnerhöhung der Wärter als unabweisbar herausgestellt, so daß der Durchschnitts¬
tagelohn sich z. Zt. auf etwa 2 Mark 22 Pfg. beläuft.

Wenn der durchgehendeVerkehr auch in Folge des Neubaues von Eisenbahnen in
einzelnenGegenden abgenommen hat, so ist in andern Gegenden, insbesonderein den Industrie¬
gebieten der Provinz eine Zunahme des Verkehrs auf den Provinzialstraßen zu verzeichnen. Die
außerordentlicheVermehrung gewerblicher Anlagen, die dadurch hervorgerufenestarke Vauthätigkeit
in den Industriebezirkenund Städten belastete einen großen Theil der Provinzialstraßen mit einem
Verkehre von bisher nie dagewesenerStärke. Dazu kam der Bau zahlreicherNebeil- und Klein¬
bahnen, die zwar manchen Straßenstreckenden schweren durchgehendenVerkehr entzogen, anderen
dagegen einen lokalen, aber schweren Verkehr wieder zuführten, im Ganzen aber jedenfalls eine
Erschwerung der Unterhaltung der Straßen herbeiführten. In den industriellen Theilen der
Provinz ist im Allgemeinen der Verkehr qualitativ schwerer geworden, indem namentlich die
industriellen Fuhrwerke heute zum Theil das Doppelte oder gar das Dreifache der früheren Lasten
transportiren. In Folge dessen war die Straßenverwaltung gezwungen,da Decken mit weicherem
Material, welche früher 6 Jahre und langer hielten, häufig schon nach 2 Jahren völlig abgenutzt
waren, härteres aber theureres Material, besonders Basalt zu den Schotterdecken zn verwenden,
und häufig fogar Großpflaster an Stelle der bisherigen Chaussirnng anzubringen,

II.

Wenn es bei allen diesen finanziellen und technischen Erschwernissen der Straßenver¬
waltung bisher noch gelungen ist, ohne wesentliche Vermehrung der Geldmittel die Straßen im
Allgemeinenin einem Znstand zu erhalten, der der außerordentlichenEntwickelungdes Verkehrs
und seinen Bedürfnissen entspricht, so liegt der Grund hierfür u. A. in den Fortschritten der
Technikdes Strahenbauwesens, namentlich der Einführung der Dampfwalzen, welche seit 1886
bei der RheinischenProvinzialuerwaltung Anwendung gefunden haben. Dieselben haben sowohl
eine Herabminderung der Unterhaltungskosten, wie eine wesentlicheErleichterung des Verkehrs
geschaffen,konnten indessen die Wahrnehmung nicht hindern, daß die Straßen mit schwerstein
Verkehr auch bei dieser Herstellungsart den an sie gestellten Ansprüchennicht voll nachkommen
konnten. Da nun die Herstellung von Großpflaster auf Strecken dieser Art in einer häufig sehr
langen Ausdehnung einerseits unverhältnißmäßig hohe Mittel erfordert — das Kilometer Groß¬
pflaster kostet heute schon 30 000-40000 Mark und mehr — andererseits das Großpflaster den
leichterenVerkehr stark belästigt und das Pferdematerial schnell abnutzt, so hat die Provinzial¬
uerwaltung seit dem Jahre 1894 nach dem Vorgänge der Provinz Hannover Versuchemit einer
neuen Befestigungsart der bisher chaussirtenStraßen gemacht, den, sogenannten Kl ein Pflaster
oder Setzsteinpflaster.

Diefe Art der Straßenbcfestigung besteht darin, daß auf eine dazu besonders vorbereitete
Chaussirung, welche noch so stark sein muß, daß sie dem herrschenden Verkehr genügendenWider¬
stand leistet, ein mosaikartigesPflaster aus unregelmäßigenSteinen von 7—9 «m Kopffläche und
gleicher Höhe, dicht geschloffen zwischen Bordsteinen, aus einer dünnen Sandbcttung von höchstens
1 «m Stärke gesetzt und abgerammt wird. Dieses Pflaster setzt dein Angriffe der Räder eine
widerstandsfähigereFläche entgegen als die chaufsirteFahrbahn. Insbesondere findet, wie dies
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bei der letzteren der Fall ist, ein Loslösen und Aufheben der Steine mit den, Schmutzeder Nad¬
felgen oder durch den Eingriff der Hufeisenstollender Pferde oder eine Verschiebungder Steine
durch die Reibung zwischen Nad und Stein nicht statt,

Seit dem Jahre 1894 sind auf den Provinzialstraßen der Nheinprovinz bis jetzt etwa
74 Km Klcinpflaster hergestellt und, wenn die Erfahrungeil und Versuche auch noch nicht als
abgeschlossen anzusehensind, so erscheinen doch schon folgende Annahmen begründet.

Das Kleinpflllsterkann nach den bisherigen Erfahrungen Großpflaster nicht ersetzen, muh
also bei einem regelmäßigen ganz schweren industriellenVerkehr, der das ganze Jahr ohne wesent¬
liche Unterbrechungandauert, auch für die Zukunft als ausgeschlossen gelten.

Das Kleinpflasterscheint indessen besonders da angebracht, wo der Verkehr nur zeitweise,
während einiger Monate des Jahres besonders stark ist, wie z. B. auf den Straßen mit Zucker-
rübenverkehr, wo das Gewicht der Fuhren nicht allzu hoch ist, die Decke meist durch Aufwickeln
zerstört wird, und wo der von dem Fuhrwerke auf die Straße geschleppte Schmutz «. gleichzeitig
eine Schutzschicht bildet, welche das Kleinpflaster gegen die Angriffe der Fuhrwerke mehr oder
weniger schützt. Im Vauamte Düren sind Kleinpflastcrstrecken hergestellt, welche bei einem Ver¬
kehr dieser Art schon jetzt länger als 4 Jahre liegen, ohne wesentliche Veränderungen zu zeigen,
während früher dieselbenStrecken mit Chaussirung auch bei Aufwendung aller Mittel nicht in
ordentlichemZustande erhalten werden konnten.

Ferner erscheintdas Kleinpflasterda angezeigt, wo die Straße in feuchter Lage, z. B. in
Wäldern, Hohlwegenoder in Ortschaften liegt und der Verkehr kein Grohpflaster erforderlich macht.

Die Abnutzung des Kleinpflasters ist bei Verwendung des geeignetstenMaterials, d. h.
harter und zäher Steinarten, bis jetzt kaum bemerkbar. Immerhin haben sich bei genauerUnter-
fuchuug einiger Strecken einige Veränderungen an den Steinen gezeigt, sowohl durch Abschleifen
des Kopfes oder Absplittern der Kanten oder auch durch Zerstörung einzelner Steine in Folge
Spaltens. Wo bei den bisher gelegtenPflastcrstreckengrößereMißerfolge eingetreten sind, welche
in dem Stadium der Versucheuicht zu vermeiden waren, sind dieselbenzum Theil dadurch herbei¬
geführt, daß zu fprödes Material verwendet wurde, welchesdem besonders schweren Verkehrder
Strecke uicht gewachsen war, oder daß zu kleine Steine zur Verwendung kamen, welche bei dem
leichten Verkehr der hier vorbildlich gewesenenProvinz Hannover angebracht erscheinen konnten,
dem hiesigen Verkehr aber nicht standhielten. Endlich hat an manchen Stellen offenbar auch
die Beschaffenheitdes Untergrundes, d. h. der chaussirtcnFahrbahn, auf welche das Pflaster auf¬
gebracht wird, die Haltbarkeit 'des letzteren beeinträchtigt und die Erfahrung gezeitigt, daß eine
besonders sorgfältige Vorbereitung der chanfsirtenSteinbahn, event, durch Ausbesserungund sorg¬
fältiges Profiliren, eine der ersten Vorbedingungen für die Haltbarkeit des Kleinpflastcrs ist. Die
Grenzen der letzterenfcheincnnach den bisherigen Erfahrungen so zu liegen, daß das Klcinpflaster
auf den Strecken, wo es sich bewährt hat, etwa 5 Tonnen — 190 Centner Ladegewicht bei
einem Zugthier-Verkchr vou 500 Thieieu täglich zu tragen vermag,

Auf Grund obiger Erfahrungen sind nun, Ermittelungen darüber angestellt worden, in
welchem Umfange das Kleinpflaster auf den Provinzialstraßen zweckmäßig zur Anwendung kommen
könnte, und es hat sich dabei ergeben, daß außer den bereits hergestellten?4 Km noch etwa
180 Km Straßcnpflllster zur Bedeckung mit Kleinstreckcn empfohlenwerden können.

Was die Kosten der Herstellung des Kleinpflastcrs betrifft, fo sind dieselbennatürlich je
nach Lage der Bezugsquellendes Stein- und sonstigen Aaumaterials, uach der Beschaffenheit des erst
in den rechten Zustand zu vcrsctzendcn Untcrgrundes, den Arbeitslöhnen,der Breite der Stcinbah»
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u. s, w. verschieden, haben sich auch im Laufe der Zeit seit 1894 bereits nicht unwesentlich erhöht.
Während im Beginn der Versuche das Kilometer mit etwa 15 000 Mark hergestellt wurde, kann mau
jetzt annehmen, daß das Kilometer16 000—17 000 Mark kostet und vielleicht im Lanfe der nächsten
Jahre 18 000 Mark kosten wird. Die Unterhaltungskosten des Kleinpflastersdagegen, soweit es
au richtigerStelle und mit richtigem Material hergestelltwird, werden nur geringe sein und durch
Auswechseln einzelner gespaltener Steine sowie Umlegen eingesunkenerStellen hervorgerufen
werden. Jedenfalls hat das Kleinpflasterbis jetzt auf dcu gelungenen Versuchsstreckcn weder eine
Reinigung durch Abfegen uud Abfchlammcn,noch eine Abdeckung mit Sand, die auf chaussirten
Strecken zeitweise erforderlich wird, nothwendig gemachtuud werden auf Grund dieser Beobach¬
tungen die jährlichen Unterhaltungskostendes Kleinpflastcrs zur Zeit auf 100 Mark für das Kilo¬
meter geschätztwerdcu können. Hierbei soll noch hervorgehobenwerden, daß sich das Kleinpflastcr
für den Verkehr unter allen Umständen als sehr angenehm erwiesen hat, sowohl in der Ebene, wie
bei Steigungen und bei Glatteis. Insbesondere bieten die vielen, zum Theil breiten, mit Sand
ausgefüllten Fugen den Hufeisender Pferde ausreichendenHalt, wahrend bei der größeren Glätte
der Fahrbahn die Zugkraft eine geringere zu sein braucht.

Die Herstellungskosten der Chaussirnugdagegen können auf deu hier in Frage kommenden
Strecken mit durchschnittlich7000—8000 Mark für das Kilometer, die jährlichen Unterhaltungskosten
dagegen mit etwa 400 Mark in Ansatz gebrachtwerden. Die Herstellungskostenbetragen bei der
Chanssirung hiernach nnr etwas weniger als die Hälfte, die Unterhaltungskosten dagegen das
Vierfache des Klcinpflasters.

Nach obigen Darlegungen kann zur Zeit angenommenwerden, daß die Anwendung des
Kleinpflastersunter gewissen Voraussetzungeneinen wesentlichen technischenFortschritt in: Straßeu-
bcm der Nhempruvinz bedeutet, und es entsteht die Frage, ob es auch wirthschaftlich gerechtfertigt
erscheint, in größerem Umfange zur Anwendung von Kleinpflastcr auf den Provinzialstraßen über¬
zugehen. Die Beantwortuug dieser Frage hängt im Wesentlichen von drei Faktoren ab:

1. Der Haltbarkeit des Kleinpflastcrs und der Chaussirung, d. h. der Zeitdauer, welche
von der Herstellung bis zur völligen Abnutzung uud Erneuerung des Kleinpflasters
bezw. der Chaussiruug verstreicht;

2. den Herstellungs-und Unterhaltungskostendes Kleinpflcisters und der durch sie ersetzten
Chllussirung;

3. dem Verhältniß zwischenDauer, Herstellungs-uud Unterhaltungskostendes Kleinpflasters
einerseits und der Chaussirung anderseits.

Die Dauer des richtig angewandtenund richtig hergestelltenKleinpflastcrs hängt natürlich
von den örtlichen Verhältnissen ab und kaun nicht allgemein für alle Verhältnisse beantwortet
weiden. Insbesondere fehlt z. Z. noch jede Erfahrung hinsichtlicheiner längeren Dauer, da die
ältesten Strecken erst 4 Jahre alt sind und bei den besten derselben noch gar nicht abznsehcnist,
wann das Bedürfniß einer Erneuerung eintreten wird, und daher nnr angenommenwerden kann,
daß bis dahin uoch eine längere Reihe von Iahreu vergehenwird. Nur scheint es möglich, auf
Grund der bisherigen Erfahrungen mit annähernder Sicherheit anzugeben, um wieviel länger
eine bestimmte Kleinpflastcrstreckcmindestens hält im Vergleich zur Chaussirung auf derselben
Strecke, und man ist zu dem Resultat gekommen,daß die Annahme einer dreifachen Dauer des
Kleinpflasters gegenüber der Decke nicht unbegründet ist. Eine dreifache Dauer würde aber auch
das Minimum sein, was unbedingt verlangt werden muh, wenn die Anwendung des Kleinpflasters
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wirthschaftlichrichtig sein soll, denn nach den früheren Ausführungen betragen Herstellungs- und
Unterhaltungskostenmehr als das Doppelte der Schotterdecken, Würde daher bei den doppelten
Kosten des Kleinpflasters dasselbe nur die doppelte Dauer der Chaussirunghaben, so wäre ein
Gewinn nicht vorhanden, da die Verzinsung des Anlagekapitals für Kleinpflasterletzterestheurer
machenwürde. Der wirthschaftliche Vortheil des Kleinpflasters kann daher, so lange die Kosten
das Doppelte der Chaussirung betragen, erst dann beginnen, wenn die Dauer mehr als das
Doppelte beträgt.

Ein Bild von den wirthschaftlichen Vortheilendes Kleinpflastersgewährt folgende Erwägung.
Eine Straßcnstreckevon 1000 iu Länge, deren Decke zur Zeit nahezu abgenutztsei, soll

mit Kleinpflaster oder Chaussirung auf die Dauer von 30 Jahren unterhalten werden. Die Kosten einer
Decke betragen 7000 Mark, die Unterhaltungskostenauf das Jahr 400 Mark, während die Zeitdauer
bis zu der Erneuerung der Decke auf 5 Jahre angenommenist. Die Kosten der ersten Ausführung
des Kleinpflasters sind auf 16 500 Mark, die Kosten der Erneuerung des Kleinpflasters nach 15
Jahren — 3fache Dauer der Decke — unter Wegfall der Kosten für Vorbereitung der Fahrbahn
und Anrechnung des Werthes des noch brauchbaren Steinmaterials auf 12 650 Mark und die
Unterhaltungskostenfür das Jahr auf 100 Mark zu veranschlagen. Außer der eisten Decke sind in
fünfjährigenPerioden also noch 5 Deckenerneuerungenbezw. eine Erneuerung des Kleinpflasters
nach 15 Jahren erforderlich. Das Kapital, welcheszur Zeit erforderlichist, um mit demselben
einschließlich Zinsen und Iinseszinsen die Kosten der Deckschüttungen und der Unterhaltung auf
die Dauer von 30 Jahren zu bestreuen,dann aber gänzlich aufgebracht sein soll, beträgt 36 130 Mark.
Das entsprechendeKapital wird bei Unterhaltungmit Kleinpflasterdagegen nur 25 950 Mark betrage».
Die Ersparniß beträgt somit für die 30 Jahre 36130 — 25 950 --- 10 180 Mark oder jährlich
an Zinsen 356 Mark 30 Pf. für das Kilometer oder auf das Jahr und 100 Kin 35 630 Mark.

Da die jährlichen Deckenunterhaltungskosten einschließlichder Deckenerneuerungkostcn ——s- 400 —

1800 Mark und die Ersparniß an Zinsen für das Jahr 356 Mark 30 Pf. beträgt, so berechnet
sich letztere auf rund 20°/«.

Wird dasselbe Experiment nach 30 Jahren wiederholt, so ist die Ersparniß größer, weil
statt der Kosten der eisten Ausführung des Kleinpflasters von 16 500 Mark nur 12 600 Mark
treten, und zu dem zuerst gesparten Kapital wird ein bedeutend höheres treten, mithin auch zu
dem jährlichen Ziusgewinn von 35 630 Mark ein bedeutend höherer hinzukommen.

Die der Berechnungzu Grunde gelegten Unterlagen sind keineswegs als die günstigsten
anzusehen. Die Vortheile sind erheblichgrößer bei Decken von kürzererDauer und bei geringeren
Kosten des Kleinpflasters. Die folgende Tabelle gewährt eine Uebersichtder Kosten einer Klein-
Pflasterstrecke und Deckschüttungvon 100 m Länge während einer Zeitperiodc von 15 Jahren,
gleich der angenommenenDauer einer Kleinpflastcrdeckebei der Annahme, daß die Kosten der
Herstellung der Decke bezw. des Kleinpflasters 700 bezw. 1650 Mark, die entsprechenden jährlichen
Unterhaltungskosten40 bezw. 10 Mark betragen, die Dauer 5 bezw. 15 Jahre und der Zinsfuß
3l/2»/, beträgt:
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l. Schotterdecke.
1 2 3 4 5 <! 7 8 9

Jahr
Erneue¬

rung
Zinsen
von 2

Zinses¬
zinsen von

3

Aus-
besse-
rung

Zinses-
zinsen von

Kosten bis
zum Schlüsse

des Vorjahres

Ocsammttosten
bis znm Schlüsse
des betr. Jahres

Aemertungen.

1 700 700 —

2 — 24 5,0 — — 40 — —- 700 — 764 50

3 — 24 50 —- 80 40 1 -,0 764 50 831 20

4 — 24 50 1 ?! 40 2 80 831 20 900 27

5 — 24 5.0 2 5? 40 4 20 900 27 971 5!

6 700 24 5.N 3 -13 40 5 00 971 54 1745 0?

7 — 49 — 4 20 40 7 — 1745 0? 1845 32

8 — 49 6 . 40 8 10 1845 32 1948 72

9 — 49 — 7 72 40 9 «0 1948 72 2055 21

10 — 49 9 43 40 11 20 2055 21 2164 «7

11 700 49 — 11 15 40 12 «!0 2164 «7 297? <!2

12 — 73 5.0 12 «0 40 14 — 297? 02 311? 08

13 — 73 50 15 43 40 15 40 311? 08 3262 3,

14
15 —

73
73

5.0
5.0

18
20

01
58

40
40

16
18

«0
20

3262
3410

3!

02

3410
3562

02
00 d.i. durchschnittlichslirda«

Jahr 3562,9» -- »»7,53.
18

Vemerlunn. Die Iinseszinsen von den Beträgen der Spalten 4 und l! sind der Geringfügigkeithalber unberück¬
sichtigt geblieben (in beiden Berechnungenfür Schotter und Kleinvflaster),

2. Kleinpflastevung.
I 2 3 4 5 t! 7 8 9

Jahr
Erneue

ruug
Zinsen
von 2

Zinses
zinsen von

3

Aus
Hesse
ruug

Zinses»
zinsen von

5

Kosten bis
zum Schlüsse
des Vorjahres

Oesammtkosten
bis zum Schlüsse
des betr. Jahres

Bemerkungen.

^ ^ ^f. ^ ^- ^ ^ ^ ^ ^- ^ ^-

1 1650 1650 —

2 — 5? 75 — — 10 — — 1650 — 171? 75
3 — 5? 75 2 02 10 — 35 1?17 75 178? 8?
4 — 57 75 4 01 10 — 70 178? 87 1860 30
5 — 5? 75 6 00 10 1 05 1860 3t! 1935 22
6 — 57 75 8 08 10 1 40 1935 22 2012 15
7 — 5? 75 10 l! 10 1 75 2012 15 2092 00
8 — 5? 75 12 13 10 2 10 2092 00 2174 0!
9 — 5? 75 14 15 10 2 45 2174 01 2258 30

10 — 5? 75 16 1? 10 2 80 2258 30 2345 l! s ImI1.Illl,itUderftei«en
lall» die Kosten der Gchot-
»terunn. diejenigen derKIein«
(Pflaster»»»zum erstenmal

11
12 I 5?

5?
75
75

18
20

10
21

10

10

3

3

15

50
2345
2434

!!
20

2434
2525

20
66

13 — 5? 75 22 23 10 3 85 2525 00 2619 49
14 '— 57 75 24 25 10 4! 20 2619 1!» 2715 00
15 " 57 75 26 28 10 4 55 2715 00 2814 27 d. i, durchschnittlichfür da«

Jahr «»l«,2? — 1»?,»»
1»

Mithin Schotterung im
rund 50 M. Nurchschnitt der 15 Jahre für Jahr und Etat, mehr 237,53-187,62 --- 49,91
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Nach diesen Darlegungen wird man nicht zweifelhaftsein können, daß es sich vom wirth¬
schaftlichen Gesichtspunkte aus empfiehlt, zur Anwendung des Kleinpflasters auf den dazu geeigneten
Strecken vorzugehen; noch mehr empfiehlt sich dieses aber im Interesse einer guten Straßeuunter-
haltung, da die mit Kleinpflaster versehenen Straßenstrecken, welche stets frei von Schmutz und
Staub bleiben, für den Verkehr große Vorzüge vor den chcmssirten Straßen haben.

Es fragt sich nun, in welcherWeise die zur Ausführung des Kleinpflasters im größeren
Maßstabe erforderlichen Geldmittel ohne zu große Schwankungendes Etats aufgebracht werden können.

Die bisher hergestellten rund 74 Km Kleinpflastcr sind aus den durch den Etat zur
Verfügung gestelltenMitteln, welche in den letzten Jahren namhaft verstärkt wurden, bestrittcn
worden, indem man in den Jahren 1894, 1895 und 1896 im Ganzen ungefähr 26 Km, im
Jahre 1897 etwa 15 Km und im Jahre 1898 rund 32 Km anfertigte. Hierzu ist aber zu
bemerken,daß namentlich die Herstellung von 32 Km im Jahre 1898 finanziell nur dadurch
möglich gewordenist, daß im vergangenen Etatsjahre an Vorausleistungsbeiträgen aus dem Vor¬
jahre 141504 Mark mehr, als im Etat vorgesehen, eingegangen und außerdem durch den Eingangs
erwähnten Beschluß des 40. Proviuziallandtages noch 100000 Mark besonders zur Vcrfüguug
gestellt warm.

Bei der Frage der Beschaffungder Geldmittel ist zunächst zu entscheiden,in welcher
Zeitdauer der Neubau der dazu bestimmtenchcmssirtenStraßenstreckenvorzunehmenist. Nach den
erwähnten Rcntabilitäts-Bcicchnungcn ist ein so wesentlicherVortheil für die Straßcnuerwaltung
von der Anlage des Kleinpflasters zu erwarten, daß zur Sichernng desselbeneine baldmöglichst!,-
Ausführung desselben geboten erscheint,da mit jeder Decke, welche auf einer zu Kleinpflaster
geeigneten Strecke angebracht wird, unbedingt finanzieller Schaden für die Straßenverwaltnng
verknüpft ist. Die Zeit der Ausführung der Kleinpflasteruugen ist indessen durch mehrere
Umstände bedingt, welche zu erörtern sind. Zunächst ist von Wichtigkeit,wieviel Kilometer Klein¬
pflaster in einem Baujahre durch die zur Verfügung stehenden Organe der Straßenverwaltnng
ohne Störuug anderweiter Arbeiten hergestelltwerden können. Nach den Erfahrungen des Jahres
1898, in dem ungefähr 32 Km Kleinpflaster hergestellt sind, muß angenommen werden, daß
damit die zulässige Höchstgrenzeerreicht ist. Die Herstclluug des Kleinpflasters erfordert in allen
Stadien der Arbeiten — von der Vorbereitung der Unterlage bis zur Vollendung — eine"so
sorgfältige uud unausgesetzteÜberwachung, daß das Straßenaufsichtspersonal während der Zeit
kaum anderweit disponibel ist, so daß es insonderheit ausgeschlossen erscheint, in einem Aufsichts-
bczirkc an verschiedenen, erheblich von einander entfernten Stellen gleichzeitig Kleinpflaster ausführen
zu lassen. Dazu kommt, daß die Pflastcrarbciter für Kleinpflastcr durchaus nicht in beliebiger
Anzahl zur Vcrfüguug stehen, daß vielmehr wirklich gute und im Kleinpflastcr als Specialität
geübte Arbeiter oft nur mit Mühe zu erlangen sind; die Verwendung uugcübtcr Arbeiter aber ist
stets von großem Nachtheil für die Güte und Haltbarkeit des Pflasters. Zu diesen Gründen
gegen ein allzuschnelles Vorgehen in der Herstellung der Kleinpflasterungcntritt als weitererGrund
hinzu, daß uur bestimmte Massen von Material ohne Erhöhung der Preise beschafft werden
können. Wenn hiernach die Herstellung vou 30 Km im Jahre als die höchstzulässige Leistung
erscheint, so wird durch geeigneteAuswahl der des Kleinpflasters zunächst bedürftigen Strecken es
auch zu ermöglichen sein, daß keine Strecken mit Ehanssiruug versehen werden, welche nach
wirthschaftlichrichtigem Vorgehen Kleinpflastcr erfordern; event, wird durch Ausbesserung eine
Strecke so lange in brauchbarem Zustaudc erhalte« wcrdcn können und müssen, bis die Klcin-
Pflllsterung möglich ist.

25*
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Hiernach würden zur Herstellung von 180 Km Kleinpflaster 6 Jahre oder 3 Etats-
Periodenund an Mitteln in der Annahme eines Kostenbetragesvon 16 500 Mark für das Kilometer
180 X 16 500 ^ 2 970 000 Mark oder jährlich 495 000 Mark oder in runder Summe
3 000 000 Mark, insgesammt 500 000 Mark jährlich erforderlichsein.

Es leuchtet ein, daß eine solche Summe nicht alljährlich aus dem ordentlichenUnter-
haltuugskredite entnommen werden kann. Die Eingangs geschilderten Preisverhältnisse lassen dies
unmöglich erscheinen; vielmehr ist es nur angängig, aus den laufendenMitteln höchstens soviel zu ent¬
nehmen,als in jedem Jahre für die mit Kleinpflaster zu bedeckendenStreckenerforderlich gewesen wäre,
wenn man sie weiter mit Chaussirung erhalten hatte, also die Kosten einer Decke von etwa 7000 Mark,
Selbst diese Kosten können aber nicht ganz den ordentlichenMitteln entnommen werden, weil eine
Decke, welche in Kleinpflaster umgewandelt werden soll, nicht ganz abgenutzt sein darf, vielmehr
noch einen Theil ihrer Stärke haben muß. Wäre eiue solche Decke als Chaussirung weiter zu
unterhalten, so würde ihre Erneuerung vielleichterst in 2 bis 3 Jahren erforderlichund sie bis
dahin nur mit Ausbesserungenzu unterhalten sein. Dies Verhältniß rechtfertigt es also, wenn
aus den ordentlichen Mitteln nicht der volle Kostenbetrag einer Decke, sondern nur ein Teilbetrag
entnommenwird, dessen Höhe im einzelnen Falle nach Lage der Verhältnisse festzustellen ist. Für
diese Darlegung wird es daher genügen,wenn angenommenwird, daß etwa '/3 der Kleinpflaster-
kosten dem ordentlichenEtat zu entnehmensind. Demgemäß würden für 30 Km Kleinpflaster zu
500 000 Mark alljährlich '/-, -^ 166 666 Mark 66 Pfg,, d. h. für ein Kilometer rund 5555 Mark,
also ungefähr ^/l der Kosten einer Decke, aus den ordentlichen Etatsmitteln, der Rest von
333 333 Mark 33 Pfg. jährlich oder für die 6jährige Periode 6 X 333 333,33 --- 2 000 000 Mark
aus anderen Mitteln zu entnehmensein.

Diese Mittel können nach Lage der Sache nur außerordentlichesein, da es sich bei der
Einführung des Klcinpflastcrs an Stelle von Chaussirungum eine außerordentlicheMaßregel, deu
Umbau einer Straße handelt, die aus laufenden Mitteln nicht bestrittcn werden kann. Dieser
Grundsatz ist bereits früher vom Provinzialcmsschußund Provinziallandtag anerkannt und in der
oben mitgetheilten Denkschrift des Provinzialcmsschussesunter Nr. 4 und dem entsprechenden
Beschlusse des Provinziallandtags vom 6. Dezember 1892 niedergelegtund lautet:

„Die zum Umbau von Brücken, zu Neupflasterungen und größeren Entwässerungs¬
anlagen in längeren Zwischcuräumenerforderlich werdenden einmaligen Ausgaben sind
als außerordentlicherKredit neben den ordentlichen Mitteln des Etats besonders zu
beantragen."

Es entsteht nunmehr die Frage, in welcher Art die außerordentlichenMittel zu beschaffen
sind, aus denen die Kleinpflasteruugenzu ungefähr 2/2 ilM Kostenbetrageszu bestreikn sein werden.
Hierzu bieten sich zwei Wege dar, entweder die Erhöhung des Etatskredits unter gleichzeitiger
Steigerung der Provinzialumlage für Straßenzwecke,oder die vorschußweise Beschaffungder Mittel
im Wege einer Anleihe, deren Verzinsungund Tilgung allmählich aus den laufenden Etatsmitteln
zu erfolgeu hat. Der letztere Weg kaun selbstredendnur betreten werden, wenn es möglichist,
diese Voraussetzungzu erfüllen, d. h. aus den etatsmäßigen Mitteln der Straßenverwaltuug die
Betrüge für die Verzinsungund Tilgung in angemessener Frist zu entnehmen. Erweist sich dieser
Weg als gangbar, so kann von der Erhöhung des Etats und der Umlage abgesehen werden.
Letzteres ist nach Ansicht des Provinzialnusschussesder Fall.

Wie nämlich bereits dargelegt worden ist, betragen die alljährlichenUnterhaltungskosten
einer Decke von 1 Km Länge durchschnittlich400 Mark, beim Kleinpflasterdagegen nur 100 Mark.
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Der jährliche Unterschiedbeläuft sich also für das Kilometer auf 300 Mark, mithin für 30 Km,
welche jährlich ausgeführt werden sollen, auf 9000 Mark, Diese Summe wird zur Verzinsung
und Tilgung der jährlich mit 333 333 Mark 33 Pf, aufzunehmendenAnleihe zur Verfügung stehen.
Es würde daher an einer 3'/2°/uigen Verzinsung der gedachte« Summe im Betrage von
11666 Mark 66 Pf, noch ein Betrag von 2666 Mark 66 Pf, fehlen, dessen Beschaffung aus
den laufenden Mitteln des Etats keine Schwierigkeitenbietet. Wird nun angenommen,daß nach
dem Ablaufe des 5. Jahres eine neue Decke an Stelle des angewandten Klcinpflasters hätte gelegt
werden müssen, die aus den laufenden Gtatsmitteln zu bestrcitengewesen wäre, jetzt aber in Folge
des Kleinpflasters gespart wird, so kann vom 6. Jahre ab der für die Decke ersparte Betrag zur
Tilgung der Anleihe verwandt werden und zwar in der Höhe des Iahresantheils an den Kosten
der Herstellung und Unterhaltung einer Decke, Kostet also z. B. die Herstellung einer Decke
7000 Mark, so entfallen auf die 5 Jahre ihrer Dauer je 1400 Mark, zu welchendann die
Unterhaltungskosteneiner Decke (400 Mary nach Abzug der Unterhaltungskostendes Kleinpflasters
(100 Mark) d. h. 300 Mark kommen, so daß vom 6. Jahre an 1400 p 300 ^ 1700 Mark
für das Kilometer zur Verzinsungund Tilgung der Anleihezur Verfügung stehen. Da die Anleihe
für das Kilometer 2/3 von 16 500 Mark - 1 l 000 Mark beträgt, so wird dieselbe, wie aus der
nachfolgenden Tabelle erhellt, bei einem Zinsfuße von 3'/» V« und einem Tilguugssatze von etwa
12«/, in 8 Jahren getilgt sein.

Lfde. Anleihe- ^ ,2 /»
IurVerfügung

stehender
Betrag

Tilgungsquotc
Nr. Tilgungsjahr Kapital Zinsen 12°/»

^/ 4 ^ 4. ^ ^e !<5-

1 6 11 000 — 385 — 1?00 1315 —
2 7 9 685 — 338 9» ,/ 1361 03
3 8 8 323 9» 291 34 „ 1408 66
4 9 6 915 31 242 04 „ 145? 96
5 10 5 45? 35 191 01 « 1508 99
6 11 3 948 50 138 19 » 1561 81
7 12 2 386 55 83 53 » 1616 47
8 13 ??0 0« 26 95 « 770 68

169? 04 11000 —

:rnach wür de also in jed :m der 6 3 im jähre eine uc. le Anleihe voi l je 333 33 33
aufzunehmen,dieselbe sofort vom nächsten Jahre an mit 3l/2°/<, aus den Untcrhaltungs-Erspnruissen
und den sonstigenEtatsmitteln zu verzinsen, aber erst vom 6. Jahre ab mit etwa 12«/« jährlich
zu tilgen sein, so daß die Tilgung jedesmal 8 Jahre dauert und 13 Jahre nach Aufnahme der
Anleihe vollendet ist, also noch vor Ablauf der auf 15 Jahre berechneten Dauer der Klcinpflaster-
strccken, für welche sie aufgenommenist. Es wird sich sodann empfehlen, die erforderlichenGeld¬
beträge aus bereiten Mitteln zunächstvorschußweise zu entnehmen, die Zinsen während der ersten
fünf Jahre aus den Mitteln des Etats der Straßenverwaltung zu decken, bei Beginn der Tilgung
der Anleihen aber dem Provinziallandtag wegen aller aufgenommenenBeträge eine besondere
Vorlage zu machen, m.

In dem dem Haupt-Etat für die Etatsjahre 1893 und 1891 beigcgebenen Vorberichtedes
Plovinzialausschussesvom 5. Oktober 1892 ist dargelegt worden, in welchemUmfange sich ein
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Bedürfniß zur Deckungaußerordentlicher Ausgaben bei der Straßenvcrwaltung geltend gemacht
hat. In Ausführung der bereits mehrfach erwähnten Resolution Nr. 4 in der Denkschriftdes
Provinzialausschusses (s. o. S. 2) beantragte der Proviuzialausschuß mit dem Berichte vom
5. Oktober 1892 zum Um- und Neubau von Brücken auf den Provinzialstraßen, zu Um- und
Neupflasterungen auf denselben, sowie zu Entwässerungsanlagen einen außerordentlichenKredit,
dessen Gesammtsummein einer dem ProvinziallcmdtagevorgelegtenZusammenstelln««,für Vrückcn-
bautcn auf 626000 Mark, für Pflasterungen auf 1513 400 Mark, im Ganzen auf 2139400 Mark
bemessen wurde. Demgemäß wurde zur allmählichen Durchführung der erforderlichenNeu- uud
Umbauten der außerordentlicheEtat jährlich von 95000 auf 295000 Mark erhöht und außerdem
der Reservefondsder Straßenverwaltung, welcherEnde 1891—1892 noch 673434 Mark 92 Pf.
betrug, zur Deckung der erforderlichen Kosten herangezogen.

Die außerordentlichenAusgaben haben betragen:
im Etatsjahre 1891 -- 307034 Mark 58 Pf.,

1892 ^ 302864 „ 24 „
„ 1893 --- 559647 „ 56 „
„ 1894 -- 525115 „ 47 „

1895 -- 272373 „ 28 „
1896 - 255168 „ 26 „
1897 -- 250962 , 06 „

Aus den vorstehendnachgewiesenen außerordentlichenAusgaben sind indessen auch Bauten
bestritten worden, welche in der dem 37. Prouinziallandtagc vorgelegten Nachweisung,welche mit
2139400 Mark für Brücken und Pflasterungen abschloß, nicht aufgeführt waren, deren Noth¬
wendigkeit sich aber im Laufe der Zeit als dringend und unaufschiebbarherausgestellthatte.

Ein Vergleichder verausgabtenSummen mit der dem 37. Provinziallandtagc vorgelegten
Nachweisungergicbt, daß von den insgesammtauf 2139400 Mark veranschlagten Pflasterungen und
Brückcnbautcn1488354 Mark 03 Pf. verausgabt sind und daß mit 147600 Mark veranschlagte
Bauten voraussichtlich nicht zur Ausführung kommen werden. Hiernach würde nach der Zusammen¬
stellungdes Jahres 1892 noch ein Bedürfniß von 503445 Mark 9? Pf., d. h. 2139400 Mark —
(1488354,03 -^ 147600 Mark) zur Herstellungvon Brücken-und Pflasterarbeitcn vorhanden sein.
Die Verhältnisse haben sich indessen seit Abfassungjener Zusammenstellungdes Jahres 1892 nicht
unwesentlich geändert. Insbesondere ist auch hier die erhebliche Steigerung des Verkehrs zu erwähnen,
die eine starke Abnutzungdes ohnehin schon abgängigenPflasters in einem Maße bewirkt hat, daß
die Klagen der Bevölkerungüber einen dem Bedürfnissenicht entsprechenden Instand der Pflastcr-
streckcn immer häufiger und lauter werden. Dazu kommt, daß die Zunahme des schweren Verkehrs
auf einer großen Reihe von Straßcnstrccken die Nothwendigkeitergebenhat, auf vielen, bisher
chanssirtcnStrecken Großpflaster anzulegen, da nur dieses die beständig verkehrendenschweren
Lasten zu tragen vermag und nach den bisherigen Erfahrungen Kleinpflastereinen Verkehr dieser
Art nicht tragen, das Großpflaster mithin nicht ersetzen kann.

Die Landesbauämtersind daher aufgefordert worden, eine neue Zusammenstellungderjenigen
größeren Brückenbauten, Um- und Neupflasterungenund sonstigen Bauarbeiten, deren Kostenanschlag
im Einzelnen 5000 Mark übersteigt, anzufertigen, welche nach ihrer Ansicht in den nächsten
3 Etatsperioden von 1899 bis 1905 erforderlichwerden. Die wesentlichen Ergebnisseder darauf
angestelltenErmittelungen sind in der folgendenTabelle zusammengefaßt:
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Nr. Landesbauamt

I.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.
IX.
X.

XI.
XII.

XIII.
XIV.
XV.

XVI,
XVII.
XVIII.

XIX.
XX.

Saarbrücken
Trier
Bernkastel
Kreuznach
Coblenz .
Neuwied
Bonn
Euskirchen
Prüm
Aachen .
Düren .
Köln . .
Siegburg
Gummersbach
Elberfeld
M,-Gladbach
Krefeld .
Düsseldorf
Wesel .

Es sind auszuführen:

Grohpflaster

Kni

1,K72

1,806

0,KK0

9,6»?

2,8 58

1,82»

4,8»?

1,382

1,21«

1,5»b

3,103

1,6 «2

3,l<»

9,84»

?,l2«

2,»88

11,«»«
?,?40

1,8N2

77 209
54 899
21499
28 429

114 799
57199

168 390
43 299
47 499
71699
85 599
89 299

109 009
29 400

275 300
119 000
356100
353 959

66 425

Brücken

Zahl > ^

5?,»<7 2158 995
2 158 995 Mark -

29 999
19 999

142 599

154 990
29 000
30 500
27 800

24 413 800

Sonstige Bauten
(Entwässerungsanlagen, Futter»

mauern, Schutzvorrichtungen.
KanaNIationen,Nferbefeftigungcn

Or»blchlagunterl»gen),

15 300
24 400

53 000
52 099

5 200

8 509

158 499

413 899 Mark -> 158 400 Mark ^Mithin Gesammt-Vedarf:
2731195 Mark.

Eine eingehende Prüfung dieser Vorschläge der Bauamter ist natürlichzur Zeit im Einzelnen
nicht möglich, da über Maßnahmen, welche zum Theil erst nach 3-6 Jahren auszuführen sind,
naturgemäß jetzt noch kein endgültiges Urtheil abgegebenwerden kann. Die Angaben der Tabelle
können daher zur Zeit nur als allgemeinerAnhaltspunkt dienen, werden aber doch von dem Wirk¬
lichen Bedürfnisse, wie es sich im Laufe der Jahre herausstellenwird, im Gcsammtresultatnicht
wesentlich abweichen.

Nach dieser Tabelle sind also im Ganzen 5?,«4, Km Großpflastcr zum Anschlage von
2158995 Mark, 24 Brücken zum Betrage von 413800 Mark und sonstige Bauten im Anschlage
von 158400 Mark herzustellen, insgesammt Bauausführungen zum Betrage von 2731195 Mark,
worin naürlich die in der Zufammenstcllung von 1892 erwähnten und noch der Ausführung
harrenden Bauten eingeschlossen sind. Zur Deckung dieses Bedarfs stehen zur Zeit in dem Etat
„L. AußerordentlicheAusgaben" der Straßenverwaltung 259999 Mark zur Verfügung, nachdem
von dem entsprechenden, 299009 Mark betragendenEtatstitel rund 40000 Mark für Entwäfserungs-
cmlagcn, Rinnen, Futtermauern lc. in Abzug gebracht bezw, für uiworhergcfchencFälle reservirt
sind. Es ist nun wünschenswert!),diese Mittel so zn verstärken, daß die größeren Bcmarbeitcn,
besonders die Pflasterungen in einer dem Wachsthum des Verkehrs entsprechenden kürzerm Zeit
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zur Ausführung gelangen, als dies bei den jetzigen Mitteln möglich ist, andererseits aber doch auch
die Ausführungen so vorzunehmen, daß sie mit dem vorhandenen Verwaltungsapparat ohne
Störung sonstiger Interessen sich erledigen lassen. Da, wie erwähnt, zu den Bauausführungen zur
Gesammtsumme von rund 2 731195 Mark in 6 Etatsjahren von 1899—1905 in dem außer¬
ordentlichenEtat je 250 000 Mark, zusammen 1 500 000 Mark zur Verfügung stehen, so bleiben
noch 2 731195 Mark — 1500 000 Mark -°° 1231195 Mark auf andere Weise zu beschaffen,
oder es müßte die Ausführung dieser Arbeiten auf eine lange Reihe von Jahren hinausgeschoben
werden, was zu mannigfachen Unzuträglichkeitenund auch finanziellenVerlusten führen würde.
Es erscheintvielmehr wirthschaftlichrichtiger, die Arbeiten in kürzerer Frist zur Ausführung zu
bringen und die hierzu erforderlichenGeldmittel im Wege einer allmählich zu tilgenden Anleihe
zu beschaffen.

Die anleihweise Beschaffungder Mittel zu diesen außergewöhnlichen,nur in langen Zeit<
räumen wiederkehrendenBauten ist für andere Kommunalverwaltungen in dem Erlasse der
Minister des Innern und der Finanzen vom 1. Juni 1891 (Min,-Bl. d. i. V S. 84) ausdrücklich
als wirthschaftlich richtig und finanziell zulässig anerkannt worden. In diesem Erlasse ist auch
ausgeführt, daß die Tilgung der zu Pflasterungen :c. erforderlichen Anleihe so zu bewirkensei,
daß, wenn nach Ablauf der Abnutzungsperiodedie Herstellung eines neuen Straßenpflasters er¬
forderlich wird, die alte Schuld abgetragen ist. Hiernach wird in dem Ministerialerlasse eine
Tilgung von 2«/» vorgeschrieben, die bei 3'/2prozentiger Verzinsung die Amortisation des Anleihe¬
kapitals in 30 Jahren ermöglicht, mithin in einein Zeitraum, den die mit dem Anleihekapital
hergestellten Strahenpflasterungen und Brückenbauten jedenfalls in der Regel weit überdauern.
Da hier keine Veranlassung vorliegt, von dem normalen 2prozentigen Tilgungsfuße abzuweichen,
so wird derselbe auch hier zur Anwendung zu bringen sein.

IV.
Hiernach beantragt der Provinzialausschuß:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen, den Provinzialausschuß zu ermächtigen:
1. zur Herstellung von etwa 180 Kru Klemvflastcr auf Provinzialstraßen innerhalb

der nächsten drei Etatsperiuden einen Theil der dazu erforderlichenMittel bis zur
Gesammthöhe von zwei Millionen Mark zunächst vorschußweisebei der Landesbank
gegen 3'/« »/„ Zinsen zu entnehmen und hinsichtlichder Verwendung, Verzinsung
und Tilgung der aufgenommenenSumme nach den in obigem Berichte enthaltenen
Vorfchlägenzu verfahren;

2. zur Herstellungvon größeren Neu- und Umpflasterungen,Brückenbautenund sonstigen
Anlagen (Entwiisserungs-,Schutzanlagen:c.) innerhalb der nächsten drei Etatsperioden
einen Theil der dazu erforderlichenMittel bis zur Gefammthöhe von 1 231195 Mark
im Wege der Anleihe bei der Landesbank gegen 3'/« °/° Zinsen und 2 "/« Tilgung
zu erheben."

Düsseldorf, den 29. November 1898.

Der Provinzialausschuß:
Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 12.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Bereitstellung weiterer Geldmittel zum Bau von Kleinbahnen.

Durch die Beschlüsse des 38. Provinziallcmdtagcsvom 2. Juni 1894 und des 40, Pro-
vinziallandtages uom 15. März 189? wurden dem Prouinzialcmsschußdie Beträge von 12 bezw.
6 Millionen Mark zur Verfügung gestellt, um aus denselbenDarlehen zu bewilligen, mit welchen
die Herstellung und Ausrüstung von dem öffentlichenVerkehr dienenden Kleinbahnen bewirkt
werden solle. Nach Nr. VI der vom Provinziallcmdtage über die Gewährung von Darlehen
getroffenen allgemeinen Bestimmungen hat der Provinzialausfchuß jedem Prouinziallandtage eine
Uebersicht über diesen Eifcnbahnfonds vorzulegen. Diesen Bestimmungen entsprechend folgt hier¬
mit eine Nachweisung,aus welcher Zeit und Höhe der Darlehensgewährungsowie die Darlehens¬
nehmer und der Bahnbau ersichtlich sind, für welche das Geld nachgesucht ist. Hierbei sei daran
erinnert, daß die nachfolgend bezeichneten Darlehen zu 3°/« Zinsen und 1°/° Tilgung ausgcliehen
sind und daß aus Mitteln der Straßenverwaltung der Landesbank für jedes Darlehen '/«°/°
Zinsen zugezahlt wird, so daß die Landesbank für die aus ihren Mitteln gewährten Anleihen der
Kreife :c. 3"/«°/° Zinsen erhalt, 3°/° von der darlehnsnchmcndenKorporation, '/«°/° von der
Provinzial-Straßenveiwaltung.

Datum
der Bewilligung

Darlehensnehmer
Bahnbau, für welchen das

Darlehen gewährt ist

Betrag des
Darlehens

4. Oktober 1894

27./28. April 189?
22./23. Januar 1895
21./22. „ 1896
22./23. .. 1895

Stadt Saarlouis

desgl.
Kreis Gummersbach

desgl.
Landkreis Aachen

Ensdorf-Saarlouis-Wllller-
fangen
desgl.

EngelskirchenMarienheide
desgl.

Kreisbahnen
zu übertragen

701 500

223 500
700 000

52 000
300 000

1 97? 000

26



202 41. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 12.

Datum
der Bewilligung Darlehensnehmer

Bahnbau, für welchen das
Darlehen gewahrt ist

Betrag des
Darlehens

9./10. Juni 1896
6. Mai 1895
2?./28. April 189?
25./26. Januar 1898
13./14. August 1895
22./23. Oktober 1895
27./28. April 189?
23. August 189?
18./19. Oktober 1898
22./23. „ 1895
22/23. März 1898

22./23. Oktober 1895

1./2. Dezember 1896
14./15. „ 189?
3./4. März 1896
28./29, April 1896
28,/29. ., 1896
15/16. Juni 189?

14./15. Dezember 189?
14./15. „
25,/26, Januar 1898
25,/26 .....
22./23. März
22./23. „
18./19, Oktober „

Landkreis Aachen
Kreis Vergheim

desgl,
desgl.

Kreis Euskirchen
Stadt Oberhauscn

desgl.
desgl.
desgl.

Stadt Mülheim a. d. Ruhr
desgl.

Kreis Kreuznach

desgl.
desgl.

Konzessions-Inhaber
Stadt Nees

Stadt Solingen
Vorgebirgsbahn Köln-Bonn

unter Garantie der bethciliglen
Stadt- und Landkreise

Stadt M.-Gladbach
Stadt Nhcydt

Kreis Vernkastel
Bürgermeisterei Wisscil

Kreis Geilenkirchen
Kreis Geldern
Kreis Merzig

Uebertrag
Forst-Brand
Kreisbahnen

desgl.
desgl.
desgl,

Oberhausen-Mülhcima. d. Nuhr
desgl.
desgl.
desgl.

Mülheim-Oberhausen
In Mülheim sowie nach

Heissen und Dümpten
Kreuznach-Winterburgbezw.

Wallhausen
desgl.
desgl.

Birkesdorf-Merken
Rees-Empel

Elektrische Kleinbahnen
Dransdorf-Güterbahnhof

Bonn und Nheinuferbahn
Köln-Bonn

Bau von Kleinbahnen
desgl.

Bullay-Trier
Wissen-Korb
Alsdorf-Wehr

Kempcn-Straelen-Kevelaer
Merzig-Wadern

Summe

1977 000
200 000

1 300 000
450 000
250 000

1960 000
650 000
225 000
125 000
150 000

1000 000
600 000

650 000

150 000
346 000
120 000
200 000
690 000

1400 000

1 250 000
1000 000

400 000
30 000

1260 000
400 000
392 000

17175 000

Außerdem wurden zur Bestreitung von Grunderwerbskostenbewilligt:

30./31. Mai 1893
2?./28. April 189?

Kreis Gummersbach
desgl.

lStaatsbahn Wiehlbrück-Wiehl
^ bezw. Osberghausen-Wiehl

Summe

100 000
25 000

17 300 000
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Datum
der Bewilligung Darlehensnehmer Bahnbau, für welche» das

Darlehen gewährt ist

Betrag des
Darlehens

Uebertrag

Beantragt und, vorbehaltlich näherer Prüfung, in Aussicht gestellt sind folgende Darlehen:
Kreis Zell

Kreis Geldern
Vullay-Trier

Kempen-Straelen-Kevelaer
Summe

17 300 000

300 000
400 000

18 000 000

Aus der obigen Nachweisungergiebt sich, daß der bisher mit 18 000 000 Mark ausgestattete
Eiscnbahnfondsdurch entsprechende Darlehensgewährungenerschöpft ist, und es entsteht die Frage,
ob derselbemit neuen Mitteln ausgestattet und die Darlehensgewährung in der bisherigen Weise
fortgesetzt werden soll. Der Provinzialausschuß, welcher diese Fragen in seinen Sitzungen am
18. Oktober und 29. November 1898 eingehend geprüft hat, ist zu einer Verneinung derselben
gekommen. Maßgebend für diese Entschließungwar in erster Linie der Umstand, daß die Voraus¬
setzung des letzten (40.) Provinziallandtages nicht eingetroffen ist, welche die weitere Verstärkungdes
Darlchcns-Fouds um 6 000 000 Mark hauptsächlich begründet hatte.

Schon in der entsprechenden Denkschrift des Provinzialausschussesvom 23. Februar 189?,
mit welcher dem 40. Provinziallcmdtagedie Anträge wegen weiterer Geldmittel vorgelegt wurden,
war hervorgehoben worden, daß die bisherigen Darlchensbewilligungen fast ausnahmslos den
leistungsfähigeren Kreisen zugefallen seien und daß nunmehr auch solche Bahnen an die Reihe
kommen würden, deren Rentabilität weniger augenfällig fei und daher erst recht der Unterstützung
durch Gewährung billigen Bankapitals bedürften. In ähnlichem Sinne äußerte fich auch der
Berichterstatterder III. Fachkommissionüber die Vorlage in der Sitzung des Provinziallandtages
vom 15. März 1897, worauf die Erhöhung des Fonds befchlossen wurde, Nach Kcuntuihnahme
der obigen Nachweisungwird man nun nicht zweifelhaft sein können, daß die gesummtenMittel
des Gisenbahnfonds leistungsfähigeren Kreifen und Gemeinden bezw. Bezirken zugeflossensind,
weil aus deu ärmeren Kreisen Anträge beim Prouinzialausschusseüberhaupt nicht gestellt wurden.
Es muß daraus der Schluß gezogen werden, daß ärmeren Bezirken und wenig leistungsfähigen
Korporationen überhaupt mit der bisherigen Art der Unterstützungvon Kleinbahnen nicht geholfen
werden kann, da für sie auch die bisherigeu günstigen Bedingungen — Darlehen zu 3°/» —
noch zu nugünstig sind, um mit denselben die Gefahr eines Vahnunternchmens übernehmen zu
tonnen. Dies gilt befonders von den weniger wohlhabenden Gebirgskreisenim Süden der Provinz
mit überwiegend landwirthschaftlicher Bevölkerung, wahrend man andererseits annehmenkann, daß
die Bezirke, in welche die Kleinbahn-Darlehen bisher geflossensind, auch ohne die günstigen
Bedingungen der letzterendie betreffenden Kleinbahnen, welche meistens den Verkehr in wohl¬
habenden und verkehrreichen Gegenden vermitteln und ohuehin meistens eine Rente abwerfen
werden, erhalten haben würden.

Der billige Zinsfuß der provinziellenKleinbahn-Darlehen ist hier in vielen Fällen, jeden¬
falls zum großen Theil, dem Unternehmer zu Gute gekommen, welcher die Bahn für die betreffende
Korporation baute, durch das Darlehen billiges Baukapital erhielt und mitunter der Korporation

26*
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einen höheren Zinsfuß für das gesummte Baukapital vergütete, als letztere der Provinz zu
zahlen hatte.

Der für die Kleinbahn-Darlehen bisher gewährteZinsfuß von 3°/o entspricht auch nicht
mehr den allgemeinenZinsverhaltnissen und der Lage des Geldmarktes. In den Jahren 1894
und 1897, als der Provinziallandtag den Zinsfuß für Kleinbahn-Darlehen auf 3°/» festsetzte,
hatte man mit einem erheblich niedrigeren durchschnittlichen Zinsfüße zu rechnenals jetzt am Ende
des Jahres 1898, und wenn man auch nicht annehmen kann, daß der augenblicklich hohe Zins»
fuß für längere Zeit als ein normaler und dauernder sich halten wird, so steht doch fest, daß
für längere Zeit der durchschnittliche Zinsfuß nicht unter 3>/2°/u sinken wird.

Daß diese Anschauung auch bei Instituten getheilt wird, welche lediglichgemeinnützigen
Interessen dienen, beweist z. B. das Vorgehen der preußischen Centralgcnosscnschaftskasse, welche
nach sehr langem Zuwarten und erst, nachdem die Reichsbcmkihren Diskontsatz im April 1898
auf 4»/o bezw. 5°/« festgesetzt hatte, vom 1. Oktober 1898 ab den Zinsfuß für Vorschüssevon
3°/« auf 4n/u erhöht hat. Nachdemdie Reichsbcmknunmehr im November1898 den Diskont aber¬
mals, und zwar auf 6°/« bezw, ?°/„ erhöht hat, ist man umsomehr zu der Annahme berechtigt,
daß man mit einem höheren Zinsfuß auf längere Dauer zu rechnen haben wird. Unter diesen
Umständen ist ein Zinsfuß von 3°/n für Kleinbahndarlehm nicht mehr als angemessen zu
betrachten und seine Erhöhung geboten. Der Provinzialausschuß ist der Ansicht, daß dein Klein-
bahnbau im Allgemeineneine hinreichendeFörderung dadurch zu Theil werden kann, daß die
Landcsbank angewiesenwird, Kreisen und sonstigenkommunalenKorporationen das zum Bau von
Kleinbahnen erforderlicheKapital zu dem Zinsfuße der ländlichen Darlehen, anderen Darlehens¬
nehmern zu demselbenZwecke zu den von der Landcsbank der Nheinprovinz besonders festzu¬
setzenden Bedingungen zu gewähren.

Wenn hiernach in Zukunft verfahren wird, so fällt die Nothwendigkeit, für die zu
Zwecken von KleinbahnbautenbeanspruchtenDarlehen einen Zuschuß von '/2°/u aus Mitteln der
Straßenverwaltung zu gewähren, fort Die Zahlung dieses Zuschusses aus Mitteln der Straßen-
verwaltung erscheint aber auch um so weniger gerechtfertigt, als sich im Laufe der Zeit ergeben
hat, daß die Provinzialstraßen durch den Bau von Kleinbahnen im Ganzen durchaus keine Ent¬
lastung, sondern eher eine größere Belastung erfahren haben.

In Bezug auf die bereits bewilligten Darlehen von 18 000 000 Mark besteht allerdings
diese Verpflichtungder Strahenverwaltung zur Zahlung des halbprozentigenZinsenzuschussesund
ist demgemäß in den Etat der Straßenverwaltnng — Unter-Etat L Eisenbahnfonds — der ent¬
sprechende Zinsenbetrag eingestellt.

Der Provinzialausschuß hat sich sodann mit der weiteren Frage befaßt, in welcher Weise
in den ärmeren Gegendender Provinz mit überwiegend landwirthschaftlicher Bevölkerung
die Errichtung von Kleinbahnenvon Seiten der Provinz gefördert werden könne. Bei Erwägnng
der Mittel, welche diesem Zwecke dienen könnten, lag es nahe, dem Wege zu folgen, welchen seit
Jahren die Königliche Staatsregierung eingeschlagen hat, um das Kleinbahnwesen zu fördern. Der¬
selben sind bekanntlich seit 1895 alljährlich durch Staatsgesetz 5 bezw. 8 Millionen Mark, bis
jetzt im Ganzen 29 Millionen Mark, zur Unterstützungvon Kleinbahnbautenzur Verfügung gestellt,
wobei die Königliche Staatsregierung im Wesentlichen nach folgenden Grundsätzen verfährt:

Es werden Unternehmen unterstützt, welche als Kleinbahnen im Sinne des § 1 des
Gesetzes vom 28. Juli 1892 anerkannt sind, dem öffentlichen, besonders dem Vcrkchrsintercsse dienen
und auch als wirthschaftlicheund nützliche Unternehmen unterstützungswürdigerscheinen, die aber
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ohne staatliche Mittel, wegen der Leistungsunfahigleitder zunächst Bethätigten, nicht zu Stande
kommen könnten. Dabei wird vorausgesetzt, daß die näher intcressirten weiteren Kommunaluerbände
(Kreise, Provinzen) sich ebenfalls an der Unterstützungdes Unternehmens betheiligen und ent¬
sprechende Vorleistungen, insbesondere hinsichtlich des Grunderwerbs oder iu anderer Weise über¬
nehmen. Form und Höhe der Staatsuntcrstützungen werden nach Lage des Falles bestimmt,
eine Zinsgarantie ist ausgeschlossenund die Gewährung von Darlehen (es sind solche mit
I'/2<>/u—2°/«Zinsen und 1"/« Tilgung ausgeliehcn)nur da erfolgt, wo besondere Gründe gerade
für diese Form der Beihülfen sprechen. In den meisten Fällen wird die Betheiligung des Staates
an dem Unternehmen unter Gleichberechtigungmit den andern Zeichnern des Anlagekapitals
besonders den höheren Kommunalverbänden gewählt. Beihülfen ö, tonäs poräu weiden nur in
Ausnahmcfällcnund in mäßigen Beträgen gewährt. Die Zahlung der staatlichenBeihülfen erfolgt
auf den Nachweis, daß das ganze erforderliche Anlagekapitalund der Grunderwerb sicher gestellt sind.

Diese Grundsätze,betreffenddie staatliche Unterstützung des Kleinbahnwcsens,sind in einein
Schreiben des Herrn Ober-Präsidenten der Rheinprovinz vom 6. Mai 1895 niedergelegt,das dem
gerade damals versammelten39. Rheinischen Provinziallandtagc mitgetheilt wurde und diesen zu
dem am 8. Mai 1895 gefaßten Beschlusse veranlaßte:

„den Provinzialausschußzn ermächtigen in einzelnen Fällen, wo dieses zur Erlangung
einer staatlichen Unterstützungfür den Bau von Kleinbahnen erforderlichist, weiter¬
gehende Unterstützungen,wie solche in dem Beschlussedes Provinziallandtags vom
3. Mai er, vorgesehen sind, zu bewilligen unter dem Vorbehalte der Erstattung eines
Berichtes und weiterer Vorschlägean den nächsten Provinziallandtag,"

Einen Gebrauch von der hiermit dem Provinzialausschusscertheilten Ermächtigung hat
der letztere bisher nicht machenkönnen, da ihm entsprechende Anträge von irgend einer Seite nicht
zugegangensind. Ucberhaupt ist bis jetzt, soweit hier bekannt geworden ist, mit Ausnahme eines
einzigenFalles von den Beihülfen der Stacüsregicrung keine auf die Rheinprovinz entfallen, und
in diesem einzigen Falle handelte es sich offenbar um ganz eigenartige Verhältnisse, indem der
Staat einer Aktiengesellschafteine geschcnkwciscBeihülfe für bereits bestehende Bahnlinien in Höhe
von 160 000 Mark überwies.

Es erscheint nun wünschcnswerth, daß der Provinziallandtag, um den Bau von Kleinbahnen
in ärmeren Bezirkender Provinz, besonders solchen mit überwiegend landwirtschaftlichemCharakter,
zu ermöglichen, dein Provinzialausschussedie oben erwähnte Vollmacht erneuert.

Es ist übrigens bei diesem Vorgehen nicht an ein Eingreifen der Provinz in größcrem
Umfange gedacht, vielmehr angenommen, daß es sich zunächst nur um einen Versuch handelt und
nur Nothfälle in Frage kommen, in denen eine weitergehendeBetheiligung als die bisherige
erforderlich ist, um einem der wirthschaftlichenAusschließungdringend bedürftigen, aber nicht
leistungsfähigenLandestheil die Wohlthaten einer Kleinbahn zuzuführen.

Wie hoch etwa eingehende Anträge dieser Art die Mittel der Provinz in Anspruch uchme»
werden, läßt sich natürlich z. Zt. nicht übersehen, da bis jetzt noch keine solche Ersuchenan die
Provinz gerichtet sind; es wird aber angenommen, daß es sich im Einzelnen nicht um allzu hohe
Beträge handeln wird. Wenn man daher die Gesammtsumme,bis zu welcherauf diesem Gebiete
überhaupt gcgaugcnwerden soll, etwa auf 1 Million Mark beziffert, so würde man damit nach
Meinung des Provinzialausschusseszunächst dem dringendstenBedürfnisseentsprechen können.

Die von der Provinz nach den staatlichenGrundsätzenzu gewährendenBeihülfen würden,
wie die Klcinbahndarlehcn,auch aus den Mitteln der Lcmdcsbcmkzu entnehme» und dieser seitens
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des Provinzialverbandes mit 3'/«"/<> bezw. dem üblichen Zinssätze für ländliche Darlehen zu
verzinsen sein. Zur Deckung dieser Zinsenleistungen würde die Provinz ihrerseits die Eingänge
verwenden, welche ihr ans ihrer Kapitalanlage bei den betreffenden Unternehmungen oder als
Zinsen von gewährten Darlehen zufließen, den Rest aber aus eigenen besonderenMitteln decken
müssen. Nimmt man nun an, daß von dem 3'/2prozentigen Zinsbetrage von 1 Million Mark ^-
35 000 Mark etwa die Hälfte ^ l'/z"/» von 17 500 Mark durch die Kleinbahn-Unternehmung
gedeckt werden, so würde höchstens der weitere Betrag von 17 500 Mark dem Provinzialvcrbcmde
zur Last fallen und auf den entsprechend zu erhöhendenEisenbahnfondszu nehmen sein.

Um dem Provinziallandtage ein Bild über die Entwickelungdes Kleinbahnwesens in der
Nheinprouinz zu geben, ist die anliegende Zusammenstellungangefertigt, welche insbesondere auch
ersehen läßt, in welchem Maße die Provinzialstraßen durch Kleinbahnen in Anspruch genommen
sind. Dabei darf nicht unterlassen werden, besonders hervorzuheben, dah die Erfahrungen der
letzten Jahre fortgefetzt gezeigt haben, wie die Lage der Bahnen auf dein auch dem übrigen
Verkehr offen stehenden Straßenkürper eine schwere Belästigung sowohl für den Verkehr und die
Straßenverwaltung wie auch für das Bahnunternehmen felbst ist, das fortgefetzte Wegebeschädiguugcu
zu beseitigen hat und im Betriebe sehr behindert ist.

In Folge dessen hat der Prouinzialausschuh im Jahre 1898 beschlossen, überall da, wo
dies technisch möglich und wirthschaftlichrichtig ist, die Bestimmungen im § 7 der Vedingnngen
für die Benutzungder Provinzialstraßen strenge zu handhaben, in denen Folgendesvorgeschrieben ist:

„Die Lage der Bahn auf der Straße ist, wenn irgend möglich, so zu wählen, daß
sowohl dein Straßenverkehr als auch dem Bahnuerkehr je ein für sich abgetrennter
Theil der Straße zugewiesen werden kann. Demzufolge ist das durchgehende Vcchn-
gleise in der Regel auf die Seite des Materialienbauketts in möglichsterEntfernung
von der Straßenfahrbahn zu verlegen. Hierbei wird unter Umständen die zunächst
liegende Vaumpflanzung zu entfernen, sowie der Straßengraben zur Bahnanlage mit
zu benutzen sein."

Dabei wird Seitens des Provinzialausschussesnoch besonders gefordert, daß zwischen dem
der Bahn und dein dem allgemeinen Verkehr reseruirten Theile der Straße thunlichst eine neue
Baumreihe oder andere Schutzvorrichtunghergestelltwird, um beiderseits einen angemessenen Ab¬
schluß der Anlage zu gewinnen.

Im Uebrigen haben sich die allgemeinenBedingungen für die Benutzung der Provinzial¬
straßen zu Kleinbahnen im Wesentlichenbewährt; nur ist es erforderlich geworden, in einzelnen
Fällen eine präzisere, Zweifel ausfchließendeFassung der Bedingungen, namentlich hinsichtlich der
Verpflichtung der Kleinbahnen zu Ausbesserungenund Anlagen auf den Straßen, in die Verträge
aufzunehmen, wobei man von dem Grundsätze des § 18 der allgemeinenBedingungen ausging,
daß alle durch das Bahnunternehmen verursachtenSchäden auch von diesem zu ersetzen sind.

Hiernach beantragt der Provinzialausschuß:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:

Die Beschlüssedes RheinischenProuinziallcmdtages betreffs Förderung von Bahn-
Unternehmungen erhalten in folgendenBestimmungen statt der bisherigen folgende
Fassung:
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(Der Provmziallandtag ermächtigt den Provinzialausschuß zur Förderung von Vahuunter-
nehmungen:)

BisherigeFassung:

II.

2. Kommunlllverbimdenoder Bahnunterneh¬
mungen, für welche Kommunalverbändevolle Ge¬
wahr leisten, die nach Prüfung des Landesdirektors
zur ordnungsmäßigen Herstellungund Ausrüstung
einer dem öffentlichenVerkehr dienenden Bahn
erforderlichenGeldmittel aus Mitteln der Landes-
bllnk als Kreis- oder Gemeindedarlehen zu
3«/« Zinsen und 1«/» jährlicher Tilgung
zur Verfügung zu stellen.

III.

Der Provmziallandtag beschließt,die vorbe-
zeichneteu Darlehen durch die Üandesbank unter
der Bedingung gewahren zu lassen, daß der
Provinzialuerband der Landesbank gegenüber für
'/»"/« Zinsen der Darlehen aufzukommenhat.

IV.

Die Gefammtfumme der Darlehen darf vor
weiterer Beschlußfassungdes Provinziallandtages
18 000 000 Mark nicht übersteigen.

IV».

Fehlt bisher.

Neue Fassung:

II.

2. Kommunalverbäuden oder Vahnunterneh-
mungen, für welche Kommunalverbände volle
Gewähr leisten, die nach Prüfung des Landes¬
hauptmannes zur ordnungsmäßigen Herstellung
und Ausrüstung einer dem öffentlichenVerkehr
dienenden Bahn erforderlichen Geldmittel aus
Mitteln der Landesbankunter den jeweiligen,
für ländliche Darlehen geltenden Bedin¬
gungen zur Verfügung zu stellen, anderen
Unternehmern von Bahnen dagegen die
erforderlichen Darlehen zu den von der
Landesbank besonders festzufetzenden Be¬
dingungen zu gewähren.

m.
Fällt weg.

IV.

Fällt weg

IV»
Weniger leistungsfähigenKommuualverbänden

einen Theil der zur Herstellungund Ausrüstung von
Kleinbahnen erforderlichenGeldmittel unter den
zur Zeit bei der Königlichen Staatsregieruug für
die finanzielle Förderung von Kleinbahnengeltenden
Bedingungen und unter der Voraussetzung zu
gewähren, daß anch Seitens des Staates eine ent¬
sprechendeBeihülfe für das Unternehmen gegeben
wird.
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Bisherige Fassung: Neue Fassung:

V.
Vom 1. April 1894 ab soll ein besonderer

Eifenbahnfonds gebildet und zur Dotirung des¬
selben außer dem von den Kleinbahnunternehmungen
aufkommendenEntgelt ein Betrag von vorläufig
60 000 Mark aus dem Fonds für den Neubau
von chaussirten Wegen entnommen sowie zur
Förderung von Vahnunternchmungenin der vor¬
stehend uuter II bezeichnetenWeise verwendet
werden.

Der dem Etat für die Verwaltung und Unter¬
haltung der Provinzilllstraßcn beigegebene Unter¬
Etat L über die Verwendung des Eisenbahnfonds
wird in Einnahme und Ausgabe so dotirt, daß
die auf demselben ruhenden, bisher begründeten
und in Zukunft noch zu begründenden Verpflich¬
tungen erfüllt werden können.

Düsseldorf, den 29. November 1898,

Der Provinzilllausschuß:

Iantzcn,
Vorsitzender,

Dr. Klein,
Lllndeshlluptmcum,
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Zusammenstellung
dN'

bis zum 31. Dezember 1898 in der Rheinprovinzgenehmigten bezw. im Ban
begriffeneu, dem öffentlichenVerkehr dienenden Bahnen mit Ausnahme der

Stlllltseifenbahnen.

Anmerkung. Die Zusammenstellung enthält:
a) diejenigenBahnen, welche nach Erlaß des Klcinbahngesetzes vom 28. Juli 1892

neu entstanden und, sei es auf Grund dieses Gesetzes, sei es auf Grund des
Eisenbahngesetzesvom 3. November1838, genehmigt worden sind;

K) auch alle derartige bereits vor Erlaß des Kleinbahngesetzes, sei es auf Grund allge¬
meiner polizeilicher Vorschriften,sei es auf Grund des eben erwähnten Eisenbahn¬
gesetzes genehmigteBahnen, gleichgültigob das Unternehmenbis jetzt dem Klein¬
bahngesetzeunterstelltworden ist oder nicht.

2?
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^< >_____________

Bezeichnung der Bahn Unternehmer
Genehmigende

Behörde

Genehmigung^ ^theilt
Betriebs¬

zweck
(Personen-

und Güterver¬
kehr oder einer

Betriebs¬
kraft

(thierische
Kraft, Dampf,

Spur¬

weite

Länge
der

Bahn

Davon Am

lO.Dezember
1898

waren im

Betrag
des

am auf auf Grund

auf
eigenem
Bahn¬

auf Straßen von der
Nr.

überhaupt
auf

Provin-

Provinz be¬
willigten

^^^
derselben)

Elektrizität)

IN m

körper
IN

zilllstraßcn
m

Betriebe
m

Darlehns

i 2 3 4 5 s_____"° '-------- ? 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I. Regierungsbezirk Zachen.
1 Düren-Virkesdorf

und
Virkesdorf-Hoven-Merken

Düren'er Dampfstraßen-
bahn-Aktiengesellfchaft

Negierungs-Präsident »,, 2. Dezember
1891 als

Damvfstraßen-
bllhn für den

'
' ^gemeiner polizeilicher

Vorfchriften
Perfonen-

und Güter¬
verkehr

Dampf 1,000 5 706,6 5 306,°
auf frem¬
dem Ge¬

lände
400

3 180 5 706,« 120 000

Güterverkehr,

^°" ^°s°tzes über Klein-
^ "en und Privatanfchluh-

"kN vom 28. Juli 1892,
"°hdem sich das Unter¬

en in Gemähheit des

d.19,Mlli1894

als Kleinbahn bis 31. T)eze>"b"
für den Per¬ / 1936
sonen- und

Güterverkehr,

^ den Bestimmungen
'°^ Gesetzes unterworfen

e ^ hatte.
«. 9. September °°s Kleinbahngesetzes

189? ,,
2 Aachm'er (Stadt-) Straßenbahnen

innerhalb der Stadtbezirke Aachen
und Vurtscheid

Aachen'cr Kleinbahngesell¬
schaft

». die Bürgermeister
von Aachenund Vurt¬

scheid bezw. die
Polizeidirektion zu

Aachen
d. Regierungs-Prä-

im Jahre
1880

8. November

verfchiedeneZ"'
abschnitte

bis 1. I«"""

' allgemeiner polizeilicher
Vorschriften

bes Kleinbahngesetzes

vorläufig
Personen¬

verkehr

». Pferde

d Elektrizität

1,000 23 023 23 023 14 495 23 023

3 Landkreis Aachm'er Kleinbahnen:
sident 1894 193?

«,, Haaren-Weiden-Lindcn Landkreis Nachen Negierungs-Präsident 12. November
1895

60 Jahre -'"
Tage der Vet"""

eroffnuB ^
(22. August !d

ab
desgl-

vom 12. O«^

^ Kleinbahngesetzes Personen-
und Güter¬

verkehr

Elektrizität 1,000 6 260

b. Oppen-Vardenberg desgl. desgl. desgl. desgl. desgl. desgl. 1,000 4 350
>

13 620 10 720 13 620 > 500 00«

1896 ab
o. Rothe Erde-Eilendorf desgl. desgl. desgl. desgl> desgl. desgl, desgl. 1,000 3010
cl, Forst-Brand desgl. desgl. 18.Februar

L. AprU vom 1. """
1898 ab

desgl. desgl. desgl. 1,000 4 160 — 4160 4160 4 160 —

zu übertragen 46 509,« — 46 509.« 32 555 46 509,e 620 000
27*
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^, ^

Bezeichnung der Bahn Unternehmer
Genehmigende

Behörde

Genehmigung^ "heilt
Vetriebs-

zwcck
(Personen-

ind Gütcruc»
kehr oder einer

derselben)

Betriebs¬
kraft

(thierische
«traft,Dampf,

Elektrizität)

Spur¬

weite

IN

10

Länge
der

Bahn

IN

Davon Am

lO.Dezember
1898

waren im
Betriebe

ll!

Betrag
des

am auf auf Grund

auf
eigenem
Vahn-
toiper

IN

auf Straßen von der

Nr.
überhaupt

IN

auf
Provin-

zialstrnhcn
m

Provinz be¬
willigten
Darlehns

i 2 3 4 5 6____^-- >----------- 7 8 9 ll 12 13 14 15 16

3 e. Gressenich- Eschweiler- Kinz -
weiter - Aisdorf

l. Marilldorf-Linden
F. Eilendorf-Stolberg
Ii. Stolberg-Vicht
i. Eschweiler-Nühe-Pumpe'Atsch
I:. EschweilerNathhaus-Eschweiler-

Nhein. Bahn

Eupener Kleinbahn

Vom Bahnhof Stolberg(Rheinisch)
bis Ober-Stolberg (Hammer)

Von Hennef nach Asbach

CoblenzerStraßenbahn:
«,. Von der Coblenzer Schiffbrücke

bis Capellen

d. Von Coblenz nach Coblenz-
Neuendorf

o. Von Coblenznach Ehrenbreit-
stein

LandkreisAachen

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

Eupener Kleinbahn-
Gesellschaft

Aachener Kleinbahn-
Gesellschaft

Broelthal'er Eisenbahn-
Aktiengesellschaftzu Hennef

a. d. Sieg
CoblenzerStraßenbahn-

Aktiengesellschaft

desgl.

desgl.

Negierungs-Präsident

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

desgl.

Die Bürgermeister
zu Stolberg,

Eschweiler und Forst

AllerhöchsteConzes-
sions-Urkunde

a. Polizeidirektion und
Stadt Coblenz

b. Landrath

Negierungs-Präsident

desgl.

27. Februar ^^ 50 Iah"

desgl,
desgl.
desgl,
desgl,
desgl,

99 Jahre

unbestimmte A>

erungsbeziek
dauernd

45 Jahre

30 Jahre

50 Jahre

99 Jahre

^s Kleinbahngefetzes

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

desgl.

allgemeinerpolizeilicher
Vorschriften

Koblenz.
/6 Gesetzes über die Eisen-

"N-Unternehmungen vom
3- November1838

^gemeinerpolizeilicher
Vorschriften

°es Kleinbahngesetzes

desgl.

Personen-
und

Güter¬
verkehr
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

desgl.

Personen¬
verkehr

Personen-
und Güter¬

verkehr
desgl.

Personen¬
verkehr

Personen-
und Güter¬

verkehr

Uebertlllg
Elektrizität 1,ooo

desgl. 1,000
desgl. 1,000
desgl. 1,000
desgl. 1,000
desgl. 1,000

Dampf 1,435

Pferde, 1,000
demnächst
Elektrizitätl

Dampf 0,785

Pferde, 1,000
demnächst
Elektrizität

desgl. 1,000

Elektrizität 1,000

zu übertragen

46 509,«
18 000

3 000
4150
7411
6 300
2105

1500

3 668

10 360

11614

12 800

2 850
900
800

200

46 509,«
5 200

3 000
1300
6 511
5 500
2105

1300

3 668

32 555

3 000
1300
5211
3 750

585

3413

3 200

464

960

46 509,«
18 000

3 000
4 150
7 411
6 300
2105

3 668

10 360

11614

620 000

4

5

S.April ^"

desgl.
desgl.
desgl.
desgl.
desgl.

28. August
1896

17. Mai 1881'

ll. Regt
27. Oktober

1889

I.April

—

6

7

nicht >«kannt

11614

7. August ^'
(für die Strccke von
der Schiffbrücke

bis Lllubuch)
31. Mai 1890

(für die Streckevon
Laubachbis Ca¬

pellen)
13. April 189?

24. April 189?

nicht bekannt

2 620 1200 1 420 —

117 23?,« 18 750 88 12?,« > 54 438 113 11?,« 620 000
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Nr. Bezeichnung der Bahn

10

11

12

13

14

16

Krahnenberg-Bahn(von Andernach
nach dem Krahnenberge)

Ernstbahn zu Vraunfels

Kleinbahnvon Bahnhof Nasselstein
nach Augustenthal(Kreis Neuwied)

Kleinbahnvon Eisenwerk Nasselstein
nach Bahnhof Neuwied

Kleinbahnvon Kreuznach nach
Winterburg mit Abzweigungnach

Wallhausen

Von Vrohl über Niederzissen nach
Weibern mit Fortsetzungnach

Kempenich

Von Ehrcnbreitsteinnach Arenberg

Von Vallendarnach Niederlahnstein

Vom Mahlberg zum Nheinufer bei
Nheinbrohl mit Abzweigungnach

Hünningen

Unternehmer

Firma Hager & Lausberg
zu Köln

Ernstbahngesellschaft zu
Braunfels

Fr. Boesenerzu Augusten-
thlll

Nasselsteincr Eisenwerks-
gesellschaftzu Nasselstein

Kreis Kreuznach

Vrohlthal-Eisenbahn-Gesell»
schaft zu Köln

Broehlthal'er Eisenbahn-
Aktiengesellschaftzu Hennef

a. d. Sieg

Havestadt K Contag in
Wilmersdorf bei Berlin

BasaltgesellschaftMahlberg-
Nheinbrohlm. b. H. zu

Nheinbrohl

Genehmigende
Behörde

Negierungs-Präsident

desgl.

desgl,

desgl.

desgl.

Allerhöchste Conzes-
sions-Urkunde

Negierungs-Präsident

desgl.

desgl.

Genehmigung^ ! ^heilt

am

II. Dezember
1895

5. Juni 1894

21. November
1894

4. November
1895

10. November
1895

19. August
1895

31. Juli 189?

15. September
1898

2?. Juni 1898

auf

50 Iah"

desgl-

desgl.

desgl-

desgl.

dauernd

99 Jahre

50 Iah"

50 Jahre

auf Grund

Vetriebs-
zweck

(Personen-
und Güterver¬
kehr oder einer

derselben)

^ Kleinbahngesetzes

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

bes Eisenbahngesetzes

^ Klcinbahngesetzes

desgl.

desgl.

Betriebs¬
kraft

(thierische
Kraft, Dampfs

Elektrizität)

Personen¬
verkehr

Personen-
und Güter¬

verkehr

desgl.

Güter¬
verkehr

Personen-
und Güter¬

verkehr

desgl.

Spur¬

weite

10

desgl.

desgl.

Güterbeför¬
derung

Drahtfeile

Dampf

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Elektrizität

desgl.

Dampf

Uebertrag
1,000

0,800

1,435

1,435

0,750

1,000

1,000

1,000

0,750

Länge
der

Bahn

IN

^1

117 237,«
514

3 900

3 400

1900

27 200

Davon

auf
eigenem
Nahn-
kürper

aus Straßen

12

18 750
514

1360

3 400

1900

27 070

überhaupt

13

auf
Provin-

zialstrahe»
m

14 ^

88 12?,«

2 540

54 438

Am

10,Dczembcr
1898

waren im
Betriebe

15

113117,«

3 900

130 130

nicht bekannt

3 850 3 850

noch nicht bekannt

zu übertragen

5 200

163 201,«

noch nicht bekannt

52 994

8815

6 80?

1700

94 647,« 66 890

3 400

1900

27 200

Betrag
des

von der
Provinz be¬

willigten
Darlehns

16

620 000

1146 000

150 031,«! 1766 000
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Bezeichnung der Bahn Unternehmer
Genehmigende

Behörde

Genehmigung

Anlagen zu den Sitzungsprototollcn. Nr, 12.
217

am

Düsseldorfer Straßenbahn:
1. innerhalb des Stadtbezirke

IN. Regierung

Betriebs¬
zweck

(Persouem
und Gutcrucr
tehr oder einer

derselben)

Vetriebs-
kraft

(thierische
Kraft, Dampf,

Elettrizitüt)

2. Strecken außerhalb des
Stadtbezirkes:

»,. Von der Schützenstrahein Düssel¬
dorf nach Grafenberg

d. Vom Bahnhof Düsseldorf-
Grafenberg nach Rath

o. Von Rath nach Natingen

M.-Gladbach-Nheydt'er Straßen¬
bahn

Krefeld-Uerdinger Lokalbahn.
Strecken:

»,. Krefeld-Uerdingcn
d. Krefeld-Hüls
o. Krefeld-Fischeln

Duisburg-Nuhrort'er Straßenbahn

Eigcnthümerin der Bahn
mit Ausschluß der Be¬

triebsmittel:

Stadtgemeinde Düsseldorf.
Betriebsunternehmer:

Direktor von Tivuelskirch
als Pächter

desgl.

Sraßenbahndircktor von
Tippelskirch

desgl.

Städte M.-GIadbach und
Rhendt

AktiengefellschaftKrefeld-
Uerdinger Lokalbahn zu

Krefeld

Allgemeine Lokal- und
Straßenbahn-Gesellschaft

zu Berlin

Stadt Düsseldorf

Regierungs-Präsident

desgl.

desgl.

die Städte M.-Glad-
bach und Rhendt

Regierungs-Präsident

desgl.

29. August
1875

2, April 1895

6. April 1897
30. März 1897

?. August 189?

im Jahre 1881

14. Juni 1881

16. Oktober
1881

dauernd

dauernd

unbestimmteZ"

40 Iah"

bis 19. F""
1921

unbestimmte
Zc"

50 Jahr. -

2. Nuvcmb"/ ^
verlängert bis
September i"

eldorf.

"gemeiner polizeilicher
Vorschriften

^ Kleinbllhngesetzes

desgl.

desgl.

gemeiner polizeilich
Vorschriften

desgl.

er

desgl.

Personen¬
verkehr

desgl.

desgl

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Spur¬

weite

,0

Länge

der

Bahn

l,

Davon

auf
eigene»!
Bahn
turper

,^

auf Straße»

überhaupt

t:l

auf
ProUin

zinlstraßcn

!!

Am

lO.Dezembcr
1898

waren im

Betriebe

Uebertrag

Pferde,
denmächst
Elektrizität

Elektrizität

desgl.

desgl.

Pferde

Dampf
(auf einer

Strecke uou
etwa 2 Km

innerhalb der
Stadt Krefeld

findet der
Netrieb mit

Pferden statt)

Elektrizität

1,435

163 201,«
20 964

1,435

1,435

1,435

1,435

1,000

1,435

zu übertragen

2 865

3 230

3 820

5 228

52 994

7 500
6 800
3 200

5 000

3 200

540

500

221 808,«

94 647,°
20 964

2 865

3 280

5 228

66 890

3 280

7 000
6 800
3 200

5 000

7108

1304

57 234 ! 149 014,«> 78 582

l!>

Betrag
des

von der

Provinz be¬
willigten
Darlehns

150 031,«
20 964

2 865

3 230

3 820

5 228

7 500
6 800
3 200

5 000

208 638,«
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Bezeichnung der Bahn

Duisburg-Vroich'er Straßenbahn

Von Wermelskirchen nach Burg

Von Nonsdorf nach Müngsten

Essen'er Straßenbahn, Strecken:
a. Von Essen über Altenessen nach

Nordstern und von da bis zur
Kreisgrenze

d. Von Essen über Altendorf nach
Borbeck

o. Von Essen nach Rüttenscheid

6. Von RüttenscheidnachBredenen

Unternehmer

Allgeincine Lokal- und
Straßenbahngesellschaft

zu Berlin

Ronsdorf-Müngsten'er
Eisenbahngesellschaft

zu Ronsdorf

desgl.

Süddeutsche
Eisenbahngesellschaft

zu Darmstadt
desgl.

desgl.

Eigenthümer: Gemeinde
Zweihonnschaften,

Bau- und Betriebs-Unter-
nehmer: Eisenbahn-

consortium Darmstadter
Bank zu Darmstadt und

Hermann Bachstein zu Berlin

Genehmigende

Behörde

Negierungs-Präsident

a. AllerhöchsteConzes-^
sions-Urkunde

d. Negierungs-
Präsident

a. AllerhöchsteConzes-
sions-Urkunde

d. Negierungs-
Präsident

Negierungs-Präsident

desgl.

desgl.

desgl.

am
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Genehmigung '

auf

12. April 1882
für die Strecke

Duisburg-
Monning,

8, August 1883
und 19. März
1888 für die
ganze Strecke

21. Juli 1888

5. Ap ril
21. Iuns

1897

18. November
1889

b. April
21. Juni

18. Juli

1897

189U
15. Dezember

31. März 1892

9. April 1893
b. August

27. März 1896

bis 22. Juli '^

bis 16. Scptewb"
1938

dauernd

desgl-

desgl.

desgl-

desgl-

desgl-

auf Grund

Betriebs¬
zweck

(Personen-
und Güterner
tehr oder eincr^

derselben)

«

Betriebs
kraft

(thierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Spur¬

weite

10

^meiner polizeilicher
Vorschriften

^ b°s Eisenbahngesetzes

,^ des Kleinbahngesetzes,
.^°°'n sich das Unternehmen
Ken "«Weit ^s § 53
H Bestimmungen dieses

'^es unterworfen hatte

2. desgl.

b. desgl.

^gemeiner polizeilicher
, Vorschriften
' ^s Kleinbahngesetzes

desgl.

^ Kleinbahngesetzes

Personen¬
verkehr

Personen-
und Güter¬

verkehr

Uebertrag

Elektrizität

Dampf

Personen¬
verkehr

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Elektrizität

desgl.

desgl.

desgl.

1,435

1,000

Länge
der

Bahn

11

Davon

auf
eigenem
Bahn¬
körper

12

auf Straßen

überhaupt

13

auf
Provin-

zialstraßcn

14

Am

1 ».Dezember
1898

waren im
Betriebe

15

221 808,<

7 600

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

11200

57 234

4 700

zu übertragen

15 100

9260

7 360

3 520

1818

149 014,«
7 600

6 500

78 582

6010

1800 9 090

1000

277 666,« 64 734

9 260

6 360

3 520

1818

208 638,«
7 600

Betrag
des

von der

Provinz be¬
willigten
Darlehns

11200

3 769

36
(auf Stra¬
ßenbrücken)

1530

193 162,«

15100

9 260

7 360

3 520

1818

16

89 92? s 264 496,«
28*
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Bezeichnung der Bahn

6. Vom Vichoferplatzin Essen durch
die Grabenstraße nach dein Lim-
beckerplatz

t'. Vom Limbeckerplatzdurch die
Limbecker-Chansseeund Sege-

^ rothstraße nach dem Segeroth-
sriedhofe

x. Von Borbeck bis zur Grenze der
Stadtgemcinde Oberhausen

d. Von Essen nach Gelsenkirchen
mit Abzweigungnach Caternberg

i. Von Essen nach Steele

K. Von Essen nach Frohnhausen

I. Von Borbeck nach Bottrop

m. Von der Grenze zwischen der
Provinz Westfalenund derNhein-
provinz bei Carnap nach Horst

Unternehmer

Eigenthümer: Stadt Essen,
Bau- und Betriebsunter¬

nehmer wie bei ä
desgl.

Gemeinde Borbeck,
Bau- und Vctriebsunter-

nehmer wie bei ck
Stadt Essen und Land¬
gemeinden Stoppenberg,
Schonnebeck, Caternberg

und Rotthausen,
Vau- und Betriebsunter¬

nehmer wie bei ä
Städte Essen und Steele

^sowie LandgemeindeHuttrop,
Bau- und Betriebsunter¬

nehmer wie bei ä
Stadt Essen und Gemeinde

Altendorf,
Bau- und Betriebsunter¬

nehmer wie bei ä
Gemeinden Borbeck und

Bottrop,
Bau- und Betriebsunter¬

nehmer wie bei ä
Gemeinde Horst,

Bau- und Betriebsunter¬
nehmer wie bei ä

Genehmigende

BeHürde

Negieruugs-Präsident

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

oesgl.

Genehmigung U

am

20. Juli 1896

desgl.

29. August
1896

24. Inli
15.Scptcmber

189«

28. Mai 1896

desgl.

3. November
1896

23. September
189?

auf

dauernd

desgl'

desgl.

desgl-

desgl-

desgl.

desgl-

40 Iah"

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 12. 221

'"heilt
Betriebs¬

zweck
(Personen-

und Güterver¬
kehr oder einer

derselben)

Betriebs¬
kraft

^thierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Spur¬

weite

Länge
der

Bahn

IN

Davon Am

10.Dezember
1898

waren im
Betriebe

IU

Betrag
des

lluf
eigenem
Bahn»
körper

auf Straßen von der

auf Grund überhaupt

IN

auf
Prouin-

zilllstraßen

Provinz be¬
willigten
Darlehns

^___ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Uebertrag 27? 666,« 64 734 193 162,« 89 92? 264 496,« 1766 000

^ Kleinbahngesetzes Personen-
verkehr

Elektrizität 1,000 750 750 750

desgl. desgl. desgl. 1,000 1480 — 1480 — 1480

desgl. desgl. desgl. 1,000 5 700 340 5 360 945 5 700 —

desgl. desgl. desgl. 1,000 10 800 — 10 800 3 43? 10 800 —

desgl. desgl. desgl. 1,000 5 200 — 5 200 — 5 200 —

desgl. desgl. desgl. 1,000 3 950 — 3 950 — 3 950 —

desgl. desgl. desgl. 1,000 6100 — 6100 3 086 6 100 —

desgl. desgl. desgl. 1,000 nicht bekannt

zu übertragen 311646,« 65 074 226 802,« 97 395 298 476,« 1 766 000
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Nr.

-?,?>

2?

28

29

Bezeichnung der Bahn

Barmen-Ronsdorf'erStraßenbahn.
Strecken:

.i. Zahnradbahn von Barmen nach
Töllethurm

K. Reibungsbahnvon Töllethurm
nach Ronsdorf

Remscheid'erStraßenbahn

Elektrische Straßenbahn in Barmen

Vom Bahnhof nach dem Orte
Schlebusch

Elektrische Straßenbahn Nord-Süd
in Elberfeld

Unternehmer

AktiengesellschaftBarmer
Bergbahn zu Barmen

Bauunternehmerfür Strecke
».: Siemens & Halske zu

Berlin

Nemscheider Straßenbahn¬
gesellschaftzu Nemfcheid

Stadt Barmen

GemeindeSchlebusch

Stadt Elberfeld,
Bau- und Betriebsunter¬

nehmer:
Elektrische Straßenbahn

Varmen-Elberfeld,Aktien¬
gesellschaftzu Elberfeld

Genehmigende
Behörde

Negierungs-Präsident

desgl.

desgl.

desgl.

am

Genehmigung"

auf

19. Januar
1892

13. August
1892

17. April 1894
30. Upril 1
5.Septembcr/
26. Oktober^

M95

26. Dezemb.^1896
28. Dezemb.1
7. Juni 1897

9. Februar
1895

8. Oktober
1895

dauernd

desgl.

des

des

des

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 12.
223

"theilt

auf Grund

^meinerpolizeilicher
Vorschriften

Betriebs¬
zweck

(Personen-
und Güterver¬
kehr oder einer^

derselben)

Betriebs-
kraft

^thierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Spur¬

weite

10

Uebertrag

^ Kleinbahngefetzes

Personen¬
verkehr

Personen-
und Güter¬

verkehr

Personen¬
verkehr

desgl.

Elektrizität

desgl.

desgl.

Länge
der

Bahn

11

1,000

1,000

1,000

311 646,«

1630

4 320

9 28?

desgl.

desgl.

Personen-
und Güter¬

verkehr

Perfanen¬
verkehr

desgl.

Dampf

Elektrizität

Davon

auf
eigenem
Bahn-
kürper

12

1,435

1,000

1,000

zu übertragen

9 300

65 074

1180

2 620

auf Straßen

überhaupt

13

226 802,«

450

1700

9 287

auf
Proviu-

zialstraßen

14

An,

1 N.Dezember
1898

waren im
Betriebe

m

I 15

97 395

3 540

4 261

9 300

3 540

4 261

298 476,°

1630

4 320

9 287

Betrag
des

von der
Provinz be¬

willigten
Darlehns

16

1 766 000

9 300

3 400

4 261

343 984,«! 68 874 >255 340,«' 100 795 s 327 274,« 1 766 000
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Nr.

30

31

32

33

34

Bezeichnung der Bahn

Varmen-EIberfeld'erStraßenbahn

Von Nees nach Empel

Straßenbahnender Stadt Oberhausen,
a. In Oberhausen

d. Von Oberhausen nach Sterkrade

o. Von Oberhausennach Osterfeld

Kreis Ruhrort'er Straßenbahnen.
«,. Von Ruhrort nach Meiderich
K. Von Ruhrort (Waage) nach

Ruhrort (Bahnhof),Laar, Beeck,
Bruckhausen

o. Von Meiderich(Bahnhof) nach
Mühlenfeld,Laar bis zur Ein¬
mündung in die Streckezu d

<1. Von Ruhrort nach der Horn¬
berger Fähre

Elektrische Straßenbahn Holthausen-
Mülheim-Styrum

und Mülheim-Heissen

Unternehmer

Elektrische Straßenbahn
Varmen-Elberfeld,Aktien-

gesellschaftzu Elberfeld.

Stadt Nees'er Anschluß¬
bahn, Gesellschaftm. b. H,

zu Nees,
Bau- und Vetriebsunter-

nehmer:
Havestadt & Contag zu

Wilmersdorf-Berlin

Stadt Oberhausen

desgl.

desgl.

Kreis Ruhrort'er Straßen^
bahn-Aktiengesellschllft

Nuhrort

Stadt Mülheim a. d. Ruhr

Genehmigende
Behörde

a. Städte Bannen
und Elberfeld

d. Regierungs-Prii-
sident

Regicrungs-Präsident

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Genehmigung

am

im Jahre 1872

5. Dezember
1895

10. Dezember
1895

3. April 1896
21. Septemb. 189?

2. November 1896
21. Septemb. 189?

desgl.

17. Mai 1896

8. Juli 1896

auf

20 Iah"

bis Ende 193s

60 Iah"

dauernd

desgl.

desgl-

bis 16. Z^
1938

dauernd

auf Grund

Betriebs¬
zweck

(Personen-
und Güterver¬
kehr oder einer

derselben)

^ allgemeinerpolizeilicher
, Vorschriften
^ des Kleinbahngesetzes

Kleinbahngesetzes

desgl.

desgl.

desgl,

desgl.

8

Personen¬
verkehr
desgl.

Personen«
und Güter¬

verkehr

Betriebs-
kraft

^thierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Spur¬

weite

ia

Länge
der

Bahn

11

Davon

auf
eigenem
Vahn»
korpcr

12

auf Straßen

überhaupt

13

auf
Prouin-

zilllstrllßen

14

Pferde

Elektrizität

Dampf

Uebertrag

1,435

Personen¬
verkehr
desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Elektrizität

desgl.

desgl.

desgl.

343 984,s

I I 800

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

6139

7 400

3 700

1300

16 000

1,000

zu übertragen

68 874 255 340,«

11800

6 139

250

12 000

402 323,« 69124

7 400

3 700

1300

15 750

100 795

Am

10,Dezember
1898

waren im
Betriebe

15

32? 274,°

11800

6139

4 078

12 000

313 429,«

7 400

3 700

1300

16 000

12 000

105 923

Betrag
des

von der
Provinz be¬

willigten
Darlehns

385 613,«
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22?

Nr.

35

36

3?

38

39

4N

Bezeichnung der Bahn

Elektrische Straßcnbalm von Steele
über Krau und Notthauscn nach

Gelsenkirchcn
mit Abzweigung von Notthaufen
nach dem H^iehagen sowie von

Steele nach Svillcnburg

ElektrischeStraßenbahn von Barmen
nach Schwclm und nach dem

Schwelm'er Brunnen

Unternehmer

Betrag
des

von der
Provinz be¬

willigten
Darlehns

Kleinbahn von Mülhcim a.
nach Leverkusen

Mein

Schwebebahn Barmeu-EIberseld-
Vohwinkel

ElektrischeStraßenbahn der Stadt
Solingen

einschließlichSolingen-Höhscheid

n. Von Elberfeld über Neuigesnach
Vclbcrt mit Abzweigung von Ne-
viges nach ^angenberg

d, Vclbcrt'Heiligcnhaus-Hösel

Stadt Steele und
Landgemeinden Kran und
Notthauseu bezw. Aktien¬
gesellschaftder Nochum-
GelscnkirchencrStraßen¬

bahnen,
Bau- und Bctriebsunter-

nehmcr: Siemens H, Halste
zu Berlin

Städte Barmen und
Schwell»

Firma Farbenfabrikenvor,».
Bayer K Eie. zu Elberfeld,

Aktiengesellschaft
zu Elberfeld

Eontincntalc Gesellschaft für
clcktrifcheUnternehmungen

zu Nürnberg

Stadt Solingen,
Bctricbsunteruehmer: Nnioi

Eleltrizitätsgefellfchaft
zu Berlin

Akticngcfcllfchaft
Bergische Kleinbahnen zu

Elberfeld
desgl.

^
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Nr. Bezeichnung der Vahn

41

42

43

44

Unternehmer

Velbert-Werden

Düsscldorf-Venrath-Vohwinkel mit
Abzweigung von Hilden nach Ohligs

Iin oberen Kreise Solingen

Düsscldors-Krefcld

Gemeinde Siebenhonnschaf-
ten, Stadt Werden und

Stadt Velbert

Continentale Gesellschaftfür^
elektrischeUnternehmungen

zu Nürnberg

Gemeinde Solingen, Ohligs,
Wald, Graefrath und

Vohwinkel

Rheinische Vahngcsellschaft
zu Düsseldorf

Genehmigende
Behörde

Regierungs-Pra'sidcnt

desgl.

desgl.

desgl.

vorläufige
zum Bau

Juni 1896

vorläufige
zum Bau

13. November
1897

vorläufige
zum Bau

4. Februar 1898

4. November
1898

75 I"l>"

KölnischeStraßenbahn:
»,. Innerhalb der Stadt

d. Von Köln (Neumarkt) nach Sülz
(Klettenberg)

o. Von Köln (Ncumarkt) bis zum
Schlachthof

ä. Von Köln-Ehrenfeld nach Biöen-^
dorf

KölnischeStrahenbahngcscll
schuft zu Brüssel

desgl.

desgl.

desgl.

Regierungs-Präsident
bezw.

Polizei-Präsident
zu Köln

Polizei-Präsident zu
Köln

desgl.

desgl.

15. März 187?

29. Juli 1879

12. Februar
1895

13. Mai 1895

28. März 1896

25 I"h"

bis 31. Mär» 1916

bis 31. März !^

bis 18. Hczc'
1924

üb"

d°s Kleinbahngesetzes

desgl.

desgl.

IV. Regierungsbezirk ^^

Anlagen zu den Si tzungsprotokollen. Nr^2 ^
229

Betriebs¬
zweck

(Personen-
und Gütervc»
kehr oder einer

derselben)

Betriebs-
kraft

(thierische
Kraft, Dampf.

Elektrizität)

^meiner polizeilicher
Vorschriften

Kleinbahngesetzes

desgl.

Personen¬
verkehr

desgl.

desgl.

Personen-
und Güter¬

verkehr

Spur¬

weite

10

Uebertrag

Elektrizität

desgl.

desgl.

desgl.

1,000

1,000

1,000

1,435

Länge
der

Nahn

11

46? 167,'«

8130

28 550

Personen¬
verkehr

Pferde

desgl. desgl.

desgl. desgl.

desgl. desgl.

zu üb

1,435

1,435

1,435

1,435

Davon

auf
eigenem
Bahn«
törper

12

aus Straßen

überhaupt

13

76 168 j 352 729,°
18 500

— 8130

1100 27 450

noch nicht bekannt

auf
Provin-

zilllstraßcn

14

22 450 17 900 4 550

47 750

3 000

3650

1250

581 94?,«

47 750

3 008

3 650

1250

133 667

6 830

26 098

17 327

Am

10,Dezember
1898

waren im
Betriebe

15

431 572,«
Voraussicht-

lich
1 100

Voraussicht-
lich

17 90?

12 200

22 450

3 900

95 168 j 448 509,°
18 500

187 822

Betrag
des

voil der
Provinz be¬

willigten
Darlehns

47 750

3 000

3 650

1250

540 879,« 5 406 000

^
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231

Nr.

46

4?

48

49

Bezeichnung der Bahn Unternehmer Genehmigende
Behörde

51

Zahnradbahn von Künigswinter nach
dem Drachmfels

Zahnradbahn von Künigswinter nach
dem Pctcrsbcrge

Bonner Straßenbahn

Hcisterbachcr Thalbahn
(vom Nheinufer bei Niedcrdollendorf!

und dem dortigen Bahnhöfe nach
tzcisterbacherrott und Grcngelsbitze)

Von der Coblenzerstraße zu Bonn
über Godesberg nach Mchlem

Von Frechen nach Köln mit

Abzweigung nach dem Güterbahnhofe
Ehrenfeld

Allgemeine Lokal- und
Strahenbahngcsellfchaft zu

Berlin

Petersberger Zahnradbahn.
Gcsellfchaftzu Königswinter

Kommandit-Gesellschaft
^BonnerStraßenbahn, Have-

stadt, Contag ^ Cie. zu
Bonn

Aktiengesellschaft
Hcistcrbacher Thalbahn zu

Obcrdollcndorf a. Rh,
Betriebsunternehmerin:
Brühlthaler Eisenbahn.

Aktiengesellschaftzu Hennef

Kommanoitgefcllfchaft
Bonner Straßenbahn

Havestadt, Contag H Cie.
zu Bonn

Gemeinde Frechen,
Betricbs-Untcrnehmer:

Lokalbahn-Bau-
und Betricbsgesellschaft

Hiedemann <K Cie, zu Köln

Negicrungs-Präsident

dcsgl.

Oberbürgermeister zu
Bonn

Ncgierungs-Prasidcnt

desgl.

desgl.

auf auf Grund

Vetricbs-
zweck

(Personen-
lund Gntcrucr-
lehr oder einer

derselben)

Betriebs¬
kraft

(thierische
Willst, Dampf,

Llcltrizität)

29. August
1881

24. November
1888

im Jahre 1890

a. 28. Juli
1889

d. 21. August
1893

». 18. August
1891

d. 14. August
189?

5. Juni 1893

unbestimmteZ"t

15 Iah"

40 I"h"

bis 1. Septen'bel
1984

20 Jahre

desgl.

bis 31. Dezember
1923

,^U"ternehn,en hat sich
'" «lcmbahngesctzcunter¬

stellt

desgl.

desgl.

^ allgemeinerpolizeilicher
Vorschriften

^ des KlcinbahngcsetzeS,
"'chdem sich das Unter-
"")">en demselben unter¬

stellt hat.

^ Unternehmen hat sich
d°»> Kleinbahngesetze '

unterstellt

^s Kleinbahngesetzes

Personen-
und Güter¬

verkehr

desgl.

Personen¬
verkehr

Pcrsonen-
und Güter¬

verkehr

Personen¬
verkehr

Personen-
und Güter¬
verkehr auf
der Haupt¬
linie, nur

Güter¬
verkehr auj

der
Güterbahn

Spur¬

weite

Dampf

desgl.

Pferde

Dampf

Uebertrag

1,000

1,ooo

l,ooa

0,?5U

Länge
der

Bahn

11

desgl.

58194?,«

1520

1400

5 350

11000

Davon

auf
eigenein
Vahn
körper

1^

auf Straßen

übcrhausit

13

auf
Prouin-

zilllstraßcn
ni

14

Am

10,Dezember
1898

wareil im
Betriebe

15

95 168
18 500

1520

1400

448 509,«

desgl.

1,000

1,435
für die

Mterbnhn
ssrechen-
Ehrenfcld

1,000
für die

Personen-
bahn

Frechen-
Köln

zu übertragen

4 050

,350

6 950

18? 822

6 330

10 540

13 889

.92?

3 35?

625 646,«

4613

10 532

540 879,°

1520

1400

5 350

11000

111422

1300

6 158

475 954,« 201610
18 500

Betrag
des

von der
Provinz be¬

willigten
Darlehns

16

10 540

13 889

584 578,«

^
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Nr.

52

53

54

55

56

5?

58

59

60

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 12. 233

Bezeichnung der Bahn

Von Beuel über Hennef
nach Waldbroel

Von Niederpleis nach Oberpleis

Von Hennef nach Asbach

Von Niederpleis nach Siegburg

Anschlußbahn von Oberpleis nach
Hcrresbach

Von Engelskirchen nach Marienheide

Kleinbahnen des Kreises Euskirchen:
a. Von Liblar nach Euskirchen
K. Von Arloff nach Mülheim zum

Anschlüssean die Linie unter »,

Vorgebirgsbahn Köln-Bonn

Kleinbahn von Beuel nach Honnef

Unternehmer

Broelthal'er Eisenbahn-
Aktien-Gesellschaft

zu Hennef a. d. Sieg

desgl,

desgl.

desgl.

desgl.

Kreis Gummersbach,
Bau- und Betriebsunter¬

nehmer: Lenz & Cie.
zu Stettin

durch die Westdeutsche
Eisenbahngesellschaftzu Köln

Kreis Euskirchen,
Bau- und Betriebsunter¬

nehmer wie unter
Nr. 5?

Aktien-Gesellschaft der Vor¬
gebirgsbahn Köln-Bonn

zu Köln

Die Gemeinden Villich,
Obercassel, Nieder- und
Oberdollendorf, Königs¬

winter und Honnef

Genehmigende
Behörde

AllerhöchsteCon-
zessionsurtunde

desgl.

desgl.

desgl.

Negierungs-Präsident

desgl.

desgl.

AllerhöchsteCon-
zessionsurkunde

Negierungs-Präsident

Genehmigung 'st z ^theilt

am

27. Oktober
1889

13. November
1890

27. Oktober
1889

7. April 189?

29. August
1893

30. September
1895

13. April 1894

4. August 1894

9, Juni 1896

auf

dauernd

desgl,

desgl.

desgl.

desgl.

50 Iah«

desgl.

dauernd

50 Jahre

auf Grund

Eiscnbahngesetzes

desgl.

desgl.

desgl.

Kleinbahngesetzes

desgl.

desgl.

°s Eisenbahngesetzes

^ Kleinbahngesetzes

Betriebs-
zweö

(Personen-
und Giitcrver
kehr oder einer

derselben)

Betriebs¬
kraft

(thierische
Kraft, Dampf,

Elektrizität)

Personen-
und Güter¬

verkehr

desgl.

desgl.

desgl.

Güter¬
verkehr

Personen-
und Güter¬

verkehr

desgl.

desgl.

Spur¬

weite

10

Länge

der

Bahn

11

Uebertrag

desgl.

Dampf

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Elektrizität

0,785

0,785

0,785

0,785

0,785

1,N00

625 646,6

45 900

8 600

23 600

3 300

1500

18 382

Davon

auf
eigenem
Nahn-
lörpcr

12

ans Straße»

überhaupt
auf

Provin-
zialstraßen

13

111422 475 954,«
18 500

nicht bekannt

desgl.

desgl.

1,0w

1,U0U

1,000

Zu übertragen

56 900

37 020

3 078

1500

2 28?

32116

24160

222

Am

10.Dezember
1898

waren im
Betriebe

14

201610

31601

1030

15

16 095

24 784

7 440

210

16 095

19 600

5 420

noch nicht bekannt

820 848,« 174 563 524 495,«
18500

584 578,«

45 900

8 600

23 600

1500

18 382

Betrag
des

von der
Provinz be¬

willigten
Darlehns

56 900

37 020

275 566 776 480,«
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Nr.

61

Bezeichnung der Bahn

Kleinbahnendes Kreises Vergheim:
n.. Von Frechen über Modrath Kreis Vergheim,

nach Kerpen Bau- und Vetriebsunter-
nehmer:

Lenz H Cie. zu Stettin durch
die WestdeutscheEisenbahn¬

gesellschaftzu Köln

d. Von Mödrath über tzorrem desgl.
und Vergheim nach Elsdorf

«. Von Bergheimnach Vedburg desgl.
ä. Von Vergheimnach Nhcidt desgl.
o. Von Kerpen nach Blatzheim desgl.

62

63

64

65

66

t. Von Vedburg über Kirchherten
nach Ameln

Von Nrühl nach Weßeling-Godorf

Von Mödrath nach Liblar

Von Liblar nach Brühl

Pferdebahn zu Trier

Straßenbahn St. Iohann-Malstatt-
Vurbach-Louisenthal

Unternehmer
Genehmigende

Behörde

Negicrungs-Präsident

desgl.

Aktien-Gesellschaftder Vor-
gebirgsbahnKöln-Bonn

zu Köln

Westdeutsche Eisenbahn-
gesellschaftzu Köln.

desgl.

Handelsgesellschaft
„Pferdebahn Trier"

Steingroewer&Cie. zu Triers
Gefellfchaftfür Straßen

bahnen im Saarthal,
Aktiengesellschaft

zu St. Johann a. d, Saar!

desgl,

desgl.
desgl.
desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Oberbürgermeister
zu Trier

Regierungs-Präsident

Genehmigung '^ ^theilt

am auf

16. November
1895

15. Februar
1896
desgl.

24. Juni 1896
14. Januar

189?
28. Mai 1898

7. Februar
1897

3. Juli 1897

22. April 1898

auf Grund

Betriebs-
zweö

(Personen^
und Güter«er
kehr oder einer!

derselben)

50 Iah"' ^ Kleinbahngesetzes

desgl-

desgl,
desgl'
desgl.

desgl-

desgl.

desgl-

desgl.

Betriebs¬
krast

(thierische
Kraft, Vamps,

Elektrizität)

Spur¬

weite

10

Uebertrag

desgl.
desgl.
desgl.

desgl.

desgl.

V. Regierungsbezirk Trier.
desgl.

Personen-
und Güter¬

verkehr

desgl.

desgl.
desgl.
desgl.

Güterver¬
kehr

Personen-
und Güter¬

verkehr

desgl.

desgl.

Dampf

desgl.

desgl.
desgl.
desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

desgl.

Länge
der

Bahn

11

Davon

auf
eigenem
Bahn¬
körper

12

820 848,«

1,000

29. November
1889

a. 8. Juni 1890
, 29. März 1894
"' 9/« ^»»j 1LU724. Sept. 1897

50 Iah"

3. November 1^

"«Meinerpolizeilicher
Vorschriften

^ allgemeiner polizeilicher
« ^ Vorschriften

' °es Kleinbahngesetzes

Personen¬ Pferde
verkehr

Personen¬ Dampf und
verkehr,dem¬ Elektrizität
nächstauch

Güter¬
verkehr zu üb

1,000

1,000
1,000
1,000

1,000

1,000
und

1,435

1,000

1,000

1,000

1,000

174 563

auf Straße»

überhaupt

13

auf
Provin»

zialstraßcn

Am

lO.Dezember
1898

waren im

Betriebe
IN

14

524 495,o
18 500

^50100

275 566

45168 5 162

15

Betrag
des

von der
Provinz be¬

willigten
Darlehns

16

776 480,«

4 932 46 500

9 518 000

noch nicht bekannt

12 300

8 300

4 600

10 000

12 300

8 300

735

906 148,«

4 600

10 000

240 331> 544 25?,«
18 500

voraussichtlich
12 300

voraussichtlich
8 300

4 600

2 000 000

4 700

285 933

10 000

858 180.« 11518 000

30*
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Nr.

6?

68

69

70

Bezeichnung der Bahn

Von Malstatt über Saarbrücken nach
St. Arnual (im Anschluß an die

Bahn unter Nr. 66)

Ensdorf-Saarlouis-Wallerfangen

Philippsheim-Binsfeld

Saarlouis-Fraulautern

Unternehmer

Gesellschaft für Straßen¬
bahnen im Saarthal,

Miengesellschaft
zu St. Johann a. d. Saar

Stadt Saarlouis

AllgemeineDeutscheKlein¬
bahngesellschaft,

Aktiengesellschaftzu Berlin

Stadt Saarlouis

Genehmigende
Behörde

Regierungs-Präfident

desgl.

desgl.

desgl.

Genehmigung^
"theilt

24. September
189?

10. Dezember
1895

22. Februar
1898

10. Juli 1898

40 Iah"

99 Iah"

40 Jahre

auf Grund

Kleinbahngesetzes

desgl.

desgl.

desgl.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 12. 23?

Betriebs¬
zweck

(Personen-
und Gütern«-
kehr oder einer^

derselben)

Betriebs-
kraft

(thierische
>Kraft,Dampf,

Elektrizität)

^

Personen¬
verkehr

Personen-
und Güter¬

verkehr

desgl.

desgl.

Spur¬

weite

10

Uebertrag

Elektrizität

Dampf

desgl.

desgl.

1,ooo

1,435

0,750

1,435

Summe

Länge
der

Bahn

11

906 148,°

850

6 462

Davon

auf
eigenein
Bahn,
korper

12

240 331

auf Straßen

nbcrhllnpt

13

544 25?,«
18 500

2 231

5 850

4231

noch nicht bekannt

desgl.

918 460,° 242 562^554 338,«
18 500

auf
Prouin-

znilstraßen

14

285 933

1471

4 231

3 200

294 835

Am

10,Dezember
1898

waren im

Betriebe

15

858 180,°

vorcmssichtlich
5 850

6 462

870 492,°

Betrag
des

von der
Provinz be¬

willigten
Darlehns

16

11518 000

925 000

12 443 000

Außer den voraufgeführten Kleinbahn-Darlehen sind bewilligt worden:
1. dem Kreife Gummersbach zur Bestreitung der Grunderwerbskosten für

die Staatsbahn Wiehlbrück-Wiehl bezw. Osberghausen-Wiehl
2. der Bürgermeisterei Wissen für die Kleinbahn Wissen-Korb
3. der Stadt M.-Gladbach zum Bau von Kleinbahnen. . .
4. der Stadt Rhevdt desgleichen..........
5. dem Kreise Berncastel zum Bau der Kleinbahn Bullan-Tricr
6. dem Kreise Geilcnkirchen desgleichen Alsdorf-Wehr . . .
?. dem Kreife Geldern desgleichen Kemven-Straelen-Kevelaer .
8. dem Kreife Merzig desgleichen Merzig-Wadern ....

Beantragt und, vorbehaltlich näherer Prüfung, in Aussicht gestellt sind folgende Darlehen:
1. dem Kreife Zell für die Kleinbahn Bullau-Trier.......

2. dem Kreise Geldern für die Kleinbahn Kemven-Straelen-Kevelaer .___________
zufammen 18 000 000

125 000
30 000

250 000
000 000
400 000
260 000
400 000
392 000

300 000
400 000
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A nlage 13».

Bericht und Antrag
des Provinzmlausfchusses,

betreffend

den Erlaß eines Nachtrages zu dem Statut der Laudesbank der Rheinprovinz.

Der Provinzialausschuß beehrt sich, in der Anlage einen Entwurf zu einem Nachtrage
zu dem Statut der Laudesbank nebst Begründung vorzulegen und den Antrag zu stellen:

„Der Proviuziallaudtag wolle dcu vorliegcudcuNachtrag zu dem Statut der Landes¬
bank beschließen und bestimmen,daß dieser Nachtrag mit dem 1. April 1899 in Kraft
treten soll."

Düsseldorf, den 29. November 1898.

Der Provinzilllausschuß:

Ianßen, Dr, Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Nachtrag*)
zu dem Statut der Landesbank der Nheinprovinz.

Abschnitt I.

Das Zwangsvollstreckungsrechtder Landesbank.
s 1.

Behufs Beitreibung fälliger Forderungen an Darlehnskapitalien, Zinsen, Tilgungsbctragen
und sonstigen in den SchuldverschreibungenausbedungcneuLcistuugcn steht der Landesbank der
Nheinprovinz gegen Schuldner, welche Eigenthümer des bcliehcnen Grundstückssind oder gegen
deren Erben ein Zwangsvullstrcckuugsrechtuach Maßgabe des Gesetzes, betreffend die Zwangs-
Vollstreckung aus Forderungenlandschaftlicher Kreditanstalten,vom 3. August l 89? (Gcs -S S ^388) zu.

Kraft diefes Zwangsvollstreckuugsrechtsist die Landesbank der Rheiuproviuz befugt, die
Zwangsvo llstreckung in das bewegliche Vermögen des Schuldners zu betreiben oder das beliehenc

abgedruckt.^^" °°'" "' ^""^°" Pr°°w,iallandtaggenehmigte Statutnachtrag ist auf Seite 2W und 2«4
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Grundstück in Zwangsverwaltung zu nehmen und diese Maßregeln zusammen oder einzeln zur
Ausführung zu bringen.

Gleichzeitig kann das Institut auch die gerichtliche Zwangsversteigerung des belichencn
Grundstücks betreiben. Der vollstreckbare Schuldtitel wird durch den Antrag auf Zwangsversteigerung
ersetzt. Dieser Antrag soll das Grundstück, den Eigenthümer und den Anspruchbezeichnen. Be¬
streuet der Schuldner die Verbindlichkeit zur Entrichtung der geforderten Geldbeträge, so bleibt ihm
überlassen,seine Rechte im Wege der Klage geltend zu machen.

8 2.
Die Zwangsvollstreckungin das bewegliche Vermögen des Schuldners erfolgt nach den

Vorschriften der Verordnung über das Verwaltnngszwangsverfahren vom 7. September 1879
(Ges.-S. S. 591). Die Landesbank der Rheinprovinz ist die zur Anordnung und Leitung des
Zwangsverfahrens zuständige Vullstreckungsbehörde. Führt diese Zwangsvollstreckungzu einem
Vertheilungsverfahrcu,so finden die Vorschriftendes s 3 Ziffer 12 entsprechende Anwendung.

s 3.
Das Verfahren der Zwangsverwaltung regelt sich nach folgenden Bestimmungen:
1. Die Einleitung einer Zwangsverwaltung ist ausgeschlossen, so lange eine gerichtliche

Zwangsverwaltung des Grundstücksanhängig ist.
2. Die Anordnung der Zwangsverwaltung erfolgt durch Beschluß.
3. Der Beschluß,durch welche« die Zwangsverwaltung angeordnetwird, ist dem Schuldner

zuzustellcu.
Gleichzeitigist das zuständigeGrundbuchamt (Amtsgericht)um Eintragung dieses

Beschlusses in das Grundbuch uud Ucbcrscndung der im § 19 des Gesetzes über die
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung vom 24. März 189? (Reichsgcsetz-
blatt S. 97) bezeichneten Mittheilungen zu ersuchen.

Nach dem Eingang dieser Mittheilungen sind die Betheiligten von der Anordnung
der Zwangsverwaltung zu benachrichtigen.

4. Der Beschluß,durch welchen die Zwangsverwaltung cmgeorduet wird, gilt zu Gunsten
der Landesbank der Nheinprovinz als Beschlagnahmedes Grundstücks.

Umfang, Zeitpunkt der Wirksamkeit und Wirkungen der Beschlagnahmebestimmen
sich nach den für die gerichtliche Zwangsverwaltung geltenden Vorschriften.

5. Durch die Beschlagnahme wird dem Schuldner die Verwaltung und Benutzung des
Grnndstücksentzogen.

6. Wohnt der Schuldner zur Zeit der Bcschlaguahmeauf dein Grnndstücke,so sind ihm
die für feinen Hausstand unentbehrlichenRäume zu belasse,,. Gefährdet der Schuldner
oder ein Mitglied feines Hausstandes das Gruudstückoder die Verwaltung, so kann
ihn, die Räumung des Gruudstücks aufgegebenwerden.

7. Der Verwalter wird von der Landesbank der Nheinprovinz bestellt. Sie hat dem
Verwalter durch einen ihrer Beamten das Grundstückzn übergeben oder ihn, die Er¬
mächtigungzu ertheilen, sich selbst den Besitz zu verschaffe,,.

8. Die Beschlagnahmewird auch dadurch wirksam,daß der Verwalter nach Ziffer 7 den
Besitz des Grundstückserlangt.

Das Zahluugsverbot an den Drittschuldner ist auch auf Antrag des Verwalters
zu erlassen.
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9, Der Verwalter hat das Recht und die Pflicht, alle Handlungen vorzunehmen, die
erforderlich sind, um das Grundstückin seinem wirthschaftlichcn Bestände zu erhalten
und ordnungsmäßig zu benutzen; er hat die Ansprüche, auf welche sich die Beschlag¬
nahme erstreckt, geltend zu machen und die für die Verwaltung entbehrlichen Nutzungen
in Geld umzusetzen.

Ist das Grundstück vor der Beschlagnahme einem Miether oder Pächter über¬
lassen, so ist der Mieth- oder Pachtvertrag auch dem Verwalter gegenüberwirksam.

10. Die Landesbank der Rheinprovinz hat den Verwalter nach Anhörung des Schuldners
mit der erforderlichenAnweisungfür die Verwaltung zu versehen, die dem Verwalter
zu gewährendeVergütung festzusetzenund die Geschäftsführungzu beaufsichtigen. Sie
kann dem Verwalter die Leistungeiner Sicherheit auferlegen, gegen ihn Ordnungsstrafen
bis zu zweihundertMark verhängen und ihn entlassen.

11. Der Verwalter ist für die Erfüllung der ihm obliegendenVerpflichtungenallen Be¬
teiligten gegenüberverantwortlich. Er hat der Lcmdcsbankder Rhcinprovinz jährlich
und nach der Beendigung der Verwaltung Rechnung zu legen. Die Rechnung ist dem
Schuldner vorzulegen. Die Abnahme der Rechnung erfolgt an dem durch § 4 des
Statuts bestimmtenSitze der Landesbank der Rheinprovinz.

12. Aus den Nutzungen des Grundstücks sind die Ausgaben der Verwaltung sowie die
Kosten des Verfahrens mit Ausnahme derjenigen, welche durch die Anordnung des
Verfahrens entstehen,vorweg zu bestreiten.

Im Uebrigenfinden auf das Vcrtheilungsverfahrendie für die gerichtlicheZwangs-
vcrwaltung geltenden Vorschriftenentsprechende Anwendung, soweit sich nicht aus § 8
des Gesetzes vom 3. August 1897 ein Anderes ergibt.

13. Die Aufhebung des Verfahrens erfolgt durch Beschluß.
Das Verfahren ist aufzuheben:

». wenn die Landesbank der Rheinprovinz befriedigt ist,
1). wenn wegen des Anspruchs eines anderen Gläubigers die gerichtliche Zwangs¬

verwaltung angeordnet wird.
Die Aufhebung kann angeordnet werden, wenn die Fortsetzung des Verfahrens

besondereAufwendungenerfordert.
14. Der Beschluß, durch welchen das Verfahrenaufgehoben wird, ist dem Schuldner zuzustellen.

Das Grundbuchamt (Amtsgericht) ist um Löschung des Zwangsverwnltnngs-
vermerkszu ersuchen.

15. Im Uebrigen finden die Vorschriftendes Gesetzesüber die Zwangsversteigerung und
die Zwangsuerwaltung vom 24. März 189? (ReichsgesetzblattS. 9?) entsprechende
Anwendung.

16. Die erforderlichenAusführungsbestimmungcnwerden von der Landesbank der Rhcin¬
provinz mit Zustimmung des Ministers für Landwirthschaft, Domänen und Forsten
und des Iustizministers erlassen.

8 4.

In den Fällen, wo eine gerichtliche Zwangsvollstreckunganhängig ist (§ 3 Ziffer 1) oder
wegen des Anspruchseines anderen Gläubigers die gerichtliche Zwangsverwaltnug angeordnet wird
(8 3 Ziffer 13), ist der Landesbankder Rhcinprovinz auf Ersuchendie dem Gericht durch §8 150,
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153, 154 des Gesetzes über die Zwangsversteigerungund die Zwangsvcrwaltuug vom 24, März 189?
zugewiesene Thätigkeit zu überweisen,

s 5,
Wenn in Folge der Einwirkung des Schuldners oder weil derselbe die erforderlichen

Vorkehrungengegen BeschädigungenDritter oder gegen andere Beschädigungenunterläßt, eine die
Sicherheit der Forderungen der Laudcsbank gefährdende Verschlechterung des beliehcncn Grundstücks
zu besorgenist, so ist das Institut befugt, unter entsprechender Anwendung der Vorschriftender
Verordnung über das Verwaltungszwaugsverfahrenvom ?. September 1879 (Ges.-S, S, 591)
den Arrest in das beweglicheVermögen des Schuldners vollziehenzu lassen und das beliehcne
Grundstückim Wege des Arrestes in Zwangsvcrwaltuug zu nehme».

Einer Verschlechterungdes Grundstücks in: Sinne dieser Bestimmung ist es gleich zu
achten, weun Zubchörstücke,auf die sich das Pfandrecht des Instituts erstreckt,verschlechtert oder
den Regeln einer ordnuugsmäßigcnWirthschaftzuwider von dem Grundstückentfernt werden. Wird
von dem Schuldner die Rechtmäßigkeitdes Arrestes bcstritten, so ist der Widerspruchim Wege
der Klage geltend zu machen.

s 6.
Die in vorstehenden Bestimmungen der Laudcsbauk eingeräumte» Rechte werden nach

Maßgabe des § 18 des Statuts der Laudcsbank durch den Direktor derselbenoder dessen Stell¬
vertreter ausgeübt.

Abschnitt II.

Syndicus der Landesbllnl.

8 ?.
Der Provinzialcmsschußder Nheinproviuz bestellt aus der Zahl der höheren Beamten

der Landcsbank,welche die Befähigung zum Richtcramtc erlangt haben, unter dem Titel „Syndicus
der Laudcsbauk" einen oder mehrere, welche in allen die Landesbank der Rhcinprovinz betreffenden
AngelegenheitenVerträge und Verhandlungen aufzunehmenund auszufertigen, sowie Urkunden in
solchen Angelegenheitenuud zu Eiutragungcn uud Löschungen im Grundbuchc erforderliche Anträge
den allgemeinen geschlichen Vorschriften gemäß zu beglaubige» haben. Alle diese Akte sollen die
gleiche Kraft u»d Wirkung haben, wie diejenigen eines preußischen Notars.

8 8.
Aus Urkunde», die von diesem Beamten innerhalb der Grenzen seiner Amtsbcfugnisse

aufgenommensind, findet die gerichtliche Zwangsvollstrcckuugstatt. Auf dieselben fiudeu die Vor¬
schriften über die Zwangsvollstreckungaus notarielle» Urkunden cntsprcchcudc Anwendung.

In den Fällen der §8 664 und 665 der Eivilprozeßordnuug ist die vollstreckbare Aus¬
fertigung nur auf Anordnung des Amtsgerichtszu Düsseldorf zu ertheilen.

31
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Begründung.

Bis zum Jahre 189? hatten fünf altere preußische Landschaften— und nur diese —
das Recht, die ihnen aus ihrem Geschäftsbetriebe erwachsenden Forderungen, abweichendvon den
Grundsätzen des allgemeinenRechts, ohne Zuhülfenahme gerichtlicher Organe selbst im Wege des
Zwangsverwaltungsverfahrcnsdurch Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögendes Schuldners
oder durch Zwangsverwaltung des beliehenen Grundstücksbeizutreiben; außerdem konnten sie die
gerichtliche Zwangsvollstreckungohne vorherige Beschaffungeines vollstreckbaren Schuldtitels durch
Zwangsversteigerungdes beliehenenGrundstücksherbeiführen.

Einigen anderen öffentlichenKreditinstituten war in Gemäßheit des § 145 Abs. 2 des
Gesetzes, betreffend die Zwangsvollstreckungin das unbewegliche Vermögen, vom 13. Juli 1883
hinsichtlichder von ihnen beliehenen Grundstücke ein Anspruch auf Ueberweisung der in den
§ß 142 Abs. 1 und 144 des genannten Gesetzes behandelten Thätigkeit beigelegt, nämlich die
Ernennung, Verpflichtung,Anweisungund Beaufsichtigungdes Verwalters sowie die Wahrnehmung
weiterer damit zusammenhängenderbehördlicherAufgaben, insbesondere die Entgegennahmeseiner
Rechnungslegung,

Außerdem besaßen die älteren Landschaftendas Recht, durch einen ihrer oberen Beamten,
der die Befähigung zum Richteramte haben mußte, die in ihrem Geschäftsbereiche vorkommenden
Urkundenselbst in authentischer Weise mit executorischer Wirkung verbriefen zu lassen.

Eine große Zahl anderer Kreditinstitute, die neueren Landschaftenund die in den älteren
Provinzen bestehenden Hülfskassen waren durch keines dieser Vorrechte ausgezeichnet.

Diese Rechtsungleichheitzwischen den öffentlichen Kreditinstituten, welche doch im Wesent¬
lichen die gleichen gemeinnützigen Zweckeverfolgen, hatte, wie allgemein anerkannt wurde, keinen
inneren Grund und wurde zur Beseitigung derselben das Gesetz vom 3. August 189? erlassen.
Dasselbe eröffneteallen diesen Kreditinstituten die Möglichkeit, im Wege statutarischer Rege¬
lung oder, wo die Verfassungunmittelbar auf dem Gesetze beruhte, durch KöniglicheVerordnung
ein Vollstreckungsrecht nach dem Muster des den älteren Landschaften zustehenden Rechts sowie
ferner das Recht zu erlangen, durch einen ihrer zum Richteramte befähigten Beamten Urkunden
aufnehmen zu lassen, denen, falls sie innerhalb der Grenzen seiner Amtsbcfugniß aufgenommen
sind, der Charakter exetutorischer Urkunden zusteht.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß es auch für die Landesbcmkder Rheinprovinz
im höchsten Grade wünschenswert!) ist, sich die Vorrechte des Gesetzes zu sichern und zu diesem
Zwecke eine Ergänzung ihrer Statuten im Sinne dieses Gesetzes zu erstreben.

Der hiermit vorgelegte Entwurf eines Nachtrages zu den Statuten der Landesbank ist im
engen Anschlüsse an das Gesetz und an die bereits durch Allerhöchste Kabincts-Ordres genehmigten
Statutnachträge des Kur- und Neumärtischcn RitterschaftlichenKredit-Instituts und des Neuen
BrandenburgischenKredit-Instituts — Reichs-Anzeiger 189? Nr. 91 und 154 — aufgestellt und
enthält nur insofern kleine Abweichungen,als es die Organisation der Landesbank verlangt.

M^e^ Bezüglichder Einzelheiten darf zunächst wohl auf das Gesetz selbst und die ausführlichen
Motive zu diesem Bezug genommenweiden, welche in den Anlagen beigefügtsind.
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Anlage 1.

Oeseh,
betreffend die Zwangsvollstreckung aus Forderungen landschaftlicher (ritterschaftlicher)

Kreditanstalten. Vom 3. August 1897.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen lc, verordnen, mit Zustimmung
beider Häuser des Landtages der Monarchie, was folgt:

8 1.
Für öffentliche landschaftliche(ritterschaftliche)Kreditanstalten kann mit landesherrlicher

Genehmigung durch Satzung bestimmt werden:
1. daß der Anstalt als Vollstreckungsbehörde ein Zwangsvollstreckungsrechtnach Maßgabe

dieses Gesetzes zustehen soll;
2. daß aus Urkunden, welche von einem zum Richtcramte befähigtenBeamten der Anstalt

innerhalb der Grenzen seiner Amtsbcfugnisseaufgeuommensind, die gerichtlicheZwangs¬
vollstreckung stattfindet.

Als landschaftlicheKreditanstalten im Sinne dieses Gesetzes gelten auch die provinzial-
(kommunal-)stäudischcu öffentlichenGrundkrcditanstalten,

Beruht die Verfassung der Anstalt unmittelbar auf Gesetz, so können die im Absatz 1
erwähnten Bestimmungendurch Königliche Verordnung getroffen werden,

8 2.
Das Zwangsvollstreckungsrechtist auf die Beitreibung fälliger Forderungen an Darlehns-

kapitalien und Zinsen, an Tilgungsbciträgen uud auf sonstige durch die Satzung vorgesehene
Leistungenbeschränkt. Es kann nur gegen Schuldner, welche Eigenthümer des belicheuenGrund¬
stückes sind, geltend gemachtwerden.

8 3.
Kraft des Zwangsvollstreckungsrechtesist die Anstalt befugt, die Zwangsvollstreckungin

das bewegliche Vermögen des Schuldners zu betreibe«.
Der Anstalt kann auch die Bcfugniß beigelegt werden, das belichcne Grundstück in

Zwangsverwaltung zu nehmen. In diesem Falle ist die Anstalt befugt, die Zwangsvollstreckung
in das bewegliche Vermögen und die Zwangsverwaltung zusammen oder einzeln zur Ausführung
zu bringen.

8 4-
Gleichzeitig mit den im § 3 bezeichnetenMaßregeln kann die Anstalt die gerichtliche

Zwangsversteigerungdes belichencn Grundstückes betreiben. Der vollstreckbareSchuldtitel wird
durch den Antrag auf Zwangsversteigerungersetzt. Der Antrag soll das Grundstück, den Eigen¬
thümer und den Anspruchbezeichnen.

8 5.
Die Zwangsvollstreckungin das bewegliche Vermögen des Schuldners erfolgt nach den

Vorschriften der Verordnung über das Verwaltungszwangsverfahren vom 7. September 1879
(Gesetz-Samml. S. 591).

81*
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Das Verfahren der Zwangsverwaltung ist, soweit nicht hierüber in diesem Gesetze
Bestimmungen getroffen sind, durch Satzungen zu regeln. Die Regelung soll im Anschluß an die
Vorschriften des Neichsgesetzes über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung vom
24. März 189? (Reichs-Gesetzbl. S. 9?) erfolgen.

Bestreitet der Schuldner die Verbindlichkeitzur Entrichtung der geforderten Geldbeträge,
so bleibt ihm überlassen, seine Rechte im Wege der Klage geltend zu machen.

8 6.
Die Einleitung einer Zwangsverwaltung durch die Anstalt ist ausgeschlossen, so lange

eine gerichtliche Zwangsverwaltung anhängig ist.
Eine durch die Anstalt eingeleitete Zwangsverwaltung endigt, wenn wegen des Anspruches

eines anderen Gläubigers die gerichtliche Zwangsverwaltung angeordnet wird.
Die Vorschriften des 8 145 des Gesetzes, betreffend die Zwangsvollstreckungin das

unbeweglicheVermögen, vom 13. Juli 1883 (Gesetz-Samml. S. 131) bleiben unberührt. Nach
dem Inkrafttreten des Neichsgesetzes über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung vom
24. März 1897 werden diese Vorschriftendurch folgende ersetzt:

Die Anstalt kann auf Ersuchendes Gerichts die dem letzterendurch §§ 150, 153, 154
des gedachten Neichsgesetzes zugewiesene Thätigkeit bezüglich land- oder forstwirthschaftlicher Grund¬
stücke übernehmen; bezüglichder von ihr beliehenenGrundstücke kann ihr mit landesherrlicher
Genehmigung durch Satzung ein Recht auf Ueberweisungdieser Thätigkeit beigelegt werden,

8 ?.'
Liegen die Voraussetzungenvor, unter denen nach §§ 1134 und 1135 des Bürgerlichen

Gesetzbuches das Gericht gegen den Schuldner einzuschreiten haben würde, so ist die Anstalt befugt,
unter entsprechender Anwendung der Vorschriften der Verordnung über das Verwaltungszwangs¬
verfahren vom 7. September 1879 (Gesetz-Samml. S. 591) den Arrest in das bewegliche
Vermögen des Schuldners vollziehenzu lassen. Steht der Anstalt die Befugniß zu, das beliehene
Grundstück in Zwangsverwaltung zu nehmen, so kann sie auch diese Maßregel im Wege des
Arrestes zur Ausführung bringen.

Wird von dem Schuldner die Rechtmäßigkeitdes Arrestes bestritten, so ist der Wider¬
spruch im Wege der Klage geltend zu machen.

8 8-
Bei einer Zwangsverwaltung ober Zwangsversteigerung,bei welcher eine landschaftliche

(ritterschaftliche)Kreditanstalt betheiligt ist, brauchen Ansprüche, welche nach § 2 dem Zwangs-
vollstreckungsrechte der Anstalt unterliegen, auch insoweit, als sie aus dem Grundbuche nicht
hervorgehen,weder zum Zwecke ihrer Berücksichtigung bei Feststellungdes geringstenGebotes, noch
zum Zwecke ihrer Aufnahme in den Theilungsplan glaubhaft gemacht zu werden.

Durch den Widerspruch,welchen bei der Verhandlung über den Theilungsplan ein anderer
Vetheiligter gegen einen Anspruch der bezeichneten Art erhebt, wird die Ausführung des Planes
nicht aufgehalten. Dem widersprechendenBetheiligten bleibt es überlassen, seine Rechte nach
erfolgter Auszahlung im Wege der Klage geltend zu machen.

8 9.
Führt die von einer landschaftlichen(ritterschaftlichen)Kreditanstalt in Gemäßheit des

8 5 Absatz 1 betriebene Zwangsvollstreckungzu einem Vertheilungsverfcchren, so finden die
Vorschriftendes H 8 entsprechende Anwendung.
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§ 10.
Auf die gerichtliche Zwangsvollstreckungaus den im § 1 Absatz 1 Ziffer 2 vorgesehenen

Urkunden finden die Vorschriften über die Zwangsvollstreckungaus notariellen Urkunden ent¬
sprechende Anwendung.

In den Fällen der §F 664 und 665 der Civilprozeßordnung ist die vollstreckbare
Ausfertigung nur auf Anordnung des Amtsgerichtes zu ertheile«, in dessen Bezirke die Anstalt
ihren Sitz hat.

8 ii.
Die Vorschriften der §§ ? bis 9 können mit landesherrlicher Genehmigung durch Satzung

auch für solche landschaftliche (ritterschaftliche)Kreditanstalten eingeführt werden, denen fchon vor
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ein Zwangsuollstreckungsrechtim Sinne des § 1 Ziffer 1 zustand.

8 12.
Die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Verfassungenund Satzungen der land¬

schaftlichen (ritterfchllftlichcn) Kreditanstalten und provinzial-(kommunal-)standischenöffentlichen
Grundkreditanstalten werden, auch soweit sie den Anstalten weitergehendeBefugnisse gewähren,
durch die Vorschriften diefes Gefetzesnicht berührt.

8 13.
Die Vorschriften diefes Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die gerichtliche

Zwangsverwaltung von Grundstückengelten nach dem Inkrafttreten des Bürgerlichen Gefetzbuches
nur für die zur Zeit dieses Inkrafttretens bestehenden Kreditanstalten.

Urkundlich unter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschrist und beigedrucktemKönig¬
lichen Insiegel.

Gegeben Kiel an Bord M. Y. „Hohenzollern", den 3. August 1897.

I.. 8. Wilhelm.

Fürst zu Hohenlohe. v. Miquel. Thielen. Frhr. v. Hammerstein.
Schönstedt. Frhr, v. d. Necke. Brefeld. v. Gohler. Gr. u. Posadowsky.

Anla ge 2.

Begründung.

Den älteren preußischen Landschaftenist das Recht verliehen worden, die ihnen aus ihrem
Geschäftsbetriebe erwachsenden Forderungen, abweichend von den Grundsätzendes allgemeinen Rechtes,
bcizutreibcn,und zwar im Wege des Vcrwaltungszwangsvcrfahrcns durch Zwangsvollstreckungin
das bewegliche Vermögen des Schuldners oder durch Zwangsverwaltung des bcliehencn Grundstückes,
im Wege der gerichtlichenZwangsvollstreckungohne vorherige Beschaffung eines vollstreckbaren
Schuldtitels durch Zwangsversteigerungdes bcliehencn Grundstückes. Für diese, bei den einzelnen
in Frage kommenden Kreditanstalten nicht übereinstimmendgeregelten Befugnisse find in erster
Linie folgende Satzungsoorfchriftenmaßgebend:
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1. für die Ostpreußische Landschaft — 88 10, 19, 108, 109, 146, 149-178 der
Ostpreußischcn Landschaftsordnung vom 7. Dezember 1891 (Gcsetzsamml. 1892
S. 26 Nr, 1) —;

2. für die Westpreußische Landschaft — 88 67—69 und 7? Theil I, 88 3, 4 und
170 Theil II des revidirtcn Reglements der WestpreußischenLandschaft vom
25. Juni 1851 (Gesetzsamml. S. 523) — und 88 1, 2 der Sequcstrationsordnung
für die Westpreußische Landschaftvon demselbenTage —;

3. für die Pommerschc Landschaft — §8 138, 139, 178—216, 222-224 des
revidirten Pommerschen Lcmdschaftsreglcmentsvom 20. November 1889 (Gcsetz¬
samml. 1890 S. 28 Nr. 3) -;

4. für das Kur- und Neumärkische Rittcrschaftliche Kreditinstitut — 88 222 ff.,
263—265 des Kur- und Neumärkischen RittcrschaftlichcnKrcditrcglements vom
15. Juni 1777, der Nachtrag zu 8 250 dieses Reglements vom 2. April 1784 und
die Allerhöchste Kabinetsordre vom 14. Februar 1829 — (Gesetzs. S, 22) -;

5. für die Schlesische Landschaft — hinsichtlich des inkorporirten Grundbesitzes:
§8 2 ff. Kapitel V Theil III des Landschaftsreglcmentsvom 9. Juli 1770, Nr. I.XXIX
der detlaratorifchen Bestimmungenvon 1824, der GenerallandtagsbeschlußIII«, von 1846,
Nr. 9 des Generallandtagsbeschlussesvon 1895 (Gesetzsamml.S, 562 Nr, 14) —
hinsichtlichdes nicht inkorporirten Grundbesitzes§ 19 des revidirtcn Regulativs über
die Beleihung des nicht inkorporirten ländlichen Grundcigenthums im Bereiche der
SchlcstschcnLandschaftvom 22. November186? (Gesetzsamml, S. 1876) und Nr. VIII
des II. Nachtrages dazu vom 29. Oktober 1883 (Gesetzsamml.1884 S, 5 Nr. 6),
Z 18 der Beleihungsordnungfür den nicht inkorporirtenGrundbesitz vom 10. August 1888
(Gesetzsamml, S, 324 Nr. 2).

Das Beitreibungsiecht,welches den zu 1—4 genannten Landschaftennach den angezogenen
Nestimmungenzusteht, kann nur solchen Schuldnern gegenüber ausgeübt werden, die dem Kredit-
verbände als Mitglieder angehören. Es richtet sich nicht gegen andere Personen, insbesonderenicht
gegen die Vorbesitzcr bepfcmdbriefter Grundstücke, die der Kreditanstalt für Ausfälle persönlich haftbar
geblieben sind. Dagegen nimmt die Schlesische Landschaft— ob mit oder ohne Grund, mag
dahingestellt bleiben — unter Hinweis auf die Fassung des 8 19 im revidirten Regulativ vom
22. November 1867, der Nr. VIII im II Nachtrage dazu vom 29. Oktober 1883 und des 8 18
der Beleihungsordnungvom 10. August 1888 das ihr rücksichtlichdes nicht inkorporirten(rustikalen)
Grundbesitzesgewährte Zwangsvollstreckungsrechtauch Vorbesitzerngegenüber in Anspruch,

Der Kreis der Forderungen, auf die sich das Beitrcibungsrechtder Landschaftenbezieht,
ist nicht überall der gleiche. Sämmtliche Privilegien stimmen darin überein, daß alle nach den
Landschaftsverfasstmgenund Statuten begründeten Forderungenan Darlehnszinsen, an Amortisations-,
Sicherheitsfonds-und Verwaltungskostenbeiträgen,an Kosten der verschiedenstenArt, wie Tax- und
Zwangsuerwaltungskosten,an Verzugszinsenund an Geldstrafen ohne vorgängige Erwirkung eines
zur gerichtlichenZwangsvollstreckunggeeigneten vollstreckbarenSchuldtitcls beigetrieben werden
können. Während das Exekutionsprivilegiumdes Kur- und Neumärkischeu RitterschaftlichenKredit¬
institutes sich auf die bezeichnetenForderungen beschränkt, sind die Satzungsvorschriftender Schlesische«
Landschaft mit Rücksicht auf den Schlesischcn GencrallandtagsabschlußIIIu, von 1846 insofern nicht
ganz zweifelsfrei,als es fraglich ist, ob das Beitrcibungsrechthinsichtlich des inkorporirtenBesitzes,
Wie nach den Bestimmungenin Sekt. I Kap. V Th. III des Landschaftsreglementsvom 9. Juli 1770
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anzunehmen sein würde, sich auch auf Pfandbriefablösungskapitalienerstreckt. Die Schlcsische
Landschaftnimmt ihr Gxekutiousprivilegiumfür den inkorporirtenBesitz in demselben Umfange wie
für den nicht inkorporirten in Anspruch. Für den letzteren steht ihr, ebenso wie den oben zu 1—3
genannten Landschaften für den bepfcmdbrieftcn Besitz im allgemeinen, ein Beitreibungsrechtauch
hinsichtlichder Darlehnskcipitalien zu. Dieses Recht ist bei den einzelnen Landschaftennicht
immer an die gleichen Voraussetzungengebunden und auch seinem Inhalte nach verschieden gestaltet.

(§ 19 des Regulativs für die Schlcsische Landschaftvom 22. November 1867 und § 18
der Beleihungsordnung vom 10. August 1888 —

§§ 10, l9, 108, 109 der Ostpreußischcn Landschaftsordnung—
§§ 4 und 170 Theil II des revidirten Westvieußischen Landschaftsrcglements—

§ 211 des revidirten PommerschenLcmdschaftsreglements.)
Die Zwangsmittel, deren sich die Landschaften zur Beitreibung ihrer Forderung»« auf

Grund der ihuen ertheilten Exekutionsprivilegienbedienen können, sind, wie schon erwähnt, drei¬
facher Art: die Zwangsvollstreckungin das bewegliche Vermögen des Schuldners und die Iwcmgs-
verwaltung als Maßnahmen des Verwaltungszwangsverfahrens,die Zwangsversteigerungdes bepfcmd¬
brieftcn Gutes als gerichtliche Zwangsvollstreckung. Welche dieser Maßregeln im einzelnen Falle
zu ergreifenist, hat die Landschaft— unter Beachtung der für einzelne Vollstreckungsmaßnahmen
bisweilen statutarisch vorgeschriebenenbesonderen Voraussetzungen— in der Regel nach freiem
pflichtmäßigemErmessenzu bestimmen. Für die Beurtheilung ist, wie es beispeilsweise im § 19
Abs. 4 des Schlesischen revidirten Regulativs über die Beleihung des nicht inkorporirten ländlichen
Grundbesitzesvom 22 November 186? heißt, einerseitsder höhere oder geringereBetrag des bei-
zutrcibcndenRückstandes,die Beschaffenheit des Exekutionsobjektes und die Aussicht auf einen zweck¬
entsprechenden Erfolg der Maßregel, andererseits die Rücksichtmaßgebend, daß der Zweck ohne
großen Kostenaufwand und mit möglichst geringer Benachtheiligungdes Schuldners erreicht werden möge.

Die Zwangsvollstreckungin das bewegliche Vermögen des Schuldners erfolgt auf Anordnung
und unter Leitung der Landschaftennach den Vorschriften der Verordnung, betreffenddas Vcr-
waltungszwangsverfcihrenwegen Beitreibung von Geldbeträgen, vom 7. September 1879 (Gesetz-
snmml. S. 591), wobei dem Schuldner der Einwand, daß die Landschaftihre Befriedigungzunächst
aus dem Grundstücke zu suchen habe, nicht gestattet ist. Während der Ostprcußischenund
Pommerschen Landschaftdas uneingeschränkteRecht zusteht, die Zwangsvollstreckungin das gesummte
beweglicheVermögen zu betreiben, und während das Kur- und NeumärkischeRittcrschaftliche
Kreditinstitut auf Grund des Nachtrages zum § 250 des Krcditrcglcments vom 2. April 1784
eine gleiche Vefugniß für sich in Anspruch nimmt, kann die Westpreußische Landschaftnur Zinscn-
rückstände, welche nicht mehr als 600 Mark betragen, durch Zwangsvollstreckungin das bewegliche
Vermögen des Schuldners im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens beitreiben. Die für die
eben genannten Landschaftenzugelassenen Vollstreckungsmaßnahmenbeziehen sich auf die stehenden
und hängenden Früchte, auf die beweglichenInventarien- und Zubehörstückedes bepfcmdbricften
Gutes, sowie auf das sonstige beweglicheVermögen des Schuldners einschließlich der ihm zustehenden
Forderungen. Dasselbe trifft für die SchlcsischeLandschaft hinsichtlichdes uicht inkorporirten
Grundbesitzes zu (§ 19 des revidirten Regulativs vom 22. November 1867, Nr. VIII des
II. Nachtrages dazu vom 29. Oktober 1883, ß 18 der Beleihungsordnung vom 10. August 1888);
bei den inkorporirtenGütern dagegen dürfen nur vorräthige Gutscrzeugniffe.überzähligeInventarien-
stücke, gutsherrliche Renten, Zinsen und andere Prästationen einer Pfändung unterworfen werden
(Nr.IHXIX der deklaraturischen Bestimmungenvon 1824, Generallandtagsbeschlußlllavon 1846).
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Falls die Zwangsvollstreckungin das beweglicheVermögen des Schuldners nicht zur
Deckung der beizutreibendenForderungen führt, oder falls aus Gründen irgend welcher Art seitens
des die Einziehung der Rückstände betreibenden Krcditinstituts von einer solchen Vollstrcckungs-
maßnahme abgesehen wird, steht sämmtlichen oben genannten Landschaftendas Recht zu, ohne
Weiteres die Zwangsverwaltung der ihrerseits bepfcmdbrieften Güter als Vollstreckungsbehörde ein¬
zuleiten und durchzuführen. Das hierbei zu beobachtendeVerfahren ist für die einzelnen Institute
durch eingehendestatutarischeBestimmungengeregelt worden.

(§§ 151 ff. der Ostpreußischen Landschaftsordnung,
88 68 und 69 Theil I des Westpreußischenrevidirten Landschaftsreglcmcntsund der

Sequestrationsordnungvom 25. Januar 1851,
§8 179 ff. des Pommerschenrevidirten Landschaftsreglements,

. §§ 225 ff. des Kur- und NeumcirkischcnRitterschaftlichenKreditreglemcnts,
88 2 ff. Kap. V Theil III des Schlcsischen Landschaftsrcglementsnebst Ergänzungs-

bestimmungen,
88 19 ff. des Schlcsischen revidirtenRegulativs vom 22. November1867 nebst Ergänzungs-

bestimmungen,
88 18 ff. der Schlesischen Beleihungsordnung vom 10. August 1888.)
Auch die auf Antrag irgend eines anderen Gläubigers gerichtsseitig angeordnete Zwangs-

Verwaltung landschaftlichbeliehener Güter ist, falls eine der oben genannten Landschaften als
Pfandbricfgläubigeriu in Betracht kommt, regelmäßig durch diese zur Ausführung zu bringen.

(8 166 der Ostprcußischcn Landschaftsordnung,
8 71 Theil I des Westpreußischen revidirten Landschaftsreglements,
§8 201 ff. des Pommerschenrevidirten Landschaftsreglcmcnts,
8 243 des Kur- und Neumärkischen RitterschaftlichcnKreditreglements,
88 24 ff. Kap. V Th. III des Schlcsischen Landschaftsrcglements,
8 21 des Schlesischen revidirten Regulativs vom 22. November 1867,
8 20 der Schlesischen Beleihungsordnung vom 10. August 1888.)
Ferner sind die mit Exekutionsprivilegienbedachten Landschaftenohne vorherige Beschaffung

eines zur gerichtlichen ZwangsvollstreckunggeeignetenSchuldtitcls berechtigt, durch Antrag bei dem
zuständigen Vollstreckungsgerichte die Subhastation bcpfandbricftcr Güter wegen derjenigen Ansprüche
herbeizuführen, auf die sich ihr Beitreibungsrccht erstreckt. Regelmäßig ist die Befugniß, die
Zwangsversteigerung zu veranlassen, „beim Fehlen sonstiger reglemcntsmäßiger,zur Deckungder
Forderungen dienender Mittel in das pflichtmäßigeErmessen der Landschaft" verstellt; nur die
Ostpreußische Landschaftsordnungschreibt für Güter, deren letzter Taxwerth oder Erwcrbspreis den
Betrag von 100 000 Mark übersteigt, unter gewissen Voraussetzungenvor, daß der Zwangs¬
versteigerungdie Zwllngsverwaltung eine bestimmteZeit hindurch vorherzugehen habe (8 168 der
Ostpreußischen Landschaftsordnung.)

Endlich fei zur Charakterisirung der den älteren Landschaften verliehenen Exelutions-
privilegien auf diejenigen Vorschriften hingewiesen, welche das für landschaftlicheForderungen
gewährte Beitreibungsrccht auch auf die zur Deckung rückständiger Zinsen «. dem Schuldner
gegebenen Darlehne Dritter erstrecken.

(8 146 der OstpreußischenLcmdschaftsordnnng,
88 222 ff. des Pommerschenrevidirten Landschaftsreglements,
88 263 ff. des Kur- und NcumärtifchenRitterfchaftlichenKreditreglements,
88 49 ff. Kap. V Theil III des Schlesischen Landschaftsrcglements.)
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Wie den oben aufgeführtenLandschaften ist auch einigen öffentlichen Grundkrcditanstcilten
der im Jahre 1866 mit der PreußischenMonarchie vereinigten neuen Landcstheilc cm Exckutions-
privilegium durch ältere Bestimmungenucrliehen worden.

Für die Hanuoversche Landeskreditanstalt kommen die §§ 31—36 ihrer Statuten
vom 18. Juni 1852 in Betracht, Auf ihnen beruht die Berechtigung des genannten Institutes,
seine Darlehnsforderungenan Zinsen und Amortisationsbeiträgen,an Strafgeldern uud Verwaltungs-
kosteu im Wege des Verwaltuugszwaugsverfahreus nach Maßgabe der Verordnung vom
7. September 1879 beizutreibcn.

Die Direktion der Hannoverfchen Landeskreditanstaltnimmt auf Grund der vorbezeichneten
Bestimmungendas Recht in Anspruch,mit den in der genannten Verordnung zugelassenen Zwangs-
vullstrcckungsmaßnahmenauch die Einziehung fälliger Darlehnskapitalien herbeizuführen und vertritt
die Auffasfung,daß das Vcitrcibuugsrechtsich gegen alle für Rückstände der genanntenArt haftbare
Personen richte, auch wenn der verpfändete Grundbesitz in andere Hände übergegangensein sollte.
Inwieweit diese Auslegung der in Frage kommenden Vorschriftenzutrifft, ist hier nicht zu erörtern.
Ergänzend bleibt zu bemerken, daß, wenn die Vollstreckung in das beweglicheVermögen des
Schuldners nicht zur Befriedigung der Laudcskreditcmstaltgeführt hat, diese die Zwaugsvcrwaltung
des verpfändeten Grundcigcnthums nebst Gerechtsamen einzuleiten und durchzuführen befugt ist
(8 36 der Statuten).

Zweifelhaft ist im Hinblick auf das Verhältniß der für die Hannoverfchen Ritter-
schaftlichcn Kreditvcreine erlassenenalteren statutarische»Vorschriften

(8 55 der Verordnung, betreffenddas Nitterschciftlichc Krcditinstitut für das Fürstenthum
Lüneburg vom 16. Februar 1790; 8 28 der ursprünglichenStatuten des Calenberg-
Grubenhagen-Hildcsheim'schenRittcrschaftlichenKreditvereins vom 5. August 1825
jHannov. G.-S. Abth. II S. 225 ff.f; § 29 der ursprünglichen Statuten des
Bremcn'schenNitterschaftlichcnKrcditvcrcins vom 17. Januar 1826 sHannov. G.-S.
Abth. III S. 25 W

zu der Bestimmung im § 528 der allgemeinen bürgerlichen Prozeßordnung für das ehemalige
Königreich Hannover vom 8. November 1850 die Frage, ob und in welchem Umfange diesen
Krcditinstituten ein Gxekutiousprivilegiumzukommt. Während der Calenbcrg-Grubenhagen-Hildes-
heim'schcRiltcrschaftlichcKrcditvcrciu ein solches anscheinend nicht beansprucht, und das Ritter¬
schaftliche Kreditinstitut für das Fürstenthum Lüneburg auf das aus § 55 der HannoverfchenVer¬
ordnung vom 16, Februar 1790 etwa herzuleitendePrivilegium kein fondcrliches Gewicht legt, hält
die Direktion des BremcnfchcnRittcrschaftlichenKrcditvcrcins cinc Auslegung des § 36 der Ver¬
ordnung vom 4. März 1856 (Hannou. G.-S. Abth, I Nr. 11 S. 6?) für zutreffend, nach welcher
ihr die Beitreibung der vou den Intcrcsscntcn behufs Verzinsunguud Amortisation der Darlehen
sowie zur Deckung der Verwaltuugskostenzu entrichtenden Beiträge im Vcrwaltungszwangsvcrfahrcn
zustehen würde. Die Sequestration eines dem KreditvcreineverpfändetenGutes wird nach § 3?
der angeführten Verordnung unter den dort naher bestimmtenVoraussetzungenvom Vollstrcckuugs-
gerichte verfügt und seitens der Direktion des Krcditinstitutcs, falls neben den Ansprüchen des
Krcditvcrcins noch andere in Betracht kommen, mit der Verpflichtung,dem Gerichte über die Ver¬
waltung Rechenschaft abzulegen (§ 3? Abs. 4), zur Durchführung gebracht.

Die Nasfauische Landesbank hat wiederholt für sich das Recht der Beitreibung rück«
ständiger Zinsfordcrungcn im Wege des Verwaltungszwangsvcrfahrensauf Grund von Bestimmungen
der ehemaligenHerzoglichNasfauischcnGesetzgebung in Anspruch genommen,allein in den gemein-

32
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schaftlichenErlassen der Minister des Innern, der Justiz und der Finanzen vom 30. April 1870 —
I. M. I. 1585 — F. M, IV. 6040 — M. d. I. I 1629 — und vom 3. April 1871 -
M. d. I. I H. 485 — I. M. 1 1072 — F. M. IV. 1303 - ist die Anerkennungdieses Rechtes
für die Zeit nach 1866 abgelehnt worden.

Vorstehende Schilderung laßt erkennen, daß die Vorschriftenüber die einer Reihe von
öffentlichen GrundkreditinstitutenverliehenenExekutionsprivilegienin Einzelheiten nicht unerhebliche
Verschiedenheiten zeigen. Die Uebersicht enthält eine Darstellung des gegenwärtigenRechtszustandes,
denn allen diesen Vorschriftenist gemeinsam, daß sie, soweit nicht bereits auf Zweifel hinsichtlich
ihrer Rechtsbeständigkeithingewiesenwurde, durch die neuere Gesetzgebungaufrechterhaltensind.
Zunächst bestimmt § 71 des Eigenthumserwerbsgesetzesvom 5. Mai 1872 (Gesetzsamml. S. 433),
daß die statutenmäßigenBefugnisse der mit Korporationsrechtenversehenen Kreditinstitute in Betreff
der Iwangsverwaltung durch das Gesetz nicht berührt werden. Ein fernerer allgemeinerVorbehalt
der besonderenRechte der Kreditverbändebei der Zwangsvollstreckungergicbt sich aus den §§ 5
und 6 des Gesetzes, betreffend die Zwangsvollstreckungin das unbeweglicheVermögen vom
4. März 1879 (Gesetzsamml. S. 102), aus § 54 Abs. 4 der Verordnung, betreffenddas Ver-
wllltungszwllngsverfcchren wegen Beitreibung von Geldbeträgen, vom 7. September 1879 (Gesetz¬
samml. S. 591) und aus §§ 202, 203 des Gesetzes, betreffenddie Zwangsvollstreckungin das
unbeweglicheVermögen, vom 13. Juli 1883 (Gesetzsamml. S. 131). Auch nach Art, 167 des
Einführungsgesetzeszum Bürgerlichen Gesetzbuche sollen die landesgesetzlichen Vorschriften, welche
die zur Zeit des Inkrafttretens des Bürgerlichen Gesetzbuches bestehenden landschaftlichenoder
ritterschaftlichen Kreditanstalten betreffen, in Kraft bleiben.

Ist schon die Verschiedenheitin der Rechtsstellungder einzelnen, mit einem Exekutions¬
privilegium ausgestatteten Kreditanstalten wenig erwünscht, so muß es geradezu als eine jeder
Begründung entbehrende und nicht zu rechtfertigende Abweichungvon den vorstehend geschilderten
Rcchtsgrundsätzenbezeichnetwerden, wenn die neueren Landschaftenund zahlreicheandere öffent¬
liche, mit Korporationsrechten versehene Kreditvcrbiinde mit einem den Befugnissen der älteren
Landschaften ähnlichen Vollstreckungsrechte nicht bedacht worden sind. Von den dahin zu rechnenden,
oben bereits bezeichnetenGrundkreditinstituten abgesehen, gehören zu diesen nicht privilcgirten
Anstalten: die Posener Landschaft, die Landschaft der Provinz Sachsen, die neue Westpreußische
und die neue PommerscheLandschaft, das neue BrandenburgischeKreditinstitut, das Kreditinstitut
ür die Königlich Preußische Ober- und Niederlausitz, die Schleswig-HolsteinischeLandschaftund
'die Landeslreditkassezu Cassel; endlich die in den älteren Provinzen bestehenden Provinzialhülfs-
lassen, soweit dieselben überhaupt die Natur eines öffentlichen Grundkreditinstitutes angenommen
haben, wie z. N. diejenigen für Posen, Westfalen nnd für die Rheinprovinz. Einzelnen dieser
Kreditinstitute ist in Gemäßheit der Vorschrift des § 145 Abs. 2 des Gesetzes, betreffend die
Zwangsvollstreckungin das unbeweglicheVermögen, vom 13. Juli 1883 (Gesetzsamml. S. 131)
hinsichtlich der von ihnen beliehenen Grundstückewenigstens ein Anspruchauf Uebcrweisungder¬
jenigen, die Zwangsverwaltung betreffenden Thätigkeit beigelegt, welche die §§ 142 Abs. 1 und
144 des genannten Gesetzes behandeln, nämlich die Ernennung, Verpflichtung, Anweisung und
Beaufsichtigung des Verwalters, sowie die Wahrnehmung weiterer damit zusammenhängender
behördlicherAufgaben, insbefonderedie Entgegennahmeseiner Rechnungslegung. Die solchergestalt
bevorzugtenKreditinstitute sind:

die Posener Landschaft — 8 26 Abs. 3 der neuen Satzungen vom 4. August d. Is-
(Gesetzsamml.S. 200 Nr. 1), die Landschaft für die Provinz Sachsen — § 31 des
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revidirtcn, durch die Allerhöchsten Erlasse vom 4. April 188? (Gefetzfamml,S. 333
Nr. 1), ?. Oktober 1889 (Gesetzsamml. S. 194 Nr. 3). 1. November 1893 (Gesetz¬
samml. 1894 S. 4 Nr 2) und vom 19. August d. Is. (Gesetzsamml. S. 201 Nr. 2)
landesherrlichgenehmigtenStatutes —,

das neue Brand cnburgifche Krcditinstitut— III. Nachtragzum Statut vom 19. Februar 1890
(Gesetzsamml.S. 98 Nr, 5) — und

die neue PommcrscheLandschaft für den Kleingrundbesitz — Nachtrag zu dem revidirtcn
Verbcmdsstatutvom 30. März d. Is, (Gesetzsamml. S, 176 Nr. 1) —.

Die Ueberweisungder in den §§ 142 Abs. 1 und 144 des Gesetzes vom 13. Juli 1883
bezeichneten Thätigkeit an die Kreditinstitute kann jedoch immer erst erfolgen, nachdemdie Zwangs-
vcrwaltuug vom Vollstrcckungsgerichtceingeleitet ist. Daraus ergiebt sich eine große Umständ¬
lichkeit und eine Verzögerung des Verfahrens, die zumal dann besonders fühlbar wird, wenn
zwecks Beschaffung eines zur gerichtlichenZwangsvollstreckung hinreichenden Schuldtitels eine
Klage gegen den Schuldner angestellt und durchgeführt werden muß. Manche der mit einem
Exckutionsprivilegiumnicht versehenen Kreditinstitute haben diesen Unzuträglichteiten in etwas
dadurch zu begegnen gesucht, daß sie statutarisch von jedem ihrer Schuldner die Unterwerfung
unter die sofortige Zwangsvollstreckungbetreffs aller ihm obliegenden Zahlungen verlangen.
Allein auch die Wirksamkeitdieses Aushiilfemittcls ist bei der gegenwärtigen Rechtslage schon
insofern eine nur unvollkommene,als nach § 702 Ziffer 5 der (Zivilprozeßordnungdie Zwangs¬
vollstreckung nur aus Urkunden stattfindet, welche von einem deutschen Gerichte oder von
eiuem deutschen Notar innerhalb der Grenzen seiner Amtsbefugnissein der vorgeschriebenen
Form aufgenommensind, und es dieser Vorschrift gegenüberrecht zweifelhaftist, ob den Syndiken
der Kreditinstitute die Bcfugniß zusteht oder statutarisch mit landesherrlicher Genehmigung bei¬
gelegt werden kann, eine Erkläruug, durch welche sich der Schuldner der sofortigen Zwangsvoll¬
streckungunterwirft, rechtswirksamim Sinne des § 702 Ziffer 5 der Civilprozehordnung zu
beurkunden. Die meisten Darlehnsurkundcn der öffentlichen Grundkreditanstaltenpflegen aber von
ihren Syndiken oder deren Stellvertretern aufgenommen zu weiden, und es würde eine große
Erschwerniß und Vertheucrung des Geschäftsbetriebesbedeuten, sollte mit jeder Aufnahme einer
solchen Urkunde das Gericht oder ein Notar befaßt werden. Allein, selbst wenn der angedeutete
Zweifel hinsichtlichder Rcchtsbeständigkeitder statutarischen Festsetzung des Charakters jener
Urkunden als exekutorischerdurch gesetzliche Bestimmung beseitigtwerden würde, was aus anderen
später zu erörternden Gründen allerdings wünschenswert!)erscheint, so könnte die Wirkung einer
Satzungsvorschrift des Inhalts, daß jeder Darlehnsschuldnersich der sofortigenZwangsvollstreckung
zu unterwerfen habe, doch nicht annähernd die großen Vortheile ersetzen, welche das Zwangsvoll-
streckungsrechtdes oben beschriebenen Inhaltes den älteren Landschaftenbietet, und welche auch
den Schuldnern wie den sonstigen Gläubigern der Schuldner zu Gute kommen.

Es bedarf keiner weiteren Ausführung, daß das Exekutionsprivilegiumwesentlich dazu
beiträgt, eine thunlichst schnelle Einziehung der ausstehendenForderungen zu ermöglichen, denn
es enthebt die privilegirten Institute der Nothwendigkeit,einen zur gerichtlichen Zwangsvollstreckung
geeignetenSchuldtitel zu beschaffen,und eröffnet ihnen die Möglichkeit,durch unverzüglicheVoll-
streckungsmaßnahmensich den ersten Zugriff in die Vermögensobjekledes Schuldners behufs
Befriedigung ihrer Ansprüchezu sichern. Dadurch wird die Sicherheit der Forderungen natur¬
gemäß erhöht, auch das Vertrauen in die gesicherte Stellung des Institus gefestigt, und das um
so mehr, als erfahrungsmäßig ein in Vermögensverfall gerathener Grundbesitzerleicht sein Gut
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zu devastiren beginnt und nur durch schleuniges und sachgemäßes Eingreifen des Gläubigers
unwirthschaftlicheMaßnahmen des Schuldners verhütet werden können. Die älteren Landschaften
sind — ganz abgesehenvon den später zu erwähnenden Befugnissen,welche einzelnenunter ihnen
außerhalb des Zwangsvollstreckungsverfahrenszustehen, um die Sicherheit des landfchaftlichen
Kredites im Falle der Gefährdung durch ein unwirthschaftlichesGebühren des Schuldners wieder¬
herzustellen,— durch das ihnen verliehene Vollstreckungsrecht in hervorragendem Maße befähigt,
Devastationen der beliehcnen Güter vorzubeugen. In dieser Hinsicht kommt vor allem die
Zwangsverwaltung in Betracht, Indem die Landschaftendiese durch ihre Organe in angemessener
Art und Weise zur Ausführung bringen, wirken sie nicht nur im eigenen, sondern gleichzeitig
im allgemeinen wirthschaftlichenInteresse und nicht minder zum Vortheile der nachstehenden
Gläubiger, die ohne ihre Mitwirkung sich nur durch Anrufung des Gerichtes und oft unter erheb¬
lichen Aufwendungen an Kostenvorschüssen:c.einen ähnlichen Schutz verschaffen könnten. Ebenso
entsprichtein schnelles, sachgemäßes Vorgehen regelmäßig auch dem wohlverstandenenInteresse des
Schuldners. Es verhindert nicht allein ein weiteres Anwachsen der Rückstände und verhütet
damit, daß sich die Herbeiführung geordneter Verhältnisse immer schwierigergestaltet, sondern es
trägt auch nicht selten, vor allem in Fällen einer rechtzeitig eingeleitetenZwangsverwaltung, in
wirksamsterWeise dazu bei, den wirthschaftlichenRückgang abzuwenden und den Besitzer einer
günstigeren Lage wieder zuzuführen. Daneben hat das Vollstreckungsrechtdie nicht hoch genug
anzufchlagendeWirkung, daß dem Schuldner erhebliche Kosten erspart werden, wenn die Kredit¬
institute nicht genöthigt sind, behufs zwangsweise!Veitreibung der Rückstände die Hülfe der Gerichte
in Anspruch zu nehmen, sondern im billigeren Wege des Verwaltungszwangsverfahrens gegen
ihre Schuldner vorgehen können. Da es sich regelmäßig um rechtlich unzweifelhafte Schuld¬
verhältnisse handelt, würden die Kosten als unnöthige zu betrachten sein, die dem Schuldner in
solchen Fällen durch Gerichts- und Anwaltsgcbühren erwachsen würden. Ziffernmäßig lassen sich
die Ersparnissezwar nicht begründen, die durch das Exetutiousprivilegium der öffentlichen Grund-
krcditanstaltcn erzielt werden, aber abgesehen davon, daß sie sich durch eine Ausdehnung des
Zwangsvollstrcckungsrechtcsauf alle derartigen Kreditinstitutc bedeutend erhöhen würden, ist
angesichts der ungünstigenLage der Landwirthschaft leider die Annahme nicht unberechtigt, daß
die Zwangsvollstrcckungsfällcsich wenigstens in manchen Gegenden noch vermehren werden, zumal
eine Ausdehnung der landschaftlichenBeleihung auf den kleineren Grundbesitz, wie sie in zu¬
nehmendemMaße stattfindet, die Zahl der Bclcihungen mit der Zeit vergrößern und damit auch
die Beitreibungen weit häufiger als seither erforderlich machen wird. Eine Verleihung des
Exekutionsprivilegiums auch an diejenigen öffentlichenKreditucrbändc, welche gegenwärtig zur
zwangsweise«Einziehung ihrer Forderungen eines vollstreckbaren Schuldtitcls nach Maßgabe der
Vorschriften der Eivilprozeßordnung bedürfen, würde deshalb eine erhebliche Kostcnerfparnißzur
Folge haben und gleichzeitig auch eine nennenswerthe Entlastung der Organe der Justizverwaltung
bedeuten;hat doch beispielsweisedie Naffauifche Lcmdesbanl allein 34 000 Zinsposten jährlich zu heben.

Das Vollstreckungsrechtder älteren Landschaften entsprichtschließlichauch insofern dem
Interesse der Schuldner, als ein Kreditinstitut, das seine ausstehendenForderungen auf dem Wege
emes schnell zum Ziele führenden Vollstreckungsverfahrensnach Art des für die älteren Land¬
schaften zugelassenen Vorgehens beizutreibenvermag, besser als ein auf den Rechtswegangewiesener
Gläubiger durch Stundung fälligerBeträge und milde Behandlung in Fällen zeitweiligerVerlegenheit
eine wohlwollende Berücksichtigung der individuellenVerhältnisseder Schuldner eintreten lassen kann.

Alle diese Gesichtspunkteführen zu dem Schlüsse, daß die Rechtsungleichheit,welche in
den erörterten Beziehungen zwischenden mit Vollstreckungsrechtversehenen öffentlichen Grund-
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kreditinstitutenund den nicht priuilegirtcn besteht, und welche bei der im Wesentlichen gleichen
Verfassung, den gleichen wirthschaftlichen Verhältnissen und dem gleichen Geschäftsbetriebealler
dieser Kreditanstalten jedes inneren Grundes entbehrt, im Interesse der Kreditverbände, ihrer
Schuldner, der nacheingetragenenGläubiger und auch im allgemeinenInteresse durch Ausdehnung
des Zwangsvollstreckungsrechtesauf die Kreditanstalten ohne Exckutionsprivilegimn zu beseitigen
ist. Es erscheint zweckmäßig, allen diesen öffentlichen Instituten die Möglichkeitzu eröffnen,durch
eine Aenderung ihrer Satzungen, die schon nach den bestehendenVorschriften der landesherrlichen
Genehmigungbedürfen würde, oder unmittelbar durch KöniglicheVerordnung ein Vollstreckungs-
recht zu erlangen, das in seinen Gnmdzttgen demjenigender älteren Landschaftenentspricht. Das
Vollstrcckungsrecht wird demgemäß nur gegenüber Schuldnern, die Eigenthümer des belichenen
Grundbesitzessind, nicht etwa auch gegen Vorbesitzer zu gewähren sein. Es wird sich auf alle
Forderungen zu erstrecken haben, die aus dem Geschäftsbetriebedes Kreditinstitutcs satzungsgemäß
herrühren, insbesondereauch auf die Einziehung der Darlchns-Kapitalien. Das Vollstreckungs-
recht wird sich ferner auf die Anwendung dreier Maßnahmen beziehen, auf die Zwaugsuollstreckung
in das bewegliche Vermögen des Schuldners und auf die Zwangsuerwaltung, beides Maßnahmen
des Verwaltungszwangsvcrfahrens, sowie auf die gerichtliche Zwangsversteigerung des bcliehenen
Grundstückes. Die Ertheilung der Befugniß znr Zwcmgsverwaltuug wird jedoch nur da zu
erfolgeu haben, wo ein Bedürfniß dafür besteht,was nicht bei allen in Frage stehenden Instituten
der Fall ist. Die Zwangsvollstreckungin das beweglicheVermögen wird nach den Vorschriften
der Verordnung, betreffenddas Verwnltungszwangsvcrfahrenwegen Beitreibung von Geldbeträgen,
vom ?. September 1879 zu erfolgen haben. Das bei der Zwcmgsverwaltung zu beobachtende
Verfahren wird zur Erzielung thunlichster Einheitlichkeit im Anschluß an die Vorschriften des
Neichsgesetzes über die Zwangsversteigerung und die Zwangsvcrwaltung vom 24. März 189?
durch die Satzungen eines jeden Institutes zu regeln sein. Während bei der Zwangsversteigerung
des beliehenen Grundbesitzesdas Kieditinstitut nur als Antragsteller, das Vollstrcckungsgericht aber
als ausführende Behörde zu fnngiren haben wird, soll ersterem bei den beiden anderen Vollstreckungs¬
maßnahmen die volle Thätigkeit der Vollstreckungsbchördcüberwiesen werden, bei der Zwangs-
Verwaltung jedoch nur insoweit, als diese auf Betreiben des Institutes selber erfolgt. Dagegen
erscheint eine Ausdehnung derjenigen Bcstimmuugeu, nach denen die älteren Landschaften auch
dann die Zwangsvcrwaltung einzuleitenund durchzuführenberufen sind, wenn diese seitens eines
anderen Glänbigers beim Gerichte beantragt ist, nicht angezeigt, während es bei den Vorschriften
im § 145 des Gesetzes, betreffend die Zwangsvollstreckungin das unbewegliche Vermögen, vom
13. Juli 1883 zu belassensein wird. Ebensowenigist ein Bedürfniß zur Ausdehnungdes Grund¬
satzes anzuerkennen,nach welchem das Veitreibnngsrechtder Landschaftenauch für solche Darlchne
Anwendung finden soll, die von einem Dritten zur Zahlung rückständiger landschaftlicher Zinsen
einem Pfandbriefsschnldnergegeben sind.

An den Privilegien der Krcditinstitutc, denen gegenwärtig bereits ein
Vollstreckungsrccht zusteht, wird eine Aenderung nicht vorzunehmen sein. Zu einem
gesetzgeberischenEingriffe in diese Rechte würde nur zu schreiten sein, wenn eine dringende Ver¬
anlassung zu ciucm derartigen Vorgehen vorläge. Eine solche ist aber nicht anzuerkennen. Immer¬
hin ist es wünschcnswerth,daß die mannigfachenZweifel und Verschiedenheiten der älteren Voll-
streckungsprivilegien zu Gunsten der Ncchtscinheitauch auf diesem beschränkten Gebiete allmählich
verschwinden. Es wird jedoch den gegenwärtig bereits mit einem Beitreibungsrechtcbelichenen
Kreditinstituten ebenso wie den nicht privilcgirten überlassen bleiben können, dnrch eine Aenderung
ihrer Satzungen oder durch einen Antrag auf Erlaß einer entsprechenden KöniglichenVerordnung
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ihre Vollstreckungsbefugnissedem Inhalte des für die übrigen Kreditanstalten vorgesehenen
Exekutionspriuilegiumsanzupassen.

VorstehendenGesichtspunkten Rechnung zu tragen, sind die Vorschriftenim § 1 Abs, 1
Ziffer 1, Abs 2 und 3 und in den §§ 2—6 und 12 des vorliegenden Gesetzentwurfesbestimmt.
Sie werden in wirksamerWeise durch § 7 der Vorlage ergänzt, zu dessen Erläuterung au dieser
Stelle auf die oben bereits erwähnten Befugnisse einzelner älterer Landschaftenzurückzukommen
ist, die bei einer die Sicherheit des Pfandbriefdarlehns gefährdendenWirthschaft des Schuldners
zur Sicherung ihrer Forderungen auch vor deren Fälligkeit mit geeignetenMaßregeln einzugreifen
und nöthigenfalls die Zwangsuerwaltung des beliehenen Grundstückes einzuleiten berechtigt sind.
Ein solches Sicherungsrecht haben die Ostpreußischeund die WestpreußischeLandschaft (§ 19
Abs. 1 der OstpreußischenLandschaftsordnung, § 170 Th. II des revidirten Reglements der
Westpreußischen Landschaftund der durch Allerhöchsten Erlaß vom 10, November1862 genehmigte,
vom Generallllndtage beschlosseneZusatz — Gesetzsamml. S, 406 —) Durch dieses Recht werden
die mit ihm bedachten Institute der Nothwendigkeit enthoben, bei Gefährdung ihrer Forderungen
durch schlechte Wirthschaftdes Schuldners die Devastationsklage anzustellenund bei dem Prozeß¬
richter Sicheiungsmaßregeln gemäß Z 50 des Gigenthumserwcrbsgesetzesvom 5. Mai 1872
(Gesetzsamml, S. 433) zu beantragen oder demnächst nach Inkrafttreten des B. G. B. das
Gericht auf Grund des Z 1134 B. G. B. anzugehen. Daß durch ein derartiges Sicherungsrecht
in ganz besonderemMaße die Möglichkeit gegeben ist, rechtzeitig Devastationen der beliehenen
Güter vorzubeugen, und daß damit die Erreichung derjenigen Ziele wesentlich erleichtert wird,
die nach den oben bereits dargelegten Gesichtspunktenauch mit der Verleihung des Zwangsvoll-
streckungsrechtesverfolgt werden, bedarf einer weiteren Ausführung nicht. Deshalb erscheint es
angezeigt, in Anlehnung an dieses Sicherungsrecht der genannten älteren Landschafteneinerseits
und an die Vorschrift im 8 55 der Verordnung über das Verwaltungszwangsvcrfahren vom
7. September 1879 (Gesetzsamml. S. 591) andererseits, die Einführung eines an die materiellen
Voraussetzungendes bürgerlichenRechtes geknüpftenVerwaltungsarrestverfahrens für die in Frage
kommendenInstitute ins Auge zu fassen, wie dieses durch § 7 der Vorlage geschehen ist.

Da die Vorschriften des Gesetzentwurfesselbstverständlich auf längere Jahre hinaus in
Geltung zu bleiben bestimmt sind, liegt außer der Frage, ob die landesgesetzliche Regelung der
im Vorstehenden geschilderten Nechtsmaterien nach dein gegenwärtig geltenden Rechte zulässig ist,
eine Erörterung der Rechtslage nahe, welche durch das mit dem B. G. B. in Kraft tretende
Neichsrechtauf dem hier in Rede stehendenGebiete geschaffen werden wird. Es handelt sich um
die landesgesetzliche Einführung von Mahregeln des Verwaltungszwangsverfahrens und um die
Zulassung einer gerichtlichen Zwangsvollstreckungin das unbeweglicheVermögen zur Veitreibung
oder Sicherung bestimmter Forderungen gewisser Kreditanstalten. Die Massigkeit einer solchen
landesgesetzlichen Regelung nach geltendem Rechte ergiebt sich aus § 13 des Gerichtöverfassungs-
gesetzes (vergl. § 14 des PreußischenAusführungsgesetzeszur Civilprozeßordnungvom 24. März 1879
^Gesetzsamml. S. 281^> und aus § 757 C. P. O.); denn durch diese Vorschriftenist die Ordnung
des Verwaltungszwangsverfahrens und der gerichtlichen Zwangsvollstreckungin das unbewegliche
Vermögen den Vundesstaaten überlassen. Auch durch das V. G. V. und die mit ihm in
Zusammenhang stehende Reichsgesetzgebung werden die erörterten Vorschriftendes Entwurfes nicht
berührt, denn nach Art. 16? des Einführungsgesetzeszum B. G, V. bleiben die landesgesetzlichen
Vorschriftenin Kraft, welche die zur Zeit des Inkrafttretens des V. G. B bestehenden land¬
schaftlichen oder ritterschaftlichenKreditanstalten betreffen, und nach 8 2 des Einführungsgesetzes
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zum Gesetze über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung vom 24. März 189?
(R. G. Vl. S. 9?) gilt dieser Vorbehalt auch für die Vorschriften der Landesgesetzeüber die
Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung. Dabei bestimmt sich der Begriff der land¬
schaftlichen oder ritterschllftlichenKreditanstalten nach Landesrecht.

Neben der Verleihung des Rechtes zur Zwangsvollstreckung und zur Arrestverhängung
an die seither nicht privilegirten landschaftlichen(ritterschaftlichen)und provinzial- (kommunal-)
ständischen öffentlichenGrundkreditanstalten bezwecktder Gesetzentwurf eine Vermehrung der zur
gerichtlichenZwangsvollstreckunggeeigneten Schuldtitel, indem er durch § 1 Abs. 1 Ziffer 2,
gestützt auf ß 70« Abs. 1 C. P. O., es für zulässig erklärt, daß den Urkunden, welche von einem
zum Richteramte befähigten Beamten einer Kreditanstalt im Sinne des Gesetzes innerhalb der
Grenzen seiner Amtsbefugnisseaufgenommen werden, durch Satzung oder durch KöniglicheVer¬
ordnung der Charakter exekutorifcher Urkunden beigelegt wird. Zur Erläuterung dieser Vorschrift
und des § 10 wird ebenso wie zur Begründung der §§ 8 und 9 das Erforderliche weiter unten
ausgeführt werden.

Die einzelnen Paragraphen des Entwurfes geben zu folgenden fernerenBemerkungenAnlaß.
Zu 8 i.

Die Vorschriften des § 1 und die des ganzen Entwurfes beziehen sich auf alle land¬
schaftlichen (ritterschaftlichen) Kreditanstalten, welchen der Charakter öffentlicher Kreditinstitute
zukommt,und auf diejenigenGrundkreditanstalten, welche ihnen im Sinne der Vorlage gleichgestellt
sind. Allen diesen Anstalten ist zunächst gemeinsam, daß sie dem Realkredite dienen, die land¬
schaftlichen(ritterschaftlichen)nach Maßgabe der genossenschaftlichen Organisation der Landschaft
(Ritterschaft), die provinzial-(kommunal-)ständischenim Interesse der Grundeigenthümer desjenigen
Verbandes, von dem sie errichtet sind. Die für Zwecke des Personaltredites geschaffenen land¬
schaftlichen Darlehnskassenfallen fomit nicht unter die Bestimmungen des Entwurfes. Die land¬
schaftlichen (ritterschaftlichen) und die provinzial-(kummunal-)ständischenGrundkreditanstaltenkonnten
den Vorschriften des Entwurfes ferner nur insoweit unterstellt werden, als sie öffentliche Kredit-
institute sind, d. h. insoweit, als die Leitung in den Händen mittelbarer Staatsbeamten ruht.
Nur dann nämlich kann die Direktion der Anstalt als Verwaltungsbehördebetrachtet und gemäß
§ 13 des Gerichtsverfassungsgesetzes durch die Landesgesetzgebung mit Befugnissendes Verwaltungs-
zwangsuerfllhrens betraut werden. Die Ausdehnung der Vorschriften des Entwurfes auf sämmt¬
liche Institute der bezeichneten Art entspricht der Gerechtigkeitund den allgemeinen Interessen
wie denjenigen des Grundbesitzes; dagegen liegt zur Verleihung ähnlicherBefugnisse an andere
Kreditinstitutc,insbesonderean private Unterehmungenkeine Veranlassung vor.

Der Entwurf betrifft, wie oben bereits erwähnt ist, nicht allein die bislang nicht privi-
legirten landschaftlichen (ritterschaftlichen) und öffentlichen provinzial-(kommunal-)ständischenGrund¬
kreditanstalten, sondern auch diejenigen, denen Rechte, wie die vom Entwürfe vorgesehenen,nach
ihren Verfassungen oder Satzungen bereits zustehen. Wenngleich die letzteren durch die Vor¬
schriften des Entwurfes nicht berührt werden (Z 12), so sollen die fraglichenAnstalten doch gleich¬
falls in die Lage gesetzt werden, ihre statutarischenBestimmungen dem Inhalte der Vorlage an¬
zupassen. Sie werden sich dazu muthmaßlich in so weit entschließen,als die Auslegung ihrer
Verfassungen und Satzungen zu Zweifeln Anlaß gibt, oder als der Umfang ihrer Vefugnifse
hinter den durch den Entwurf gewährten Vorrechtenzurückbleibt.

Die unter Ziffer 1 und 2 des 8 1 erwähnten Befugnisse sollen den Anstalten in der
Regel mit landesherrlicherGenehmigung durch Satzung beigelegt werden können. Diesem Wege
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ist vor der unmittelbaren Verleihung durch Gesetz der Vorzug gegeben worden, um eine sorgfältige
Rücksichtnahmeauf die besonderen Verhältnisse eines jeden Instituts zu ermöglichen. Die Vor¬
aussetzungen,unter denen im einzelnen Falle eine die Beilegung der Rechte des Entwurfes be¬
zweckende Aenderung oder Ergänzung der statutarischenBestimmungenvorgenommenwerden kann,
sind nach den geltenden Verfassungenuud Satzungen zu beurtheilen.

Die Verfassungen einiger unter den § 1 Abs. 2 fallenden Gruudkreditcmstaltcnsind gesetzlich
geregelt worden, so beispielsweisediejenige!: der HannoverschenLcmdeskreditanstalt,der Landes-
kreditkasse zu Cassel und der Nassauischen Laudesbank. Für solche Kreditanstalten war aus Zweck¬
mäßigkeitsgründen vorzuschreiben,daß die Beilegung der Vorrechte des Entwurfes uicht durch
Gesetz, sondern durch Königliche Verordnung zu erfolgen habe. Die Erwirtnng einer solchen
werden die Vertretungen der in Frage kommendenInstitute geeigneten Falles nachsuchen müssen.

Die Befugnisse, welche den vom Entwürfe betroffenenKreditanstalten nach § 1 beigelegt
werden können, sind doppelter Art. Es kann den Institute« ein Zwangsuollstrcckungsrechtnach
Maßgabe des Gesetzes verliehen und ferner kann bestimmt werden, daß aus Urkunden, welche von
einem zum Richtercnntebefähigten Beamten der Anstalt innerhalb der Grenzen seiner Amtsbefug¬
nisse aufgenommen sind, die gerichtliche Zwangsvollstreckungstattfindet. Auf dcu Inhalt dieser
Berechtigungenwird im Einzelnen bei Erläuteruug der folgenden Paragraphen einzugehen sein;
hier ist hervorzuheben,daß neben dem Zwangsuollstreckungsicchtcauch die Zulassung der gcricht
lichen Zwangsvollstreckungaus den zu 8 1 Abs, 1 Ziffer 2 bezeichneten Urkuudcu einem Bedürf¬
nisse der Kreditanstalten entspricht, und zwar vornehmlichfür alle diejenigenFälle, in denen außer
dem Schuldner und Eigenthümer des beliehenen Gruudstückeseine dritte Person der Anstalt gegen¬
über urkundlichverbriefte Verbindlichkeiten übernimmt, denn hier versagt nach ausdrücklicher Vor¬
schrift des ß 2 das Zwangsuollstrcckungsrechtdes § 1 Abs. 1 Ziffer 1.

Zu 8 2.
Durch 8 2 wird der Kreis derjenigen Forderungen bestimmt, auf welche sich das Zwangs-

vollstreckungsrechtim Sinne des § 1 Abs. 1 Ziffer 1 des Entwurfes erstrecken soll. In Ueber¬
einstimmungmit den Satzungen der meisten älteren Landschaften soll das Recht für alle fälligen
Forderungen in Betracht kommen, welche den Kreditanstalten aus ihrem Geschäftsbetriebe zu
erwachsen pflegen. Sie charakterisiren sich als Forderungen, deren Gegenstände in Darlehn-
kapitalien, in Zinsen, Amortisations-, Sicherheitsfonds- oder Verwaltungskostcnbeiträgen,in Kosten
verschiedenerArt, wie Tax- oder Zwangsverwaltungskosten, in Zwangsverwaltungsvorschüssen,in
Verzugszinsen oder Geldstrafen, je nach den Vorschriften der betreffend» Satzungen, bestehen.
Irgend einen dieser Gegenständevon der Veitreibung nach Maßgabe der §§ 3 bis 5 des Entwurfes
auszuschließen,liegt keine Veranlassung vor.

In Uebereinstimmungmit fast allen gegenwärtig bereits bestehenden Exekutionsprivilegien
soll das Zwangsvollstreckungsrechtdes Entwurfes den Kreditanstalten jedoch nur insoweit gewährt
werden, als es sich um die Veitreibung von Forderungen gegen Schuldner handelt, die sich im
Eigenthum«des zur Sicherung des Darlehns verpfändetenGrundbesitzes befinden. Die Vollstrcckungs-
vefugnisse sollen sich also vor allem nicht gegen Vorbesitzcrrichten, die dein Institute für irgend
welche Beträge persönlich haftbar geblieben sind. Eine Ausdehnung des Zwangsuollstreckungs-
rechtes auf Forderungen gegen Schuldner, die nicht gleichzeitig Eigenthümer des bcpfandbrieften
Grundstückessind, kann nicht empfohlen werden. Gegen eine solche Gestaltung des Zwangsvoll¬
streckungsrechtes spricht die Erwägung, daß Forderungen der im 8 2 erwähnten Art, soweit sie
sich gegen den Eigenthümer des beliehenen Grundstückesrichten, liquide zu sein pflegen und des-
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halb der Beitreibung durch die Kreditanstalten als selbstständigeVollstreckungsbehörden überlassen
werden können; daß dagegen bei Forderungen ähnlichen Inhalts, welche anderen Schuldnern
gegenüber bestehen, nicht selten verwickelte Schuldverhältnisse in Frage kommen, deren für eine
Vollstieckungsbehördenicht zu umgehende rechtliche Beurtheilung den Kreditanstalten nicht wohl
übertragen werden kann. Handelt es sich um Forderungen gegen Dritte, die sich regelmäßig aus
Urkunden ergeben und gleich denjenigen, welche aus dem gewöhnlichenGeschäftsbetriebeder In¬
stitute gegen den Gmndstückseigenthümerentstehen, liquide zu sein pflegen, so bietet die Vorschrift
des § 1 Abs. 1 Ziffer 2 den Kreditanstalten die Möglichkeit, für die Aufnahme cxekutorischer,zur
Herbeiführung der gerichtlichen Zwangsvollstreckunggeeigneter Urkunden zu sorgen und sich dadurch
für den Fall der zwangswciseuBeitreibung den schnellen Zugriff in das Vermögen des Schuldners
zu sichern.

Zu 8s 3 und 4.
Die 88 3 und 4 bezeichnen den Inhalt des Zwangsvollstrcckungsrechtesim Sinne des

8 1 Abs. 1 Ziffer 1, 8 3 betrifft die Maßnahmen des Verwaltungszwangsvcrfahrcus, 8 4 die
gerichtliche Zwangsvollstreckung,welche auf Grund des Zwangsvollstrcckungsrechtesvon den damit
bedachtenKreditanstalten veranlaßt werden können.

Nach 8 3 Abs. 1 und § 4 wird mit dem Zwangsvollstreckungsrechtcim Sinne des 8 1
Abs. 1 Ziffer 1 der Anstalt zum mindesten das Recht verliehen, als Vollstrcckungsbehördedie
Zwangsvollstreckungin das bewegliche Vermögen des Schuldners im Wege des Verwaltungs¬
zwangsvcrfahrcns zu betreiben und die gerichtlicheZwangsversteigerung des beliehenenGrund¬
stückes herbeizuführen. Daneben kann ihr auch das Recht der Zwangsverwaltung (8 3 Abs. 2)
beigelegt werden.

Die Entscheidungdarüber, ob die eine oder die andere oder ob gleichzeitig mehrere der
auf Grund der Verleihung zulässigenVollstrccküugsmaßrcgelnim einzelnenFalle zur Ausführung
zu bringen sind, soll dem freien Ermessen der Anstalten überlassen bleiben. Bestimmte Voraus¬
setzungenfür die eine oder andere Vollstrecknngsartvorzuschreibenoder zu bestimmen, daß die
gleichzeitigeDurchführung mehrerer der zugelassenen Maßnahmen ausgeschlossen sein solle, empfiehlt
sich nicht, da die Bestimmung des zweckmäßigsten Vorgehens von der Lage jedes Einzelfalles
abhängt. Den in Frage kommendenInstituten aber kann die Entscheidungunbedenklich überlassen
bleiben, weil von ihnen nach ihren: ganzen Geschäftsbetriebeund ihrer Vergangenheit mit Fug
und Recht erwartet werden kann, daß sie bei der Auswahl dcr Vollstreckungsartauch die Inter¬
essen des Schuldners in gebührenderWeise berücksichtigen werden.

Zu 8 5.
Die Vorschriftendes 8 5 entsprechenim Wesentlichenden statutarischen Bestimmnngcn

der mit einem Exckutiousprivilcgiumgcgeuwärtigbereits bedachtenKreditinstitute.
Für die im Wege des Verwaltungszwangsverfahrcns stattfindende Vollstreckungin das

beweglicheVermögen des Schnldncrs, von der keinerlei beweglicheVermögensgcgcnständc,auch
nicht Forderuugen ausgeschlossensein sollen, kommt 8 14 Abs. 1 des Ausführnngsgcsetzeszur
Civilprozeßordnung vom 24. März 1879 (Gesetzsaminl.S. 281) in Betracht, wonach die Vor¬
schriften dcr Eiuilpruzcßurdnung über die Wirkungen der Pfändung auf die, auf Grund einer
Entscheidungeines Institutes, dem die Vefuguiß zur Zwangsvollstreckungzusteht, bewirkte Pfänduug
entsprechende Anwendung finden sollen.

Gleichzeitig mit dcr Aenderung der Verfassungen und Satzungen, durch welche einer
Glundkreditanstalt das Zwangsvollstrcckungsrcchtbeigelegt wird, sind auch diejenigen Vorschriften
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festzusetzen, durch welche das Zwangsverwaltungsverfahrengeregelt wird. Ihre Ausgestaltung im
Einzelnen ist den betreffenden Instituten überlassen, jedoch soll die Regelung behufs Erzielung
eines möglichst einheitlichen Verfahrens im Anschluß an die Vorschriften des im § 5 Abs. 2
genannten Reichsgesetzes erfolgen.

Hinsichtlichder im § 2 des Entwurfes aufgeführten Ansprüche soll der Rechtsweg durch
die Zulassung des Verwaltungszwangsverfahrens nicht ausgeschlossen werden. Dem Schuldner,
welcher die Verbindlichkeitzur Entrichtung der von der Anstalt gefordertenGeldbeträge bestreitct,
soll vielmehr nach § 5 Abs. 3 überlassen bleiben, seine Rechte im Wege der Klage geltend zu
machen. Durch diese Vorschrift wird dem Schuldner die Rolle des Klägers zugetheilt. Diese
Bestimmung erscheint um deswillen gerechtfertigt,weil es sich um Ansprüche handelt, die regel¬
mäßig liquide sind und die, von einer als Vollstreckungsbchörde fungirendenKreditanstalt geltend
gemacht, in seltenen Fällen der Begründung entbehren werden. Ohne eine solche Vorschriftwürde
der Schuldner nicht gehindert sein, die Beitreibung der Forderung durch einfachen Widerspruch
abzuwenden, denn schon durch die Behauptung, daß die beizutreibendeForderung unbegründet sei,
würde er die vollstreckende Kreditanstalt nöthigen, ihren Anspruchim Wege der Klage geltend zu
machen. Damit aber würde dem Zwangsvollstieckungsrechtedes § 3 der Vorlage jegliche Be¬
deutung genommen.

Zu 8 6.
Bereits durch § 41 der Verordnung über das Verwaltungszwangsverfahrenvom ?. Sep¬

tember 1879 (Gesetzsamml.S. 591) sind für den Fall, daß die gerichtliche Zwangsvollstreckung
in das bewegliche Vermögen mit der im Wege des Verwaltungszwangsverfahrens erfolgten
Zwangsvollstreckungkonkurrirt, die erforderlichenBestimmungen vorgesehen. An ähnlichen Vor¬
schriften fehlt es für die Fälle, in denen eine gerichtliche Zwangsverwaltung und eine im Wege
des Verwaltungszwangsverfahrens von einer Kreditanstalt durchzuführende Zwangsverwaltung
kollidiren. Zwecks Regelung solcher Fälle bestimmt § 6 des Entwurfes, daß die Einleitung einer
Zwangsverwaltung durch die Anstalt ausgeschlossen ist, so lange eine gerichtliche Zwangsverwaltung
anhängig ist, und daß eine von einer Kreditanstalt eingeleiteteZwangsverwaltung endigt, sobald
wegen des Ansprucheseines anderen Gläubigers die gerichtliche Zwangsverwaltung angeordnet ist.
In dem erstgenannten Falle hat die Kreditanstalt der gerichtlichenZwangsverwaltung als
Gläubigerin beizutreten; im zweiten Falle wird die anhängige administrative Zwangsverwaltung
in die gerichtlicheunter Betheiligung der Anstalt als Gläubigerin übergeleitet. An den Vor¬
schriften des 8 145 des Gesetzes, betreffend die Zwangsvollstreckungin das unbewegliche Ver¬
mögen, vom 13. Juli 1883 (Gesetzsamml.S. 181) soll durch die Bestimmungendes Entwurfes
jedoch nichts geändert werden. Durch § 6 Abs. 3 ist deshalb diese Gesctzesvorschrift ebenso wie
8 202 desselbenGesetzes ausdrücklich aufrecht erhalten.

Zu § ?.
Zur Erläuterung des 8 ? ist in dem allgemeinenTheile dieser Begründung bereits das

Erforderlichehervorgehobenworden.
Die Vorschriftim Absätze 2 entsprichtderjenigenim 8 5 Absatz 3 der Vorlage.
Die Bcfugniß, in Gemäßheit der Bestimmungen des 8 ? im Wege des Verwaltungs-

arrestes vorzugehen, ist ein Ausfluß des Zwangsvollstreckungsrcchtesim Sinne des Entwurfes.
Nach 8 1! der Vorlage soll ein solches Recht jedoch mit landesherrlicher Genehmigung durch
Satzung auch denjenigenlandschaftlichen(ritterschaftlichen) Kreditanstalten beigelegt werden können,
denen schon vor dem Inkrafttreten des Entwurfes ein Zwangsvollstreckungsrechtim Sinne des
Entwurfes zustand.
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Zu §ß 8 und 9.
Im § 114 des Gesetzes, betreffenddie Zwangsvollstreckungin das unbewegliche Vermögen,

vom 13. Juli 1883 (Gesctzsamml.S. 131) ist Folgendes bestimmt:
Ist eine Forderung, deren Vorhandensein oder Betrag aus dem Gruudbuchc

uicht hervorgeht, in den Vertheilungsplan aufgenommen, so hat im Falle des Wider¬
spruchs der Gläubiger die im § 764 der Ciuilprozcßordnung bestimmten Pflichten
und Rechte des widersprechenden Gläubigers, sofern uicht spätestens im Termine die
Vollstreckbcirkeitder Forderung nachgewiesen wird.

Auf laufende und rückständige Beträge eingetragenerZinsen und eingetragener
wiederkehrender Hebungen findet diese Vorschrift nicht Anwendung.

Diese Vorschrift findet auch, mcmgels anderweitiger statutarischerBestimmungen (§ 202
Abs. 2 des Gesetzes vom 13. Juli 1883), auf die Forderimgen derjenigen Kreditanstalten An¬
wendung, welche gegenwärtig bereits mit einem Exekutionspriuilcgiumversehen sind oder denen
ein Zwangsvollstreckungsrechtim Sinne des vorliegenden Entwurfes verliehe« werden sollte.
Aus folgenden Gründen erscheint dieses nicht gerechtfertigt. Den bestehendenExekutionspriuilcgicn
wie dem Zwangsvollstreckungsrechtedes Entwurfes ist gemeinsam,daß die bevorrechtigtenInstitute
wegen bestimmter Forderungen die Zwangsvollstreckungzu betreiben befugt sind, sei es im Wege
des Vcrwaltungszwllngsvcrfcchrens,sei es durch Herbeiführungeiner gerichtlichenZwangsversteigerung
ohne Beschaffung eines zur gerichtlichenZwangsvollstreckung geeigneten Schuldtitels. Ihre
Forderungen werden ohne Weiteres als liquide angesehen. Damit aber steht die Vorschriftdes
8 114 oit. nicht im Einklänge, daß das Kreditinstitut durch einfachen Widerspruchgegen seine
zur Zwangsvollstreckungausreichenden Forderungen genöthigt sein soll, in Gemäßheit des § 764
der Civilprozcßordnung zu verfahren, während die Natur der beizutreibendenForderungen darauf
hinweist, daß dem widersprechenden,am Zwangsverwaltungsverfahren Betheiligten die Klägerrolle
zufällt. Es kommt hinzu, daß auch die Forderungen der Krcditverbände an Zwangsverwaltungs-
kosten und Vorschüssender Bestimmung des § 114 «t. unterliegen, wahrend doch die bevor¬
rechtigten Institute als Vollstreckungsbehürdenim Zwangsverwaltungsverfahren mit dem Voll-
streckungsgerichte auf dieselbe Stufe gestellt sind, so daß die bezeichneten Forderungeu nicht anders
als gerichtliche Kostenforderungenbehandelt werden sollten.

Seitens derjenigen Kreditinstitute, in deren Satzungen vom § 114 oit, abweichende Vor¬
schriftennicht getroffen sind, wird über diesen Mangel, dessen Beseitigung nach Lage der gegen¬
wärtigen Gesetzgebung nicht in der Machtbefugnis;der Kredituerbände liegt, ständig Klage geführt.
Es wird mit Recht geltend gemacht, daß sich grundlose und chikanöse Widersprüche gegen land¬
schaftliche Forderungen häufen, und daß die nicht im privaten, sondern im öffentlichen Interesse
verfahrendenGrundkreditinstitutedadurch gezwungenwerden könnten,mit Uebergehungder Zwangs-
verwaltung alsbald zur Zwangsversteigerungzu schreiten, ein Verfahren, das mit der vornehmsten
Aufgabe der Landschaften,die Grundcigenthümer im Besitze ihrer Güter zu erhalten, nicht im
Einklänge stehen würde. Bei einigen Landschaftenhat eine Regelung der Frage in befriedigender
Weise stattgefunden. So bestimmt z. B. das revidirte Pommersche Landschaftsreglement im
8 211, daß bei dem auf Antrag der Landschaft ohne vorgängiges Erkenntniß von, Vollstreckungs¬
gerichte einzuleitendenZwangsversteigerungsverfahrendie vorzugsweise Befriedigung der Landschaft
aus den Kaufgeldern bewirkt werden müsse, ohne daß diese verbuuden sei, außer der pflichtmäßigen
Angabc ihrer Forderungen an Pfandbricfskapital, Zinsen, Kosten und Wiederinstandsetzuugs-
uorschüssmeinen besonderenNachweis der Nichtigkeit derselben zu führen und den Kaufgelder-
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belegungsterminwahrzunehmen. Weiter ist vorgeschrieben,daß die Auszahlung der Forderungen
nicht durch den bloßen Widerspruch anderer Interessenten aufgehalten werden dürfe, indem diesen
vielmehr im Falle eines Widerspruchesüberlassen bleibe, nach erfolgter Auszahlung im befonderen
Prozesse klagend gegen die Landschaftaufzutreten und die Unrichtigkeitdes bestrittcnen Anspruches
durchzuführen. Diefe Vorrechte follen auch für den Fall Anwendung finden, daß das Voll-
streckungsverfahrenauf den Antrag eines anderen Gläubigers eingeleitet wird.

Gleiche Bestimmungen enthält der § 170 der OstpreuhischenLandschaftsordnung.
Es empfiehlt sich, im Interesse des Allgemeinwohlswie des Grundbesitzes,für diejenigen

Grundkreditinstitute, welchen gegenwärtig bereits ein Exekutionsprivilegium verliehen ist, wie
für diejenigen, denen ein Zwangsvollstreckungsrechtim Sinne des vorliegenden Gefetzentwurfes
beigelegt werden wird, die Möglichkeit zu schaffen, im Sinne der vorbezeichnetenstatutarifchen
Vorschriften die Erledigung von Widersprüchen herbeizuführen, welche gegen ihre Forderungen in
einem Zwangsvollstreckungsverfahrenerhoben werden. Diesem Zwecke sollen die Bestimmungen in
den §§ 8, 9 und 11 bes Entwurfes dienen.

Zu ihrer Erläuterung ist zu bemerken, daß, abweichend von den oben angeführten
Bestimmungen des reuidirten Pommerschen Landschaftsreglements und der OstpreuhifchenLand-
schaftsordnungdie Vorfchrift des 8 8 Abf. 2 ausreichend erscheint,nach welcher durch den Wider¬
spruch eines Betheiligten bei der Verhandlung über den Theilungsplan die Ausführung des letzteren
nicht aufgehalten wird und es dem widersprechendenBeteiligten überlassen bleibt, seine Rechte
nach erfolgter Auszahlung im Wege der Klage geltend zu machen. Darüber hinaus dem wider¬
sprechenden Gläubiger auch noch die Verpflichtung aufzuerlegen, die Unrichtigkeit der bestrittenen
Forderung der Kreditanstalt nachzuweisen, also von ihm den Beweis der Negative zu verlangen,
ist um so weniger angezeigt, als sich regelmäßig der wesentlichste Theil des Veweismaterials in
den Händen des Prozeßgegners befinden wird.

Die Vorschriftendes § 8 finden auf gerichtliche wie administrative Zwangsverwaltungen
Anwendung. § 9 bezieht sich auf Zwangsvollstreckungenin das beweglicheVermögen, die im
Wege des Verwaltungszwangsversahrens betrieben werden und bei denen ein Vertheilungs-
verfahren nach Analogie der Vorschriften der C. P. O. (88 759 ff.) erforderlichist. — Vergl.
§ 41 der Verordnung, betreffend das Verwaltungszwangsverfahren, vom 7. September 1879
— Gesetzsamml. S. 591. —

Zu 8 10.
Die Vorschrift im 8 1 Ms, 1 Ziffer 2 des Entwurfes wird durch den Abs. 1 des 8 10

ergänzt und entspricht somit den Bestimmungen des 8 702 Ziffer 5 C. P. O. Es erscheint
völlig unbedenklich,den in Rede stehendenUrkunden den Charakter exekutorischer Urkunden beizu¬
legen, weil der Beamte der Anstalt, welcher sie aufzunehmenhat, zum Nichteramte befähigt fein
muß. Die Einstellung der fraglichen Vorschriften in den Entwurf ist, auch abgesehen von den
oben bereits hervorgehobenenGesichtspunkten,um deswillen empfehlenswerth,weil dadurch für die
Zukunft die Zweifel endgültig beseitigt werden, welche zur Zeit hinsichtlichder Zulässigkeit der
statutarischenRegelung der Angelegenheitbestehen.

Zu 88 11 und 12.
Das zur Begründung dieser Vorschriften Erforderliche ist bereits bei Erläuterung der

vorhergehendenParagraphen ausgeführt worden.
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Anlage 13 b.

Nachtrag
zur Drucksache (Anlage 13ch,

betreffend

das Zwangsvollstreckungsrecht der Landesbank der Rheinprovinz.

Der in Anlage 13» — S. 238 — enthaltene Entwurf eines Nachtrages zu dem Statut
der Landesbank der Rhcinprovinz war auf Grund Beschlusses des Provinzialausschussesvom
29. November 1898 der KöniglichenStaatsregierung zur Kenntnißncchmc und mit der Bitte um
Mittheilung darüber, ob gegen denselbenBedenkengeltend zu machen seien, vorgelegt worden. Die
Staatsregieruug hat darauf folgende Entscheidunggetroffen:

„Der im EntWurfevorgelegte Nachtrag giebt zu folgenden BemerkungenAnlaß:
1, Die Ausdehnung des Iwangsvollstreckungsrechtsauf alle aus den Schuldver¬

schreibungen sich ergebenden Leistungendes Schuldners entspricht nicht der Vorschrift
in § 2 des Gesetzesvom 3, August 1897. Statt der entsprechenden Worte ist zu
setzen „sonstigen nach der Verfassung der Landesbank vorgesehenen Leistungen"; in
Zeile 1 des ß 1 des Entwurfes muß es „Tilgungsbeiträgen" heißen.

2, In § 2 wird nicht die Landesbank sondern die Direktion der Landesbank als die
zuständigeVollstrcckungsbchörde zu bezeichnen sein.

3, Ein Bedürfniß zur Beilegung des Rechts zur Zwangsvcrwaltung ist bis auf weiteres
nicht anzuerkennen. Für die städtischen Beleihungen der Landesbank trifft die Zwcck-
mcißigkeitserwägnng,aus der die Landschaften mit der Führung ländlicher Zwangs-
verwllltungen betraut sind, nicht zu, und was die ländlichen Bclcihungcn betrifft, so
ist bei dem kleinerenländlichen Grundbesitz, der in der dortigen Provinz vorherrscht,
die Zwangsverwaltung schon wegen der dabei erwachsenden Kosten im allgemeinen
überhaupt keine geeignete Art der Zwangsvollstreckunguud wird daher selten vor»
kommen. In denjenigen Bezirken,wo das Grundbuch noch nicht angelegt ist, würden
ferner schon deshalb die Vorschriftendes Entwurfes über die Zwangsverwaltung theil¬
weise nicht anwendbar sein. Es empfiehlt sich daher, von der Beilegung dieses Rechts
Abstand zu nehmen — wie solches auch gegenüber der Nassauischen Landesbank gc»
schehen ist — und den Entwurf entsprechendzu ändern. Wir stellen endlich anheim,
bei der Fassung des Entwurfes die für die Nassauische Landesbank gemäß § 1 Schluß-
absatz des Gesetzes ergangcnc AllerhöchsteVerordnung vom 5. November 1898 zu
berücksichtigen, welche demnächst in der Gesetzsammlung zum Abdruck gelangen wird."

Der Provinzialausschnß hat die in Nr. 3 dieser Verfügung enthaltene Begründung als
zutreffendnicht anerkennenkönnen,da die Landesbank der Rhcinprovinz bereits in einem Falle den
Mangel der Berechtigung zur selbstständigcn Betreibung des Zwangsverwaltungsverfahrensunangenehm
empfunden hat und bei der erheblichen Betheiligung der Landesbank an der Beleihung großer
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Güter solche Fälle sich öfters wiederholen können. Indeß wurde, nachdem der Nassauischcu
Landcsbcmk dies Recht von der Staatsregicrung definitiv aberkannt worden ist, erwogen, daß, wenn
seitens der Provinzialucrwaltuug ans die Verleihung des Rechtes bestanden würde, die Verhand¬
lungen in die Länge gezogen und der Rhcinprouiuz die übrigen recht erheblichen Vortheile des
Gesetzes vom 3. August 189? noch lange vorenthalten bleiben könnten. Außerdem läßt sich in
den meisten Fällen durch das Recht der Arrestucrnigung die Sicherung der Landcsbauk gegen
schlcchtwirthschaftendcSchuldner ausreichendbewirken.

Aus diesen letzteren Erwägungen hat sich der Provinzialausschuß entschlossen, dem Pro-
vinziallandtagc einen neuen Entwurf eines Nachtrages zu dem Statute der Landcsbauk vorzulegen.

Um der am Schlüsse der Verfügung der Königlichen Staatsregicrung gegebenen Andeutung
zu genügen, hat der Provinzialausschuß sciucm nuumchrigru Entwürfe die Fassung der in Nr. 1
der Gesetzsmnmlnngvon 1899 verkündigten Allerhöchsten Verordnung, betreffend die Verleihung
des Zwangsvullstrcckungsrcchtsan die Nasscmischc Landcsbcmkzu Wiesbaden vom 5. November
1898 zu Grunde gelegt. Diese Fassung weicht von dem früheren Entwürfe des Proviuzialaus-
schusses — abgesehenvon dem Rechte des Zwangsucrwaltuugsvcrfcihrens,welchesausscheidet, —
nur in der Form und in folgenden zwei Punkten ab:

1. in Z 2 der AllerhöchstenVerordnung ist die „Direktion" der Lcmdesbcmk als Voll¬
streckungsbehördebezeichnet,darauf auch in Nr. 2 der Ministerial-Verfüguug vom
31. Dezember 1898 hingewiesen worden. Die Landcsbcmk der Nheinprovinz hat aber
nach § 18 ihrer Statute» keine „Direktion" vielmehr wird die Laudcsbank nach Außen
und vor Gericht lediglich durch den Direktor der Landesbank vertreten; die Voll-
streckungsbchördc kam: also nur der Direktor der Landcsbauk sein. Es war dies auch
bereits in § 6 des ersten Entwurfs zum Ausdruckgebracht. — Der Erwähnung Nach¬
geordneter Verwaltungsstellen<§ 2 der Allerhöchsten Verordnung vom 5. November 1898
am Ende) bedarf es bei der Verfassungder Landcsbauk uicht, sie empfiehlt sich auch
nicht, da sie zu Kompctcnzstreitigkeitcn zwischen der Leitung der Landcsbauk und ihren
Nachgeordneten Dienststellenführen könnte.

2. Die §§ ? und 8 des ersten Entwurfes, betreffendden Syndikus der Landcsbauk, sind
von der Königlichen Staatsregicrung nicht beanstandet. Aus welchen Gründen diese für
die Landcsbaukder Rheinprovinz sehr praktischen Bcstimmungeuiu der Verordnung für
die Nasscmischc Landcsbcmknicht enthalten sind, ist dem Provinzialausschussc nicht
bekannt. Sie sind dem neuen Entwürfe als §§ 8 und 9 eingefügt.

Der Provinzialausschußbeehrt sich demnach dcn Antrag zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle den beiliegendenNachtrag zum Statut der Laudcs¬
bank statt des mit Bericht vom 29. November 1898 vorgelegten Entwurfes
beschließen und bestimmen, daß dieser Nachtrag mit dem 1. April 1899 in Kraft
treten soll."

Düsseldorf, den 10. Januar 1899.

Der Provinzialausschuß:
Illnßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

___________
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Uachtrag
zu dem

Statut der Landesbauk der Nheinprovinz.

Abschnitt I.

Das ZwangMllstrcckunaslcchtder Landesbant.

Der Landesbank der Rheinprovinz zu Düsseldorf steht für die Beitreibung fälliger
Forderungen an Darlehnskapitalien, Zinsen, Tilgungsbeiträgcn uud sonstigen, nach der Verfassung
der Landesbant vorgesehenenLeistungen gegen Schuldner, welche Eigenthümer des bclichencn
Grundstückssind, ein Zwangsuollstreckungsrecht nach Maßgabe des Gesetzes vom 3. August 189? zu.

s 2,
Dieses Recht wird von dem Direktor der Landesbauk der Nheinprovinz als Vollstreckungs-

behörde ausgeübt.
s 3.

Kraft des Zwangsvollstreckungsrechtesist die Landesbank der Rheinprovinz befugt:
1. die Zwangsvollstreckungin das bewegliche Vermögen des Schuldners,
2. die gerichtliche Zwangsversteigerung der von ihr bcliehcncnGrundstücke zu betreiben.

Die Wahl zwischen beiden Arten der Zwangsvollstrecknug ist in das Ermessen
der Landesbauk gestellt, das Vorgehen auf dem einen Wege hindert nicht die gleich¬
zeitige Betreibung der anderen Art der Zwangsvollstreckung. Bcstrcitct der Schuldner
die Verbindlichkeitzur Entrichtung der gefordertenGeldbeträge, fo bleibt ihm über¬
lassen, seine Rechte im Wege der Klage geltend zu machen,

8 4.
1. Die Zwangsvollstreckungin das bewegliche Vermögen der Schuldner erfolgt nach den

Vorschriften der Verordnung über das Verwaltuugszwaugsverfahrcnvom ?. September 1879.
Kommt es hierbei zu einem Vcrtheilungsvcrfahrcn,so wird die Ausführung des Theiluugs-

planes durch den Widerspruch, welchen ein anderer Bethciligter gegen einen Anspruch der in
s 1 bezeichneten Art erhebt, nicht aufgehalten; dem widersprechenden Bethciligtcn bleibt es über¬
essen, seine Rechte nach erfolgte! Auszahlung im Wege der Klage geltend zu machen,

8 5.
Wenn in Folge einer Einwirkuug des schuldnerischeu Eigenthümers, oder weil derselbe

die erforderlichen Vorkehrungen gegen Einwirkungen Dritter, oder gegen andere Beschädigungen
unterläßt, eine die Sicherheit der Hypothek der Landesbauk gefährdende Verschlechterungdes
belichenenGrundstückszu besorgen ist, so ist die Landesbankbefugt, unter entsprechender Anwendung
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der Vorschriften der Verordnungüber das Verwaltungszwangsverfahrenvom 7. September 1879 den
Arrest in das bewegliche Vermögen des Schuldners vollziehen zu lassen. Einer Verschlechterung
des Grundstücksim Sinne dieser Bestimmung steht es gleich, wenn Zubehörstücke,auf welche das
Pfandrecht der Landesbank sich erstreckt,verschlechtert oder den Regeln einer ordnungsmäßigen
Wirthschaft zuwider von dem Grundstücke entfernt werden. Wird von dem Schuldner die
Rechtmäßigkeitdes Arrestes bestritten, so ist der Widerspruchim Wege der Klage geltend zu machen.

8 6.
2. Wird die gerichtliche Zwangsversteigerung des beliehencn Grundstücks betrieben, so

ersetzt der Antrag der Landcsbank auf Zwangsversteigerung den vollstreckbaren Schuldtitel. Der
Antrag soll das Grundstück,den Eigenthümer und den Anspruchbezeichnen.

Das Verfahren bei der gerichtlichen Zwangsversteigerung unterliegt den einschlägigen
gesetzlichenBestimmungen.

s ?.
Ist die Landesbank bei einer gerichtlichenZwangsversteigerung betheiligt, so brauchen

Ansprüche, welche nach § 1 dem Zwangsvollstreckungsrecht der Landesbank unterliegen, auch insoweit,
als sie aus dem Grundbuch nicht hervorgehen,weder zum Zwecke ihrer Berücksichtigung bei Fest¬
stellung des geringsten Gebots noch zum Zwecke ihrer Aufnahme in den Thciluugsplan glaubhaft
gemacht zu werden. Wird von einem Anderen bei der Verhandlung über den Thcilungsplan
Widerspruch gegen einen Anspruchder in § 1 bezeichneten Art erhoben, so finden die Bestimmungen
in § 4 Absatz 2 entsprechende Anwendung.

AbschtUtt II

Syndikusder Lllndeslmnt.

s 8.
Der Provinzialausschuß der Nhcinprovinz bestellt aus der Zahl der höheren Beamten

der Landcsbank, welche die Befähignng zum Richtcramtcerlangt haben, unter dem Titel „Syndicus
der Landcsbank" einen oder mehrere, welche in allen die Lcmdesbautder Nhcinprovinzbetreffenden
AngelegenheitenVerträge und Verhandlungen aufzunehmen und auszufertigen, sowie Urkunden
in solchen Angelegenheitenund zu Eintragnngcn und Löschungen im Grnndbnchc erforderliche
Anträge den allgemeinen gesetzlichenVorschriften gemäß zu beglaubigen haben. Alle diese Akte
sollen die gleiche Kraft und Wirkung haben, wie diejenigen eines preußischen Notars.

s 9.
Aus Urkunden, die von diesem Beamten innerhalb der Grenzen seiner Amtsbefugnisse

aufgenommensind, findet die gerichtliche Zwangsvollstreckungstatt.
Auf diese finden die Vorschriften über die Zwangsvollstreckungaus notariellen Urkunden

entsprechende Anwendung.
In den Fällen der ß§ 664 und 665 der Eivilprozcßordnungist die vollstreckbare Aus¬

fertigung nur auf Anordnung des Amtsgerichtszu Düsseldorf zu ertheilen.
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Anlage 14.

Bericht
des Provinzialausschusses,

über

die Ausführung des Beschlussesdes 40. Provinziallandtages, betreffend die
Ausgabe vou Rheinprovinz-Anleihescheinen.

In seiner Sitzung vom 12. März 189? beschloß der 40. Provinziallandtag:
I. Den Proviuzialcmsschußzu ermächtigen, die sämmtlichen noch im Umlaufe befindlichen

4°/»igm Rhciuprovinz-Auleiheschememit der Maßgabe zu kündigen, daß den Inhabern derselben
freigestellt wird, binnen einer vom Provinzicilausschussezu bestimmendenFrist die Anleihescheine
entweder zur Baareinlösungim Nominalwerthe oder zur Abstempelung auf einen Zinsfuß von
3'/2°/, einzureichen, sodann das Allerhöchste Privilegium zur Herabsetzung des Zinsfußes von 4«/,
auf 3'/2«/o sowohl für die im Umlauf als auch die im Besitze der Landesbank befindlichen 4°/<>igcn
Anleihescheine nachzusuchen und die von der KöniglichenStaatsregierungbezüglich des Umwand¬
lungsgeschäftes etwa gefordertenErklärungenabzugeben, eudlich thunlichstdahin zu streben, daß
für die jetzt noch vorhandenen 4«/<>igen Anleihescheine eine Aufschiebung der Tilgung thunlichstbis
zum 1. Oktober 1907 und eine dementsprechend«:Unkündbarkeit derselbengenehmigtwerde;

II. den Provinzialausschuß
1. zu ermächtigen, das Privilegium zur Ausgabe von 50 Millionen Mark Rhcinprovinz-

Anleihescheine zur Verstärkung der Betriebsmittelder Landesbank der Rhcinprovinz
nachzusuchen und die Verzinsungund sonstigen Modalitätendieser Anleihe festzusetzen,

2. zu beauftragen, bei der Staatsregierungdahin vorstellig zu weiden, daß
a) der Landesbauk der Rheinprovinz das Recht eingeräumt werde, Rheinprovinz-

Anlcihcscheine bis zum Belaufe der von der Landesbauk ausgegebenenDarlehen
nach den vom ProvinzialausschussefestzusetzendenModalitätenauszugebenund mit
der Staatsregierungdie erforderlich erscheinendenFestsetzungen über die Bedingungen
dieser Rechtsgewähruugzu treffen,

K) für künftige Ausgabenvon Rheinprovinz-Auleihcscheineneinschließlich der jetzt zu
beantragenden die Verpflichtung zur Tilgung derselben solangeund insoweit in
Wegfall kommt, als sie durch die aus deren Erlös ausgegebenenDarlehen der
Lllndcsbankgedeckt sind,

«) der Lcmdesbankdas Recht eingeräumt wird, für die von jetzt ab auszugebenden
Rheinprovinz-Anleihescheine den Inhabern eine 10jährige Unkündbarkeit zu gewähr¬
leisten mit der Maßgabe jedoch, daß der Betrag der so unkündbargestellten
Anleihescheine niemals den Bettag der von der Landesbank ausgegebenen Darlehen,

34
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welche ebenfalls auf 10 Jahre unkündbar gestellt sind, übersteigen und eine
Unkündbarkeitder Darlehen über 10 Jahre hinaus nicht bedungen werden darf.

Das Ergebniß der Verhandlungen mit der Königlichen Staatsregierung ist folgendes:

Zu Nr. I. Dem Antrage auf Konvertirung der 4°/»igen Anleihen wurde durch Wer¬
ten Erlaß vom 12. März 189? entsprochenund demnach der Zinsfuß für die noch im

Umlauf befindlichen Stücke der III. und IV. Emission auf 3'/2°/° herabgesetztund diejenigen
Stücke, welche bis zum 31. Dezember189? zur Abstcmpelungauf 3'/»°/° nicht eingereicht wurden,
zum 1. April 1898 zur baaren Einlösung gcküudigt. Das Ergebniß dieser Finanzoperation war,
daß von der im Umlauf befindlichen Gcsammtsummcvon 6 782 500 Mark

zur Abstcmpelunggelangten ......... 6 440000 Mark
zur Baareinlösung ............ 121500 „
und noch rückständig find .......... 221 000 „

Die Aufschiebung der Tilgung der noch im Besitze der Landesbankbefindlichen4°/»igen
Anleihescheine um 10 Jahre erschien nicht angängig.

Zu Nr. II. Da die Königliche Staatsregierung sich nicht abgeneigt zeigte, den unter
II. Nr. 2a und <: erwähnten Anträgen unter gewissen Bedingungen zu entsprechen,war es nicht
mehr erforderlich, unter den bisherigen ungünstigerenBedingungen noch das Privilegium für die
gesammtc Snmmc von 50 Millionen Mark zu beantragen; eine Summe von 10 Millionen erschien
ausreichend.

Das Privilegium zur Ausgabe von 10 Millionen 3'/ü°/«igci Rheinprovinz-Anlcihescheine
XVII. Ausgabe wurde am 25. September 189? ertheilt.

Nach längeren Verhandlungen erfolgte sodann am 20. Mai 1898 das im Jahresbericht
der Laudcsbank für das Etatsjahr 189? (Seite 52) abgedruckte Königliche Privilegium, auf welches
hiermit verwiesen wird.

Aus diesem Privilegium crgiebt sich, daß der Piincipalcmtrag, der dahin ging, daß die
Ausgabe von Rheinprovinz-Anleihescheinennicht mehr von jeweiliger Königlicher Kabinetsordre,
sondern lediglich von dem Bedürfnisse der Landcsbcmkund der Entscheiduug des Provinzial-
ausschusscsabhängig gemacht werden solle, zunächst auf die Dauer vou 10 Jahren genehmigt
worden ist. Desgleichenist die Himusschiebung der Tilgung der Rheinprovinz-Anleihescheincum
10 Jahre unter bestimmtenEinschränkungengenehmigt.

Abgelehnt wurde die wichtige Bestimmung, daß die Landesbank nicht verpflichtet sein
solle, in Zukunft die Rheinprovinz-Anleihescheinc, soweit sie durch Darlehen der Landcsbauk gedeckt
sind, überhaupt zu tilgen.

Immerhin ist das Ergebniß der Verhandlungen mit Freuden zu begrüßen, da es der
Landesbank die Möglichkeit gewährt, die Emissionen von Rheinprovinz-Anlcihescheinenstets nach
der jeweiligenLage des Geldmarktes einzurichten. Schon die erste, auf Grund des neuen Privi¬
legiums gemachte Emission(XVIII.) hatte einen bedeutendenErfolg zu verzeichnen. Da die Lage
des Geldmarktes im Sommer 1898 3'/«°/c>igeEmissionen als auf dem Geldmarkte nahezu
unanbringlicherscheinen ließ< beschloß der Provinzialausschußeine 3'/5°/<><ge Ausgabe.

Der Versuch gelang über alle Erwartungen, indem in wenigen Monaten, in welchen der
Verkauf von sonstigenAnlagepapieren jeder Art notorisch vollständig stockte, über 11 Millionen
Mark dieser Ausgabe ohne jede Schwierigkeitabgesetzt werden konnten.
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Die daraufhin beschlosseneXIX. 3'/2°/°igc Ausgabe wurde unter Zugrundelegung des
8 2 des Privilegiums vom 20. Mai 1898 mit zehnjähriger Unkündbarkcitausgestattet. Leider
darf aber nach jenem § 2 der Erlös dieser Ausgabe lediglichzu Grundkreditgeschäften, nicht aber
für Anleihen der Provinz, ebensowenigfür Anleihen für Civil» und Kirchengemeindenoder
Korporationen verwendetwerden.

Der Geldbedarf für Provinziell- und Kommunalkredit ist aber grade gegenwärtig ein
außerordentlich starker; es beschloß demnach der Provinzialausschuß am 29. November d. I.
angesichts des Erfolges der XVIII. 3'/»°/«igcn Ausgabe die demnächst besonders für die Bedürfnisse
der Prouinzialuerwaltung, für Kommunal- und Korporationskredit erforderlichenMittel wieder
durch eine 15 Millionen Mark umfasscude ^/«"/«ige Ausgabe — die XX. — beschaffen zu lassen.

Selbstredend müssendie ^/««/»igen Anleihen erheblich unter ?»ri begebenweiden; bis
jetzt ist ein Bruttokurs von 97, der übrigens annähernd gleich dem jetzigen Kurse der meisten
erstklassigen 3'/2«/uigeu deutsche» Anlagcwcrthcist, erzielt worden. Bei einem solchen Kurse ergicbt
sich für das dieses Papier kaufcudc Publikum nahezu eine 3 >/2°/oige Verzinsung des Anlagcpreiscs,
daneben aber der große Vortheil, daß, wenn die Ausgabestelle zur Auslosung zu 100 schreiten
möchte, sie zu dem Ausgabckurse3°/° Aufgeld zuzahlen muß, sie dies aber so lange vermeiden
wird, als sie in der Lage ist, am Geldmärkte die zur Tilgung erforderlichen Stücke unter ?ari
anzukaufen. Nach Lage der zeitigenGeldverhältnisseist somit sür dies Papier eine große Sicherheit
gegen Auslosungsgefahr geschaffen und im Auslosungsfalle eine Art Prämie von 3°/« gesichert.

Diese Vortheile sind es, welche dem Papier sofort die Gunst desjenigen Theiles des
Publikums verschafft haben, welcher einen sicheren, ruhigen, wenn auch mäßigen Zinsfuß einem
höheren, aber unsicherenund von Kündigung abhängigen Zinsfüße vorzieht. Ein — allerdings
mehr formaler — Nachtheil der 3'/»°/oigen Ausgaben besteht darin, daß sie ein erhebliches
Disagio bedingen und das Disagio als Passivum der Laudesbankzu behandeln ist. Die Deckung
dieses Disngius muß selbstredend in kurzer Zeit erfolge»; sie erfolgt theilweise durch Zuwendung
von Zinsübcrschüssenan das Disagiokontu, thcilwcise dadurch, daß die Darlehnssucher, welche
Darlehen zu einem Zinsfuße erhalten, welcher billiger ist, als der jeweiligenormale Zinsfuß des
Anlagcmarktes— besondersalso die ländlichen — zum Ausgleich des der Landcsbank entstehenden
Disagios einen entsprechenden Beitrag an das Disagiokonto zu leisten haben.

Diese Einrichtung hat sich schon in den früheren Jahren bewährt, indem durch dieselbe
ermöglicht wurde, daß nicht blos die 3 '/s °/«igen, sondern auch die 3>/«°/<,igcnund sogar die
3°/°igen Rhcinprovinz-Anleihcscheine — letztere 30 Millionen Mark — zum Nennwcrrhc zu Buche
stehen, also bei einer Auslosung derselbenkein Verlust zu buchen ist.

Düsseldorf, den 10. Januar 1899.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

::-!'



268 41. RheinischerProvinziallandtag. Nr, 15.

Anlage 15.

Bericht und Anträge
des Provinzialausschufses,

betreffend

die anderweitigeRegelung der Besoldungsverhältnisse der Beamten
des Provinzilllverbandes.

1. Veranlassung.

Zu Beginn des Rechnungsjahres 1897/98 ist sowohl im Reiche wie in nnserem Staate
eine allgemeine Gehaltsaufbesserung für die oberen und mittleren Beamten erfolgt. Bei dieser
Neuregelung und bei der Bemessung der Einzelgehälter war der Gesichtspunktmaßgebend, daß
ein Beamter dasjenige Gehalt beziehen müsse, welches zum standesgemäßenLeben erforderlich sei
und eine angemessene Unterhaltung der Familie und Ausbildung der Kinder gestatte, da andern¬
falls sich auch Schäden und Mißstände für die Verwaltung ergäben. Zur Vermeidung dieser
Schäden sei die Durchführung der Gehaltserhöhung erforderlichwegen der in den letzten Jahren
durch die gesummte Lebenshaltung erfolgten erheblichen Steigerung des Preises aller Bedürfnisse.

Diese für das Vorgehendes Staates bestimmenden Gründe, deren letzter für die industrie-
und verkehrsreiche Rheinprovinz in erhöhtem Maße zutrifft, sowie das Vorgehe« des Staates selbst
nöthigen auch die Kommunalverbändezu einer Nachprüfungihrer Besoldungssätze.

Schon der 40. Rheinische Provinziallandtag hat am 12. März 189? (Protokolle S. 22)
einige unaufschiebbareAenderungen in den Besoldungen von Provinzialbeamten getroffen, wobei
die Nothwendigkeiteiner allgemeinenRevision des Besoldungsplanes bereits hervorgehobenwurde.
Die damaligen Aenderungen betrafen die Gehälter von Straßenbaubeamten, einer größeren Zahl
von Anstaltsbeamten insbesondereUnterbeamten und der Kanzlisten. Im Uebrigen gilt zur Zeit
noch der vom 36. RheinischenProvinziallandtag (Protokolle S. 54) am 12 Dezember 1890
festgesetzteund vom 38. Rheinischen Provinziallandtag (Protokolle S. 22) hinsichtlich der oberen
Beamten ergänzte Besoldungsplan.

Eine allgemeine Prüfung und Neuregelung konnte seitens des 40. Provinziallcmdtags
nicht erfolgen, weil das Gesetz über die Staatsbeamtengehälter noch nicht verabschiedet war.

Zwischenzeitlich ist im Anschlüssean das Vorgehen der Reichs- und Staatsregierung
Seitens der größeren Städte sowie der Mehrzahl der Provinzicilverbändeeine Neuregelung der
Besoldungen vorgenommen worden, während die noch fehlendenProvinzen in gleicher Weise im
Vorgehenbegriffensind.
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2. Lllndesdireltoren-Konferenz.

Allgemeine Grundsätze.
Bei der Bedeutung der Angelegenheitfür die Provinzialuerwaltungen sind die Landes¬

direktoren der Monarchie im Oktober 189? zu Berlin zwecks Berathung allgemeinerVorschläge
zu einer Konferenzzusammengetreten. Wenn bei dieser Berathung auch allseitig anerkannt wurde,
daß es bei der Verschiedcnartigkeitder Verwaltungseinrichtungender einzelnen Provinzen sowie
der sonstigen Verhältnisse sich nicht empfehlen würde, einheitlicheBesoldungssätzefür sämmtliche
Provinzilllbemnte der Monarchie aufzustellen, so glaubte man andererseits doch über gewisse
allgemeineGrundsätzeder Besoldung sich verständigensowie hinsichtlich der Vorschläge für Mindest-
und Höchstgehaltssätze für einzelneBeamtenklassenFühlung nehmen zu können.

Als solche allgemeineGrundsätzewurden folgende anerkannt:
I. Die vom Staate getroffenen Besoldungserhöhungenzwingen auch die Provinzialverbäude,

ihre Besoldungssiitzcnachzuprüfen und entsprechendzu erhöhen, weil durch das Vorgehen des
Staates und die Entwickelungder gesammtenLebensverhältnissceine Lage geschaffen worden ist,
die höhere Gehaltsansprüchcrechtfertigt,

II. Es empfiehlt sich, die vom Staate aufgestellten Besoldungsgrundsätze,insbesonderedas
System der aufsteigendenGehälter mit höchstensdreijährigen Dienftaltersstufen als Vorbild anzu¬
nehmen, wobei diejenigenProvinzialbcamten, welche bestimmtenKategorien von Staatsbeamten in
Vorbildung und Amtsthätigkeit gleich zu achten sind, eben so gut und erforderlichenFalls besser
zu stellen sind, wie die Staatsbeamten,

Die Gewährung des Wohnungsgeldzuschusses ist im Prinzip anzuerkennen.
III. Die in Aussichtzu nehmendenGehaltserhöhungenweiden erst vom neuen Etatsjcihr

ab ohne rückwirkende Kraft auf den Zeitpunkt der Erhöhung der Staatsbeamtengehülter einzu¬
treten haben.

Die von der Konferenz bezüglicheinzelner BeamtenklassenaufgestelltenLeitsätze werden
bei den Ginzclvorschlägen zu besprechen sein. Zu den allgemeinenLeitsätzen ist zu bemerken:

Für diejenigen Provinzialbcamten, welche aus dem Staatsdienste übernommen werden,
war auch bisher das staatliche Gehalt und in den meisten Fällen ein höheres Gehalt festgesetzt,
als die gleichalterigenBeamten im Staatsdienst bezogen, weil nur dadurch sich die Heranziehung
geeigneterKräfte ermöglichenließ. Der Austritt aus dem Staatsdienst nach Erfüllung oft lang,
jähriger Vorbedingungen und damit zum Theil der Verzicht auf die Vortheile des Staatsdienstes
—- Beförderung,leichtere Erlangung von Auszeichnungen, Möglichkeit einer später vielleicht erwünschten
Versetzung,bei einigen BeamtenklassenAufgabe lebenslänglicher Anstellung gegen Stellung auf
Zeit — können von Beamten, denen der Staatsdienst gute Aussichten bietet, nur erwartet werden,
wenn ihnen im Provinzialdienst eine Entschädigungdurch entsprechende Besoldung geboten wird.

Auch bei deu übrigen Beamten kann auf diesem Wege nur die gehörige Auswahl gesichert
werden. Ein durchweg tüchtiges Beamtenpersonal erscheintaber für die Durchführung der sehr
gewachsenen Aufgaben der Selbstverwaltung erforderlich. Diese Erwägungen mußten zu den Leit¬
sätzen zu I und II führen.

Bei der Zugrundelegung der staatlichen Gehaltssätze sind in den einzelnenProvinzen die
Verschiedenheit der örtlichen Lebensverhältnissesowie die Unterschiede in der Stellung uud Bedeutung
gleichartigerAemter in den verschiedenen Provinzen gebührend zu berücksichtigen.Auch die Unter¬
schiede der bisherigen Gehaltssätze,die Verschiedenheit des Alters, in dein die Aemter der einzelnen
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Provinzen erreicht zu werden pflegen, und die ungleiche Möglichkeitder Heranziehung und Heran¬
bildung geeigneter Kräfte müssen bei der Bemessungder Gehaltssätze in Betracht gezogen werden.

Die zweijährigenDienstaltersstufenund der Wohnungsgeldzuschuhsind in der Rheinprovinz
bereits seit längerer Zeit eingeführt und durfte auch dieses Moment bei der Neuregelung nicht
übersehen werden.

Bezüglich des Zeitpunkts der Einführung der neuen Besoldungspläne waren die Theil-
nehmer der Berliner Conferenzeinstimmigder Ansicht,daß zu einer nachträglichenBelastung des
Etats durch Gewährung der erhöhtenGehälter für die Zeit vom 1. April 189? ab ein dringender
Anlaß nicht vorliege. Aus demselben Grunde kann für die Nheinprovinz, in der die Revision erst
jetzt, nach Beginn des Rechnungsjahres1898/99, erfolgen wird, die Neuregelung erst für die Zeit
vom 1. April 1899 ab vorgeschlagenwerden. Der größte Theil der RheinischenProvinzial-
beamten ist auch bisher nicht so ungünstig gestellt, daß eine nachträglicheBelastung des Etats
durch Gewährung der neuen Gehaltserhöhungenvom 1. April 189? ab dringend geboten erschiene.
Aus Veamtenkreisensind zwar vielfach Stimmen dahin laut geworden, es möge wenigstens dafür,
daß die Rheinischen Provinzialbeamten erst von den, 1. April 1899 ab, also ein Jahr später, wie
die Mehrzahl der übrigen Prouinzial- und Kommunalbeamten, in den Genuß höherer Gehälter
treten, ein billiger Ausgleich geschaffen werden. Ob und in wie weit den desfallsigen Wünschen
zu entsprechen sein wird, mag der Beschlußfassungdes Provinziallandtages anheimgestelltbleiben.

3. Uebergangsbeftimmungen,insbesondere Einreihung der älteren Beamten
in die GelMlMIllssen.

Während die Vertreter der einzelnen Provinzialverbände bei der Berliner Konferenz
darüber einig waren, daß der Zeitpunkt der staatlichenGehaltserhöhungen, d. h. der 1. April 189?
für das Inlraftreten der Gehaltserhöhungen der Provinzialbeamten nicht maßgebend sein könne,
waren die Ansichten über die Frage, ob die zur Zeit in Dienst befindlichen Beamten nachträglich
unter Berücksichtigung ihres Dienstalters in die neuen Besoldungsklasseneingereiht werden, d. h.
bei dem Erlasse der neuen Besoldungsuorschriftendasjenige Gehalt beziehen sollen, welches sie
erhalten würden, wenn sie den neuen Vcsoldungsplan bereits bei ihrer Anstellung in dem jetzigen
Antte vorgefunden hätten, getheilt. Der Staat hat bekanntlichdieses Verfahren bei Einführung
des neuen Besoldungsgesetzeseingeschlagenund sind ihm einzelne Provinzialverbände gefolgt,
während die Mehrzahl der Provinzialverwaltungen und die größeren Städte hiesiger Provinz von
einer solchen rückwirkenden Regelung der Beamtengehälter abgesehenhaben.

Letzteres erklärt sich zur Genüge daraus, daß bei den Kommunalverwaltungenund zumal
bei der so bedeutend und schnell gewachsenen Provinzialverwaltung der Nheinprovinz die Ver¬
hältnisse wesentlichanders wie im Staate liegen. Bei den sich drängenden neuen Aufgaben —
es sei hier nur an die Uebernahme der großen Straßenverwaltung, der Geschäfteder landwirth-
schaftlichen Berufsgenossenschaft,der Ausführung des Invaliditäts- und Altcrsversicherungsgesetzes
erinnert — mußte gleichzeitigeine größere Anzahl von Beamten angestellt werden, bei denen
weder das Erforderniß zur Annahme zu hoch gestelltnoch längere Einarbeitung verlangt werden
konnte. Es sind unter diesen Umständen Beamte zu einer Zeit in Stellen eingerückt,worauf sie
nach ihren, Alter und ihrer Vorbildung noch keinen Anspruch hatten. Die Besetzung dieser Stellen
erfolgte damals mit Rücksicht auf die für diefe Stellen bestimmtenzum Theile uiedrigen Gehälter,
welche den damaligenLeistungenund Verhältnissen entsprachen. Außerdem waren die Anstellungs¬
verhältnissesowie die Voraussetzungender Anstellung für viele Aemter in den ersten Jahren des
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Bestehens der Provinzialverwaltung noch nicht geregelt. Dieser Umstand hat in Verbindung mit
der bei Zuweisung neuer Aufgaben der Selbstverwaltung oft eintretenden Plötzlichkeit des Bedarfs
dazu geführt, daß Beamte aus den verschiedensten Stellungen mit verschiedener Ausbildung und
in sehr ungleichem Lebensalter übernommen und in etatsmäßigen Aemtern angestelltworden sind.
Ein Theil der Beamten gelangte hierbei in jungen Jahren und alsbald nach dem Diensteintritt
in Stellen, die sonst nur altere Beamte erreichen. Andere mußten lange in biätarischen Stellen
bleiben, weil die Zahl der ctatsmätzigen Stellen nur in längeren Zwischenperiodenbei dem
Zusammentritte des Provinziallandtages vermehrt werden konnte. Andererseits mußten Beamte
unter Berücksichtigungvon Alter und Vorbildung mit einem das Anfangsgehalt übersteigenden
Satze angestellt werden. Diese Verhältnisse konnten erst vor und nach durch Aufstellung fester
Normen für den Vorbereitungsdienst und die Anstellung der Prouinzialbeamtcn sowie für das
Aufrückenin höhere Gehaltsstufen und Stellen geordnet werden.

Dagegen bestehen und bestanden in der seit Jahrzehnten in festen Geleisen sich bewegen¬
den staatlichenVerwaltung seit langer Zeit bestimmte Vorschriftenfür den Bildungsgang und die
Anstellung ihrer Beamten, welche meist von vornherein in den Staatsdienst treten und ohne
große Unterschiede im Lebensalter und in der Ausbildung in bestimmteStellung gelangen.

Diese Umstände ermöglichten es dem Staate, ohne große Ungleichheitenzwischen den
Beamten zu schaffen, die Besoldung nach den neuen Sätzen unter Zugrundelegungder Anstellungs¬
zeit zu regeln. Für die Provinzialverwaltung aber ist dies nicht angängig, weil alsdann außer¬
gewöhnlich früh angestellte Beamte ein Gehalt beziehen würden, auf welches sie nach Bildungsgang,
Anstellungsvertragund Billigkeit noch keinen Anspruch haben. Andererseitswürden ihnen gegenüber
Beamte, deren Anfangsgehalt unter Berücksichtigung des Einzelfalleshöher bemessen werden muhte,
benachtheiligterfcheinen, weil sie nicht in demselbenMaße, wie die übrigen, aufrücken, vielleicht
von ihnen übersprungen werden würden.

Im Hinblicke auf diese Ungleichheitensowie auf die große Belastung, welche in Folge der
dein staatlichen Verfahren entsprechenden Anwendung der neuen Besolbungssätze für den diesseitigen
Haushalt entstehen würde, glaubte der Provinzialausschuß, von einer Ausdehnung der neuen
Nesoldungssätzeauf die Vergangenheit bezw. den Zeitpunkt der Anstellung der Provinzialbeamten
absehen zu müssen.

Es läßt sich hierbei allerdings nicht verkennen, daß damit für die zur Zeit angestellten
Beamten der Vortheil der neuen Gehaltsregulirung nicht unerheblichvermindert wird. Um in
dieser Hinsicht einen billigenAusgleich zu schaffen, schlägt der Provinzialausschuß vor, den Beamten,
welche sich seit länger als 5 Jahren in derselben oder in einer gleichwerthigenDienststellung
befinden, eine einmalige höhere Gehaltssteigerung zu Theil werden zu lassen. Dieser Ausgleich
soll indessenauf diejenigen Beamten beschränktwerden, bei denen der Gehalts- oder Steigesatz
erhöht und danut anerkannt worden ist, daß die bisherige Besoldung einer Erhöhung bedürfte.
Nach mannigfachenBerechnungenhat sich als bestes und gleichmäßigstes Auskunftsmittel erwiesen,
daß die Beamten, die am 1. April 1899 eine fünfjährige Dienstzeit in der jetzigen oder einer
ähnlichen Stelle im Provinzialdicnste zurückgelegthaben werden, am 1, April 1899 um den
doppelten Betrag des Anfangssteigcsatzcsihrer Gehaltsklasse aufrücken. Bei Annahme dieses
Vorschlageswürden die seit dem 1. April 1894 z. B. in derselbenStelle befindlichen und darin
verbleibendenSekretäre um 500 Mark aufrücken,die Taubstummenlehrerunter derselben Voraus¬
setzung um 400 Mark, die Bureau- und Kassenassistenten um 300 Mark u, s. w.
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4. Ergebniß der im neuen Besoldungsplane enthaltenen Vorschlage.

I. Im Allgemeinen.

Für die einzelnen Beamtenklassensind in dem anliegenden Vesoldungsplane Vorschläge
über Anfangs' und Höchstgehalt sowie Steigesätze gemacht. Neben den jetzt geltenden Sätzen sind
zum Vergleicheauch die neugeregeltenBesoldungen der Provinzialbemnteu in Westfalen sowie der
entsprechenden oder, wo diese fehlen, ähnliche» Beamtenklassen im Staate und in den Städten
Köln und Düsseldorf gegenübergestellt.

Für die oberen Beamten im Sinne des § 93 der Prouinzialordnung, deren Besoldungen
erst im Jahre 1894 neu geregelt sind, sind Aenderungen nicht vorgeschlagen. Für die übrigen
Beamten ergicbt sich in einzelnen Fällen die Nothwendigkeit einer nicht unerheblichen Gehalts¬
erhöhung,wobei indessen die Gehaltssätzeder gleichartigen Staatsbeamten in der Regel nicht über¬
schrittenworden sind.

Besonderer Werth ist auf eine richtige Bemessungder Dicnstalterszulagen gelegt. Mehrfach
sind die Anfangssteigesätzeerhöht, um den Beamten in den Jahren, wo die Auslagen für die
Familie sich steigern, eine entsprechendeBesoldung zu gewähren. Das Höchstgehalt soll dem
Beamten erreichbar sein in einem Lebensalter, wo ihm die Sorge für die Familie noch obliegt.

Der Gesammtcmfwcmd für Besoldungen der bei der (Zentralstelle, den Provinzialanstalten
und der Strnßcnverwaltung beschäftigten Beamten würde sich nach dem vorgeschlagenen Bcsoldungs-
plan und bei Annahme des Ansteigens um den doppelten Betrag bei den Beamten, welche sich
länger als 5 Jahre in derselben oder einer ähnlichenStellung befinden, gegenüber den jetzigen
Sätzen um 110 000 Mark erhöhen. Hiervon entfallen auf die normalmäßigenDienstalterszulagen
des jetzigen Besoldungsplanes 51000 Mark, so daß der Mehraufwand gegen diesen 59 000 Mark
beträgt. Unter Hinzurechnungder aus besonderenEtats besoldeten Beamten (Etat der Zwangs¬
erziehung verwahrloster Kinder, der Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalt,der landwirth-
schaftlichen Berufsgenossenschaft, der Landcsbank und der Provinzial-Feuer-Societät) betragen die
entsprechendenMehr-Aufwendungen insgesammt 151500 Mark, wovon 68 000 Mark auf das
Aufsteigen nach dem jetzt geltenden Besoldungsplan entfallen, so daß im Ganzen für die 665
Piovinzialbeamten ein Mehraufwand von 83 500 Mark entstehenwird. Die Verbesserunggegen
die jetzigen Gehälter beträgt im Durchschnitt 11,» Prozent, die Verbesserung gegen die nach dem
jetzigen Plan vom 1. April 1899 ab zu beziehenden Gehälter nahezu 6,5 Prozent. Wird von dem
vorgeschlagenen Aufrücken um den doppelten Steigesatzbei den über 5 Jahre angestelltenBeamten
abgesehen, so beträgt der Mehraufwand gegenüber den am 1. April 1899 zu beziehenden
Gehältern 25 600 Mark.

Der durch die vorgeschlagenen Erhöhungen entstehende Mehrbedarf ist im Verhältniß zum
Mehrbedarf der übrigen Provinzen, der großen Städte und des Staates verhältnißmäßig gering,
weil bereits bei den letzten Gehaltsregulirungen die theuern Lebensbedürfnisse in der Rhcinprovinz
und der gesteigerte Lebensbedarfnach den damaligen Verhältnissen mitbcrücksichtigt worden waren,
soweit dies gegenüber den damaligen Besoldungen im Staat und in den Kommunalucrbänden
angängig schien. Einer Erhöhung in dem Maße, wie der Staat sie vornehmen mußte, bedarf es
deshalb in den meisten Fällen nicht.

Im Allgemeinen sei noch bemerkt, daß die gegenwärtig angestellten Beamten Rechts¬
ansprüche ebensowenig aus dem neuen, wie aus dem früheren Bcsoldnugsplane herleiten können, da
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solche Ansprüche ausgeschlossen waren und auch für die Zukunft nicht eingeräumt werden sollen
(zu vergl, 8 4 Abs. 2 der Bestimmungen für die Besoldungen der Provinzialbcamten vom
12. Dezember 1890).

Endlich wird noch hervorgehoben,daß mit der Einführung des neuen Bcsoldungsplancs
Zulagen an Beamte sowie Neben-Einnahmenmöglichst in Fortfall kommen sollen.

II. Im Einzelnen.

Zu den Ginzelvorschlägen des anliegendenPlanes ist zu bemerken:
Zu ^. Beamte der Centralverwaltung, der Provinzial-Feuer-Societät und

der Landesbank.

Zu ^,. 1—3 und 5.

Die Gehaltssätze der in dem Plane unter Nr. 1—3 und 5 bezeichnetenBeamten (Direktoren
der Provinzial-Feuer-Societät und der Landesbank, Landesräthe, Landesbauräthe
Stellvertreter des Direktors der Feuer-Societät, Landesbankräthc, Landesoberbau-
inspektoren, Landesasscssoren) sind nach 1894 neu geregelt worden. Eine Aenderung ist nur
bezüglich des Stellvertreters des Direktors der Feuer-Societät und der Landesbankräthe vorge¬
schlagen, welche auch im Höchstgehaltden Landesräthen gleichgestellt werden sollen, wie dies auch
in anderen Provinzen der Fall ist. Die Gleichstellungwurde im Prinzip schon im 38. Rheinischen
Provinziallandtag als wünschenswcrth erklärt (VerhandlungenS. 100 ff.). Das Höchstgehalt wurde
damals in der Annahme geringer festgesetzt,daß diese Beamten nach einigen Jahren in Lcmdesraths-
stellcn einrücken können. Ein solcher Wechsel der Stellung dürfte aber wegen der Verschiedenheit
des Wirkungskreisesnnd der Schwierigkeitender Einarbeitung möglichst zu vermeidensein; auch ist
die Aussichtauf Einrücken in Landcsrathsstellen nach der vom 40. Provinziallandtag gebilligten
Neueinrichtungder Centralverwaltung geringer geworden. Hierdurchrechtfertigtsich der gemachte
Vorschlag.

In der Konferenz der Landesdircktoren wurde für die Landesrathe ein Gehalt von
4800—9000 Mark, steigendalle 3 Jahre um 600 Mark, nebst Wohnungsgcldzuschußund einer
pensionsfllhigcn Zulage für den den Landeshauptmann vertretendenLcmdesrathvorgeschlagen.Die
meisten Provinzen haben dementsprechend das Höchstgehalt auf 9000 Mark festgesetzt, wobei aber
einzelne Provinzen, wie Brandenburg, den Wohnungsgeldzuschuß,welcher hicrselbst 660 Mark
beträgt, auf 1500 Mark festgesetzthaben. Ferner haben einige Provinzen, welche Landesasscssoren
eingeführthaben, das Anfangsgehalt der Landesräthe auf 6000 Mark festgesetzt. Die seit einigen
Jahren hier gültigen Sätze entsprechen den hiesigen dienstlichenund örtlichen Verhältnissen. Eine
Verringerung erscheint gegenüber der Erhöhung der übrigen Gehälter und der Höhe der
Besoldungen und Emolumente anderer Provinzilllbeamten, wie der Direktoren der Irrenanstalten,
nicht angezeigt.

Zu ^. 4. Maschineningenieur. Für den Maschineningenieur der Eentralstelle erscheint
eine Erhöhung des Anfangsgchalts auf 3300 Mark und des Höchstgehalts auf 6000 Mark sowie
des Stcigcslltzcsauf 250 Mark geboten, um für diesen wichtigen Posten eine geeignete Kraft zu
gewinnen und zu erhalten. Bei Neubesetzungder Stelle wird bei dem gesteigertenUmfange der
Geschäfte eine akademisch gebildeteund geprüfte Kraft erforderlich sein.

35
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Zu H,. 6—8. Büreaudirektor, Lcmdessekretäre, Sekretäre, und die ihnen
gleichgestellten Beamten, Bureau- und Kassenassistenten.

In den Dienstverhältnissender Bureau- und Kassenbeamteuwerden eingreifendeAende¬
rungen vorgeschlagen. Bisher beziehen

u.) der Landessekretärund eine Anzahl der unter Nr. 7 aufgeführtenBeamten, meist in
Einzelstellen,3600—4500 Mark;

d) die Gehaltsklasseder Sekretäre (Nr. 8a) 2200—3850 Mark;
o) die Assistenten (Nr. 8d) 1500—2700 Mark.
Der Landessekretär erhält eine Zulage für die Funktionen des Büreandircktors. Es

erscheint zweckmäßig, bei der jetzigen Neuregelung der Bccuntcngehältcr,diese Zulage fortfallen zu
lassen und das Gehalt entsprechendder Bedeutung der Stellung und den Sätzen anderer Pro¬
vinzen fcstznsctzcn.An den Inhaber der Stelle müssen hohe Anforderungenin Bezng ans Tüchtig¬
keit und Zuverlässigkeitgemacht werden. Die Stellung erfordert eine genaue und fortlaufende
Kenntniß aller Vorgänge (Gesetzgebung, Praxis) auf vielen Gebieten der communalen Provinzial-
und der allgemeinenStaatsverwaltung und gewinnt auch an Bedeutung durch die damit verbun¬
denen Aufgaben für den Provinziallandtag, den Provinzicilausschußnnd die Kommissionen.

Die bisher für die Gehaltsklassc der Assistentenund Sekretäre bestehende Scheidung ist
im Staate aufgehobenworden. Es tonnte dies mit Rücksichtdarauf unbedenklich geschehen, weil
der Staat in den Lokalverwaltungsämterneine größere Zahl von minder gnt dutirten Stellen zur
Hand hat, in welchen er weniger befähigte und brauchbare Büreaubeamte nach ihren Leistungen
verwenden uud bezahlen kann. Eine gleiche Gelegenheit zur Verwendung von ungeeigneteren
Kräften in entsprechend dotirten Stellen steht der Provinzial-Ecntralverwaltnng nicht oder doch in
erheblich geringeremMaße znr Verfügung. Es muß daher Vorsorge getroffen werden, daß in
den Stellen der Bürcaubcamten in dieser Verwaltung selbst sich eine Klassifikation findet, die es
ermöglicht, Beamte, welche sich für den Bürcaudicnst minder eignen, in Stellen mit einer ihren
Leistungenentsprechenden Vesoldnng zn verwenden. Zn diesem Zwecke sollen wie in den größeren
städtischen Verwaltungen der Provinz und in mehreren Provinzialuerwaltungeu der Monarchie die
Stellen der Bureau- «. Assistentenneben denjenigen der Sekretäre beibehalten werden. In den
Bureau- lc. Assistcnteustellen sollen die Anwärter alsbald nach zurückgelegter Prüfung angestellt,
für die Beförderung in die Sekretärstellen aber eine weitere Prüfung mit höheren Anforderungen
an die Prüflinge vorgeschriebenund nur diejenigen Assistenten in die Sekretärstellen befördert
werden, welche die zweite Prüfung ausreichendbestehen und sich eine ausreichendeGewandtheit im
Vüreaudiensteerworben haben. Diejenigen Beamten, welche diese Eigenschaft nicht besitzen, verbleiben
in den Stellen der Bureau- :c. Assistenten und werden mit mehr mechanischenArbeiten (Journal-,
Listen- «. Führung) beschäftigt.

Es wird ferner vorgeschlagen,die Sekretäre in 2 Klassen zu theilen. Wie schon die
Aufzählung der Beamtenstcllen zu ^. 6—8 des Planes ergiebt, müssen im Provinzicildienst an
die Leistungsfähigkeit der einzelnenBeamten in den verschiedenen Zweigen des Vürcaudienstes sehr
verschiedeneAnforderungengemacht werden. Die einzelnenBeamten entwickeln sich im Lcmfc der
Zeit in ihrer dienstlichen Thätigkeit sehr verschieden. Während ein Theil der Sekretäre fortschreitet
und sich zu einer gewissen selbstständigen Thätigkeit entwickelt und die ihnen übertragenen
Dienstgeschäste mit großem Interesse ausführt uud deshalb sich für eine verantwortungsvollere
Thätigkeit eignet, lassen andere Beamten dieses Interesse vermissen und können theils in Folge
mangelnderBefähigung und theils in Folge von Gleichgültigkeit nur zu mehr mechanischerBureau-
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thätigkeit verwendet werden. Es würde nicht zu rechtfertigensein, beide Klassen dieser Bürcau-
beamten in der Besoldung gleich zu behandeln. Um Letzteres vermeidenzu können, wird vorge¬
schlagen, zwei Klassen der Sekretäre — Lcmdessekretäreund Sekretäre — zu bilden. Die Landes-
sckretäre sollen nach Maßgabe der Leistungen aus den älteren und erprobten Sekretären aus»
gewählt weiden und in die Gehaltsklasse zu ^. 7 einrücken. Für die Bürcaubeamten, die in
vcrhältnißmäßig jungen Jahren Sekrctärstcllenerlangen, kann es nur von günstigerWirkung sein,
wenn sie noch ein weiteres Ziel im Auge haben, welches sie nur bei tüchtigen Leistungenerreichen.

Das System hat sich bereits in manchen Städten bewährt uud wird in mehreren
Provinzen durchgeführt.

In der Staatsverwaltung findet sich, wenn auch nicht der Form, so doch der Sache nach,
ein ähnliches Verhältniß. Dort ist nach der Vereinigung der „Sekretär"- mit den bisherigen
„Assistenten"-Stellennicht etwa nun für alle Bürcaubeamten eine einheitliche Besoldung eingeführt,
vielmehr sind auch dort je nach der Bedeutung der Stellen, wie schon vorher angegeben,die Gehälter
verschieden geordnet und die Möglichkeit gegeben, daß vorwärts stiebendeBüreaubeamtc in höhere
Gehaltsstufen aufrücken, in der Entwickelungzurückbleibende Beamten aber in minder gut dotirten
Stellen verbleiben.

Nach der vorliegendenZusammenstellungüber die Besoldungsaufbesserungin der Staats¬
verwaltung können von den vorhandenen etwas über 19 000 Bürcaubeamten bei den staatlichen
Provinzialbchörden nur etwa 5600 Höchst-GclMer von mehr als 4000 Mark erreichen, also rund
29«/«, während die übrigen 71"/» höchstens 3800 Mark erreichen. Wenn nur der dritte Theil der
Sekretäre der Centralverwaltung zu Landessckretärenbefördert wird, so stehen die Bürcaubeamten
der Provinzialvcrwllltung immerhin noch besser, als diejenigender Staatsvcrwaltnng.

Für die Bemessung des Gehalts der Landessekretäre kommt die Gehaltsklasseder Regicrungs-
sckretäre sowie der Ober-Sekretäre der größeren Städte in Betracht.

Die vorgeschlagene Erhöhung der Stcigesätzeerscheint mit Rücksicht auf die 3X400 und
sodann 4X300 Mark alle 3 Jahre betragenden Dienstnlterszulagendes Staates geboten, um die
diesseitigenBürcaubeamten nicht hinter den staatlichenBeamten zurücktreten zu lassen.

Zu ^. 9 (Kanzlisten.) Es ist das bisherige Gehalt, welches erst vom letzten Provinzial-
Icmdtagegeregelt worden ist, beibehalten und um eine geringfügigeVerbesserungdes Stcigesntzes
vorgeschlagen. Das Mindestgehalt der Kcmzlistenbedarf keiner Erhöhung, weil sie früher zur
Anstellung gelangen, als im Staatsdienste.

Zu ^.. 10—11. (Botenmeister, Buten.) Ein Vergleich mit den analogen Stellen in
den übrigen Verwaltungen ergiebt die Nothwendigkeit einer Erhöhung dcs Höchstgehaltsund dcr^
Steigesätze.

Zu L. Anstaltsbeamte.
Zu L. 1. 4. 11. 21. 22.25. 27. 29. 30. 31. 32. 33—37. (Direktoren, Oberärzte,

III. Aerzte, das Ober- und Stations-Pflcgcpersonal, Oberköchinnen uud Köchinnen
sowie Obcrwäschcrinnen in den Proviuzial-Irrenanstalten, das Ovcraufsichts-,
Aufsichts- und Werkmeisterpersonal:c. in den Anstalten) sind die bezüglichen Gehälter
von dem letzten Provinziallandtag festgestellt worden und werden Aenderungen in dieser Hinsicht
nicht vorgeschlagen.

Zu L. 2. (Direktor der Provinzial-Hebammen-Lehraustalt) liegt ein Bedürfniß
zur Aenderung nicht vor, weil der Direktor aus seiner ärztlichen Thätigkeit andcrwcitc Ein¬
nahmen bezieht,

35*
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Zu L. 3. (Direktor der Provinzial-Arbeitsanstalt.) Die Erhöhung des Gehaltes
sowie der Steigesätze des Direktors der Provinzial-Arbeitsanstalt zu Brauweiler rechtfertigt sich
durch die Festsetzung der Gehaltssätzeder Direktoren an den staatlichenStrafanstalten.

Zu L. 5. (Direktoren der Provinzialmuseen.) Die Gehälter,welcheden bisherigen
Festsetzungen entsprechen, erscheinen ausreichend.

Zu L. 6. (Direktoren der Provinzial-Vlinden- und Taubstummenanstalten.)
Die vorgeschlageneErhöhung des Höchstgehaltesum 300 Mark ist zur Gleichstellung mit den
bezüglichen Gehältern in den übrigen Provinzen erforderlich.

Zu L. ?. (Anstaltsgeistliche im Hauptamte.) Die vorgeschlageneErhöhung und
das schnellere Aufrückenentsprichtden Sätzen im Staate, welche nicht einmal voll erreicht werden.

Zu L. 8. (Direktor der Provinzial-Weinbauschule.) Die bisherigenFestsetzungen
erscheinen ausreichend.

Zu L. 9. (Vorsteher des Landarmenhauses.) Das vorgeschlagene Gehalt entspricht
dein Gehalte der Direktoren an den ähnlichen staatlichenAnstalten.

Zu L. 10. (II. Aerzte der Provinzial-Irrenanstalten.) Die bisherigen Fest¬
setzungengenügen mit Rücksicht darauf, daß die Stellen der Oberärzte neu geschaffen und die Be¬
züge der betreffenden Beamten im letzten Provinziallandtag festgesetzt worden sind.

Zu L. 12. (Arzt der Provinzial-Arbeitsanstalt in Brauweiler) wird nur eine
geringfügigeAenderung im Steigesatze vorgeschlagen.

Zu L. 13. (Arbeitsinspektor der Provinzial-Arbeitsanstalt) Das Höchstgehalt
dieses Beamten ist auf 4000 Mark erhöht nnd entsprechend der Steigesatz verbessert worden, wie
es den dienstlichen Anforderungen entspricht.

Zu L. 14. (Verwalter und Nendanten in den Anstalten.) Das Höchstgehalt
dieser Klassenvon Beamten ist demjenigen der Sekretäre der Hauptverwaltung gleichgestellt worden.

Zu L. 15. (Lehrer an den Provinzial-Vlinden- und Taubstummenanstalten.)
Die im Jahre 189? erfolgte Erhöhung der Besoldungen der Direktoren und Lehrer an den
Taustummenanstalten (40. Rheinischer Provinziallandtag. Verh. S. 101 ff.) konnte nur als
vorläufige Regelung betrachtet werden. Bei der damaligen Erhöhung wurde fchon auf die Noth¬
wendigkeit einer weiterenSteigerung der Gehälter, insbesondere wegen der Rückwirkungen des Lehrer¬
besoldungsgesetzes und wegen der bevorstehenden Erhöhung der Staatsbeamtengchälter hingewiesen.

Die Beamten diefer Anstalten erstreben die Gleichstellung mit den Direktoren und Lehrern
der Königlichen Seminare und der Königlichen Taubstummenanstaltzu Berlin (Gehälter vergl. Plan).

Die völlige Gleichstellung dieser Beamten mit den bezeichneten staatlichenBeamten erscheint
indessen,wie auch auf der Landesdirektorcn-Konferenzzu Berlin allseitig anerkannt wurde, nicht
gerechtfertigt. Die Seminare sind Lehrerbildungsanstalten,und stellen an die dort unterrichtenden
Lehrer viel weitergehendeAnsprüche hinsichtlich Ausbildung und Leistungen, wie dies bei den
Blinden- und Taubstummenanstalten der Provinzen der Fall ist. Die Königliche Taubstummen¬
anstalt in Berlin dient zugleich der Ausbildung von Taubstummenlehrern, und finden deshalb nur
besondersbegabte Kräfte als Lehrer dort Verwendung.

Die auf der Berliner Konferenz für die Gehälter gemachten Vorfchläge bewegten sich für Direk¬
toren zwischen3300 und 3900 Mark im Mindestgehaltund zwischen4500 und 5400 Mark im Höchst¬
gehalt, für die Lehrer zwifchen 1500 und 1800 Mark im Mindestgehaltnnd zwischen 3000 und 3600
Mark im Höchstgehalt. In den meisten Provinzeil ist als Gehalt der Taubstuinmenlehrer1800—3500
Mark festgesetzt worden. Diese letzteren Sätze sind für die Nheinvrovinzebenfalls beibehaltenworden
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mit der geringen Abweichung, daß hicrsclbst das Höchstgehaltetwas eher erreicht wird, wie in der
Mehrzahl der übrigen Provinzen, auch ist in Westfalen der Wohnungsgeldzuschußetwas geringer.

Das vorgeschlagene Gehalt erscheint bei dem aufreibendenBerufe der Taubstummenlehrcr
angezeigtund zur Erhaltung eines guten Lchrpersonals für die Rheinischen Anstalten erforderlich.

Größere Städte geben den Lehrern für Schulen schwachbcgabterKinder besondere Zulagen.
Schon dies zeigt die Nothwendigkeiteiner Berücksichtigung des schweren Berufs der Taubstummen¬
lehrcr, die zudem durch eine besondere Prüfung qualifiziert sein müssen.

Zum Vergleiche sei noch bemerkt, daß die technischenLehrer und Elementarlchrcr bei den
höheren Lehranstalten in den Provinzen 1500—3000 Mark, in Berlin 1800—3600 Mark beziehen.

Zu L. 16a und d. Der Materialienverwalter und der I. Sekretär der Pro-
vinzial-Arbeitsanstalt bilden mit den Bauamtssekretärcneine Gehaltsklasse. Die Vorbildung
entspricht im Allgemeinen derjenigen der Anwärter für den Bürccmdienst der Centralstelle. Es
erscheinthiernach angemessen,diese Beamten ähnlich wie die Büreaubecuntender Centralstellezu
besolden, wobei aber hinsichtlich der Festsetzungdes Mindest- und Höchstgehaltes sowie des
Steigesatzes zu berücksichtigen ist, daß die Anstellung in den hier in Rede stehenden Stellen
frühzeitiger,wie bei der Ccntralstrellc, erfolgt und bei besonders tüchtigen Beamten dieser Klasse die
spätere Versetzung zur Centralstelleund damit die Beförderung zum Lcmdcsfekretär in Aussicht steht.

Zu L 16c:. Für den II. Sekretär und den Assistent im Arbeitsbetrieb an der¬
selben Anstalt konnte den gestellten geringeren dienstlichen Anforderungenentsprechendein geringeres
Gehalt vorgesehen werden.

Zu L. 17. Die Gehälter der.Fachlehrer und Obergärtner an der Provinzial-
Weinbauschule siud nach den Bezügen der entsprechenden Bcamtenklassenneu eingestellt worden.

Zu L. 18. (Lehrer an der Arbeitsanfall.) Die AnstcllungsverlMnisscsind den¬
jenigen der Lehrer an den staatlichenAnstalten gleich.

Zu V. 19a und d. Es wird vorgeschlagen, das Höchstgehaltder Lehrerinnen an
den Taubstummen- und Blindenanstalten um 500 Mark bezw. 400 Mark und entsprechend
den Steigesatz von 60 Mark auf 100 Mark zu erhöhen. Diese Erhöhung erscheintmit Rücksicht
auf die Gehälter der Volksschullehrerinncnin den Städten geboten.

Zu L. 20. (Lehrerin an der Prouinzial-Arbeitsanstalt.) Das Höchstgehaltist
mit Rücksicht auf die Besoldung der Lehrerinnen an den staatlichen Strafanstalten um 300 Mark
und der Steigesatz auf 75 Mark erhöht.

Zu L. 22. Für den Oberaufseher an der Provinzial-Arbeitsanstalt ist der
Steigesatz von 75 Mark auf 100 Mark erhöht worden, weil die Stelle in der Regel mit einen:
älteren Aufseher besetzt wird.

Zu L. 23. Das Höchstgehalt des Hausvaters an der Provinzial-Arbeitsanstalt
ist um 75 Mark erhöht behufs Gleichstellungmit den bezüglichenstaatlichenBeamten und der
Steigesatz aus dem unter L. 22 angegebenenGrunde etwas aufgebessert.

Zu L. 24. Die Gehälter der Maschinisten müssen im Hinblicke auf die Schwierigkeit,
tüchtige Kräfte für diese nicht unwichtigeThätigkeit zu gewinnen, in etwa erhöht werden.

Zu L. 26. (Oberhebamme und Wirthschafterin an der Provinzial-Heb-
llmmenlehranstalt.) Auch hier hat mit Rücksicht auf die zu stellenden dienstlichen Anforderungen
eine Erhöhung des Höchstgehaltsum 100 Mark vorgeschlagen werden müssen.

Zu L. 28. (Gärtner und Hofmeister an den Provinzial-Irrenanstalten.) Es
gilt hier das bei der vorhergehendenPosition (L 26) Gesagte.
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Zu 0. Beamte der Straßenverwaltung.
Zu 0. 1. Das Höchstgehaltund die Steigcrungssätzc der Gehälter der Landcsbau-

iuspcktorcn mußten mit Rücksichtauf die erheblich günstiger gewordene«staatlichenBesoldungen
und Alterszulagen von 6000 Mark auf 6600 Mark beziehungsweisevon 250 auf 300 Mark
erhöht werden.

Zu <ü. 2. (Landesbauamtssekretäre.) Bei der als nothwendig erkannten erheblichen
Aufbesserung der Bezüge der Büreaubcamten, wie bereits ausgeführt worden, erscheint eine erneute
Erhöhung des Gehalts der Bauamtssekrctäre erforderlich, um tüchtigeKräfte für diese Stellen zu
gewinnen. Die Vorbildung dieser Beamten eutspricht im Allgemeinenderjenigen der Beamten des
Büreaudicnstcs der Centralstellc und war deshalb das Gehalt nach der früheren Gehaltsklasse
der Vüreaullssistcntenbemessen. Diese Ausbildung hat sich indessen in der Praxis nicht als
ausreichenderwiesen, sondern es muß als erforderlich bezeichnet werden, daß die Bauamtssekretäre
auch eine technischeVorbildung — Besuch einer Vcmgcwerkschule— erhalten, Diese weitergehenden
Anforderungenerheischen höhere Besoldungen,wie solche in der Provinz Westfalen gewährt werden.
Es wird deshalb vorgeschlagen, das Anfangs- und Höchstgehalt um 300 bezw. 900 Mark zu
erhöhen und für die Folge nur solche Bewerber zuzulassen, welche die oben bezeichnete technische
Ausbildung nachweisen. Die vorgeschlagenen Gehaltssätze dürften zur Gewinnung und Erhaltung
geeigneter Kräfte genügen, da für besonders tüchtige Bauamtssekretäredie Aussichtauf Beförderung
zu technischenLandessekretärcnoder Obersekretärenoffen bleibt.

Zu d 3. (Straßenmeister,) Für eine gute und billige Unterhaltung der Straßen ist
vor Allem die Thätigkeit der Straßenmeister von Belang. Dieselben haben die örtliche Aufsicht
über die ihnen anvertrauten Stmßenstreckcn(40 bis 50 Km) zu führen, die Thätigkeit der Wärter
und Arbeiter zu controliren und dem Bauinspektor in allen seinen Anfgaben, insbesondere auch
auf dem Gebiete des Gemeindewcgcbaues,zur Hand zu gehen und ihn zu unterstützen. Für die
erfolgreicheAusübung dieser Thätigkeit genügt die bisherige Vorbildung der Straßcn-Nufsichts-
bcamten, welche unter der staatlichen Verwaltung in der Regel nur einen Belauf von 20 Km hatten,
nicht mehr, sondern es ist hierzu eine besondere technische Vorbildung, der Besuch einer Baugewerk-
schulc oder einer Fachschule für niedere Wiesen- und Straßenbantechnikcrerforderlich. Um Beamte
mit einer solchen Vorbildung für den Stiaßcnmeistcrdienst zu gewinnen und zu erhalten, mußte
das Anfangs- wie Höchstgehalt nicht unerheblicherhöht weiden.

Die den Straßenmeistern nach den sehr verschiedenen örtlichen Verhältnissen gewährte
Micthsentschädigungbeträgt zur Zeit 120—450 Mark, während der tarifmäßige Wohnungsgeld-
zuschnß 180—432 Mark betragen würde. Pensionsfähig ist auch jetzt schon, wie bei den Staats¬
beamten der Klasse, der Durchschnittdes Wohnungsgcldzuschusses mit 29? Mark 60 Pf.

Zu O. 4. (Straßcnaufseher.) Die Stellen der Straßencmfschergehen ein. Eine allge¬
meine Erhöhung des Gehalts der Stmßenaufseher wird nicht vorgeschlagen. Die Leistungen sind sehr
verschieden. Tüchtige Leistuugen können wie bisher durch Zulagen in den Etats berücksichtigtwerden.

5. Anträge.
Der Provinzilllausschußbeehrt sich zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
I. Der vom 36. Rheinischen Provinziallandtage in der Sitzung vom 12. Dezember 1890

für die Provinzialbeamten der Rheinprovinz erlassene Besoldungsplan wird durch den
anliegenden neuen Besoldungsplan, welcher vom 1. April 1899 ab in K^raft tritt, ersetzt.
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II. Die zur Zeit angestellten Beamten erhalten zu dem von ihnen bis jetzt bezogenen
Gehalte am 1. April 1899 eine Gehaltsaufbesserung in Höhe des in beiliegendem
Besoldungsplane für die betreffendenDienststellenvorgesehenen Steigescches,Erreichen
diese Beamten mit diesem Steigesatze das in dem neuen Besoldungsplan für die
betreffende Dienststelle ausgeworfene Anfangsgehaltnicht, so wird ihnen vom 1. April 1899
ab das Anfangsgehalt der Dienstellc gewährt.

Beamte, welche am 1. April 1899 eine fünfjährige Dienstzeit in der jetzigen
oder einer gleichwerthigen Stelle im Provinzialdienste zurückgelegt haben, rücken, falls
der angefügte Besoldungsplcm gegen den zur Zeit geltenden eine Verbesserung in den
Gehalts- oder Steigesätzen enthält, um den doppelten Betrag des Anfangssteigesatzes
der Dienststelle,in welcher sie sich befinden,auf.

III. Zulagen werden außerhalb des Besoldungsplanes an einzelne Beamte für die Folge
nicht mehr bewilligt. Die Giureihung derjenigenBeamten, welche bisher im Genusse
von Zulagen sich befinden, unter Berücksichtigung dieser Zulagen in den Besoldnngs-
plan wird dem Provinzialausschusseüberlassen. Derselbe ist auch ermächtigt,bei dem
Aufrücken mit dem doppelten Stcigesntze nach II,, Absatz 2, in einzelnenFällen nach
Maßgabe der Billigkeit einen Ausgleicheintrete« zu lassen.

Endlich wolle der Provinziallandtag
IV, die in der Anlage beigefügten neuen Bestimmungenüber die Besoldung der Provinzial- A,,^,,

bcamten der Rheinprouinz genehmigen und dabei bestimmen, daß die von dein
Provinziallandtage bereits genehmigtenReglements über die dienstlichenVerhältnisse
der Piovinzialbcamten, die Tagegelder und Reisekostender Prouinzialbeamtcn, die
Umzugskostenvergütungcn,die Pensionimng der Piovinzialbcamten und die Fürsorge
für die Wittwen und Waisen dieser Beamten mit den von dem gegenwärtigenLand¬
tage genehmigten Abänderungen ein uutheilbarcs Ganzes bilden, so daß der neue
Bcsoldungsplan und das Reglement über die Wittwen- und Waiscnfürsorgcnur mit
den übrigen Aenderungender Reglementsüber die dienstlichen Verhältnisse,insbesondere
auch über die Tagegelder und Reisekosten zur Anwendung gelangen können."

Düsseldorf, den 6. Juli 1898.

Der Provinzialllusschuß:
Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Zusammen
der Gehaltssätzeder Beamten des Provinzialvervaudesder Rheinprovinz und der gleichenoder annäherndglci

g
Anlage ^,.

Nheinprovinz.

Bezeichnung

der

Stellen,

Zetztger

Gehaltssatz

Dienst¬
wohnung,

Wohnnngs.
geldzuschuß,
Miethsent-

schädigung:c.

Zukünftiger

Gehaltssatz

Dienst-
wohnnng,

Wohnungs-
geldznschuß,
Miethscnt-

schädigunglc.

Bezeichnung
der

Stellen.

Gehaltssatz

Wcchn»»^'

ge!°'

zuschuß '^

»eltnn
^n Beamtender PreußischenStaatsverwaltung,der ProviuzWestfalen «nd der Städte Düsseldorfnnd Köln.

Provinz Westfalen.

'Zeichnung
der

Stellen.

Zukünftiger

Gehaltssatz

Woh-

nungs-

gcld :c.

Stadt Düsseldorf.

Bezeichnung
der

Stellen.

Gehaltssatz

(1897)

Woh-

nungs.

geld :c.

Stadt Köln.

Bezeichnung

der

Stellen,

Gehaltssatz

(1697)

Wol,,

nuugs.

geld ?c.

^Laudcsräthc
Vauräthe

Direktor der Prouinzial
Feuer-Societät und der
Landesbauk

^. Beamte der Provinzial-Kauptverwaltung,der ProvinzialLeuerSocietät. der Kandeslmnll.'" ''wnliditäts- und Altersuersicherungsanstaltund der landwitthschafMchenZerufsgenossenschast

und Landes.

Stellvertreter des Direktors
der Provinzial FeuerSo-
zictät, Landesbankräthe

Landes- Ober. Bauinspcktorcn

Maschineningenieur

9000-1100«
Steigerung alle

2 Jahre um
500 M., Höchst¬

gehalt in 8
Jahren.

5000—10 00«
^Steigerung alle

2 Jahre mu
,500 W., Höchst¬

gehalt in 20
Jahren.

(Der ständige
Stellvertreter
des Landes-
hllUptMllNNs

erhält 1U00 M.
Funttions-

zulage.)

5«««-8000
Steigerung um

^500 M., Höchst¬
gehalt nach 20

Jahren.

5000—800«
Steigerung

nach je 2 Jahren
500 M,, Höchst-
gehalt nach 12

Jahren.

3W0-450N
Stcigernng alle

2 Jahre um
150 M,, Höchst¬
gehalt „ach 20

Jahren.

Freie Woh.
uuug, Vrand

und Licht.

Wohnungs-
geldzuschus!.

dcsgl.

Wohnungs-
gcldzuschuß.

Wohnungs¬
geldzuschuß,

9«00—11 «0«
wie bisher.

5«00—1« «««
Steigcruiigalle
2 Jahre um
500 M., Höchst,
gehalt uoch20

Jahren.
(Der ständige
Stellvertreter
des Landes¬
hauptmanns

erhält 1000 W
Funktions.

Mlage,)

5««0-8000
wie bisher.

3300-««««
Steigerung alle

2 Jahre um
250 W,, Höchst¬
gehalt nach 22

Jahren,

Wie bisher.

Wie bisher,
(«60 W.)

Wie bisher.
(«60 M.)

Wie bisher,
(660 M.)

Ncgicrungs-undNan.
rathe

Prouinzial- Schul¬
räthe

42««-720«
Steigerung alle

3 Jahre um
600 W., Höchst-
gehalt nach 15

Jahren.

5700-7500
Steigerung alle

3 Jahre um
600 M., Höchst-

gehalt nach 9
Jahren.

gel°z>"'<""°

vcsss>'

^sräthe und
r^ - Nau-
'"°. Ober-
^">p°kt°ien^i
^Pwvinzial-
""«.Societät

5460-9660
Steigerung

nach je 3 Jah¬
re» um 600 M.,

Höchstgehalt
nach 21 Jah¬

ren. (Dem
Stellvertreter
des Landes-
hlluvtmanns
900 M. ven-
sionsbcrcch-

tigte Zulage.)

Nein. Beigeordnete 6000-9000
(der erste Bei
geordnete er¬

hält außerdem
eine persönliche

Zulage von
1000 M,)

Nein. Beigeordnete 6000-850«
bei den» ersten
Beigeordneten
bis 10000 M.,

steigend alle
3 Jahre um

500 M.

Nein.

Nc-

mertungc n.

(Leite »2 Nr, 7 und
Seite 2« N«. 12.)

Diese Kategorie lc.
steht in der Pro¬
vinz Westfalen,
deren Straßennetz
nur 2476 lim gegen
6494 Km in der
iüheinprovinz um¬
faßt, nicht.
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Rheinpiovinz.

Bezeichnung
der

Stellen,

Jetziger

Gehaltssatz

Lnndeoassessoreu

Viireaudirettor

3600—4800

^Steigerung alle
2 Jahre um

200 M,, Höchst¬
gehalt nach 12

Jahren,

Dienst¬
wohnung,

Wohnungs-
geldzuschuß,
Miethsent-

schadigung:c,

Wohnungs-
geldzuschuß.

Zukünftiger

Gehaltssatz

Dienst¬
wohnung,

Wohnungs-
geldzuschuß,
Miethscnt-

schädigungic,

Landcssetrctäre — Venual-
tungs- und technische—,
Rechnnngsreuisor, Ober,
bnchh alter, Provinzial-
landinesser, Rendant der
Prouinzial-Feuer-Societcit,
Re!!danten(Kassirer),Kas-
seutoutrolleur u, Vor¬
steher des Hypotheken-
Bureaus derLandesbaut,
Obersekretäre, Kassen-
lontrolleur, die Inspektoren
und der Feuerlöschrcvisor
der Provinzial-Feuer-So
cietat

3600-4500
Steigerung alle
2 Jahre um

150 M,, Höchst,
geholt nach 12

Jahren,

Wohnungs¬
geldzuschuß,

3600-4800
wie bisher.

4500—54««
Steigerung alle

2 Jahre um
200 M,, Höchst¬
gehalt'nach IN

Jahren,

3200-4800
Steigerung alle

2 Jahre um
200 M,, Höchst¬
gehalt nach 16

Jahren.

Wie bisher,
(660 M,)

Wohnungs-
gcldzuschuß,
(432 M,)

Wie bisher,
(432 W,)

Preußischer Staat.

Bezeichnung
der

Stellen.

Gehaltssatz

Vüreauvorsteher für
das Rechuungswc-
sen bei den Provin-
zial-Steucrdirektio-
neu und Rechnungs¬
revisoren bei den
Oberlandesgerichten

Hllupttasscurendllntcn
bei der Eisenbahn

Provinzial
meister

Rcnt-

4200-5400
Steigerung alle

3 Jahre um
400 M,, Höchst¬
gehalt nach 9

Jahren,

48««-54«0
Steigerung alle

3 Jahre um
300 M., Höchst¬

gehalt nach 6
Jahren,

4200-540«
Steigerung alle

3 Jahre um
400 M,, Höchst¬

gehalt nach 9
Jahren.

Kassircr bei den In- 3000-4200
stiz-HaupttllssenundSteigerung alle
Regierungs-Haupt¬
tassen

Katastertllntrolleure,
Klltastersekretäre

3 Jahre um
300 M., Höchst¬
gehalt nach 12

Jahren.

2400—4500
Steigerung alle

3 Jahre um
400 M. bezw.

300 M., Höchst¬
gehalt nach 18

Jahren.

WohwlUü'

geld¬
zuschuß "'

Wohmu'^
geldz"'"

W°h»u"s'!
geldzusch"°
(43!,2 V >

des

desgl^

desg<^

Anlagen zu den Sitzungsprotokolleu.Nr. 15. 283

Provinz Westfalen.

^°'chnung
der

«teile,,.

Zukünftiger

Gehaltssatz

^'"Mlcmd-
"'esser

Woh¬

nungs-

geld :c.

Stadt Düsseldorf.

Bezeichnung
der

Stellen,

^°°"zi»l-
^""-Societät

3000-500«
Steigerung

alle 2 Jahre
um 200 M,,
Höchstgehalt

nnchWIllhrcn.

3«««-5««0
Steigerung

alle 2 Jahre
um 200 M,,
Höchstgehalt

nach20Illhren

Nein.

Nein,

Stadtsetrctcir

Gehaltssatz

(1897)

Woh-

nuugs-

geld :c.

SctrctärcI,KlllsIe,
Rendant der
Leihhaustasse,
Kontrollcuredcr
Stadt- u, Spar¬
kasse, Vorsteher
dcsEinziehuugs-
amtes

RendantderSpar-
tasse und Rech
nungsrevifor

4500—<i««0
Steigerung

alle 3 Jahre
um 300 M,,
Höchstgehalt

nach15Illhrcn,

2750-450«
Steigerung

nach je 2 bezw,
3 Iahreu

um 250 M,,
Höchstgehalt

nllch19Iahren

4500-6000
Steigerung

alle 3 Jahre
um 300 M,,
Höchstgehalt

NllchlöIllhren,

Nein,

Nein,

Nein,

Stadt Köln.

Bezeichnung

der

Stellen.

Nürenndireltor

Gehaltssatz

(1897)

Woh¬

nungs-

geld :c.

Obcrstadtsclrctäre

RcudautdcrSpar-
lasse

Rcudaut des Ein-
zichungsamtcs

Obergcomctcr

ErsteKassirer und
Kontrolleureder
Stadt- u, Spllv
lasse

Stadtsetretare

Geometer

4800-8300
Steigerung

alle 3 Jahre
um 300 M,,
Höchstgehalt

nach15Illhrcn,

3200-530«
Tteigcruug

alle 3 Jahre
2Xum400M,,
2X „ 300 „
!2X „ 200 „

Höchstgehalt
nach18Iahren,
4800-6300
alle 3 Jahre

5Xum300M,
3200-5300
(Wie oben),

3700-5800
Steigerung

, alle 3 Jahre
3Xum400M,,
!3X » 300 „

Höchstgehalt
nach18Iahren,
2700-4800
Steigerung

alle 3 Jahre
2XUM400M,,
3X « 300 „
2X „ 200 ..
Höchstgehalt

nach21Iahrcn.
2700-4800

(wie vor),
2200-4000
Steigerung

alle 3 Jahre
4Xum30NM,
3X ,, 200 „

Höchstgehalt
nach2lIahren

Nein,

Neiu,

Nein,

Neiu,

Nein,

Nein,

Nein,

Nein,

Be¬

merkungen,

In der Provinz
Brandenburg er»
hallen dieLandeö-
assesI°ren3U0Ubi«
54UUW, mit Stei¬
gerung,«» von 5U0
M, bez», einmal
400 M. alle 5
Jahre.

(Seite 22 Nr. 3?
und Seite 5ä Nr,
3?,)

(Seite 52 Nr, 3« u.
37, Seite 66 Nr.
5?«.,)

(Seite 62 Nr. ««.)

36*

^
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Nheinprovinz,

Bezeichnung
der

Stellen,

Jetziger

Gehaltssatz

») Verwaltungs- und tech¬
nische Sekretäre, geprüfte
und uercidete Feldmesser,
Kanzlcivorsteher bei der
Lentralucrwllltung und der
Invaliditäts- und Alters-
»ersicherungsanstalt und
Rendant daselbst, Buch¬
halter bei der Centralver.
wllltmig, der Prouinzial-
Feuer-Sozietät und der
Landesbant

1>) Buren».
Assistenten

nud Kassen-

2200-3850
Steigerung alle

2 Jahre um
150 M., Höchst¬
gehalt nach 22

Jahren.

Kauzlisten

Botenmeister(Hausmeisterim
Standehause)

1500-2400
Steigerung alle

2 Jahre um
100 M,, Höchst.
gehalt nach 18

Jahren,

1500-2400
Steigerung alle

2 Jahre um
100 M,, Höchst,
geholt nach 18

Jahren,

1500-2000
Steigerung alle

2 Jahre um
75 M,, Höchst¬
gehalt nach 14

Jahren,

Dienst-
wohnnng,

Wohnnngs-
geldzuschuh,
Miethsent-

schädiguug?c.

Zullünstiger

Gehaltssatz

^

Wohnungs.
geldzuschuß,

Wohnungs-
gcldzuschuß.

Wohnungs-
geldzuschuß.

Freie Woh¬
nung, Brand

und Licht,

2000-3850
Steigerung alle

2 Jahre,
2X um 250 M,,
6X „ 200 „
IX „ 150 „

Höchstgehalt
nach 18 Jahren,

1500—2700
Steigerung alle

2 Jahre um
150 W,, Höchst»
gehalt nach 16

Jahren,

Dienst¬
wohnung,

Wohnungs¬
geldzuschuß,
Miethsent¬

schädigung,c

1500-2400
Steigerung alle

2 Jahre um
120 M,, Höchst¬
gehalt nach 16

Jahren.

1500-2400
Steigerung alle

2 Jahre um
120 M, Höchst¬
gehalt nach 16

Jahren.

>

Wie seither
(482 M.)

Wie seither
(482 M,)

Wie seither
(432 M,)

Wie bisher.

Preußischer Staat,

Bezeichnung
der

Stellen.

Polizeisclretäre, Gc
richtsschreiberbciden
Landgerichten,Rech.
nungsrevisoren und
Rendanten bei den
Landgerichten

1500-3800
^Steigerung alle
3 Jahre nm 400
bczw. 300 M-,

Höchstgehalt
lnach 21 Jahren.

Nüreauassistentenbei
der Eisenbahnuer-
waltung, Gerichts-
schreibergehülfenbci
den Landgerichten,
Meldeamts - Nü¬
reauassistenten bei
den Polizei»crwal-
tungen

Kanzlisten

Gehaltssatz

1500-2?««
Steigerung alle

3 Jahre um
200 M,, Höchst'
gehalt nach 18

Jahren.

1650-2700
Steigerung alle

3 Jahre um
150 M, Höchst¬
gehalt nach 21

Jahren,

»'«''!, > !""»
-'^.

!,,!>« "'"zilll

.^°°"'zi»i-
geiler: Societät

' " der P^^

,-.^' Nentmei-
^°">«rund

^7°"« der

°43s ^

baut

^7«,Kasse.,

^nzlist,>'!,

^Westfalen. Stadt Düsseldorf. Stadt Köln.

Zukünftiger Woh¬ Bezeichnung Gehaltssatz Woh- Bezeichnung Gehaltssatz Woh¬ Be-

Gehaltssatz nungs- der (1897) nungs- der
(189?) nungs- merknngen.

geld zc. Stellen. gcld :c. Stellen. geld ic.
^ ^ ^

2800-4800 Nein, Sekretäre II. Kl., 2250-4000 Nein, Sekretäre, Kassen- 2200-4300 Nein, (Seite «0 Nr, ee.)

Steigerung Buchhalter der Steigerung buchhalter,Geo- Steigerung
alle 2 Jahre Stadtkasse,Spc- alle 3 Jahre meter, Kon¬ alle 3 Jahre
um 200 M, zialcrheber des um 250 M,, trollcure der 2Xum40UM,,
Höchstgehalt Einziehungsam Höchstgehalt Zahlstellen in 3Xum300M,,

u°ch20Iahie!!, tes, Kassirer der
Stadt- u, Spar¬
kasse, Kontrol¬
leur der Leih¬
hanskasse

Banassistcntcn

nachlÜIahren,

2600-4350
Steigeruug

alle 3 Jahre
um 250 M.,
Höchstgehalt

nach21Iahren.

Nein,

den Vororten 2XUM2U0M,
Höchstgehalt

nach21Iahien.

2300-3300 Nein, Bureau- u, Kassen- 1600—3000 Nein, Bürecuiassistenten1800-3000 Nein, (Seite »« Nr, ?« )

Steigerung assistcnteu Steigeruug I, Klaffe, Kassen- Steigerung (Seite »» Nr. ?«,)

°lle 2 Jahre alle 3 Jahre assistenten alle 3 Jahre

um 100 M, um 200 M, nm 250, 200,

Höchstgehalt Höchstgehalt resp, 150 M,,

!lach20Iahre,i, nach21Iahren,

Büreaualsistente»
II, Klasse

Höchstgehalt
nach18Iahrcn,
1600-2500
Steigerung

alle 3 Jahre
um 150 M,,
Höchstgehalt

nllch18Iahrcn,

Nein,

1800-2700 Nein, Kauzlisteu 1600-2500 Nein,

Steigerung Steigerung
»lle 2 Jahre alle 3 Jahre
um 90 M,, um 150 M,
Höchstgehalt Höchstgehalt

»ach21Iahren. nach18Iahren,

«Haus-uud Boten
meister

1600-2500 Wird Botenmeister 1900-3100 FürDienst^
Steigerung Dienst- Steigerung wohnnng

alle 2 Jahre wohuuug alle 3 Jahre 15°/», für
um 150 M,, gewährt, 2Xum250M,, Brand und
Höchstgehalt so wird 2Xum20NM, Licht 2°/»

nach12Iahren- das Gehalt 2Xum15NW., d,Nnfllngs-
gehalts
gekürzt.<

um 250 M,
gekürzt.

Höchstgehalt
nach18Iahren,

^



286 41. RheinischerProvinziallandtag. Nr. Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 15. 28?

11

Nheinprovinz.

Bezeichnung

der

Stellen,

Voten

Jetziger

Gehaltssatz

Dienst-
Wohnung,

Wohnungs-
geldzufchuh,
Miethscnt-

schädigung :c.

1000—1400
Steigerung

alle 2 Jahre
um 50 M.,
Höchstgehalt

nach 1t! Jahren,

Zukünftiger

Gehaltssatz

1 «Direktoren der Probinzial-
Irrenanstalten

Freie Dienst- 1000-1500 ^ Wie bisher.
Wohnung, Steigerung

Brand und alle 2 Jahre
Licht oder um 75 M,,

eine durch den Höchstgehalt
Etat festzn- nach14 Jahren,

setzende Ent-
schlldigung
(440 M.)

N. Keamtc der Promnzmlanstalten.

Dienst¬
wohnung,

Wohnungs¬
geldzuschuß,
Wiethscnt-

schädigung:c

Preußischer Staat

Bezeichnung

der

Stellen.

Direktor der Provinzia!
HebammenLehraustalt

Direktor der Pruuinzial
Arbeitsanstalt

Oberärzte an den Provinzial
Irrenllüstakten

Direktoren der Provinziä!
innseen

5000—!»000
Steigernng aNe

2 Jahre um
500 M., Höchst¬
gehalt nach 16

Jahren.

3000—4800
Steigerung alle

2 Jahre um
300 M., Höchst¬

gehalt nach 8
Jahren,

3600-5400
Steigerung alle

2 Jahre um
200 M., Höchst¬
gehalt nach 18

Jahren.

4200-5400
Steigerung alle

2 Jahre um
200 M., Höchst¬
gehalt nach 12

Jahren.
3000—4800

Steigerung durch
besondere Fest¬

setzung.

Freie Woh^
nnng, Garten,
Brand, Licht
und Arznei.

Freie Wol,
nuug, Garten,
Brand, Licht
nnd Arznei.

Freie Woh¬
nung, Brand

und Licht.

Freie Woh¬
nung, Garten,
Brand, Licht
und Arznei.

Wohunngs-
gcldznschnsi.

5000-9000
wie bisher.

3000—4800
wie bisher.

3800-0000
Steigerung alle

2 Jahre um
«00 M., Höchst-
gehalt nach 16

Jahren.

4200-5400
wie bisher.

3000-4800
Steigerung alle

2 Jahre um
300 M., Höchst

gehalt nach 8
Jahren,

Zie bisher.

Wie bisher.

Wie bisher.

Wie bisher.

Wie bisher.

Kassendicncrund
Boten

Gehaltssatz

1000-1500
Steigerung

alle 3 Jahre
2 X um 100 M-,
5 X um 60 M-,

Höchstgehalt
nach 21 Jahren

Acrztlicher Direktor
der Charits

Direktoren bon Ge-
richtsgefänssnissen
und Strafanstalts-
direktorcn

Direktor des Mu¬
seums in Cassel

3000

3800-0000
alle 3 Jahre

Steigerung nm
500 M„

zuletzt 400 M.,
Höchstgehalt

nach 15 Jahren.

5000

Wohnung

geld

zuschuß"'

Dienst'
weh»«"!'

oder

W°h»»<
aM«M

^--H^in^Westfalen. Stadt Düsseldorf. Stadt Köln.

^'"chnung
der

stellen.

Zukünftiger Woh- Bezeichnung Gehaltssatz Woh¬ Bezeichnung Gehaltssatz Woh¬ Be¬

Gehaltssatz nungs- der (1897)
nungs- der (1897) nungs- merkungen,

gcld :c. Stellen. geld lc. Stellen. geld :c.

'^»^^^ ^ ^ ^ü

^?°N. Kanzlei-°>ener 1000-1500 Dienst Stadt-nndKassen-1200—1680 Wird Kassen-undStadt¬ 1300-2000 Wird
Dienst-

wohuuugSteigerung lvohnnng, dicncr Steigerung Dienst¬ diener Steigerung

alle 2 Jahre Licht uud alle 2 Jahre wohnung allc3Iahrenm gewährt,
um 50 M., Brand oder um 80 M., gewährt, 2X150 M., so ersolgt
Höchstgehalt 200 W. Höchstgehalt wird das 5X80 M., eine Kür-

znng des
Gehalts

um 15°/„
uach20Iahren. Wiethsent uach12Illhren. Gehalt um Höchstgehalt

schlldigung. 180 M. nach 2! Jahren.
gekürzt. d.Anfangs.

gehalts.

Tck'nll

Freie Ti""'
wohi»"^ ,

^i

der!ältere«

^°°u>zi°l-Iv
'"'»»stalten

>re!t

beitsh
" des Ar-

auses

^,
7"zte der
"""»"stalten

5000-8000
Steigerung

alle 3 Jahre
um 600 M.,
Höchstgehalt

nach 15 Jah¬
ren,

3300-5500
Steigernng

alle 2 Jahre
um 250 M,,
Höchstgehalt
nach 20 Jah¬

ren.
3000—5100
Steigerung

alle 3 Jahre
um 300 M.,
Höchstgehalt

uach21Iahrcu

Dienst-
wohunng

mit
Garten.

Dienst¬
wohnung

mit
Garteu.

Dienst-
wohnnng

mit
Garten.

Direktor der städ¬
tischen Irren¬
anstalt

Vtuseums-
direltoren

6000-8000
Steigerung

alle 3 Ichrc
um 400 M.,
Höchstgehalt

nach 15 Jah¬
ren.

Wird
Dieüstwoh-
nnng gc-
währt, so

erfolgt
Kürznng

desGehalts
nm 15°/»

d.Anfangs-^
gehalts

5500-7500
Steigernng

alle 3 Jahre
um 400 M.,
Höchstgehalt

nach15Illhren

Nein.

Gch»l»ist erst vom
letzten Pruvinziul-
landtlia,festgesetzt

(Seite 2U Nr. 28.)

»eite 44 Nr. 2ü.)

«ehalt ist erst vom
letzten ProbinM-
l»»dt»l, festgefttzt

(Seite >8 Nr. »4)



288
41. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 15.

Rheinprovinz.

Bezeichnung
der

Stellen,

6 ^Direktorender Provinzial-
Blinden-», Tanbstuinmen-
cmstalten

Zetziger
Gehaltssatz

3300-4500
Steigerungalle
2 Jahre um

150 M,, Höchst¬
gehalt nach 16

Jahren,

7 ^lnstaltsgcistlicheim Hanpt-
amte

Direktorder Weinbauschule

Vorsteher des
Hauses

Landarmen

Dienst¬
wohnung,

Wohnungs¬
geldzuschuß,
Miethscnt-

schädigunglc.

Freie Woh¬
nung

uud Garten,

Zukünftiger

Gehaltssatz

2400-3600
Steigerung alle

2 Jahre um
120 M,, Höchst¬
gehalt u»ch 20

Jahren.

3300-4500
Steigerung alle

2 Jahre um
150 M., Höchst¬
gehalt nach 16

Jahren.
3300-4500

Steigerung alle
2 Jahre um

150 M., Höchst¬
gehalt uach 16

Jahren,

in Nrau-
wcilcri

Freie Woh¬
nung, Vrand

und Licht;
in Düren:
Wohnungs¬
geldzuschuß,
Freie Woh
nung, Brand
und Licht,

Dienstwoh¬
nung, Garte»,

Vrand nnd
Licht,

3300-4800
Steigerungalle

2 Jahre
? X um 200 M,
1 X um 100 M,,

Höchstgehalt
nach 16 Jahren,

Dienst¬
wohnung,

Wohnungs-
gcldzuschuß,
Miethscnt-

schädigung:c

2400-4500
Steigerung alle

2 Jahre nm
300 M,, Höchst,
gehalt nach 14

Jahren,

3300-4500
wie bisher.

3300-4500
Steigerungalle
2 Jahre um

150 M,, Höchst¬
gehalt nach 16

Jahren,

Wie bisher.

Wie bisher.

Wie bisher.

Wie bisher.

Preußischer Staat

Bezeichnung
der

Stellen.

Gehaltssatz

Direktor der Vlinden-
anstalt in Eteglitz

Direktor der Taub-
stnmmcnllnstllltin
Berlin

Leiter der Anstalten
Uon geringerer,als
9 jähriger Kursus-
dauer

Seminardircktoren

Geistliche bei Straf
anstalten nnd Ge
fängnisse»

4800—6000
Höchstgehaltnach

9 Jahren.

Strafanstalts- und
Gefäugnißdiretto-
ren

Direktoren in den Er¬
ziehungsanstalten
(EteiufeId,Tt,War°
tin?c,)

4800-6000
Höchstgchllltnach

9 Jahren,
4500-6000

Hüchstgehaltuach
15 Jahren,

4000-6000
Höchstgehaltnach

15 Jahren,

2400-4800
Steigerung alle

3 Jahre um
400 M,, Höchst'
gehalt nach 18

Jahren,

3600-6000
Steigerungalle
3 Jahre um

500 M., zuletzt
um 400 M.,

^Höchstgehaltuach
15 Jahren,
3000—420«

Steigerungalle
3 Jahre um

300 M,, Höchst¬
gehalt nach 12

Jahren.

Wohn»''!''-

gcld

zuschuß'"''

in,»«

Ticüs
iiung
Woh""

ob"

II!!«!'gelvz«!

Dicnsi'
woh»l"'ü

Oieths
euischiidil'""'

Dienst
woh«""!'

dl'Ä-

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 15. 289

^---H^W^Westfalen. Stadt Düsseldor Stadt Köln.

Zeichnung
der

stellen.

Zukünftiger Woh- Bezeichnung Gehaltsfatz Woh¬ Bezeichnung Gehaltssatz Woh¬ Be¬

Gehaltssatz nungs- der (1897) nungs- der (189?) nungs- merkungen.

gcld :c. Stellen. geld lc. Stellen, geld :c.

^?"°re„ der
!"""zi°l-

^ ^ ^e

3300-4800
Steigerung

Dienst¬
wohnung

(Seite 4« Nr. 25 u,
Seite 44 Nr. 28.)

°nstllltcn alle 2 Jahre
um 150 M,,
Höchstgehalt

mit
Garten.

^"en der
"°uinzial.

Nllch20Iahrcn,
3300-4800 Dienst¬ (Seite 42 Ni, »5 u.

2«, Seite 44 Nr.

^ubstummen-
°"st°!te»

Steigerung
alle 2 Jahre
um 150 M.,
Höchstgehalt

nach20Iahrcn.

wohnung
mit

Garten.

28,)

"^«Miche" Hauptamte
2100-4500
Steigerung

Dienst¬
wohnung

(Veite «0 Nr. «2,)

alle 2 Jahre mit
um 240 M., Garten.
Höchstgehalt

nach 20 Jah¬
ren.

Gartendirektor 4000-5800
Steigerung

alle 3 Jahre
um 300 M.,
Höchstgehalt

nach18Illhrcn,

Nein,

-

Vorsteher des
Waisenhauses

3200-5300
Steigerung

alle 3 Jahre
2Xum400M,,
3X „ 300 „
2X „ 200 „
Höchstgehlllt

Nein, (Geile 44 Nr, 2!>.)

nach21Illhrcn. (Seite «4 Nr. l?,i,)

37
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,<j

,,

12

Nl

Rheinprovinz.

Bezeichnung

der

Stellen.

II. Aerzte in den Prouinzial-
Irrenanstalten

III. Aerzte in den Prouinzial-
Irrenanstalten

Anstaltsarzt in der Prouin-
zial-Nrbeitsanstalt und des
Uandarmenhauses zu Trier

Arbcitsinspcktor in der Pro-
Uiuzial Arbeitsaustalt

Jetziger

Gehaltssatz

3000-4200
Steigerung alle

2 Jahre um
150 M., Höchst¬
gehalt nach 16

Jahren,

2700-390«
Steigerung alle

2 Jahre um
150 M., Höchst¬
gehalt nach 16

Jahren.

2000—3000
Steigerung alle

2 Jahre um
120 M., Höchst¬
gehalt nach 18

Jahren.

2400-3600
Steigerung alle

2 Jahre um
120 M„ Höchst¬
gehalt nach 20

Jahren.

Dienst-
wohuuug,

Wohnuugs-
geldzuschuß,
Wiethsent-

schüdigunglc,

Freie Woh¬
nung, Garten,
Brand, Licht
und Arznei.

Wie vor.

Dienstwoh.
nung, Brand

und Licht.

Dienstwoh-
nuug, Brand

und Licht.

Zukünftiger

Gehaltssatz

Dienst-
Wohnung,

Wohnnngs.
geldzuschuß,
Miethsent¬

schädigung ic.

3000-4200
wie bisher.

2700-3900
wie bisher.

2000—3000
Steigerung alle

2 Jahre
6 X um 150 M.
IXnmIOOM.,

Höchstgehalt
nach 14 Jahren.

2400—4000
Steigerung alle

2 Jahre
5 X nm 200 M,
4 X um 150 M.,

Höchstgehalt
nach 18 Jahren.

jie bisher.

Wie bisher.

>ie bisher.

Wie bisher.

Preußischer Staat.

Bezeichnung

der

Stellen.

Inspektoren in der
Gefängniß, und
Strafllnstaltsvcr-
waltung

Gehaltssatz

2100-3800
Steigerung alle

8 Jahre um
800 M., zuletzt
um 200 M.,

Höchstgehaltnach
18 Jahren.

Wohnung

geld¬

zuschuß "'

"!5°"z°rzte der
""nanstMm

FM°^ "^eitsinsp^,
nung

Micthsc""
„!!'"

dig!"'^

1500-2500
Steigerung

alle 2 Jahre
um 200 W.,
Höchstgehalt

nach 10 Iah
ren.

2100-4000
Steigerung

alle 2 Jahre
um 190 M.,
Höchstgehalt

nach20Illhreu,

Freie
Station

I. Klasse.

Dienst¬
wohnung

Garten.

Schlachthos.und
ViehhofInspet.
tor

Bahnhofinspcltor

Werkfiihrer

2700-4800
Steigerung

alle3Ial,reum
400, 300 und
zuletzt200 M.,
Höchstgehalt

nach21Iahren.

2500-4000
Steigerung

alle 3 Jahre um
400, 300 und
zuletzt250 M.,
Höchstgehalt

uach15Illhrcn.

2200-3000
Steigerung

alle 3 Jahre
um 300 und

200 M.,
Höchstgehalt

nach18Illhren.

Nein.

Eeh»N ist V°m 40,
Rhein.Provinzial-
landtllgeim Jahre
189? festgestellt.

(Leite 84 Ni.
und Seite
Nr. «5.>

Nein.

New.

-!7'

.
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^

->,

Rheinprovinz.

Bezeichnung
der

Stellen,

!, Verwalter, Ockonomie-In-
speltoren nnd Rendanten
an den ProvinzialIrren
und sonstigenProvinzinl
Anstalten

Zetztger
Gehaltssatz

Dienst¬
wohnung,

Wohnnngs-
geldzuschuh,
Miethsent-

schadigung:c.

24««-36««
Steigerung alle

2 Jahre um
120 M., Höchst¬
gehalt nach 20

Jahren,

15 Lehrer an den Tanbstummcn-
und Blindenanstalten

1800—3000
Steigerung alle

2 Jahre um
100 M,, Höchst¬
gehalt nach 24

Jahren,

Dienst¬
wohnung,

Garten,Vrand,
^Licht u, Arznei

an den Pro-
vinzial-Irren-

anstlllten,
an den übrigen

Anstalten
Dienst¬

wohnung,
Brand u, Licht

oder
Wohnungs¬
geldzuschuß,

Zukünftiger

Gehaltssatz

2400-3850
Steigerung alle

2 Jahre,
2X um 200 M,,
7X „ 150

Höchstgehalt
nach 18 Jahren,

Dienst¬
wohnung,

Wohnungs-
geldzuschuß,
Miethsent-

schadigung:c.

jie bisher.

Wohnungs¬
geldzuschuß

bezw, Dienst¬
wohnung.

1800—3500
Steigerung alle

2 Jahre
4 X um 200 M
6 X um 150 M.

Höchstgehalt
nach 20 Jahren

Wie bisher.

Preußischer Staat.

Bezeichnung
der

Stellen,

Gehaltssatz

Inspektoren an den
Strafanstalten

Rendanten bei den
Land- und Amts¬
gerichten, Schicht¬
meisterbei der Berg-
verwaltung

2100-3800
Steigerung alle

3 Jahre um
300 M,, zuletzt

um 200 M.,
Höchstgehalt

nach 18 Jahren

1500-380N
Steigerung alle
3 Jahre um 400
bezw, 300 M,,

Höchstgehalt
nach 21 Jahren

Eisenbahn -Betriebs-
kassen-Rendanten,
Forstkassen-Ren-
danten

Ordentliche Lehrer
an der Vlindenan
stalt in Steglitz uud
der Taubstummen¬
anstalt in Berlin

Definitiv angestelltes
Zeichenlehrer bei
höheren Lehranstal¬
ten, technischeLehrei

1800-420«
Steigerung alle
3 Jahre um 400^
bezw. 300 M,,

Höchstgehalt
nach 21 Jahren

2100—3800
Steigerung alle

3 Jahre um
300 bezw. 200

M., Höchstgehalt
nach 24 Jahren.

1800-3600
Steigerung alle

3 Jahre um
200 M,, Höchst¬
gehalt nach 2?

Jahren.

Wol)»««!!''

gelb«

zuschuß "'

Tienst'
wohn",

oder Viicth^
entschädig"""

Woh"«"^
geldzulä'""'

Dcsgl.

W°h">"'^
gcldzuschu^

des

'Zeichnung
der

Stellen.

^""strator des

""^"'Ning
Musen

gemalter bei
^" Anstalten

^nungsführei
°°'d°NAnstab

Leh
"^ der Pro-

>"l - Taub-
'1""'"°»° und
"""denllnstlll-len

iz Westfalen. Stadt Düsseldorf. Stadt Köln.

Zukünftiger Woh¬ Bezeichnung Gehaltssatz Woh¬ Bezeichnung Gehaltssatz Woh¬ Be¬

Gehaltssatz nungs- der (189?)
nungs- der (1897) nungs- merkungen.

geld :c. Stellen. geld :c. Stellen. geld zc.

^c ^ ^

2600-4200 Dienstwoh¬ Verwalter der Ir¬ 2200-430« Nein. (Seite »4 Ni. e<.)

Steigerung nung mit renanstalt Steigerung

alle 2 Jahre Garten. alle 3 Jahre

um 160 M., 2Xum400M.

Höchstgehalt
nach 20 Jah¬

3X „ 300 „
2X ,. 20« „

ren. Höchstgehalt
nach 21 Jah¬

ren.

2000-3600 Dienstwoh¬ Rendant der Gas-, 3200-5300 Nein, (Seite «S Ni. ««.)

Steigerung
alle 2 Jahre

nung mit
Garten.

Elettrizitäts-u.
Wasserwerke

Steigerung
alle 3 Jahre

um 160 M.,
2XUM400M.

Höchstgehalt
nach 20 Jah¬

ren.

3X .. 300 „
2X ., 200 „

Höchstgehalt
nach21Iahren.

2100-4000 Dienstwoh¬
-

Erster Kassircrdes 2200-430« Neiu, <Seite?0/,<Nr.«l.)

Steigerung nung mit Schlacht- uud Steigerung

alle 2 Jahre Garten. Viehhoss wie vor.

um 190 M.,
Höchstgehalt

nach20Iahren.

1800-3500 Dienstwoh¬ (Eeite «< Nr, s<.)

Steigerung nung oder
alle 2 Jahre Miethsent¬
um 170 M., schädigung
Höchstgehalt U0N300M.

Nllch20Iahien. bez. 150 M.

(Seile 88 «l. «9.)
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Z

«

Nheinprovinz.

Bezeichnung
der

Stellen.

,<! > Wllterialicnverwlllterder
Prouiuzial- Arbcitsanstalt
in Nrauwciler

Jetziger

Gehaltssatz

d) I. Sekretär der Prouinzial-
Arbeitsanstalt in Vra».
weiter

!V

! II, Sekretärund Assistent
im Arbeitsbetriebe der
Prouinzial- Arbcitsanstalt
in Vrauwciler

Fachlehrernnd Obcrgärtner
an der Proviuzial-Weiu-
bauschulc

1500—2400
Steigerungalle
2 Jahre um

100 M., Höchst¬
gehaltnach 18

Jahren,

1500-2400
Steigerung alle
2 Jahre um

100 M,, Höchst¬
gehaltuach 18

Jahren,

1500-2400
Steigerung alle

2 Jahre nm
100 M., Höchst
gehaltnach18

Jahren,
1200-1800

Steigerung alle
2 Jahre um

7b M,, Höchst¬
gehalt nach16

Jahren,

Dienst¬
wohnung,

Wohuungs-
geldznschuß,
Micthsent-

schädigung?c.

Znüünftiger

Gehaltssatz

Dienst-
wohunng,

Wohnnugs-
geldzuschuß,
Micthscnt-

schädignng:c.

Dienstwoh.
uung, Vrand

und Licht
oder Entschä¬

digung.

Dienstwoh¬
nung, Vrand

und Licht
oder Entschä¬

digung.

Dicustwoh-
«ung, Brand

nnd Licht
oder Entschä¬

digung.

Wohnung,
Beköstigung,
Brand und

Licht.

1800-3500
Steigerungalle
2 Jahre um

200 M., Höchst¬
gehalt nach18

Jahren.

1800-3200
Steigerung alle

2 Jahre
9 X um 150 M.,
IX um 50M

Höchstgehalt
nach 20 Jahren.

1500-2700
Steigerung alle

2 Jahre um
120 M., Höchst
gehaltnach 20

Jahren,
1200-2100

Steigerung alle
2 Jahre um

100 M,, Höchst¬
gehalt nach18

Jahren,

Wie bisher.

Wie bisher.

Wie bisher.

Wie bisher.

Preußischer Staats

Bezeichnung
der

Stellen.

Matcrialieuucrwaltcr
I. Klassein der Ei
senbahiwerwaltung

Materialienverwaltcr
II. Klassein der¬
selben Verwaltung

Gehaltssatz

Sekretäre in der
Stlllfanstalts-nnd
Gcfängnißucrwal-
tung

Gcfänguißiuspektious-
nssisteutcu

Gartcumcistcran der
Akademie Poppcls¬
dorf

Obergärtner an den
pomologischenIn¬
stitutenin Proskau
und Geisenheim,
Gaiteninspektor
dcsgl.

Obergartengchülfenin!
der Domänenuer-
waltung

Gärtnerbei der Forst-
aladcmiein Mün¬
den

1800-4200
Steigerungalle
8 Jahre um

400 M., bezw
300 M., Höchst-
gehaltnach 21

Jahren.
1500-2700

Steigerung alle
3 Jahre um

200 M., Höchst¬
gehalt nach18

Jahren.
1500-2700

Steigerung alle
3 Jahre um

200 W., Höchst¬
gehalt nach18

Jahren.

1500-2700
Steigerung alle
3 Jahre um

200 M., Höchst
gehalt nach 18

Jahren.
900-1500

Steigerung alle
3 Jahre um

100 bezw. 80 M.,
Höchstgehalt

nach 21 Jahren
1800—4200
Höchstgehalt

nach 21 Jahren,

1100-1500
Höchstgehalt

nach 21 Jahren.
1500-2700
Höchstgehalt

nach 18 Jahren.

Du'»!«"'
nun« "»"
MicM'^
schä°'g>«'ü'

Dicüst'^
mmg <
WcW"''
schädig"«

Wie vo>'

M»'

Dienst'
woh"»ns'

Dcsg>-

Des

Zeichnung
der

stellen.

"ugehülsmbei
^ Anstalten

lz Westfalen. Stadt Düsseldorf. Stadt Köln.

Be°

in er t un gZukünftiger
Gehaltssatz

Woh¬

nungs-

geld zc.

Bezeichnung
der

Stellen.

Gehaltssatz

(1897)

Woh¬

nungs-

geld lc.

Bezeichnung

der

Stellen.

Gehaltssatz

(1897)

Woh.

nungs-

geld ?c.

!N.

Matcrialienver-
Walter bei der
Straßenreini¬
gung

1900-3100
Steigerung

alle 3 Jahre
um 250, 200
bezw. 150 M.,

Höchstgehalt
nach18Iahre».

Ncin. (Seite 74 Nr.

(Seite !>«Nr. 78.^

1200-2100
Steigerung

alle 2 Jahre
um 90 M.,
Höchstgehalt

nnch20Illhren.

Nein.
(Seite »» Nr.

(Seile 98 Ni.

78.)

78.)

Obcrgärtner der
öffentlichenAn¬
lagen

1800-2500
Steigerung

nach je 2 Iah-
renum100M.,
Höchstgehalt

nllch14Iahren.

Nein. Obcrgärtner
I. Klasse

2700-4100
Steigerung

nach je 3 Jah¬
ren um 300 M.
bezw. 200 M.,

Höchstgehalt
nach18I°hreu.

Ncin. (Seite 78 Nr. °l.)

Obergärtnei
II. Klasse

2200—3600
Steigerung
wie vor,

Höchstgehalt
nllch18Iahren.

Nein. (Seite »« Nr 78.)
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.^

18

,',,

Nheinprovinz.

Bezeichnung
der

Stellen.

Jetztger

Gehaltssatz

Dienst»
Wohnung,

Wohnnngs-
geldzuschuß,
Miethsent-

fchadigung:c.

Lchici an der Provinzial-
Arbeitsanstalt

») Taubstnmmenlehrerinnen

ZnLünfiig«

Gehaltssatz

Dienst¬
wohnung,

Wohuungs-
geldzuschuß,
Wiethsent-

schädigung:c.

«>!>

^,

b) Lehrerinnen an den Pro-
vinzial^Vlindenaustaltcu

Lehrerin an der Provin
zial-Arbcitsanstalt

Ouerpstegcrin den Provinzial
Irrenanstalten

1200-1800
Steigerung alle

2 Jahre um
75 M., Höchst¬
gehalt nach 16

Jahren.

1200—1600
Steigerung alle
2 Jahre um

60 M., Höchst¬
gehalt nach 18

Jahren.

700-1200
Steigerung alle

2 Jahre um
60 M., Höchst¬
gehalt nach 18

Jahren,

1000-1600
Steigerung alle

2 Jahre um
60 M,, Höchst¬
gehalt nach 20

Jahren.

Dienstwoh
nung, Brand

und Licht.

1000-1500
Steigerung alle

2 Jahre um
60 M., Höchst¬
gehalt nach 18

Jahren.

Wohnungs¬
geldzuschuß.

Freie Station

Dienst¬
wohnung,

Brand und
Licht.

Freie Station
II. Klasse für
ihre Persou,
Verhcirathete

außerdem
Familien-
Wohnung.

Preußischer Staat

Nczcichuung
der

Stellen.

1500—2700
Steigerung alle

2 Jahre um
120 M., Höchst¬
gehalt nach 20

Jahren.

1200-2100
Steigerung alle

2 Jahre um
100 M., Höchst¬
gehalt nach 18

Jahren.

700-1600
Steigerung alle

2 Jahre um
100 M,, Höchst¬
gehalt nach 18

Jahren.

1000-1900
Steigerung alle

2 Jahre um
75 M., Höchst¬
gehalt „ach 24

Jahren.

1000-1500
wie bisher.

Wie bisher.

Wie bisher.

Freie Station

Lehrer in der Straf,
austalts- und Ge°
fängnißuerwaltung

Gchaltsfatz

Wie bisher.

Wie bisher.

1500-2700
Steigerung alle

3 Jahre um
200 M., Höchst¬
gehalt nach 18

Jahren.

Wohn»"^

Dienst!^
nung"°"
Micths"''
schädig«"^

Lehrerinnen in der
Strafanstalt^- und
Gefangnißocrwal.
tung

1200-2200
Steigerung alle

3 Jahre um
200 M., Höchst
gehalt nach 15

Jahren.

Dienst
wol,''»"''

nz Westfalen.

Zukünftiger

Gehaltssatz

Woh-

nuugs-

geld :c.

d'""°" der

?"'b°n° und
^"bsiummeu-m

1200-2000
Steigerung

alle 2 Jahre
um 80 M,,
Höchstgehalt

nach20Iahren,

Lb,
kl>»äit er

Dienst¬
wohnung

oder
150 M.

Miethsent¬
schädigung

1200-1800
Steigerung

alle 2 Jahre
um 60 M.,
Höchstgehalt

nach20Illhren

Dienst-
wohnuug

mit
Garten.

Stadt Düsseldorf.

Bezeichnung
der

Stellen,

Gehaltssatz

(189?)

Woh-

nungs-

gcld ?c.

Stadt Köln.

Bezeichnung

der

Stellen.

Gehaltssatz

(1897)

Woh¬

nungs-

geld :c.

Oberwarter 1600-2720
Steigerung

alle 2 Jahre
um 160 M.,
Höchstgehalt

nach14Illhrcn

Be¬

in c r t u u g e u.

(Elite »» Nr. ?».)

(Seite10»Nr. 80)

Nein. Die CetMHfest-
se»un« ist eist
durch den «».
Rhein,Pi»vinzial>
l»ndl»g im Iahie
l»9? e»fol«t.
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5i

Nheinprovinz.

Bezeichnung
der

Stellen,

Zehigel

Gehaltssatz

22 Obcrauffchcr in der Proviu-
zial-Nrbeitsaustalt

^!

24

^5

Hausvater indcrselbcuAnstalt

Maschinisten:
») indenProviuzial-Irren-

anstalten

b)iu anderen Provinzial-
anstalten

Oberpsiegcrinncnin den Pro
Vinzial-Irienanstalten

1500-1800
Steigerung alle

2 Jahre um
7b M, Höchst-

gehalt nach 8
Jahren,

1200-1725
Steigerung alle

2 Jahre um
75 M., Höchst¬
gehalt nach 14

Jahren,

750-1200
Steigerung alle

2 Jahre um
5N M,, Höchst¬
gehalt nach 18

Jahren.

1200-1725
Steigerung alle

2 Jahre um
50 M., Höchst,
gehalt nach 22

Jahren.

800-1200
Steigerung alle

2 Jahre um
50 M., Höchst¬
gehalt nach 16

Jahren.

Dienst»
Wohnung,

Wohuuugs-
geldzuschuß,
Miethscnt-

schädiguug:c.

Zukünftiger

Gehaltssatz

Dienst-
wohuuug,

Vrand und
Licht,

1500-1800
Steigerung alle

2 Jahre um
100 M,, Höchst-

gehalt nach 6
Jahren.

Wie vor.

Freie Station,

Wohnung,
Brand nnd

Licht,

Freie Station
II, Klasse

1200-1800
Steigerung alle

2 Jahre um
100 W,, Höchst¬
gehalt nach 12

Jahren.

750-1300
Steigerung alle

2 Jahre,
6X um 75 M
2X „ 50 „

Höchstgehalt
nach 16 Jahren,

1200-1800
Steigerung alle

2 Jahre um
75 M,, Höchst¬
gehalt nach 16

Jahren.

800—1200
wie seither.

Dienst¬
wohnung,

Wohnungs-
geldzuschuß,
Miethseut-

schädiguug:c,

3ic bisher.

Wie bisher.

Wie bisher.

Wie bisher.

Wie seither.

Preuh

Bezeichnung

der

Stellen.

Oberaufscher in der
Strafllnstlllts' und
Gefangnißvcrwlll-
wng

1200-1600
Steigerung alle

3 Jahre um
80 M., Höchst¬
gehalt nach 15

Jahren.

Msväter in der Gc-
fängnißverwaltnng

Maschinisten in der
Gcfängnißvcrwab
tung

lnz Westfalen.

Gehaltssatz

wohn"
MictP

cntschidig"

1200-1800
Steigerung alle
3 Jahre um 100

bezw. 80 M.,
Höchstgehaltnach

21 Jahren,

1200-1800
Steigerung alle
3 Jahre um 100

bezw, 80 M,,
Höchstgehaltnach

21 Jahren.

Wohm>«'"

gelb'

zusch««''

°'chnung
der

stellen.

Zukünftiger

Gehaltssatz

Woh.

nuugs-

geld :c.

Dic>>!>^̂ ,"'"°ussch

Vienß°
nwhw""'

^irb « im
">shll„,e

1200-1800
Steigerung

»lle 2 Jahre
um 60 M,,
Höchstgehalt

»ach20Iahren,

'>" im Ar-

Nic»!>

1200-1800
Steigerung

alle 2 Jahre
um 60 M,,
Höchstgehalt

uach20Iahren

Dienst¬
wohnung

mit
Gartcn,

Nein.

Stadt Düsseldorf.

jczeichnung
der

Stellen.

Gehaltssatz

(1897)

Woh-

uuugs-

geld :c.

Stadt Köln.

Bezeichnung

der

Stellen.

Oberaufscher der
Straheurciui-
gung

Hallcumeistcr des
Schlachthofcs,
Lademeister

Lagerverwalterim
Leihhaufc

Gehaltssatz

(1897)

^

Locomotivführer
I. Klasse

Locomotivführer
II. Klaffe

2000-3400
Höchstgehalt

nach17Iahren.

1500—2200
Steigerung

alle 3 Jahre
um 150 M.

bezw. 100 M.,
Höchstgehalt

uach18Iahren,

1300—2000
Steigerung

alle 3 Jahre
2X«m150M,
5Xum80M,

Höchstgehalt
nach21Iahren,

1800-2800
Höchstgehalt

nach15Iahren

1500-2100
Höchstgehalt

nach18Iahren.

Woh¬

nungs-

geld :c.

Nein,

Nein.

Nein.

Be¬

merkung« n.

Nein.

Nein.

Dos Dienfteinl»m>
»en ist «st im
Iahte 1«»? von
dem Provinzial»
l«ndt»g« gelegelt
»»»den.
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Rheinprovinz,

Bezeichnung
der

Stellen,

Äl Oberhebamme und Wirth
fchnftcrinin der Prouinzial
Hebammenlehranstalt

«7

28

Oberouffcherin in der Pro-
Uinzial-Nrbeitsanstlllt

Jetziger

Gehaltssatz

Gärtner und Hofmeister m
den Prouinzial - Irren-
anstalten

29 ^Stationspfleger in den Pro
Uinzial-Irrenanstalten

^!0 Oberlöchinnen in den Pro»
vinzial-Irrenanstalten

700-900
bezw, 600—900
Steigerung alle

2 Jahre um
50 M,, Höchst-
gehalt nach 8

bezw. 12 Jahren,

1200-1400
Steigerung olle

2 Jahre um
50 M,, Höchst¬
gehaltnach 8

Jahren.

Dienst¬
wohnung,

Wohnungs-
geldzuschuß,
Niethscut-

schädigung:c.

Freie Station

600-90«
Steigerung alle

2 Jahre um
50 M,, Höchst¬
gehalt nach 12

Jahren.

600-900
Steigerung alle

2 Jahre um
60 M., Höchst¬
gehalt nach 10

Jahren.

600—900
Steigerung alle^

2 Jahre um
50 M., Höchst¬
gehalt nach12

Jahren,

Dienst¬
wohnung,

Vrand und
Licht.

Freie Station,

Zukünftiger

Gehaltssatz

Dienst¬
wohnung,

Wohnungs-
geldznschuß,
Miethsent-

schädigung zc

700-1000
Steigerung alle

2 Illhre um
50 M., Höchst¬
gehalt nach 12

Jahren.

1200-1400
wie seither.

Freie Station
III, Klasse für

ihre Person,
verheirathete

außerdem
150 M.

Wohnungs¬
geld.

Freie Station
II, Klasse,

600-1000
Steigerung wie
bisher, Höchst¬
gehalt nach 16

Jahren.

600-900
wie seither.

600-900
wie seither.

Wie seither.

Wie seither.

Preußischer Staat.

Bezeichnung
der

Stellen,

Gehaltssatz

Woh!»ll>^

gcld-

Wie bisher.

Wie bisher.

Wie seither.

Obcraufseherinnen in
der Gcfllngnißver-
waltung

Gärtner

900-1500
Steigerung alle
3 Jahre zunächst

um 100 M.,
dann um 80 M-,

Höchstgehalt
nach 21 Jahren,

900—1500
Steigerung alle

3 Jahre um
100 M. bezw.
80 M., Höchst¬
gehalt nach 21

Jahren.

Dieüsl

wohnun^
Vlicth'-

tschädig""!'N

Vicnst'

^^H^A Westfalen. Stadt Düsseldor f. Stadt Köln.

^z°ichnung
der Zukünftiger Woh¬ Bezeichnung Gehaltssatz Woh¬ Bezeichnung Gehaltssatz Woh¬ Be¬

Gehaltssatz nungs- der
(189?)

nungs- der
(1897)

nungs- merkungen,

«teilen.

^
geld :c. Stellen.

^
geld n. Stellen.

^
geld lc.

^!!?"nim 500-800 Freie Da« Diensteinlon»
""shlluse Steigerung

alle 2 Jahre
um 30 M,,
Höchstgehalt

Nllch20Iahren,

Station. men ist «om <o.
Nhein.Provinziol-
landlageim Iah«
l«g? festgestellt
worden.

' ^"!oiwei 1200-1700
Steigerung

alle 2 Jahre
um 50 M,,
Höchstgehalt

nach20Illhren,

Dienst¬
wohnung

mit
Garten,

Wiebe,Ni.»5u.2?,

Wie bei Nr, «l u,«?.
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Nheinprovinz.

^,

31

»czcichnung
der

Stellen,

Werkmeisterund Aufseher
in denProuinzialanstalten:
n) Prouinzial-Arbeits-und

Blindenanstaltund Auf¬
scher im Landarmenhause

Jetziger
Gehaltssatz

Dienst¬
wohnung,

Wohnungs-
geldzuschuß,
Miethsent¬

schädigung :c.

Zukünftiger
Gehaltssatz

Dienst-
Wohnung,

Wohnungs¬
geldzuschuß,
Miethsent¬

schädigung :c.

d) Werkmeister im Land
armenhlluse

32

.'!-!

Merkführeriuin der Provtw
zialArbeitsanstalt

II, Hebamme in der Provin
zilll-Hebammenlehranstlllt

1000-1600
Steigerung alle
2 Jahre um

75 M,, Höchst¬
gehaltnach 16

Jahren,

800-1200
Steigerung alle

2 Jahre um
50 M,, Höchst¬
gehalt nach16

Jahren.

900-1200
Steigerung alle

2 Jahre um
50 M., Höchst¬
gehalt nach 12

Jahren.

«00-800
Steigerung alle

2 Jahre um
50 M., Höchst

gehalt nach 8
Jahren,

Freie Woh¬
nung, Vrand

und Licht oder
Mieths-

entschädigung

Entschädigung
für

fortgefllllcne
Emolumcnte,

Dienst¬
wohnung,

Brand und
Licht.

Freie Station,

1000-160«
wie bisher.

800-1200
wie bisher,

900-1200
wie bisher.

«00-800
wie bisher.

Preußischer Staat^^

Bezeichnung
der

Stellen.

Gehaltsfatz

^

Wie bisher.

Wie bisher.

Wie bisher.

Wie bisher.

Werkmcistcrin der
Gefüngnißuerwal-
tung

1200-1600
Steigerung alle

3 Jahre nm
100 M., Höchst¬
gehalt nach 12

Jahren.

geld

.M

DicB^
w°h"U"g"

Oicth-
entschäb'^

----^Provir 3 Westfalen. Stadt Düsseldorf. Stlldt Köln.

der

^llen.

Zukünftiger Woh¬ Bezeichnung Gehaltssatz Woh¬ Bezeichnung Gehaltssatz Woh¬ Be¬

Gehaltsfatz nungs- der (1897) nungs- der (1887) nungs- merkungen.

geld :c. Stellen. geld :c. Stellen. geld :c.

^e ^ ^s

^"lmeistn in 1000-1500 Dienst¬ Polizeiscrgeanten1300-1780 Nein, Auffeher des 1700-2900 Nein. Wiebeiülr,Lz»,2?.

Steigerung wohnung Steigerung Fuhrparks Steigerung
°lle 2 Jahre oder alle 2 Jahre alle 3 Jahre,
um 50 M., Mieths- um 80 M, Höchstgehalt
Höchstgehaltentschädi- Höchstgehalt nach18Illhren,

^!d^'"
nach2UIahren, gung. uach12Iahren,

1200-1800 Nein. Aufseher der 1600—2500 Nein,
""tshause Steigerung

alle 2 Jahre
um 60 M,,
Höchstgehalt

Strnßcnrcini-
gung

Steigerung
alle 3 Jahre
um 150 M,,
Höchstgehalt

b«shaus"^°

Nllch20Iahicn, nllch18Iahren,

1000-1200 Nein, Hallenaufsehcrdes 1500-2200 Nein,

Steigerung Schlachthofes Steigerung
alle 2 Jahre alle 3 Jahre
um 20 M,, um 150 M.
Höchstgehalt bezw. 100 W.,

Nllch20Illhren,

Marktauffeher

Höchstgehalt
nach18Illhren.

1200-1700
Steigerung

alle 3 Jahre
um 100 M,

bezw.60 M.,
Höchstgehalt

nach21Iahren.

Nein,

WiebeiNi.llu,«?.

Wleie!Ni.«üu,L?.
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34

35

36

-',?

Nheinprovinz.

Bezeichnung
der

Stellen,

Jetziger

Gehaltssatz

Dienst¬
wohnung,

Wohnuugs-
gelbzuschuß,
Miethsent-

schadigung:c.

Stationspstegcrinncnin den
Prouinzial-Irrenanstalteu

Oberwafcherinnenin den Pro
uinzial Irrenanstalten

II, Köchinnen in den Pro-
vinzial Irrenanstalten

Pförtnerim Landarmenhause

500—75«
Steigerung alle

2 Jahre um
50 M,, Höchst¬
gehaltnach 10

Jahren.

450-7««
Steigerung alle
2 Jahre um

50 M., Höchst¬
gehalt nach 10

Jahren.

4««-65«
Steigerung alle
2 Jahre um

50 M., Höchst¬
gehalt nach 10

Jahren.

8««—12««
Steigerung alle
2 Jahre um

50 M,, Höchst¬
gehaltnach16

Jahren.

Freie Station
III. Klasse

Freie Station
II. Klasse.

Freie Station
II. Klasse.

Dienst¬
wohnung,

Vrand und
Licht.

Zukünftiger
Gehaltssatz

Dienst¬
wohnung,

Wohnungs¬
geldzuschuß,
Micthsent-

schadigung:c,

5««-75«
wie bisher.

45«-?««
wie bisher.

4««—65«
wie bisher.

800—12««
wie bisher.

Wie bisher.

Wie bisher.

Wie bisher.

Wie bisher.

Preußischer Staat.

Bezeichnung
der

Stellen.

Pförtner in Gefäng¬
nissen

Gehaltssatz

700-900
Steigerung alle
3 Jahre um

50 M., Höchst¬
gehalt nach 12

Jahren.

wo

^'chnung
der

stellen.

Zukünftiger
Gehaltssatz

Woh¬
nungs-

geld :c.

Bezeichnung
der

Stellen.

Stadtdiener

Gehaltssatz
(1897)

1200-1680
Steigerung

alle 2 Jahre
un, 80 M.,
Höchstgehalt

nach12Iahren,

Woh¬
nungs-

geld lc.

Nein,

Stadt Köln.

Bezeichnung
der

Stellen,

PförtnerI, Klaffe
am Schlachthof

Pförtner II, Klasse
am Schlachthof

Mufeumsauffeher

Gehaltssatz

(189?)

1300-2000
Steigerung

alle 3 Jahre,
Höchstgehalt

nach21Illhren,

1200-1700
Steigerung

alle 3 Jahre,
Höchstgehalt

nach21Illhrcn.

1100-1600
Steigerung

alle 3 Jahre,
Höchstgehalt

nach21Iahren.

Woh¬

nungs-

geld ?c.

Nein,

New,

Be°

mcrtuugeu,

Wie bei Nr,««».»?,

Wie bei Nr.»«u,«?.

wie bei «Nr.«»u, 97.

Wie bei Nr. 2« u.»?.

«ein.
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«

Rheinprovinz.

-!8

Bezeichnung

der

Stellen.

Aufseherinnen:
») in der Probinzinl-

Arbeitsanstalt

d) im Landarmenhanfe

Laudes-Bauinspettoren

Landes-Vauamtssetretärc

Zetziger

Gehaltssatz

800-1200
Steigerung alle

2 Jahre um
50 W., Höchst¬
gehalt nach 16

Jahren,

«««-»00
Steigerung alle

2 Jahre um
50 M., Höchst-
gehalt nach 12

Jahren.

Dienst¬
wohnung,

Wohnungs-
geldzuschuß,
Micthsent-

schadigunglc,

Wohnung,
Brand und

Licht.

Freie Station

3600-6000
Steigerung alle

2 Jahre um
250 M., Höchst
gehalt nach 20

Jahren.

1500-2400
Steigerung alle

2 Jahre um
100 M., Höchst¬
gehalt nach 18

Jahren.

Zukünftiger

Gehaltssatz

800-1200
wie bisher.

«00-900
wie bisher.

Dienst¬
wohnung,

Wohnungs¬
geldzuschuß,
Micthscnt-

schädigung :c

Wie bisher.

Wie bisher.

Bezeichnung

der

Stellen.

Gehaltssatz

Aufseherinnen in der
Gefängniß-Verwal¬
tung

700-900
Steigerung alle

3 Jahre um
50 M., Höchst
gehalt uach 12

Jahren.

Dienst'
wohn»"«"

Vlic'V
cntscha"

,O

lü. Keamte der Straßenverwaltnng.

Wohnungs-
geldzuschuß.

Wohnnngs-
geldzuschuß.

3000-0000
Steigerung alle

2 Jahre um
300 M., Höchst¬
gehalt nach 20

Jahren,

1800-3300
Steigerung alle

2 Jahre
10Xum150M

Höchstgehalt
nach 20 Jahren.

jie bisher.

Wie bisher.

Bcnüuspcktoreu

Bauschreiber in dcv
Nauverwaltung

Eisenbahn -
sekretäre

Betriebs-

3600-5700
Steigerung alle

8 Jahre um
600 M. bczw,

500 M,, Höchst¬
gehalt nach 12

Jahren.

1500-3300
Steigerung alle

3 Jahre um
300 M., Höchst¬
gehalt nach 18

Jahren.

1500—3000
Steigerung alle

3 Jahre um
300 M. bezw.

200 M,, Höchst¬
gehalt nach 21

Jahren,

WohN""«'!
,M>" l>B

W°h>""
M-

gcldz"
sä!«5

Wie »ol

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 15. 30?

-^Plouir >z Westfalen. Stadt Düsseldorf. Stadt Köln.

Zeichnung
der

stellen.

Zukünftiger Woh¬ Bezeichnung Gehaltssatz Woh¬ Bezeichnung Gehaltssatz Woh¬ Be¬

Gehaltssatz nungs- der (1897) nungs- der (1897) nungs- merkungen.

geld :c. Stellen, geld zc. Stellen. geld lc.

^«rinnen im
'^'«tshause

^ ^ ^

300-500 Freie

'
Wie bei Nr. 25 u,2?.

Steigerung Station.
alle 2 Jahre
um 20 M.,
Höchstgehalt

n°ch20Iahren.

llcind

.«^"'iuspek-

^ Cekre-

Wtione»

4800-0600
Steigerung

alle 2 Jahre
um 200 M,,
Höchstgehalt

nach18Iahren,

2300-3300
Steigerung

alle 2 Jahre
um 100 M,,
Höchstgehalt

nach20Iahren.

Nein.

Nein.

Vaniufpektoreu 6000-8000
Steigerung

alle 3 Jahre
um 400 M.,
Höchstgehalt

uach15Iahren,

Nein. (Seite <8 Nr. 3«».)

(Leite 90 Ni. 71.)

<«e!te 94 Nl. «.)

^ 39*
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^
Bezeichnn«!;

der

Stellen.

Straßenmeister

Strahenllufseher

4l. Rheinischer Provinziallandtac,.Ni, 15.

Rheinprovinz.

Jetziger
Gehaltssatz

1200-180«
Steigerung alle

2 Jahre um
75 M., Höchst¬
gehalt nach 16

Jahren,

Dienst»
Wohnung,

Wohnungs-
geldzuschuß,
Miethsent-

schadigung lc.

Wieths-
eutschiidigung.

ZuLünfliger
Gehaltslatz

1000-1400
Steigerung alle
2 Jahre um

50 W., Höchst¬
gehalt nach 16

Jahren.

Mieths-
entschädigung.

1500-2500
Steigerung alle
2 Jahre um

100 M., Höchst
gehalt nach 20

Jahren.

Dienst¬
wohnung,

Wohnungs¬
geldzuschuß,
Miethsent-

schädigung lc,

1000-1400
wie seither.

(DenienigenAus-
sehern, welche

einen ganzenBe-
zirt verwalten,
wird eine Zu¬
lage gewährt.)

Wie bisher.

Preußischer Staat.

!ezeichnung
der

Stellen.

BahnmeisterI. Klasse

Wie bisher.

Gehaltssatz
Bezeichnung

der

Stellen.

BahnmeisterII. Klasse

Strom-, Kanal-,
Schiffbrücken- Auf¬
seher in der Bau-
uerwaltung

1800—3000
Steigerung allej
3 Jahre um

200 M., Höchst¬
gehalt nach18

Jahren.

1500-2700
Steigerung alle
3 Jahre um

200 M., Höchst
gehalt nach 18

Jahren.

900-150«
Steigerung alle
3 Jahre um

100 W. bezw.
80 M., Höchst¬
gehaltnach 21

Jahren.

Anlagen zu de n Sitzungsprotolollen. Nr. 15.
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W°h«u""
geldz»ll"

Nie»!
wohnung

Uieth
entsch"d>5

,!,''

^"«steril,"'»sie

2000-3000
Steigerung

alle 2 Jahre
um 100 W.,
Höchstgehalt

nach20Iahren.

1500-2400
Steigerung

alle2Illhreum
90bezw.100M,

Van- und Wege-
aussehcr

Stadt Düsseldorf.

Gehaltssatz

(189?)

1600-2300
Steigerung

alle 2 Jahre
um 100 M.,
Höchstgehalt

naclMIahren

Woh¬

nungs-

geld lc.

Nein,

Stadt Köln.

Bezeichnung
der

Stellen.

Gehaltssatz

(189?)

Woh¬

nungs-

geld lc.

Stillhenmeister 2000-3200
Steigerung

alle 3 Jahre
um 200 M,,
Höchstgehalt

nach18Illhren

UusseherderStra-
ßenreinigung

1600-2500
Steigerung

alle 3 Jahre
um 150 M,,
Höchstgehalt

nach18Iahren,

Nein,

Nein,

Be-

m e r t u n g e n.

(Seite »2 Nl. ?3».

(Seite »« Ni. ?».)

Die stellt» der
Sticchenauüeher
gehenein.

.



310 41, RheinischerProuinziallandtag, Nr. 15.

Anlage L.

Bestimmungen
über

die Besoldung der Provinzialbeamten der Rheinprovinz.

Das Gehalt und die sonstigen Dienstbezügedes Landeshauptmanns werden bei der Wahl
dieses Veamten von dem Prouinziallandtage festgesetzt.

8 2.
Die Mindest- und Höchst-Gehaltssätzeder übrigen Beamten, sowie deren Aufrücken in

eine höhere Gehaltsstufe ist durch den beigefügten Besoldungsplan geregelt.

8 3.
Die in diesem Besoldungsplan aufgeführtenSätze des Gehaltes sowie des zeitweisen Auf-

steigens in eine höhere Gehaltsstufe dienen dem Provinziallandtage bezw. dem Provinzialausfchusse
als im Voraus festgesetzter Maßstab bei seinen Gehaltsbewilligungen.

Die Beamten selbst erlangen weder aus diesen Festsetzungennoch aus den in Gemähheit
derselben bewilligten Etats irgend welche Rechte auf Gewährung des im Befoldungsplan für die
betreffende Stelle vorgesehenen Gehaltes noch auf das Aufsteigenin eine höhere Gehaltsstufe. Das
Aufsteigen findet vielmehr nach Maßgabe des beigefügten Planes nur infofern statt, als der
Prouinziallandtag bezw. der Provinzialausschutz nicht in einzelnenFallen den Beamten von dem
Aufsteigenin die höhere Gehaltsstufe ausschließt.

Jedes Aufrücken in eine höhere Gehaltsstufe hat zur Voraussetzung,daß der Beamte sich durch
treue und gewissenhafte Erfüllung seiner Dienstpflichten dessen würdig gemacht hat. Ueber das Vor¬
handenseindieser Voraussetzungentscheidet der Prouinziallandtag bezw. der Provinzialausschutz.

8 4.
Das Aufsteigenfindet mit der zweijährigen EtatZperiodein der Weise statt, daß die in

eine Stelle neu berufenen Beamten, infofern sie die letztere Stelle bis zum Beginn der zweijährigen
Etatsperiode ein Jahr oder länger inne haben, in die höhere Gehaltsstufe einrücken,während im
anderen Falle das Aufrücken erst mit der nächstfolgenden Etatsperiode eintritt.

8 5.
Die Anstellung erfolgt mit dem Mindestgehalteder betreffenden Stelle, insofern nicht der

Prouinziallandtag bezw. der Provinzialausschutzin einzelnen Fällen eine anderweiteBestimmungtrifft.

§6.
Außer dem im Etat vorgesehenenGehalte beziehen die Provinzialbeamten, welchen eine

etatsmüßige Stelle verliehen wurden ist (zu vergl. § 3 des Reglements über die dienstlichen Ver¬
hältnisse), Wohnungsgeldzuschüsse nach Maßgabe der nachstehenden Sätze:



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 12. 311

Iahresbetrag
des Wohmmgsgcldzuschusses in den

Orten der Seivisilasse
I. II. III. IV. V.

I. Die in § 2 des Reglements, betr. die dienstlichen Verhältnisse
der Provinzialbeamten, unter II. und III. genannten Beamten

II. Die unter IV. und V. genannten Beamten.....
660
432
180

540
360
144

480
300
108

420
216

?2

360
180
60

8 7.
Die Stellung der Orte in den verschiedenen Servisklassen richtet sich nach den für die

unmittelbaren Staatsbeamten gellenden Bestimmungen.

s 8.

Bei Versetzungenerlischt der Anspruch aus den dem bisherigen amtlichenWohnorte ent¬
sprechenden Satz des Wohnungsgeldzuschussesmit dem Zeitpunkte, zu welchem der Bezug der
Besoldung aus der bisherigen Dienststelleaufhört.

s 9.
Der Wohnungsgeldzuschußwird nicht gewährt an Beamte, welche Dienstwohnungeninne

haben ober deren Miethsentschädigungen anderweit, wie dieses bei den Straßenmeistern und
Strahenaufsehern der Fall ist, geregelt sind.
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Anlage 15».

Uebersicht
über die

Gehaltsverhältniffe der Taubstummenlehrcr.

Provinzen
bezw.

Bezirke,

Anfangs¬
gehalt.

Höchst¬
gehalt.

Steigesatz.

Höchst¬
gehalt
wird

erreicht in
Jahren.

Andere Veziige. Nemerlungen.

Nheinprovinz.... 1800 3500 Alle 2 Jahre
4 X 200 M.
6 X 150 M.

20 Wohnungsgeld¬
zuschuß

Westfalen ..... 1800 3500 Alle 2 Jahre
170 M.

20 Verheirathctc30UM.
Unverheirathetc
150 M. Mieths¬

entschädigung
Wiesbaden .... 1800 3600 Alle 3 Jahre

2 X 300 M.
4 X 250 M.
1 X 200 M.

21 Wohnnngsgeld-
zuschuß

Hessen-Kassel .... 1800 3500 Alle 3 Jahre
200 M.

21 desgl.

1700 3600 Alle 3 Jahre
300 M.

21 Kein Wohnungsgclb

1800 3300 Alle 3 Jahre
200 W.

24 Wohuungsgcld-
zuschuß

Schleswig-Holstein. . 2100 3800 Alle 4 Jahre
340 M.

20 Kein Wohuungsgcld

Brandenburg. . . . 1800 3600 Alle 3 Jahre
2 X 300 M.
6 X 200 M.

24 Wohnungsgeld¬
zuschuß

1800 3500 Alle 3 Jahre
2 X 250 M.
6 X 200 M.

24 desgl.

Posen ...... 1800 3200 Alle 3 Jahre
200 M,

21 desgl. Erste Lehrer
bis 3300 M.

Westpreußen.... 1800 3500 Alle 3 Jahre
? X 200 M.
1 X 300 M.

24 desgl.

Ostpreußen .... 1800 3400 Alle 3 Jahre
200 M.

24 Miethsentschädigung
in Königsberg 300 M.,

iu den anderen
Anstalten150 M.

!N
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Jahr
des

Eintritts
in den
Taub-

stummen-
dienst.

1865
1866
1868
1869
1870
1871
1872

1873
1874

1876

187?

1878

1879

1880

1881
1882

1883

1884
1885
1886

188?

1888

l889

1890

1891
1892
1893
1894
1895
1896
189?

Nheinprouinz.

Jetziges

Gehalt.

Vorge¬
schlagenes

bezw.
bewilligtes

Gehalt.

Mithin
Aufbesse¬

rung,

2600 3000
2700 3500
2700 3500

2650 3400

2500 3350
l 2650
( 2425

3350
3300

/ 2425
s 2350

3250
3200

2300 3150

2225 3100

/ 2570 3100
^ 2225 3000
/ 2250 1
s 2225 / 2950

2100 2850
l 2100
s 1950

2850
2650

1875 2600

/ 1950
^ 1800

2500
2400

1800 2350

1800 2200

1800 2200
1800 2200

— —

400*
800
800

750

850
700
875

825
850

850

875

530
775
700
725
750
750
700

l 700 <
> 725 j

725

550 ^
600 j
550

400

400
400

West¬
falen.

Gehalt
am

1. April
1899.

3500

3330

3330

) 3330
> 3160
/ 3300
V3160

3160
2990
2990
2820

2650

2820

2480

2310

2140

2140
1970
2140
1970
1970

1500

Wies¬
baden.

Gehalt
am

l. April
1889.

3600

3400

3600

3400

2900
2900

Hessen.

Gehalt
am

1. April
1899.

3050

/ 3300
l 2800

s3050
> 2800

3050
2550

2550

/ 2300 1
s 1800/

Hannover.

Gehalt am 1
einschließlich
Wohunngs-

geld.

3600

3600
3500

3500

3600

3200

3200

2900

2300

2300

2000

April 1899
»bzUglich des
Duichlchmtt«'

Wohnungs»
geldzulchusse«
v»n «50 M,

3250

32;,
315

50 1
50 /

3150

3250

2850
2850

2550

1950

1950

1650

Sachsen. Schleswig-Holstein.

Gehalt
am

1. April
1899.

Erhalt am 1^ April 1899
abzüglichdes
Durchschnitts»
Wohnungs»

«»schließlich
-wohnungs-

ss,eld.'

3200

3200

3000

/ 3000 l
s 2800 f

2800

l 2800)
s 2400 j

2400
2400

i 2600 V
V2200/

2000

3800

3800

3800

3640

3460

3340

geldzuschnsles
«on «ö0 M.

2000

2200

2000

2000

2780

2100

^.

3450

3450

3450

3290

3110

2990

Brauien-
burg.

Gehalt
am

1. April
1899.

Pom¬
mern.

Gehalt
am

1. April
1899.

2430

1750

3000

3000

3000

2800

2800

2600

2600

2400

2600
2400

2100
1800

Posen.

Gehalt
am

1. April
1899.

,3500)
^ 3300 s
l31001

3100

2900

/3300^
^ 3100 j
l 29001

2700

3200
) 3200
^ 3100

3000

3000

3000^
2800/

2800

2800

2600

2800

2400
2400

2200

/ 2400 i
V 2200 »

2200

West-
Preußen.

Gehalt
am

l. April
1899.

3500

l 2000 ^
) 1800 s

2000
1800
2000
1800

3200

) 3200
^ 3100

2800

2800

2700

2600

2400

2400

/ 2400 >
V 2300 i

2200
2050

Ost¬
preußen.

Gehalt
am

1. April
1899.

3400

3400
3400

3200

3200

/ 3200 (
> 3000 /

3200
2800

2800
2800 i
2600 s
2800
2600

2600

2400
2600
2400

l 2600 l
> 2400 s

2200

2200
2200

Bemcllungen.

Aus den Jahren, bei welchen neben¬
stehend Angaben nicht gemacht sind, sind
auch keine Lehrer vorhanden.

Bei Westfalen ist zu berücksichtigen, daß
der Wohnungsgeldzuschuß für verhci-
rathete Lehrer gleichmäßig für alle
300 M., für unverheirathete Lehrer
150 M, betragt, während derselbe in der
Rheinprovinz ohne Unterschied für ver-
heirathete und unverheirathete Lehrer
nach den Grundfätzen des Staates bis
432 M. steigt und im Durchschnitt
350 M, betragt. Außerdem kommt in
Betracht, daß die Rheinischen Taub-
stnmmcnlehrer zunächst alle 2 Jahre
um 200 M., die Westfälischen dagegen
nur um 170 M, aufrücken.

Ferner ist bei der Provinz Ostpreußen
zu bemerken, daß die Wicthsentscha-
digungen in Königsberg 300 M,, in den
anderen Anstalten dagegen 150 M.
betragen.

In den Provinzen Hannover und Schles¬
wig-Holstein wird kein Wohnnngsgeld
gewährt.

IndenGehllltsangaben der Taubstummen-
lehrer in diesen Provinzen ist hiernebeu
zunächst das Gehalt (einschl. Wohnnngs¬
geld) und in der zweiten Spalte zum
Vergleich der Gehaltsbezüge der
Rheinischen Taubstummcnlehrci der
Durchschnitt des den letztern gewährten
Wohnungsgeldzuschussesmit 350 M.
iu Abzug gebracht.

*) Inhaber ertheilt nur Turn-Untcrricht.

40*



316 41. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 15 d.

Uebersicht über die OeßaNs

Nr.
Der Landesbauinsp

Namen.

ektoren

Geburts¬
jahr.

Ablegung
der

Baumeister¬
prüfung.

Anstellung
als

Vau-

inspektor.

Jetziges

Gehalt.

Vor¬
geschlagenes
bezw. vom
Provinzial-
ausschuß

bewilligtes
Gehalt.

i 2 8 4 5 6 ?

1 Dau 1837 1866 1877 5750 6600
2 Beckering 1835 1866 1877 5750 6600
3 Rubarth 1840 1871 187? 5450 6300
4 Marcks 1839 1872 187? 5300 «300
5 Hasse 1843 1874 187? 5300 6300

6 Vorggievc 1843 1875 187? 4850 5800
? Becker 184? 1875 1877 4850 5800
8 Schmitz 1844 1870 1885 4400 5300
9 Weyland 1851 1880 1885 4400 5300

10 Musset 1853 1881 1885 4250 5300
11 Ncrrenö 1852 1883 1885 4250 4850
12 Hagemann 1857 1886 1888 4100 4700
13 Hüberö 1854 1886 1889 3950 4550
14 Kerkhoff 1852 1887 1891 3950 4550
15 Inhofsen 1852 1888 1891 3950 4550
16 Schweitzer 1856 1888 1893 3750 4350
1? Amerlan 1857 1886 1895 3600 3900

18 Oehme 185? Dezember
1889 1895 3600 3900

19 Quentell 1860 Januar
1889 1895 3600 3900

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 15 K. 31?

Anlage 15l>.

verMmsse der ^iandesbauinspektoren.

Die Anstellungs-und GehaltsverlMnisse der nächst jüngeren Bauinspektoren
in der Staatsverwaltung

bei der Eisenbahnuerwaltung
(Vorstündeder Van -und Netriebsinspeltionen

bis 6300 Mark)

bei der allgemeinen Nauverwaltung
(bis 5700 Mark) Vemerlungen.

etatsmäßig
angestellt

Gehalt
also bei der Rhein.

Provinzialverwaltung
mehr weniger

etatsmaßig
angestellt

Gehalt
also bei der Rhein.

Provinzialverwaltung
mehr weniger

8 9 10 ,1 12 13 14 15

1872 6300 300 1875 5700 900 —

? 6300 300 — ? 5700 900 —

1883 6300 — — 1878 5700 600 —

1883 6300 — — 1878 5700 600 —

1884 6300 — — 1882 5700 600 —

1. Novbr.
1885 5800 — 1883 5700 100 —

1885 5800 — — 1883 5700 100 —

? ? ? ? war vordem in Privat-

1890 5300 — — 1889 5200 100 — dienst.

1890 5300 — — 1889 5200 100 —

1895 4200 650 — 1892 4700 150 —

189? 3600 1100 — 1892 4700 — —

1897 3600 950 — 1898 3600 950 —

1898 3600 950 —
noch nicht 3600 950 —

3600 950 — > fest an¬ 3600 950 —

noch 3600 750 — gestellt. 3600 750 —

nicht
' fest

3600 300 — 1898 3600 300

NN'

gestellt.
3600

3600

300

300 —

l noch nicht
> fest an-
^ gestellt.

3600

3600

300

300 —
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Anlage 16.

Bericht und Antrag
des Provinzilllausschusses,

betreffend

die Verlängerungdes mit der Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalt„Rhein-
provinz" wegen Gestellung von Beamten zur Erledigung der Bureau-, Kassen-,

Rechnungs-,Kanzlei- und Botengeschäfte derselben abgeschlossenen Vertrages.

Der 36. RheinischeProvinziallandtag hat in der Sitzung vom 3. Dezember 1890 auf
den Bericht des Provinzilllausschusses vom ?. November 1890, betreffend die Ausführungdes Reichs-
gesctzes über die Invnliditäts- und Altersversicherung,vom 22. Juni 1889 in der Rheinprovinz
durch Organe der Provinzialverwaltung den seitens dieser Verwaltung mit dem Vorstaude der
Invaliditiits- und Altersversicherungsanstalt„Rheinprovinz" am 6. November 1890, vorbehaltlich
der Genehmigungdes Provinziallcmdtags, einstweilenauf die Dauer von 5 Jahren abgeschlossenen
Vertrag wegen Gestellung von Beamten zur Erledigung der Bureau-, Kassen-,Rechnungs-, Kcmzlei-
und Botengeschäfte bei der Versicherungsanstaltgenehmigt.

Da der Vertrag sich in jeder Beziehung bewährt hat, so hat der 39. Rheinische Provinzial¬
landtag in seiner Sitzung vom 1. Mai 1895 genehmigt,daß der Vertrag, welcherandernfalls im
Dezember 1895 abgelaufen wäre, auf weitere 5 Jahre verlängert werde.

Der hieraufhin verlängerte Vertrag geht im Monat Dezember 1900 zu Ende. Da sich
die Bestimmungendesselben bis jetzt durchaus als zweckmäßig erwiesen haben und voraussichtlich
bis zum Ablauf desselbeneine weitere Tagung des Provinziallandtages nicht mehr stattfinden wird,
so beehrt sich der Provinzialausschuß zu beantragen:

»Der Provinziallandtag wolle eine Verlängerung des Vertrages auf weitere 5 Jahre,
d. i. bis Ende Dezember 1905, genehmigen."

Düsseldorf, den 18. Oktober 1898.

Der Provinzialausschuß:
Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Anlage 17.

Bericht und Antrag
des Proomzilllausschusses,

betreffend

den Antrag des Ausschussesder Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalt „Rhein-
Provinz" auf Genehmigung zur hypothekarischenVeleihung von Grundstücken zum
Zwecke der Erbauung von Arbeiterwohnungen und Lungenheilstätten über die Mündel-

sicherheit hinaus bis zur Höhe vou 10°/» des Vermögens.

Der Ausschuß der Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalt„Rheinprovinz" hat den in
der Anlage beigefügtenAntrag gestellt.

Der Provinzialausschußglaubt diesem Antrage mit der Abänderung beitreten zu können,
daß die Beleihung bis zu 66^/»°/« der Taxe und bis zur Gesammthöhe von 1,0°/, der „auge^
sammeltenKapitalien" — anstatt „des Vermögens" — genehmigtwerde.

Es wird demgemäßbeantragt:
„Der Prouinziallandtag wolle die Genehmigung zur hypothekarischenVeleihung von
Grundstückenzum Zwecke der Erbauung von Arbeiterwohnungcnund Lungenheilstätten
über die Mündelsicherheithinaus bis zu 66^/»°/« der Taxe und einer Gesammthöhe
von 10«/<> der angesammeltenKapitalien der Versicherungsanstaltertheilen."

Düsseldorf, den 18. Oktober 1898.

Der Provinzialausschuß:

Ianhen, Dr Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

-----------------------
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Antrag
des

Ausschusses der Invaliditats- und Altersversicherungsanstalt „Rheinprovinz"
an den Provinzialverbandder Rheinprovinz

auf Genehmigungzur hypothekarischenBeleihung von Grundstücken zum Zwecke der
Erbauung von Arbeiterwohnungenund Lungenheilstättenüber die Mündelsicherheit

hinaus bis zur Gesammthöhe von 10«/« des Vermögens.
(s 129 des Gesetzes, 8 9 Nr. 11 des Statuts.)

1. Der Antrag der Versicherungsanstaltvom vorigen Jahre:
„Der Provinziallandtag wolle in Gemäßheit des 8 129 Absatz 2 des Neichsgesetzes,
betreffend die Invaliditats- und Altersversicherung, vom 22. Juni 1889 gestatten,
daß bei Anlegung der verfügbaren Gelder der Invaliditats- und Altersversicherungs-
anstlllt „Nheinvrovinz" Grundstücke zum Zweckeder Förderung der Erbauung von
Arbeiterwohnungen auch über die Grenze der Mündelsicherheithinaus hypothekarisch
beliehen werden",

ist vom 40. Provinziallandtage in der Sitzung vom 12. März 189? mit der Maßgabe angenommen
worden, daß die zur Beleihung zu verwendendeSumme den Betrag von weiteren 2 Millionen
Mark sowie drei Viertel des Werthes der beliehenenObjekte nicht übersteige. Da bereits früher
1 Million Mark zur Verfügung gestellt war, so waren mit diesem Beschlusse im Ganzen 3 Millionen
Mark bereit gestellt,welche über die Mündclsicherheithinaus ausgcliehen werden konnten.

2. Bis jetzt (18. Juli 1898) sind an Darlehen zum Bau von Arbeiter¬
wohnungen überhaupt bewilligt worden ............. 5 370116 Mark.

Hiervon sind als mündelsicher anzusehen, weil die Grundstückenur bis
zur Hälfte beliehen wurden oder weil Gemeinden und Kreise die Solidarbürg-
schaft übernommen haben ................. 2 441600
so daß über die Mündelsicherheithinaus und zwar bis zu zwei Drittel des
Werthes beliehenworden sind ................ 2928516 Mark.

Sämmtliche Darlehen sind mit einigen geringen Ausnahmen auf Amortisation gegeben.
Die Amortisationsquotebeträgt 1 bis 2«/», in den meisten Fällen 1'/«"/».

3. Die Darlehen sind fast ausschließlich an solche gemeinnützige Ballgesellschaften (Aktien¬
gesellschaften, Genossenschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung) bewilligt worden, deren
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Zweck darauf gerichtet ist, unbemitteltenFamilien gesunde und zweckmäßig eingerichtete Wohnungen
in eigens erbauten oder angekauften Häusern zu billigen Preisen zu verschaffen, und deren Statut
die an die Gesellschafterzu vertheilende Dividende auf höchstens 4«/« ihrer Antheile beschrankt,
auch den Gesellschafternfür den Fall der Auflösung der Gesellschaft nicht mehr als den Nennwerth
ihrer Antheile zusichert,den etwaigen Nest des Gesellschaftsvermögens aber für gemeinnützige Zwecke
bestimmt. Diese Gesellschaften sind nach § 5 des preußischenStempelsteuergesetzesvom 31. Juli
1895 von der Entrichtung der Stempelsteuer befreit. Solcher Gesellschaften giebt es in der Nhein-
provinz gegenwärtig, soweit bekannt, etwa 60, von welchen 40 beliehen worden sind. In den
meisten Fällen haben auch die Gemeinden die Bestrebungenderselbenunterstützt.

4. Nach dem Rundschreibendes Neichs-Versicherungsamtsan die Vorstände der sämmt¬
lichen Invaliditäts- und Altersversicherungsanstaltenvom 25. Januar 1898 haben die einzelnen
Versicherungsanstaltenim Jahre 189? noch erheblich mehr als früher hypothekarische Darlehen an
gemeinnützigeUnternehmungen bewilligt. Nach der dem Rundschreiben beigefügten Uebersicht
hatten alle Versicherunganstaltennach dem Stande vom 1. Januar 1898 in Darlehen angelegt:

a. für den Bau von Arbeiterwohnungen ....... 21411639 Mark 46 Pf.,
d. für den Bau von Kranken- und Genesungshäufern,Herbergen

zur Heimath, Volksbädern, Kleinkinderschulen, für Kranken¬
pflege-, Spar- und Consumvereine und andere ähnliche
Wohlfahrtseinrichtungen ........... 10 32688? „ 83 „
zusammen rund 32 Millionen Mark, gegen 13 Millionen am 1. Januar 1897.

5. Die mit einer derartigen Vermögensanlage gemachtenErfahrungen sind auch bei der
Versicherungsanstalt„Nheinprovinz" durchaus günstige gewesen; Zinsrückständeoder Verluste sind
nicht eingetreten. Ueber die Bewilligungen der Darlehen beschließt unter dem Vorsitze des Landes¬
hauptmanns der aus vier gewählten und zwei weiteren beamteten Mitgliedern zusammengesetzte
Gesammtvorstandder Versicherungsanstalt. Die guten Erfahrungen veranlassen die Versicherungs¬
anstalt auf dem betretenen Wege weiter fortzuschreiten.

6. Ein weiterer besondererZweck, zu welchem die Bestände der Versicherungsanstaltzur
hypothekarischenBeleihung über die mündelsichereGrenze hinaus demnächst voraussichtlichin
Anspruch genommenwerden, ist die Errichtung von Heilstätten für unbemittelte Lungenkranke.

Es steht fest, daß ein Drittel der Todesfälle bei Erwachsenenim Alter von 15 bis 60
Jahren auf Lungentuberculoseentfällt, daß aber anderseits diese weit verbreitete verheerende Volks¬
krankheit heilbar ist, wenn sie in den ersten Stadien erkannt und sachgemäß behandelt wird.
Man ist daher allenthalben dazu übergegangen, Volksheilstätten für Lungenkranke zu errichten.
Die Versicherungsanstalt„Nheinprovinz" beabsichtigtnicht, selbst Heilstätten dieser Art zu gründen
und in eigene Verwaltung zu nehmen, hält vielmehr bei den besonderen Verhältnissen in der
Nheinprovinz, wo zahlreicheKrankenanstalten und gemeinnützigeVereine bestehen, wie bisher,
es für angezeigter, daß auch diese Heilstätten von lokalen Organen, sei es von Gemeinwohl¬
vereinen oder von neuen Vereinen mit dem speziellen Zweckeder Förderung der Heilstätten-
bewegung, sei es von Gemeindenoder anderen Verbänden, ins Leben gerufen, eingerichtet und verwaltet
werden. Die Versicherungsanstalt ist aber bereit, diese Unternehmen zu fördern sowohl durch
Darlehensbewilligung gegen Hypothek— und zwar soweit nöthig auch über die mündelsichere
Grenze hinaus — zu einen: angemessenen Zinsfuß und gegen Amortisation, als auch durch Zu¬
weisung von Kranken zum Heilverfahren gemäß 8 12 des Gesetzes.
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7. Ueber die Vermögensverwaltungbestimmt nun der ß 129 des Gesetzes:
„Verfügbare Gelder der Versicherungsanstaltensind nach Maßgabe der Be¬

stimmungen des § 76 des Unfallversicherungsgesctzes verzinslichanzulegen.
Auf Antrag einer Versicherungsanstaltkann der Kommunalverband beziehungs¬

weise die Centralbehördedes Vundesstaates, für welchen die Versicherungsanstalterrichtet
ist, widerruflichgestatten, einen Theil des Anstaltsvermögensin anderen zinstragenden
Papieren oder in Grundstücken anzulegen. Bei gemeinsamenVersicherungsanstalten
entscheidetüber derartigeAnträge, falls eine Verständigungnicht erzielt wird, die Landes-
Centralbehördeoder, sofern mehrere Landes-Centralbehürdenbetheiligt sind, der Bundes-
rath. Mehr als der vierte Theil des Vermögens der einzelnen Versicherungsanstalten
darf jedoch in der bezeichneten Weife nicht angelegt werden."

Der angezogene § 76 des Unfallversicherungsgesetzes lautet, soweit er hierher gehört:
...... „Verfügbare Gelder dürfen nur in öffentlichenSparkassen oder wie

Gelder bevormundeterPersonen angelegt werden.
Sofern besonderegesetzlicheVorschriften über die Anlegung der Gelder Bevor«

mundeter nicht bestehen, kann die Anlegung der verfügbaren Gelder in Schuldver¬
schreibungen,welche von dem Deutschen Reich, von einem deutschen Bundesstaate oder
dem Reichslande Elsaß-Lothringen mit gesetzlicher Ermächtigung ausgestellt sind, oder
in Schuldverschreibungen,deren Verzinsung von dem Deutschen Reich, von einem
deutschen Bundesstaate oder dem Reichslande Elsaß-Lothringen gesetzlichgarantirt ist,
oder in Schuldverschreibungen,welche von deutschen kommunalenKorporationen (Pro¬
vinzen, Kreisen,Gemeinden«.) oder von deren Kreditanstaltenausgestellt und entweder
seitens der Inhaber kündbar sind, oder einer regelmäßigen Amortisation unterliegen,
erfolgen. Auch können die Gelder bei der Reichsbankverzinslichangelegt werden."

Ueber die Anlegung der Gelder beziehungsweife über die pupillarische Sicherheit entscheidet
hiernach das Landesvormundschaftsrechtund zwar desjenigenVundesstaates, „in welchem das über
die Anlegung der Gelder verfügeudeOrgan seinen Sitz hat" (Motive zum Unfallversicherungsgesetz).
Bei den in Preußen errichtetenund domicilirten Versicherungsanstalten richtet sich demgemäß die
Anlegung der Gelder nach Z 39 der preußischenVormundschaftsordnungvom 5. Juli 1875,
welcher lautet:

„Gelder, welche zu laufenden oder zu anderen durch die Vermögensuerwaltung
begründetenAusgaben nicht erforderlichsind, hat der Vormund im Einverständniß mit
dem Gegenvormund in Schuldverschreibungen,welche von dem DeutschenReiche oder
von einem deutschen Bundesstaate mit gesetzlicher Ermächtigung ausgestellt sind, oder
in Schuldverschreibungen,deren Verzinsung von dem Deutschen Reiche oder von einem
deutschen Bundesstaategesetzlich garantirt ist, oder in Nentenbriefender zur Vermittelung
der Ablösung von Renten in Preußen bestehenden Nentenbanken, oder in Schuldver¬
schreibungen,welche von deutfchen kommunalen Korporationen (Provinzen, Kreifen,
Gemeinden :c,), oder von deren Kreditanstalten ausgestellt und entweder seitens der
Inhaber kündbar sind oder einer regelmäßigen Amortisation unterliegen, oder auf
sichere Hypotheken oder Grundschulden zinsbar anzulegen.

Gelder, welche in dieser Weise nach den obwaltenden Umständen nicht angelegt
werden können, sind bei der Reichsbankoder bei öffentlichen, obrigkeitlichbestätigten
Sparkassen zinsbar zu belegen.
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Eine Hypothek ober Grundschuld ist für sicher zu erachten, wenn sie
bei ländlichenGrundstückeninnerhalb der ersten zwei Dritttheile des durch ritterschaft¬
liche, landschaftliche,gerichtlicheoder Steuertaxe, bei städtischen innerhalb der ersten
Hälfte des durch Taxe einer öffentlichen Feuervcrsicherungsgefellschaft oder durch gericht¬
liche Taxe zu ermittelnden Werthes, oder wenn sie innerhalb des fünfzehnfachen Be¬
trages des Grundsteuerreinertrages der Liegenschaften zu stehen kommt.

Sicheren Hypotheken stehen im Sinne dieser Vorschriften die mit staatlicher
Genehmigung ausgegebenenPfandbriefe und gleichartigenSchuldverschreibungen solcher
Kreditinstitute gleich, welche durch Vereinigung von Grundbesitzern gebildet, mit
Korporationsrechtenversehen sind und nach ihren Statuten die Veleihung von Grund¬
stücken auf die im dritten Absatz angegebenen Theile des Werthes derselben zu
beschränken haben,"

8. Nach diesen Bestimmungenist die Anlage in Hypotheken zulässig. In der ersten Zeit
nach dem Inkrafttreten des Invalidität«- und Altersversicherungsgesetzesbestanden nun Zweifel
darüber, ob die in ß 129 des Gesetzes gegebene Befugniß, das Vermögen „in Grundstückenanzu¬
legen", auch die „Beleihung" der Grundstückeüber die mündelsichere Grenze hinaus einschließe. Es
haben indessen das Neichs-Versicherungsamtsowie die preußischen Ressortminister und dementsprechend
fast alle Versicherungsanstaltenan Hand der Motive zu dem Invaliditäts- und Altersversicherungs-
gesetze übereinstimmendangenommen,daß eine solche Veleihung keineswegs unstatthaft, vielmehr zu
empfehlen sei. Die betreffendeMeinungsäußerung des Reichs - Versicherungsamts ist allen Ver¬
sicherungsanstaltenmitgetheilt und der bezügliche Erlaß der Minister des Innern und für Handel
und Gewerbe ist dem Vorstände der Versicherungsanstalt„Rheinprovinz" durch den Ober-Präsidenten
der Rheinprovinz zugestellt worden. Die betreffendenNeskripte sind in der Anlage abgedruckt.

9. Auf Grund dieser Auslegung haben denn auch die meisten Versicherungsanstaltenmit
Genehmigung der zuständigenKommunalverbändeBeleihungen über die mündelsichere Grenze vor¬
genommen,so z. B, ist Pommern ermächtigt, jährlich 250 000 Mark bis zu ?5°/<, der Taxe aus-
zuleiyen, Hessen-Nassau jährlich 400000 Mark bis zu 75«/«, Sachsen-Anhalt jährlich 500 000 Mark
bis zu 66«/»°/», Hannover darf '/< des Vermögens in der im 8 129 Abfatz 2 bezeichnetenWeise
zur Förderung des Baues von Arbeiterwohnungenverwendenund hatte am 1. April d. Is. 5 911 708
Mark 51 Pfg. bewilligt, und davon über die mündelsichere Grenze 3 294 248 Mark 51 Pfg,,
Schleswig.Holsteindarf '/>u des Vermögens in Hypothekenauf Grundstückeaußerhalb der pupil¬
larischen Sicherheit anlegen, Mittelfranken kann auf Arbeiterhäufer Hypothekendarlehenbis zu
?5°/<» des Werthes gewähren, GroßherzogthumHessen ^ des Gesammtvermögensfür den Bau von
Arbciterwohnungenverwenden,u. f, w. Die Zahlen für die Versicherungsanstalt„Rheinprovinz" sind
oben unter Nr. 2 aufgeführt,

10. Da nach neueren, Seitens des Vorstandes der Versicherungsgesellschaft angestellten
Ermittelungennoch drei preußische Versicherungsanstalten— Posen, Brandenburg und Westpreußen —
die Veleihung von Grundstückenüber die mündelsichere Grenze hinaus nicht für unbedingt zulässig
halten, so hat der Vorstand sich nochmals an das Neichs-Versicherungsamtgewendet,um Auskunft
darüber zu erhalten, ob an der bisherigenAuslegung festgehaltenwird. Das Reichs-Versicherungs-
amt hat hierauf erklärt, daß es auf seinem früheren Standpunkte beharre. Hiernach erscheinen
Hypotheken,die über die mündelsichere Grenze hinausgehen, zulässig. Es haben allerdings zwei
Kommunalverbände,Berlin und Schlesien,den Anträgen der Versicherungsanstaltenauf hypothekarische
Veleihung von Grundstückenüber die Mündelsicherheit hinaus nicht entsprochen. Berlin hat in
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Folge dessen 1022 900 Mark hypothekarische Darlehen für Arbeiterwohnungen innerhalb der
Mündelsicherheitbewilligt, Schlesien Aufwendungenzu diesem Zwecke überhaupt nicht geinacht.

11. Die in 8 44 des Gesetzes den Kommunaluerbändenauferlegte Garantieverpflichtung
erfordert schließlich die Darlegung der Vermögenslage der Versicherungsanstalt „Rheinprovinz".
Das Vermögen betrug am 1. Januar

1896 . . . . 41281782 Mark 26 Pf.,
189? .... 50333789 „ 41 „
1898 ... 59665682 „ 15 „

uud steigt voraussichtlichjährlich um etwa 10 Millionen Mark.
Nach den Berechnungendes Ncchnungsbüreaus des Reichs-Versicherungsamtssteht diesem

Vermögen gegenüber der Kavitalwerth der der Versicherungsanstaltzur Last gelegten Invaliden-
und Altersrenten, welcher betrug am 1. Januar

1896 ...... 17 338 259 Mark,
189? ...... 22 190 392 „ .

Die Belastung würde dementsprechendam 1. Januar 1898 sich auf etwa 28 Millionen Mark
berechnen.

Hiernach erscheint eine Inanspruchnahme der Garantieuerbände — Rheinprovinz, Hohen-
zollern,Virkenfeld — ausgeschlossen.Erwähnt sei noch, daß der Hohenzollern'sche Kommunallandtag
uud das GroßherzoglichOldenburgischeStaatsministerium schon im Jahre 189? den Antrag der
Versicheruugsaustaltuneingeschränkt genehmigthaben, so daß eine erueute Beschlußfassuug derselben
nicht erforderlichist.

12. Hiernach beehrt sich der Ausschuß der Versicherungsanstalt auf Grund des 8 129
Absatz 2 des Invaliditäts- und Altersversicherungsgesetzesund des § 9 Nr. 11 des Statuts für
die Invaliditäts- und Altersuersicherungsanstalt „Nheinprovinz" den in der heutigen Jahres¬
versammlung einstimmig angenommenenAntrag zu stellen:

„Der Provinziallandtag der Nheinprovinz wolle zur hypothekarischenVeleihuug von
Grundstücke»zum Zwecke der Erbauung von Arbeiterwohnungenund Lungenheilstätten
über die Mündelsicherheithinaus bis zur Gesammthöhe von 10»/» des Vermögens
die Genehmigung ertheilen."

Düsseldorf, den 17. August 1898.

Der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses: Der Schriftführer:
gez.: Adolf Möhlau, gez.: Hermann von Beckerath,

Fabrikbesitzer, Seidcnfabrikant
Vorsitzender der Handelskammer zu Krefeld.

zu Düsseldorf.
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Anlagen.
Reichs-Versicherungsamt. Berlin, den 24. Mai 1892.

Das Reichs-Versicherungsamt läßt dem Vorstande anbei einen Abdruck der an die
Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalt„Berlin" gerichtetenVerfügung vom heutigen Tage,
betreffenddie Auslegung des ß 129 des Invaliditäts- und Altersversicherungsgefetzes, zur gefälligen
Kenntnißnahme ergebenst zugehen.

Das Reichs-Versicherungsamt.
Abtheilung für Invaliditäts- und Altersversicherung,

M gez.: Dr. Budiker,
die Vorstände der ausschließlich vom Reichs-

VersicherungsamtressortirendenVersicherungsanstalten.
N.-V.-A. II. 2713.

Reichs-Versicherungsamt. Berlin, den 24. Mm 1892.

Dem Vorstande wird auf den gefälligen Bericht vom 17. Mai 1892 — I. 619 —
ergebensterwidert, daß das Reichs-Versicherungsamtkein Bedeuten trägt, sich der dortseitigenAuf¬
fassung anzuschließen,der zufolge der § 129 Absatz 1 des Invaliditäts- und Altersversicherungs¬
gefetzes infoweit keine Anwendung zu finden hat, als gemäß Abfatz 2 a. a. O. die Genehmigung
der zuständigenBehörde zur Anlegung eines Theiles des Vermögensin der ebendaselbst bezeichneten
Weise ertheilt worden ist.

Insbesondere könnte es in eine,» solchen Falle im Hinblick auf die im § 129
Abfatz 2 gebrauchtenWorte „in anderen zinstragendenPapieren oder in Gründstücken"
diesseits nicht als unstatthaft erachtet werden, wenn Grundstücke aus Mitteln der
Versicherungsanstaltüber die mündelsichere Grenze hinaus (8 39 der preußischen Vor-
mundschafts-Ordnungvom 5. Juli 1875 - G,-S. S. 431 -) belieheu würden.

Im Uebrigen wird es dem Vorstande ergebenst überlassen, sich wegen Regelung der
Angelegenheitin einer dem 8 129 Absatz 2 a. a O. entsprechenden Weise mit dein Kommunal¬
verbande der Stadt Berlin in Verbindung zu setzen.

Von dem Ergebniß der Verhandlungenwolle Wohlderselbe gefälligst hierher Anzeige erstatten.

Das Reichs-Versicherungsamt.
Abtheilung für Invaliditäts- und Altersversicherung.

A„ gez.: Dr. Bödiker.
den Vorstand der Invaliditäts- und Alters-

vcrsicherungsanstlllt„Berlin" zu
Berlin.

R.-V.-A. II. 2713.
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Ober-Präsidium der Rheinprovinz.
I-Nr. 7649. Coblenz, den 31. Mm 1893.

Dem Vorstand übersende ich ganz crgebcnst Abschrift eines an den Herrn Ober-Präsidenten
der Provinz Brandenburg gerichtetenErlasses der Herren Minister für Handel und Gewerbe
und des Innern vom 18. d. M, nebst Anlage, betreffend die Bcleihung von Grundstücken über
die mündclsichere Grenze hinaus durch die Invaliditäts- und Altersversichcrungscmstaltcn beziehungs¬
weise die Förderung der Errichtung von Arbcitcrwohmmgen,zur geeigneten weiteren Veranlassung
und mit dem Ersuchen, mir eine Aeußerung über das iu dieser Beziehung dortseits etwa Veranlaßte
bis zum 1. Dezemberd. I, gefälligstzukommen lassen zu wollen.

An Der Ober-Präsident der Rheinprovinz,
den Vorstand der Invaliditäts- und Alters- ^" Vertretung: gez. v. E stör ff,

Versicherungsanstalt„Rheinprovinz" zu
Düsseldorf.

Rcichs-Versicherungsamt. Berlin, den 6. April 1893.

Eurer Excellenz wird auf das gefälligeSchreiben vom 18. März 1893 — L. 1661 —,
dessen Anlagen anbei zurückfolgen,ganz ergebensterwidert, daß das Rcichs-Versicherungsamtkein
Bedenkenträgt, die Frage,

ob die Versicherungsanstaltenauf Grund des ß 129 Abfatz 2 des Invaliditäts- und Altersver-
sichemngsgesetzesberechtigt sind, Grundstücke über die mündelsichere Grenze hinaus zu beleihen,

zu bejahen, da ein Grund nicht ersichtlich ist, weshalb die Ucberschreitung der Mündclsicherheit
nur bei Werthpapieren, nicht auch bei Hypotheken und sonstigen auf Grundstücken ruhenden
Darlehen gestattet sein sollte. Dazu kommt, daß der Ankauf von Grundstücken— falls man nach
dem Wortlaut des § 129 Abfatz 2. a. a. O. nur einen solchen für zulässig erachtenwollte — den
Versicherungsanstaltenein größeres Risiko auferlegen würde, als eine Beleihung von Grundstücken,
die zwar über die mündelsichere Grenze hinausgeht, aber immerhin doch noch unter dem vollen
Werthe der Grundstücke verbleibt. Ucbrigens ist auch in der Begründung zum § 108 (dem jetzigen
§ 129) des Gesetzentwurfsausdrücklich hervorgehoben,daß die Versicherungsanstalten„sich auf den
Kreis der mündelsicherenAnlagewerthe nicht werden beschränken dürfen", und daß auch andere
„Anlagcwerthe", als die durch Erbauung oder Erwerbung von Arbeiterwohnungenfür Rechnungder
Versicherungsanstaltengewonnenen nicht grundsätzlich ausgeschlossenzu werden brauchen(zu vergleichen
Drucksachen des Reichstages, 7. Legislaturperiode,IV. Session 1888/89, AktenstückNr. 10 S. 135).

Der gleiche Standpunkt ist in einer neuerdings hier abgehaltenen Konferenz von
Vertretern der sämmtlichenVersicherungsanstaltensowie der Landes-Versicherungsämtcreinstimmig
festgehaltenworden.

Das Reichs-Versicherungsamt.
An Abtheilung für Invaliditäts- und Altersversicherung,

den Königlichen Staatsminister und Minister gez.: Dr. Bödiker.
für Handel und Gewerbe,

Herrn Freiherrn von Berlepsch, Excellenz,
R.-V.-A.Ü.2426. ^".
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Ministerium für Handel und Gewerbe. . Berlin, den 18. Mai 1893.

Die in dem gefälligenBerichte vom 6 Januar d. I. vertretene Auffassung, daß die
Invaliditäts- und Altcrsuersichcrungsanstaltennicht befugt scicu, auf Grund des § 129 Absatz 2
des Gesetzes vom 22. Juni 1889 Grundstückeüber die mündclsichcrc Grenze hinaus zu beleihen,
vermögenwir nicht zu theilen. Wir treten in dieser Beziehung den Ausführungendes in Abschrift
crgebenst beigefügtenSchreibens des Ncichs-Versicherungsamtsvom 6. v. M. bei.

Inwieweit die derzeitige Vermögenslageder Versicherungsanstaltder Provinz Brandenburg
eine Belcihung von Grundstückenüber die mündelsichcre Grenze hinaus uicht erwünscht erscheinen
Iaht, entzieht sich unserer Beurtheilung. Eine wirksame Förderung der Errichtuug von Arbeiter-
Wohnungen durch die Versicherungsanstaltenwird sich aber, wie von mehreren dieser Anstalten auch
bereits richtig erkannt worden ist, nur dann erreichen lassen, wenn diese sich bei der Gewährung
von Darlehen nicht nur mit einer mäßigenVerzinsungbegnügen,sondern auch in geeigneten Fällen
die Grenzen der pupillarischcnSicherheit überschreiten.

Der Verwirklichung des Wunsches der Versicherungsanstalt Brandenburg,daß die Kommuucn
die Herstellungvon Arbeitcrwohnungenselbst in die Hand nehmen, stehen so erhebliche Schwierig¬
keiten und Bedenkencutgegen, daß darauf vorerst nicht gerechnet werden kann. Vielmehr wird es
zunächst gemeinnützigen Gesellschaftenund insbesondereGenossenschaften von Arbeitern überlassen
bleiben müssen, für Vermehrung der WohnungsgelegenheitSorge zu tragen. Daher erschemt es
«wünscht, daß die Versicherungsanstaltendie Bestrebungensolcher Gesellschaften uud Genossenschaften,
namentlich soweit sie sich auf Berlin und seine Vororte sowie die größeren Städte der Provmz
«strecken, nach Möglichkeit unterstützen Die Befürchtung der Versicherungsanstalt„Brandenburg",
daß durch Verbesserung der Arbcitcrwohnuugcnder Zuzug der Arbeiter nach Berlin befördert
und den ländlichenKreisen der Provinz Arbeitskräfteentzogenweiden würden, vermögennm nicht
zu theilen, da erfahrungsgemäßdie Arbeiter selbst auf Befriedigungdes Wohnungsbedürfmssesnur
geringen Werth zu lcgeu pflegen und sich daher von dem Zuzug in die Großstädte durch unzu¬
reichende Wohnungen, so große Gefahren die letzterenauch für die Gesundheitund Sittlichkeit der
Bewohner mit sich bringen mögen, schwerlich werden abhalten lassen.

Wenn endlich von der Versicherungsanstalt „Brandenburg" ausgeführt wird, daß d,c
Versicherungsanstalt „Berlin" an der Verbesserung der Wohnungsverhältnissein den Vororten
m erster Linie interessirt sei, so würde ein Eingreifen der erstgenanntenAnstalt doch da angezeigt
erscheinen wo es sich um Arbeiter handelt, die in den Vororten Berlins beschäftigtwerben.

Euere Excellenz ersuchen wir hiernach ergebenst, zu geeigneter Zeit gefälligst nach Mogligkelt
dahin zu wirken, daß die Invaliditäts- und Altersversicherungsanstalten„Berlin" und „Brandenburg"
im Sinne der vorstehendenAusführungen die auf Verbesserungder Arbeiterwohnungenabzielenden
Bestrebungen, soweit dies ohne Gefährdung ihrer finanziellenSicherheit möglich ist, unterstützen.

lc. Der Minister für Handel und Gewerbe. Der Minister des Innern,
gez.: Frhr. v. Berlepsch. I- V-

An den KöniglichenStaatsminister und Ober-Präsidenten
Herrn Dr. von Achenbach, Excellenz, zu Potsdam.

L, 4165 M . f. H.«. G .
I. H.. 4958 M. d. I.

gez.: Braunbehrens.
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Anlage 18 .

Bericht und Antrag
des Provinzilllausschusses,

betreffend

die Wahl von bürgerlichen Mitgliedern bezw. Stellvertretern für die
Ober-Ersatz-Kommissionen.

Der 39. RheinischeProvinziallandtag hat in seiner Sitzung vom 3. Mai 1895 (Ver¬
handlungen, Seite 26 ff.) auf Grund des Berichts und Antrages des Provinzilllausschussesvom
22. Januar 1895 (Seite 161) und des Nachtrages zu diesem Berichte vom 5. März 1895
(Seite 166) die Wahlen von bürgerlichen Mitgliedern und Stellvertretern der Ober-Ersatz-Kom-
missioncnfür den I. und II. Bezirk der 31. Infanterie-Brigade sowie den I. und II. Bezirk der
32. Infanterie-Brigade für eine am 1. April 1897 beginnendedreijährigeAmtsperiodevorgenommen.

In der Sitzung vom 12. März 189? hat sodann der 40. RheinischeProvinziallcmdtag
auf Grund des Berichts und Antrages des Provinzialausschusscsvom 6. März 189? (Verhand¬
lungen. Seite 2?? ff.) Ersatzwahlen für die Ober-Ersatz-Kommissionenin dem I. und II, Bezirk
der 31. Infanterie-Brigade und des I. Bezirks der 32. Infanterie-Brigade vorgenommen.

Endlich hat auf Grund der im 2. Theile des Beschlusses des 40. Rheinischen Provinzial-
landtags vom 12. März 1897 ertheilten Ermächtigung der Provinzialcmsschußin der Sitzung
vom 17./18. Mai 1898 an Stelle des vom 40. Rheinischen Provinziallandtage als zweiter Stell¬
vertreter der Obcr-Ersatz-Kommissionim I. Bezirk der 32. Infanterie-Brigade gewählten Fabrik¬
besitzers Karl Karchcr zu St. Iohaun a. d. Saar, welcher die Wahl aus Gesundheitsrücksichten
abgelehnt hatte, zunächstden Königlichen Bergrath Lohmann in Ncunkirchcn und, als dieser die
Wahl wegen Uebelhäufung mit anderen dienstlichen Arbeiten abgelehnt hatte, den Gutsbesitzer
Alfred von Boch in Fremersdorf, Kreis Sciarlouis, gewählt.

Das Ergebniß der Wahl ist in Spalte 5 des beiliegendenVerzeichnisses enthalten.
Die Amtsperiode der bürgerlichen Mitglieder und der Stellvertreter der Ober-Ersatz-

Kommissionen in den Bezirkender 31. und 32. Infanterie-Brigade läuft am 31. März 1900 zu Ende.
In dem abgedrucktenSchreiben des Herrn Ober-Präsidenten der Rhcinprovinz vom

13. Oktober 1898 wird um Vornahme dieser Wahlen durch den Provinziallandtag ersucht und
in dem ferner abgedruckten Schreiben des Herrn Ober-Präsidenten vom 19. Dezember1898 werden
Vorschläge für eine vorzunehmendeErsatzwahl und die zu thätigendcn Neuwahlen gemacht.

Nach dem letzterwähntenSchreiben wird zum 1. April 1899 die Verlegung des Vezirks-
kommnndosErkelenz unter entsprechendverändert« Bezeichnungnach Rheydt erfolgen, und zum
gleichen Zeitpunkte in der Zusammensetzungder Landwehrbezirkedes VIII. Armeekorps, speziell
der 29. und 30. Infanterie-Brigaden die aus dem beiliegendenVerzeichnisse(Seite 336—339)
ersichtlichen Aenderungeneintreten. In Folge Zuteilung des Kreises Gladbach aus dem I. Bezirk
der 30. Infanterie-Brigade zur 29. Infanterie-Brigade erlischt mit dem 1. April 1899 das Amt
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des Bürgermeisters Breuer zu Neuwerk im Kreise Gladbach als Stellvertreter des bürgerlichen
Mitgliedes der Ober-Ersatz-Kommission I im Bezirk der 30. Infanterie-Brigade. Es wird deshalb
die Ersatzwahl eines Stellvertreters des bürgerlichenMitgliedes der Ober-Ersatz-KommissionI im
Bezirkeder 30. Infanterie-Brigade erforderlich.

Der Provinzialausschußbeehrt sich den Antrag zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle
1. die hiernach erforderlichen Neu- und Ersatzwahlenvornehmen,
2. den Provinzialausschuß beauftragen, falls bis zum Zusammentritt des nächsten

Plovinziallandtages in dem Bereiche der 2?., 28., 29., 30., 31. und 32. Infanterie-
Brigade durch Tod, Verziehen, Amtsniederlegung:e. Ersatzwahlennöthig werden
sollten, diese Wahlen Namens des Provinziallandtages zu thätigen und dem
Provinziallandtage alsdann in der nächsten Tagung von den etwa stattgehabten
Wahlen Mittheilung zu machen."

Düsseldorf, den 10. Januar 1899.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Ober-Präsident der Rhcinprovinz.
I.-Nr. 16 567. Coblenz, den 13. Oktober 1898.

Durch den im nächsten Jahre zusammentretendenRheinischen Provinziallandtag wird die
Ncnwahl der bürgerlichenMitglieder und deren Stellvertreter für die Ober-Ersatz-Kommissioncn
im Bereicheder 31. und 32. Infanterie-Brigade für eine am 1. April 1900 beginnende drei¬
jährige Amtspcriodc vorzunehmensein, wovon ich vorläufig Mittheilung mache.

Die Herren Regierungspräsidentenhier und in Trier habe ich schon jetzt um Feststellung
ersucht, welche der für die laufende Amtspcriodc als bürgerlicheMitglieder beziehungsweise Stell¬
vertreter fungirenden Herren zur Wahrnehmung des betreffendenAmtes auch fernerhin bereit sein
würden. Gleichzeitig habe ich den Herren Regierungspräsidenten aufgegeben, eventuell andere
zur Uebernahmedes Amtes geeignete und bereite Bezirks-Eingesesscne mir namhaft zu machen,

Indem ich mir weitere Mittheilung vorbehalte, nehme ich an, daß es der Neuwahl von
bürgerlichenMitgliedern für die Ober-Ersatz-Kommissioncnim Bereiche der 30. Infanterie-Brigade
durch den nächsten Provinziallandtag nicht bedarf, da die laufende Wahlperiode erst mit dem
Monat März 1901 zu Ende geht.

In Vertretung:
„, zur Nedden.An

den Herrn Landeshauptmann der Rheinprovinz
in

Düsseldorf.
42
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Ober-Präsident der Rhcinprouinz.
I.-Nr. 20 061.

Loblenz, den 19. Dezember 1898.

Unter Bezugnahmeauf mein Schreibenvom 13. Oktober d. I. Nr. 16 56? ersuche ich
Sie, die Neuwahl der bürgerlichen Mitglieder und deren Stellvertreterfür die Obcr-Lrsatz-
Komnnssionen im Bereiche der 31. und 32. Infanterie Brigade durch den nächsten Provinzial¬
landtag für eine am 1. April 1900 beginnende dreijährige Amtsperiodc herbeiführen zu wollen.
Zur Weiterführuug des Amtes haben sich die nachbezcichnctcn Herren bereit erklärt:

I. Bezirk der 31. Infanterie-Brigade.
Als Mitglied:

GutsbesitzerBack Hausen zu Ncttchammcr.
Als Stellvertreter:

1. Rentner Freiherr von Ayx zu Ahrweilcr,
2. GutsbesitzerJakob Peters zu Frcsscuhofbei Ochtcudung.

II. Bezirk der 31. Infanterie-Brigade.
Als Mitglied:

Oberst z. D. Nehm in Pfaffcndorf (früher Coblcnz).
Als Stellvertreter:

1. Wciugutsbesitzcr Eduard Engclsmann in Kreuznach,
2. RentnerKarl Fellinger in Boppard.

I. Bezirk der 32. Infanterie-Brigade.
Als Mitglied:

GlashüttenbcsitzerLouis Vopclius in Sulzbach.
Als Stellvertreter:

1. GutsbesitzerAlexander Bauer zu Hofgut Großwaldbei Saarbrücken,
2. Gutsbesitzer, Rittmeisterder Landwehr Paul Karcher zu Forbacher Hof bei Neunkirchen,
3. GutsbesitzerAlfred von Boch zu Frcmersdorf, Kreis Saarlouis.

II. Bezirk der 32. Infanterie-Brigade.
Als Mitglied:

GutsbesitzerFriedrich Herrmann zu Mülheim a. d. Mosel.
Als Stellvertreter:

1. GutsbesitzerJakob Merrem zu Kirchhof, Kreis Wirtlich,
2. Kreisdevutirter und FabrikantEduard Nels zu Prüm,
3. Gutsverwalterund Premier-Lieutenant a. D. Orth in Saarburg.

Der Rentnerund BeigeordneteMauelshagen in Wissen würbe wegen Kränklichkeit eine
Wiederwahl als Stellvertreter des bürgerlichen Mitgliedes der Ober-Ersatz-KommissionI im Bezirk



Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 18, 331

der 31. Infanterie-Brigade nicht annehmen. An dessen Stelle ist der Rentner Albert Körngen
in Neuwied als geeignet und bereit bezeichnet worden, das Amt zu übernehme».

Der vom 39. Provinziallaudtage als stellvertretendes bürgerliches Mitglied für die
Ober-Ersatz-KommissionII im Bezirk der 31. Infanterie-Brigade gewählte Kreisdeputirte Karl
Staffier ist verstorben. Als Nachfolger für diefcs Amt (für den Rest der laufenden uud für
die mit dem 1. April 1900 beginnendeAmtsperiodc) würde aus dem Kreise Simmern der zum
II. Kreisdeputirtcn gewählte Gutsbesitzer P. König in Maitzborn geeignet sein. Derselbe hat
sich zur Uebernahme des Amtes bereit erklärt.

Da ferner zum 1. April d. I. die Verlegung des Vezirks-Kommandos Erkelenz unter
entsprechend veränderter Bezeichnungnach Nheydt erfolgen wird, und zum gleichen Zeitpunkte in
der Zufammenfetzungder Landwehrbezirkedes VIII. Armeekorpsdie aus der Anlage ersichtlichen
Aenderungeneintreten, so erlischt in Folge der Zutheilung des Kreises Gladbach zur 29. Infanterie-
Brigade mit dem 1. April d. I. das Amt des Bürgermeisters Vreuer zu Neuwerk im Kreise
Gladbach als Stellvertreter des bürgerlichenMitgliedes der Ober-Ersatz-KommissionI im Bezirk
der 30. Infanterie-Brigade.

Ich ersuche deshalb, die Ersatzwahl eines Stellvertreters des bürgerlichen Mitgliedes
der Ober-Ersatz-KommissionI im Bezirk der 30. Infanterie-Brigade veranlassenzu wollen. Der
Herr Regierungspräsident in Düsseldorf ist von nur ersucht worden, Ihnen schleunigsteine zur
Uebernahme des Amtes eines Stellvertreters des bürgerlichen Mitgliedes der gedachten Ober-
Ersatz-Kommission geeigneteund bereite Persönlichkeitnamhaft zu „lachen.

Nafse.

An
den Herrn Landeshauptmann der Nheinprovinz

in
Düsseldorf.
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Fer
der bürgerlichenMitglieder bezw. Stellvertreterder Ober-Ersatz-Kommisfiouenin den

Infan¬
terie-

Brigade
Landwchrbezirke

2

I. Nczirt

: >,.

II, Bezirk

Nushebungsbezirke Negicrlings
bezirke

Namen der bürgerlichenMitglieder und
Stellvertreter der

Ober-Ersatz-Kommissionen

Für eine am 1. April 1900 beginnende dreijährigeAmtsperiode.

Neuwicd

Andcrnach

Kreis Neuwied
„ Altcnkirchcn
„ Mayen
„ Cochcm
„ Adenau
„ Ahrweiler

Coblcnz

Kreuznach

> Coblenz

Mitglied:
GutsbesitzerBackhauseu zu Nettehmnmer.

Stellvertreter:

1. Rentner und BeigeordneterMauelshagc»
in Wissen(bittet, wegen KränklichkeitM'
einer Wiederwahl abzusehen),

2. Rentner Freiherr von Ahx in Ahrweiler,
3. GutsbesitzerJakob Peters in Fressenhof

bei Ochtcudung.

Stadt Coblenz
LandkreisCoblcnz
Kreis St. Goar
(Hohenzollern'sche
Lande)

Kreis Simmcrn
« Zcll
„ Krcuznllch
„ Meiscnhcim

Coblcnz

Sigmaringen

Coblenz

Mitglied:
Oberst z. D. Nehm zu Pfaffendorf.

Stellvertreter:

1. Kreisdeputirter Staffier in Kastellan"
(gestorben),

2. WeingutsbesitzerEduard Engelsmann M
Kreuznach,

3. Rentner Karl Fellinger in Bopvard.
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Anlage 18.

zeichniß
Bezirken der 31. und 32. Infanterie-Brigadebezw. der 29. und 30. Infanterie-Brigade.

Es sind Ersatzwahlen vorzunehmen:

(Vorschlüge)
__ 6

Es sind Neuwahlen vorzunehmen:

(Vorschläge)
7

Bemerkungen

8

Keine. Mitglied-
GutsbesitzerBaÄhausen zu Nettehammer.

Stellvertreter:

1. Rentner Freiherr von Anx in Ahrweiler,
2. GutsbesitzerJakob Peters in Fressenhof

bei Ochtendnng,
3. Rentner Albert Körngen in Neuwied,

Wiederwahl,

Neuwahl.

Stellvertreter.
I WeingutsbesitzerEduard Engelsmann

w Kreuznach(seither2. Stellvertreter),
^ Rentner Karl Fellinger in Bopvard

(seither 3. Stellvertreters,
^ II- Kreisdeputirteru. Gutsbesitzer P. König

m Maitzborn(Neuwahl).

Mitglied:
Oberst z. D. Nehm zu Pfassendorf,

Stellvertreter:
1. WeingutsbesitzerEduard Engelsmann

in Kreuznach,
2. Rentner Karl Fellinger in Noppard,
3. II. Kreisdeputirteru. GutsbesitzerP. König

in Maitzborn.

Wiederwahl.

Neuwahl.
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Infan¬
terie-

Brigade

32,
I, Bezirk

32.
II. Bezirk

Landwehrbezirke

St. Wendel

St. Johann
Saarlouis

I, Trier

II. Trier

Aushebungsbezirke

FürstenthumBirken¬
feld

Kreis St. Wendel
„ Ottweiler
„ Saarbrücken
„ Saarlouis
,, Merzig

Stadt Trier
LandkreisTrier
Kreis Saarburg

„ Bernkllstcl
„ Bitburg
„ Prüm
„ Da««
„ Wittlich

Regierungs¬
bezirke

Trier

Namen der bürgerlichenMitglieder und
Stellvertreter der

Ober-Ersatz-Kommissionen

/ Trier

Mitglied:
GlashüttenbesitzerLouis Vopelius in Sulz-

buch.
Stellvertreter:

1. GutsbesitzerAlexander Bauer zu Hofgut
Großwald bei Saarbrücken,

2. Gutsbesitzer, Rittmeister der Landwehr
Paul Karcher zu Forbacherhofbei Neun-
kirchen,

3. Gutsbesitzer Alfred von Boch zu Freiners-
dorf, Kreis Saarlouis.

Ml-
Mitglied:

GutsbesitzerFriedrich Herrmann zu
heim a. d. Mosel.

Stellvertreter:

1. GutsbesitzerJakob Merrem zu Kirchhof,
Kreis Wittlich,

2. Kreisdevutirter und Fabrikant Eduald
Nels zu Prüm,

3. Gutsverwalter und Ober-Leutnant a. D>
Orth in Saarburg.
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Es sind Ersatzwahlen vorzunehmen: Es sind Neuwahlen vorzunehmen: Bemerkungen
(Vorschläge) (Vorschläge)

6 7 8

Keine. Mitglied:
GlashüttenbesitzerLouis Vopelius in Sulz¬ Wiederwahl.

bach.
Stellvertreter:

1. GutsbesitzerAlexander Bauer zu Hofgut
Grohwald bei Saarbrücken,

2. Gutsbesitzer, Rittmeister der Landwehr „
Paul Karcher zu Forbacherhofbei^ Neun¬
kirchen,

-

3. Gutsbesitzer Alfred von Boch zu Fremers-
dorf, Kreis Saarlouis.

Keine. Mitglied:
GutsbesitzerFriedrich Herrmann zu Mül-

heim a. d, Mosel.

Stellvertreter:

Wiederwahl.

1. GutsbesitzerJakob Merrem zu Kirchhof, „
Kreis Wittlich,

2. Kreisdeputirter und Fabrikant Eduard »
Nels zu Prüm,

3. Gutsverwalter und Ober-Leutnant a. D. „
Orth zu Saarburg.
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Infan¬
terie-

Brigade
1

Gegenwärtige Zufammensetzung Zukünftige Zusammensetzung

Landwehrbezirke
2

Verwaltungsbezirke
3

Landwehrbezirke
4

Verwaltungsbezirke
5

29. Aachen

Montjoie

Erkelenz

Iülich

Stadt Aachen
LandkreisAachen
Kreis Eupen

„ Montjoie
„ Schleiden
„ Malmedy
„ Erkelenz
,, Heinsberg
„ Kempen

„ Düren
„ Geilenlirchen
„ Iülich

Aachen

Montjoie

Rheydt

Iülich

Stadt Aachen
LandkreisAachen
Kreis Eupen

„ Montjoie
„ Schleiden
„ Malmedy
„ Erkelenz
„ Heinsberg
„ Kempen

Stadt M.-Gladbach
Kreis Gladbach
Kreis Düren

„ Geilcnkirchen
„ Iülich

30.
1. Nezirt

Neuß

Köln

Kreis Neuß
„ Grevenbroich

Stadt M-Gladbach
Kreis Gladbach

Stadt Köln
LandkreisKöln

Neuß

Köln

Kreis Neuß
„ Grevenbroich
Kreis Bcrghcim

Stadt Köln
LandkreisKöln

Namen der bürgerlichenMitglieder und
Stellvertreter der Ober-Ersatz-Kommissionen

Mr eine am 1. Januar 1899 beginnende
dreijährige Amtsperiode.

Mitglied:
Ehrenbürgermeister,GutsbesitzerBürsgens

zu Güsten, Kreis Iülich.

Stellvertreter:
1- Rentner Hermann von Waldhausen

in Aachen,
2- Gutsbesitzer Franz Fischenich in Geilen¬

lirchen,
3- Rittergutsbesitzer,Major a. D. Freiherr

von Blankart in Alsdorf, Landkreis
Aachen,

4- GutsbesitzerOtto Matzerath in Hohen-
busch, Kreis Erkelenz,

5- Gutsbesitzer Freiherr von Harff in
Gemünd, Kreis Schleiden.

Nr eine bis 1. AM 1901 dauernde
Amtsperwde:

Mitglied:
Stadtverordneter Theodor Schnürte in

Köln-Deutz.

Stellvertreter:

^ BürgermeisterVreuer in Neuwerk,
^ GutsbesitzerC. Kaulen in Lövenich,
''' Gutsbesitzer Johann Komp in Vochem.

Es sind Ersatzwahlen vorzunehmen:

(Vorschläge)
7

Stellvertreter:

1. Gutsbesitzer C, Kaulen in Lövenich
(seither 2. Stellvertreter),(Wiederwahl),

2. GutsbesitzerJohann Komp in Vochem
(seither 3.Stellvertreter), (Wiederwahl),

3. GutsbesitzcrThcodorMclchers zuGnn-
dcnthal, Kreis Neuß, (Neuwahl).

Bemerkungen.

Für den Bürger¬
meister Vreuer
ist eine Ersatzwahl
vorzunehmen, da
der Kreis Glad¬
bach, in welche»,
der Wohnsitz des.
selbengelegenist,
nach der zukünf¬
tigen Eintheilung
nicht mehr zum
Ober-Ersatzbezirl
I der 30. Infan¬
terie-Brigadege¬
hört.
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Infan-
terie-

Vrigades
!

Gegenwärtige Zusammensetzung

Landwehrbezirke
2

30.
II. Bezirk!

Deutz

Siegburg

Bonn

Verwaltungsbezirke

Kreis Mülhcim a. Rhein
„ Wipperfürth
„ Gummersbach

Siegkreis
Kreis Waldbroel
Stadt Bonn
LandkreisBonn
Kreis Berghcim
Kreis Euskirchen
Kreis Rheinbach

Zukünftige Zusammensetzung

Landwehrbezirke
4

Deutz

Siegbnrg

Von»

Verwaltungsbezirke
5

Kreis Mülheim a. Rhein
„ Wipperfiirth
„ Gummcrsbach

Siegkreis
Kreis Waldbroel
Stadt Bonn
LandkreisBonn
Kreis Guskirchen
Kreis Rheinbach
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Namen der bürgerlichenMitglieder und
Stellvertreter der Ober-Ersatz-Kommissionen

Ar eine bis zum 1. April 1901 dauernde
Amtsperwde:

Mitglied:
Rentner Peter Joseph Constantin Schmitz

°e Prs in Hennef.

Stellvertreter:

Gutsbesitzerund BeigeordneterHeinrich
Thon,6e in Neuenhaus,

2- Fabrikant Bernhard Krawinkel in
Volmerhausen,

^ GutsbesitzerSchurff in Bönnschenhof bei
Oberpleis,

^- Gutsbesitzer von Pellen in Hennef.

Es sind Ersatzwahlen vorzunehmen:

(Vorschläge)
7

Bemerkuugen.

Keine.

48*
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Anlage 19.

Bericht und Antrag
des Provinzilllausschufses,

betreffend

die Wahl des Vorsitzenden des Provinzialausschusses.

Nach § 4? der Provinzialordnung wird der Vorsitzendedes Provinzialausschussesvon
den: Provinziallcmdtagegewählt. Die Wahl erfolgt nach § 48 a, a. O. auf die Dauer von 0 Jahren.

Der 32. RheinischeProvinziallandtag hat in der Plenarsitzung vom 9. Dezember 1892
den Königlichen ücmdrath a. D. Ianßen zu Aacheu-Burtscheidzum Vorsitzendendes Provinziell-
ansschnsses gewählt, welcher am 15. Dezember 1892 von Seiner Excellenz dem Herrn Ober¬
präsidenten in sein Amt eingeführtwurde uud den Vorsitz übernahm. Die 6 jährige Amtsdauer
des Vorsitzendenerreicht demnach mit dem 15. Dezember d. I, ihr Ende. Zufolge 8 49 der
Provinzialordnung bleiben die ausscheidendenMitglieder und stellvertretende» Mitglieder des
Provinzialausschusses in allen Fällen bis zur Einführung der neu Gewählten in Thätigkeit.
Bezüglich des Vorsitzendendes Provinzialausschussesenthält die Provinzialordnung zwar keine
ausdrückliche Bestimmung darüber, daß er seine Funktionen bis zur Einführung seines Nachfolgers
furtzusetzeu hat, allein es erscheint anßer Zweifel, daß die hinsichtlich der Mitglieder im § 49 der
Provinzialorduuug getroffene Anordnung auf den Vorsitzenden des Provinzialausschussessinn¬
gemäße Anwendung zu finden hat. Bei dem Ablaufe der Amtsveriudc des zeitigen Vorsitzenden
ist erforderlich, daß der Provinziallandtag in der nächstenTagung die Wahl des Vorsitzenden
des Provinzialausschussesvornimmt.

Der Provinzialausschußbeehrt sich daher zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle die Wahl des Vorsitzendendes Provinzialausschusses
vornehmen."

Düsseldorf, den 29. November 1898.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, Dr, Klein.
Vorsitzender, Landeshauptmann.
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Anlage 20.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschufses,

betreffend

Ersatzwahlen für den Provinzialausschnß und Wahl des stellvertretenden
Vorsitzenden des Provinzialausschusses.

Noch § 49 der Provinzialordnung scheidet alle drei Jahre die Hälfte der gewählten
Mitglieder und Stellvertreter des Provinzialausschussesaus und wird durch neue Wahlen ersetzt.

Da unch § 48 der Provinzialordnung die Wahl der Mitglieder uud deren Stellvertreter
auf sechs Jahre erfolgt, so werden die seit dem 1. April 1894 im Amte befindlichenMitglieder
und Stellvertreter am 1. April 1900 auszuscheiden haben.

Für die am 1. April 1894 begonnene uud bis zum 1. April 1900 laufende Amts-
Periode sind vom 38. RheinischenProuinziallaudtagc in der Plenarsitzung vom 2. Juni 1894
gewählt worden:

Mitglieder: Stellvertreter:
1. Gutsbesitzer Jakob Deströc in Effcrcn, 1. Gutsbesitzer Josef Frings in Hcrscl bei

Landkreis Köln, Bonn (ist inzwischen gestorben),
2. Hüttendircktor und Geheimer Kommerziell- 2. Geheimer Kommerzienrath Will). Scheidt

rath Karl Lueg in Oberhauscn, in Kcttwig (ist gestorben),
3. Beigeordneter Dietzc in Elbcrfeld, 3. KommerzienrathEmil de Greiff in Krefcld,
4. Bürgermeister und GutsbesitzerSchieß i„ 4. Rittergutsbesitzer Franz Weidenfeld in

Xanten, Büttgcn,
5. Kammcrherr, Major a. D. und Ritterguts- 5. GeheimerKommerzienrathRobert Kcssel-

besitzer Freiherr von Wcngc-Wulffcn kaul in Aachen,
auf Haus Ovcrbachbei Mich, 6. Gutsbesitzer Hub ert Schlick zu Holzweilcr

6. Königlicher Kammcrherr und Landrath bei Erkelenz(ist gestorben).
Graf Beissel von Gymnich zu Schloß
Frens bei Horrcm.

In der Plenarsitzungvom 16. März 189? hat der 40. RheinischeProvinziallandtag an Stelle
des unter 2 aufgeführten Stellvertreters den Königl. Lcmdrath, Geh, Rcgicrungsrath Freiherr
von Hüvel in Essen und an Stelle des unter 6 geuannten Stellvertreters den Kommerzienrath
Friedrich Wilhelm Hupertz in Aachenbis Ende März 1900 gewählt, während eine Neuwahl
sür den unter Nr. 1 genannten Stellvertreter nicht stattgefundenhat.

Da zweifelhaft ist, ob nach der bevorstehendenTagung der Provinziallandtag wieder
vor dem 1. April 1900 zusammenberufenwird, so dürfte die Wahl der cmsscheidcndm Mitglieder
des Provinzialausschussesund der Stellvertreter, wenn sie rechtzeitigvor Ablauf der Amtsperiooe
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am 1. April 1900 gethätigt werden soll, von dem Provinziallandtag in der nächstenSitzung zu
vollziehen sein.

Nach 8 47 der Provinzialorduung wird aus der Zahl der Mitglieder des Provmzialaus-
schusses der Stellvertreter des Vorsitzendenvom Provinziallandtag gewählt. Der 39. Rheinische
Provinziallandtag hat in der Plenarsitzung vom 8. Mai 1895 zum stellvertretendenVorsitzenden
des Provinzialausschussesden Königl. Kammcrherrn und Laudrath Graf Veissel von Gymnich
gewählt. Da mit Ende März 1900 das Mandat desselbenals Mitglied des Provinzialausschusses
erlischt, so wird vom Provinziallandtag auch die Wahl eines stellvertretendenVorsitzendendes
Provinzialausschussesfür eine vom 1. April 1900 ab laufende Amtspcriodc vorzuuchmcusciu.

Der Provinzialausschußbeehrt sich demnachzu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle die erforderlichenWahlen

1. der Mitglieder des Provinzialausschussesund der Stellvertreter und
2. des stellvertretendenVorsitzenden des Provinzialausschusses

für eine vom 1. April 1900 ab laufende 6jährigc Amtspcriodc vornehmen."

Düsseldorf, den 29. November 1898.

Der Provinzialausschuß:
Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 20».

Verhandelt Düsseldorf, den ?. Februar 1899.

In der heute unter dem VorsitzeSr. Durchlaucht des Fürsten zu Wird zur Wahl ciucs
stellvertretendenMitgliedes des Provinzialausschussesfür den RegierungsbezirkKöln abgehaltenen
Sitzung des Provinzicillandtagcs, zu welcher sämmtliche Mitglieder unter spezieller Angabc des
Gcgeustaudes vorher eingeladen sind, wurde die Verhandlung, indem auf die Vorlesung des zu
diesem Gesetze gehörigenWahlreglements verzichtet wurde (Gcs.'S. S. 252 u. ff,), eröffnet.

Hierauf erfolgte die Bildung des Wahlvorstandes.
Die Versammlung wählte zu Beisitzern: 1. Lcmdrath Linz. 2. Landrath Schralamp.
Der Vorsitzendeernannte aus der Zahl der Beisitzer zum Protokollführer Laudrath

Schralamp, verpflichtete die Beisitzer resp, den Protokollführer mittelst Handschlagesan Eidesstatt
und constituirte so den Wahlvorstand.

Auf dem Tische, an welchem der Wahlvorstand Platz nahm, wurde ein verdecktes Gefäß
zum Hineinlegen der Stimmzettel (Wahlurne) aufgestellt,nachdem sich der Wahlvorstand überzeugt
hatte, daß dasselbe leer sei.

Hierauf wurde zur Wahl des stellvertretendenProvinzialausschußmitgliedesgeschritten.
Nachdemdie Vertheilung der Stimmzettel an die anwesenden,stimmberechtigtenProvin-

ziallcmdtagsmitgliedererfolgt war, rief der Protokollführer die Namen der Wähler znr Abgabe
ihrer Stimmzettel in der Reihenfolge der Wählerliste nacheinander auf.
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Die Aufgerufenen traten an den Tisch, an welchem der Wahluorstcmdsaß, nnd warfen
ihre zusammcngcfaltenenStimmzettel in die Wahlurne.

Der Protokollführer vermerktedie erfolgte Stimmabgabe jedes Wählers, indem er neben
dem Namen desselbenin der dazu bestimmtenRubrik der Wählerliste ein Kreuz machte.

Nach Beendigung des Geschäftes fragte der Vorsitzende des Wahluorstcmdcs,ob noch ein
Wähler seinen Stimmzettel abzugeben habe. Als sich Niemand weiter meldete, erklärte er die
Abstimmungfür geschlossen.

Die Stimmzettel wurden von dem Vorsitzendenaus der Wahlurne genommenund von
einem Beisitzer uneröffnet gezählt. Die Zahl derselbenbetrug 109.

Dieselbe stimmte mit der Zahl der nach dem Abstimmungsvermerkein der Wählerliste
abgegebenenStimmzettel übercin.

Sodann eröffneteder Vorsitzende die Stimmzettel einzeln, verlas die darauf verzeichneten
Namen und ein Beisitzerzählte dieselben laut.

Der Protokollführer nahm den Namen jedes Kandidaten, welcher Stimmen erhielt, in das
Protokoll auf und vermerkte neben demselben jede dem Kandidaten zufallende Stimme.

In gleicher Weise führte der Beisitzer eine Gegenliste.
Durch Beschlußdes Wahluorstcmdeswurde für ungültig erklärt: Nach Nr. 2 ß. 6 des

Wahlreglements der Stimmzettel Nr. 1 (Theodor Bingcl).
Der vorbezeichnete Stimmzettel Nr. 1, in Betreff dessen es einer Beschlußfassungdes

Wahlvorstandes bedurft hatte, wurde mit den übrigen Stimmzetteln dem Protokolle beigefügt.
Die Zahl der abgegebenenStimmzettel betrug 109, für ungültig erklärte Stimmzettel

waren vorhanden 1. Die Zahl der gültigen Stimmen beträgt also 108.
Es haben erhalten:
1. Landraih Dr. von Sandt aus Bonn 59. 2. Gutsbesitzer Theodor Pingcn auf

Dickovshof bei Scchtem 49 Stimmen.
Da der Lcmdrath Dr. von Sandt aus Bonn die absolute Stimmenmehrheit d. h. mehr

als die Hälfte der abgegebenengültigen Stimmen erhalten hatte, so wurde er, als zum stellver¬
tretenden Mitglicdc des Proumziausschussesfür den Bezirk Köln gewählt, der Versammlung
bekannt gemacht.

Gegenwärtige Verhandlung ist von dem Vorsitzenden,den Beisitzernund dem Protokoll¬
führer überall genehmigt und, wie folgt, vollzogen.

V. w. o.

Der Vorsitzende: Die Beisitzer und Protokollführer:

Wilhelm Fürst zn Wicd. Linz. Schrakamp.



341 41, RheinischerProvinziallandtag. Nr. 21.

Zulage 21.

Bericht und Antrag
des Provmzialausschusses,

betreffend

die Neuwahl des Direktors der Landesbank der Rheinprovinz.

Der 35, Rheinische Provinziallandtag hat in der geheimen Sitzung vom 15. Dezember1888
den Königl, Negierungsrath Dr. Lohe durch Akklamation zum Direktor der Landesbank der
Nheinprovinz gewählt und die Bedingungen der Wahl, wie folgt, festgestellt:

1. Die Wahl erfolgt auf die Dauer von 12 Jahren.
2. Der Gewählte ist verpflichtet:

a) die zur Zeit geltenden und die für die Folge zu erlassenden Reglementsüber die
dienstlichen Verhältnisse der Provinzialbeamten sowie die ergehenden Dienst¬
anweisungen als verbindlichanzuerkennen;

d) auf Anordnung des Landesdirektors sich nebenamtlich auch mit anderen An¬
gelegenheiten der Proninzialverwaltung bei der Centralstelle in den Funktionen
eines Landesraths ohne besondere Vergütung beschäftigen zu lassen;

«) die Stelle des Landesbankdirektorsunter Beibehaltung des mit derselben ver¬
bundenen Einkommens mit der Stelle eines Landesraths oder des Direktors
der Provinzial-Feuer-Societä't zu vertauschen,insofern eine Wahl des Provinzial-
landtags ihn zu einer diefer Stellen berufen sollte;

ä) eine Wahl zum Mitglied des Hauses der Abgeordneten oder des Reichstages
nur mit Zustimmung des Provmzialausschussesanzunehmen, ebenso ein Mandat
in die Gemeindevertretung, vorausgesetzt, daß ein gesetzlicher Ablehnungsgrund
vorliegt.

Der Direktor Dr. Lohe hat die Geschäfteder Landesbank am 1. Februar 1889 über¬
nommen, und wird demnachdie 12jährige Wahlperiode desselben am 31. Januar 1901 ablaufen.

Da zweifelhaftist, ob der Provinziallandtag vor diefem Zeitpunkt wieder zusammentreten
wird, so erachtet der Provinzialausschuß für geboten, daß bereits in der nächsten Tagung die
Wahl des Landesbankdirektorserfolgt.

Der zeitige Inhaber dieser Stelle hat sich so bewährt, daß der Provinzialausschuß nur
dessen Wiederwahl vorschlagen kann. Die Bedingungen der Wiederwahl anlangend, so ist der
Provinzialausschuß der Ansicht,daß die bei der ersten Wahl unter 2 d und o gestellten Bedingungen
fortfallen können, weil einestheils der Landesbankdirektordurch das Anwachsender Geschäfteder
Landesbank fo in Anspruch genommen ist, daß die Beschäftigung mit anderen Angelegenheiten
der Proninzialverwaltung nicht ausführbar ist und seit einer Reihe von Jahren auch nicht mehr
stattgefunden hat, und anderntheils die Leistungen des LandesbankdirektorsDr. Lohe in seinem
Amte dessen Versetzung in eine Landesraths- oder andere Stelle ausgeschlossen erscheinenlassen
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Der Provinzialausschuß ist ferner der Ansicht, daß die großen Verdienste, welche Dr. Lohe sich
um die Entwicklungder Landcsbank erworben hat, sowie die große Verantwortlichkeitdes Letzteren
eine Erhöhung seines Einkommensin der neuen Wahlperiode gerechtfertigterscheinen lassen.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demuach zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle den LandcsbankdirektorDr. Lohe auf eine 12jährige
Amtsperiode, beginnend mit dem I. Februar 1901, unter folgenden Bedingungen
wieder wählen:

1. Der Gewählte erhält neben dem etatsmähigen Höchstgehalt von 11000 Mark,
welches derselbe vom 1. April 1899 ab bezieht, für jede weitere Etatsperiode
vom 1. April 1901 ab eine persönliche pensionsberechtigteZulage von je
1000 Mark jährlich bis zum Höchstbetrage von 4000 Mark, so daß das Höchst¬
einkommen15 000 Mark erreicht.

2. Der Gewählte ist verpflichtet:
a) die zur Zeit geltenden und die für die Folge zu erlassendenReglements

über die dienstlichen Verhältnisseder Provinzialbeamten sowie die ergehen¬
den Dienstanweisungenals verbindlichanzuerkennen;

b) eine Wahl zum Mitglied des Hauses der Abgeordnetenoder des Reichs¬
tages nur mit Zustimmung des Prouinzialausschussesanzunehmen,ebenso
ein Mandat in die Gemeindevertretung, vorausgesetzt,daß ein gesetzlicher
Ablehnungsgrund vcrliegt."

Düfseldorf, den 29. November 1898.

Der Provinzialuusschuß:
Ianßen, I)r. Klein,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

An lage 22.

Bericht und Antrag
des Prouinzialausschusses,

betreffend

die Wahl des Landeshauptmanns.

Der 34. Rheinische Provinziallandtag hat in der Plenarsitzung vom 21. Juni 1888
den bisherigen LandcsdircktorWilhelm Klein auf eine Zeitdauer von 12 Jahren einstimmigper
Akklamationwiedergewähltund die Modalitäten diefcr Wahl, wie folgt, festgefetzt:

1. Die neue Amtsperiode beginnt mit dem Tage der nach Allerhöchster Bestätigung
dieser Wahl erfolgten Verpflichtungfür die neue Amtsperiode (§ 89 der Prouinzial-
ordnung vom 1. Juni 1887).

44
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2. Der Lcindcsdircktor erhält außer freier Dicnstwohmmg,welche bei der Pcnsiunirung mit
dem bei der ersten Wahl festgesetzten Betrage von 4800 Mark in Berechnungkommen soll,

ll) ein jährliches Gehalt von 12 000 Mark und
d) eine persönliche, pensionsberechtigte Zulage vou jährlich 4000 Mark,

3. Für die Pensionsverhältnisse des Lnudesdircktors kommen die Bestimmuugcn des
Pcnsionsreglcmcntsfür die prouinzicilständischcn Beamten iu der Rheinprouinz vom
24. November 1881 und 16. Dezember 1882 zur Anwendung,

Nachdemdie Wahl die Allerhöchste Bestätigung gefundenhatte, wurde der zeitige Stcllcn-
inhaber am 25. September 1888 von Seiner Excellenzdem Herrn Obcrpräsidcnten in sein Amt
eingeführt. Nach Nr. 1 der Wahlbedingungen wird demnach die zwölfjährige Amtsperiode am
25. September 1900 ablaufen. Es erscheint deshalb geboten, daß der im Monat Januar k. I.
zusammentretendeProvinziallandtag sich mit der Frage der Wiederbcsctzung der iu Rede stehenden
Stelle befaßt nnd entweder dem Provinzialausschnsscdie nöthigen Weisungen zur Vorbereitung
der etwa im Sommer 1900 vorzunehmendenWahl ertheilt oder bereits in der jetzigen Tagung
znr Wahl schreitet.

Zu Nr. 2 der Wcihlbedinguugenist noch nachzutragen,daß der 39. RheinischeProvinzial¬
landtag iu der Plenarsitzung vom 1. Mai 1895 durch einstimmigen Beschluß die persönliche
pensionsberechtigte Zulage von jährlich 4000 Mark auf jährlich 8000 Mark erhöht hat.

Endlich bleibt zu erwähnen, daß der Beschluß des 40. Rheinischen Provinziallandtags
in der Sitzung vom 1?. März 1897, nach welchem der Lcmdcsdircktorfortan den Titel Landes¬
hauptmann zu führen hat, durch Allerhöchsten Erlaß vom 14. April 189? genehmigt wurden ist.

Der Provinzialausschußbeehrt sich demgemäßzu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle hinsichtlich der Wahl des Landeshauptmanns die
erforderlichen Beschlüsse fassen."

Düsseldorf, den 29. November 1898.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann,

Anlage 23.

Bericht und Antrag,
betreffend

die Wahl der zur Mitwirkung bei den Geschäfteu der Rentenbankfür die Provinz
Westfaleu,die Rheinprovinz und die Provinz Hessen-Nassau iu Münster berufenen

Kommissare der Provinzialvertretung und deren Stellvertreter.

Nach § 5 des Gesetzes über die Errichtung von Rentenbankcn, vom 2. März 1850
(G.-S.-S. 112 ff.) stehen die Direktionen der Nentcnbankenunter der Oberaufsichtder Ministerien
für die Finanzen und für die landwirtschaftlichen Angelegenheiten,sie sind den Regierungen und
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Auseinandcrsctzungs-Behördencoordinirt und führen ihre Geschäfte unter Mitwirkung und
Ko'utrolc der Provinzicilvertrctung.

Dem von den bezeichneten Ministerien unter dem 8. August 1854 zur Ausführung des
Gesetzes erlassenen Regulativ zufolge soll die Mitwirkung und Kontrolle, welche nach dem § 5
des Gesetzesdem Prouinziallandtage obliegt, durch zwei Abgeordnete resp, deren Stellvertreter,
die der Provinziallandtag aus seiner Mitte erwählt, ausgeführt werden und hauptsächlichdarin
bestehen, daß die Abgeordneten sich au der Auslosung und Vernichtung der zu amortisirendcn
Nentcnbricfe(§ 4? des Gesetzes) und an der im Anfange jeden Jahres auf Grund des jährlichen
Finalabschlusscsvorzunehmenden Revision der Rentcnbank-Kassesich betheiligen, auch berechtigt
find, an den ordentlichen monatlichenRevisionen der genannten Kasse Theil zu nehmen. Mit
der Vernichtung der eingelöstenRentcnbriefe erfolgt in gleicher Weise unter Zuziehung der Ab¬
geordneten auch die Vernichtung der unbrauchbarenFormulare zu Rentenbriefen und Zinscoupons
(§ 42 der Geschäftsanweisungfür die Rentenbankcn vom 12. Juli 1850). Die Abgeordneten
erhalten ein Exemplar der von der Ncntenbankdirektionhalbjährlich aufzustellendensummarischen
Gcschaftsübersichtcn sowie ein Exemplar des jährlichen Finalabschlussesder Nentenbcmk-Kassemit
der dazu gehörige,: Vcrmögensnachweisung,Außerdem werden den Abgeordneten bei der halb¬
jährlichen Revision der Formularbeständcund bei der halbjährlichen Ausloosungder zu amortisirenden
Nentcnbricfe von der Rentcnbankdirektionsämmtliche Bücher und Kontrollen über die in dem
betreffenden Termin erfolgteAusfertigungund Ausgabe von Rentenbriefenund die von der Rcnten-
bank in diesem Termine übernommenenRenten, sowie beziehungsweise die halbjährliche Amortisations-
bercchnung und die zum Zwecke der näheren Prüfung der einzelnen Positionen derselben erforderlichen
Bücher, Kontrollen und Kasscnordreszur Einsicht vorgelegt.

Da die für die Rhcinprovinz errichtete und mit der Rentenbank der Provinz Westfalen
vereinigteRentenbank ihre Wirksamkeit nur auf die am rechten Ufer des Rheins gelegenenLandes-
theile erstreckt, so sind die Wahlen in früheren Provinziallandtagen auf den Vorschlag der der
rechten Rheinscite angehörigenMitglieder derselbenerfolgt.

Zuletzt hat der 33. RheinischeProvinziallandtag in der Sitzung vom 17. Februar 1888
zur Mitwirkung bei Erledigung der Geschäfte der Rentenbank in Münster gewählt:

als Mitglieder:
Graf Max von Nesselrode-Ehreshoven, Excellenzzu Berlin,
Beigeordneten Julius Brockhoff zu Duisburg;

als Stellvertreter:
Freiherr Friedrich Leopold von Fürstenberg-Borbeck, Königl. Kammerherr

zu Hugenpoet, Landkreis Düsseldorf
Oekonom Clemens Hoffstadt zu Vogelheim, Landkreis Essen.

Da das Mitglied, Beigeordneter Julius Brockhoff und der Stellvertreter Oekonom
Clemens Hoffstadt zu Vogelheim gestorbcu sind, so sind Neuwahlen erforderlich geworden,
welche sich indessenauf alle Mitglieder und Stellvertreter zu erstrecken haben werden, weil die¬
selben dem Prouinziallandtage nicht angehören, aber in der Lage sein sollen, dem Provinzialland-
tllge bei seinem Zusammentritt über die Resultate ihrer Thätigkeit Bericht zu erstatten.

Der Prouinzialausschußbeehrt sich demnachzu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle für die Mitwirkung und Kontrole bei den Geschäften
der Direktion der Rentenbank, welche nach § 5 des Gesetzes über die Errichtung vom
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2. März 1850 dem Prouinziallandtcige obliegt, zwei Abgeordnete und zwei Stell¬
vertreter auf die Dauer vuu 2 Jahren mit der Maßgabe wählen, daß die Wahlen
jedenfalls fo lange zu gelten haben, bis der Provinziallandtag eine Neuwahl vor¬
genommenhat."

Düsseldorf, den 18. Mai 1899.

Der ProvinzialllNsschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann,

Anlage 24.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses

über

den Gesetzentwurf, betreffend die Ausdehnung verschiedeuerVestimmuugeu des Allge¬
meinen Berggesetzes twm 24. Iuui 1865 auf die Dachschiefer-, Traß- uud Basalt-

lcwabrüche in deu liuksrheiuischenLaudestheilen.

Im Auftrage des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe hat der Herr ObervMdcut
mit Schreiben vom 19. Januar 1899

1. einen Gefetzentwurf,betreffendAusdehnunguerfchiedener Vestimmuugeudes Allgemeinen
Berggesetze« vom 24. Iuui 1865 auf die Dachschiefer-,Traß- uud Basaltlavabrüche
in den linksrheinischenLandestheilen,

2. Begründung des Entwurfs,
3. Abschrift eines Allerhöchsten Erlasfes vom 10. Januar 1899

mit dem Ersuchen überfandt, dm Gesetzentwurf dem Provinziallaudtage der Nheiuprouiuz zur
Begutachtung vorzulegen.

Die aufgeführten Anlagen sind hierbei abgedruckt.
Der Proviuzialausschuß hält die Ausführuugcn der dem GesetzeutwurfbeigegebenenBe¬

gründung für zutreffend und beantragt
„der Provinziallandtag wolle sich für den Erlaß des Gesetzes aussprecheu".

Düsseldorf, den 28. Januar 1899.

Der Provinzialansschuß:
Ianßen, l>. Klein,
Vorsitzender, Landeshauptmann.
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Gesetzentwurf,
betreffend

die Ausdehnung verschiedenerBestimmungen des Allgemeinen Berggesetze«
vom 24. Iuui 1865 auf die Dachschiefer-,Trutz- uud Basaltlavabrüche

in den linksrheinischenLandestheilen.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von Preußen :c. verordnen unier Zustimmung
beider Häuser des Landtags Unserer Monarchie für die linksrheinschenLandestheile, was folgt:

Artikel I.

An die Stelle des § 214 des Allgemeinen Berggesetzesvom 24. Juni 1865 treten
folgendeNestimmungen:

In den linksrheinischenLandestheilen sind die Dachschieferbrüche,die Traßbrüche und
die Vasaltlavabruche der polizeilichen Beaufsichtigungdurch die Bergbehörde unterworfen.

8 214a.
Auf die sämmtlichenDachschiefer-, Trah- und Vasaltlavabruche kommen die nachfolgenden

Vorschriftendes AllgemeinenBerggesetze vom 24. Juni 1865 in der Fassung des Gesetzes vom
24. Juni 1892 zur Anwendung:

1. Aus Titel III Abschnitt 1, „von dem Vergwerkseigenthum im Allgemeinen", die
8§ 58 uud 59;

2. Titel VII, „von den Knappschaftsvereinen",88 165 bis 186;
3. Titel VIII, „von den Bergbehörden", 88 18? bis 195;
4. Titel IX, „von der Bergpolizei", 88 196 bis 209a;
5. aus Titel XII, „Schlußbestimmungen",8 242.

8 214 d.
Auf die unterirdischbetriebenen Dachschiefer-,Trah- und Vasaltlavabruche kommenaußer¬

dem noch zur Anwendung: . ^ _ „ <.<> ^ r- «„
Titel III Abschnitt 3 „von den Bergleuten und den Betnebsbeamten" §§ 80 bis 93

mit der Maßgabe/ daß, soweit Knappschaftsvereinenicht errichtet sind, die in 8 92 bezeichneten
Geldstrafen derjenigen Mfskasse zufallen, welcher der Arbeiter angehört, in Ermangelung emer
solchen einer anderen zum Besten der Arbeiter an dem Ort bestehenden, von der Gememdebehorde
zu bestimmendenKasse und in deren Ermangelung der Ortsarmenkasse.

8 214«.
Auf die unterirdisch betriebenen Dachschieferbrüche kommen ferner noch zur Anwendung:
1. aus Titel III, Abschnitt1 „von dem Vergwerkseigenthumim Allgemeinen" d.e 88 60

bis 63 einschließlich;
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2. aus Titel III, Abschnitt2 „von dem Betriebe und der Verwaltung" die M 66 bis
79 einschließlich;

3. Titel V, Abschnitt 1 „von der Grundabtretung", §§ 135 bis 14? nebst der zuge¬
hörigen Uebergangsbestimmungdes ß 241 mit der Maßgabe, daß die Grundabtretung
nur insoweit gefordert werden kann, als die Benutzung eines fremden Grundstücks
zur Anlage von Wegen, Eisenbahnen, Kanälen, Wasserläufen und Hülfsbauen zum
Zwecke des Grubenbetriebes und des Absatzesder Bergwerkserzeugnissenothwendig ist;

4. Titel V, Abschnitt2 „von dem Schadenersatze für Beschädigungen des Grundeigen¬
thums" §§ 148 bis 152 mit der Maßgabe, daß § 152 keine Anwendung findet,
insoweit darin von den Arbeiten des Muthers die Rede ist.

8 214 ä.
Wird ein Dachschiefer, Traß- oder Bafaltlavabruch in den linksrheinischenLandestheilen

von mehreren Personen gemeinschaftlich betrieben, fo sind diese, sofern ihre Vertretung nicht durch
die allgemeinen Gesetze geordnet ist, verpflichtet,mittelst notarieller oder gerichtlicher Urkunde einen
im Inlande wohnenden Repräsentanten zu bestellen, dein die Vefugniß zusteht, alle Vorladungen
und andere Zustellungen an die Betheiligten mit voller rechtlicher Wirkung in Empfang zu nehmen
und letztere bei den Verhandlungen mit der Bergbehörde, den Knappschaftsvereinenund anderen
auf den Bergbau bezüglichen Instituten und Korporationen zu vertreten.

Dasselbe gilt, wenn der Alleineigenthümer eines solchen Bruches im Auslande wohnt.
Wird ein Repräsentant auf die Aufforderung der Bergbehörde nicht binnen einer Frist

von drei Monaten bestellt und unter Einreichung der Vestallungsurkundenamhaft gemacht, so ist
die Bergbehörde befugt, bis dahin, daß dies geschieht, einen Repräsentanten zu bestellen und ihm
eine angemessene,von den Betheiligten aufzubringende und nötigenfalls im Verwaltungswege
exekutivisch einzuziehendeBelohnung zuzusichern. Die Aufforderung gilt für zugestellt, wenn sie
mindestens zwei Betheiligten behändigt ist.

Der von der Bergbehörde bestellte interimistischeRepräsentant hat die Befugnisse des
gewählten Repräsentanten, insofern die Bergbehörde keine Beschränkungeneintreten läßt.

Artikel II.

An die Stelle der im § 80 l, Abs. 2 Ziffer 3 und im § 80 i des AllgemeinenBerg¬
gesetzes, sowie im Artikel VIII Absatz 2 des Gesetzes vom 24, Juni 1892 bestimmten Termine
treten für die in dem gegenwärtigen Gesetze bezeichneten Betriebe der 1. Januar 1899, der
1. April 1899 und der 1. Juni 1900.

Artikel III.

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1900 in Kraft. Mit seiner Ausführung wird der
Minister für Handel und Gewerbe beauftragt.

Urkundlich:c.
Gegeben:c.
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Begründung.

Nach 8 214 des AllgemeinenBerggesetze vom 24. Juni 1865 (G. S. S. 705) sind in
den linksrheinischen Lmidestheilendie Dachschieferbrttche, die Traßbrücheund die unterirdisch betriebenen
Mühlsteinbrücheder polizeilichen Beaufsichtigungdurch die Bergbehörde unterworfeil, obwohl Dach-
schiefer, Trah und Mühlsteine in den genannten Landestheilcn nicht zn den nach Bergrecht ver-
leihbarcn Mineralien gehören, sondern dem Gnmdcigeuthümer zusteheu. Die Unterstellung der
fraglichen Betriebe unter die bergpolizeiliche Aufsichtwar aber schon durch die frühere frauzüsischc
Gesetzgebung vorgesehen und ist als sachgemäß und dem Bedürfnisse entsprechend in der Preußischen
Gesetzgebung beibehalten worden. Demgemäß erklärt § 214 a. a, O. an erster Stelle den 9. Titel
des Allgemeinen Berggesetze „von der Bergpolizei" ans die genannten Brüche anwendbar, außer¬
dem noch die Vorschriften des ?. Titels dieses Gesetzes„über die Knappschaftsvereine". Die
übrigen Bestimmungen des AllgemeinenBerggesetzesbleiben hiernach für die in Rede stehenden
Betriebe außer Anwendung.

Die thatsächlicheBedeutung der letzteren ergiebt sich daraus, daß im Jahre 1895
133 Dachschieferbrüche mit zufammen 1648 Arbeitern,
263 Mühlsteinbrüchemit zusammen 2448 Arbeitern und
223 Traßbrüche mit zusammen 1065 Arbeitern

in Betrieb und unter der Aufsicht der Bergbehörde gestanden haben. Betriebe mit nmnhaster
Arbeiterzahl finden sich insbesondere beim Dachschieferbergbau:in 1895 waren hierbei neben
zahlreichenkleineren Betrieben fünf Gruben mit einer Belegschaftzwifchen 50 und 100 Arbeitern
und drei Gruben mit einer Belegschaftzwischen 100 und 200 Arbeitern vorhanden. Die Dach¬
schieferbrüche werden zur Zeit ausschließlich unterirdisch,die Traßgcwinnungen ausschließlich oberirdisch
betrieben; jedoch sind Verschiebungenin dieser Beziehung für die Zukunft nicht ausgeschlossen.Die
unter der Aufsichtder Bergbehörde stehendenMühlsteinbrüchewerden theilweise unter, zum Theil
aber auch über Tage betrieben. Da nach dem Wortlaut des Gesetzes aber nur die unterirdisch
betriebenen Mühlsteinbrüche Gegenstand der bergpolizeilichenAufsicht bilden sollen, so wird auf
diese Unstimmigkeit zwischen der gesetzlichen Vorschrift und dem thatsächlichen Zustande später
(unter III) noch zurückzukommen sein.

I. Dadurch nun, daß auf fämmtliche in Rede stehendenBetriebe nach Vorschrift des
8 214 die Bestimmungen über die VergpolizeiAnwendung finden, wird es ermöglicht,die erforder»
lichen Anordnungen zum Schutze ihrer Arbeiter gegen Gefahren für Gefuudheit uud Leben zu
treffen. Ebenfo wird durch die Anwendbarkeitder gesetzlichenVorschriften über die Knappschafts¬
vereine geeignete Fürsorge für diese Arbeiter und ihre Hinterbliebenenauf dem Gebietedes Arbeiter¬
versicherungswesensgewährleistet. Auch ist, insoweit die fraglichenBetriebe oberirdisch —über
Tage — betrieben werden, in Beziehung auf die sonstigenZweige des Arbeiterschutzes genügende
Fürsorge getroffen, da nach § 154 der Neichsgewerbeordnungauf die in oberirdischen Brüchen und
Gruben beschäftigten Arbeiter die Vorfchriften der 8s 134 bis 139 d der Gewerbeordnung, die
Verhältnisse der Fabrikarbeiter betreffend, entsprechende Anwendung finden. Zu einer Aenderung
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oder Ergänzung dieser Vorschriften der Gewerbeordnung liegt aber in den besondernVerhältnissen
der linksrheinisch,oberirdischbetriebenen Traß-, Dachschiefer- und Mühlsteinbrüchekein Anlaß vor.
In den §8 214 und 214 a des Entwurfs ist daher für diese oberirdischenBetriebe der bisherige
Rechtszustandunverändert beibehalten worden.

Wenn in ß 214»., abgesehenvon den im ursprünglichen § 214 benannten berggesetzlichen
Bestimmungen, auch noch die §§ 58 und 59 sowie der VIII. Titel des Berggesetzes auf die
fraglichen Betriebe anwendbar erklärt werden, so ist dies weniger der Sache, als nur der Form
nach eine Neuerung, da nach Annahme der Praxis diese letzteren Vorschriften für die im ß 214a
bezeichneten Betriebe auch schon früher gegolten haben.

II. Anders gestaltet sich aber die Rechtslage in Beziehung auf den Arbeiterfchutz bei deu
unterirdisch betriebenen Brüchen und Gruben. Diese gehören zum „Bergwesen" im Sinne des
8 6 der Reichsgewerbeordnung,deren Vorschriften daher hierauf nur insoweit Anwendung finden,
als sie ausdrückliche Bestimmungen darüber enthält. Durch ß 154a a. a. O. sind aber auf die
unterirdisch betriebenen Brüche und Gruben ausdrücklich anwendbar erklärt nur die §§ 115 bis
119a, enthaltend im Wesentlichendie Vorschriften wider das Trucksystem, die §§ 135 bis 139a
über die Beschäftigung jugendlicherund weiblicherArbeiter, § 1391» über die Gewerbeaufsicht und
die §§ 152 und 153 über die sogenannte Koalitionsfreiheit; außerdem finden noch Anwendung
die Bestimmungen über die Sonntagsruhe in den W 105a und ff., die besondere Vorschrift des
§ 154a, wonach Arbeiterinnen in Betrieben der genannten Art nicht unter Tage befchäftigt werden
dürfen und die zu den vorstehendgenannten Vorschriften gehörigenStrafbestimmungen. Dagegen
fehlt es hier an einer gesetzlichen Regelung, insbesondere hinsichtlich folgender Punkte:

1. Verpflichtungminderjähriger Personen zur Führung von Arbeitsbüchern (§§ 10? bis
114 der Gewerbeordnung);

2. Besuch der Fortbildungsschulen(§ 120);
3. Kündigungsfristen und Gründe sofortiger Entlassung uud sofortigen Austritts aus der

Arbeit (U 122 bis 124u);
4. Haftung des Arbeitgebers wegen Verleitung des Arbeiters zum Bruch des Arbeits¬

vertrages (ß 125);
5. Verhältnisse der Vetriebsbeamten (W 133a bis 133o);
6. Vereinbarung von Schadenersatz für rechtswidrige Auflösung des Arbeitsverhältnisses

E 134 Abs. 2);
7. Erlaß von Arbeitsordnungen (§§ 134a bis 1341»).
Bekanntlichbetreffen die unter 1—7 angeführten Bestimmungen Verhältnisse, welche für

die eigentlichenBergarbeiter durch die Novelle zum AllgemeinenVerggesetzvom 24. Juni 1892
(G. S. S. 131 ff.) in den §§ 80 bis 92 der jetzigen Fassung dieses Gesetzes ihre besondere
Regelung nach dein entsprechenden Vorgang der Gewerbeordnunggefunden haben.

Unzweifelhaftist es nicht unbedenklich, die zahlreichen Arbeiter der linksrheinischenunter¬
irdischenVruchbetriebe eines wesentlichenTheiles desjenigen Schutzes ihrer Interessen entbehren
zu lassen, den das Gesetz im Allgemeinen für erforderlicherachtet hat. Diesem Bedenkenhat auch
schon eine bei Gelegenheit der Berathung der Berggesetznovellevom 24. Juni 1892 gefaßte
Resolution des AbgeordnetenhausesAusdruck gegeben,wodurch die Staatöregierung ersucht wurde,

den Erlaß eines Gesetzes in Erwägung zu nehmen, durch welches Bestimmungen des
Allgemeinen Berggefctzcs,namentlich diejenigen über die Bergleute W 80 bis 92)
außer auf den Eifensteinbergbcm im Herzogthmn Schlesien und den Salzbergbau in
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der Provinz Hannover nöthigenfalls auch auf sonstige, unterirdisch betriebene
Brüche ausgedehnt werden.

Für den Schlesischen Eisenerzbergbauund den HannoverschenStein- und Kalisalzbergbau
ist dieser Resolution durch die Gesetze vom 8. April 1894 (G. S. S. 41) und 14. Juli 1895
(G. S. S. 295) Folge gegeben worden. In entsprechender Art auch für die in § 214 des All¬
gemeinenBerggesetzes bezeichneten unterirdischenBetriebe Fürsorge zu treffen, empfiehlt sich nicht
bloß im Interesse der dabei beschäftigtenArbeiter, sondern auch ihrer Arbeitgeber. Denn die
Berichte der betheiligten örtlichen Bergbehördenlassen erkennen,daß die gegenwärtigemangelhafte,
auf zum Theil veraltetem Herkommenberuhende Ordnung der Arbeiterverhältnisseeiner gedeihlichen
Fortentwickelungder fraglichenBetriebe — deren, wie später noch naher darzulegen sein wird,
insbesondereder linksrheinische Dachschieferbcrgbau durchaus fähig ist — vielfach hemmendim Wege
steht. Es ist deshalb in Aussicht genommen,durch § 214 d auf die mehrbezeichneten unterirdischen
Bruchbetriebeauch den 3. Abschnittdes III. Titels des AllgemeinenBerggesetzes„von den Berg¬
leuten und den Betriebsbeamten" anwendbar zu erklären.

Sollte hiergegenetwa der Einwand erhoben werden, daß für die darunter in größerer
Anzahl vorhandenen Kleinbetriebeeine andere, als die hergebrachte Ordnung des Arbeitsvcrhältnisscs,
insbesondereder Erlaß ausführlicherArbeitsordnungenentbehrlichsei, so ist diesem Bedenken,soweit
es als begründet anerkannt werden kann, in den Gesetzesvorschriften, deren Ausdehnungvorgeschlagen
wird, schon dadurch Rechnung getragen, daß nach § 80 a, Absatz 5 a. a. O. die Bergbehörde bei
Betrieben von nur geringem Umfange von dem Erlaß einer Arbeitsordnung oder von der Auf¬
nahme einzelner der im § 80b bezeichneten Bestimmungenentbinden kann.

III. Es ist oben fchon darauf hingewiesen worden, daß während nach der Vorschriftdes
bisherigen § 214 des Berggesetzesnur unterirdisch betriebeneMühlsteinbrüche der Aufsicht der
Bergbehördeunterliegen sollen, auf dem linken Rhcinufer thatsächlich auch zahlreiche oberirdisch
—- mittelst Tagebau — betriebene Mühlsteinbrüche dieser Aufsicht unterstehen. Es erklärt sich
dies in folgender Weise:

Zur Zeit des Erlasses des AllgemeinenBerggesetzes waren in dem fraglichen Gebiete nur
unterirdisch betriebeneMühlsteinbrüche vorhanden. Diese alten Betriebspunkte lagen ziemlich auf
der Höhe eines Hanges; das zur Anfertigung der Mühlsteine geeignete Material — die Basalt¬
lava — war durch ein mächtigesDeckgebirgeüberlagert. Man ging daher mit einem Schachte
durch das Deckgebirgein die Tiefe und begann dann in der Basaltlava einen nach unten sich
glockenartig erweiterndenBau. In Folge des in neuerer Zeit erfolgten außerordentlichenAuf¬
schwungesder Basaltlavaindustric wurden zahlreiche neue Betriebspunkte eröffnet, die sich in der
Regel thalwärts — nach dem Abhänge des Gebirges hin — an die älteren anschlössen. Mit
dem Fortschreitenins Thal nimmt aber die Mächtigkeitdes Deckgebirges ab, so daß die Gewinnung
der Basaltlava ganz allmählich aus dem unterirdischenBetrieb in den offenen Tagebau überging.
Bei der Anmeldung des Betriebs bei der Aufsichtsbehörde stand aber vielfach die Art des späteren
Betriebes noch nicht fest, weil auch der Tagebau mit dem Betrieb eines Gesenks durch das Deck¬
gebirge begonnen wird und vielfach erst nach der Feststellung der Mächtigkeitdes letzteren die Ent¬
scheidungüber die Betriebsart stattfindet. Da die verschiedenartigen Betriebe sich eng aneinander
reihen, nicht selten auch der einzelne Betrieb aus der einen Gewinnungsmethodein die andere nur
ganz allmählich übergeht, so ist eine Scheidung in der Beaufsichtigungpraktisch undurchführbar.
Da zudem auch die Tagebaue in der Regel veryaltnißmäßig eng und schmal, aber sehr tief —
b's zu 30 m — sind, so erklärt es sich leicht, daß die Bergpolizeibehördenstets unbestritten
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von der Oitspolizeibehöide auch die Aufsicht über diese Tagebaue geführt haben. Es empfiehltsich,
diesen unzweifelhaft dem praktischen Bedürfniß entsprechenden Zustand auch zu einem unbedenklich
gesetzlichenzu machen. Zu diesem Behufe ist in den §§ 214 bis 214 d und 214 ä des Gesetz¬
entwurfs der Ausdruck: „unterirdischbetriebene Mühlsteinbrüche"ersetzt durch „Basaltlavabrüchc",
da die Basaltlaua ausschließlichdas Mineral bildet, aus dem die Mühlsteine hergestelltwerden,
Diese Gesetzesänderungempfiehlt sich auch noch aus dem Grunde, weil schon seit langer Zeit aus
der gewonnenenBasaltlava nur zum geringstemTheile Mühlsteine, zum überwiegenden Theile aber
andere Produkte, Werksteine, Treppenstufenund dcrgl. hergestelltwerden.

IV. Eine besondere Berücksichtigungerfordern sodann noch die linksrheinischenDach-
schicferbrüche. Wenn diese in § 214 a, a. O. den Traß- und Mühlsteinbrüchen in rechtlicher
Beziehung ganz gleichgestelltwerden, so entsprach dies zwar den beim Erlaß des Allgemeinen
Berggesetze noch obwaltenden einfachen Verhältnissen. Dieser Rechtszustandist aber in Folge des
eingetretenenUmschwungs nicht mehr haltbar.

Der Dllchschieferbergbau in der Gifel und auf dem Hunsrück — die Gewinnung des
sogenannten Moselschiefers — ist zur Zeit in sehr erfreulichem Aufschwung begriffen, wie die oben
gemachten Angaben über Zahl und Umfang der dabei jetzt schon vorhandenen größeren Betriebe
erkennen lassen. Diese aufsteigende Entwicklung nach Möglichkeit zu fördern, ist aber umsomehr
als eine natürliche und dringlicheAufgabe der Gesetzgebung anzusehen, als es sich dabei um die
Erschließungweiterer Quellen des Wohlstandes und der Vermehrung der Arbeitsgelegenheit für
wirthschaftlich ungünstig gestellteTheile des Staatsgebiets handelt, deren Hebung schon seit längerer
Zeit den Gegenstand besondererFürsorge der Staatsregierung gebildet hat.

Es kommt nun aber namentlich darauf an, dem linksrheinischen Dllchschieferbergbau die
Entwicklungzu größeren, planmäßig geleiteten Betrieben in noch weiteremUmfange zu ermöglichen,
da nur in solchen ein gleichmäßiggutes Produkt in den verschiedenen Sorten, welche die mannigfachen
Verwendungsarten erfordern, hergestellt und dauernd zum Absätze bereit gehalten werden kann.
Zn diesem Behufe bedarf es aber, abgesehen von der bereits besprochenenbesseren Ordnung der
Arbeiterverhältnisse,erleichternder gesetzlicher Vorschriften noch in mehreren anderen Beziehungen.

1. Das wesentlichsteHcmmniß einer gesunden Weiterentwicklungdieser Betriebe war
bisher darin begründet, daß der Besitzer einer Dachschiefergrubekeine, ein fremdes Grundstück
oder eine fremde Schiefcrlagerstätte (sog. Richt) berührende unterirdischeArbeit vornehmen darf,
so lange er nicht die ausdrückliche Erlaubniß der betreffenden Besitzer erhalten hat. Bei der
gewöhnlich großen Zahl dieser anderen Besitzer findet sich aber fast immer der eine oder andere,
der die Durchfahrung seines Grundstücks oder seiner Richt entweder überhaupt nicht oder nur
gegen unerschwingliche Gegenleistungen gestatten will. Ohne Benutzung oder Berührung fremden
Grund- oder Lagerstätteneigenthums ist aber eine planmäßige Dnchschicfergewinnuugnur in
seltenen, besonders günstig gearteten Fällen durchführbar. Es empfiehlt sich daher, die
Bestimmungen der Z§ 60—63 des Allgemeinen Berggcsetzesüber das Hülisbaurecht auch auf
den Rheinischen Dachschicferbergbau entsprechend anwendbar zu machen.

2. Eine weitere Erschwerung findet die Entwicklung des linksrheinischenDachschiefer-
bergbllus dadurch, daß ihm die Benutzung fremder Grundstückeüber Tage gegen den Willen ihrer
Besitzer gänzlichversagt ist. Zwar wird der Besitzer einer Dachschiefergrube in der Regel in der
Lage sein, über den unmittelbar über seiner Lagerstätte belegenen Grund und Boden zu verfügen,
denn entweder ist er gleichzeitigauch dessen Eigenthümer, oder er kann sich beim Erwerb der
Berechtigungzum Abbau der Schieferlagerstättevon dein Grundbesitzerzugleich auch die Benutzung
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der Oberfläche für seine Vetriebszweckesichern. Er bedarf aber auch, namentlich im Fall des
Großbetriebes, der Benutzung der außerhalb seines engeren Grubenfeldes belegenenGrundstücke,
namentlichzur Herstellung von Verkchrsanlagen im weiteren Sinne, Wegen, Eisenbahnen,Kanälen;
ferner zur Herstellung von Wasserläufen jeder Art und von Hülfsbauen, Häusig wird er erst,
durch die Herstellung einer solchen Anlage die Möglichkeit gewinnen, seine Produkte überhaupt
in den Verkehr zu bringen. Die Einräumung einer Enteignungsbefugnißin dem in § 214o unter Nr. 3
dieses GesetzentwurfsvorgesehenenUmfange liegt daher im dringenden Interesse dieses Bergbaus.

3. Wird aber dem Besitzereiner Dachschiefergrubedas Hülfsbaurecht und die Befugniß
zur Zwangsenteignung in dem angegebenenUmfange eingeräumt, so wird ihm hinwiederum als
Korrelat dieser Berechtigungenauch die unbedingte Haftung für den dem Grundeigenthume durch
den Abbaubetrieb zugefügten Schaden, wie sie im 2, Abschnitt des 5. Titels des Berggesetzes
ausgesprochenist, aufzuerlegen sein,

4. Der Betrieb der Dachschiefergrubenunterscheidetsich, was seine Gefährlichkeit und
die Nothwendigkeiteiner geregelten Aufsicht durch die Bergbehörde anbelangt, gegenwärtig kaum
mehr von den sonstigen bergbaulichenBetrieben; wegen der durch die eigenthümlichen Vesitz-
verhaltnisse bedingten Lage der eng aneinander grenzendenBetriebe ist er sogar theilweisenoch
gefährlicher,wie mancher andere Bergwerksbetrieb. Es ist daher nothwendig, der Bergbehörde alle
gesetzlichenMittel zur Durchführung einer sachgemäßen und wirksamen Aufsicht an die Hand zu
geben; zu diesem Zwecke ist auch die Ausdehnung der dem Bergwcrksbesitzernach den W 66—79
des Allgemeinen Berggesetze der Bergbehördegegenüber obliegenden Verpflichtungenauf den links¬
rheinischen Dachschieferbergbauin § 214 o des Gesetzentwurfs unter Nr. 2 vorgesehen worden.

In Folge der Ausdehnung der im Vorstehendenunter IV Nr. 1—4 erwähnten berg<
rechtlichen Bestimmungen auf diesen Bergbau erlangt derselbeim Wesentlichendie gleiche rechtliche
Stellung, wie sie durch frühere Gesetze schon für andere Zweige des sog. Grundeigenthümer¬
bergbaus geordnet worden ist; vergl, u. a, Gesetz vom 22. Februar 1869, die Rechtsverhältnisse
des Stein- und Braunkohlenbergbaus in den ehemalsKöniglich Sächsischen Landestheilen betreffend
(G. S. S. 401); Art. XII—XIII der Königlichen Verordnung vom 8. Mai 1867, die Einführung
des Allgemeinen Berggesetzes in das Gebiet des vormaligen Königreichs Hannover betreffend
(G. S. S. 601); Gesetz vom 14. Juni 1895, die Ausdehnung verschiedenerBestimmungen des
AllgemeinenBerggesetze auf den Stein- und Kalisalzbergbauin der Provinz Hannover betreffend
(G. S. S. 295).

Es verdient ferner hervorgehobenzu werden, daß der linksrheinischeDachschieferbergbau
durch die vorgeschlagenenGesetzesänderungennicht etwa in eine rechtliche Sonderstellung gelangen,
sondern vielmehr der Rechtslage des rechtsrheinischenDachschieferbergbausnur näher gebracht
werden wird. Denn entweder gehört der Dachschiefer in den rechtsrheinischen Landestheilen, wie
w ehemaligen Herzogtum Nassau, auf Grund der noch geltendenGesetzgebung zu den verleihbaren
Mineralien (vergl. Art. II der Einführungsverordnung vom 22. Februar 1867, G. S. S. 237),
oder die Berechtigung zur Gewinnung derselbenist hier fast in allen Fällen unter der Herrschaft
der früheren Gesetzgebungim Wege der bergrcchtlichenVerleihung erworben worden. In dem
einen wie in dem anderen Falle unterliegt also der rechtsrheinische Dachschieferbergbaubereits den
Bestimmungen des Allgemeinen Berggesetze (vergl. auch 8 222 K. 1.), welchem Nechtszustande
letzt auch der linksrheinischeDachschieferbergbau näher gebracht werden soll.

V. Bei der vielfach weitgehendenZersplitterung der Besitz- und Eigenthumsverhältnisse
an den im 8 214 benannten Brüchen und Grube» hat sich der Mangel einer gesetzlichen
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Bestimmung über die Vertretung mehrerer, einen Bruch oder eine Grube gemeinschaftlich
betreibenderPersonen sehr fühlbar gemacht. In § 214ä des Entwurfs wird daher, im Anschlüsse
an die Vorschrift des § 134 des Allgemeinen Verggesetzes, eine diesen Mangel behebende
Bestimmung getroffen, wie sie auf Grund der unter IV angeführten Gesetze auch schon für andere
Zweige des Grundeigenthümerbergbausbesteht.

VI. Der Inhalt des Artikels II des Entwurfs rechtfertigtsich durch den späteren Beginn
der Geltung der in Rede stehenden Vorschriften der Novelle vom 24. Juni 1892 (G. S. S. 131).

Beglaubigte Abschrift.

Auf den Bericht des Staatsministeriums vom 7. Januar d. Is. ertheile Ich hierdurch
Meinem Minister für Handel und Gewerbe die Ermächtigung, den nebst Begründung hier wieder
angeschlossenen Gesetzentwurf,betreffendAusdehnung verfchiedenerBestimmungen des Allgemeinen
Verggesetzes vom 24. Juni 1865 auf die Dachschiefer-, Traß- und Bafaltlaoabrüche in den links¬
rheinischenLandestheilen, dem Provinziallandtag der Nheinprovinz zur Begutachtung vorzulegen.

Berlin, den 10. Januar 1899.
gez. Wilhelm ».

ggez. Brefeld.
An das Staatsministerium.

Anlage 25.
Düsseldorf, den 28. Dezember 1898.

Euer Hochwohlgeboren

weiden darüber unterrichtet fein, daß die drei großen industriellen Vereine:
die nordwestliche Gruppe des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller,
der Verein deutscher Eisenhüttcnleuteund
der Verein zur Wahrung der gemeinsamen wirthschaftlichen Interessen in Rheinland und

Westfalen
sich für die Veranstaltung einer Industrie-Ausstellung für Rheinland, Westfalen und benachbarte
Bezirke im Jahre 1902 in etwa demselben Umfange, wie bei der 1880er Ausstellungausgesprochenhaben.

Die genannten Vereine sind davon ausgegangen, daß es bei der hohen Entwickelungder
Industrie seit 1880 sehr erwünscht und für alle Beuülkerungskreisc unserer Provinzen von eminentem
Vortheile sein muß, wieder einmal eine Zusammenstellung alles dessen zu veranstalten, was seit
jener Zeit Hervorragendes geleistetworden ist. Viele industrielleWerke sind seither entstanden und
streben danach, mit den älteren in Wettbewerb zu treten; ihnen ist es ein Bedürfniß, ihre Leistungen
in einer Ausstellungzu zeigen, um ihre Ebenbürtigkeitzu beweisen und einen Vergleichzu ermöglichen,
der für alle Interessenten belehrend und aufmunternd wirken muß. Den älteren Werken aber liegt
daran, darzuthun, welche Fortschritte sie in den letzten Jahrzehnten gemachthaben.

Es bedarf wohl kaum einer Erwähnung, daß eine Ausstellung für Industrie und Gewerbe
gerade in den bedeutendstenProvinzen der Monarchie einen gewaltigenAufschwung des gesummten
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Verkehrsund des geschäftlichenLebens mit sich bringen, und daß sie für alle Zweige der Bevölkerung
unserer Provinzen mehr oder weniger Nutzen im Gefolge haben wird. Es liegt daher zweifellos
im Interesse unserer Provinzen, ein solches Unternehmen,das am besten geeignet ist, die großartige
Entwickelungihrer Industrie«:« aller Welt vor Augen zu führen, nach besten Kräften zu fördern.

Die 1880er Ausstellung hat gezeigt, daß die Industrie- und Gewerbcausstcllung eine
wesentlicheHebung und Förderung erlangt durch Anglicderung einer bedeutsamenKunst- und
Kunstgewerbe-Ausstellung.

Die DüsseldorferKünstlerschaft hat daher cinmüthigbeschlossen, mit der geplanten Industrie¬
ausstellung eine große deutsch-nationaleKunstausstellungzu verbinden, wobei sie den Wunschzu
erkennen gegeben hat, daß das Kunstausstcllungsgcbäudcdauernd erhalten bleiben «lochte, um darin,
ähnlich wie es in Müncheu und Berlin geschieht, später größere periodischeKunstausstellungen
zu veranstalten.

Die Stadt Düsseldorf hat in der letzten Stadtverordnetensitzung, die mit einem Kosten-
aufwande von 1120 000 Mark verbundene Herrichtung eines für die Ausstellung geeigneten etwa
145 Morgen großen Terrains an der Golzheimer Insel beschlossen unter dem Vorbehalt, daß bis zum
1. April n. I. der zur Veranstaltung der AusstellungerforderlicheGarantiefonds gezeichnet wird.

Nach den von dem Herrn Architekten v. Abbema aufgestelltenPlänen, in denen nur auf
die allernothwendigstenBedürfnisseRücksicht genommen ist und die nur eine Bebauungsfläche von
6300 yin vorsehen, stellt sich der Preis des Kunstausstellungsgebäudesauf etwa 600000 Mark.

Wollte man diesen Betrag von vornherein mit in die Kosten der Ausstelluug einrechnen,
so würde sich die Finanzirung des Unternehmens wohl nicht durchführen lassen. Die Kosten
derselben werden ohnedies schon voraussichtlich sehr hoch, da für alle Bauten und Anlagen erheblich
mehr aufgewendet werden muß als früher und es außerordentlicher Anstrengungen bedürfen
wird, um der Ausstellung bei den erhöhten Ansprüchen der Jetztzeit die nöthige Anziehungskraft
zu geben. Es ist deshalb auch kaum auf einen so hohen Ueberschuh zu rechnen, wie ihn die
1880er Ausstellung gebracht hat, und darum ist beabsichtigt, ähnlich wie bei der früheren Aus¬
stellung, wiederum zwei Garantiefonds zu bilden, wovon der erste von wenigstens 400 000 Mark
ganz eingezahltwerden und gewissermaßen als tanä« xerän betrachtetwerden müßte. Der zweite
Garantiefonds, für den ein Betrag von weit über 1000 000 Mark angenommen werden muß,
soll erst dann in Angriff genommenwerden, wenn der Garantiefonds I nicht ausreicht.

Die Aufbringung dieser Garantiefonds macht erhebliche Schwierigkeiten, und nur von
dem Gelingen der Finanzirung hängt nun das Zustandekommender geplanten Ausstellung ab.

Die Stadt Düsseldorfhat für das Terrain, welches sie für das Kunstausstellungsgebaude
als Vaugrundstückerwerben und überlassenmuß, wenigstens 600 000 Mark aufzubringen, so daß
ein weiterer erheblicherZuschuß von ihr kaum erwartet werden darf. Dennoch soll der Antrag
an die Stadt gestellt werden, den aus früheren Ausstellungen noch vorhandenen Fonds von
70000 Mark auf 100000 Mark zu komvlettirenund diesen Betrag für den Garantiefonds I zur

Verfügung zu stellen. ^ . . r<- . «,
Weitere namhafte Beiträge für diesen Fonds sind wohl nur von den mteresstrten Pro¬

vinzen Rheinland und Westfalen zu erhoffen, und so gestatte ich mir als Vorsitzenderdes pro¬
visorischen Ausstellungscomitäsheute an Euer Hochwohlgeboren die ergebensteBitte zu richten,

bei dem Provinzialausschuß bezw. dem hohen Provinziallandtage eine
Summe von 100000 Mark als Beitrag für den Garantiefonds I der für
1902 in Düsseldorf geplanten Ausstellung gütigst beantragen und befür¬
worten zu wollen.
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Ich gestatte nur dabei zu bemerken, daß ich einen ähnlichen Antrag an den Herrn
Landeshauptmann von Westfalen gestellthabe.

Wie erwähnt, ist das Zustandekommen der Ausstellungdurch das Aufbringen des Garantie¬
fonds bedingt, und besondershängt es von der Zeichnungdes Garantiefonds I ab, ob der Wunsch
der Künstlerschaftnach einem AusstellungsgebäudeAussicht auf Verwirklichunghat.

Das deutsche Kunstgebiet ist bekanntlichgeographischgetheilt in den Osten mit Berlin,
den Süden mit München und den Westen mit Düsseldorf.

Visher ist es, mit Ausnahme von 1880, nur möglich gewesen, in einzelnenStädten
Rheinlands und Westfalens lokale Ausstellungenin engstem Rahmen zu veranstalten, Von deu
geuannten KunstgebietenDeutschlands ist der Westen bisher allein ohne ein großes Kunstaus¬
stellungsgebäudegebliebenund daher nicht in der Lage, die Schöpfungen der gefammten deutschen
Kunst und an erster Stelle in umfassender Weise die Werke seiner Künstler großen Kreisen vor
Augen zu führen und auf diese anregend und fördernd zu wirken. Die rheinisch-westfälifche Künstler¬
schaft betrachtet den Besitz eines großen dauernden Kunstausstellungsgebäudesgeradezu als eine
Existenzfrage und empfindet es schmerzlich,daß sie ohne dasselbe ihren Beruf, der nach jeder
Richtunghinentwickelten und geistig so hoch stehenden Bevölkerungein unschätzbares Bildungsmaterial
zuzuführennur unzureichend erfüllen kann. Auf auswärtigen Ausstellungenwerden die Schöpfungen
der DüsseldorferKünstler nur vereinzelt zugelassen und in nicht wirkungsvoller Weise zur Aus¬
stellung gebracht, ein Umstand, der wesentlich dazu beigetragen hat, daß die rheinische Kunst außer¬
halb schief beurtheilt wird, daß sie mehr oder weniger in Verruf gekommen ist. Ihr Wunsch ist
daher wohl berechtigt, eine ihrer würdige Stufe einzunehmen und damit ihren fördernden und
bildenden Einfluß in Rheinland und Westfalen, wie im ganzen Reiche ausüben zu können, und
die ganze Provinz muß daran ein Interesse haben, der rheinischenKunst zu der ihr gebührenden
Stellung zu verhelfen.

Euer Hochwohlgeboren werden, glaube ich, meiner Ansicht beipflichten, daß es geradezu
Pflicht der Provinz ist, ein Unternehmen, welches von den erwähnten großen Vereinen, den Trägern
und Repräsentanten des gefammten Handels- und Industrielebens der Provinzen und der Künstler¬
schaft ins Leben gerufen ist und eine weit über die Grenzen des Vaterlandes hinaus reichende
Bedeutung erlangen wird, thatkräftig zu fördern, zumal die erbetene Summe in keinem Verhält¬
nisse steht zu den materiellen Vortheilen, welche die Provinzen aus diesem Unternehmen berechtigter
Weise erhoffen dürfen.

Aus gleicher Veranlassung haben andere Staaten ihre Ausstellungen durch namhafte
Subventionen gefördert in der richtigen Erkenntniß, daß alle Kreife ihrer Bevölkerung von dem
Aufschwüngedes Verkehrs Nutzen ziehen werden.

GenehmigenEuer Hochwohlgeboren die Versicherungder vorzüglichsten Hochachtung,womit
ich die Ehre habe zu sein

Euer Hochwohlgeboren
sehr ergebener

An H- 6"eg-
den Landeshauptmann der Nheinprovinz, Reimer K°mm°rzi°nr°th.

Herrn Geh. Ober-Negierungsrath Dr. Klein,
Hochwohlgeboren

Düsseldorf.
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Anlage 2K.

Bericht und Autrag
des Provinzilllausschusses,

betreffend

den Erlaß eines Reglements über die Aufnahme nnd Entlassung der der Fürsorge
des Rheinischen Provinzial- (uud Landarmen-) Verbandes anheimfallenden Geistes¬
kranken, Idioten, Epileptischen, Taubstummen und Blinden, in und aus öffentlichen
und privaten Anstalten, sowie über die Einrichtuug, Leitung und Beaufsichtiguug der

Rheinischen Provinzial-Heil- uud PfKge-Austalten.

Es hat sich die Nothwendigkeitergeben, die vielfach beschlossenen Abänderungen der
Irrenanstalts-Neglemeuts und die zerstreutenVorschriftenüber die Aufnahme und Entlassung der
unter das Gesetz vom 11. Juli 1891 fallenden Hülfsbcdürftigen, wie über die Verfassung und
Einrichtung der Rheinischen Provinzial-Irrcnanstaltcn in einem einheitlichen Reglement zusammen¬
zufassen.

Die in Betracht kommenden Bestimmungen sind gleichzeitigeiner Neubearbeitungunter¬
zogen und einer eingehendenBegutachtungder Irrcncmstaltsdircktorenund Sachverständigenunter¬
worfen worden.

Der hiernach aufgestellte Reglements-Entwurf, auf dessen ausführliche Begründung im
Einzelnen zu verweisen ist, wird mit dem Antrage vorgelegt:

„Der Pruviuziallandtag wolle dem beiliegenden Reglement seine Genehmigung,
ertheilen".

Düsseldorf, den 9. August 1898.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann,
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Megle
über die Aufnahmeund Entlassungder der Fürsorgedes RheinischenProvinzial-
Taubstummenund Blinden in und aus öffentlichenund privatenAnstalten,sowie

und Pstege-

Tert des Keglements.

An Stelle

». des Reglements über die Leitung und Verwaltung der in der Rheinprovinz vor¬

handenen Provinzilll-Irren-Hcil- und Pflcgecmstaltcnvon, -^-^W"b« ^8W_31. ^nli 1891
und der von dem 40. Provinziallandtage hierzu beschlossenenAbänderungen;

d. der Bestimmungenfür die Provinzial-Iricnanstalten, betreffend die Aufnahme, Ent¬
lassung lc. der nicht unter das Gesetzvom 11. Juli 1891 fallendenGeisteskranken,
vom 10. Dezember1892
und der vom 39. und 40. Provinziallandtagehierzu beschlossenenAbänderungen;

e. des Reglementsüber die Ausführungdes Gesetzes vom 11. Juli 1891 (G.«S. S. 300)
10. Dez em ber 1892
18. Februar 1893

und der vom 39. und 40. Provinziallandtagehierzu beschlossenenAbänderungen
tritt folgendes:
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ment
(und landarmen-)Verbandes anheimfallendenGeisteskranken,Idioten, Epileptischen,
über die Einrichtung,Leitung und Beaufsichtigungder RheinischenProvinzial-Heil«
anstauen.

Kegritndung.

Einleitung.

Nachdem Se. Excellenz der Obcrpräsident der Nhcinpruvinz durch Schreiben vom
6. August 189? dem Landeshauptmann mitgetheilthatte, daß die Herren Minister gelegentlich
der Genehmigungder von dem 40. Rheinischen Provinziallandtage beschlossenenAbänderungender
(auf Seite 360 aufgeführten)Irren- «. Reglementseine Weitcrc Abänderungdieser Reglements —
und zwar der Bestimmungenüber die Entlassung durch Einfügung von Vorschriftendarüber,
wann die Entlassung erfolgenmüsse - für erforderlich erachtet hätten, mußtees als ein Bedürfniß
anerkannt werden, mit dieser nicht zu vermeidendenabermaligenAbänderung dieser Reglements
eine Neubearbeitung zu verbinden.

Die zahlreichen, im Laufe der Zeit ergcmgenenErgänzungenund Zusätzezu den einzelnen
Bestimmungenhaben nicht nur für die mit der täglichen Handhabung befaßten Verwaltungen
der Provinz, sondern auch vor Allem für die auf die zerstreutenBekanntmachungenin den
Amtsblättern'angewiesenen Kreis- und GemeindeverwaltungenSchwierigkeitenin der Beherrschung
des Gegenstandes,sowieZweifel in der Auslegunghervorgerufen.

Diese Erfahrung, wie auch der Umstand, daß die seitwärts unter a-u genannten, am^N«lag^
Schluß im vollen Wortlaut abgedruckten Ordnungen in ihren rechtlichen und thatsächlichen Unter¬
lagen vielfach in einander greifen, ja in ihren einzelnenVorschriftensich mehrfach wiederholen,
hat zu ihrer Zusammenfassung in ein einziges Reglement geführt. Es ist dadurch der
doppelte Vortheil besserer Ucbersichtlichkeitund größererKlarheit angestrebt.

Bei den einzelnen Paragraphen ist, soweit nicht Neues geschaffenist, auf die entsprechenden
Paragraphen der alten Bestimmungenverwiesen.

Wo dies dem angedeutetenZweck förderlichwar, ist in der Fassung nicht angstlichan
dem alten Wortlaut festgehalten.

i<;
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Reglement
über die Aufnahme und Entlassung der der Fürsorge des RheinischenProvinzial- (und Land¬
armen-) Verbandes anheimfallendenGeisteskranken,Idioten, Epileptischen, Taubstummen und
Blindeu in und aus öffentliche»nud private» Austalteu, sowie über die Einrichtung, Leitung

«nd Beaufsichtigungder RheinischenProuiuzial-Heil- und Pflegeanstalten.

Orster Abschnitt.
Aufnahme und Entlassung uou Geisteskranken, Idioten, Epileptische».Taubstumme»»nd

Minden in und aus öffentlichen«nd privaten Anstalten.

I. Umfang und Art der Fürsorge.
8 1.

Der Land armcnverb and der Nheinpruvinz trifft auf Grund gesetzlicher Verpflichtung
Fürsorge für Bewahrung, Kur und Pflege der Geisteskranken, Idioten, Epileptischen, Taub¬
stummenund Blinden in geeignetenAnstalten, soweitdiese Personen:

Ä, hülfsbedürftig im armenrechtlichcn Sinne und von einem RheinischenOrts-
armcnvcrbandoder dem RheinischenLandarmeiwerbaudgesetzlich zu unterstützensind und

d. der Anstaltspflege bedürfen,
(Gesetz vom 11. Juli 1891, G.-S. S. 300,)

8 2.
Außerdembringt der Provinzialverband, soweitRaum verfügbar ist, auch solche Geistes¬

kranke, Idiote, Epileptische, Taubstummeund Blinde in geeignetenAnstalten unter, welche
a. nicht hülfsbeoürftigim armenrechtlichen Sinne sind, dagegen der Anstaltspflegcbedürfen;
d. weder hülfsbeoürftigim armenrechtlichen Sinne sind, noch der Anstaltspflegcbedürfen,

dagegen bildungsfähigsind und sich noch in jugendlichem Alter befinden (§8 10 und 11).
Provinzilllangehürige*)werden vor Auswärtigen berücksichtigt.

*) (8 5 der Prouinzialordnung vom 1. Juni 1887, 8 6 der Kreisordnung vom 30. Mai 1887 und
Gesetzvom 30. Juni 1884, betreffend die Bestimmung des Wohnsitzesim Sinne der Rhein. Gem.-Verf.-Gesetze.)
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Begründung.

Die Ueberschrift ergiebt sich aus der Zusammenfassungder zuvor unter»—o genannten
Reglementsund Bestimmungen.

Sie schließt sich in ihrem Wortlaut thunlichstder Ucberschrift der ministeriellen Anweisung
vom 20. September 1895 (M,°Bl. S, 272)

„über die Aufnahme und Entlassung von Geisteskranken,Idioten und Epileptischen
in und aus Privat-Irrcncmstaltcn, sowie über die Einrichtung, Leitung und
Beaufsichtigungsolcher Anstalten"

cm.

Zu 8 1.
(Zu vergl. 8 1 des AuMhrungs-Neglements — Seite 2 oben unter « —.)

Der 8 1 sucht (im Gegensatz zu 8 2) die gesetzlichenVerpflichtungen des Lcmdarmen-
verbandesbestimmtzu umgrenzen.

Die gesetzlichenBegriffe der „Hülfsbedürftigkeit"und „Anstaltspflegebedürftigkeit"sind
durch die Rechtsprechungdes Bundesamts für das Heimathswesenfestgestellt.

Danach liegt „Hülfsbedürftigkeit"im armenrechtlichen Sinne bei demjenigenvor, welcher
keine ausreichendenverfügbaren Mittel zur Bestreitung der Kostenseines Unterhalts besitzt, so
daß zu diesem Zwecke ganz oder theilweise die öffentlicheArmenpflegeeintretenmuß; „Anstalts¬
pflegebedürftigkeit"(im Sinne des Gesetzesvom 11. Juli 1891) bei demjenigen, welcher durch
Geisteskrankheit, Idiotie, Epilepsie, Taubstummheit oder Blindheit (nicht etwa vorwiegend
durch andere Leiden) in einen solchen Zustand gerathen ist, daß sein Verbleiben in Fannlren-
verpflegung nicht angängig, vielmehr seine Bewahrung, Kur oder Pflege in einer für solche
KrankegeeignetenAnstalt nothwendig ist.

ZweifelhafteFälle gelangen im Wege des Verwaltungsstreitverfahrenszur Entscheidung.

Zu 8 2.
Hier werden (im Gegensatz zu 8 1) die von der Provinz freiwillig übernommenen

Leistungenangeführt, welcheaußerhalb des Nahmens der durch Gefetz auferlegten sogenannten
außerordentlichenArmenpflegeliegen.

Für die Gewährung dieser Wohlthaten ist nicht der armenrechtlicheGesichtspunktdes
Unterstützungswohnsitzes(8 1), sondern die Frage des gesetzlichenWohnsitzesin der Rhemprovmz
entscheidend(Schluß des Paragraphen).

Es handelt sich hier nicht um Förderung der Vortheile von Armenverbanden,sondern
der besonderenWünscheder Krankenund ihrer Unterhaltungspflichtigen.Daher ist, um die Pro¬
vinz vor Nachtheilenzu schützen, die Frage der Zahlungsfähigkeitbesonders zu prüfen. Ist die
Zahlungsfähigkeitfür eine ausreichende Zeit zweifelhaft,fo ist namentlichdann Vorsichtangezeigt,
wenn der Kranke im Falle der Verarmung von einem nichtrheunschen Orts- oder Landarmen-
verbande zu unterstützenwäre. Im Uebrigen wird auch künftig grundsätzlich die Fürsorge soweit

46*
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8 3.
Als geeignete Anstalten <M 1 und 2) gelten:
»,. die Anstalten des Provinzialverbandcs;
d. sonstige öffentlicheund private Anstalten, welche in ihrer Einrichtung und Leitnng

den Vorschriftender zuständigenstaatlichenAufsichtsbehördenund in der Behandlung
der ihnen znznwcisendcnPersonen den Anforderungen*)der Promnzialvcrwaltnug
entsprechen,

II. Aufnahme.

^. Aufnahme von Geisteskranken.

8 4.
Die Aufnahme von Geisteskrankenin eine Anstalt ist bei der Direktion der zustän¬

digen Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu beantragen.
Die Aufnahmebezirkeder einzelnen Provinzial-Heil- und Pflcgeanstaltenwerden von dem

Prouinzialausschuß festgestelltund durch den Landeshauptmann in den Amtsblättern öffentlich
bekanntgemacht.

8 5.
Dem Aufnahmeantragist beizufügen:
1. ein möglichstgenau beantworteter ärztlicher Fragebogen nach dem von dem

LandeshauptmannvorgeschriebenenFormular**)
— FragebogenL —.

Der Fragebogen muß die dem Arzt gemachtenMittheilungen einerseits und
dessen eigeneWahrnehmungenandererseitsbestimmt als solche erkennenlassen. Auch
ist der Tag der letztenUntersuchungsowie der Grund der Anstaltspflegebedürftigteit
ausdrücklichanzugeben.

Erfolgt die Aufnahme in einer Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt (für Privat-
anstalten siehe § 8), so kann die Beantwortung des Fragebogensdurch einen beamteten
Arzt (zuständigen Kreisarzt, ärztlichen Leiter einer öffentlichenIrrenanstalt oder psychia¬
trischenKlinik)seitens des Anstaltsdirektorsgefordert werden,falls nach dessen Urtheil
das von einem approbirten Arzt abgegebeneGutachten allein für eine Entschließung
über die Aufnahmenicht genügt;

*) Vergl. die Normatiuvorschriftendes 39. und 40. Provinziallllndtllgsfür die Irrenpfiegeanstalten
*) Kann von der Provinzialverwaltungzu Düsseldorf unentgeltlich bezogen werden.
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Begrü ndung,

als möglichzu gewähren sein, u. A. auch dann, wenn nicht der Kranke selbst, sondern dessen
UnterhaltungspflichtigeAngehörigeihren Wohnsitz in der Provinz haben, in welchem Falle der
Pflegesatzfür Rheinländer bezahlt wird.

Zu a) kommen u. A, auch Militärperfonen, sowie zur Beobachtung ihres Geistes¬
zustandesauf Ersuchen einer zuständigenBehörde oder kraft besondererVerträge mit Nachbar¬
staaten Ueberwiesene,

Zu d) besondersTaubstumme,Blinde und Epileptische,(nicht Geisteskranke)
in Betracht.

Zu 8 3.
Nach diesen Grundsätzen, welcheden Absichtendes Gesetzgebersentsprechen,ist stets

verfahren. Sie sind hinreichendwichtig,um ausdrücklichhervorgehobenzu werden.

Zus 4.
Abs. 1: Zu vergl. § 11 des Irrenanstalts-Neglements,

§ 3 der Ausnahmebestimmungen,
§ 3 des Ausführungs-Neglements.

Abs. 2: Als für die allgemeineKenntniß wichtighinzugefetzt.

Zu § 5.
Zu vergl. ß 13 des Irrenanstalts-Neglements,

§ 3 der Aufnahmebestimmungen,
§8 3, 4 des Ausführungs-Neglements.

Neu sind zu 1: Die Vorschriftenüber die Ausstellungdes iirzlichen Fragebogens.
Es wird für wünfchenswerthgehalten, die Beantwortung dieser wichtigsten

Unterlage in Zweifelsfälleneiner mit der Beurtheilung psychiatrischerAngelegenheiten
amtlich befaßten Stelle übertragen zu können.

Für die Privat - Irrenanstalten ist diese Vorschriftdurch die Mimsterml-An¬
weisung vom 20. September 1895 obligatorischdurchgeführt.

Neu ist ferner zu 2: Die der Regel nach verlangte Erkläruug der Ortspolizeibehürde,
daß polizeiliche Bedenkennicht obwalten. Zur thunlichstenBeseitigung des im Volke
vielfachnoch verbreitetenMißtrauens gegen die Irrenanstalten ist, abgesehen von den
zugelassenenAusnahmen, in denen die staatlichen Behördenohnehinmit der Angelegen¬
heit befaßt sind, die ständige Zuziehungder Polizei zu jeder Einlieferunggeboten.
„Zuständig" ist diejenigeMilitär- :c. Behörde, welcher die Fürsorge für einen Er¬
tränkten von Amtswegenobliegt.
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2. eine Erklärung der Ortspolizeibehörde, daß der Unterbringungin einer Anstalt
polizeiliche Bedenkennicht entgegenstehen.

Dieser Erklärung bedarf es nicht:
s,. wenn der Fragebogenvon einem beamtetenArzt ausgestelltist;
K. wenn der Aufnahmeantrag unmittelbar von einer zuständigenMilitär-, Justiz- oder

höheren Verwaltungsbehördegestelltwird;
3, sofern die Aufnahme ohne Inanspruchnahme der öffentlichen Armenpflege

erfolgen soll:
»,. eine amtlicheMittheilung der Ortspolizeibehördeoder der (im Falle des § 2 Abs, b)

zuständigen Behörde über die persönlichenund Vermögensverhältnisscdes Krankennach
Anleitung des beigefügtenMusters;

d. eine Verpflichtungserklärungdessen,der die Zahlung der Kostenan die Anstalt über¬
nimmt nach Anleitung des beigefügtenMusters;
sofern die Aufnahmeim Wege der öffentlichen Armenpflege erfolgensoll (§ 1),

ist gleichzeitig mit dem an die Anstaltsdirektionzu richtenden Aufnahmeantrage durch den die
AufnahmebeantragendenOrtsarmenverband — in Landkreisendurch Vermittelung des Kreisaus¬
schusses— ein möglichst genau beantworteterarmenrechtlicherFragebogen*) nach dem von dem
LandeshauptmannvorgeschriebenenFormular

— Fragebogen^, —
unmittelbar an den Landeshauptmann einzureichen.

In dringendenFällen kann die Aufnahmevorläufig auf Grund des beantwortetenFrage¬
bogens L unter der Bedingung sofortiger Nachlieferungder übrigen Unterlagen erfolgen.

8 6.
Die Direktionender Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten entscheidenüber die ihnen zu¬

gehendenAufnahmeanträgenach näherer Anleitung ihrer Dienstinstruktionund unter der Aufsicht
des Landeshauptmanns.

Eignet sich der Kranke nach dem Urtheile der Direktion besser zur Unterbringungin eine
Pflegeanstalt, oder bestehen Zweifel wegen der zu treffendenEntscheidung,so ist der Aufnahme¬
antrag mit begründetenVorschlägenalsbald dem Landeshauptmannvorzulegen.

Die Direktionensind verpflichtet.Kranke, welche ihnen auf Grund einer Verfügung des
Landeshauptmannsüberwiesenwerden, aufzunehmen.

Ueber die Aufnahmein das Vewahrungshaus bei der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt
zu Düren entscheidet in jedem Falle der Landeshauptmann,

s ?.
Von jeder Aufnahme oder Abweisung haben die Direktionender Provinzial-Heil- und

Pstegeanstaltendem LandeshauptmannAnzeigezu machen.
Außerdem haben sie sofort jede Aufnahme eines nicht entmündigtenKranken der zu¬

ständigen Staatsanwaltschaft, eines entmündigtenKrankendem zuständigenVormundschaftsgericht,

*) Kannvon der Prouinzial-Verwallungzu Düsseldorf unentgeltlichbezogen werden.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 26. 36?

Begründung.

Sollte in einem einzelnenFalle eine PolizeibehördeungerechtfertigtepolizeilicheBedenken
erheben, so ist dagegen die Beschwerdezuständigen Orts einzureichen. Die Aufnahmebraucht
dadurchnicht verzögertzu werden (vergl, den vorletztenAbsatz),

Der früher verlangte Geburtsscheinbei Militärpflichtigen ist hier fortgelassen,da er
schon im FragebogenH. verlangt wird und jedenfalls nicht als ein «»»eutiale eines Aufnahme-
antrages geltenkann.

Von VerschiedenenBearbeitern des Irrenrechts ist — zum Theil in sehr ausführlicher
Weise — der Versuchgemachtworden, den Kreis derjenigen Perfonen oder Behördenzu begrenzen,
die befugt fein sollen, einen Aufnahme-Antrag zu stellen. Bei genauerer Prüfung und an der
Hand der Erfahrung wird man aber zu dem Ergebniß gelangen, daß sich die als berechtigt
anzusehendenAntragsteller nicht erschöpfendaufführen lassen. Keinem, der sich eines hilflosen
Elenden annehmenwill, kann füglichdie Berechtigungdazu abgesprochenwerden, wenn er nur
die gesetzlichen und reglementarischenBeweisstückefür das Vorhandenfein der Anstaltspflcgc-
bedürftigkeitund Hülfsbedürftigkeitnachweist.

Zu § 6.
Zu vergl. § 11 des Irrenanstalts-Rcglcments,

§8 4, 5 der Ausnahmebestimmungen,
§ 5 des Ausführungs-Reglcments,

dazu die Beschlüsse des 40. Provinziallcmdtages.
Unter dem „Vewahrungshaus" ist die durch die erwähntenLcmdtagsbcschlüssegenehmigte

besondere Station für irre Verbrecher,sowie verbrecherischeund gefährlicheIrre verstanden. Es
ist aus naheliegendenGründe,: vorgezogen,einen auf „Verbrechen" und dergl. hindeutenden
Namen zu vermeiden.

Bei den Ucberweisungcndurch Verfügungdes Landeshauptmannsweidenselbstverständlich
die vorgeschriebenenAufnahmepapiereden Direktionen ebenfalls mitgetheilt. Handelt es sich
lediglich um eine Ueberweisungvon einer Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt in eine andere, so
bedarf es der Ausstellungucucr Aufnahmcvaviercnicht, sondernes genügt die Uebersendungder
Personalaktenund des Krankenjourualszur Einsichtnahme.

Zu 8 ?.
Zu vergl. 8 12 des Irrenanstalts-Reglemmts,

8 6 der Ausnahmebestimmungen,
8 5 des NusführnngsReglements,

dazu 88 8, 9 der ministeriellenAnweisungvom 20. September 1895.

^
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bei Kranken,welche auf Antrag einer Behörde aufgenommensind, der letzteren und bei Richt¬
preußen unter Angabe der Person oder der Behörde, welche die Aufnahmeveranlaßt hat, und des
Heimathsortes des Kranken der für die Ansialt zuständigen Landespolizeibehörde(Regierungs¬
präsidenten)mitzutheilen.

Bei Ortsarmen benachrichtigtder Landeshauptmann den Ortsarmenverband — in Land¬
kreisendurch Vermittelung des Kreisausfchusses— von der getroffenenEntscheidung.

8 8,
Für die von dem Landeshauptmann veranlaßten Aufnahmenund Ueberweifungenvon

Kranken in Privat-Irrenanstalten sind die für die letzteren ergangenen staatlichen Vor¬
schriften,*) fodann die mit diefen Anstalten seitens der Provinzialverwaltung getroffenen Ab¬
kommenmaßgebend.

Die staatlichenVorschriftenfür die Privat-Irrenanstalten *) finden ferner Anwendung
auf die Provinzial-Heil-und Pflegeanstalten hinsichtlichder zur Aufnahme freiwilliger Pen¬
sionäre erforderlichenUnterlagen.

L. Aufnahme von Idioten, Epileptischen. Taubstumme«und Minden.

§ 9.
Die Aufnahme von Idioten, Epileptischen,Taubstummen und Blinden in geeignete

Anstalten ist bei dem Landeshauptmann zu beantragen.

8 10.
Die Aufnahmebildungsfähiger taubstummer und blinder Kinder behufs Erziehung und

Ausbildung in einer Provinzial-Taubstummen- und Blindenanstalt erfolgt nach den für
diese Anstalten bestehenden besonderenReglementsund Aufnahmebedingungen,welchedurch dieses
Reglementnicht berührt werden.

8 11.
Im Uebrigenerfolgt die Aufnahmevon Idioten, Epileptischen,Taubstummenund Blinden

auf Grund der in 88 5 und 8 vorgeschriebenenAusweisemit der Maßgabe, daß an Stelle des
FragebogensL:

bei idiotischen und epileptischen Kindern (unter 16 Jahren):
der Fragebogen O»**)-

bei Idioten und Epileptischen über 16 Jahren:
der Fragebogen 02»-^.

bei Taubstummen und Blinden:
der FragebogenO**)

tritt.

Außerdem ist bei idioten, epileptischen,taubstummen und blinden Kindern (unter 16
Jahren) beizubringen:

ein möglichst eingehenderBericht des Lehrers über Schulbesuch,Befähigung und Führung;
der Geburtsschein;der Impfscheinund das Taufattcst.

*) M'.n.-Amveisungvom 20. September 1895 (Mn.-Vl. S. 272); Ergänzungserlaß vom 24. April 169«
(Min.'Nl. S. 104),

**) Kann von der Provinzialverwaltung zu Dusseldorf unentgeltlich bezogen weroen.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 26. 369

Begründung.

Es sind hier nur die Provinzialanstaltcngenannt, weil für die Privatanstalten die beson¬
deren Vorschriftendes § 8 Abs, 1 maßgebendsind. Danach haben auch diese Anstalten gemäß
den mit ihnen getroffenenAbkommenund den von ihnen übernommenen Verpflichtungendem
Landeshauptmannalle für einen geordneten GeschäftsverkehrselbstverständlichenAnzeigen zu machen.

Zu 8 8.
Zu vergl. die Begründungzu dem 8 7.
Für die außer den Provinzialanstalten bestehendenöffentlichen Anstalten (städtische,

St. Thomas zu Andernach,Departementalanstaltzu Düsseldorflc.), auf welche die ministerielle
Anweisungihrer Fassung nach keine Anwendungfindet, sind die eigenenStatuten und Verfassungen
neben den mit der ProvinzialverwaltunggetroffenenAbkommen maßgebend.

Wegen der „freiwilligenPensionäre" in den Provinzialanstalten sind also die Nr, 1
und 2 des 8 16 der Ministerial-Anweisung,nicht aber die weiteren, nur für Privatanstalten
anwendbarenVorschriften zu beachten.

Zu §8 9 und 10.
Zu vergl. § 6 des Ausführungs-Neglements.

Zu 8 11.
Zu vergl. 8 7 des Ausführungs-Neglements.
Erfolgt die Aufnahmein eine Provinzial-Leil- und Pflegeanstalt— was abgesehen von

Epileptikernuerhältnißmäßigselten vorkommenwird —, so müssen die Formvorschriftendes § 5
°der § 8 Abf. 2 (init den aus diefen88 sich ergebendenAbweichungen),anderenfalls diejenigen
°es 8 8 Abs. 1 Anwendungfinden.

!'.
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8 12.
Auf Grund der eingereichten Urkundenentscheidetder Landeshauptmann nach Anhörung

eines Sachverständigen(in der Regel des zuständigen Anstaltsvorstandes)über die beantragte
Unterbringung; er bestimmt die geeignete Anstalt und trifft Anordnung über einen etwa erforder¬
lichenWechsel der Anstalt.

III. Ueberfiihrungin die Anstalt.

§ 13.
Die Ueberführungin die Anstalt darf, abgesehen von ganz dringendenFällen, erst statt¬

finden nach Genehmigungder Aufnahme durch die Direktion der Provinzial-Heil- und Pflege-
cmstaltoder durch den Landeshauptmann(§ß 6 und 12).

Falls die Zuführung nicht innerhalb 14 Tagen nach Zustellungder Aufnahmegenehmigung
erfolgt ist, bedarf es eines neuen Aufnahmeantrages(§8 4 und 5).

Die Uebeiführungin die Anstalt darf nur in den dringendstenFällen an Sonn- und
Feiertagen sowienach 8 Uhr Abends bewirktwerden.

Die Begleitung des Kranken durch Beamte im Dienstanzugeist unbedingt zu vermeiden;
dagegen ist die Mitgabe einermit den Verhältnissendes Krankengenau vertrauten Person erwünscht.

Alle Kranken sind in gehöriggereinigtemZustande der Anstalt zuzuführen,widrigenfalls
ihre Aufnahme abgelehnt werden, oder ihre Reinigung auf Kosten des Unterhaltungspflichtigen
erfolgenkann.

Kranke,welche an einer ansteckendenKrankheit leiden, könnenzurückgewiesenwerden.
Herrscht an dem Aufenthaltsorteeines Kranken eine gefährlicheEpidemie, fo kann für

die Dauer derselbendie Aufnahmedes Krankenversagt werden.

8 14.
Die im Wege der öffentlichenArmenpflegezu unterhaltendenKranken müssen bei der

Einweisung mindestens einen guten, der Jahreszeit entsprechendenAnzug besitzen. Der Anzug
muß bestehen aus mindestenseinem Hemde, einem Halstuch, einem Paar Strümpfen, einer Kopf¬
bedeckung, einem Schnupftuch;ferner bei Männern aus einem Rock oder einer Jacke, einer Weste,
einer Hose, einem Paar Schuhen oder Stiefel; bei weiblichen Kranken aus einer Jacke, einem
wollenenUnterrock,einem Rock,einer Schürze, einem Paar Schuhen. Die nicht in einem völlig
brauchbaren Zustande befundenen sowie die noch fehlenden Kleidungsstückewerden von der
Anstalt auf Kostendes ZahlungspflichtigenArmenuerbandeöbeschafft.

Dem letzterensteht es frei, an Stelle der vorgeschriebenenAusstattung einen Betrag
von 40 Mark an die Anstaltskassezu zahlen.

Dafür liegt der Anstalt die Verpflichtungob, wenn der Kranke wieder entlassen oder
in eine andere Anstalt versetzt wird, ihn mit einem der Jahreszeit entsprechendenordentlichen
Anzügezu versehen.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 26. 371

Begründung.

Zu 8 12.
Entsprichtwörtlichdem § 8 des Ausführungs-Reglements.

Zum.
Die in diesemTheil gegebenen Vorschriftenstellensich als innere Verwaltungsmahregeln

der Provinzialverwaltungfür die von ihr überwiesenenKranken dar und gelten für alle von der
Verwaltung benutztenAnstaltengleichmäßig.

Zu 8 13.
Zu vergl. 88 4, 5 der Ausnahmebestimmungen,

88 9, 10 des Ausführungs-Reglements.
Der neue Aufnahmeantragbedingt auch neue Aufnahmeunterlagen(§ 5).
Absatz 4 und 5 sind neu und entspringen einem praktischenBedürfniß; finden sich

ähnlichauch in andern Provinzial-Reglements.

Zu 8 14.
Wegen der nicht im Wege der Armenpflegezu unterhaltendenKranken(welche tue Pro¬

vinzialverwaltungsämmtlichin ihren eigenenAnstalten verpflegt) ist das Nöthige in dem zweiten
Abschnitt über die Provinzialanstaltenunter § 24 gesagt.

Im Uebrigen zu vergleichendie Beschlüssedes 40. Provinziallandtags zu 8 10 des
Ausführungs-Reglements.

Der vorletzte Absatz ist eingefügt,um den Anstaltenund Armenverbändeneine erweiterte
Bewegungsfreiheitin der Abwicklungder Einkleidungsangelegenheitzu bieten. Den Anstalten
steht es frei, falls ihnen dieser Weg angenehmer erscheint, den Armenverbändenetwa durch
Formular im einzelnen Falle die Zahlung der Pauschsummean Stelle der Gewährung der
Kleidungsstückezu empfehlen.

Der letzte Absatzbezwecktdie Verhütung von StreitigkeitenzwischenAnstaltenund Armen¬
verbändenbei Entlassungenund entspricht den armenrechtlichenGrundsätzenebenso, wie der Billigkeit,

Der nach den armengesetzlichenBestimmungen von dem unterhaltungspflichtigenArmen-
verband zu liefernde reglementsmäßigeAnzug (vergl. Entscheidungdes Bundesamts für das
Heimathswesen,Band XXIV, S. 130) geht in das Eigenthumder Anstalt über, ebenso der an
Stelle des AnzugeseingezahlteGeldbetrag von 40 Mark. Ob und in wie weit aus Villigkeitö-
rücksichtcn bei Todesfällen kurz nach der Einlieferung eine Erstattung erfolgen kann, muß im
Einzelfalleder Entscheidungvorbehaltenbleiben. 47'
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§ 15.
Die Transportkosten,welche durch die Ueberführungin die Anstalt sowie in Folge eines,

lediglichdurch personlicheInteressen des Pfleglings veranlaßten Wechselsder Anstalt entstehen,
fallen dem zur Zahlung der PflegekostenVerpflichtetenzur Last.

IV. Wegekosten.
8 16.

Für sämmtlicheim Wege der öffentlichen Armenpflege*) auf Grund diefes
Reglements zu unterhaltendenKranken betragen die von dem verpflichtetenArmenuerbcmdedem
Landarmenverbcmdezu erstattenden(s. g, Spezial- **) Wegekostenfür Person und Tag 0,90 Mark,
für die dem Bewahrungshaus (vergl, § 6) bei der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu Düren
überwiesenen Krankenjedoch für Person und Tag 1,50 Mark.

Bei Berechnungder Kostenwird der erste und letzte Tag der Verpflegung zusammen
als ein Tag gerechnet.

8 1?.
Die Abrechnungüber die Pflegekostenerfolgt zwischendem Landarmenverbandund den

Ortsarmenverbiindendurch Vermittelungder Kreise jährlich einmal am Schluß des Rechnungsjahres.
Während des Rechnungsjahresund zwar am Schluß eines jeden Vierteljahreshaben die

zahlungspflichtigenVerbände an den LandarmenverbandAbschlagszahlungenzu leisten.
Die Höhe dieserAbschlagszahlungenrichtetsich nach dem rechnungsmäßigenAbschlußdes

vorhergegangenenRechnungsjahresund wird den Kreisenvom Landarmenverbandmitgetheilt.

V. Entlassung.
8 18.

Ueber die Entlassung der in den Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten untergebrachten
Krankenentscheidet die Anstaltsdireltionunter der Aufsicht des Landeshauptmanns; über die Ent¬
lassung der in sonstigen Anstalten von der Provinzialverwaltung untergebrachtenKranken ent¬
scheidetder Landeshauptmann.

8 19.
Die Entlassungmuß erfolgen:
1. wenn der Krankenach dem Gutachten des leitenden Anstaltsarztes der Anstaltspflege

nichtmehr bedarf;
— der leitendeAnstaltsarzt ist dafür verantwortlich,daß kein Krankerlänger, als es
sein Gesundheitszustanderfordert,in der Anstalt zurückbehalten wird —;

2. wenn der gesetzlicheVertreter des Kranken (Vater, Ehemann,Vormund,Pfleger) oder der¬
jenige,welcherdie Pflegekostenbestleitet (Armenverband,Behörde, Privatperson),die Entlassungfordert.

*) Die außerhalb der Armenpflege (aus eigene« Mitteln :c.) von der Provinz verpflegten Kranlen
werden sämmtlichin den Provinzialanstalten unterhalten. Ueber die für diese zu zahlenden Pflegetosten daher
zu vergl. 8 25.

**) Für diejenigen Fälle, in denen außer den „Spezial"- auch die s. g. „General"-Kosten gesetzlich
berechnet werden lünnen (insbes. gegenüber den Landarmen des RheinischenLandannenuerbandes, unter gewissen
Voraussetzungen bei auswärtigen Armen «.), vergl. 8 25 unter IV.
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Zu 8 15.
Der Paragraph entspricht im Wesentlichendem § 11 des Ausführungs-Reglementsmit

der durch neuere Entscheidungendes Bundesamts für das HeimathswesengebotenenEinschränkung,
daß die durch Rücksichtender Verwaltung erforderlichen Versetzungeneinen Anspruch auf
Erstattung der Transportkostennicht zur Folge haben.

Sehr streitig ist die Frage der Verpflichtung zur Tragung der Kosten der Wicder-
einlieferungEntwichener. Im Zweifelsfallewerdendie Kosten,so lange der Entwichenenoch nicht
als entlassengilt (§ 20), von dem Provinziell-(Landarmen-)Verbände zu übernehmensein. Liegt
ein Verschuldendes Personals einer Pflegeanstalt vor, so hat letztere die Kostenzu tragen.

Zu § 16.
Zu vergleichen§ 12 des Ausführungs-Reglementsund die dazu ergangenenBeschlüsse

des 40. Provinziallandtageö.

Zu Z 17.
Entsprichtdem § 15 des Ausführungs-Reglements.

Zu § 18.
Zu vergl. § 14 des Irrcnanstalts-Neglements,

§ 15 der Aufnahme-Bestimmungen,
8 16 des Ausführungs-Reglements,

dazu die Beschlüsse des 40. Prouinziallandtages.

Zu 8 19.
An bestimmtenVorschriftenüber die Falle, in denen die Entlassung erfolgen muß,

fehlte es bisher. ^ ^ „ , .
Zu 1 ist der Fall des Aufhörms der gesetzlichen Voraussetzungder Unterbrmgungm

einer Anstalt behandelt. Alsdann muß die Entlassung alsbald erfolgen, ohne daß es dazu der
Zustimmungeiner Polizeibehörde,eines gesetzlichenVertreters oder des Landeshauptmannsbedarf.

Zu 2 handelt es sich um den Fall, daß die Entlassungvon gewisser Seite verlangt
wird So sehr es das Bestrebender Verwaltung ist, EntlassungsanträgenberechtigterVertreter
stattzugeben,so kann es doch Fälle geben, in denen eine vorbehaltlose Gewährung des Gesuchsdie
Verwaltung der grüßten Verantwortung aussetzen würde. Es sind deshalb hier geeigneteMaß¬
regeln vorgesehen. SelbstverständlicheVoraussetzungder Entlassung ist auch, daß der gesetzliche
Vertreter nicht durch entgegenstehenderechtlicheHindernissein seiner Vertretung beschränktist
(z- B. wenn der KrankeUntersuchungsgefangenerist).
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Wenn jedoch (in dem Falle zu 2) nach dem Ermessendes leitendenAnstaltsarztesder
Kranke voraussichtlichdurch die Entlassung in dem Fortgange seiner Genesunggeschädigt werden,
oder nach der Entlassung sich oder Anderen gefährlich sein würde, so kann die Entlassungdavon
abhängig gemachtwerden, daß sich der Antragstellerdurch eine amtlicheoder protokollarische Er¬
klärung verpflichtet,alle Verantwortung für die Folgen der ärztlichwiderrathenenEntlassungzu
übernehmen. Bei gefährlichen Kranken,die nicht in eine andereAnstalt übergeführt werden, muß
außerdem die Genehmigungder für ihren zukünftigen Aufenthaltsort zuständigen Ortspolizeibehörde
zu der Entlassungbeigebrachtwerden.

§ 20.
Zur Wiederaufnahmevon versuchsweiseentlassenenoder beurlaubten Krankenbedarf es

— unbefchadet der für Privatanstalten bestehenden Vorschriften(8 22) — nach Ablauf von drei
Monaten eines neuen Aufnahmeantrages. EntwicheneKranken gelten nach Ablauf von drei
Monaten als entlassen,sofern nicht die Entlassungfrüher verfügt wird (§ 18).

8 21.
Entlassungen'oder̂ Beurlaubungen sind den im 8 7 bezeichneten Stellen mitzutheilen.
Sofern die Abholung eines Kranken erforderlichist, sind die Betheiligten vorher recht¬

zeitig in Kenntniß zu setzen. Der Zahlungspflichtige(Armenverband, Behörde, Privatperson) hat
die Abholung innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach erhaltener Benachrichtigungzu bewirken,
widrigenfallsder Krankeihm auf seine Kostenzugeführtwird.

Die Abholungsoll nicht an Sonn- und Feiertagen stattfinden.

8 22.
Auf die von dem Landeshauptmann veranlaßten Beurlaubungen und Entlassungenvon

Krankenaus Privat-Irrenanst alten finden die Vorschriftendes § 8 Abs. 1 Anwendung.
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In den neueren Provinzial - Reglements ist auch die Entmündigung in einen Zu¬
sammenhangmit der vorliegendenFrage gebracht, indem folgendeBestimmungvorgesehenist:

Die Entlassung muh erfolgen, wenn ein Antrag auf Entmündigung des Kranken
endgültig abgelehnt oder die eingetreteneEntmündigung rechtskräftig wieder auf¬
gehobenist."

Eine solche Vorschriftaufzunehmen,ist vermieden. „Anstaltspflegebedürftigkeit"und recht¬
liche Verfügungsfähigkeitschließensich nicht aus; beide Begriffe stehenüberhaupt in keinernoth¬
wendigenWechselwirkung.*)Ein Entmündigter muß ebenso wenig in einer Anstalt leben, als
jeder Anstaltspfleglingentmündigt werden muß. Nach den z. Z. bestehendenVorschriftenund
nach der geübten Praxis wird die Entmündigungnicht ausgesprochen,so lange nach ärztlichem
AusspruchbegründeteAussichtauf Heilung besteht;falls in solchemFalle also von einem formell
Berechtigten ein Antrag auf Entmündigung gestelltwird, so wird dieser Antrag in der Regel
abgewiesenwerden. Alsdann müßte nach obiger Vorschriftdie Entlassungerfolgen,selbst wenn
der voraussichtlichbald wiederhergestellteKranke augenblicklich nach ärztlicheinUrtheil durch tne
vorzeitige Entlassung auf das Schwerstegeschädigtoder einstweilennoch sich selbst und anderen
gefährlich sein würde. Es ist einleuchtend,daß eine solche Neglementsbestimmungerheblichen
Bedenkenunterliegt, so sehr es erwünschtist, thunlichstumfangreicheRechtsgarantieenfür den
Schutz der Geisteskrankenzu schaffen,daß sie vielmehr unter Umständenunmittelbar gegen das
Gesetz vom 11. Juli 1891 zum Nachtheileeines der Anstaltspflegedringend Bedürftigen ver¬
stoßenkann.

Zu § 20.
Die Feststellungeiner bestimmten Grenze für die Zeitdauer der verfuchsweifen Entlassung

oder Beurlaubung war nothwendig.

Zu 8 21.
Zu vergl. § 14 des Irrenanstalts-Reglements,

§8 16 und 1? der Aufnahme-Bestimmungen,
8 16 des Ausführungs-Neglements. ^ « ^

Mit der Entlassungdes Krankenaus der Anstalt ist auch die Fürsorgepflichtdes Land¬
armenverbandesauf Grund des Gesetzes vom 11. Juli 1891 beendigt. Die Kostender Ruckre.se
fallen also dem zur Zahlung der PflegetostenVerpflichtetenzur Last.

Zu § 22.
Zu vergl. Begründung zu 8 8- ^ ^ . < ^. ,.^. ° .„
Wegen der Entlassung..freiwilligerPensionäre" (vergl. s « M. 2) findet ledlg rch 8 19

dieses Reglements Anwendung, welcher den Nestimmungendes ß 17 der Mmstenal-Anwe:sung
vom 20. September 1895 sinngemäßentspricht.

.) (Vergl. auch Entscheidung des Reichsgerichts in Cioilsachen V»nd 38 Nr. 50 S. 191 ff. und All¬
gemeine Zeitschrift für PsychiatrieVand 54, S. 727 ff.)
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Zweiter Abschnitt.
Einrichtung, Leitung nnl> Beaufsichtigungder UlMMsche»Provinzial Deil- und

Pstegeanstalten.

VI. Behandlungder Kranken.

8 23.
Die Behandlung der Kranken und die Aufrechterhaltungder Ordnung und Disziplin

unter dem Anstaltspersonal erfolgt nach den Vorschriften der Hausordnung und der Dienst¬
anweisungen.

Eine sorgfältigeund menschenfreundlicheBehandlungder Krankenauch in den fchwierigsten
Fallen, eine möglichstgeringe Beschränkungihrer Bewegungsfreiheitund eine ihren Fähigkeiten
und Neigungen entsprechendeBeschäftigungund Unterhaltung bilden die vornehmstenAufgaben
des Anstaltsdirektorssowieder ihm unterstelltenAerzte,der Beamten und des Pflege- und Dienst¬
personals.

Beschwerdenüber die ärztlicheBehandlung und die Pflege der Kranken sind an den
Landeshauptmannund weiter an den Provinzialausschuhzu richten.

8 24.
Für diejenigenKranken, welche ihre eigenenKleider tragen sollen/) sind dieselbennach

dem Stande und den Gewohnheiten sowie dem jeweiligen Krankheitszustandedes Kranken in
solcher Vollständigkeitmitzubringen und zu ergänzen, daß ein genügender Wechselmöglich ist.
Die Ergänzung der Ausstattung liegt dein zur Zahlung der WegekostenVerpflichtetenob; jedoch
hat die Anstaltsdirektiondas Recht, im Falle ungenügenderFürsorge die nöthigen Gegenstände
nach ihrem Ermessen auf Kosten des Unterhaltungspflichtigenzu bcfchaffen. Kleidungsstücke und
Gegenstände,welchenicht binnen 6 Monaten nach dem Austritt oder Tode eines Kranken von
den Angehörigenoder Erben abgeholt sind, werden Eigenthum der Anstalt.

§ 25.
Die Pflege der Kranken in den Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten erfolgt nach den

Etats theils in 4, theils (wo die I. und II. Klasse in Wegfall gebrachtist) in 2 Klassen:")

*) Wogen derjenigenKranken, die keine eigenen Kleidertragen, zu vergleichen 8 14.
") In letzteren:Falle werden (an Stelle der verbleibenden Klassen III und IV) unterschieden:Pensio¬

näre (,mt den verschiedenenPflegesätzen unter III und IV) und die von Armenverbändenganzoder theilweise
unterhaltenensonstigenKranken.
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Zur Ueberschrift des zweitenAbschnitts:
Die Bezeichnung„Provinzial-Heil- und Pflegcanstalt" unter Weglassungdes Wortes

(Prov.-) „Irren-" (Heil- und Pflcgcanstalt)ist gewählt, weil sich das Publikum noch vielfach
an diesem Namen stößt und weil nach den Beschlüssendes 40. Proviuziallandtages in der neu
zu errichtenden Anstalt zu Krefcldauf Grund autoritativer GutachtenGeisteskrankeund Epileptische
gemeinschaftlichbehandelt werden sollen, so daß also auf diese Anstalt jedenfalls der bisherige
Name nicht mehr ganz zutreffenwürde.

Zu 8 23.
Eine derartige allgemeineMittheilung über die maßgebendenGrundsätze ist nicht wohl

entbehrlich.

Zu 8 24.
Zu vergl. § 7 der Ausnahme-Bestimmungen.

Zu 8 25.
Zu vergl. 8 « der Aufnahme-Bestimmungen,Zn Klasse I und II ist die obligatorische

Entschädigungfür einen Pfleger, die bisher unter „Bemerkungen"aufgeführtwar, wegen der viel¬
fach dadurchbewirktenMißverständnissedort fortgelassenund dem Pflegesatzunmittelbar zugesetzt.

Im Ucbrigeuzu vergleichen Beschlüssedes 40, ProvinziallcmdtagcZ.

!,^
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Klasse

!!

III.

IV,

Pflegesatz
für den Tag und Kopf

für
Provinzial-
angchörigc
(vergl. 8 2 Anmerl. und

Bemerk, zu IV » u. « dss. ß).

für
Auswärtige

Hierfür
wird gewahrt

«. Äi, 9 — M.

4- „

2,50

a. 2,50 M.
für die

Insassen des
Bewah-

rungshlluses
(vergl. 8 6)
zu Düren

(vergl. Nemer
lung.)

5-

3-

Eine Wohnung zur
alleinigenBenutzung
des Kranken, ein eige¬
ner Pfleger und der
erste Tisch.

Die Kranken der
KlasseII haben ihr
Schlafzimmermit 2
bis 3 anderen Kran¬
ken derselbenKlasse
zu theilen;mit diesen
haben sie einen ge¬
meinsamen Pfleger
und erhalten den
zweitenTisch.

Die Kranken dieser
Klasse wohnen mit
passenden Kranken
zusammen und er¬
halten den dritten
Tisch,

Die Kranken dieser
Klasse wohnen in
größererAnzahlsta¬
tionsweise zusam¬
men, erhalten den
vierten Tisch und
werden von der An¬
stalt gekleidet.

Bemerkungen.

Zu I und II. AerztlicheBehandlung,Arznei,
Bäder, Wäschereinigungund Theilnahme
an den Anstaltsvergnügungensind im
Pstegesatzeeinbegriffen. Für sonstige
Bedürfnissez. B, Spazierfahrten, Wein
u. s. w., sowie zur Unterhaltung der
Kleidungsstücke ist bei Kranken der II.
und I. Klasse der Anstaltskasseeine
Summe als Privatkasse zu übergeben,
worüber alljährlich, auf Erfordern aber
auch öfter, Rechnunggelegtwird. So¬
fern ein zweiter eigener Pfleger ver¬
langt wird, sind für ihn von den Kranken
der KlasseI täglich 2 Mark zu zahlen.
Die Krankender KlasseII zahlen für
einen eigenenPfleger täglich1,50 Mark.

Zu III. Falls KrankendieserKlasseeine
Freistelle verliehen ist und die Ange¬
hörigen eine anständigeKleidung nicht
beschaffen können, werden diese Kranken
von der Anstalt gekleidet.

Zu IV «,, Für diejenigen Insassendes Be-
wahrungshauseszu Düren, deren Gene-
ralkosten(mit 1 M.) außer den Spezial-
losten (mit 1,50 M. — vergl. § 16 —)
zur Einziehunggelangenkönnen.
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Begründung.

<«-
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Klasse

IV.

Pflegesatz
für den Tag und Kopf

für
Auswärtige

Provinzial-
angchörigc

(vergl. § 2 Anmerk. und
Bemerk, zu IV 2 u. u dss, ß)

d. 1,50 M,
für Kranke
auf eigene

Kosten.

0. 1,35 M.
für arme

Kranke
(vergl, Bemer¬

kung),

2—M.

Hierfür

wird gewährt:
Bemerkungen.

Zu IVo, Für diejenigen Armen, deren
Generalkosten(mit 0,45 M.) außer den
Spezialkosten(mit 0,90 M. — vergl, ß
16 —) zur Einziehunggelangenkönnen.

Zu IV», und «. Für die auf Kosten
eines Armenverbandesverpflegten Kranken
ist nicht die Provinzialangehörigkeit(im
Sinne des Vordruckszu Spalte 2), son¬
dern die armenrechtlicheVerpflichtung eines
Rheinischen Armcnvcrbandesmaßgebend.

s 26.
Die Zahlung der Wegekosten der nicht aus öffentlichen Mitteln unterhaltenenKranken

hat für je ein Kalendervierteljahran die Anstaltskasseim Voraus zu erfolgen. Für angefangene
Kcilcudervierteljahrc ist zunächst der Rest im Voraus zu bezahlen.

Scheidet ein Kranker vor Ablauf eines Kalcndeivicrteljahresaus, so werden die voraus¬
gezahltenWegekostenvon dem auf das Ausscheiden,bei Todesfällen von dem auf den Sterbetag
folgendenTage ab zurückgezahlt.

Bei den aus Privatmitteln zu unterhaltendenKrankenist die Anstaltsdirektionberechtigt,
soferndie Zahlungsfähigkeitzweifelhaftist, die BestellunggeeigneterSicherheit zu verlangen.

8 27.
An Kranke der III. und IV. Klasse der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten können

ganze oder theilwciseFreistellen bewilligt werden und zwar sowohl für Kranke, welcheder
öffentlichen Armenpflegeanheimgefallensind, als auch für sonstige itrcmke nach Verhältniß ihrer
oder ihrer UnterhaltungspflichtigenAngehörigen gänzlicher oder theilweiserLeistungsunfähigkeit.
Die Bewilligungvon Freistellenfindet lediglich statt zu Gunsten solcher Kranken, welche in einer
Gemeinde der Rhcinproviuz ihren Wohnsitz (ß 2 Anmerkung) oder ihren Unterstützungswohnsitz
haben. Für noch im Dienste befindlicheMilitärpersonen, für Untersuchungs-,Strafgefangene
tonnen Freistellennicht bewilligtwerden.
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Zu § 26.
Zu vergl. §8 11 und 12 der Aufnahme-Bestimmungen.

Zu 8 27.
Zu vergl, § 13 der Aufnahme-Bestimmungen,

§ 14 des Ausführungs-Reglements.
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Freistellenwerden verliehen:
». behufs Beschleunigungder Anlieferung frischerErkrankungsfällezum Heilversuchauf

die Dauer von 3 Monaten.
Die Bewilligungerfolgt durch den Landeshauptmann. Voraussetzungist, daß

die Zuführung des Krankenin die Anstalt innerhalb der ersten 6 Monate nach dem
Beginn oder dem Wiederausbruchder Krankheiterfolgt ist und nach dem Urtheil des
AnstaltsdirektorsAussichtauf Heilung des Krankenvorhandenist;

d. im Interesse solcher Krankenoder Angehörigen,welche wegen ihrer Lebensverhältnisse
die öffentliche Armenpflegenicht in Anspruchnehmenwollen oder können(sogenannte
verschämte Arme) oder nach dem Urtheil der Anstaltsdirektorenwegen ihres Gemüths¬
zustandesder Verpflegungin der III. Klasse bedürfen.

Die Bewilligungund die Festfetzungder Dauer und des Umfanges der Frei¬
stelle (unter d) erfolgt durch den Provinzialausschuß.

8 28.
Die Anträge auf Bewilligung ganzer oder theilweiferFreistellen sind an den Landes¬

hauptmann zu richten.
Dem Antrage ist ein, von dem zuständigenLandraths- oder Bürgermeisteramt aus¬

gefüllterFragebogen (nach dem von dem Landeshauptmann zu beziehenden Formular ^, vergl.
8 5) beizufügen.

Die Entscheidungüber die Bewilligung einer Freistellekann erst erfolgennach erfolgtet
Einlieferung des Krankenund Begutachtungseines Zustandes durch den Anstaltsdirektor.

8 29.
Briefe und Werthsachenfür die Krankensind an die Direktion, Gelder an die Anstalts-

lasse zu sendenund dürfen nicht direkt in die Hände der Kranken gebrachtwerden.
Alle Postsendungenan die Direktionensind von den Absendernzu franliren.
Besuche bei den Kranken dürfen nur mit Genehmigungder Direktion stattfinden,welche

thunlichstvorher einzuholenist.
8 30.

Von der Geburt des Kindes einer Kranken sind, abgesehenvon der gesetzlich vor¬
geschriebenenAnzeigebei dem Standesbeamten, sofort der zuständigeGeistlicheder Anstalt fowie
die Behörde, welchedie Mutter eingelieferthat, und die Angehörigen der Mutter durch den
Anstaltsdirektorzu benachrichtigen.Das Kind ist so bald als zulässigaus der Anstalt zu entfernen.

Von jedem Todesfall hat der Anstaltsdirettor, abgesehenvon der gesetzlich vorgeschriebenen
Anzeigebei dem Standesbeamten, sofort den zuständigenGeistlichender Anstalt, die einliefernde
Behörde fowie die Staatsanwaltschaft ober das Vormundschaftsgericht(8 ?) und die nächstenAn¬
gehörigen,letztere unter Mittheilung des Tages und der Stunde der Beerdigung,zu benachrichtigen.

Ueber den etwaigenNachlaß wird ein Verzeichnißaufgenommen.

VII. Verwaltungund Leitung.
8 31.

Die Verwaltung und Leitung der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten wird von dem
Provinzialausschußund dem Landeshauptmann sowie den dem Letzterenzugeordneten oberen
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Zu s 28.
Zu vergl. § 14 der Aufnahme-Bestimmungen.

Zu 8 29.
Zu vergl. §8 9 und 10 der Aufnahme-Bestimmungen.
Für den Nriefverkehr der Kranken mit Privatpersonen und Behörden sind die Be¬

stimmungender Hausordnung und der ergangenenbesonderenministeriellenErlassemaßgebend.

Zu 8 30.
Eine entsprechende Vorschriftfehlte bisher.

Zu 8 31.
Zu vergl. 8 2 des Irrenanstals-Neglements.
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Beamten gemäß der Provinzialordnung,der Geschäftsordnungfür den Provinzialausschußund der
Geschäftsanweisungfür den Landeshauptmannund die ihm zugeordnetenoberenBeamten geführt.

8 32.
Dem Landeshauptmann steht außer den in der Provinzialordnung und den sonstigen

BestimmungenvorgesehenenBefugnisseninsbesonderezu:
1. die Vorprüfung der von den Anstaltsdirektorenzu entwerfenden Etats und der Iahres-

rechnungender Anstalten zum Zwecke der Vorlegung an den Provinzialausschuß;
2. die Ueberweisungder etatsmähigen und sonst bewilligtenMittel an die Anstalten;
3. die vorläufigeAnnahme von Beamten für die etatsmähigenStellen sowie die Annahme

der sonstigenAngestelltenund Bediensteten,soweit diese den Anstaltsdirektorennicht überlassenist
(zu vergleichen 8 5 des Reglements über die dienstlichenVerhältnisseder Beamten der Provinzial-
verwaltung);

4. der Erlaß der Dienstanweisungenfür die von ihm oder den Anstaltsdirektorenanzu¬
nehmenden Beamten und Bediensteten,wahrend die Dienstanweisungenfür die von dem Provinzial¬
ausschußanzustellendenBeamten von diesemerlassenwerden;

5. die Bestimmung über die Art der Beschaffungvon Verpflegungsbedürfnissenund
deren Vergebung;

6. die Bewilligung von Freistellenzum Heilversuch(8 2? unter »,);
7. die Prüfung der von den Direktoren monatlich einzureichenden Protokolleüber die

Kassenrevisionensowie der Beküstigungsnachweise.

8 33.
Die besondere Verwaltung und Leitung der Anstalten innerhalb der Grenzender einzelnen

Positionen des Etats und dieses Reglements ist den Anstaltsdirektorenanvertraut, welche als
Aerzte nach den Anforderungendes Staates ausgebildet und als Psychiater in längerer Thätig¬
keit bewährt sein müssen. Die Anstaltsdireltorensind als erste Beamte der Anstaltenund nächste
Vorgesetzte des sämmtlichenAnstaltspersonals für die ordnungsmäßigeVerwaltung der Anstalten
verantwortlichund verpflichtet,in jeder Hinsichtden Vortheil der Anstaltenzu wahren und auch
innerhalb der dem Landeshauptmann und dem ProvinzialausschussevorbehaltenenBefugnissein
unaufschiebbarenFällen vorläufige Maßregeln unter sofortiger Anzeige an den Landeshauptmann
zu treffen. Alles, was auf die medizinische, psychische,diätetische Behandlung der Kranken Bezug
hat, gehört zum Geschäftsbereich der Anstaltsdirektorenunbeschadetder von dem Landeshauptmann
sowiedem demselbenzugeordnetenPsychiater auszuübendenAufsicht.

Überschreitungender Etatssummen dürfen nicht selbststänbigund ohne höhere Ge¬
nehmigungveranlaßt werden,

8 34.
An den einzelnen Anstaltenist ein ärztliches, Verwaltungs-,Pflege-und Dienst-Personalnach

Bedürfniß anzustellen,welches nach Zahl und Besoldungdurchdie Anstalts-Etats festgesetztwird.
Die Direktorenwerden auf Zeit — nicht unter 12 Jahren — oder auf Lebenszeit, die

Ober- (zweiten)Aerzte, die dritten Aerzte, Anstaltsgeistliche(sofern sie im Hauptamt« angestellt
werden), die Verwalter und Nendanten nach einer Probezeit auf Lebenszeitund die fämmtlichen
übrigen Beamten unter dem Vorbehalte einer dreimonatlichenKündigung gemäß dem Reglement
über die dienstlichen Verhältnisseder Provinzialbeamtender Nheinprovinzangestellt.
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Begründung.

Zu § 32.
Zu vergl. § 3 des Irrenanstalts-Neglements. Die bisherige Nr. 6 ist als entbehrlich

fortgelassen,zumal sie zu mehrfachenBedenkenAnlaß gegebenhat.

Zu vergl. 88 5-
Zu 8 33.

-? des Irrenanstalts-Neglements.

Zu 8 34.
Zu vergl. §§ 8 und 9 des Irrenanstalts-Neglements.

-!!,
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Reglement.

VIII. Beaufsichtigung.

§ 35.
Für die Ausübung der staatlichen Oberaufsicht sind die Bestimmungender Pro-

vinzialordnungsowiedie sonstigengesetzlichenVorschriftenmaßgebend.

8 36,
Außer den von dem Landeshauptmann oder in dessen Vertretung von dem zuständigen

Abtheilungsdirigentenin der Regel unvermuthet vorzunehmendenRevisionen finden auch
gelegentliche Revisionender Anstalten seitens des Provinzialausschussesstatt.

Für die Beaufsichtigungder Anstalten in medizinisch-technischerBeziehung (insbesondere
wegen sachgemäßerBehandlung der Kranken und deren Aufnahmeund Entlassungsowiebehufs
Mitwirkungbei den Revisionen)ist dem Landeshauptmannein Landespsuchiaterzugeordnet.

Die Beaufsichtigungder Provinzialanstalten in banlicherHinsichtsowiedie geschäftliche
Behandlung der Ausbesserungenund Ergänzungsbauten erfolgt nach dem von dem Provinzial-
ausschußerlassenenbesonderenReglement.

Festgestellt in der Sitzung von, 26. Juli 1898.

Der Provmzialausschuß:

Ianhen,
Vorsitzender.

Dr. Klein,
Landeshauptmann.
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Begründung.

Zu § 35.
Zu vergl. § 15 des Irrenanstalts-Reglements.

Zu § 36.
Zu vergl. §8 16 und 4 des Irrenanstalts-Reglements.

',!,'
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Beilage 1.

Amtliche Mittheilung
über die persönlichen und Vermögens-Verhältnisse eine ...... in eine Provinzial-Heil-

und Pflege-Anstaltaufzunehmenden Kranken.

1. Vor- und Familien-Namen:
2. Tag und Jahr der Geburt:
3. Geburtsort und Kreis:
4. Jetziger Wohnsitz event. Aufenthaltsort und Kreis:
5. Aufenthaltsorte in den letzten 6 Jahren:
6. Glaubensbekenntniß:
7. Familienstand: (ledig, verheirathet, verwittwet, geschieden. Seit wann?)
8. Stand, Gewerbe:
9. Militärverhältniß:

10. Name und Wohnort des Vormundes oder Pflegers:
11. Ist Entmündigung eingetreten oder beantragt? Sitz des Vormundschaftsgerichts?
12. Des Ehegatten: «,) Vor- und Familiennamen:

(auch wenn vel- K) Lebensalter:
storben) <,) Stand, Gewerbe:

ä) Wohnort (Sterbeorl):
13. Der Kinder: «,) Namen:

d) Alter:
o) Stand, Gewerbe:
ä) Wohnort:

14. Der Eltern: ^) Namen:
(auch wenn uer- ^ Mei'

"°"^ o) Stand, Gewerbe:
ä) Wohnort (Sterbeort):

15. Können die Pflegekosten von dem Kranken oder den fürsorgevflichtigenAngehörigenbestritten
werden?

16. Hat der Kranke Ansprüche
auf Unterstützungaus einer Krankenkasse?
„ eine Unfallrente?
„ „ Alters- oder Invalidenrente?

In welcher Höhe?
17. Ist das Leben versichert? Wo? Wie hoch?

den.

<Sie««>,)

Unterschrift der ausstellenden Behörde:
(Vergl, ^ 5 Nr. 3» des Reglements,)
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Beilage 2.

Mrpflichtunas-OrKlärung.

D Unterzeichnete verpflichte sich hierdurch alle, durch die Verpflegung und Be¬

handlung de ........................................................................................................................ -

in der ten Verpflcgungsklasse der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt zu

entstehenden Kosten vierteljährlich, 14 Tage vor Beginn des Kalcnderviertcljahrcsan die Anstalts-

lasse portofrei vorauszubezahlenund d Kranke binnen 14 Tagen nach Eingang einer Auf¬

forderung der Anstaltsdirektionwieder abzuholen,oder die Kosten der nach Ablauf dieser Frist zu

gewärtigcndcnZuführung de Kranken zu erstatten, für den Fall des Ablebens de Kranken

auch die Beerdigungskostenzu tragen.

D Unterzeichnete erkenn schließlich ausdrücklichdie Bestimmungen des Anstalts-

Reglements und der Dienst-Instruktionen als für sich und d Kranke verbindlichan.

...................................................... , den .....................................................

(Unterschrift nebst näherer Bezeichnung der zu
den, Kranken bestehenden Beziehung.)
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Beilage 3.

2. Hleglement
über die Leitung und Verwaltung der in der Rheinprovinz vorhandenen

Provinzial-Irren-Heil- und Pstegeanstalten.

I. Zweck der Anstalten.

Die in der Rheinprovinzbestehenden Provinzial-Irrenanstaltcn sind wesentlich Heilanstalten.
Pfleglinge werden nur soweit es der Raum gestattet in die Anstalten aufgenommen resp, in
denselbenbehalten.

II. Leitung und Verwaltung der Anstalten.
8 2.

Die Leitung und Verwaltung der Provinzial-Irrcnanstalten wird von dem Provinzial-
ausschusse und dem Landesdirektor bezw. den dem Letzteren zugeordneten oberen Beamten in
Gemäßheit der Provinzialordnung vom 1. Juni 188? uud der erlassenenGeschäftsordnungfür
den Provinzialausschußund der Gcschäftscmwcisung für den Landesdirektorund die ihm zugeordneten
oberen Beamten geführt.

8 3.
Dem Landesdirektorsteht außer den in der Provinzialordnung und besonderen Bestimmungen

vorgesehenen Befugnisseninsbesonderezu:
1. die Vorprüfung der von den Anstaltsdircktorcnzu entwerfenden Etats und der Iahres-

rechnungender Anstalten zum Zwecke der Vorlegung an den Provinzialausschuß;
2. die Uebcrweisungder etatsmäßigcn und sonst bewilligten Mittel au die Anstalten;
3. die vorläufige Annahme von Beamten (zu vcrgl. Z 5 des Reglements über die

dienstlichen Verhältnisse der Beamten der Provinzialvcrwaltung);
4. der Erlaß der Dienstanweisungenfür die von dem Landesdirektorangestellten Beamten,

während die Dienstanweisungen für die von dem Provinzialausschusseangestellten
Beamten von dem Letzteren erlassenwerden;

5. die Bestimmungen über die Art der Beschaffungvon Verpflcgungsbcdürfnissenund
die Vergebung der letzteren;

6. die Genehmigungbeziehentlich der Abschluß von Verträgen über dauernde Verpflichtungen
der Anstalten und von Lieferungenund Leistungen,welche den Werth von 600 Mark
übersteigen. Sofern bei den vorgebuchten Geschäften der Gegenstand des Interesses des
Provinzialverbandes die Summe von 3000 Mark übersteigt,ist die Beschlußfassung
beziehentlichGenehmigung des Provinzialcmsschusscs erforderlich;

?. die Bewilligung von Freistellen behufs Anstellung von Kurversuchen auf die Dauer
eines Jahres, während die Bewilligung von Freistellen an Pfleglinge dem Provinzial¬
ausschusse zusteht;

8. die Prüfung der von den Direktorenmonatlicheinzureichenden Anstaltskasscn-Rcvisions-
Protololle sowie der Beköstigungsnachweise.
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§4.
Die Beaufsichtigungder Provinzialinstitute in baulicher Hinsicht sowie die geschäftliche

Behandlung der Reparaturen und Ergänzungsbauten bei denselben erfolgt in Gemähheit des von
dem ProvinzialausschusseerlassenenReglements.

8 5.
Die spezielle Leitung und Verwaltung der Anstalten innerhalb der Grenzen der einzelnen

Positionen der Etats und des gegenwärtigen Reglements ist den Anstaltsdirektorcnanvertraut,
welche als Aerzte nach den Anforderungen des Staates ausgebildet sein müssen.

8 6.
Die Anstaltsdirektoren sind als erste Beamte der Anstalten und nächste Vorgesetztedes

sämmtlichenAnstaltspcrsonals für die ordnungsmäßige Verwaltung der Anstalten verantwortlich
und verpflichtet, in jeder Hinsichtdas Interesse der Anstalten zu wahren und auch innerhalb der
dem Landesdirektor beziehentlich dem Provinzialausschussevorbehaltenen Befugnisse in dringenden
Fällen vorläufige Maßregeln unter sofortiger Anzeigean den Landesdirektorzu treffen.

8 ?.
Alles, was auf die medizinifche,psychische, diätetischeBehandlung der Kranken Bezug

hat, gehört zum Geschäftsbereiche der Anstaltsdirektoren unbefchadet der von dem Landcsdirektor
beziehungsweife dem demselben zugeordnetenPsychiater auszuübenden Aufsicht.

Uebcrschreitungender Etatssummen dürfe,: jedoch durch Heiluerfuchenicht felbstständig
und ohne Genehmigung des Prouinzialausschussesveranlaßt werden

8 8.
An den einzelnen Anstalten ist ein ärztliches, Verwaltungs-, Beaufsichtigungs- und

Warte-Personal nach Bedürfniß anzustellen,welches nach Zahl und Besoldung durch die Anstalts-
Etats festgesetzt wird.

8 9.
Die Direktoren werden auf Zeit — nicht unter 12 Jahren — oder auf Lebenszeit, die

Aerzte, Anstaltsgeistlichen,Verwalter und Rendanten nach einer Probezeit auf Lebenszeit,und die
sämmtlichenübrigen Beamten unter dein Vorbehalte einer dreimonatlichenKündigung nach Maß¬
gabe des Reglements über die dienstlichenVerhältnisse der Provinzialbeamten der Nheinprovinz
angestellt.

8 10.
Die für die einzelnenBeamten erlassenenDienstanweisungenbleiben bis auf Weiteres

m Kraft.

III. Aufnahme und Entlassungvon Kranken.

8 11.
Die Anstaltsdirektorenbestimmen über die Aufnahme jeder Art von Krankennach näherer

Anleitung ihrer Dicnstinstruktionen. Dieselben sind verpflichtet, Kranke, welche ihnen auf Grund
eines Beschlusses des Provinzialausschusses oder einer Verfügung des Landesdirektorsübcrwiefen
werden, in die Anstalt aufzunehmen, sie können nach geschehener Aufnahme die Entfernung dieser
Kranken nur aus sanitätspolizeilichenGründen bei dem Landesdirektorbeantragen.
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8 12.
Die bewirkte Aufnahme von Kranken ist dem Landesdirektor anzuzeigen, ebenso die

geschehene Abweisung von Kranken und zwar Letzteres unter Anführung der Gründe für die
Abweisung.

8 13.
Die von dem Provinziallandtag in feiner Sitzung vom 24. April 1879 für die Auf¬

nahme von Geisteskrankenin die RheinischenProuinzial - Irrenanstalten festgesetzten und diesem
Reglement als Bestandtheil angefügten Bedingungen bleiben bis zur weiteren Beschlußfassungdes
Provinziallandtages mit der Aenderung maßgebend, daß an die Stelle des Provinzialverwaltungs-
rathcs der Provinzialausschuß tritt.

§ 14.
Die Entscheidung über Entlassung von Kranken steht den Anstaltsdirektorenzu. Von

jeder Entlassung haben dieselbendem zuständigen Staatsanwalt, bei Kranken IV. Klasse, welche auf
Antrag der Ortsbehörde aufgenommenwurden, auch dieser und bei Landarmen dem Landesdirettor
Anzeige zu machen. Die Entlassung von Kranken, welche auf Grund eines Beschlusses des
Provinzialausschussesoder einer Verfügung des Landcsdirektors aufgenommenwurden (otr. § 11),
darf nur nach vorher eingeholter Genehmigung des Landesdirektors erfolgen.

Die Entscheidungender Anstaltsdirektoren über Aufnahme uud Entlassung von Kranken
erfolgen unbeschadetder von dem Landesdirektor bezw. dein diesem zugeordnetenPsychiater aus¬
zuübendenAufsicht.

IV. Staatliche Oberaufsicht.
8 15.

Für die Ausübung der staatlichenOberaufsicht sind die Bestimmungen der Provinzial-
ordnung sowie die sonstigengefetzlichen Bestimmungenmaßgebend.

V. Revision der Anstalten.
8 16.

Außer den von dem Landcsdirektor bezw. dein zuständigen Abtheilungsdirigentenvorzu¬
nehmendenRevisionen findet in jedem Jahre eine Revision der Anstalten Seitens des Provinzial-
ausschusfesstatt.

8 1?.
Das gegenwärtigeReglement tritt alsbald nach der Genehmigung desselben durch den

zuständigenHerrn Minister in Kraft und wird damit gleichzeitigdas Reglement vom 20. No¬
vember 1872 aufgehoben.

Angenommenin der Plenarsitzung des 36. RheinischenProvinziallandtages vom 12, De¬
zember 1890 und bestätigt von dem Herrn Minister des Innern und dem Herrn Minister der
geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheitenam 31. Juli 1891.
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b. Bestimmungen

für die Provinzial-Irreuanstalten, betreffend die Aufnahme, Entlassung und den
Anstaltsaufenthllltderjenigen Geisteskranken,auf welche die Vorschriften des Gesetzes
vom 11. Juli 1891, betreffend die Abänderungder §8 31, 35 und 68 des Gesetzes
zur Ausführung des Bundesgesetzes über den Unterstützungswohnsitz vom 8. März

1871 (Ges.-Samml. S. 300), keine Anwendungfinden.

I. Aufnahme von Geisteskranken.
8 i.

Unter den aufzunehmendenKranken haben diejenigen den Vorzug, welche zum Heil¬
versuch aufgenommenwerden fallen, und die gemeingefährlichenKranken.

AIs gemeingefährlichfind diejenigenKranken anzufehen, welche für sich oder ihre Um¬
gebung gefährlich oder ungewöhnlich belästigendsind. Ueber das Vorhandensein diefer Voraus¬
setzungen entfcheidet der Anstaltsdirektor.

§2.
Die Aufnähn« von Geisteskranken,welche nicht in der Rheinprovinz ihren gesetzlichen

Wohnsitz haben, erfolgt, fofern nicht mit einzelnen Nachbarstaatenbesondere Verträge bestehen,
nur insoweit es der Raum in den Provinzialanstalten unbeschadet der Aufnahme der Kranken
aus der Rheinprovinz gestattet.

In streitigen Fällen wird die Frage des Wohnsitzes durch den Landesdirektor endgültig
entschieden.

II. Verfahrenbei der Aufnahme.
§ 3.

Die Aufnahme von Geisteskrankenin eine Rheinische Provinzial-Irrenanswlt ist bei der
Direktion derselbe!! zu beantragen.

Dem Antrage auf Aufnahme sind beizufügen:
a. der beantworteteärztliche Fragebogen nach dem von dem Landesdirektorvorgeschriebenen

Formular L;
d. genaue Personalnachrichten mit Angaben über Geburtsort, Geburtstag, Religion,

Wohnort, Stand, Gewerbe:c. des Kranken, Namen, Stand, Wohnort:c. der Eltern
und des Ehegatten sowie der Kinder, sodann über die Vermögens- und Militiir-
verhältnisfe des Kranken. (Bei militärpflichtigenPersonen, über deren Militärver¬
hältnisse noch nicht endgültig entschieden,müssen der Geburts- und der Loosungs-
fchein sowie die bisherigen Entscheidungenbeigebrachtwerden);

o. die Bescheinigungder zuständigengerichtlichenoder Polizeibehörde, daß dem Auf¬
enthalt des Kranken in einer Irrenanstalt keine Bedenkenentgegenstehen;

ä. eine schriftliche Erklärung, wodurch der die Aufnahme Beantragende sich verpflichtet,
die Pflegekosten, wozu auch eventuell die Kosten der Bekleidung zu rechnen sind,

50
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vierteljährlich und zwar jedesmal 14 Tage vor dem Beginn eines Kalenderquartals
an die Anstaltskasse vorauszubezahlenund den Kranken binnen 3 Wochen nach des-
fallsigcm Ersuchen der Anstaltsdirektion wieder abzuholen, bezw. falls nach erfolgter
Aufforderung innerhalb dieser Frist die Abholung des Krankennicht erfolgt fein sollte,
die Zuführung auf feine, des Antragstellers oder seiner RechtsnachfolgerKosten sich
gefallen zu lassen, endlich eventuell die Beerdigungskostenzu tragen.

Handelt es sich um die Aufnahme einer Militärperson vom Feldwebel abwärts, so ist
der Aufnahmeantrag von der zuständigenMilitärbehörde unter Einreichung des erwähnten ärzt¬
lichen Fragebogens zu stellen. Die Militärbehörde hat hierbei die Verpflichtungfür die Zahlung
der Kosten für die Pflege bis zur Entlassung resp. Wiederabholungund für die Wiederabholung
des Kranken sowie eventuell der Beerdigung desselben auch für den Fall zu übernehmen, daß
der Kranke aus dem Militärstande entlassenworden sein sollte.

Soll ein Angeschuldigterin Gemäßheit des § 81 der Strafprozeßordnung zum Zwecke
der Vorbereitung eines Gutachtens über seinen Geisteszustandzur Beobachtungin eine Provinzial-
Irrenanstalt aufgenommenwerden, fo ist der Aufnahmeantrag von der zuständigen gerichtlichen
Behörde, unter Mittheilung der oben bezeichneten fchriftlichen Erklärung, betreffenddie Zahlung
der Kosten, zu stellen.

8 4.
Die Zuführung eines Kranken in eine Provinzial-Irrenanstalt darf, abgesehen von ganz

dringendenFällen, erst erfolgen,nachdem die Direktionderselben sich zur Aufnahmebereit erklärt hat.
Da die Hoffnung auf Heilung bezw, Besserung erfahrungsmäßig mit der Dauer der

Krankheit abnimmt, fo ist die möglichsteBeschleunigungder Aufnahmeanträge bezw. der Ueber-
führuug der Kranken in die Anstalt dringend zu empfehlen.

Namentlich ist nicht abzuwarten, bis auf den Antrag auf Bewilligung einer ganzen oder
theilweisen Freistelle entschieden ist, da diese Entscheidung grundsätzlich erst nach der Aufnahmeerfolgt.

Die Anstaltsdirektion bleibt nur 4 Wochen au eine ertheilte Aufucchmezusichcrung
gebunden. Verzögert sich die Zuführung des Kranken über diese Zeit hinaus, so ist die Direktion
von den Gründen der Verzögerung in Kenntniß zu setzen und die weitere Entscheidungderselben
abzuwarten.

§5.
Nachdem die Anstaltsdirektion sich zur Annahme eines Kranken bereit erklärt hat, ist

derselbe ungesäumt, jedoch uur in den dringendstenFällen an Sonn- uud Festtagen sowie nach
10 Uhr Abends, sowie unter möglichsterSchonung, jedoch lieber mit Anwendung von Zwang
als von Täuschung uud List der Anstalt zuzuführen. Die Begleitung eines Kranken durch einen
Angehörigen, welcher mit der Vergangenheit des Kranken und den näheren Umständen der Er¬
krankung genau bekannt und folglich im Stande ist, den Anstaltsärzten die etwa noch erforderliche
Auskuuft zu gebeu, ist erwüuscht.

8 6.
Von jeder Aufnahme hat die Anstaltsdirektion dem Landesdirektor, der zustäudigcn

Staatsanwaltschaft und bei Kranken, welche auf Antrag einer Behörde aufgenommenworden sind,
auch der letzterenKenntniß zu geben.

s ?.
Für diejenigen Kranken, welche ihre eigenen Kleider tragen sollen, sind dieselben dem

Stande und den Gewohnheitendes Kranken sowie dem jeweiligen Krankheitszustand entsprechend
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in solcher Vollständigkeitmitzubringen bezw. zu ergänze», daß ein genügenderWechsel möglich ist.
Die Ergänzung der Ausstattung liegt den Angehörigen bezw. dem die Aufnahme des Kranken
Beantragenden ob; jedoch hat die Anstaltsdirektiondas Recht, im Falle ungenügenderFürsorge
die nöthigen Gegenständenach ihrem Ermessenauf Kosten des Kranken bezw. desjenigen, welcher
die Aufnahme beantragt hat, zu beschaffen. Kleidungsstückeund Effekten, welche nicht binnen
6 Monaten nach dem Austritt oder Tode eines Kranken von den Angehörigenbezw. Erben ab¬
geholt sind, werden Eigenthum der Anstalt.

Die Kranken, welche nicht eigene Kleidung tragen sollen, müssen in so vollständiger
Bekleidungden Anstalten zugeführt werden, daß sie in derselben auch zur Winterzeit wieder ent¬
lassen resp, anderen Anstalten zugeführt werden können.

Für Kranke IV, Klasse auf öffentliche Armenkostensind die Vorschriften des 8 10 des
Reglements vom 10. Dezember 1892 über die Ausführung des Gesetzes vom 11. Juli 1891
hinsichtlich der mindestens zu gewährendenKleidungsstücke maßgebend.

III. Aufenthaltin den Provinzial-Irremnstaltcn.

. §8.
Die Pflege der Geisteskrankenin den Promnzial-Irrcnanstalten erfolgt in 4 Klassen:

Pensionssatz
pro Tag für Kranke

Hierfür

wird gewährt:
Klasse. aus der

Nhein-
provinz

au« anderen
Provinzen

oder
Staaten

Bemerkungen.

I. 5 6 Eine Wohnung zur
alleinigen Benutzung
des Kranken und der
erste Tifch.

^ Aerztliche Behandlung, Arznei, Bäder,
Wäschcreinigung, Theilnahme an den
Anstaltsvcrgnügungen,Beschäftigung und
Unterricht sind im Pensionssatze einbe¬
griffen. Für sonstige Bedürfnisse,z. B.
Spazierfahrten, Wein u. f. w., sowie zur
Unterhaltung der Kleidungsstücke ist bei
Kranken der Klasse I und II der An¬
staltskasseeine Summe als Privatkasse
zu übergebe», worüber alljährlich, auf
Erfordern aber auch öfter, Rechnung ge¬
legt wird. Für einen Wärter sind
außerdem zu zahlen täglich 3 Mark, für
einen zweiten Wärter täglich 2 Mark.

!>0"
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Klasse

Pensionssatz
pro Tag für Kranke

aus der

Nhein-
provinz

aus anderen

Provinzen
oder

Staaten

Hierfür

wird gewährt:
Bemerkungen.

ll.

III.

IV.

2,50

1,50
für Kranke auf

! eigene Kosten

1,35
ür Kranke auf

öffentliche
Armeukosten.

2,50
für die in der
geschlossenen
Station zu

Düren unter¬
gebrachten

Verbrecher:c.
(vergleiche8 12
des Reglement»
Udei die Au3»

fUhiung des Ge-
Ictze« vom ll.

Juli 1891,)

Die Kranken der
Klasse II haben ihr
Schlafzimmer mit 2
bis 3 anderenKran¬
ken derselben Pen¬
sionskasse zu theilen
und erhalten den
zweiten Tisch.

Die Kranken dieser
Klasse wohnen mit
passenden Kranken
zusammen und er¬
halten den dritten
Tisch.

Die Kranken dieser
Klasse wohnen ihrem
Verhalten entspre¬
chend in größerer
Anzahl stationswcise
zusammen, erhalten
den vierten Tisch
und werden seitens
der Anstalt gekleidet.

Zu den Kosten des für je 3 bis 4 Kranke
der Klasse II gemeinsamenWärters hat
jeder Kranke der Klasse II täglich 1 Mark
zu zahle», für einen eigenen Wärter
außerdem täglich 1,50 Mark und für
einen zweiten eigeneil Wärter täglich
2 Mark.

Im Falle Krallten dieser Klasse eine
Freistelle verliehen ist, und die Ange¬
hörigen eine anständige Kleidung nicht
beschaffen können, werden diese Kranken
seitens der Anstalt gekleidet.

Das Tragen der eigenen Kleider kann den
Kranken der IV. Klasse nur ausnahms¬
weise und gegen die Verpflichtung der
Angehörigen, die Bekleidung vollständig
aus eigenen Mitteln zu bestreiken, ge¬
stattet werden.
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8 9.
Briefe, Gelder und Effekten für die in eine Provinzial-Irrenanstalt aufgenommenen

Krankendürfen nicht direkt in die Hände derselbengebrachtwerden, vielmehr find folche Gegen¬
stände an die Direktion zu senden.

Alle Postsendungenan die Direktionender Provinzial-Irrenanstalten sind von den Ab.
sendern zu frcmkiren.

8 10.
Besuche bei den in einer Provinzial-Irienanstalt aufgenommenenKranken dürfen nur mit

Genehmigungder Direktion stattfinden, welche in der Regel vorher einzuholen ist.

IV. Zahlung der Pflegelosten und Bewilligung von Freistellen.
s ii.

Die Zahlung der Pflegekosten hat für je ein Kalenderquartal nn Voraus zu erfolgen.
Tritt ein Kranker im Laufe eines Kalenderquartals ein, so muß zunächst der Betrag für den Rest
des Vierteljahres im Voraus bezahlt werden.

Scheidet ein Kranker vor Ablauf eines Kalenderquartals aus, so werden die voraus¬
gezahlten Pflegekosten von dem auf das Ausscheiden, bei Todesfällen von dem auf die Beerdigung
resp. Wegführung des VerstorbenenfolgendenTage ab zurückgezahlt.

Bei solchen Kranken, welche nicht durch öffentliche Behörden des Inlandes bezw. solche
Staaten, mit welchen besondere Verträge bestehen, einer Provinzial-Irrenanstalt überwiesen worden
sind, ist die Anstalts-Direktionberechtigt, die Bestellung geeigneterSicherheit für die Zahlung der
Pflegekosten und die sonst übernommenenVerpflichtungenzu verlangen.

8 13.
Die Bewilligung von ganzen oder thcilweisenFreistellen erfolgt nur für die III. und IV.

Verpflegungsklasse und zwar sowohl für Kranke, welche der öffentlichen Armenpflegeanheimgefallen
sind, wie für sonstige Kranke nach Maßgabe ihrer oder ihrer alimentationspflichtigenAngehörigen
gänzlicher oder theilweiserLeistungsnnfähigkeit. Die Bewilligung von Freistellen findet lediglich
statt zu Gunsten solcher Geisteskranken, welche ihren Wohnsitz in einer Gemeinde der Rhemprovinz
haben oder zu Lasten des Rheinischen Landarmenverbandessind.

Die Freistellen werden verliehen:
a) von dem Landesdircktorauf die Dauer von 3 Monaten zum Herluerfuche,wenn

die Zuführung des Kranken in die Anstalt innerhalb der ersten 6 Monate nach
dem Beginn resp, dem Wiederausbruchder Krankheiterfolgt ist;

b) von dem Prouinzialansschussc,wenn vorstehende Voraussetzungen nicht vorhandenfind.
Für noch im Dienst befindliche Militärpcrsonen können Freistellen nicht bewilligt werden.

8 14.
Die Anträge auf Bewilligung ganzer oder theilweifer Freistellen sind an den Landes¬

direktor zu richten. ^ ^„ ..^
Dem Antrage ist ein seitens des zuständigenLandraths- oder Bürgermeisteramtes aus¬

gefüllterFragebogen (nach dem von dem Landesdirektorvorgeschriebenen Formular 4) beizufügen.
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V. Entlassung der Kranken.

s 15,
Die Entscheidung über die Entlassung von Kranken steht in der Regel den Anstalts-

direktorenzu.
Die Entlassung derjenigenKranken, welche auf Grund eines Beschlusses des Provinzial-

ausschusses oder einer Verfügung des Landesdirektorsaufgenommenworden sind (vergl. § 11 des
Reglements), darf nur nach vorher eingeholter Genehmigung des Landesdirektorserfolgen.

8 16.
Von jeder Entlassung hat die Anstaltsdireltion dem Landesdirektor in Vierteljahresberichten,

der zuständigenStaatsanwaltschaft und event, der Behörde, welche die Aufnahme beantragt hat,
sofort Anzeige zu machen,

s 1?,
Die Abholung von Geisteskranken aus den Provinzial-Irrenanstalten darf nicht an Soun-

und Festtagen erfolgen.

e. Meglement
vom 10. Dezember 1892

über die Ausführung des Gesetzes vom 11. Juli 1891, betreffend die Abänderung
der §§ 31, 35 und «8 des Gesetzes zur Ausführung des Bundesgesetzes über den

Unterstützungswohnfitzvom 8. März 1871.
(Gesetz-SammlungS. 300.)

§1.
Der Landarmenveiband der Rheinprovinz ist verpflichtet,für Bewahrung, Kur und Pflege

der hülfsbedürftigen Geisteskranken,Idioten, Epileptischen, Taubstnmmen und Alinden, soweit
dieselben der Anstaltspflege bedürfen, in geeignetenAnstalten Fürsorge zu treffen.

Begriff der Anstaltspstegebedürftigleit.
s 2.

Der Anstaltspflegebedürfen die im § 1 genannten Perfonen:
n.) wenn sie heilbar oder besserungsfähig sind;
K) wenn sie zwar voraussichtlichnicht heilbar, aber für sich oder ihre Umgebung

gefährlich oder ungewöhnlichbelästigendsind;
o) wenn sie besondererkörperlicher Pflege bedürftig sind.

Außerdem bedürfen idiotische und epileptischeKinder der Anstaltspflege, wenn sie
bildungsfähigsind.
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Aufmhmeverfllhren.

I. Bezüglich der Geisteskranken.

s 3.
Die Ausnahmevon Geisteskranken in eine Irrenanstalt ist seitens der betreffendenOrts'

armenvcrbäudebei der Direktion der zuständigenProvinzial-Irrenanstalt zu beantragen.
Dem Aufnahmeantillgsind beizufügen:

a) ein beantworteter ärztlicher Fragebogen - Fragebogen L - nach dem vom
Landesdirektorvorgeschriebenen Formular;

d) bei männlichen Personen,über deren Militärverhältmsscnoch nicht endgültigentschieden
ist, der Geburtsschein(letzterer kann eventuellnachträglichbeigebracht werden).

s 4.
Gleichzeitig mit dem Antrage auf Aufnahme eines Geisteskranken an die Anstaltsdirektion

ist seitens des Ortsarmenverbandes, in Landkreisendurch Vermittelung des Kreiscmsschnsses, der
armenrechtliche Fragebogen - Fragebogen ^ - an den Landesdirektor nach dem von demselben
vorgeschriebenen Formular einzureichen.

Erklärt der Anstaltsdirektor den Geisteskrankenfür nicht anstaltspflcgcbedürftig,so legt
er den Aufnahmeantrag (ß 3) mit seinem Gutachten dem Landesdirektor zur Entscheidnugvor.

Andernfalls nimmt er den Kranken je nach Befund entweder m die Provmzml^rren-
cmstalt vorläufig auf uud zeigt die Aufnahme dem Landesdirektoran, oder " »berg.ebt den Anf-
nahmeantrag dem Landesdirektor mit entsprechendenVorschlägen zur Ueberwe.sungdes Kranken

in eine andere Anstalt. „ ^. ., < ^ «, ^,
Der Landesdirektor theilt dem Ortsarmenverbcn.de,m Landkreisendurch Vermittelung

des Kreisausschusscs, die getroffeneEntscheidung mit.

II. Bezüglichder Idioten. Epileptischen. Taubstummen und Minden.

Die Aufucchme von Idioten, Epileptischen, Taubstummen uud Winden in geeigntte
Anstalten ist Seitens der Ortsarmenverbände, in Landkreisen durch Vermittelung des Kreisaus¬

schusscs, bei dem Laudcsdircktorzu beantragen. ^ „. < «>..^ .,„,..
Die Bestimmungen,betreffenddie Aufnahme taubstummer und bln.der Kn.der von.

12. Dezember 1890 bleiben bestehen und werden durch dieses Reglement Nicht berührt.

s ?.

Dem Antrage (Z 6) sind beizufügen: ,. ^ ..
») ein beantworteter ärztlicherFragebogen - Fragebogen (. oder 1) "'
d) ein armenrechtlicherFragebogen - Fragebogen 4 -, be.de nach dem vom

Landesdirektorvorgeschriebenen Formular; . .^ . „,,,
«) bei männlichen Personen, über deren Mililärverhaltmsse noch mcht endgültig

entschieden ist, der Geburtsschein;
ä) bei idioten und epileptischen Kindern unter 16 Jahren:
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ein Bericht des Lehrers über den Schulbesuch,Befähigung und Führung,
der Geburtsschein,
der Impfschein und
das Taufattest.

s 8-
Auf Grund der eingereichtenUrkunden entscheidetder Landcsdircktor nach Anhörung

eines Sachverständigen (in der Regel des betreffenden Anstaltsvorstandes) über die beantragte
Unterbringung in einer Anstalt, er bestimmt die geeignete Anstalt und trifft Anordnung über
einen etwa erforderlichen Wechsel der Anstalt.

Ueberführung in die Anstalt.
s 9.

Die Ueberführung des Kranken in die Anstalt darf, abgesehen von ganz dringenden
Fällen, immer erst stattfinden nach Genehmigung der Aufnahme durch den Direktor der Provinzial-
Irrenanstalt (§ 5) bezw. durch den Landcsdircktor(Z§ 5 und 8).

Falls die Zuführung nicht innerhalb 4 Wochen erfolgt ist, bedarf es der Wiederholung
des Aufnahmcantrages.

s 10.
Die Ueberführung in die Anstalt darf nur in den dringendstenFällen an Sonn- und

Festtagen sowie nach 10 Uhr Abends erfolgen.
Der Pflegling muß mit einem polizeilichen Abmeldeattesteversehen sein.
Bei der Ginweisung muß derselbe mindestens einen guten vollständigenAnzug besitzen.

Der Anzug muß bestehenaus mindestens einem Hemde, einem Halstuch, einem Paar Strümpfen,
einer Kopfbedeckung, einem Schnupftuch, ferner bei Männern aus einem Rock oder einer Jacke,
einer Weste, einer Hose, einem Paar Schuhen oder Stiefel, bei weiblichen Kranken aus einem
Mieder, einer Jacke, einem wollenen Unterrock, einem Rock, einer Schürze, einem Paar Schuhen.
Die nicht in einem völlig brauchbaren Zustande befundenen sowie die noch fehlendenKleidungs¬
stücke weiden von der Anstalt auf Kosteil des zahlungspflichtigenArmenverbandesbeschafft.

s 11.
Die Transportkosten, welche durch die Ueberführungin die Anstalt, sowie in Folge eines

durch den Gesundheitszustanddes Pfleglings etwa nothwendigen Wechsels der Anstalt entstehen,
fallen dem einlieferndenbezw. vorläufig oder definitiv verpflichtetenArmenverbandzur Last.

Berpflegungslosten.
§ 12.

Die von dem verpflichteten Armenvcrbcmdedem Lcmdarmenverbandc zu erstattenden
Vcrpflegungskostcnbetragen pro Person und Tag 0,90 Mark. Für diejenigen irren Verbrecher,
verbrecherischen Irren, zur Beobachtung ihres Geisteszustandes übcrwicscncnPersonen «., welche
wegen ihres besonders gefährlichen oder belästigenden Charakters auf Anordnung des Landcsdirektors
der für derartige Zwecke besonders eingerichteten geschlossenenAbtheilung bei der Provinzial-Irren-
anstalt zu Düren überwiesen werden, betragen die von dem verpflichtetenArmenveibande dem
Landarmenverbandezu erstattenden Verpflegungskosten pro Person und Tag 1,50 Mark.

Bei Berechnungder Kosten wird der erste und der letzte Tag der Verpflegung zusammen
als ein Tag gerechnet.
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8 13.
(fällt fort,)

8 14.
Für die in die Provinzial - Irrenanstalten aufgenommenenGeisteskrankenkönnen ganze

oder thcilwciseFreistellen nach Maßgabe des Z 13 der Bestimmungenfür die Provinzial - Irren¬
anstalten, betreffend die Aufnahme, Entlassung und den Anstaltsaufenthalt derjenigen Geisteskranken,
auf welche die Vorschriften des Gesetzes vom 11. Juli 1891 keine Anwendung finden, verliehen
werden. Als Wohnsitz im Sinne des § 13 gilt der Unterstützungswohnsitz.

8 15.
Die Abrechnungüber die Verpfleguugs-, Kleidungs-und sonstigenKosten erfolgt zwifchen

dem Landarmenverband und den Ortsarmenverbänden durch Vermittelung der Kreise jährlich
einmal am Schlüsse des Rechnungsjahres.

Während des Rechnungsjahres und zwar am Schlüsse eines jeden Vierteljahres haben die
zahlungspflichtigenVerbände an den Landarmenverband Abschlagszahlungenzu leisten.

Die Höhe dieser Abschlagszahlungenrichtet sich nach dem rechnungsmäßigenAbschlußdes
vorhergegangenenRechnungsjahres und wird den Kreisen vom Landarmenverband mitgetheilt.

Entlassung.
8 16.

Ueber die Entlassung aus der Anstaltspflege entscheidet der Landesdirektor,soweit derselbe
nicht generell diese Entscheidungbezüglich der in den Provinzialanstalten befindlichen Geisteskranken
den Direktoren dieser Anstalten überträgt.

Die Entlassung darf nur erfolgen:
1. wenn die armenrechtliche Hülfsbedürftigkeit des Aufgenommenenaufgehört hat, ins¬

besonderebei eingetretener Genesung, Anfall ausreichendenVermögens u, f. w.;
2. wenn der Aufgenommenenach dein Gutachtendes Anstaltsarztes der ferneren Anstalts¬

pflege nicht mehr bedarf;
3. wenn die Entlassung von dem zahlungspflichtigenArmenverband beantragt wird.
Die Entlassung soll nur nach vorheriger schriftlicherAnordnung des Landesdirektors

bewirkt werden. Von der Entlafsungsverfügung hat der Landesdirektor alsbald dein zahlungs¬
pflichtigenArmenverband, in Landkreisen durch Vermittelung des Kreisausschusses, Nachrichtzu
geben. Der zahlungspflichtigeArmenverband ist verpflichtet, die Abholung innerhalb einer Frist
von 14 Tagen nach erhaltener Benachrichtigungzu bewirken, widrigenfalls der Kranke dcmfelben
zugeführt werden kann.

Die Kosten des Rücktransportes aus der Anstalt fallen dem erstattungspflichtigenArmen¬
verband zur Last.

8 17.
Das gegenwärtige Reglement tritt mit dein 1. April 1893 in Kraft,

!,i.
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Der 40. RheinischeProuinziallandtag hat in seiner Sitzung vom 16. März 189? auf GmleU«««.
die Vorlage des Provinzialausschussesvom 20. Oktober 1896 (Drucksachen. Nr. 11), (Rückblick.)

betreffenddie Fürsorge für die Geisteskrankenund Epileptiker der Nheinprovinz,
folgende Beschlüsse gefaßt:

„I. Mit den von dem Provinzialausschuß ergriffenen vorläufigen Maßnahmen, betreffend
die Anstalt Mariaberg und die Beaufsichtigungder Privat- und Provinzialanstalten,
sich einverstandenzu erklären.

II. Zur Beschaffung der erforderlichen weiteren Plätze für Geisteskranke folgende
Maßregeln zu treffen bezw, den Provinzialausschuß zu denselbenzu ermächtigen:
1. die I. und II. Klasse an den Provinzial-Irrenanstalten zu Bonn, Düren und

Merzig aufzuheben,
2. die Provinzial-Irrenanstalten zu Grafenberg und Merzig nach dem vorgelegten

allgemeinenBauplan um je 200 Kopfe zu erweitern,
3. eine neue sechste Rheinische Provinzial-Irrenanstalt nach dem vorgelegtenallgemeinen

Bauplau für 800 Köpfe zu erbauen.
Zu diese,« Zwecke auch das von dem Provinzialausschuß vorgeschlagene Vau-

terrain in der Gemeinde Neusrath bei Station Langenfeld zum Preise von zusammen
205 000 Mark zu erwerben.

III, Zur Verbesserungder Unterbringung der Kranken:
1. eine besondere Abtheilung für irre Verbrecher:c. bei der Provinzial-Irrenanstalt

zu Düren nach dem vorgelegten Bauplan zu erbauen,
2. die im zweiten Abschnitt unter L. II. 1 o. dieser Vorlage vorgeschlagenenbaulichen

Verbesserungender vorhandenen Provinzial-Irrenanstalten zu genehmigen,
3. den Provinzialausschuß zu ermächtigen,die speziellen Bauprojekte zu II Nr. 2 und

3 und III, Nr. 1 und 2 dieser Anträge festzusetzenund danach die Bauten zur
Ausführung zu bringen.

IV. Die Errichtung einer Anstalt für Epileptiker und Geisteskranke für 800 Köpfe
zu befchließenund den Provinzialausschuß zu ermächtigenbezw. zu beauftragen, ein
geeignetes Bauterrain anzukaufen und die Pläne und Kostenanfchlägediefer Anstalt
anfertigen zu lassen und dem nächsten Provinziallandtage vorzulegen.

V. Sich mit den gemachten Vorschlägenadministrativer Natur, insbesonderezur Hebuug
des Wartepersonals, einverstandenzu erklären.

VI ...... (betreffendReglementsänderungen).
VII, Den Provinzialausschuß zu ermächtigen,die zur Bestreitung der unter II. 2, 3, Hl,

1, 2 und IV. dieser Anträge vorgesehenen Ausgaben erforderlichenSummen zunächst
vorschußweisebei der Landesbank als 3'/2°/°iges Darlehen zu entnehmen und dem
nächsten Provinziallandtage eine Vorlage zur Aufnahme eines mit 3'/«°/° zn ver¬
zinsendenund mit 1°/« zu tilgenden Darlehens bei der Landesbank zu unterbreiten."

51*
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Außer den vorstehendenAnträgen des Provinzialausfchusses erhob der Provinziallandtag
folgendeAnträge seiner II. Fachkommission zum Beschluß:

Resolution ^. „Die in den sogenanntenNormativ-Vorschriftenenthaltenen Dienstvorschriften für
die Aerzte der Privat-Irrcncinstalteu einigen Abänderungen zu unterziehen,
welche eine Verstärkungdes ärztlichenEinflussesin den Privatanstalten bei der An¬
stellung der Aerzte, bei der Beköstigungder Kranken und bei der Auswahl des Pflege¬
personals bezwecken — (Wortlaut s. S. 3? der Verhcmdl.)."

Resolution «. „Den Provinzialcmsschußzu ersuchen, bei der Königlichen Staatslegierung zu beantragen,
daß die Fürforge für irre Verbrecher von Seiten des Staates auf Staatskosten
übernommenwird,"

Resolution (^, „Den Provinzialausfchußzu ersuchen, in Erwägung zu nehmen, ob nicht die Verwen¬
dung geistlichen (katholischenwie evangelischen)Pflegepersonals in den Provinzial-
anstlllten zu ermöglichenist."

Diese Beschlüsse des Provinziallandtages sind so inhaltreich und für die Tntwicklung des
Rheinischen Irreuwesens so bedeutsam,daß es geboten erschien, über ihre bisherige Erledignngdem
Provinziallcmdtcigceinen zusammenfassenden Bericht zu erstatten und gleichzeitigdie Zustimmung
des Provinziallandtages zu den beabsichtigtenweiteren Ausführungsmaßregcln zu erbitten. Dies
ist um so mehr angezeigt, als die den Beschlüssendes Provinziallandtages zu Grunde liegenden
VoranschlägebedeutendeSummen auswiesen, nämlich für:

1. den zeitgemäßenUmbau und die Erweiterung von Grafenberg und
Vierzig um je 200 Betten .......... . , . 1280 000 M.

2. den Neubau der Prouinzial-Irrenanstalt auf dem Gute Galkhcmsen
zu 800 Betten ................. 3 200 000 „

3. die Station für 48 irre Verbrecherzu Dürcn ....... 160000 „
4. bauliche Verbesserungenin den alten Provinzial-Irrenanstalten . . 550 000 „

mithin (einschl. 200 000 M. bereits geleisteter Vorschüsse) zusammen 5 390 000 M.
Hierzu treten die auf ................ 3 200 000 „

überfchlageuenKosten der (unter IV oben) beschlossenen Erbauung der Provinzial-^
cmstalt für Epileptische und Geisteskranke, für welche dem 41. Provinziallandtage
die näheren Pläne und Kosteuanschläge vorgelegt werden sollten, so daß also die
Gesammtkosten der Durchführung obiger Landtagsbeschlüssc auf ...... 8590000 M.
berechnet waren (uergl. S. 29 der Drucksachen. Nr. 11 bczw. Seite 174 der
Verhandlungen des 40. Provinziallandtags), über deren seitherige sachgemäßeVerwendung die
nachfolgenden Mittheilungen erwünschte Auskunft geben dürften.
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Mster Abschnitt.

Uebersicht über die zur Ausführung der Landtagsveschlüsse vom 16. März 189? ,...<«
getroffenenMaßregeln. Z«^ °b'°°" V°-

^Mem die Stadt Aachen uon der Alexianer-Genossenschaftdie Anstalt Mariaberg i. Pachtvcrtl»« üb«
Entgegenkommender Stadt Aachen der s Zt. von

der Provinzialverwaltung mit den Albanern abgeschlossene Pachtvertrag um em ^ahr d. l>
bis zum 15. März 1900 verlängert worden. Dadurch wurde es ermöglicht, die beschlossenen
Neubauten im Hinblickauf die ein Jahr länger zur Verfügung stehenden400 Plätze von Marm-
bcrg, nicht zum Schaden der Ausführung, in etwas langsamerem Vorgehen zu ernchten, als dies
erwartet werden konnte. ^. „ .

Eine besonders eingehende Auseinandersetzungriefen bekanutlich die auf die Stellung der 2. Stellun« der Aerz e

Aerzte W beziehenden Anregten und Anträge hervo. Man ^^.«at-
war darüber einig, daß es erwünscht sei, den Ginfluß der Aerz e au den Pfleg^ ^s°mw^.)
bestimmtereFornmlirung der s. g. Normativ-Vorschriften(S. 33 u. 40 der DrucksachemNr. 11
be w S 17? u 184 der Verhandlungen des 40. Provinziallcmdtages) sicher zu stellen; man
wollte aber andererseitsvermeiden,den nach dieser Richtung geäußerten Wüuscheu m einer uunot lg
schar n^ssuna Ausdruckzu geben, wodurchvielleicht Mißtrauen und Verstimmuugauf Seiten der

We^nstalt" werden könnte. Auf diese Weife entstawden die °ben ^
Zusatzbeschlüsse1 zu den Dienstvorschriften für die Aerzte bei den Prwat.Irrenanstaltem
MiatzveMniie ^ z ^^^^ , ^^lichst genau nachzukommen,ist für die

der mündlichenVerstand« mit den ^nAnsta^a^en
vor der offizellen Mittheiluug der Beschlüsse gewählt worden. Dadurch ist s ^^
gelungen,die erwarteten Bedenkender Anstaltsleitungen zu zerstreue« uud sämmtliche Anstalten
zur Anerkennungder Forderungen des Provinziallandtages zu b^mmen.

Im Übrigen darf mit Befriediguug festgestellt werden daß die Pflegeanst ml und
mehr sich davon überzeugt haben, wie wichtigund nothwendigm i rem eigenen Interesse d e elbs>
ständi e Stellung und die uneingeschränkteWirksamkeit des leitenden An^ fu da
Wohlergehendes ganzen Anstaltsorganismus ist und wie große Vortheile "sbes°^
jetzt vorge chriebenen Einrichtung des Wohuens des Anstaltsarztes «/)alb w Ansta^
sind. Di regelmäßig stattsindenden Besichtigungender Pflegeanstalten se"w de Provinz ,
Verwaltunghaben in dieser Beziehungdie erfreulichstenWahrnehmuugeu und das beste Einver¬
nehmen zwischen den Genossenschaften uud ihren Aerzten er^^^ ^ ^^ «, ,i. ,°^

^ der mewrwähnten Vorlage vom 20. Oktober 1896 (Drucksachen.Nr 11 von 1897 Z« II der ° .gen Be-
S. 9 ff des 40. «ar berechnet worden, ^M «..
daß die Rheinprovinz zur Abstellung der jetzigen UewMmig ^ wer zur ^Ln'we.
Unterbringung des aus der Statistik sich ergebenden regelmäßigen ZnwaM' zur« Ersatz für .^., ^atze für
Mariaber und für die städtischeIrrenanstalt Lindenburg Mn zmmchstalsba d sur 1200 Geisteskranke,
weitere Plätze für Geisteskranke sorge« müsse. Ob und wie weit diese Berechnung sich nach er
Statistik der inzwischeu verflossenen 2 Jahre bestätigt hat, wird au anderer Stelle (AbschnittII)
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geprüft werden. Hier sei zunächst knrz berichtet, wie weit die von dem Provinziallandtage
beschlosseneneinzelnenAbhülfe-Maßregeln bis jetzt vorgeschrittensind.

i, Mfhclmua, der i. Die zur Gewinnung von etwa 100 neuen Plätzen für Kranke III. und IV, Klasse be-
uud 11, Klasse<mdenwirkte Aufhebung der I. und II. Klasse in Bonn, Düren und Merzig hat sich ohne Schwierigkeit
Pruumzlal - Irren- ^„y yhne Beschwerden von Seiten der betheiligten Bcvölterungstreise vollzogen, hat dagegen die
Niml" nd Mm? "wünschte Folge gehabt, daß die Plätze I. und II. Klasse in Grafenberg und Andernach voll

'ausgenutzt wurden. Der gegebenen Zusage gemäß sind die in den erstgenannten drei Anstalten
bereits vorhandenen Pensionäre, sofern es den Wünschen der Angehörigen entsprach, in ihren
Stellen belassen worden.

2. Erweiterung von Die Erweiterungsbauten von Grafenberg und Merzig sind so weit fertig gestellt, daß die
Grafenberg und neuen Gebäude in Grafenberg bereits fämmtlich bei dem Zusammentreten des Prouinziallandtages,
Mcrzia, um je 2ou^ Merzig dagegen wegen des zum Bau verwendeten, langsam trocknenden Sandsteines zum Herbst
' °^' 1899 belegungsfähigfein werden.

3. Neubau der 6. Pro- Auch der Neubau der hauptsächlich zur Deckungdes durch die Stadt Köln erwachsenden
uiuzial - Incnau- Mehrbcdürfnissesbestimmtensechsten Provinzial-Irrenanstalt Galkhausen hat in Folge der selten
statt auf Out Galt-gü,Mgm Witterung des Jahres 189? erfreulich gefördert werden können, fo daß die zunächst
«öuf" dringlicheCeutralanstalt (ohne die Einzelhäuserfür Ruhige) nebst den Verwaltungs- nnd Wirt¬

schaftsgebäudenim Herbst 1899 eröffnet werden kann.
Als Direktor der neuen Anstalt ist der jetzige Oberarzt der nach dem „Offen-Thür-

System" eingerichteten Provinzial-Irrenanstalt Alt-Scherbitzgewonnen worden.
Das Gut Galkhausen hat sich je länger desto mehr in jeder Beziehung als ein vorzüg¬

licher Erwerb für die Zwecke einer modernen Irrenanstalt erwiesen.
(Wegen der finanziellen Ergebnisses. unten).

Zu III der obigen AIs ein schwerer Uebclswndwar die jetzige Unterbringung der s, g. „irren Verbrecher"
Beschlüsse,betreffendund „verbrecherischen Irren" unter den unbescholtenen Kranken empfunden worden und deshalb
Verbesserungder die Erbauung einer eigenen Station für solche Individuen sowie für besonders gefährliche
Kranken"^ ^"'Kranke mit verbrecherifchenNeigungen im Anschluß an die Provinzial-Irrenanstalt zu Düren

beschlossenworden.

1. Neubau der Ab« Diese Bauausführung, anfänglich durch eine nothwendige Wegeverlegung und einen
theilung für 48 irre dadurch hervorgerufenen, inzwifchcn rechtskräftig abgewiefenenEinspruch verzögert, ist im Rohbau
Verbrechern. Dazu vollendetund kann voraussichtlichebenfalls im Herbst 1899 belegt werden,
Ewlettuua/' ^°" ^''" gelegentlich der Beschlußfassungüber diesen Gegenstand der Verwaltung ertheilten

Auftrag (Resolution L):
bei der KöniglichenStaatsregierung zu beantragen, daß die Fürsorge für irre Ver¬
brecher von Seiten des Staates auf Staatskosten übernommen werde,

ist alsbald entsprochen worden, worauf unter dem 6, August 189? der Herr Ober-Präsident der
Nheinprovinz folgenden Bescheid ertheilte:

„ ------ Was die Uebernahme der Fürsorge für irre Verbrecher auf den Staat betrifft,
fo deckt sich der dortseitige Antrag mit dem Inhalte der seitens der beiden Häuser
des Landtages der KöniglichenStaatsregierung zur Berücksichtigung bezw. Erwägung
überwiesenenPetition, Nach Mittheilung der Herren Minister wird diese Angelegen¬
heit anderweitig ihre Erledigung finden."

Die Frage wird weiter im Auge behalten werden.
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Für die Verbesserungder Einrichtungen der alten Anstalten war uach den genehmigten
Anschlägen ein besondererKredit von 550 000 Mark, hauptsächlichzur Ergänzung und Ver¬
mehrung der Mobilar - Ausstattungen, zur Verbesserung von Abort-, Bade-, Wasch-, Spülein¬
richtungen lc. bewilligt worden (S. 11? der damaligen Drucksachen. Nr. 11 bezw. S. 251 der
Verhandlungen des 40. Provinziallandtagcs). Mit der Verwendung ist vorsichtig und langsam
vorgegangen, um den Betrieb in den Krankenabtheilungennicht an mehreren Stellen gleichzeitig
zu stören und das Nothwendigstezunächst vollständig auszuführen, sodaß die Erledigung sich noch
auf einige Jahre vertheilen wird.

(Dieser Gegenstand wird zweckmäßiger im Zusammenhang unten bei dem dritten Ab¬
schnitt zur Erörterung gelangen).

Selbstverständlichliegt bis jetzt eine Abrechnungüber die vorstehenden Bauausführungen
noch nicht vor. (Die bisherigen thatsächlichen Ausgaben sind am Schluß der Vorlage zusammen¬
gestellt). Dagegen darf nach dem Gesammtergebniß der bis jetzt fertig gestelltenArbeiten der
begründeten Ueberzeugung Ausdruck gegeben werden, daß trotz der hohen Preise der Baumaterialien
und bei durchaus solider Ausführung aller Einzelheiten eine Überschreitung der von dem
Provinziallandtage bewilligten Mittel nicht eintreten wird.

2. Ausführungder be¬
schlosst,!«,baulichen
VcrlicsscrmilMder
alten Prumnzialau-
stalten.

Zu IV der obigen Be¬
schlüsse, betr, Errich¬
tung einer Anstalt
für Epileptische und
Geisteskranke,

Schlußbemertung.
Bisheriges finanzi¬
elles Ergebniß der
in diesem Abschnitt
behandelten Bau¬
ausführungen.

UntelbriiMun. des
Zuwachsesau <M-
stcslmnlcn.

Zweiter Abschnitt.

Erörterung der Wirkungen der getroffenenMaßregeln.

In der Vorlage vom 20. Oktober 1896 war auf Grund der bis dahin vorhandenen Zu II der obigen Ve
statistischen Unterlagen berechnet worden, daß für die nächste Zeit der regelmäßige jährliche Musst, betreffend
Zuwachs unserer Irrenanstaltsbevölkerung (nach Abzug der Abgänge) auf durchschnittlich
nicht weniger als 200 zu bemessen sein werde. Damals lagen seit dem Inkrafttreten des Gesetzes
vom 11. Juli 1891 d. h, seit dein 1. April 1893 drei Jahre vor. Es dürfte von allgemeinein
Interesse sein, die jetzt zurückgelegten weiteren zwei Jahre (1896/9? und 1897/98) zum Vergleiche
heranzuziehen,um zu prüfen, ob und in wie weit die damalige Berechnung zugetroffenist.

Nach den Rechnungenund Listen wurde» — abgesehen von den in den vorhandene,»
festen Plätzen untergebrachtenetwa 600 Pensionären —

durchschnittlich täglich Geisteskranke verpflegt:
1893/94: . . 46? Landarme 3831 Ortsarme (gemäß Ges. u. 11./?. 1891) --- 4298
1894/95: . . 508 „ 40?2 .. „ „ .. „ „ ---4580

^895/96: . . 560 .. 4269 .. .. „ .. „ „ ---482!)
1896/9?
1897/98

575
625

442?
4603

--- 5002
- 5228

Hiernach hat sich gegen die Durchschnittsbelegung des Vorjahres ein Mehr ergeben:
1894/95: von 282 Geisteskranken, oder 6,5«/,
1895/96:
1896/9?^
1897/98!

249
173
226

6,1 °/.
3.« °/«
4,° °/°

des Vorjahres.



408 41. RheinischerProuinziallandtag. Nr. 2?.

Es stellt sich also in den beiden letzten Jahren der Zuwachs auf rund 200 oder 4»/«
des Durchschnittsbestandes,während sich das Anwachsen der Bevölkerung in der Nheinprovinz
(nach der letzten Volkszählung 5106 000 Einwohner) überhaupt auf nicht ganz 2«/» in den
letzten Jahren beziffert haben dürfte. Immerhin bleibt hocherfrculich, daß sich nach den vorstehenden
Zahlen eine allmählige Ausgleichung der s. Zt, bereits erörterten Wirkungen des Gesetzes vom
11. Juli 1891 vollzieht.

Außer dem mitgetheilten regelmäßigen Zuwachs war nach den mit der Stadt Köln ge¬
troffenen Vereinbarungen (S. 8, 9 der Vorlage vom 20. Oktober 1896 bczw. S. 153/154 der
Verhandlungen des 40. Prouinziallandtags) der in der städtischen Irrenanstalt Lindenburg vor¬
handene Krankenbestandthunlichstbald anderweitig unterzubringen.

Wenn letztere Maßregel auch noch nicht vollständig durchgeführtwerden konnte, so gelang
es doch im Uebrigen den Anforderungen zu entsprechen, einerseits durch die stärkere Vclegungs-
fähigkeit der Anstalten Bonn, Düren und Merzig in Folge Aufhebung der I. und II. Klaffe,
andererseits durch die zu den katholischen Pflcgeanstalten neu hinzugctretenenevangelischen Anstalten
Lüttringhausen und Waldbrol, die zusammen mit nahezu 500 Kranken belegt werden konnten.

Für die absehbare Zukunft bilden die Erweiterungen von Grafenberg und Merzig, fowie
die ueuen Prouinzialanstalten Galkhausen und Fichtenhain (s. unten) den erwünschten sicheren
Rückhalt zur Bewältigung der von Mariaberg zurückzuziehenden 400 Kranken, sowie des zu er¬
wartenden allgemeinenZuwachses,vor Allem auch der bisher von der Stadt Köln selbst versorgten
Kölner Geisteskranken.

Wie stark auf diesem Gebiete eine aufstrebendeGroßstadt wie Köln in das Gewicht fällt,
erhellt aus folgenden bemerkenswerthenZahlen:

Es wurden neu übernommen Geisteskrankeseitens der Provinzialverwaltung:

Jahr:

Aus der ganzen Nheinvrovinz
überhaupt

(5 106 000 Einwohner 1895)

Aus dem Stadtkreis Köln allein
(321 564 Einwohner 1895)

Anzahl der Kranken
Mithin auf 100 000

Einwohner Anzahl der Kranken
Mithin »uf 100 000

Einwohner

1895/96 . . .
1896/9? . . .
1897/98 . . .

166?
1486
1642

32,«
29,i
32.«

146
174
211

45,.
54,,
65,«

Es ist hier nicht am Platze, über die Ursachen dieser Erscheinung Untersuchungen anzu¬
stellen; die Mittheilung bezweckt,lediglichdarzuthun, daß die Stadt Köln mit ihren hohen Auf¬
nahmezifferneine Provinzialanstalt von der Größe der Anstalt Galkhausen allein für sich in An¬
spruch nehmen wird, wie dies auch in der Vorlage vom 20. Oktober 189« (S. 18, der Land¬
tagsverhandlungen S. 163) vorausgesehen war.

Nach Fertigstellungder beschlossenenErweiterung^ und Neu-Bauten wird dem Ausbau
der an anderen Orten mit Erfolg in Angriff genommenen Familienpflege der Geisteskranken
von den ihrer Umgebung nach dazu geeignetenProvinzialanstalten aus näher getreten werden-

Es darf mit Zuversicht erhofft werden, daß die Nheinvrovinz mit ihren alsdann ge¬
schaffenen Einrichtungen auf längere Zeit hinaus weitere Opfer für Irrenanstalts-Neubauten nicht
zu bringen haben wird.
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Die Erfahrungen der letzten Jahre haben auf's Neue die dringende Nothwendigkeitder?« m der obigen
Errichtung eiues sicheren Hauses zur Bewahrung besonders gefährlicherElemente bestätigt. Die Beschlusse, betref-
Pflegeanstalten haben sich z. Zt. sämmtlich außer Stande erklärt, weitere derartige Kranke zu ^" ,. " ^.'"""g
übernehmen, so daß die Provinzialanstalten, welche doch in erster Linie der Besserung und ^ Krankon-
Heilung der frischen Erkrankungsfällezu dienen berufen sind, in ganz unzulässigerWeise in ihren i. hinsichtlich der ine»
Zwecken beeinträchtigtworden sind. Verbrecher «.

Es hat sich hiernach in einzelnenFällen nicht vermeiden lassen, — so sehr es das Be¬
streben der Verwaltung ist, den Wünschen der Staatsbehörden überall entgegenzukommen —,
Anträge der Strafuollzugsbehörden :c. auf Uebernahme von Strafgefangenen zur Beobachtung
mangels bestehenderVerpflichtung abzulehnen. Auch da, wo eine Fürsorgepflicht nicht zu be-
streiten war, stellten sich der Unterbringung der mit verbrecherischen Neigungen behaftetenKranken
oft die größten Schwierigkeiten entgegen, fo daß das Dürener „Bewahrungshaus" (so die Be¬
nennung des neuen Neglemcntsentwurfs)einem in der That dringenden Bedürfniß entgegenkommt.

Wenn auch hier die vorgesehenenArbeiten noch nicht zur Vollendung gebracht sind, so 2. hinsichtlichder lmil-
darf doch mit Genugthnung ein voller und durchgreifenderErfolg der bereits ausgeführten Vcr- lichcuVcrbesscnmlM
befserungenverzeichnet werden. Dies gilt nicht nur von den nach den neuestenhygienischen An-
forderungen umgearbeiteten Abort-, Wasch-, Bade-, Spülcmlagen :c, der nothwendigenErgänzung
der Wäsche-, Vekleidungs- lc, Gegenstände, sondern vor allem von der Einrichtung großer,
luftiger Wachsäle an Stelle kleiner, unübersichtlicherEinzelräume und s. g. „Tobzellen". Da¬
durch ist es möglichgeworden, fast in allen Anstalten der „Bettbehandlung" der unruhigen und
beobachtuügsbedürftigenKranken den gebührenden Raum zu schaffen. Der Provinzialausschuß
hat sich aus eigener Anschauung davon überzeugen können, daß sich in Folge dieser veränderten
Vehandlungsweisedas Bild unserer alten Anstalten mit emem Schlage völlig geändert hat. Die¬
selben Kranken, die früher als mehr oder minder ständige Insassen der Tobzellen sich selbst
überlassenwaren und sich und ihre Umgebung durch ihre Unruhe ermüdeten, finden sich jetzt wohl¬
geordnet unter steter Aufsicht in hellen Wachsälenin verhältnihmäßiger Ruhe und menschenwürdiger
Verfassung. Dafür sind die alten „Tobzellen" zum großen Theil verfchwundenund dienen, so¬
weit sie verblieben, nur vorübergehend in den äußersten Nothfällen zur Ifolirung, sonst als
Einzelzimmerbei Tage für Abfonderungsbedürftigebei offener Thüre, bei Nacht als Schlafraum.

Diese Wandlung ist nicht nur eine Wohlthat und Erleichterung für die Kranken und
das Pflegepersonal, sondern wird auch von den Angehörige» der Kranken als eine Beruhigung
und ein befriedigender Fortschritt der Humanität empfunden.

Die Beschlüssedes Provinziallandtages, durch welche eine wesentliche Verbesserungdes Zu V der obigen Ve-
Einkommens des Pflegepersonals geschaffenwurde, haben große Befriedigung hervorgerufen. ^°' ^^°^^"^
Wenn gleichwohl bis jetzt von einer durchgreifendenHebung der Qualität des Pflegepersonals ^''^^atu^
"cht gesprochenwerden kann, so hat dies verschiedene Gründe. Einmal wäre es unrichtig, wie^H^chtlichdesPfw
schon in der Vorlage vom 20. Oktober 1886 ausgeführt war (S. 24, der Landtagsverhand- geperlolmls.
lungen S. 169), zu glauben, daß man dem Hineinströmen ungeeigneter Elemente in das Warte-
personal allein durch höhere Lohnsätze begegnenkönne; ferner muß aber der in den letzten Jahren
fortgesetztbeklagte Mangel an gutem Pflegerersatzauf die mit den augenblicklich recht günstigen
industriellen Verhältnissen zusammenhängende,in der Landwirthschaftnicht am wenigsten beklagte
Erscheinung zurückgeführtwerden, daß überhaupt gutes Perfonal, selbst gegen hohen Lohn, jetzt
schwer zu haben ist. Zudem ist die Zeit der Wirksamkeit der neuen Besoldungsvorschriftenbis
jetzt noch zu kurz, um ein abschließendesUrtheil zu gestatten. Es darf gehofft werden, daß die

52
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geboteneAussicht auf eine feste, gesicherte Lebensstellung mit der Zeit in allen Anstalten einen
zuverlässigen Staunn tüchtigenPflegepersonals schaffen wird.

Die neue Einrichtung der beamteten Stationspflcger und Statiouspflegcrinnen hat sich
bereits jetzt vorzüglichbewahrt und hat eine große Gewähr für eiuc sorgfältige uud gewissenhafte
Durchführung der ärztlichenAnordnungen durch das Pflegepersonal geschaffen.

2. Hinsichtlichder Ol- Als eine Voraussetzungfür die intensive Thätigkeit der Direktoren auf dem Gebiete der
namentlich in den erweiterten Anstalten von 700—800 Köpfen Bclcgungsstärke,

der Ontlastmmdes ^^ bereits f. Zt. eine richtige Organifation des ärztlichenDienstes und eine größere Entlastung
Direktors von Ver° bes Direktors von Vcrwllltungsgcschllftcnbezeichnet worden. Inzwischen ist erwogen worden, in
waltrmgsgeschllften. welcherWeise das angestrebteZiel zu erreichen seiu werde. Das vorläufige Ergebniß ist in den

^. als Anlage 1 beigefügten Auszügen aus dem Protokoll der am 7. Juni 1898 zu Düsseldorf
unter Vorsitz des Landeshauptmanns abgehaltenen Direktoren-Konferenzniedergelegt. Die näheren
Festsetzungenwerden hiernach in den einzelueu Dienstuorfchriftm uud Vcamtcn-Instruktioucn
getroffenwerden.

Dritter Abschnitt.

Entwickelung der weiterhin erforderlichen Maßregeln zur Durchführung der Landtagsbeschlüsse
vom 1«. März 1897.

Zur Ncsulutio» ci der Bei Erörterung des Antrages: „Der Frage nach der Verwendunggeistlichen Pflegepersonals
«eschiüssebetreffend^„ ^, Provinzialanstaltcn näher zu treten", wurde bereits innerhalb des Prouinziallandtagcs der
wenduna ncistlichc» ^"^"M"6 Ausdruck gegeben, daß sich dies nicht ohne konfessionelle Gestaltung der Provinzial-
Pflellcpcrsounls m lmstalten durchführenlassen werde.
den Prouinzilll - Ir- Nach den in der Prouiuzialvcrwaltung gesammelten Erfahruugeu kann an diesem
lmanstalten. Standpunkte nur mit Entschiedenheit festgehaltenwerden. Die Vevölkeruugunserer Provinz liebt

es im Allgemeinen nicht, ihre Angehörigen der Pflege eines geistlichen Personals einer anderen
Konfession übergeben zu sehen; die Verwaltung hat deshalb seit Eröffnung der cvaugelifchcn
Pflcgcanstaltcn die strengsteScheidung der Konfessioneninnerhalb der von geistlichem Personal
geleiteten oder bedienten Anstalten sich zur Pflicht machen müssen. Falls man jetzt unvermittelt
dazu übergehenwollte, auch in den Pruvinzialanstaltcn geistliches Persoual eiuzuführen,fo würde
die Folge sein, daß die einzelnen Anstalten von der dem betreffenden Pflegepersonalnicht entsprechenden
Konfession ihres Aufucchmebezirks im Allgemeinen gemieden würden. Bei der großen räumlichen
Ausdehnung der Aufnahmebezirkewürde hierdurch eine große Erfchweruug und Vertheucrung der
Transporte sowie — worauf erhebliches Gewicht gelegt wird — der regelmäßigen Besuche der
Krankenseitens der Angehörige»bewirkt werden. Es ist mit Sicherheit zu erwarten, daß sich
"uf diesem Wege eine weit verbreitete Unzufriedenheit der bcthciligtcuKreifc herausbilde» würde.

Es erscheint deshalb geboten, die Frage so lange zu vertagen, bis eine konfessionelle
Gliederung der dazu geeigneteuPruvinzialanstalten durchgeführt werden kann. Dieser Zeitpunkt
ist erst dann gekommen,wenn die beiden neuen Anstalten zu Galkhcmscnuud Fichtenhain bei
Krefcld vollendetsein werden.
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Der Provinzialausschuß wird die angeregte Frage im Auge behalten und derselben zur
gegebenen Zeit in dem vorcmgercgtcu Sinne näher treten.

Auf Gruud der Darlcguugen der Vorlage vom 20. Oktober 1896 hat der 40. Provinzial-Zu IV der obige» Vo-
lcmdtag beschlossen, als Schlußstein für die neue Organisation der provinziellenFürsorge für die s^cusse, bclresscnd
in dem Gesetz vom 11. Juli 1891 erwähnten Hülfsbedürftigen eine Prouinzialanstalt für 800
Epileptiker und Geisteskranke zu errichteu uud deu Pruuiuzialausschuß zu beauftragen, ein ^^ ^,^ Geiste-
geeignetes Bauterrain anzukaufen, die Pläne und Kostcuauschlägedieser Anstalt anfertigen zu traute,
lassen uud dem uächstcuProvinziallaudtage vorzulegen.

Diese Anstalt ist nach der Absicht des Provinziallcmdtagcs (S. 17, 18 der zitirten 1 MncmcincrZweck
Vorlage) dazu bestimmt, auch deu zahlreichen Epileptikern, deren die Provinz in einer großen ^"' -lnswlt.
Anzahl von Anstalten über 1000 verpflegt, in den noch dazu geeigneten Fällen spezielle Heil¬
behandlung zu gewähren, namentlich auch deu epileptische« Kindern, so lange dies nach der Natur
des besonderen Falles aussichtsuull erscheint, Einrichtungen zu bieteu, die ihnen unter geeigneter
ärztlicherPflege und pädagogischerErziehung Aussichtauf Errettung von ihrem schrecklichen Leiden
bringen tonnen. Derartige Behandlung kann mir iu einer eigens für solche Kranke eingerichteten
Anstalt geboten werden, und die Nheiuprovinz ist deshalb, dem Beispiel andererProvinzen folgend
und von dem Grundsätzeausgehend, daß die eigentliche Heilbehandlung den Pflegcanstalten nicht
übertragen, sondern nur von den unmittelbar verantwortlichenOrganen ausgeübt werden dürfe,
dazu übergegangen,den Bau einer Provinzial-Epilcptischenanstaltin ihr Programm aufzunehmen.
Da indeß erfahrungsgemäß leider der Prozentsatz der heilbaren Epileptiker nicht groß ist, so
wird, ebenso wie dies auch iu Betreff der Geisteskrankengeschieht, der für eine weitere Spezial-
bchnndlung nicht mehr, oder überhaupt nicht geeignete Theil der Epileptiker auf Autrag und
Vorschlagder Direktion der Pruvinzialanstalt nach wie vor bewährten Pflegcanstalten zugewiesen
werden, so daß eine Schädigung oder Becinträchtiguug der letzteren nicht eintreten wird. Auf
diese Weise wird die Austeilt in der Lage sein, den von den ärztlichen Sachverständigengeäußerten
Wünschen gemäß (vcrgl. die als Anlage 7 S. 82 und 85 der Vorlage vom 20. Oktober 1896
und S. 22? und 229 der Landtagsverhandlungeu mitgetheilten Gutachten) gleichzeitig einen
Laßeren Bestand von (nicht epileptischen) Geisteskrankenaufzunehmenund zur weiteren Entlastung
b« Provinzial-Irrcnanstaltcn beizutragen. Wie groß die Zahl der Epileptische«im Verhältniß
^" der Zahl der Geisteskrankenanzunehmen sein wird, läßt sich im Voraus sehr schwer augcbcu,
^esc Frage kann auch ohuc Bedenken der thatsächlichen Entwickelungüberlassen bleiben, da die
baulichem Einrichtungen, wie unten noch berührt weiden wird, für beide Arten von Kranken
grundsätzliche Verschiedenheiten nicht aufzuweisen haben. Mit dieser Einschränkung sind die in dem
"auprogramm (s. uutcn) angenommenenZiffern zu verstehe».

Eiu besonders wichtiger Zweck der neuen Anstalt ist endlich die Errichtung einer
p°"klinischen Station, in welcher Epileptiker aus der gauzctt Provinz, welche eines daueruden

ufcnthaltcs iu einer Anstalt noch nicht bedürfen, unentgeltliche ärztliche Untersuchung und
crathung und im Falle ihrer — durch Armcuattest bescheinigten — Zahlungsunfähigkeitunter näher

^zusetzenden Bcdinguugcu erleichtertenBezug von Medikamenten (insbesondere von dioiutcali)
3 ""3M können. Es wird hierdurch erreicht, daß die Kraule» so früh als möglich in spezialürztlichc

^Handlung treten und doch ihrem Berufe thunlichst lange erhalten bleiben, indem sie sich von
^ zu Zeit immer wieder in der Anstalt vorstellen.

52»
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Bevor auf das allgemeineVauprugramm der Anstalt eingegangenwird, ist hier nachzu¬
holen, über die Erledigung des dem Pruvinzialcmsschußertheilten Auftrages wegen Ankaufs eines
geeignetenNauterrains zu berichten.

2. Autous eines geeig- Bei der Auswahl des Austaltsgrundstückeswar nächst den allgemein für neuere, nach dem
nelen Änutcnaius. „Offen-Thür-Systcm" einzurichtendes. g, „koloniale" Anstalten gültigen Bedingungen, wie sie

s. Zt. bereits bei der Wahl von Galkhausen maßgebend waren (S. 18 sf. der Vorlage vom
20. Oktober 1896 bezw. S. 163 der Landtagsverhanolungeu),hauptsächlich der Gesichtspunkt ent¬
scheidend, daß die neue Anstalt mit möglichster Leichtigkeit von der Haupt-Vevölkerungsmcngeder
Provinz muß erreicht werden können. Die größte Dichtigkeitder Einwohnerschaft findet sich m
dem, gleichzeitig mit dem nach allen Seiten verzweigten reichlichsten Eisenbahnnetzversehenen
Regierungsbezirk Düsseldorf. Da die Anstalten Galkhausen und Grafenbcrg bereits auf der rechten
Rhcinseitc liegen, so ergab sich von selbst das Bestreben, in der Nähe eines Eisenbahnknotenpunktes
der linken Rhcinseitc nachzujorschen. Hier faud sich bei Krefcld in einer Entfernung von 3 Km
von dem Hauptbllhnhuf im Gebiete der VorstadtgcmeindcFischcln und der Gemeinde Willich ein

^2.^nach jeder Richtung geeignetes Gnt: „Haus Fichtenhain", dessen Lage aus der beigefügten Karte
des Näheren zu ersehen ist. Nach eingehenderPrüfung des Gutes durch eine besonders bestellte
Kommission hielt es der Provinzialausschußfür geboten, zur Sicherung der Anstalt gegen ein zu¬
künftiges Andrängen der Krefeldcr Industrie und gegen Errichtung von Privntbautcn an den das
Gebiet durchschneidenden Wegen den Ankaus des 5?,i? Kn, großen Gutes nur dann zu bewirken,
wenn es gelingen würde, dem Gesmumtbesitzdurch die als nothwendig erkannten Zukaufe die er¬
wünschte Deckung nach allen Seiten zu geben. Als auch dies uach manchen Schwierigkeitenzur
vollsten Zufriedenheit gelungen war, wurde der Kauf einer wohl arrondierten Gesammtflächevon
12t llll (rund 480 Morgen) zu dem Preise von zusammen 350 000 Mark auf Grund der von
dem Prouinzinllllndtage ertheilten Vollmacht abgeschlossen.

Der Grundcrwerb darf als ein recht günstiger bei Berücksichtigung folgender Umstände
angesehen werden.

Den Kern des Besitzes bildet das Gut Fichtenhain, welches in Folge Vcrmögensverfalls
eines Vorbcsttzers landwirtschaftlich seit mehreren Jahren außer Betrieb gelasseu, dagegen in
seinen vor lO Jahren massiv errichtetenGutsgebäuden recht gut erhalten war. Die Gutsgcbäudc
sind nach einer von dem Stadtbaurath zu Krefcld aufgestellten Beschreibungnud Taxe vom
30. März 189? (Bl. 28 der Grundcrwcrbsaktcn)angesetzt zu 86400 Mark bei Nichtberücksichtigung
vou 2 auf dem Gute befindlichenRing-Ziegelöfen. Das Gntsgchöft enthält außer einem (H"^
schafts-) Wohnhause Stallung für 20 Pferde, großen Kuhstall, Schweincstall und Scheune nebst
Nebengebäuden, die für die landwirthschaftlichcnBedürfnisseder Anstalt nach einigen Aenderungen
völlig ausreichen;ferner ein weiteres gutes Wohnhaus und ein kleines Zieglerwohnhaus, die später
für Beamte und Dienstpersonal eingerichtet werden können.

Ein weiterer Bestandtheil des Besitzes ist ein Bauernhof von rund 103 Morgen, dessen
Gebäude cbcw'alls gut erhalten und mit etwa 15000 Mark mäßig geschätzt sind; auch diese
Gebäude lassen sich für Koloniczwecke verwenden.

Von der obigen Kcmfsumme von ............. 350000 M-
wären also für die Gebäude rund ............... 100000 „^.
abzuziehen, so daß ruud .................. ^50000 M>
für 480 Morgen Land gezahlt sind, oder 520 Mark pro Morgen (gegen 729 Mark pro Morgen
bei Einschlußder Gebäude).
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Als fernerer günstiger Umstand darf in Rechnung gestellt werden, daß die früher
(nur kurze Zeit vor dem Konkursedes betreffendenBesitzers) betriebene Ziegelfabrikationalsbald
mit gutem Erfolge mit Hülfe eines Brcmwcilcr Arbeiterkommandos unter Mitwirkung
eines Lippc'schenZiegelmeisters für die Zwecke der neuen Anstalt wieder in Angriff genommen
werden konnte.

Nach den jetzt vorliegenden überschläglichenBerechnungen wird das Taufend Hinter-
maucrungs-Stcine mit mindestens 10 Mark reinem Nutzen hergestellt, fo daß nach dem veran¬
schlagten Bedarf für die Anstaltsbnuten von etwa 12 Millionen Hintcrmcmcruugs-Steinen sich
ein Gewinn von rund 120 000 Mark ergeben dürfte. Die Qualität der hergestellten Steine,
deren bis zum Schluß der (zunächst erst mit 2 Tischen betriebenen) ersten Campagne über
1 Million geliefert sein werden, entflicht nach sachverständigem Gutachten allen Anforderungen.
Es ist anzunehmen, daß auch s. g. Vcrblcndsteinc,die einen noch größeren Nutzen abwerfen
Würden, im nächstenJahre fabrizirt werden können.

Das theilwcife verwahrloste Ackerland ist im laufenden Jahre durch einen cngagirtcn
tüchtigen Landwirth, ebenfalls mit Brauweiler Arbeitern, wieder in Kulturzustand versetzt.

Der Boden besteht in der oberen, zwischen^ — I V- i" starken Schicht aus einem
Gemengevon Lehm, etwas Thon und Sand, während unten die übliche rheinische Sandschichtsich
vorfindet. Abgesehen von einzelnen 20jährigen Kiefcrnbcständenvon ungleichartigemWachsthum
und den zur Ziegelei benutzten(später für Ricselflächcnbestimmten)Flächen ist nur Ackerboden in
allerdings sehr verschiedenem Kulturzustande vorhanden.

Die Entwässerung des Gutes soll nach den aufgenommenen Nivellements uud den
Verhandlungen mit der Stadt Kreield in das Krefcld'er Kanalnetz (den s. g. Gathgrabcn)
«folgen.

Das Krefeld'erWasserwerk, dessen zweiter Wasserthurm nicht weit von Fichtenhainerrichtet
ist, kann und will den Wasserbedarfliefern, falls die schwebenden Verhandlungen nicht die Anlage
eines eigenen Wasserwerksvorteilhafter erscheinen lassen sollten. An gutem und reichlichemWasser
fehlt es nicht.

Achnlich liegen die Verhältnissewegen LieferungelektrischenStroms zu Veleuchtungs-und
Netriebszweckcn von dem Krefeld'er Elektrizitütswcrke. Die Verhandlungen und Berechnungenüber
diese Frage sind ebenfalls noch nicht abgeschlossen.

Die Anlage einer elektrischen Bahn von Krcfcld nach Fischeln, mit unmittelbarer Be¬
rührung von Fichtenhain, scheint Aussichtzu haben.

Nach allem dürfte anzuerkennensein, daß der Erwerb des Grundstiickskomplcxesvon
und um Haus Fichtenhain den Interessen der Verwaltung ebenso wie den Ansprüchender künftigen
Anstalt gerecht wird.

Für die Ausführung der Krefeld'er Anstalt sind dem ertheilten Auftrage gemäß die all- 3. Msstmeines Bau-
gemeinen Pläne und Kostenüberfchlägc ausgearbeitet worden uud durch die bestellte Vaucommifsion ProMinm.
und zugezogenen Sachverständigeneingehend berathen worden. Indem wegen der Einzelheiten ans
das anliegende Bauprogramm, den beigcdruckteu Lagcplan, ferner auf die in einer Mappe vor- ^Anlage 3 «„^ 4
^legten Gebäudezeichnuugennebst Kostenberechnung, insbesondereauch auf die ebendaselbst nieder¬
legten ausführlichen Gutachten des Direktor Dr. Alt an der gleichartigenSächsischen Anstalt
Uchtspringe und des Oberarztes Dr. Bric an der Pruvinzialanstalt Grafcnberg Bezug genommen
">ird, dürften an dieser Stelle folgende BemerkungenallgemeinerNatur genügen.
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Die grundlegenden Gesichtspunkte, welche die Anlage der modernen Anstalten für Ge¬
müths- und Nervenleidendebeherrschen,*)welche auch das Programm für die Anstalt Galkhausen
s. Zt, bestimmt haben (uergl. u. a. den Reiseberichtder Kommission,S, 46 der Vorlage vom
20. Oktober 1896 bezw. S. 190 der Landtagsverhandlungen), finden sich ebenso in den Plänen
für die Krefeld'er Anstalt niedergelegt. Indeß treten für das Programm der auf dem Gute
Fichtenhain zu errichtendenAnstalt mehrereForderungen hinzu, welche die Plangestaltung einiger¬
maßen compliziren. Dies ist:

1. die Verbindung der Epileptischen- und Irren-Pflege. Wenn auch beide
Kategorien keine besonders gearteten Krankenhäuser erfordern, so muß doch in den
einzelnenHäusern unter Umständen auf eine gewisse Trennung derselben je nach der
Form ihrer Krankheit Bedacht genommen werden;

2. die Einrichtungeiner besonderen Kinderanstalt innerhalb der Gesammtanstalt,während
es in den Irrenanstalten glücklicherWeise an Krankenim kindlichen Alter fast ganz fehlt;

3. die Vorkehrung einer poliklinischen Station zur Untersuchungund Behandlung
der aus der Provinz zureisendenEpileptiker. Zu diesem Behufe genügen indeß einige
besondereRäume in dem Verwaltungsgebäude.

Hiernach sind folgende Gruppen von Anstaltsgebäuden gegeben:
H,. die Krankenhäufer,
L. die Verwaltungs- und Wirthschaftshäuser.

Die Krankenhäuser zerfallen in:
I. die (mehr geschlossen gehaltene) Centralanstalt für die frischen Aufnahmen, die

Unruhigen, die Halbruhigen und Beobachtungsbedürftigen fowie die körperlich Hin¬
fälligen und Gelähmten (Lazarett)). Dies ergiebt für jedes Geschlecht:

ein Aufnahmehaus zu ............... 30 Betten
„ Unruhigenhaus „ ............... 25 „
„ Halbruhigenhaus „ ............... 40 „
„ Lazareth „...............25 „

zusammen 120 Betten
ebenso für das andere Geschlecht ............. 120 „
daher für die Centralanstalt zusammen ........... 240 Betten

II. die offenen Kolonien mit zusammen........... 440 „
(für Pensionäre 2 zu 30, außerdem je 4 und 5 Häuser zu 40—45 Plätzen)

III. die Kinderanstalt mit zusammen............120 „
(je 2 Häuser zu 60 Plätzen) ^^—-

zusammen 800 Betten.
Die Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäude bestehenaus den dem Unterhalt und

der Beschäftigung der Kranken dienenden Bauten und den Veamtenwohnungen. (Das Nähere
vergl. das Bauprogramm und die Unterlagen.)

4. K°llt,u,l>erschlall. Nach der Vorlage vom 20. Oktober 1896 waren die Kosten der Epileptischen-Anstaltin
gleicher Höhe wie diejenigen für Galthaufen, das ebenfalls 800 Plätze enthalten soll, geschah
und mit rund 3200 000 Mark eingestellt.

*) Aus der einschlagigen Fachlitteratur sind besonders hervorzuheben die ausgezeichneten Arbeiten des
(insbesondere dessen neueste Veröffentlich«»« in dem Handbuch der Krönt«'-

Versorgung und Krantenvflege. N»ud I, Abthl. 2. betreffend „die Fürsorge für Epileptische.")
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Nach den jetzt vorliegenden Kostenüberschlägenbelaufen sich die Kosten:
^. der Krankenhäuser, nämlich

1. der Centralanstlllt auf .............. 435900 Mark
2. der offenen Koloniehäuserauf ............ 582360
3. der Kinderhäuser nebst Turnhalle, Schule und Lazarath auf . . 274 580

L. der Verwaltungs-, Wirthschafts' und Wohngebäude auf. 742470
^. der Maschinen-Anlagen, Wasserversorgung, Entwässerung,

Erdarbeiten:c. auf............... 645820 „
v. des Inventars auf............... 320000
N. des Grunderwerbs auf.............. 350000 „

Gesammtsumme— 3 351130 Mark
Hiervon sind in Abzug zu bringen die am Schluß des Kostenüber¬

schlages näher berechneten Ersparnissedurch Selbstherstellung der Ziegelsteine mit rund 151130 „
so daß also als zu veranschlagenderGesammtlietrag - ........3^00000^Mark
einzufetzen ist.

Hieraus folgt, daß bei den Anstaltsbauten zu Haus Fichtenhain im Vergleichmit Galk-
Hausen auf der einen Seite (durch den komplizirtercn Plan) erschwerende,auf der anderen Seite
(durch natürliche Vortheile des Anstaltsgutes) erleichterndeUmstände auf die Kostenberechnung
nnwirken, so daß sich im Ganzen eine Ausgleichung auf den auch bei Galkhausen veranschlagten
und s. Z. bereits vorläufig für die Epileptifchen-AnstalteingestelltenBetrag ergibt.

Der Provinziallandtag hat den Provinzialausschuß ermächtigt, die zur Bestreitung der Zu vii der Beschlüsse
beschlossenen Aufwendungen nöthigen Geldmittel zunächst vorschußweifeals 3'/2«/oigcs Darlehen betreffend die Ac
bei der Landesbank zu entnehmen und dem nächsten Provinziallandtage eine Vorlage wegen Auf- schaff»,!« der erfor
"ahme eines mit 3'/«°/« zu verzinsenden und mit 1°/« zu amortisirenden Darlehens bei der Glichen Geldmittel
Landesbankzu unterbreiten.

Auf Grund der ertheilten Ermächtigung sind bis zu dem 1. August 1898 (dem letzten
Abschluß z. Zt. der Aufstellungder Vorlage) thatsächlich gezahlt worden:

Auf Vaukonto Galkhausen .........620000 Mark
„ „ Erweiterung Grafenberg .... 443000 „

Merzig ......187000 „
VerbrecherstationDüren . . , . 26000 „
Bauliche Verbesserungen..... 139 000 „

(550000 Mark Kredit)
„ „ Haus Fichtenhain .......247000 „

zusammen . . . 1662 000 Mark.
Es wird für empfehlenswert!)gehalten, im Hinblick auf die hieruach erst bevorstehenden

größeren Zahlungen den Beginn der Amortisation erst auf den 1. April 1901 festzusetzen, von
"ab aber mit 1'/2°/<, zu tilgen und die Verzinsung der entnommeneuBeträge mit 3'/««/<, bei¬

behalten. Da bis dahin der Provinziallandtag wiederum versammelt sein wird, so bleibt vor»
. Men, "« Falle der Zustimmung dem Provinziallandtage dieserhalbnoch eine besondereVor-
"2e zu unterbreiten.

^ Zur Zeit würde nur die durch 8 119 der Prouinzialordnuug vorgeschriebene staatliche
"'chnigum, zu der entstehendenBelastung der Provinz einzuholen sein.
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Der Prouinzialausschutzbeehrt sich hiernach zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen:
I, den vorstehendmitgetheilten Maßregeln zur Ausführung der Beschlüsse des 40. Pro-

Vmzillllllndtagsvom 16. März 189? zuzustimmen!
II. den vorgelegtenBauplänen und Kostenüberschlägmfür die Erbauung einer Prouinzial-

Epileptischen-und Irrenanstalt zu Haus Fichtenhain bei Krefeld feine Genehmigung
zu ertheilen und den Provinzialausfchuß zu ermächtigen und zu beauftragen, die
speziellen Bauprojekte festzustellen und danach die Bauten zur Ausführung zu bringen;

III. den Provinzialausfchuß zu beauftragen, die zur Bestreitung der durch die Landtags-
beschlösse vom 16. März 189? und unter II dieser Anträge erforderlichenSummen
zunächst weiter vorschuhweifebei der Landesbank gegen 3"/«°/« Zinsen zu entnehmen
und dem nächsten Provinziallandtage eine Vorlage zur Aufnahme eines mit 3'/«°/°
zu verzinsendenund mit 1'/2°/° vom 1. April 1901 ab zu tilgenden Darlehens bei
der Landesbank zu unterbreiten."

Düsseldorf, den 18. Oktober 1898.

Der Provinzialausschuß:
Ianßen,
Vorsitzender.

Dr. Klein,
Landeshauptmann,

Anlage 1.

i. Die Organisation
des ärztlichen Dien¬
stes in den Pronin-
zialanstalten mit
vermehrter Vele-
gnngsstarle (über
L«0 Kranke),

Referent: Sanitats¬
rath Dr. Peretti,

Auszug
aus dem Protokoll über die Konferenz der Direktoren der Provinzial-Irrenaustalten

vom 7. Juni 18!)8.

Nach Prüfung der Darlegungen des Referenten gelangte man zu folgendenFestsetzungen:
1. Der Direktor als verantwortlicher Leiter der Anstalt bestimmt die Grundzüge der

Krankenbehandlungim Allgemeinen.
Er entscheidetüber Aufnahme und Entlassung der Kranken. In erster Linie

widmet er feine Aufmerksamkeitden neu aufgenommenenKranken, deren Behandlung
er regelt. Dem Direktor verbleibt deshalb auch die besondere Leitung der Auf«
Nahmestation.

2. Für jede Gefchlechtsabtheilungwird ein Abtheilungsarzt (Oberarzt, 3. Arzt) ange¬
stellt; er ist der ärztliche Leiter dieser Abtheilung. Der Abtheilungsarzt muß über
sämmtlicheKranke feiner Abtheilung immer auf dein Laufenden sein und die spezielle
Behandlung der Kranken im Sinne des Direktors leiten.

Der Oberarzt ist der Vertreter des Direktors, der andere Abtheilungsarzt ist ihm
während dieser Vertretung in Verwaltungsangelegenheitenuntergeordnet, in ärztlicher
Hinsicht jedoch selbstständig.
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3. Die Bestimmung des Dienstes der Assistenzärzte und der Volontärärzte ist dem freien
Ermessen des Direktors überlassen.

4. Die Stellung der Assistenzärzteund die Regelung ihrer Besoldungsverhältnissesoll
der Entwicklung des zukünftigen ärztlichen Dienstes zunächst noch überlassen bleiben.

Bei Vornahme dieser Regelungen sind auch die etwa vorhandenen Anstalts-
Apothekerstellen in Betracht zu ziehen.

Zu Anlage 1.

Auszug
aus dem Protokoll illier die Konferenz der Direktoren der Provinzial-Inenanstalten

vom 7. Juni l898.

Der Bericht des Referenten und die daran angefchlossenen Erörterungen führten zu fol. 8, Die Entlastung des
genden Grundzügen: ^rektors «°n Ver-

1. Es erscheint nicht angezeigt, einen Theil der Verwaltungsgeschäfte des Direktors mit ^"^«^°"
selbstständigerVerantwortung auf andere als ärztliche Anstaltsbeamte zu übertragen. ^ ^ Verwal-
Dagegen ist es erwünscht, daß der Direktor die Befugniß erhält, den Abtheilung«- tungsdienstes in den
ärzten — gewissermaßen als Dezernenten — Vcrwaltungsgeschäftevon untergeordneter ProvinManstalten
Bedeutung (Oekonomierevisionen, Kasscnrevisionen, Abnahme von Lieferungen,Inventar, mit vermehrterNe-

cevisionen,Ausleihung von Inventarstücken u. s. w.) zur selbstständigen Erledigung zu ^''^^ ^
überweisen. Referent: Direktor

Auch soll den Oberärzten ein Theil des Verkehrs nach Außen (Venachrichügungs- ^ Gottlob,
schreiben an die Staatsanwaltschaft, das Vormundfchaftsgericht,die Ortsbehörden
u. f. w.) zugewiefenwerden können.

Die einfchliigigenSchriftstückekönnen von den bezeichneten Aerzten „im Auf¬
trage" gezeichnetwerden, falls der Direktor die Zeichnung sich nicht selbst vor¬
behalten will.

2. Zur Behebung der Ueberlastung des Verwalters soll zunächst ein dem letzteren unter¬
geordneter Beamter (Sekretär, Vuchführer, Assistent:c.) angestellt werden, dem unter
eigener Verantwortung die Buchführung über die Beköstigung-, Veklerdungs-,
Neinigungs-, Heizungs-und Beleuchtungsartikelu. f. w., die Verwaltung der Magazme,
die Legung der Naturalrechnungen u. dergl. zu übertragen sem wird.

An den Anstalten mit größerer Landwirthschaft soll außerdem dem Verwalter
der äußere (landwirthschaftliche)Dienst abgenommen und für die Verrichtung dieses
Dienstes ein gelernter Landwirth angenommen werden Derselbe soll den, Verwalter
ebenfalls untergeordnet fein, indeß foweit der technische Betrieb in Frage kommt,
möglichstselbststänmggestellt werden. Die Dienstverhältnisseder lmden vorbeznchneten
Bediensteten sind im Wege der Dienstanweisung genau festzulegen.

^
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Anlage 3.

AllgemeinesBauprogramm
für die zu erbauende Prouinzial-Heil-und Pflcgeanstalt für Epileptische und Geisteskranke

zu Haus Fichtenhain bei Krefeld.

Die Anstalt soll erbaut werden für 800 Kranke der jetzigen III. und IV. Verpflegungs¬
klasse („Pensionär-" und „Normalklasse").

Nach den statistischen Erfahrungen der übrigen Anstalten entfallen auf 800 Kranke:
80 Kranke III. Klasse

und 720 „ IV. „ .
Die Geschlechter sind gleichmäßigzu berücksichtigen; mithin ist zu bauen:

für 40 männliche und 40 weibliche Kranke der Pensionärklasse,
„ 360 „ „ 360 „ „ „ Normalklasse.

Das Verhältnißder Epileptischen zu den Geisteskrankenbedarf im Voraus keiner Fest¬
stellung, da besondere bauliche Einrichtungen für die eine oder andere der beiden Kategorien nicht
erforderlich sind. Die etwa erforderlicheTrennung kann bei der Anzahl der vorgesehenenEinzel¬
häuser für die verschiedenen Kranksheitsformen leicht durchgeführtwerden. Da an Epilepsie (im
Gegensatz zu den Geisteskrankheiten)auch schon im Kindesalter zahlreiche Erkrankungen eintreten,
so ist aus der Gruppe der Männer- und Frauenhäuser eine besondere Gruppe von Häusern für
die epileptischenKinder auszuscheiden. Es sind für diefe nach den in ähnlichen Anstalten
gemachten Erfahrungen 120 Plätze (in den obigen bereits mitgezählt) vorzusehenund zwar 60
für Knaben und 60 für Mädchen.

Nach den in der Vorlage vom 20. Oktober 1896 bereits ausführlich entwickelten Grund¬
sätzen, auf welche hier Bezug genommen wird, sind hiernach für die Eintheilungdes Anstalts¬
planes folgende Gebäude zu unterscheiden:

H,. Krankenhäuser.
I. Centralanstalt (s. g. „geschlossene" Abtheilungen):

Plätze
1. Aufnahm e-Haus zur Aufnahme und ärztlichenBeobachtung der

Neueingeliefertenbis zur Feststellung der Diagnose
und Ueberweisungan die zur weiteren Behandlung
geeignete Abtheilung. AusgedehnteBettbehandlung.
Für Männer ............ 30

2. „ für Frauen ............ 30
3. Haus für halbruhige Männer ............ 40
4. „ „ „ Frauen ............ 40
5. Haus für unruhige Männer ....... .- ..... 25
6. „ „ „ Frauen ............. 25
7. Lazarett) für Männer ............... 25
8. „ „ Frauen ............... 2 5^^

Gesammtzahl der Plätze der Centralanstalt . . 240.
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Die Pensionäre,deren Zustand dies erfordert, werden in den geschlossenenAbtheilungen
mit den Normaltranken verpflegt. Für besondere Fälle werden in allen geschlossenenAbtheilungen
Einzelzimmerfür Pensionäre vorgesehen. Das Wartepersonalwohnt — dies gilt für die ganze
Anstalt — mit den Kranken zusammen. Dagegen werden in der Anstalt an geeigneten Stellen
Erholungsräume für das dienstfreiePersonal, namentlich das Nachtwachpersonaleingerichtet. Die
Stationspflegerund Stationspflegerinnen erhalten eigene Dienstzimmer.

II. Kinderanstalt: P^
1. Ein Knabenhaus für ................. 60
2. „ Mädchenhaus „ ................. 60
3. „ Kinderlazareth für beide Geschlechtergemeinschaftlich, inbesondere für

den Fall ansteckender Krankheitenfür 20 Betten,
4. Schule nebst Turnhalle. __________

Oesammtzahl der Plätze der Kinderanstalt 120.

III. Kolonie (s. g. „offene" Landhäuser): «^,
1. Ein Landhausfür männliche Pensionäre für .......... 30
2. „ „ „ weibliche „ „ .......... 30
3. „ „ „ männliche Kranke der Normalklassefür ...... 45
4. ,, ,, ,, „ „ „ ,/ „...... 4"
5 40
u „ „ „ ,/ ,, ,, „ ,, ...... ^"
7 40
8. „ „ „ weibliche „ ,, „ „ ...... 45
^ ,, » „ ,f » » „ »...... ^"

10. „ „ „ „ >, « „ »...... ^"
11. „ „ „ „ ,, „ „ »......____^____

Gesllnuntzahl der Plätze in der Kolonie — 440
Hierzu Summe II — 120

und „ I - 240
zusammen - 800.

Die allgemeine Konstruktion der Krankenhäuserund die Anordnung der Näume ist die¬
selbe, wie bei den Krankenhäusern der Anstalt Galkhausen. Es wird dieserhalb auf die Vorlage
vom 20. Oktober 1896, sowie auf die in einer Mappe vorliegenden Zeichnungen nebst Kosten¬
überschlägen:c. verwiesen.

L. Vcrwaltungs-,Wirthfchafts- und Wohngebäude «.
1. Verwaltungsgebäude. Dieses soll ein Keller-, Erd- und Obergeschoß, und an

einzelnenRäumen enthalten:
2 Räume für das Bureau des Nendanten, 1 Registratur, 2 Räume für das Bureau

des Verwalters, 1 Aufnahmezimmer, 1 Warte- und Sprechzimmer, 2 Besuchszimmerfür Kranke,
1 ärztliches Konferenzzimmer, 1 Bureau des Direktors, 1 Oberarztzimmer, 1 Bibliothekranm,
1 Portier-Dienstzimmer, 2 Hausdiener-Raume, 2 Zimmer für eine Dispensiranstalt;

53*
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dazu für eine Poliklinik: 1 politlinisches Untersuchungszimmer,1 poliklinisches Apparat-
und Elektrisirzimmer, 1 Wartezimmer, ferner: 2 Räume für Laboratorien, 1 ärztliches Eh- und
Kasinozimmer,2 Wohnungen für Assistenz- oder Volontärärzte.

2. Wirtschaftsgebäude. Die Wafchlüche und die Kochküche eingeschossig, sonst zwei¬
geschossig mit ausgebauten Dächern, theilweise unterkellert (Modell Galkhausen),

3. Maschinen-und Kesselhaus verbunden mit Werkstättengebäude (Modell Galkhausen),
4. Bäckerei (Modell Grafenberg),
5. Leichenkapelle mit Sektionsraum (Modell Merzig),
6. Eiskeller,
7. Gewächshaus,
8. Spritzen- und Wagenfchuppen,
9. Waage nebst Häuschen,

10. Gefellfchaftshaus (Modell Grafenberg),
11. bedeckte Kegelbahn,
12. Direktor-Wohnhaus (Modell Galkhaufen),
13. Wohnhaus für den Oberarzt und den III. Arzt (Modell Galkhaufen),
14. Wohnhaus für den Verwalter und den Rendanten (Modell Galkhaufen),
15. Wohnhaus für den Maschinenmeister und den Oberpflegcr (Modell Galkhausen),
16. Gärtnerwohnung,
17. Pförtnerwohnung,
18. Kirche für 300 Plätze (Modell Galkhaufen).

Die Beleuchtung der Anstalt soll, ebenso wie in Galkhausen, elektrische sein. Zur
Krafterzeugung follen auch Elektromotorenzur Verwendung kommen.

Ob die Elektrizität durch eigene Mafchinen zu gewinnen ist oder vortheilhafter von dem
städtischenElektrizitätswerk zu Krefeld bezogen werden kann, läßt sich noch nicht mit Sicherheit
angeben. Nach überschläglichenBerechnungen scheint sich indeß die eigene Erzeugung wesentlich
billiger zu stellen.

Aehnlich liegt die Frage der Wasserversorgung. Sofern zu eigenen Anlagen ge¬
schritten wird, sind die betreffenden maschinellenund baulichen Einrichtungen der Anstalt Gall¬
hausen maßgebend.

Die Abwässer der Anstalt sollen, soweit es sich um die Tageswässer handelt, durch
besonderenKanal dem städtischen„Gath-Graben" zugeführt, im Uebrigen zunächstauf Niefelfelder,
welche auf dem ausgeziegeltenTerrain nördlich von dem Anstaltsterrain anzulegen sind, geleitet
und dann wie vor abgeführt werden.

Für die Ausführung der Erdarbeiten ic. sollen Arbeiter - Commandos von der Arbeits-
anstalt Vrauweiler, welche jetzt schon in der Gutswirthschaft und dem Ziegeleibetriebevon Haus
Fichtenhain thätig sind, verwendet werden,
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Anlage 28.

Bericht und Anträge
des Provinzilllausschufses,

betreffend

die Einräumungdes Rechts auf Bezug von Pensionen und Wittwen- und Waisengeld
an den Verein zur Erziehung und Pflege katholischer idioter Personen beiderleiGe¬
schlechtsaus der Rheinprovinz für das an der Idioten-Erziehungsanstalt in Essen-

Huttrop angestellte Lehrpersonal.

Der Verein zur Erziehung und Pflege katholischer idioter Personen beiderlei Geschlechts
aus der Rheinprovinz hat in Essen-Huttrop unter dem Namen „Franz-Sales-Haus" eine Erziehungs¬
anstalt errichtet, in der eine große Anzahl Idioten, welche der Fürsorgepflichtder Provinz zur Last
fallen, untergebrachtsind. Die Prouinzialverwaltung hat daher an der Erhaltung und gedeihlichen Ent¬
wickelung dieser Anstalt sowie besonders an der Gewinnung tüchtiger Lehrkräfte das lebhafteste Interesse.

Wenn es nun aber erfahrungsmäßigschon schwierig ist für die Grtheilung dieses eigen¬
artigen, schwierigen und selten von erheblichen Erfolgen begleitetenUnterrichts befähigte Lehrkräfte
überhaupt zu gewinnen, so wurden diese an uud für sich schon vorhandenen Schwierigkeitennoch
um ein Bedeutendes durch den Umstand vermehrt, daß der vorerwähnte Verein den anzustellenden
Lehipersonenein Recht auf den Bezug einer Pension für den Fall der Dimstunfähigkeitoder den
verheirathetenLehrern ein Recht auf Versorgung der Hinterbliebenenim Todesfalle nicht in Aus¬
sicht stellen konnte. Besitzt doch einen solchen Anspruch heute jede im öffentlichen Schuldienst
angestellteLehrperson!

Es ist daher auch schon seit langer Zeit das Bestreben des Vereins gewesen, den von
ihm angestelltenLehrpersoneneinen Anspruchauf Gewährung einer Pension in irgend einer Weise
sicher zu stellen, jedoch leider ohne Erfolg. Zunächst hat er den Versuchgemacht, das üehrpersonal
der Anstalt der Rnhegehaltskassefür die Lehrer und Lehrerinnen an den öffentlichen Volksschulen
anzuschließen.Dieser Versuch scheiterte an der statutarischfestgelegten Zweckbestimmung dieser Ruhe»
gehaltskasse,die auszudehnen von der Aufsichtsbehördeals ausgeschlossen bezeichnetwurde. Ein
anderer in Betracht kommenderWeg war der der Lebensversicherimg.Derselbe mußte jedoch auf¬
gegeben werden, weil er sich als zu kostspielig herausstellte und nicht für alle Lehrpersonen gangbar
War. Es erübrigt daher nur noch die Uebernahme der Pensions- und Hintcrbliebcncnfürsorgeauf
den Pensionsetat der RheinischenProuinzialverwaltung, Gegenwärtig kommennur Lehrerinnen—
<Hs an der Zahl im Alter zwischen 22 und 36 Jahren — in Betracht.

Zur Deckungder Kosten dieser Fürsorge würde der auch für die Beamten und Lehrer
der eigenen Anstalten der Provinz berechneteZuschuß von 10°/° der etatsmäßigen Diensteinlommcn
gefordertwerden müssen und für den Zweck auch ausreichen,da zur Zeit bei nur weiblichem Lehr¬
personal die Hinterbliebenenfürsorgenicht in Frage kommt. Letztere würde dann erst eintreten
können, wenn an der Anstalt männlicheLehrer zur Anstellung kommen. Für diese würde der
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Beitrag auf 15°/» des Dienstcinkommcnserhöht werden müssen, welcher auch für die eigenen Beamten
an den Pcnstonsetat abgeführt wird. Der Verein hat sich nicht nur zur Zahlung des Beitrages
von 10°/<> beziehungsweise15°/» des Dicnsteinkommensbereit erklärt, sondern auch der Proviuzial-
verwaltung eine Mitwirkung bei der Pensionirung der in Frage kommenden Lehrpersoncneingeräumt.
Die Pensionirung und Pensionsberechnung würde vollständig nach Maßgabe des Reglements,
betreffend die Pensionirung der Provinzialbeamten der Rheinprouinz, die Berechnungund Zahlung
von Wittwen- und Waisengeld nach Maßgabe des Reglements, betreffend die Fürsorge für die
Wittwen und Waisen der Provinzialbeamten der Rheinprovinz, zu erfolgen haben.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demgemäß zu beantragen:
„1. Der Provinziallandtag wolle dem Verein zur Erziehung und Pflege katholischer

idiotcr Personen beiderlei Geschlechts aus der Rhcinprovinz für das an der Idioten-
Erziehungsanstalt in Essen-Huttrop angestellteLehrpersonal das Recht auf den Bezug
von Pensionen und Wittwen- und Waiscngeld aus dem Pensions-Etat der Rheinischen
Provinzialverwaltung einräumen und

2. den Provinzialausschuß ermächtigen, die dicscrhalb erforderlichenVereinbarungen mit
dem Verein zu treffen."

Düsseldorf, den 29. November 1898,

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 29.

Bericht und Anträge
des Provinzialausschusses,

betreffend

einige Aeuderuugeu des Statuts über die Errichtung einer Wittweu- und Waisen¬
versorgungsanstalt für die Kommunalbeamten der Rheiuproviuz.

Das Statut der Wittwen» und Waisenversorgungsanstalt für die Kommunalbeamtender
Rhcinprovinz ist in denjenigen Bestimmungen, welche die Gewährung von Wittwen- und Waisen¬
geld behandeln, den Vorschriften über die Fürsorge für die Wittwen und Waisen der Staats¬
beamten nachgebildet. Nachdem diese Vorschriften durch das Gesetz vom 1. Juni 189? einige
Aenderungen im Sinne einer Erhöhung des Wittwen- und Waisengeldes erfahren haben, erscheint
es angezeigt, diese Verbesserungenauch den Wittwen und Waisen der Kommunalbeamtenzuzuwenden.
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In diesem Gesetze ist zunächsteine Erhöhung des Witwengeldes von 33'/g"/» auf 40«/»
der Pension des Beamten vorgesehenund dementsprechend eine Erhöhung des Waisengeldesherbei¬
geführt worden. Der Mindestbetrag des Wittwengeldes ist uon 160 Mark auf 216 Mark erhöht,
während der Hüchstbctrag von bisher 1600 Mark bis zu 2000 Mark bezw. 2500 Mark und
3000 Mark hinaufgeschobenworden ist.

Als Höchstbetragdes aus der Wittwen- und Waisenuersorgungsanstaltfür die Kommunal¬
beamten der Rheinprovinz zu gewährenden Witwengeldes wird der Satz von 2500 Mark in
Nurfchlag gebracht. Im Uebrigen wird wegen der Aenderungen einzelner Bestimmungen des
Statuts auf die beigegebencBegründung Bezug genommen.

Eine Erhebung über die finanzielle Tragweite der vorgeschlagenenErhöhung des Wittwen,
und Waisengeldes hat ergeben, daß an die im Rechnungsjahre1897/98 hinzugekommcnen achtzehn
Familien (Wittwen und Waisen) jährlich 2492 Mark 60 Pfg. mehr an Wittwen- »lud Waisengeldern
zu zahlen sind.

Da das Gesetz vom 1. Juni 189? für die uumittclbaren Staatsbeamten schon am
1. April 189? in Kraft getreten ist, so glaubte der Prouinzialausschuß, die durch das Gesetz
geschaffenen Verbesserungenauch auf diejenigen Hinterbliebenen von Kommunalbeamtenausdehnen
zu müssen, welche nach dem 1. April 1897 in den Bezug von Wittwen- und Waifengeldern
gekommen sind. Er hat daher die Uebertragung dieser Bestimmungen auf das vorliegendeStatut
unter dem Vorbehalte der Genehmigung durch den Provinziallandtag in der Sitzung vom 15./16.
Juni 1897 beschlossen.

Der Proviuzialausschuh beehrt sich demgemäß zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle
1. die zu der Ueberfchrift und zu den §§ 1, 2, 3, 7, 11, 14, 15, 17, 19, 23,

24 und 25 des Statuts über die Errichtung einer Wittwen- und Waifen-
versorgungsllnstalt für die Kommunalbeamten der Nheinprovinz vorgeschlagenen
Abänderungen beschließen,

2. zu den vorläufig getroffenenFestfetzungendes Wittwen- und Waifengcldes für die
Hinterbliebenenvon Kommunalbeamtennach den Bestimmungendieses neuen Statuts
seit dem 1. April 189? die Zustimmung ertheilen."

Düsseldorf, den 9. August 1898.

Der Provinzialcmsschuß:

Ianhen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmaim.
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Aenderung
des

Statut
über

die Errichtung einer
Wittwen- und Waisenversorgungsanstalt

für die

Kommunalbeamtender Kheinpromnz.

Bisherige Bestim mungen.

I. Sitz und Bestimmungder Verforgungscinstalt.

Zum Zwecke der Gewährung von Witt¬
wen- und Waisengeldcrn an die Hinter¬
bliebenen der pensionsbcrechtigten Beamten
der Kreise, Stadt- und Landgemeinden der
Rhein Provinz wird eine Wittwen- und
Waisenversorgungsanstalt für dieKom-
munalbeamten der Rheinprovinz mit
dem Sitze in Düsseldorf errichtet.

Dieselbe hat die Rechte einer juristischen
Pcrsou und wird von den Organen des Prouinzial-
uerbandcs nach Maßgabe der Bestimmungender
Prouinzialordnung unentgeltlich verwaltet. Die
Vertretung der Anstalt nach außen und vor Ge¬
richt erfolgt durch den Landcsdircktor.

8 2.
Der Beitritt eines Kommunalverbandesmuß

in der Regel für alle diejenigen Beamten
erfolgen, an welche er bei ihrem Eintritt
in den Ruhestaud eine lebenslängliche
Pension zu zahlen verpflichtet sein würde,
ohne Unterschied,ob dieselben verhcirathct oder
unvcrhcirathet sind, mit Ausnahme der Lehrer
und Lehrerinnenan den öffentlichenVolksschulen,
welche von dem Beitritte ausgeschlossensind.

Ferner werden diejenigen zur Zeit des
Beitritts des betreffenden Kommunalver-

Statut
der

Wittwen- und Waisenversorgungsanstalt
für die

Kommunalbeamtender Ahrinprovinz.

Neu e B estimmu ngen.

I. Sitz nnd Bestimmungder Versorgungsanstalt.
8 l.

Die Wittwen- nnd Waisenversorgungs¬
anstalt für die Kommunalbeamten der
Rheinprovinz bezweckt die Gewährung
von Wittwen- und Waisengeldcrn an die
Hinterbliebenen der pensionsbcrechtigten
Beamten der Kreise, Stadt- und Land«
gemeinden der Rheinprouinz.

Die Anstalt hat die Rechte einer juristischen
Person und wird von den Organen des Provin-
zialverbandes nach Maßgabe der Bestimmungen
der Prouinzialordnung unentgeltlichverwaltet.
Die Vertretung der Anstalt nach cmßcu und vor
Gericht erfolgt durch den Landeshauptmann.

Sie hat ihren Sitz in Düsseldorf.

8 2.
Mitglieder der Anstalt sind die Kommu-

nalverbändc, nicht die einzelnen Beamten,
Der Beitritt eines Kommunalverbandesmuß

für alle zur Zeit des Beitritts angestellten
und später noch anzustellenden Beamten
erfolgen, welche mit dem Rechte auf ein
lebenslängliches Ruhegehalt oder mit der
Aussicht auf die Erlangung eines solchen
Rechtes nach Ablauf eines gewissen Zeit¬
raumes angestellt sind, ohne Unterschied,ob
sie verhcirathetoder unverheirathetsind-
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Begrü ndung,

su § 1. Bei der praktischen Anwendungdes Statuts hat sich schon längst das Bedürfnis herausgestellt,
alle diejenigenBestimmungenauszuscheiden, welche für die Eröffnung der Anstalt und als Ueber,
gangsbcstimmungcnAufnahmegefundenhatten. Durch die vorgeschlagenenredaktionellenAende¬
rungen werden erworbeneRechtenicht berührt,

s« 8 2. Die Abänderung des 8 2 ist erfolgt, weil die jetzige Fassungdieses Paragraphen zu mißver¬
ständlichen AuslegungenVeranlassunggebotenhat. Beispielsweisehat der Ausdruck„in der Regel"
im eisten Satze dieses Paragraphen häufig die Ansichtaufkommenlassen, daß der Beitritt eines
Kommunalverbandesin Bezug auf einzelne pensionsberechtigte BeamteAusnahmengestattet,während
nach Maßgabe der Begründung des Statuts dieser Ausdrucknur die Bedeutung haben sollte, daß
solche pensionsberechtigteBeamte, welche bei Erlaß des Statuts der Anstalt nicht beitreten
wollten,hierzu nicht gezwungenwerden sollten. Ebenso stellen die übrigen Aenderungennur eine
klarere und bestimmtereFassung der einzelnenBestimmungendar.

Neu ist der Zusatz, daß ein Zwang zum Beitritt für die an den mittleren und höheren
öffentlichen Schulen angestelltenkatholischenGeistlichennicht bestehen soll. In der Praxis ist ein
solcher Zwang niemals ausgeübt worden.

:>.,
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Bisherige Bestimmungen.
bandes bereits angestellten Beamten des¬
selben ausgeschlossen, welchesich nicht be¬
reit erklärt haben, die ihnen aufzulegenden
Wittwen- und Wcnsenkassenbeiträge zu
zahlen. (§ 3, Abs. 2.)

Diese Beamten können später nur noch
binnen Jahresfrist nach dem Beitritt des
betreffenden Kommunalu crbandes mit Zu¬
stimmung des Provinzialausschusses unter
der Bedingung zugelassen werden, daß die
Beiträge für dieselben von jenem Zeitpunkt
an nachgezahlt werden, und daß auf Er¬
fordern des Landesdirektors ihre Gesund¬
heit durch ein Attest des zuständigen Kreis-
phusikus nachgewiesen wird. Diejenigen
Beamten, welche bei Eröffnung der Ver¬
sorgungsanstalt schon in den Ruhestand ge¬
treten sind, werden von der Betheiligung
ausgeschlossen. Ebenso sind diejenigen Be¬
amten, welche bei ihrer späteren Anstellung
bereits das 50. Lebensjahr überschritten
haben, zum Beitritt nicht berechtigt.

II. Wittwen-und Waisenkassenbeittiigt.
8 3.

Der Kommunalverbandist verpflichtet, für jeden
Beamten,hinsichtlich dessen der Veitritt zur Ver-
sorgungsanstalterfolgt ist, einen Wittwen- und
Wllisenkassenbeitragvon 5°/u des pensionsberech¬
tigtenDiensteinkommensdes Beamtenund nach
crfolgterPensionirung desselben5 °/u der Pension
an die Versorgungsanstalt zu zahlen und zwar
auch für die Zeit, in welcher nach dem Tode des

Neue Bestimmungen.
Ausgenommen von dieser Bestimmung

bezw. dem Bcitrittc sind Beamte, welchen
erst nach dem Eintritt des Verbandes das
Recht auf ciu lebenslängliches Ruhegehalt
oder die Aussicht auf die Erlangung eines
solchen Rechtes nach Ablauf eines gewissen
Zeitraumes verliehen wird, wenn sie zur
Zeit dieserVerleihung bereits das füufzigste
Lcbcusjahr überschritten haben.

Eine Verpflichtung der Kommunaluer-
bände zum Beitritt für Lehrer und Lehrer¬
innen an den öffentlichen Volksschulen
sowie für die an den mittleren und höheren
öffentlichen Schulen angestellten katholischenGeist¬
lichenbesteht nicht; ebensowenig für die¬
jenigen zur Zeit des Veitrittes des be¬
treffend enKommunalverband es bereits an«
gestellten Beamten, welchesich nicht bereit
erklärt haben, die ihnen auszulegenden
Wittwen- und Waisenkassenbeiträge zu
zahlen. (§ 3, Abs. 2.) Eine Zulassung der
Kommunalverbände für diese Beamten kann
später nur noch binnen Jahresfrist nach
dem Beitritt des Verbandes mit Zustim¬
mung des Provinzialausschusses erfolgen,
wenn auf Erfordern des Landeshauptmanns
die Gesundheit dieser Beamten durch ein
Attest des zuständigen Kreisphysikus nach¬
gewiesen wird.

Beamte, welcheschon in den Ruhestand
getreten sind, werden von der Betheili¬
gung ausgeschlossen.

II, Wittwen-nnd Waisentassenbeittiige.
s 3.

Der Kommunlllverbandist verpflichtet, für jeden
Beamten,hinsichtlich dessen der Beitritt zur Ver¬
sorgungsanstalterfolgtist, einen Wittwen-und
Waisenkassenbeitragvon 5°/° des pensionsberech¬
tigten Diensteinkommensdes Beamtenund nach
erfolgterPensionirung desselben5 °/° der Pension
an die Versorgungsanstaltzu zahlenund zwar
auch für die Zeit, in welcher nach dem Tode des
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Begründung.

6" 8 3. Der letzte Absatz ist fortgefallen, weil die im 8 ? ausgesprochene Erhöhung es nicht mehr
gestattet,Einkommenüber einen gewissen Höchstbctragdes Iahresgehaltsfreizulassen.

',i'
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Bis herige Bestimmungen.

Beamten den Hinterbliebenen dessen Dienstein¬
kommenoder Pension fortzugewährenist (Gnaden-
quartal, Gnadenmonat).

Dem Kommunalverbandbleibt es überlassen,
die Wittwen- und Waisengeldbeiträgetheilweise,
jedoch höchstens bis zu 2'/«°/° von den Bezügen
des Beamten bezw. seiner Hinterbliebenen(vergl
Schluß des Abs. 1) in Abzugzu bringen.

Von dem die Iahressumme von 9000
Mark des pensionsfähigen Diensteinkom-
mens und von 5000 Mark der Pension
übersteigendenBetrage sind keineWittwen-
und Waisengeldbeiträge zu entrichten.

§4.
Die Wittwen»und Waisenkassenbeitriigesind

für jedes Quartal bis spätestensden 15. des ersten
Monats desselben von den beigetretenen Kommunal¬
verbänden für ihre betheiligtenBeamten portofrei
an die Landesbankder Nheinprovinzabzuführen.
Wird die Zahlung über diesen Zeitpunktverzögert,
so sind 5°/« Verzugszinsenvon Beginn des Quar¬
tals bis zum Zahlungstage zu entrichten.

8 5.
Die Verpflichtungzur Zahlung der Wittwen-

und Waisenkassenbeitriigeerlischtfür die der Ver-
sorgungsanstaltbeigctretenenKommunalverbände:

1. mit dem Tode des Beamten, vorbehaltlich
der im 8 3, Absatz 1 getroffenen Be¬
stimmung ;

2. mit dem Ablauf des Monats, in welchem
ein Beamter ohne Pension aus dem Dienste
scheidet oder mit Bewilligungeines Theiles
derselben oder unter Bewilligung einer
Pension auf bestimmte Zeit aus dem
Dienste entlassenwird;

3. hinsichtlich desjenigen Beamten, welcher
weder verheirathet ist, noch unverheirathete
ehelicheoder durch nachfolgendeEhe legi-
timirte Kinder unter 18 Jahren besitzt,
mit dem Zeitpunkt der Versetzungin den
Ruhestand;

Neue Best immungen.

Beamten den Hinterbliebenen dessen Dienstein¬
kommen oder Penston fortzugewährenist (Gnaden¬
quartal, Gnlldenmonat).

Dem Kommunalverbandbleibt es überlassen,
die Wittwen- und Waisengeldbeiträgetheilweise,
jedoch höchstens bis zu 2'/«°/° von den Bezügen
des Beamten bezw. seiner Hinterbliebenen(vergl,
Schluß des Abs, 1) in Abzug zu bringen.

Begründung.

8 4.
Unverändert.

s 5.
Unverändert.
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Bisherige Bestimmunge n.

4. hinsichtlich eines pensionirtenBeamten mit
Ablauf desjenigenMonats, in welchem die
unter 3 bezeichnete Voraussetzungeintritt.

Durch eine nach der Pensionirung geschlossene
Ehe oder durch das Vorhandenseinvon Kindern
aus einer solchen wird das Aufhören der Ver¬
pflichtungnicht gehindert.

Neue Bestimmungen.

III. Wittwen-und Waisengeld.

§6.
Die Wittwe und die Hinterbliebenenehelichen

oder durch nachfolgendeEhe legitimirten Kinder
eines Beamten, für welchen zur Zeit seines Todes
ein Kommunalverbandder Rheinprovinzzur Zah¬
lung von Wittwen- und Waisenkassenbeiträgen
an die Versorgungsanstaltverpflichtetgewesen ist,
haben einen Anspruchauf Wittwen- und Waisen¬
geld nach Maßgabe der folgendenBestimmungen,

8 ?.
Das Wittwengeld besteht in dem dritten

Theil derjenigenPension, zu welcherder Ver¬
storbenegesetzlichberechtigtist oder berechtigtge¬
wesen sein würde, wenn er am Todestag in den
Ruhestand versetzt worden wäre. Das Wittwen¬
geld soll jedoch vorbehaltlichder im § 9 angeord»
neten Beschränkung mindestens160 Mark betragen
und 1600 Mark nicht überschreiten.

8 8.
Das Waisengeldbetragt:
«,) für Kinder, deren Mutter lebt und zur

Zeit des Todes des Beamten zum Bezug
von Wittwengeldberechtigtwar, ein Fünftel
des Wittwengeldesfür jedes Kind;

I>) für Kinder, deren Mutter nicht mehr lebt
oder zur Zeit des Todes des Beamten
zum Bezugvon Wittwengeldnicht berechtigt
war, ein Drittel des Wittwengeldes für
jedes Kind.

8 9.
Wittwen- und Waifengeld dürfen weder ein¬

zeln noch zusammen den Betrag der Pension

III. Wittwen« und Waisengeld,

§6.
Unverändert.

8 7.
Das Wittwengeld bestehtin vierzig vom

Hundert derjenigenPension, zu welcher der Ver¬
storbenegesetzlichberechtigtist oder berechtigtge¬
wesen sein würde, wenn er am Todestag in den
Ruhestand versetzt worden wäre. Das Wittwen¬
geld soll jedoch vorbehaltlichder im 8 9 angeord¬
neten Beschränkung mindestens216 Mark betragen
und 2500 Mark nicht überschreiten.

8 8.
Unverändert.

8 9.
Unverändert.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 29. 431

Begründung.

Su § 7. Die Erhöhung des Witwengeldes ist nach Maßgabe des Gesetzes vom 1. Juni 189? wegen
Abänderungder N 8 und 12 des Gesetzes, betreffenddie Fürsorge für die Wittwen- und Waisen
der unmittelbaren Staatsbeamten, vom 20. Mai 1882 erfolgt. Der Höchstbctmgvon 2500 Mark
entsprichtdem Wittwengeldcder Wittwen der Staatsbeamten der dritten Nangklasse,deren Gehalt
demjenigen zu entsprechenpflegt, welches den Kommuncilbcamtcn,deren Wittwen 2500 Mark
Witwengeld beziehenfollen, gezahlt wird (9000—9500 Mary.
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Bisherige Besti mmung en.

übersteigen,zu welcher der Verstorbeneberechtigt
gewesenist oder berechtigt gewesen sein würde,
wenn er am Todestag in den Ruhestand versetzt
worden wäre.

Bei Anwendung dieser Beschränkung wird
das Wittwen- und Waisengeld verhältnißmäßig
gekürzt.

8 10.
Im Fall des 8 9 Absatz 2 erhöht sich bei

dem Ausscheiden eines Wittwen- oder Waisen-
geld-Berechtigtendas Wittwen« oder Waisengeld
der verbleibenden Berechtigtenvon dem nächst¬
folgendenMonat an insoweit, bis sie sich im vollen
Genusseder ihnen nach 88 ? bis 9 gebührenden
Beträge befinden.

8 11.
War die Wittwe mehr als 15 Jahre jünger

wie der Verstorbene, so wird das nach Maßgabe
der 88 ? bis 9 berechnete Witwengeld für jedes
Jahr des Altersunterschiedesüber 15 bis einschließ¬
lich 25 Jahre um '/«« gekürzt;jedes angefangene
Jahr wird für voll gerechnet.

Diese Kürzung des Wittwengeldesbleibt auf
den nach 8 8 zu berechnenden Betrag des Waisen¬
geldes ohne Ginstuß.

8 12.
Keinen Anspruch auf Wittwengeld hat die

Wittwe, wenn die Ehe mit dem verstorbenen
Beamten innerhalb 3 Monate vor seinem Ab¬
leben oder wenn die Ehe nach seiner Versetzung
in den Ruhestand geschlossenworden ist.

In dem einen wie dem anderen Falle fällt
auch der Anspruch auf Waisengeld für die aus
einer solchen Ehe stammenden Kinder fort. Der
Provinzialausschußist ermächtigt, im ersten Falle
des Absatzes 1 Wittwen- und Waisengeldzu be-

Neue Bestimmungen.

8 10.
Unverändert.

8 11-
War die Wittwe mehr als 15 Jahre jünger

wie der Verstorbene, so wird das nach Maßgabe
der 88 ? bis 9 berechnete Wittwengeldfür jedes
Jahr des Altersunterschiedesüber 15 bis einschließ¬
lich 25 Jahre um '/«„ gekürzt;jedes angefangene
Jahr wird für voll gerechnet.

Diese Kürzung des Wittwengeldcs bleibt auf
den nach 8 8 zu berechnendenBetrag des Waisen¬
geldes ohne Einfluß.

Nach fünfjähriger Dauer der Ehe wird
für jedes angefangene Jahr ihrer weiteren
Dauer dem gekürzten Betrage '/»« bes «ach
Maßgabe der 88 ? und 9 zu berechnenden
Wittwengeldcs solange hinzugesetzt, bis
der volle Betrag wieder erreicht ist.

8 12.
Unverändert.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 29. 433

Begründung.

H« § 11. Der Zusatz entspricht den Bestimmungenim ArtikelII des schon bezogenenGesetzes vom
1. Juni 1897.

>>!>
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Bisherige Bestimmungen.

willigen. Keinen Anspruchauf Wittwengeldhat
die Wittwe, wenn auf Antrag des Mannes
entweder die Ehe gerichtlichgeschieden oder die
Trennung von Tisch und Bett ausgesprochen war,
oder endlich die Ehe auf Grund wechselseitiger
Einwilligunggeschiedenwar. Im Falle der Wieder«
verheirathung des geschiedenenMannes hat die
zweite Frau keinen Anspruch auf Wittwengeld.

8 13.
Der Provinzilllausschußist berechtigt,in den

Fällen, wo ein der Versorgungsanstaltangehören¬
der Beamter vor Ablauf der seine Pensionsberech¬
tigung bedingendenZeit gestorben ist, Wittwen-
und Waisengelderzu bewilligen, welche aber in
keinem Falle "/» derjenigen Beiträge übersteigen
dürfen, welche den Hinterbliebenenbei der Er¬
langung der PensionsberechtigungSeitens des
Verstorbenenzugestandenhaben würden.

8 14.
Die Zahlung des Wittwen- und Waisengeldes

beginnt mit Ablauf des Gnadenquartals oder
Gnadenmonllts, Besteht kein Anspruch auf
Gewährung dieser Bezüge, so beginnt die
Zahlung mit dem Ablauf desjenigenTages,
bis zu welchemdem Verstorbenen ein Dienst¬
einkommenoder eine Pension zu gewähren war.

8 15,
Das Wittwen-und Waiscngeldwird monatlich

im Voraus an denjenigenKommunaluerband,wel¬
chem der verstorbene Beamte angehörthat, gezahlt.

Nicht abgehobeneTeilbeträge der Wittwen-
und Waisengelderverjähren binnen 5 Jahren von
dem auf den Tag der Fälligkeit folgenden
31. Dezember an gerechnet zum Vortheil der
Versorgungsanstalt.

8 16.
Wenn das Wittwen- oder Waiscngeld ver¬

pfändet, abgetreten oder sonst übertragen wird,
so erlischt mit demselbenAugenblick die Verpflich¬
tung der Versorgungsanstaltzur Zahlung der be¬
treffendenRaten desselben.

Neue Bestimmungen.

8 13.
Unverändert.

8 14.
Die Zahlung des Wittwen- und Waisengeldes

beginnt mit Ablauf desjenigen Tages, bis zu wel¬
chem dem Verstorbenenoder seinen Hinter¬
bliebenen ein Diensteinkommen oder eine Pension
zu gewährenwar oder aus Billigkeitsrück-
sichten gewährt wird.

8 15.
Das Wittwen» und Waisengeldwird monatlich

im Voraus an denjenigenKommunalverband,wel¬
chem der verstorbeneBeamte angehört hat, gezahlt.

Nicht abgehobeneTheilbeträge der Wittwen«
und Waisengelderverjähren binnen 4 Jahren von
dem auf den Tag der Fälligkeit folgenden
31. Dezember an gerechnet zum Vortheil der
Versorgungsanstalt.

8 16.
Unverändert.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 29.

Begründung.
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6" 8 14. Eine bestimmtereAusdrucksweise ist auch hier erwünscht.

« § 15. Die Verjährungsfrist entsprichtden Bestimmungendes bürgerlichenGesetzbuchs.

55»
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Bisherige Bestimmungen.

8 17,
Das Recht auf den Bezug des Wittwen- und

Waifmgcldcs erlischt:
ll) für jeden Berechtigtenmit dem Ablauf des

Monats, in welchemer sich verheirathet
oder stirbt;

d) für jede Waise außerdemmit dem Ablauf
des Mouats, in welchemsie das 18, Lebens¬
jahr erreicht.

8 18.
Das Recht auf den Bezug des Wittwen-

und Waisengeldesruht:
»,) wenn und solange der Berechtigte im

Reichs-, Staats-, Provinzial- oder Kom¬
munaldienst ein Diensteinkommenoder
eine Pension bezieht, insoweit als diese
den doppeltenBetrag des Wittwen- oder
Waisengeldesübersteigen;

d) wenn der Berechtigtedas deutsche Indigenat
verliert bis zur etwaigenWiedererlangung
desselben.

8 19.
Den Betrag der zu zahlendenWittwen- und

Waisengelder haben die betreffendenKommunal-
verbände,unter Verantwortlichkeitfür die Richtig¬
keit ihrer Angaben,dein Landesdirektoranzuzeigen
und auf Verlangen zu begründen. Die Be¬
stimmungdarüber, ob und welches Wittwen- und
Waisengeldzu zahlen ist, erfolgtdurch den Landes¬
direktor. Gegendie Festsetzungdes Landesdirektors
könnensowohl der betreffendeKommunalverband
wie die Hinterbliebenendes verstorbenenBeamten
innerhalb 4 Wochen die Entscheidungdes Pro-
vinzialausschussesanrufen. Bis zu dieser Ent¬
scheidung werden nur die von dem Lcmdesdirettor
festgesetztenBeträge gezahlt.

Die Veschreitungdes Rechtswegessteht den
Netheiligteuoffen, doch muh die Entscheidungdes
Provinzialausschussesder Klage vorhergehen.

Die Kommunalvcrbändesind bei eigenerVer¬
antwortung verpflichtet, dem Landesdirektorvon
dem Eintritt derjenigen Thatsachen, welche nach

Neue Bestimmungen.

8 1?.
Das Recht auf den Bezug des Wittwen- und

Waifcngcldeserlifcht:
ll) für jeden Berechtigtenmit dem Ablauf des

Monats, in welchem er sich verheirathet
oder stirbt;

K) für jede Waise außerdemmit dem Ablauf
des Monats, in welchem sie das 18. Lebens¬
jahr vollendet.

8 18.
Unverändert.

43?

8 19.
Den Betrag der zu zahlendenWittwen- und

Waisengelderhaben die betreffendenKommunal-
verbände, uuter Verantwortlichkeitfür die Richtig'
keit ihrer Angaben, dem Landeshauptmannanzu¬
zeigenund zu begründen. Die Bestimmungda¬
rüber, ob und welchesWittwen- und Waisen-
geld zu zahlen ist, erfolgtdurch den Landeshaupt¬
mann. Gegen die Festsetzungdes Landeshauptmanns
können sowohl der betreffendeKommunalverband
wie die Hinterbliebenendes verstorbenenBeamten
innerhalb 4 Wochen die Entscheidungdes Pro¬
vinzialausschussesanrufen. Bis zu dieser Ent¬
scheidung werden nur die von dem Landeshaupt¬
mann festgesetztenBeträge gezahlt.

Die Veschreitungdes Rechtswegessteht den
Beteiligten offen, doch muh die Entscheidungdes
Provinzialausschussesder Klage vorhergehen.

Die Kommunalverbändesind bei eigener Ver¬
antwortungverpflichtet, dem Landeshauptmannvon
dem Eintritt derjenigen Thatsachen, welche nach

Beg ründung.

Zu 8 1?. Die Waisengeldzahlunghört mit Ablauf des Monats auf, in welchemdas 18, Lebensjahr
vollendetwird, deshalb muß hier zur Vermeidungvon Irrthümern anstatt „erreicht" „vollendet"
gesetzt werden.

Zu 8 19. Der Zusatz „auf Verlangen" ist gestrichen,weil eine Begründung nothwendigist uud
ncchmslos verlangt werden muß.

aus
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Bisherige Bestimmungen,

§8 16 bis 18 das Erlöschenoder Ruhen des
Anspruchsaufs Weiterzahlungdes Wittwen- und
Waisengeldeszur Folge haben, rechtzeitig vor dem
nächstenZahlungstermin Anzeigezu machen.

IV. Reservefondsund Einlaufsgeld.

8 20.
Der nach Zahlung des Wittwen- und Waisen-

geldesund der etwaigenVerwaltungslosten(tz 22,
Absatz 2) übrig bleibendeTheil der Jahresbei¬
träge wird zur Bildung eines Reservefondsver»
wendet und bei der Landesbankrentbar angelegt.

Dem Beschlusse des Provinziallandtags bleibt
es vorbehalten, zu bestimmen,ob, in welchem
Betrage und für welchen Zeitraum die Jahres«
beitrüge der Kommunalverbiindeherabgesetztwerden
können.

Wenn die nach § 3 vorgeschriebenenBeiträge
in einem Rechnungsjahrezur Deckungder statuten¬
mäßigen Ausgaben nicht hinreichen, so ist der
Fehlbetrag aus den Zinsen des Reservefondszu
entnehmen.

Wird hierdurch der Fehlbetrag des Jahres
nicht gedeckt, so sind die der Versorgungsanstalt
beigetretenenKommunalverbändeverpflichtet,nach
Verhältniß der von ihnen zu zahlendenBeiträge,
das Fehlende nachträglichaufzubringen. Die von
den Kommunalverbänden ihren Beamten aufer¬
legten Jahresbeiträge dürfen aus diesemGrunde
nicht erhöht werden.

8 21.
Tritt ein Kommunalverbandder Versorgungs¬

anstalt erst nach Ablauf eines Jahres nach deren
Eröffnung bei, fo hat er ein Einkaufsgeld zu
zahlen, welches sich aus den von ihm seit der
Gründung der Anstalt bis zu seinemEintritt er¬
sparten Jahresbeiträgen zufammenfetzt.

Ebenso ist das Einlaufsgeld zu entrichtenfür
Beamte, welche nach dem Beitritte eines Kommu»
nalverbandes unter Anrechnung rückliegender
Dienstzeitenzur Anstellunggelangen, oder denen
die Pensionsberechtigungmit rückwirkender Kraft

Neue Bestimmungen.

§8 16 bis 18 das Erlöschen oder Ruhen des
Ailspruchs auf Weiterzahlungdes Wittwen- und
Waisengeldeszur Folge haben, rechtzeitig vor dem
nächsten Zahlungstermin Anzeigezu machen.

IV. Reselvefondsund Einlaufsgeld.

8 20.
Unverändert.

Begründung.

8 21.
Unverändert.
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Bis hcrige Bestimmungen.

verliehenworden ist. Das Ginkaufsgeldist nicht
zu entrichten für die vor dem Gröffnungstermine
der Anstalt — dem 1. Januar 1892 — liegenden
Dienstzeiten.

Der Landeshauptmann ist befugt,den Kom-
munalverbändendie ratenweiseZahlung des Ein-
kaufsgeldcs auf Antrag zu gestatten, sofern die
Finanzlage der Antragsteller diesesangezeigter¬
scheinen laßt.

An Stelle des Einkaufsgeldeskann die Zahlung
eines Zuschlages zu den Wittwen- und Waisen-
kasscnbeiträgcnund zwar, wenn der Beitritt bis
zum 1. April 1900 erfolgt, in Höhe von 1,»°/»,
wenn der Beitritt nach dem 1. April 1900 erfolgt,
in Höhe von 2°/« der den Beiträgen zu Grunde
liegenden Diensteinkommen,auf die Dauer von
20 Jahren übernommenweiden.

V. Verwaltung der Anstalt.

8 22.
Die Verwaltung der Versorgungsanstaltwird

durch die Organe des Provinzialverbandcs der
Nheinprovinz nach Maßgabe der Bestimmungen
der Provinzialordnungunentgeltlichgeführt. Der
Landeshauptmann verkehrtmit den betheiligten
Beamten und deren Hinterbliebenendurch Ver¬
mittelung der Kommunalverbände.

Die nöthigen sächlichenAusgaben sind zu
Lasten der Versorgungsanstalt.

8 23.
Die der VersorgungsanstaltbeitrctendenKom¬

munalverbändehaben dem Landesdircktorein voll¬
ständiges Vcrzeichnißihrer Beamten unter Angabe
der Personalien derselbenund ihrer Familien, der
Anstcllungsbcdingungenund der Besoldungsetcits
einzureichen.

8 24.
Die Iahrcsrechnungen der Versorgungsanstalt

sind nach ihrer kalkulatorischen Prüfung den be-

Neue Bestimmungen.

V. Verwaltung der Anstalt.

8 22.
Uuveriindert.

8 23.
Die der VersorgungsanstaltbeitrctendenKom¬

munalverbände haben dem Landeshauptmannein
vollständigesVerzeichnißihrer Beamten unter An¬
gabc der Personalien derselben und ihrer Familien,
der Anstellungsbedingungenund der Besoldungs-
ctats einzureichensowie alljährlich zu einem
bestimmten Termine über die eingetretenen
Veränderungen Mittheilung zu machen.

8 24.
Die Iahresrechnungender Versorgungsanstalt

sind nach ihrer rechnerischenPrüfung denbetheiligM

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 29. 441

Begründung.

"U 8 23. Der Zusatz rechtfertigtsich durch die Nothwendigkeitvon den eingetretenenVeränderungen
stets auf dem Laufendengehaltenzu werden.

su U 24 und 25. Die Abänderungensind nur redactioncllerArt.

s,<:
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Bisherige Bestimmungen.

HeiligtenKommunalverbändenwährend4 Wochen,
nach vorherigerBekanntmachungdurch die Amts¬
blätter, im Geschäftslokaldes Landesdireltorszur
Einsichtoffen zu legen, bevor dieselben dem Pro¬
vinzialausschußzur Beschlußfassungüber deren
Entlastung vorgelegtwerden.

Der Provinzialausschuß entscheidetendgültig
über etwaige Einwendungen und Beschwerden,
welche Seitens der betheiligtenKommunalverbände
gegen die Rechnungoder in anderen die Verwal¬
tung der VersorgungsanstllltbetreffendenAnge¬
legenheitenvorgebrachtwerben.

Alljährlich ist der Rechnungsabschlußnebst
einer Uebersichtüber das Vermögen der Anstalt
durch die Amtsblätter der Provinz zu veröffent¬
lichen.

VI. Eröffnung und Schließung der Anstalt.
AusscheideneinzelnerKommunalverbändeaus der

Anstalt.

8 25.
Sobald von den Kreisen, den Stadt-

und Landgemeinden wenigstens 150 Be¬
amte mit einem pensionsfähigen Dienst¬
einkommen von mindestens 200 000 Mark
zur Mitgliedschaft angemeldet sind, erfolgt
auf Beschluß des Provinzialausschusses die
Eröffnung der Versorgungsanstlllt.

8 26.
Der Landeshauptmann ist mit Zustimmung

des Provinzialausschussesbefugt, nach Ablauf von
10 Jahren nach Eröffnungder Verforgungsanstalt
die Schließung derfelbenbei dem Provinzialland«
tag zu beantragen, wenn er mindestensein Jahr,
bevor die Beschlußfassungüber diesen Antrag er¬
folgen soll, denselben durch die Amtsblätter der
Provinz zur öffentlichenKenntniß gebracht hat.
Wirb die Schließung der Anstalt von dem Pro¬
vinziallandtag«beschlossen,so hat dies zur Folge,
daß von demjenigen Termin ab, mit welchem die
Anstalt als geschlossengelten soll, Kommunalver-

Neue Bestimmungen.

Kommunalverbiindenwährend4 Wochen, nach vor¬
heriger Bekanntmachungdurch die Amtsblätter,
in den Geschäftsräumendes Landeshauptmanns
zur Ginsicht offen zu legen, bevor die Rechnungen
dem Provinzialausschußzur Beschlußfassung über
deren Entlastung vorgelegtwerden.

Alljährlich ist der Rechnungsabschlußnebst
einer Uebersichtüber das Vermögen der Anstalt
durch die Amtsblätterder Provinz zu veröffentlichen.

8 25.
Der Provinzialausschuß entscheidetendgültig

über etwaige Einwendungen und Beschwerden,
welcheSeitens der betheiligtenKommunalverbände
gegen die Rechnungoder in andern, die Verwal¬
tung derVersorgungsllnstaltbetreffenden,Angelegen¬
heiten vorgebrachtwerden.

VI. Schließungder Anstalt. Ausscheiden einzelner
Kommunalverbändeaus der Anstalt.

8 25.
Fällt fort.

8 25.
Unverändert wie nebenstehend8 26.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 29. 443

Begründung.

s« § 25. Der bisherige § 25 ist hinfällig, weil die Anstalt am 1. Januar 1892 eröffnetworden ist.

s»?
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Bisherige Bestimmungen.

bände nicht mehr als Mitglieder in dieselbe auf¬
genommenwerden können,und von den der An¬
stalt angehörendenKommunalverbändendie An¬
meldung von Beamten nicht mehr angenommen
wird. Dagegen wird für diejenigenKommunal-
uerbände,welche der Anstalt vor ihrer Schließung
beigetreten sind, rücksichtlich ihrer vor diesem Termine
angemeldetenBeamten die Anstalt nach den Be¬
stimmungen dieses Statuts fortgeführt, bis alle
von derselben eingegangenenVerpflichtungener¬
füllt sind.

Sobald die Schließungder Versorgungsanstalt
angeordnetist, bedarf es der weiterenVerstärkung
des Reservefonds für den Fall nicht, daß die
Jahresbeiträge der Mitglieder zur Deckungder
statutenmäßigenAusgaben nicht ausreichen. Es
können vielmehrfür diefenFall sowohl die Zinsen
des Neferuefondswie der Kavitalbestanddesselben
zur Deckung der laufenden Ausgaben mit ver¬
wendet werden. Wenn nach Abwicklungaller
Verpflichtungen der Anstalt von den Beständen
des Reservefondsnoch ein Nest verbliebenist, so
hat der Provinziallandtag über denselben zu
Gunsten einer oder mehrerer innerhalb der Pro¬
vinz bestehendenmilden Stiftungen zu verfügen.

8 27.
Die der Anstalt beigetretenenKommunalver-

bände sind berechtigt,nach Ablaufvon 10 Jahren
nach ihrem Beitritt mit dem Ende eines Rech¬
nungsjahres nach 6 Monaten vorher eingelegter
Kündigung von der Anstalt mit der Wirtuug
zurückzutreten,daß sie hinsichtlichder nach Ablauf
diefes Termins angestelltenBeamten an der An¬
stalt nicht mehr betheiligt sind. Soll sich der
Rücktritt des Kommunalverbandesauch auf die
feither angestelltenBeamten erstrecken, so ist dies
nur dann zulässig,wenn der Verband den Nach¬
weis führt, daß er sich mit seinen Beamten hin¬
sichtlich aller Ansprüche derselben vollständig
abgefunden hat. Ansprüche auf Rückzahlung
gezahlter Beiträge hat ein solcher Kommunalver-
band nicht. Mit gleicher Wirkung kann der

Neue Bestimmungen. Begründung.

8 26.
Unverändert wie nebenstehendH 27.
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Bisheri ge Bestimmungen.

Landeshauptmann mit Zustimmung des Pro-
vinzilllausschusseseinem Kommunalverband die
Betheiligung an der Anstalt für seine ferner
anzustellendenBeamten 6 Monate vor Ablauf
eines Rechnungsjahres aufkündigen,vorbehaltlich
des dem betreffendenKommunalverbandzustehen«
den Rechts, binnen 4 Wochennach Behiinbigung
der Kündigung die Berufung an den Provinzial-
landtllg einzulegen.

Die Berufung hat aufschiebende Wirkung.
Die Entscheidungdes Provinziallandtag« ist

endgültig.

Neue Bestimmungen.
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Begründung.



448 41, RheinischerProvinziallandtag. Nr. 30.

Anlage 30.

Bericht und Antrag
des Provinzialllusschufses,

betreffend

Abänderung des Reglements über die Leitung und Verwaltung der Provinzial-
Taubstnmmenllnstlllten sowie der Bedingungen zur Aufnahme tanbstummer Kinder

in die Provinzial-Taubstummenanstaltender Rheinprovinz.

Es hat sich die Nothwendigkeitzur Abänderung des von dem 36. Rheinischen Provinzial-
landtage festgesetzten Reglements über die Leitung und Verwaltung der Provinzial-Taubstummen-
anstalten sowie der demselbenangehefteten Aufnahmebedingungenergeben.

Wegen der vorgeschlagenenAbänderungen, welche meist formeller Natur sind, wird auf
das beigefügte Reglement, die dazu gehörigen Bedingungen und ihre Begründung Bezug genommen.

Der Provinzialausschuß beehrt sich hiernach den Antrag zu stellen:
„Provinziallandtag wolle dem anliegenden Reglement über die Leitung und Ver¬
waltung der Prouinzial - Taubstummenanstalten nebst Aufnahmebedingungendie Ge¬
nehmigung ertheilen."

Düsseldorf, den 9, August 1898.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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Ileglement
über die Leitung und Verwaltungder Provinzial-Taubstummenanstalten.

Anlage: Bedingungen zur Aufnahme taubstummerKinder in die Provinzial-.Tllubstummenanstlllten
der Rheinprovinz.
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Bisher: ges Reglement.

Reglement
über die

Leitung und Verwaltung der Provinzial-
Taubstumnlenllnstllltenzu Brühl, Elberfeld,

Essen,Kempen, Neuwied und Trier.

I. Zweck der Anstalten.
s i.

Die Anstalten zu Vrühl, Essen,Kempenund
Trier dienen zur Aufnahmekatholischer, diejenigen
zu Elberfeld und Neuwied zur Aufnahme evan¬
gelischer taubstummerKinderaus der Nheinprovinz
mit der Maßgabe, daß Andersgläubigenichtaus¬
geschlossensind.

Die Aufnahme erfolgt in der Regel zwifchen
dem 6. und 8. Lebensjahre in Freistellenoder
gegen Zahlung des ganzen oder theilweisenvom
Provinziallandtag durch die Etats festgestellten
Pensionssatzes.

Freistellen werden nach Maßgabeder Bedürftig¬
keit des Zöglings und nur dann bewilligt, wenn
die Aufnahme des Kindes in eine Anstalt vor
vollendetem 8. Lebensjahre bei dem Landes¬
direktor beantragt worden ist.

Im Uebrigen bleiben die bisherigen, diesem
Reglementals BestandtheilangefügtenAufnahme¬
bedingungenin Kraft.

Neues Reglement.

Reglement
über die

Leitung und Verwaltung der Provinzial-
Taubstmmnenllnstllltender Rheinprovinz.

I. Zweck der Anstalten.

Die Provinzial - Taubstummenanstalten zu
Aachen, Vrühl, Essen, Kempen und Trier dienen
zur Aufnahmeund Ausbildung katholifcher,die¬
jenigen zu Elberfeld und Neuwiedzur Aufnahme
und Ausbildungevangelischer taubstummerKinder
aus der Nheinprovinz mit der Maßgabe, daß
Andersgläubigenicht ausgeschlossen sind.

Schwachbefähigte Kinder katholischer
Eonfession werden in der Regel später in
die mit der Provinzial - Taubstummen¬
anstalt zu Essen verbundene Zweiganstalt
zuEfsen-Huttrop, solche evangelischerEon-
fession in die mit der Anstalt Neuwied ver¬
bundene Zweiganstlllt daselbst überwiesen.

II. Aufnahme und Entlassung.
8 2.

Die Anträge auf Ausuahme^sind seitens
der Gemeindebehörden möglichst gleich-
zeitig bei der Einschulung der gleichalte¬
rigen vollsinnigen Kinder an den Landes
hlluvtmann zu richten.

Die Aufnahme erfolgt in der Regel im
8. Lebensjahre und zwar entweder gegen Zah¬
lung des vom Provinziallandtag durch die Etats
festgesetzten Pflege- und Unterrichtsgeldes
ober unter Befreiung von demselben oder
von einem Theile desselben (Freistellen,
Theilfreistellen).

Freistellenund Theilfreistellen werden nach
Maßgabe der Bedürftigkeitdes Zöglings und nur
dann bewilligt, wenn die Aufnahme des Kindes
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Begründung.

su §§ 1 und 2 (neu). Der in § 1 nach Abfatz 1 vorgefchlageneZufatz entspricht der inzwischen
erfolgtenErrichtungder Zweiganstaltenfür schwachbefähigteKinderzu Essen-Huttrovund Neuwied.

Die Aenderung,daß taubstummeKinder in der Regel erst nach Vollendungdes ?. Lebens¬
jahres aufgenommenwerdensollen, entspricht einem Vorschlageder Anstaltsdirektorenund begründet
sich damit, daß die in allen Anstaltender Provinz durchgeführteLautfprachmethodcgrößere An¬
strengungseitens der Kinder, als der SchulunterrichtvollsinnigerKinder, und daher eine größere
körperliche Entwickelungerfordert.

Seit Ostern 1898 ist der dem Schulunterricht vollsinniger Kinder entsprechendeacht¬
jährige Lehrkursusin den Anstaltender Provinz eingeführt. Da es wünfchenswerthist, daß die
Schüler und Schülerinnen im 16. Lebensjahr zur Entlassung kommen, ist auf eine rechtzeitige
Anmeldungder Taubstummenvor dem 8. Lebensjahrehinzuwirken. Aus diesem Grunde erscheint
eine Herabsetzungder Altersgrenze für die Anmeldung zu ganzen Freistellen auf den Zeitpunkt
der Vollendungdes ?. Lebensjahresangezeigt.

!.'."
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Bisheriges Reglement.

8 2.
Der Unterricht wird nach einem im Einver¬

nehmen mit dem Prouinzial-Schulkollegiumfest¬
gesetzten Lehrplane ertheilt.

II. Leitung und Verwaltung der Anstalten.
8 3.

Die Leitung und Verwaltung der Anstalten
wird von dem Provinzialausschusseund dem Landes¬
hauptmann, sowie den diesem zugeordnetenoberen
Beamten in Gemäßheit der Provinzialordnung
sowie der erlassenen Geschäftsordnungfür den
Provinzialausfchuß und der Geschäftsanweisung
für den Landeshauptmann und die ihm zuge¬
ordneten oberen Beamten geführt.

§4.
Dem Landesdirektor steht außer den in der

Provinzialordnung und den besonderen Bestim¬
mungenvorgesehenenBefugnisseninsbesonderezu:

1. die Aufstellung des Etats nach Anhörung
der Anstaltsdirektoren:

2. die Buch- und Rechnungsführungüber die
Einnahmen und Ausgaben der Anstalten;

3. die Entscheidungüber Aufnahmeund Ent¬
lassungder Zöglingesowiedie Bewilligung
von ganzen oder theilweisenFreistellen an
Letztere;

Neues Reglement,

in eine Anstalt vor der Vollendung des ?.
Lebensjahres bei dem Landeshauptmannbean¬
tragt worden ist.

Im Uebrigen gelten für die Aufnahme die
diefem Reglement als Bestandtheil angefügten.
Aufnahmebedigungen.

8 3.
Die Entlassung der Zöglinge findet statt:
1. nach erfolgter Ausbildung bezw, nach

Vollendung des 16. Lebensjahres;
2. im Falle geistiger oder körperlicher

Mängel, welche die Ausbildung nicht
erreichbar oder angängig erscheinen
lassen.

III. Unterricht.
8 4.

Unverändert wie nebenstehend§ 2.

VI Leitung und Verwaltung der Anstalten.
8 5.

Unverändert wie nebenstehend § 3.

8 6.
Dem Landeshauptmannsteht außer den in der

Provinzialordnung und den besonderenBesttm-
mungen vorgesehenen Befugnisseninsbesonderezu>

1. die Aufstellungdes Etats nach Anhörung
der Anstaltsleiter;

2. die Buch- und Rechnungsführungüber tue
Einnahmen und Ausgaben der Anstalten;

3. die Entscheidungüber Aufnahmeund Ent¬
lassungder Zöglingesowiedie Bewilligung
von ganzenoder Theilfreistellenan Letztere;
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Begründung.

Hu § 3 (neu). Es erscheint erforderlich,auch für die Entlassungder Zöglinge Bestimmungenzu treffen,
welche bisher gefehlthaben.

6« 8 6 (neu) Die bisherigeNummer 5 ist als entbehrlichfortgelassen, zumal sie zu mehrfachenBe¬
denken Anlaß gebotenhat.
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Bisheriges Reglement.

4. die vorläufigeAnnahme von Beamten nach
Anhörung des Anstaltsdircktors und nach
Vorschriftdes ß 5 des Reglementsüber die
dienstlichenVerhältnisse der Beamten der
Provinzillluerwaltung;

5. die Genehmigung von Verträgen und
dauernden Verpflichtuugeu der An¬
stalten, über An- und Verpachtungen
von Grundstücken, über Lieferungen
und Leistungen, welche 600 Mark
übersteigen. Sofern bei den vor-
gcdachten Geschäften der Gegenstand
des Interesses des Provinzialvcr-
bandes die Summe von 3000 Mark
übersteigt, ist die Beschlußfassung
beziehentlich die Genehmigung des
Provinzilllausschusscs erforderlich.

8 5.
Die Beaufsichtigungder Anstaltsgebäude in

baulicherHinsicht sowie die geschäftlicheBehand¬
lung der Reparaturen und Ergiinzungsbautenbei
denselbenerfolgt in Gemäßheitdes von dem Pro-
uinzialausschusse erlassenenbesonderen Reglements.

8 6.
Die spezielleLeitung und Verwaltung der

Anstalten innerhalb der Grenzen des Etats und
des gegenwärtigenReglements ist den Anstalts-
direltoren unter der durch die Dienstanweisung
angeordneten Mitwirkung der übrigen Anstalts-
beamten anvertraut.

s ?-
Der Anstaltsdirektor ist als erster Beamter

der Anstalt nächsterVorgesetzterdes sämmtlichen
Beamten- und Dienstpersonals. Derselbe ist für
die ordnungsmäßigeVerwaltung der Anstalt ver¬
antwortlich und verpflichtet,nach jeder Richtung
das Interesse der Anstalt zu wahren und auch
innerhalbder dem Provinzialausschusse und Lcmdes-
dircktor zustehenden Kompetenzen vorläufige
Anordnungen in Dringlichkeitsfällenvorbehaltlich
der sofortigenAnzeige an den Landesdirektorzu
treffen.

Neues Reglement.

die vorläufigeAnnahme von Beamten nach
Anhörungdes Anstaltsleitersund nach Vor¬
schrift des ß 5 des Reglements über die
dienstlichenVerhältnisse der Beamten der
Pruvinzialverwaltung.

Unverändertwie nebenstehend§ 5.

3 8.
Die spezielleLeitung und Verwaltung der

Anstalten innerhalb der Grenzen des Etats und
des gegenwärtigenReglements ist den Anstalts¬
leitern unter der durch die Dienstanweisung
angeordneten Mitwirkung der übrigen Anstalts-
beamten anvertraut.

s 9.
Der Anstaltsleiter ist als erster Beamter der

Anstalt nächsterVorgesetzterdes sämmtlichenBe¬
amten- und Dienstpersonals. Derselbeist für die
ordnungsmäßigeVerwaltimg der Anstalt verant¬
wortlichund verpflichtet,nach jeder Richtung das
Interesse der Anstalt zu wahren und auch inner¬
halb der dem Provinzialausschusseund Landes¬
hauptmann zustehendenBefugnisse vorläufige
Anordnungen in Dringlichkeitsfällenvorbehaltlich
der sofortigenAnzeige an den Landeshauptmann
zu treffen.
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Begründung.

6u §8 8, N, 10 (neu). Es sind hier lediglich redaktionelleAenderungenvorgenommen.

'

'
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Bishe riges R eglement.

§8.
Der Direktor der Anstalt wird auf Zeit

oder Lebenszeit angestellt. Die übrigen Lehr-
pcrsonen werden, insoweit dieselbennicht gegen
Remunerationen angenommen sind, nach einer
Probezeit auf Lebenszeit nach Maßgabe des
Reglements über die dienstlichen Verhältnisseder
Provinzialbeamtender Rheinprovinzangestellt.

Der Direktor muß der Regel nach mindestens
die Befähigung zur Anstellungals Vorstehervon
Taubstummenanstalten,die Lehrer mindestensdie
Befähigung zur Bekleidung des Volksschullehrer-
llmts nach den staatlichenAnforderungenbesitzen.
Vor der endgültigenAnstellunghaben die Lehrer
die vorschriftsmäßige Ableistungder Taubstummen-
Lehrerprüfungnach den Anforderungendes Staates
nachzuweisen.

§9.
Die bestehendenDienstanweisungenbleibenbis

auf Weiteres in Kraft.

III. StaatlicheOberaufsicht.
8 10.

Für die Ausübung der staatlichen Oberaufsicht
sind die Bestimmungenin der Provinzialordnung
sowie die sonstigengesetzlichen Bestimmungenmaß¬
gebend

IV. Revision der Anstalten.
8 n.

Außer den von dem Landesdirektorbeziehent¬
lich dem zuständigenAbtheilungsdirigentenvorzu¬
nehmendenRevisionen findet in jedem Jahre
eine Revision der Anstalten Seitens des
Provinzialausschussesstatt.

8 12.
Da« gegenwärtigeReglementtritt alsbald nach

der Genehmigung durch den zuständigen Herrn
Minister in Kraft und wird damit gleichzeitig das
Reglement vom 8. Juli 1874 aufgehoben.

Neues Reglement.

§ 10.
Der Leiter der Anstalt wird auf Zeit oder

Lebenszeitangestellt. Die übrigen Lehrpersonen
werden, insoweit dieselbennicht gegen Remune¬
rationen angenommensind, nach einer Probezeit
auf Lebenszeit nach Maßgabe des Reglements
über die dienstlichenVerhältnisse der Provinzial-
beamten der Rheinprouinz angestellt.

Der Anstaltsleiter muß der Regel nach
mindestens die Befähigung zur Anstellung als
Vorsteher von Taubstummenanstalten,die Lehrer
mindestensdie Befähigungzum Volksschullchrantt
nach den staatlichenAnforderungenbesitzen. Vor
der endgültigen Anstellunghaben die Lehrer die
vorschriftsmäßigeAbleistung der Taubstummen-
Lehrerprüfungnach den Anforderungendes Staates
nachzuweisen.

8 n.
Unverändertwie nebenstehend8 9.

V. StaatlicheOberaufsicht.
8 12.

Unverändertwie nebenstehend§ 10.

VI. Revision der Anstalten.
8 13.

Außer den von dem Landeshauptmann oder
dem zuständigen Abthcilungsdirigenten vorzu¬
nehmenden Revisionen finden auch gelegent¬
liche Revisionen der Anstalten seitens des
Provinzialausschussesstatt.

VII. Schlußbeftimmnna..
8 14.

Das gegenwärtigeReglementtritt alsbaldnacy
der Genehmigung durch die zuständigenHerre
Minister in Kraft und wird damit gleichzeitigda
Reglement vom 31. Juli 1891 aufgehoben-
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Begründung.

Hu § 13. Durch die Vermehrungder Provinzialanstaltenkann die bisherigeBestimmung,daß in jedem
Jahre eine Revisionder Anstaltenseitensdes Provinzialausschussesstattfinde,nicht aufrechterhalten
werden. Es sind hierneben daher nur gelegentlicheRevisionendes Provinzialausschussesneben
den in jedemJahre und zwar in der Regel unvermuthetvorzunehmendenRevisionendes Landes¬
hauptmanns und des zuständigenAbtheilungsdirigentenvorgesehen.

.',«
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Bisherige Bedingungen. Neue Bedingungen.

Anlage
zu dem Reglement über die
Leitung und Verwaltung der

Pruvinzial-Taubstummen»
anstlllten.

Bedingungen
zur

Aufnahme taubstummerKinder in die
Provinzilll-Tllnbstummenllnstllltender Rhein¬

provinz.

1, Dem Aufnahmeantragesind beizufügen:
») der Geburtsschein(Akt) des Kindes;
K) der Impfschein desselben;
o) ein ärztlichesAttest des Inhalts: „dah das

Kind taubstumm, aber bildungsfähig und
gesund ist", oder an Stelle diesesAttestes:
„ein Gutachten des Direktors der nächst¬
gelegenen Taubstummenanstalt über die
Aufnahmefähigkeitdes Taubstummen";

cl) ein von den Eltern bezw. dem Vormunde
des Kindes vollzogenerRevers nach dem
hierunter angegebenenSchema;

e) wenn für das Kind eine ganze oder theil¬
weise Freistelle (zu vergl. Ziffer 3) bean¬
tragt wird: eine Bescheinigungdes Bürger¬
meisteramts über die subsidiarischeVer¬
pflichtung zur Deckungder Kostenfür die
Bekleidungund Schulbücher des Kindes,
der eventuellentstehenden außergewöhnlichen
Krankenkosten, derjenigen Verpflegungs-
tosten, die während der Oster- und Herbst¬
ferien entstehen, wenn das Kind auf diese
Zeit nicht aus der Anstalt abgeholt wird;

k) eine genaue Darlegung der Vermögens-,
Familien- und Erwerbsverhältnisse der
Eltern des Taubstummen mit Angabe, ob
und event, welchenBeitrag zu den Kosten
aä 2 die Eltern zu zahlen in der Lage sind;

Vevingnngen
zur

Aufnahme taubstummerKinder in die
Provinzial-Taubstummenllnstaltender Rhein¬

provinz.

8 1.
Die Aufnahme soll in der Regel nicht vor

dem zurückgelegten ?, Lebensjahreund nicht nach
vollendetem10. Lebensjahreerfolgen.

3 2,
Die Kosten für Verpflegung und Unterricht

bestehen in:
»,) den Pflegekostenvon 300 Mark > für das
d) dem Unterrichtsgelde von 100 Mark Schuljahr.

Die Kosten sind in vierteljährlichen
Raten im Voraus an die Nendantur der
Landesbankder Nheinprouinz,Abtheilung H,
zu Düsseldorfportofrei einzuzahlen;

o) den Kosten für die Bekleidungund Schul¬
bücher, den etwa entstehendenaußergewöhn'
lichen Krankenkostenund denjenigen Ver<
vflegungskosten,welche während der Ferien¬
zeit entstehen, wenn das Kind auf diese
Zeit nicht aus der Anstalt abgeholtwirb-
Diese Kosten sind auf Grund einer Auf¬
stellung des Anstaltsleiters besonders zu
entrichten.

8 3.
Ganze Freistellenwerdenverliehen an Kinder,

deren Aufnahme in eine Anstalt vor der Voll¬
endung des ?. Lebensjahres bei dem Landes¬
hauptmann der Rheinprovinz beantragt ist un
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Begründung.

In den Aufnahmebedingungenwird zunächst eine Erhöhung der Pflege- und Unterrichtskostenauf
400 Mark vorgeschlagen.Die Auslagen des Provinzialverbandes fttr die Anstalten übersteigen
auch diesenBetrag noch bedeutend. In den wenigenFällen, in welchen die Eltern zahlungsfähig
sind und die Pflege- und Unterlichtskosten entrichten, ist daher die Erhöhung gerechtfertigt.

Die anderwcite Reihenfolge der Bedingungen und Voreinstellungder Kosten erscheint
wegender bei Aufzählung der AnmeldepapiereerforderlichenBezugnahme auf die im § 2 auf¬
gezähltenNebenkosten geboten.

Der Zweck des der Stcmpelpflichtunterliegenden,den früherenBedingungenangehängten
Reverses wird durch die in den W 5 und 6e der Bedingungenvorgeschlagenen Bestimmungen
vollständigerreicht. Bei der Zahlungsunfähigkeitder Eltern, die ja auch den Grund zur Gewährung
der Freistellebildete, konntebisher von der im Revers enthaltenenBefugniß noch niemals praktifch
Gebrauchgemacht werden.

'
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Bisherige Bedin gungen.

ß) eine Erklärung der Eltern über ihre Ver<
pflichtung zur Zahlung des Pflcgesatzes
aä 2 bezw. eines Beitrages zu diesen Kosten
von ..............Mark jährlich;

ii) Angabe der Konfession des Kindes.
2. Die Kostenfür Verpflegungund Unterricht

betragen pro Kopf und Jahr 302 Mark.
3. Ganze und theilweiseFreistellen bestehen

in dem Erlaß jener Kosten (aä 2) bezw. eines
Theiles derselben. Dieselben können verliehen
weidenan Kinder, deren Aufnahmein eine Anstalt
vor ihrem vollendeten 8. Lebensjahre bei dem
üandesdirektorder Rhcinprovinzbeantragt ist und
deren Eltern nach ihren Verhältnissen(zu vergl. 1k)
zur Zahlung eines Pflcgekostenbeitrages beziehungs¬
weise des Pflcgesatzesaußer Stande sind.

4. Von den vorbezeichnetenVergünstigungen
sind gemäß Beschlußdes 26. Rheinischen Provin-
ziallandtcigsdiejenigen Kinder ausgeschlossen,deren
Aufnahmein eine Anstalt erst nach dem vollendeten
8. Lebensjahre beantragt wird. Die Aufnahme
solcher Kinder kann alsdann nur gegenZahlung
der Kostenunter 1 e und 2 erfolgen. Ausnahmen
hiervon sind jedoch zulässig, wenn nachgewiesen
wird, daß das Kind entweder sein Gehör nach
dem 8. Lebensjahreverloren hat, oder die Eltern
nach jener Zeit in die Rheinprovinz zugezogen
sind, oder endlich die Aufnahme aus einem
sonstigen entschuldbarenGrunde unterblieben ist.

Neue Bedingungen.

deren Eltern oder zum Unterhalte verpflichteten
Angehörigenzur Zahlung der Kostenaußer Stande
sind. Im Falle die Eltern nur einen Theil der
Pflege- und Unterrichtskostenbezahlen können,
wird nach Maßgabe der Verhältnisse eine Theil-
Freistelle gewährt.

An Kinder, deren Anmeldung erst nach der
Vollendungdes 7. Lebensjahreserfolgt ist, können
ganze Freistellennur dann verliehenwerden, wenn
sie das Gehör nach diesem Zeitpunkte verloren
haben, oder die Eltern erst nach dieserZeit in
die Rheinprovinzzugezogensind, oder endlich die
Anmeldung aus einem sonstigen entschuldbaren
Grunde unterbliebenist.

8 5.
Freistellen oder Theilfreistellenwerden unter

der Bedingung verliehen, daß die Taubstummen
seitens ihrer Eltern oder Gewalthaber bis M
Entlassung seitens des Anstaltsleiters in den An¬
stalten, welchen sie überwiesen werden, belassen
werden.

Falls diese Bedingungseitens der Eltern oder
Gewalthaber nicht erfüllt wird, sind die Koste«
der genossenen Pflege und des Unterrichts (§ 2)
oder der Betrag der Ermäßigung dem Provinzial-
vcrband zu ersetzen.

§ 6.
Dem Aufnahmcantragsind beizufügen:

») der ausgefüllte Fragebogennach dem von dem
Landeshauptmann vorgeschriebenenMuster;

d) der Impfscheindes Kindes;
ferner, soweit eine Freistellenicht bean¬

tragt wird:
o) eine Erklärung des Vaters oder Vormundes

des Taubstummen über die Verpflichtung
zur Zahlung des Pflege- und Untcnichts-
geldes oder eines Beitrages zu demselben
und der unter § 2o außerdembezeichneten

Begründung.
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Bisherige Bedingungen. Neue Bedingungen.

Revers. Kosten. (Diese Erklärung ist mit amtlicher
Beglaubigung der Unterschriftzu versehen);

außerdem, wenn für das Kind eine
Theilfreistellebeantragt wird:

ä) eine genaue Darlegung der Vermögens-,
Steuer-, Familien- und Erwerbsverhiiltnisse
der Eltern des Taubstummen mit der An¬
gabe, welchen Beitrag sie zu den Kosten
zu zahlen in der Lage sind;

e) eine Bescheinigungdes Bürgermeisteramtes,
daß der Vater oder Vormund des Taub¬
stummen über den Inhalt des ß 5 belehrt
sei und sich bereit erklärt habe, die darin
aufgestelltenVerpflichtungenzu erfüllen;

l) eine Vefcheinigungdes Bürgermeisteramtes
über die fubsidiarische Verpflichtung der
Gemeinde zur Deckung der unter 8 2o
bezeichnetenKosten, insoweit letztere nicht
dem Landarmenverbande zur Last fallen.

Beim Eintritte des taubstummen Kindes hat
dasselbe folgende Kleidungsstücke mitzubringen:

».) männliche Taubstumme:
2 vollständige gute Anzüge,
2 Kopfbedeckungen,
2 Paar Schuhe oder Stiefel,
2 Halstücher,
4 Paar Strümpfe,
6 Tafchentücher,
6 Hemden;

K) weibliche Taubstumme:
Die vorgenannten Kleidungsstücke und 2 Unter¬

röcke.
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Anlage 31.

Bericht und Antrag
des Provinzwlausschufses,

betreffend

die Abänderungdes Reglements über die Leitung und Verwaltung der Provinzial-
Blindenanstlllt zu Düren mit den zugehörigenBedingungenfür die Aufnahme in

die Provinzilll-Blindenanstllltzu Düren.

Die bereits vollzogene Auflösung der Arbeiter-Abtheilung bei der Provinzial-Blinden-
anstatt in Düren sowohl als auch die Errichtung einer zweiten Provinzial-Blindenanstalt in
Neuwied erfordern die Abänderung bezw. Erweiterung des bisherigen für die Prouinzilll-Blinden-
anstcllt zu Düren crlasseuenReglements.

Die Unterbringung der Blinden soll fortan getrennt nach Konfessionen erfolgen. In der
Anstalt zu Düren sollen die katholischen, in der zu Neuwieddie evangelischenBlindenAufnahme finden.

Für die Anstalt in Neuwied ist mit dem Frcmenverein zur Krankenpflegeund Beschäf¬
tigung armer Arbeitsloser zu Neuwied ein Vertrag abgeschlossen worden, wonach der Verein sich
verpflichtet,die Pflege und Erziehung der dort unterzubringenden Blinden zu übernehmen und
von Diakonissenausführen zu lassen, während die Ertheilung des UnterrichtsSache des Provinzial-
verbcmdesist. Der Fraueuvcrein hat nach dem vorläufig auf die Dauer eines Jahres abge¬
schlossenen Vertrage zu gewähren: die Beköstigung, die Kleidung, die Reinigung und Unterhaltung
der Kleidung, Haus-, Tisch, und Bettwäsche, das Heizungs- und Beleuchtungsmaterial, die Be¬
köstigung und Besoldung des Wirthschafts-,Aufstchts-und Pflegepersonals, die Unterhaltung des
gesummten Mobiliars und endlich in KrankheitsfällenärztlicheHülfe und Arznei.

Dem Vereine wird seitens des Provinzialvcrbandes für diese Leistungen, außer den
reglementsmllßigenKleidergeldernund den etwa entstehendenaußergewöhnlichen Krantenkosten, ein
Pflegesatz von 1 Mark für jeden Kopf und jeden Tag gezahlt. Dagegen erfolgt die Unterhaltung
der Anstaltsgebäude und der maschinellenEinrichtungen, die Beschaffung und Ergänzung des
gesummten Inventars durch den Provinzialverband.

Dies Vertragsverhältniß bedingt, daß die Bestimmungen der §8 6, ?, 8, 9, 10, 11
und 12 nur in sinngemäßerWeise auf die Anstalt in Neuwied Anwendung finden.

Auch die bisher sehr knapp gefaßten Aufnahme-Bedingungensind nach den gemachten
Erfahrungen einer den Zeitverhältnissenentsprechenden Neubearbeitungunterzogen worden.

Im Uebrigen wird auf die den AbänderungsvorschlägenbeigegebeneBegründung Bezug
genommen.
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Der Provinzilllausschußbeehrt sich demgemäß zu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle an Stelle des bisherigenReglements über die Leitung
und Verwaltung der Provinzial-Blindenanstalt zu Düren und der Bedingungen für
die Aufnahme in die Provinzial-Blindenanstalt zu Düren das neue Reglement über
die Leitung und Verwaltung der Provinzial-Blinden-Unterrichtsanstalten in Düren
und Neuwied, sowie die dem letzterenbeigefügtenBedingungen für die Aufnahme von
Blinden in diese Anstalten, genehmigen."

Düsseldorf, den 9. August 1898.

Der Provinzilllausschuß:

Illnhen,
Vorsitzender.

Dr. Klein,
Aandeshlluptmann.
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Aenderungen
d^

Reglements über die Leitung und Verwaltung der Proviuzilll-Bliudeullnstllltzu Düren.

Anlage: Bedingungen für die Aufnahme in die Provinzial-Vlindenanstalt.

i.Ü
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Bisherige Bestimmungen. Neue Bestimmungen.

Reglement
über die

Leitungund Verwaltungder Prouinzml-
Blindenllnstalt zu Düren.

I. Zweck der Anstalt.

Die Blindenanstalt besteht aus einer
Unterrichts« und einer Arbeiterabthei-
lung.

Die Untcrrichtsabtheilungbezweckt,die jugend¬
lichen bildungsfähigen Blinden aus der Rhein¬
provinz zu erziehen und durchSchulunterricht,
sowie durch Aneignungvon Geschicklichkeitenzu
nützlichen Gliedern des Staates zu machen.

Die Arbeitelabtheilungbezweckt,erwachsene
Blinde aus der Nheinprovinzdurch Erlernung
eines Gewerbes arbeits- und erwerbsfähig zu
machen. AusgebildeteBlindekönnen darin Auf¬
nahme finden, wenn sie aus persönlichenoder
lokalenGründen zur Begründungeines selbst-
ständigen Nahrungserwerbsnicht im Stande sind.

Die Aufnahme erfolgt in Freistellenoder
gegen Zahlung des ganzen oder theilwcisenvom
Provinziallandtagdurch den Etat festgesetzten
Pensionssatzes.

Für die Zöglingeder Unterrichtsabtheilung
werden Freistellennach Maßgabe ihrer Bedürf¬
tigkeit, für die Zöglinge der Arbeiterabtheilung
nur ausnahmsweisenach Maßgabeder Leistungs¬
fähigkeitder UnterstützungspflichtigenGemeinde
verliehen.

Die Aufnahmein die Unterrichtsabtheilung
soll in der Regel nicht vor zurückgelegtem 6. und
nicht nach vollendetem20. Lebensjahre,in die

Reglement
über die

Leitung und Verwaltungder Provinzial-
Blinden-Unterrichtsllnstllltenin Düren und

Neuwied.

i. Zweck der Anstalten.
8 i.

Die Provinzilll-Blindenanstlllt in Dü¬
ren dient zur Ausnahme und Ausbildung
katholischer, und die Provinzial-BIinden-
anstalt in Neuwied zur Aufnahme und
Ausbildung evangelifcher Blinder im ju¬
gendlichenAlter aus der Rheinprovinz mit
der Maßgabe, daß Andersgläubige nicht
ausgefchloffen sind.

Die Anstalten bestehen aus einer Unterrichts-
abtheilungund einer Fortbildungsschule.

Die Unterrichtsabtheilungbezweckt,die jugend¬
lichen bildungsfähigen Blinden aus der Rhein¬
provinzzu erziehen und durch Schulunterricht
sowiedurch Aneignungvon Geschicklichkeitenzu
nützlichen Gliedern des Staates zu machen.

Die Fortbildungsschule bezweckt, die
aus derUnterrichts abtheilung entlassene»
Blinden durch Erlernung eines Gewerbes
arbeits- und erwerbsfähig zu machen.

II. Aufnahme und Entlassung.
§ 2.

Die Anträge auf Aufnahmesind seitens der
Gemeindebehördenmöglichstgleichzeitigbei der
Einschulungder gleichaltrigenvollsinnigenKinder
an den Landeshauptmannzu richten.

Für die Aufnahme sind die diesem Reglement
beigefügtenAufnahmebedingungenmaßgebend.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 31. 46?

Begründung.

Hu § 1. Durch die Auflüfungder Arbeitelabtheilungbei bei Prouinzial-Blindenanstaltin Düren, sowie
dmch die Eliichtung einei zweitenProvinzial-Blindenanstalt in Neuwiedist die Aenderung des
bisherigenReglementsbedingt. An Stelle der Bestimmungenüber die Arbeiterabtheilungsind
solche für die Fortbildungsschulehier aufgenommenworden, welche bisher fehlten.

6« § 2. Der § 2 ist dmch Ausscheidenvon Bestimmungenaus dem bisherigen§ 1 und aus den
bisherigen Aufnahme-Bedingungenentstanden. Die Aufnahme-Antlägesind fül die Folge bei
Eintritt des fchnlpflichtigen Alters und zwar uicht mehr an den Direktorder Anstalt in Düren,
sondernan den Landeshauptmannzu richten. Die Anträge werden alsdann, je nachdem es sich
um katholischeoder evangelischeBlindehandelt,den Anstaltsleiternin Düren oder Neuwied zur
gutachtlichen Aeußerungübermittelt.

^,!''
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Bisherige Bestimmungen.

Arbeitcrabtheilungin dem Alter von mehr als
20 Jahren erfolgen.

Im Uebrigen bleiben die bisherigen, diesem
Reglementals Bestandtheilangefügten Aufnahme¬
bedingungenbis auf Weiteres in Kraft.

3 2.
Der Schulunterricht iu der Unterrichtsabthei-

luug wird ertheilt nach einem im Einvernehmen
mit dem Provinzial-Schulkollegiumfestgesetzten
Lchrplane. Außer dieser lehrplanmäßigcn
Schulbildung erhalten die Zöglinge der
Anstalt noch eine besondere Bildung für
ihr späteres Berufsleben.

II Leitung und Verwaltung der Anstalt.
8 3.

Die Leitung und Verwaltung der Blinden¬
anstalt wird von dem Provinzialcmsschnsseuud
dem Landesdircktor,sowieden diesem zugeordueten
oberen Beamten in Gcmäßheit der Provinzial-
ordnung,sowieder erlassenenGeschäftsordnungfür
den Provinzialausschußund der Gcschäftscmweisung
für den Landesdircktorund die ihm zugeordneten
oberen Beamten geführt.

Dem Lcmdesdircktor steht außer den in der
Prouinzialurdnung und den besonderenBestim-
mungeu vorgesehenenBefugnisseuinsbesonderezu:

1. die Vorprüfung der von dem Austalts-
direltor zu entwerfenden Etats und vorzu¬
legenden Iahresrechnungen der Anstalt
zum Zwecke der Mittheilung an den Pro¬
vinzialausschuß;

Reue Bestimmungen.

8 3.
Die Entlassung der Zöglinge der An¬

stalten findet statt:
1. nach erfolgter Ausbildung bezw.

nach dem vollendeten zwanzigsten
Lebensjahre;

2. auf Antrag der Eltern «., so lange
der Schulzwang gesetzlich noch nicht
geregelt ist;

3. wegen körperlicher oder geistiger
Mängel, welche die Ausbildung des
Blinden nicht erreichbar oder an¬
gängig erscheinen lassen; endlich

4. wegenanhaltender schlechterFührung.

m. Unterricht.
8 4.

Der Unterrichtwird ertheilt nach einem im
Einvernehmenmit dem KöniglichenProvinzial-
Schulkollegiumvon dem Laudeshauptmann
festgesetztenLehrplan und nach einem diesem
Lchrplan entsprechenden, von dem Landes¬
hauptmann jährlich festzusctzeudeu Stun¬
denplan.

IV. Leitung und Verwaltung der Anstalt.
8 5.

Die Leitung und Verwaltung der Anstalten
wird von dem Provinzialausschußund dem Landes¬
hauptmann und den diesem zugeordnetenoberen
Beamten in Gcmäßheit der Proviuzialordnung
sowieder Geschäftsordnungfür den Prouinzial¬
ausschuß und der Geschäftsanweisungfür den
Landeshauptmannund die ihm zugeordneten oberen
Beamten geführt.

8 6.
Dem Landeshauptmann steht außer den M

der Proviuzialordnungund den sonstigenBestim¬
mungen vorgesehenenBefugnisseninsbesonderez«:

1. die Vorprüfung der von den Anstalts¬
leitern zu entwerfendenEtats und vorzu¬
legendenIahresrechnungen der Anstalten
zum Zwecke der Vorlegung an den Pl^
vinzilllausschuß;
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Begründung.

Hu § 3. Es erscheint erforderlich,auch für die Entlassungder Zöglinge im ReglementBestimmungen
zu treffen; im bisherigenReglementwaren solche nicht vorhanden.

Hu den §H 4, 5, 7, 8 und 9. Es handelt sich hier lediglich um redaktionelleAenderungen,die durch
die Errichtung der Anstalt in Neuwicd bedingt sind, sowie um Verdeutschungfremdsprachlicher
Ausdrücke.

6u § 6. Im Allgemeinenhandelt es sich auch hier lediglichum redaktionelleAenderungen. Die
bisherigeNr. 8 ist als entbehrlichfortgelassen, zumalsie zu mehrfachenBedenken Anlaß gegeben hat.
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Bisherige B estimmungen.

2. die Ueberweisung der etatsmaßigenMittel
an die Anstalt;

3. die Entscheidungüber Aufnahmeund Ent¬
lassung der Zöglinge sowie die Bewilligung
von ganzenoder theilweisen Freistellenan
Letztere;

4. die vorläufigeAnnahmevon Beamten nach
Anhörung des Anstaltsdirektorsund nach
Vorschriftdes § 5 des Reglements über
die dienstlichen Verhältnisseder Beamten
der Prouinzilllverwaltung;

5. Erlaß der Dienstanweisungenfür die von
dem LandesdireltoianzustellendenBeamten,
wahrend die Dienstanweisungenfür die
vom Provinzialausschußanzustellenden Be¬
amten von dem Letzteren erlassenwerden;

6. Die Festsetzungaller Liquidationen der
oberen Anstaltsbeamten gegen die An-
staltsveiwllltung und der letzteren gegen
erstere;

?. die Bestimmung über die Art der Be¬
schaffungvon Verpflegungsbedürfnissen und
Vergebungder letzteren;

8. die Genehmigung von Verträgen
über dauernde Verpflichtungen der
Anstalt, über An- und Verpachtungen
von Grundstücken, über Lieferungen
und Leistungen, welche 600 Mark
übersteigen. Sofern bei den vorge-
dachten Geschäften der Gegenstand
des Interesses des Provinzialver-
bandes die Summe von 3000 Mark
übersteigt, ist die Beschlußfassung
beziehentlich die Genehmigung des
Provinzialausschusses erforderlich;

9. Prüfung der von dem Anstaltsdirektor
monatlich einzureichendenAnstaltskassen-
Revistonsprotokollesowie der Beköstigungs-
nachweise.

8 5.
Die Beaufsichtigung der Anstaltsgebäude

in baulicher Hinsicht sowie die geschäftliche

Neu e Be sti mmungen.

2. die Ueberweisungder etatsmäßigen und
sonst bewilligten Mittel an die Anstalten;

3. die Entscheidung über Aufnahmeund Ent¬
lassung der Zöglingesowie die Bewilligung
ganzer oder Theil-Freistellen;

4. die vorläufigeAnnahmevon Beamten nach
Anhörung der Anstaltsleiter;

5. der Erlaß der Dienstanweisungenfür die
von dem Landeshauptmannanzustellenden
Beamten; die Dienstanweisungenfür die
vom Provinzialausschußanzustellenden Be¬
amten werden von diesemerlassen;

6. die Festsetzung aller Zahlungsbercchnungen
der oberenAnstnltsbeamtcngegendie An-
staltsveiwllltungenund die der letzteren
gegen erstere;

?, die Bestimmung über die Art der Be¬
schaffung von Verpflegungsbedürfnissenund
Vergebungder letzteren;

8, die Prüfung der von den Anstaltsleitern
monatlich einzureichendenVerhandlungen
über die Kassenrevisionensowie der Bc-
köstigungsnachweise.

Begründung,
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Bisherige Bestimmungen.

Behandlung der Reparaturen und Ergän-
zungsbauten bei denselben erfolgt in Ge-
mähheit des von dem Provinzialausfchufse
erlassenen besonderen Reglements.

8 6.
Die spezielleLeitung und Verwaltung der

Anstalt innerhalb der Grenzen des Etats und des
gegenwärtigen Reglements ist dem Anstaltsdirektor
unter der durch die Dienstanweisungangeordneten
Mitwirkung der übrigen Anstaltsbeamtenanver¬
traut.

8 7-
Der Anstaltsdirektor ist als erster Beamter

der Anstalt nächsterVorgesetzterdes sämmtlichen
Beamten-und Dienstpersonals.Derselbe ist für die
ordnungsmäßigeVerwaltung der Anstalt verant¬
wortlichund verpflichtet,nach jeder Richtung das
Interesse der Anstalt zu wahren und auch inner¬
halb der dem Provinzialausschusseund Landes-
direktor zustehenden Kompetenzen vorläufige
Anordnungen in Dringlichkeitsfällen vorbehaltlichder
sofortigen Anzeige an den Landesdirektorzu treffen.

8 8.
Der Direktor der Anstalt wird auf Zeit

oder auf Lebenszeit angestellt. Die Lehr-
perfonen, der Verwalter und der Nendant
werden, insoweit dieselben nicht gegen Re¬
muneration angenommen sind, nach einer
Probezeit auf Lebenszeit, die sämmtlichen
übrigen Beamten unter dem Vorbehalt
einer dreimonatlichen Kündigung nach
Maßgabe des Reglements über die dienst¬
lichen Verhältnisse der Provinzialbeamten
der Nheinprovinz angestellt.

DerDirektormutz der Regel nach mindestens
die Befähigung zum Mittelfchulrettoramt, die
Lehrer müssen mindestens die Befähigung zur
Bekleidungdes Volksschullehramtsnach den staat¬
lichenAnforderungenbesitzen.

Neue Bestimmungen,

fällt fort.

8 7-
Die besondereLeitung und Verwaltung der

Anstalten innerhalb der Grenzen der Etats und
des gegenwärtigenReglements ist den Anstalts«
leitern unter der durch die Dienstanweisungan¬
geordneten Mitwirkung der übrigen Anstalts¬
beamten anvertraut.

8 8.
Die Anstaltsleiter sind als erste Beamte

der Anstaltendie nächsten Vorgesetzten des sämmt¬
lichen Beamten-und Dienstpersonals.Sie sind für
die ordnungsmäßigeVerwaltung der Anstaltenver¬
antwortlichund Verpflichtetnach jeder Richtunghin
die Interessender Anstalten zu wahren und auch inner¬
halb der dem Provinzialausschußund dem Landes¬
hauptmann zustehendenBefugnisse in Dringlich¬
keitsfällen Anordnungenvorbehaltlich der fofortigen
Anzeigean den Landeshauptmannzn treffen.

V. Anstellungder Beamten.

8 9.
DieAnstaltsleiter,Oekonomieverwalter,

Anstaltsgeistlichen, die Lehrer und Lehrer¬
innen 'werden in der Regel nach einer
Probezeit auf Lebenszeit angestellt.

Die übrigenBeamten werden unter dem Vor¬
behalt einer dreimonatlichenKündigung angestellt.

Die Anstaltsleiter müssen der Regelnach
mindestensdie Befähigung zum Mittelschulrektor-
amt, die Lehrer und Lehrerinnen mindestenstne
Befähigung zur Bekleidungeiner Volksfchullehrel-
stellc nach den staatlichenAnforderungenbesitzen-
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Begründung .

Zu § 5 bisher. Die Vorschriftist im § 11 Abs. 2 des neuen Reglements aufgenommen.

m
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Bis herige Bestimmungen.

8 9.
Die bestehendenDienstanweisungenbleiben bis

auf Weiteres in Kraft.

III. StaatlicheOberaufsicht.
8 10.

Für die Ausübung der staatlichen Oberaufsicht
sind die Bestimmungenin der Provinzialordnung
sowie die fonstigen gesetzlichen Bestimmungenmaß¬
gebend.

IV. Revision der Anstalt.
§ 11

Außer den von dem Landesdirektorbeziehent¬
lich den zuständigenAbtheilungsdirigentenvorzu¬
nehmendenRevisionenfindet in jedem Jahre
eine Revifion der Anstalt Seitens des
Provinzialausschusses statt.

§ 12.
Das gegenwärtigeReglementtritt alsbald nach

der Genehmigung durch den zuständigen Herrn
Minister in Kraft und wird damit gleich¬
zeitig das Reglement vom 25. August 1873
aufgehoben.

Neue Bestimmungen.

8 10.
Die bestehendenDienstanweisungenbleibenbis

auf Weiteres in Kraft.
Die §§ 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12 finden

auf die Provinzial-Blindenanstalt in Neu-
wied auf Grund des für die Pflege der
dortigenBlinden mit dem Frauenverein zur
Krankenpflege und Beschäftigung armer
Arbeitslofer zu Neuwied gefchlofsenen
Vertrages sinngemäße Anwendung.

VI. Beaufsichtigung.
s 11-

Für die Ausübung der staatlichenOberaufsicht
sind die Bestimmungenin der Provinzialordnung
sowie die sonstigen gesetzlichenBestimmungen
maßgebend.

Die Beaufsichtigung der.Anstaltsge-
biiude in baulicher Hinsicht sowie die'ge»
schäftliche Behandlung der Ausbesserungen
und Ergänzungsbauten erfolgt nach'den
von dem Provinzialausfchuß '.'erlassenen
besonderen Reglements.

s 12.
Außer den von dem Landeshauptmannsonne

dem zuständigen Abtheilungsdirigenten in der
Regel unvermuthet vorzunehmendenRevisio¬
nen finden auch gelegentliche Revifionen
der Anstalten durch den Provinzialaus¬
fchuß statt.

VII. Schlußbestimmung.

§ 13.
Das gegenwärtige Reglement tritt alsbal

nach der Genehmigungdurch den zuständigen Herr
Minister in Kraft.
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Begründung.

Hu § 10. Mit dem Frauenverein zur Krankenpflege und Beschäftigungarmer Arbeitsloserzu Neuwied
ist ein Vertrag abgeschlossenworden, wonachdieser Verein die Pflege und Erziehungder dorthin
zu überweisendenevangelischenBlinden übernommen hat. Die Ausführung der vertraglichen
Leistungenhat der Frauenverein Diakonissen zu übertragen

^U § 11. Der Absatz2 entsprichtim Allgemeinendem § 5 des bisherigen Reglements.

Hu § 12. Durch die Vermehrungder Provinzialanstaltenkann die bisherigeBestimmung,die Anstalten
alljährlichdurch den Provinzialausschußeiner Revision unterziehenzu lassen, nicht mehr aufrecht
erhalten bleiben. Es wird daher vorgesehen,daß neben den von dem Landeshauptmann und
dem Abtheilungsdirigentenin der Regel unvermuthet vorzunehmendenRevisionen gelegentliche
Revisionendurch den Provinzialausschußstattfindensollen.

<!<^
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Anlage
zu dem Reglement über die
Leitung und Verwaltung der
Promnzial - Blindenanstalt zu

Düren.

Aenderungen
der Bedingungen für die Aufnahme in die Provinzilll-BlindenansMzu Düren.

Bisherige Bestimm ungen.

Bedingungen
für die

Aufnahmein die Provinzial-Blindenanstalt
zu Düren.

I. Für die Unteirichts-Abtheilung.

§ 1.
Die Aufnahme in die Anstalt soll in der

Regel nicht vor dem zurückgelegten6. Lebens¬
jahre erfolgen.

Die Anmeldung zur Aufnahme ist an den
Anstaltsdirettor zu richten und durch folgende
Schriftstücke zu belegen:

») den Geburtsschein;
K) den Impfschein;
e) ein ärztliches Attest, welches nachweist,

daß der Zögling außer der Blindheit
weder an einem seiner Bildung hinder¬
lichen Gebrechennoch an einer ansteckenden
und unheilbaren Krankheitleidet;

ck) die Erklärung der Eltern oder sonstigen
gesetzlichen Versorger des Zöglings, und
in 8ul)8iäiuiu die Erklärung der Orts¬
gemeinde,durch welche die Kosten der Be¬
kleidung wahrend der Dauer des Auf¬
enthalts in der Anstalt sicher gestellt werden,
soweit nicht in außergewöhnlichenFällen
hiervon entbundenwird;

Neue Bestimmungen.

Bedingungen
für die

Aufnahmevon Blinden in die Provinzial-
Blinden-Unterrichtsanstllltenin Düren

und Neuwied.

§ i.
Die Aufnahme soll in der Regel nicht vor

dem zurückgelegten 6. Lebensjahr und nichtnach
Vollendetem 16. Lebensjahr erfolgen.

Für Blinde im schulpflichtigen Alter ist als
Vintrittstermin der Beginn des Unterrichtsjahres
zu Ostern eines jeden Jahres festgesetzt.Aeltere
Blinden können zu jeder Zeit des Jahres eintreten-

§ 2.
Die Kosten für Verpflegung und Unterricht

bestehen in:
«.) den Pflegekostenvon 400 Mark und
d) den Unlerrichtskostenvon 100 Mark.

Diese Kosten sind in vierteljährlich"'
Raten im Voraus an die Nendantur der
Landesbank der Nheinprovinz, Abthei¬
lung II, portofrei einzuzahlen; .

o) den Kostenfür die Bekleidungund Schu-
bücher, den etwa entstehenden außer-
gewöhnlichen Krankenkostenund denjemge
Verpflegungskosten,welche während °e
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Begründung.

"N 8 1. Die Aufnahme-Bedingungensollen durchdie vorgeschlagenenAenderungenzum besseren Ver¬
ständnissefür die Ortsbehördcn ausführlichergestaltet werden, als dies bisher der Fall gewesen
ist. Das Aufnahmealter ist genau begrenzt, auch bezüglichdes Eintrittstermines sind bestimmte
Vorschriftengegeben.

6" 8 2. Nestimmungenüber die Höhe der Vcrpflcgungs- und Unterrichtskosten sowieüber den Zeit¬
punkt ihrer Fälligkeitfehlten bisher. Außerdemist zum Ausdruck gebrachtworden, daß die Kosten
für Bekleidung,Schulbücher,die außergewöhnlichen Krankenkosten und die Verpflegungskosten für
die Ferienzeit, wenn der Zögling während dieser Zeit in der Anstalt verbleibt, besonderszu ent-
nchten sind.
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Bisherige Bestimmungen,

e) insofern auf eine ganze oder theilweise
Freistelle angetragen wird, ein Attest der
Ortsbehürde über die Personal- und Ver-
mögensverhaltnisseder zur Unterhaltung
des Recipiendenverpflichteten Angehörigen,
resp, des Recipiendenselbst.

8 2,
Die Aufnahmeerfolgt in Freistellenoder gegen

Zahlung des theilweisenoder ganzen, durch den
Anstalts-Etat festzustellendenPensionssatzes.

Neue Bestimmungen.

Ferienzeit entstehen, wenn der Zögling auf
diese Zeit nicht abgeholt wird. Diese
letzteren Kostensind auf Grund einer Auf¬
stellung des Anstaltsleiters besonders zu
entrichten.

8 3.
GanzeFreistellenwerden verliehenan Blinde,

deren Eltern oder zum Unterhalte verpflichtete
Angehörigen zur Zahlung der Kosten außer
Stande sind.

Im Falle die Eltern oder die zum Unterhalte
verpflichtetenAngehörigen nur einen Theil der
Pflege- und Unterrichtskostenbezahlen können,
wird nach Maßgabe der Verhältnisseeine Theil¬
freistellegewährt.

8 4.
Die unter § 2 o aufgeführtenKosten fallen,

insoweitsie aus öffentlichen Mitteln zu bestreuen
sind, einerlei ob eine Freistelle gewährt wird oder
nicht, der Heimathgemeindeoder, im Falle der
Blinde einen Unterstützungswohnsitznicht besitzt,
dem Landarmenverbandezu Last.

Für die Kosten der Bekleidung einschließlich
Wäsche ist jährlichein fester Betrag von 65 Mark
von der Heimathgemeindebezw. dem Landarmen¬
verbande zu entrichten.

8 5.
Dem Aufnahmeantragcist beizufügen:

»,) der ausgefüllte Fragebogen nach dem von
dem Landeshauptmann vorgeschriebenen
Muster;

d) der Impfschein oder WiedcrimpfungsscheiN?
o) eine schriftlichemit amtlich beglaubigter

Unterschriftversehene Erklärung der Eltern,
Vormünder,Pfleger oder der unterhaltungs-
PflichtigenAngehörigendes Blinden, die
Pflege-, Unterrichts-,Kleider- und Kranket
hlluspflcgekostenzu zahlen; „

ü) im Falle der Bewilligung einer Freisten'
die schriftlicheErklärung der Gemeinde,die
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Begründung.

Zu § 3. Der bisherige§ 2 ist hier in erweiterter Form wiedergegeben. Es sollen außer ganzen
Freistellenauch Theil-Freistellengewährt werden,wenn die Verhältnisseder unterhaltungspflichtigcn
Angehörigendies bedingen.

Zu § 4. Entsprechenddem bisherigen8 16 wird bestimmt, daß der Heimathgemeindedes Zöglings,
bezw.dem Landarmenverbandedie Kostenfür Bekleidung,Wäfche,Schulbücherund außergewöhn¬
liche Krankenhlluskostcnzur Last fallen. Für die Bekleidungund Wäsche ist der Betrag von
65 Mark in Vorschlaggebracht worden,der auch schon bisher erhobenwurde.

su § 5. Durch den zur Einführung gelangten Fragebogen, welchervon der Ortsbehörde, dem Arzte
und dem Lehrer beantwortetwerdensoll, ist die Anmeldungder blinden Kinder nach einheitlichen
Grundsätzengeregeltund vereinfachtworden. Die bisher nach 8 1» und 1° gefordertenAtteste
können dadurch in Wegfall kommen,weil der Fragebogen bei ausführlicherBeantwortung nicht
nur über die persönlichenVerhältnissedes Blinden und seinerAngehörigen,sondernauch über
Form, Art und Entstehung der Blindheit, über etwaige sonstigeKrankheitserschemungensowie
Wer die Bildungsfähigkeitdes Zöglings genauen Aufschlußgiebt. Die weiterhin geforderten
Bescheinigungen und Erklärungenwurden schon früher nach 8 1l>, ä und e verlangt.
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Bisherige B estimmungen. Neue Bestimmungen.

Kleider- und Kiankenhauspflegekostenzu
zahlen, insofern diese Kosten nicht dem Land-
armcnverbandezur Last fallen.

§ 6.
Beim Eintritt des Blinden in die Anstalt hat

derselbefolgendeKleidungsstückemitzubringen:
a) männliche Blinde:

2 vollständigegute Anzüge,
2 Kopfbedeckungen,
2 Paar Schuhe oder Stiefel,
2 Halstücher,
6 Paar Strümpfe,
6 Taschentücher,
6 Hemden;

b) weibliche Blinde:
die vorgenannten Kleidungsstückeund zwei Unterröcke.

Die bisherigenBedingungen:

II. Für die Arbeiter-Abtheilung fallen fort.
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Begründung.

Hu 8 6. Die Vorschrift,welche Bekleidungsstücke mitzubringenwaren, ist bisher bei der Einberufung
der Zöglinge in jedem einzelnenFalle gegeben worden.

Die Arbeiter-Abtheilungist aufgelöst.

.!!
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Zwischendein Prouinzialverbande der Rheinprovinz, vertreten durch den unterzeichneten
Landeshauptmann, Geheimen Ober-Regierungsrath Dr. Klein, und dem Frauenverein zur Kranken¬
pflege und Beschäftigungarmer Arbeitsloser zu Neuwied, vertreten durch die unterzeichnetenMit¬
glieder des Vereins, wurde vorbehaltlich der Genehmigung des Prouinzialausschussesder Rhein-
Provinz heute der nachstehende Vertrag abgeschlossen.

§ 1.
Der vorgenannteVerein verpflichtet sich, die Pflege und Erziehung der in der Provinzial-

Blindcnanstlllt in Ncuwied unterzubringendenBlinden und schwachbefähigten Taubstummen nach
Maßgabe der für die Rheinische Provinzialverwaltung bestehenden oder noch zu erlassenden Gesetze
und Reglements, ferner der diesen» Vertrage beigefügtenGrundzüge und der von der Provinzial¬
verwaltung zu erlassenden Hausordnung zu übernehmenund diese Pflege und Erziehung Diakonissen
anzuvertrauen.

§ 2.
Die Pflege der Zöglinge besteht:

2,) in der Beköstigungderselbenunter Zugrundelegung des Normal-Speise-Etats, wie
solcher in der Provinzial-Blindenanstalt in Düren zur Zeit eingeführt ist;

K) in der Gewährung, Reinigung und Unterhaltung der nothwendigen,der Jahreszeit
entsprechenden Kleidung, soweit solche nicht gemäß den bestehenden Vorschriften
seitens der Angehörigen oder der unterstützungspstichtigenHeimathgemeinde beim
Eintritt des Zöglings in die Anstalt geliefert wird (siehe Schlußsatz§ 5);

o) in der Reinigung und Unterhaltung der gesummtenHaus-, Tisch- und Bettwäsche;
ä) in der Beschaffungdes Heizungs-und Beleuchtungsmaterialsdes Anstaltsgebäudes;
e) in der Beköstigungund Besoldung des zum Wirthschaftsbetrieb,zur Ausübung der

Pflege und der BeaufsichtigungerforderlichenPersonals;
k) in der Unterhaltung des gesummtenAnstaltsmobilars;
ß) in der Gewährung der in Krankheitsfällenerforderlichenärztlichen Hülfe und der

Beschaffungder nothwendigen Arzneimittel.

8 3.
Die dein Frauenverein übertragene Erziehung umfaßt im Besonderendie Beaufsichtigung

der Zöglinge, der männlichen jedoch nur, soweit sie das 12, Lebensjahr nicht überschritten haben.
Die Beaufsichtigungder männlichenZöglinge, welche das 12. Lebensjahr überschritten haben, liegt
den Lehrpersonen ob.

8 4.
Die Annahme und Entlassung des gesammtenPflege- und Warteperfonals erfolgt seitens

des Frauenvereins.
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s 5.
Als Entschädigungfür die Pflege und Erziehung der Zöglinge (vergl. Z8 2 und 3) zahlt

der Provinzialverband dein Vorstände einen Pflegesatzvon 1 Mark pro Tag und Kopf. Der Tag
der Aufnahme und der Tag des Austritts wird als ein Tag berechnet.

Außerdem verpflichtet sich der Provinzialverband, im Falle der Erkrankungeines Zöglings
und der hierdurch bedingtenUnterbringung desselben im Krankenhausedie für das letztere in Kraft
befindlichen tarifmäßigen Wegekosten, wie solche für Kranke, die aus öffentlichen Mitteln unterstützt
werden, geleistetwerden, auf Grund einer einzureichenden Liquidation zu zahlen, wohingegender
Pflegesatzvon 1 Mark pro Tag für die Dauer des Aufenthalts im Krankenhause in Wegfall kommt.

Ferner verzichtet der Provinzialverband zu Gunsten des Vorstandes auf die seitens der
Angehörigendes Zöglings oder der Unterstützungspflichtigen Gemeindevorfchriftsmähig zu zahlenden
Kleiderkosten in Höhe von jährlich 50 Mark für jeden Zögling.

Die Einziehung dieser Beträge geschieht auf Kosten und Gefahr des Provinzialverbandes.

8 6.
Die Unterhaltung der Anstaltsgebäudesowie der maschinellenEinrichtungen, ferner die

Beschaffungdes gesammten zur Ausstattung der Anstalt erforderlichen Inventars erfolgt auf Kosten
des Provinzialverbandes, welchersich gleichzeitig verpflichtet,die alljährlich auf Grund desfallsiger
Verhandlungen auszurangirenden Gegenständedurch neue zu ersetzen.

s ?.
Der Vertrag wird vorläufig auf die Dauer eines Jahres abgeschlossen.Sollte sich nach

Ablauf des Jahres ergeben, bah der Pflegefatzzu hoch oder zu niedrig bemessen ist, so wird eine
Ermäßigung oder eine Erhöhung desselbensowohl für das abgelaufene, als auch für die folgenden
Jahre auf Grund einer dementfprechenden näheren Vereinbarung erfolgen.

Dü"°ld°rf ^ ^ .^ 1898.Neunneb 6.

Der Landeshauptmann der Rheinprovinz,
In Vertretung:

gez.: Klaufener.

Der Vorstand des Frauenuereins zur
Krankenpflegeund Beschäftigung armer

Arbeitsloser zu Neuwied:

gez. E. Remy, erste Vorsitzende,
gez. Freifrau v. Eerde, zweite Vorsitzende,
gez. Karl Neitzert, Nechnungsführer.
gez. Lautz, Schriftführer,

.',!'
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Knmdzüge,
betreffend die Verwaltung der Provinzial-Blindenanstalt.

1. Die Leitung des Unterrichtsnnd die Erziehung der männlichenZöglinge der Anstalt, soweit
letztere das 12. Lebensjahr überschrittenhaben, liegt dem ersten Lehrer der Anstalt ob. Er
ist der Vorgesetzte des Lehrpersunals und der Werkmeister,sowie der zur Pflege und Wartung
der männlichenZöglinge über 12 Jahre anzustellendenWärter. Im Uebrigen werden seine
Befugnisse und Verpflichtungendnrch eine besondereDienstanweisunggeregelt.

2. Die wirthschaftlichc Verwaltung der Anstalt, sowie die Erziehung und Beaufsichtigungder
sämmtlichen weiblichen,sowie der männlichen Zöglinge, soweit letztere das 12. Lebensjahr
noch nicht überschritten haben, liegt ob dem Fraucnverein zur Krankenpflege und Beschäftigung
armer Arbeitsloser in Neuwicd. Derselbe verpflichtet sich, diese Thätigkeit Diakonissenanzu¬
vertrauen. Die Vorsteherin der Diakonissen ist die Vorgesetztedes gesäumten Wart- und
Dienstpersonals,des Anstaltsportiers mit den unter l erwähnten Ausnahmen.
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Anlage 32

Bericht und Antrüge
des Provinzialausschusses,

betreffend

einige Abänderungen des Reglements über die dienstlichen Verhältnisse der
Provinzialbeamten der Rheinprovinz.

Das vom «6. Provinziallandtage in der Sitzung vom 12, Dezember 1890 erlassene
Reglement über die dienstlichen Verhältnisseder Provinzialbeamten der Rheinprouinz bedarf hin¬
sichtlich der im § 2 vorgesehenen Eintheilung der Provinzialbeamten in bestimmte Diensttlassender
Ergänzung und Abänderung. Es sind nämlich einerseits seit dem Erlasse dieses Reglements in
Folge des Anwachsens der Verwaltung und Zuweisung neuer Ausgaben neue Beamteustcllen
geschaffen worden, welche in die bestehenden DiensMsscn eingereihtwerden müssen, und anderer¬
seits die Anforderungenan einzelne Beamten hinsichtlich deren Vorbildunguud dienstlichenLeistungen
gesteigert worden, wodurch eine Aendernng in der Klassifikation dieser Beamten erforderlich
gewordenist.

Die neue Eintheilung ist in dem anliegendenVorschlage zur Abänderung des § 2 des
Reglements vom 12. Dezember 1890 enthalten.

Außerdem werden noch minder bedeutendeAenderungenzu §§ 3 und 15 des Reglements
vorgeschlagen.

Indem der Prouinzialausschußauf die in der Anlage enthaltene Begründung der vor¬
geschlagenen AcnderuugcnBezug nimmt, beantragt derselbe:

„Der Provinziallandtag wolle
die zu den lH 2, 3 und 15 des Reglements über die dienstlichen VcrlMmsse der
Provinzialbeamten vorgeschlagenen Abänderungengenehmigen und anordnen, daß die¬
selben an Stelle der bisherigen Bestimmungenin Kraft treten sollen,"

Düsseldorf, den 5. Juli 1898.

Der Provinzialllusschuß:

Ianhen, Dr. Klein,
Volsitzend«. Landeshauptmann.
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Aenderungen
des Reglementsüber die dienstlichen Verhältnisseder Provinzialbeamtender

Rheinprovinz.

Bisherige Bestimmungen.

s 2.
Die Provinzialbeamtenwerden in sechs Dienst-

Nassen eingetheilt,und zwar gehören:

Zu Masse I:
Der Landeshauptmann,der erste Provinzial-

beamte und Dienstvorgesetzte aller übrigen Pro¬
vmzialbemnten(Provinzialordnungß 90).

Zu Klaffe II:
1. Die in Gemäßheitdes §41 der Provinzial-

ordnungvon dem Provinziallandtagezu wählenden
oberen Provinzialbeamten(Landesriitheund Landes-
Bauräthe, Direktor der Provinzial-Feuer-Societät
und der Landesbank).

2. Die Direktoren der Provinzial-Irren-
anstnlten, der Provinzial-Hebammen-Lehranstalt
und der Provinzialmuseen,

Zu Klasse III:
1. Der Stellvertreter des Direktors

der Provinzial-Feuer-Societät, die Lan¬
desbankräthe, die Landes-Oberbauinspek-
toren, die Landes-Ncminspektoren,der Kasscn-
direktor der Landesbank.

2. Die Direktoren der Provinzial-Arbeits-
anstalt zu Brauweiler und des Lnndarmen-
hauscs zu Trier, die Anstaltsärzteund Anstalts¬
geistlichen, die Landesassessorenund die sonstigenbei
der ProvinzilllverwaltungbeschäftigtenAssessoren,
die Landesbaumeisterund Regierungsbaumeister,
der Direktor der Provinzial-Blindenanstalt zu
Düren, der Maschineningenieurder Centralstelle.

Reue Bestimmungen.

8 2.
Die Provinzialbeamtenwerden in sechs Dicnst-

llassen eingetheilt,und zwar gehören:

Zu Klasse I:
Unverändert.

Zu Klasse II:
I. Unverändert,

2. Die Direktorender Provinzial-Heil- und
Pflegeanstalten, der Provinzial-Hebammen-Lehr-
anstaltcn und der Provinzialmuseen,sowie der
Stellvertreter des Direktors der Provin¬
zial-Feuer-Societät, die Landesbankräthe
(Kassendirektor der Landesbank) und die
Landes-Oberbauinspcktoren.

Zu Klasse III:
1. Die Landes-Bauinspektoren.

2. Der Direktor der Pruvinzial-Arbeits-
anstlllt zu Brauweiler, die Oberärzte, Aerzte
und Geistlichender Provinzialcmstalten,die Landes¬
assessorenund die sonstigen bei der Provinzial-
Verwaltung beschäftigtenAssessoren, die Landes¬
baumeisterund Regierungsbaumeistcr,die Direk¬
toren der Provinzial-Blindenanstaltenund Taub¬
stummenanstalten, der Direktor der Pro-
vinzial-Weinbauschule, der Maschineningenieur
der Centralstelle,der Vorsteher des Landarmen-
Hauses zu Trier.
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Begründung,

Zu II. 2: Die Aenderunghinsichtlichdes Stellvertreters des Direktors der Provinzial-Feuer-Societät
und der Landesbankrätheberuht auf dem Beschlusse des 38. Rheinische»Prouinziallandtagesin
der Sitzung vom 30. Mai 1894.

Es empfiehltsich, die Landes-Oberbauinspektorcngleichfallsin diese Klasse zu versetzen.

su III, 2: Die Stellen der Oberärzte in den Provinzial-Heil-undPflegeanstaltenund des Direktorsder
Wcinbauschulesind seit Erlaß des jetzt geltendenReglementsim Dezember1890 neu eingerichtet.
Die Aufnahme diefer Stellen in die Klasse III. 2 entsprichtden dienstlichenVerhältnissen.Durch
die Errichtungeiner zweiten Provinzial-Blindenanstaltin Nemviedist die hiernebenerfolgteweitere
Aenderungerforderlichgeworden. Auch Wen es angezeigt, die Direktorender Provinzial-Taub-
stummenanftllltcn,welche im Gehalte mit den Direktorender Blindenanstaltengleichgestelltwerden
sollen,in diese Dienstklasse aufzunehmen. An Stelle des früherenDirektors des Landarmenhauses
ist der dessen GeschäftebesorgendeVorsteherdieses Hauses in die Klasse III 2 aufgenommen.
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Bisherige Bestimmungen.

Zu Killsse IV:
1. Die Direktoren der Provinzial-

Taubstummenanstalten, der Rentmeister
der Landesbank, die Landessekretäre,der Nech-
nungsrevisor, der Provinzial-Landmesser, die
Ncndanten und Kassenkontrolleure der Landesbank
und der Provinzial-Feuer-Societät, der Arbeits¬
inspektorzu Brauweiler, die Inspektoren für das
Immobilar- und Mobilal'Feueruersicherungswefen
und die Apothekeran den Provinzial-Irrencmstalten.

2. Die Verwaltung^- und technischenSekre¬
täre, der Feuerlöschreuisor, die geprüften
Landmesser,der Kcmzleivorstehcrbei der Central-
Verwaltung, die Buchhalter, die Techniker ohne
höhere Qualifikation, die Registraturen, die
Verwalter (Inspektoren) und Rendanten bei den
Prouinzialanstaltenund Kassen.

Zu Klasse V-
1. Die Lehrer und Lehrerinnenan den Pro¬

uinzialanstalten,der Sekretär und Materialien-
uerwalter in Brauweiler, die Sekretariats- und
Kassenllssistenten,die Landes-Bauamtssekre-
täre, die Hülfstechniker,die Büreaudiätare, die
Kanzlisten und der Botenmeister (Hausmeister)
im Ständehause.

2. Die Stratzenmeister,die Oberwärter und
Oberwärterinnen, die Oberauffeherund Ober-
auffeherinncn,die Maschinisten(Maschinenmeister)
und Gärtner an den Prouinzialanstalten, die
Oberhebammeund Wirthschaften« an der Pro-
vinzial-Hebammen-Lehranstaltzu Köln, der Zaus¬
vater der Provinzilll-Arbeitsanstlllt zu Brau¬
weiler,

Neue B estimmung en.

Zu Klasse IV:
1, Der Büreaudirektor der Central-

verwaltung, die (Vcrwaltungs- und tech¬
nischen) Landesselretäre, der Rechnungsrevisor,
der Provinzial-Landmesser,die Obersckretiire,
dieOberbuchhalter, die Rendanten (Kaffirer)
und Kassenkontrolleureder Landesbank und der
Provinzial-Feuer-Societät, der Vorsteher des
Hypotheken-Bureaus der Landesbank, der
Arbeitsinspektorder Provinzial-Arbeitsanstaltzu
Brauweiler, die Inspektoren für das Immobilar-
und Mobilar-Feuerversicherungswefen,der Feuer¬
löschrevisor und die Apotheker an den Pro-
vinzial-Heil-und Pflegeanstalten.

2. Die Verwaltung^-und technischen Sekretäre,
die geprüften Landmesser, der Kanzleivorstcher
bei der Centralverwaltung, der Kanzleivor-
steher und Rendcmt (Kassirer) bei der In-
v aliditäts- und Altersversicherungsanstalt,
die Buchhalter,die Technikerohne höhere Quali¬
fikation, die Verwalter und Rendanten bei den
Provinzialanstalten und Anstaltskassen,die ge¬
prüften Taubstummen- und Blindenlehrer,
der Materilllienverwalter, der erste Sekre¬
tär bei der Arbeitsanstalt in Brauweiler
und die Lllndes-Baucnntssekretäre.

Zu Klasse V:
1. Die Lehrer und Lehrerinnen an den

Provinzialanstalten,der zweite Sekretär und der
Afsistent im Arbeitsbetriebe in Brauweiler,
der Obergärtner und Fachlehrer an der
Provinzial-Weinbaufchule, die Bureau- und
Kassenassistenten,die Hülfstechniker,die Bureau«
diätare, die Kanzlisten und der Votenmeister
(Hausmeister)im Ständehause.

2. Die Stratzenmeister, die Oberpfleger
und Oberpflegerinnen, die Oberaufseher und
Oberausseherinnen,die Maschinisten(Maschinen¬
meister), die Hofmeister und Gärtner an de»
Provinzialanstalten, die Oberhebamme und tue
Wirthschaften«an der Provinzial-Hebammenlehr-
anstalt zu Köln, der Hausvater der Provinzial-
Arbeitsanstalt zu Brauweiler.
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Beg ründ ung.

Zu IV. I: Wegen Ginrichtungder Stellen des Büreaudirektors,der Obersekrctiire,der Oberbuchhalter,
des Vorstehersdes Hypotheken-Bureausder Landesbankund des Fcuerlöschrevisors der Provinzial-
Feuer-Societät wird auf die befondcreVorlage wegenanderweiterRegelung der Besoldungender
Provinzialbeamten(DrucksachenNr. 3 bezw.Anlage 15) Bezug genommen.

In Folge des erheblichen Umfanges der Geschäfte der Rendcmtur der Landesbankist diese
in 2 Abtheilungengetheilt, die unter anderen Verhältnisseneingerichtete Stelle des Ncntmeistcrs
kann mit Rücksichtdarauf eingehen und können dessen dienstlicheAufgaben,wie dies ohne Bedenken
thatsächlich geschieht, durchOberbuchhaltererledigtwerden. Die Stelle des Rentmeistcrsist daher
nicht mehr aufgeführt.

Hu IV 2: In der Klaffe ist neu aufgeführt der Kanzlcivurstehcrund Rendcmt (Kassirer)der Invalidität^
und Altersvcisicherungsanstalt.Die Stellen sind feit Erlaß des zur Zeit geltendenReglements
geschaffen und ihre Inhaber zufolge des mit genannter Anstalt gethatigten, mit Beschluß des
39. RheinischenProvinziallandtags in der Sitzung vom 1. Mai 1895 verlängerten Vertrages
Provinzilllbecnnte,Die Aufführungder betreffenden Dienststellen ist an diesem Orte daher erforderlich.
Ferner sind neu in dieser Klasseaufgeführtbezw. in diefclbc versetzt: die geprüftenTanbstummen-
lehrcr und Blindenlehrer, der Materialicnverwalterund der erste Sekretär der Arbeitsanstaltzu
Brauweiler und die Landcs-Bauamtssekretärc. Es wird dieserhalb auf die Befoldnngsvorlagc
verwiesen.

^U V. 1: In hie Klassesind neu aufgenommendie feit Erlaß des jetzt geltenden Reglements durch die
Etats geschaffenenStellen des zweiten Sekretärs und des Assistentenim Arbeitsbetriebc der Provinzial-
Arbeitsanstaltzu Brauweiler, sowie des Obcrgärtncrs und Fachlehrersan der Pruuinzial-Wcinbau-
schulc zu Trier.

Hu V 2. Die Benennung der bisherigenOberwärter und Oberwärtcriuncnist mit den Ausführungen
m der vom 40. Nhcinifchen Provinziallandtage in der Sitzung vom 16. März 189? genehmigten
Vorlage, betreffend die Fürsorge für die Geisteskrankenund Epileptiker der Rheinprovinz, in
Uebereinstimmunggebracht,nur ist statt der in dieser Vorlage gewählten Benennung „Oberin",
welche leichtzu Mißverständnissenführen kann, die Benennung „Obcrpflegeriu"vorgeschlagen.In
den erheblichvergrößertenProvinzial-Heil- und Pflcgeanstalten wird es nothwendigwerden, den
Oekonomievcrwalternin der Aufsicht bei den landwirtschaftlichen Arbeiten,in der Viehwirthschaft:c.
Gehülfenzu unterstellen,für welche der Titel „Hofmeister"vorgeschlagenwird.

«2
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Bish erige Bestimmungen.

Zu Klasse VI:
1. Die Provinzial-Straßenauffeher,die Hülfs¬

schreiber bei der Centralstelle, die Vizeober¬
wärter und Vizeobcrwarterinnen, die Ober¬
köchin, die Oberwäscherin, die Aufseher und
Aufseherinnenund die Werkmeisterin den Anstalten,

2. Die für wesentlich mechanischeDienst¬
leistungenangestellten Beamten(Noten, Pförtner).

Welcher der vorstehenden Kategorien ein
Beamter angehört, bestimmtim Zwcifelsfalleder
Provinzialllusschuß,welcher auch neu geschaffene
Beamtcnstellenin die aufgeführtenKlassen ein¬
zureihenhat,

Art der Anstellung.
§3.

Die Besetzung der Provinzialämter (Pro¬
vinzialordnung§ 41) erfolgt auf bestimmteZeit,
auf jederzeitigcnWiderruf, auf Kündigungoder
auf Lebenszeit.

In welcher Art jedes Provinzialamt zu be¬
setzen ist, bestimmt der Provmziallandtag durch
ein gemäß § 120 der Provinzialordnung der
ministeriellen Genehmigung unterliegendes be¬
sonderes Reglement. (Provinzialordnung8 41.)

Die Stellen der zur Wahrnehmung der
Geschäfteder Provinzialverwaltung erforderlichen
Beamten werden in den Hcmshaltsetats unter
dem Abschnitt „Besoldungen" aufgeführt. Die
Berufung eines Beamten in eine solche Stelle
gilt als etatsmäßigcAnstellungnach Ablauf der
etwa vorgeschriebenenProbezeit.

Eine Probezeit ist in der Regel erforderlich
bei denjenigenStellen, welche auf Lebenszeitoder
unter Vorbehalt einer Kündigungsfristvon drei
Monaten oder längerer Zeit besetztwerden. Die
Dauer dieser Probezeit wird für die einzelnen
Stellen von dem Proviuzialcmsschussein einem
gemäß § 120 der Provinzialordnungder ministeri¬
ellen Genehmigung unterliegenden besonderen
Reglementfestgesetzt.

Neue Best immungen.

Zu Klasse VI:
1. Die Provinzilll-Straßenllufseher,die Hülfs¬

schreiberbei der (Zentralstelle,die Stations-
vflegcr und Stationspflegerinnen, die
Wcrkführerinnen, die Oberköchinnen, die
Oberwäfcherinnen,die II. Köchinnen, die Auf¬
scher und Aufseherinnenund die Werkmeister in
den Anstalten, die II. Hebamme in der
Provinzial-Hebammen-Lehranstalt.

2. Unverändert.
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Alt der Anstellung.
8 3.

Die Besetzung der Provinzialämter (P""
vinzialordnung 8 41) erfolgt auf bestimmteZe't,
auf jederzeitigcnWiderruf, auf Kündigung oder
auf Lebenszeit.

In welcherArt jedes Provinzialamt zu be¬
setzenist, bestimmt der Prouinziallandtag durch
ein gemäß § 120 der Provinzialordnung der
ministeriellen Genehmigung unterliegendes be¬
sonderes Reglement. (Provinzialordnung8 41-)

Die Stellen der zur Wahrnehmung der
Geschäfteder Provinzialverwaltung erforderliche«
Beamten werden in den Haushaltsetats unter
dem Abschnitt „Besoldungen" aufgeführt. Me
Berufung eines Beamten in eine solche Stelle
gilt als etatmäßige Anstellungnach Ablauf der
etwa vorgeschriebenenProbezeit.

Eine Probezeit ist in der Regel erforderlich
bei denjenigenStellen, welche auf Lebenszeitoder
unter Vorbehalt einer Kündigungsfristvon drei
Monaten oder längerer Zeit besetzt werden. Die
Dauer dieser Probezeit wird für die einzelnen
Stellen von dem Provinzialausschussein einem
gemäß 8 120 der Provinzialordnungder ministen-
ellcn Genehmigung unterliegenden besonderen
Reglementfestgesetzt.

Begründung.

Hu VI. 1: Wegen der neuen Benennung der Viceoberwärterund Viceoberwärterinnenwird auf das
unter V. 2 hinsichtlichdes OberwartepersonalsBemerktehier Bezug genommen.

Die Stellen der Werkführerin an der Provinzial-Arbeitsanstalt, der II. Köchinnenin den
Provinzial-Heil- und Pstegeanstaltenund der II. Hebammein der Provinzial-Hebammen-Lehranstalt
waren in dem geltendenReglement entwedernicht aufgeführt oder sind durch die vom Provmzial¬
landtag genehmigtenEtats zwischenzeitigneu geschaffen.

Da jede Provinzial-Heil- und Pflegeanstalt eine Oberköchin bezw.eine Oberwäscherinhat,
so war es richtiger, diese Stellen in der Mehrzahl aufzuführen.

!^>
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Bisherige B estimmungen.

Jeder Provinzialbeamte erhält die seiner
Anstellung eine Bestallungsurkunde,welche die
Bedingungenseiner Anstellungunter Bezugnahme
auf die vorstehendenBestimmungenenthält und
welche für die vom Provinziallandtage oder
ProvinzilllausschussegewähltenBeamten von dem
Vorsitzenden jener Körperschaften,für alle übrigen
Beamten von der anstellendenBehörde (Landes¬
direktor, Direktor der Prouinzial-Feuer-Societät,
der Landesbank:c.) ausgefertigtwird.

§ 15.
Jeder Provinzialbeamte muß sich die Ver¬

setzungmit demfelben Diensteinkommenund unter
Vergütung der reglementsmäßigenUmzugskosten
in ein anderes Amt derselben Dienstklasse (H 2
oben) gefallenlassen.

Als eine Verkürzung im Einkommenist es
nicht anzusehen,wenn die Gelegenheit zur Ver¬
waltung von Nebenämtern entzogen wird, oder
die Orts- bezw, Funktionszulageoder der Bezug
der für DienstunkostenbesondersausgesetztenEin¬
nahmenmit diesen Unkostenfortfällt oder an Stelle
der Dienstwohnung und sonstigen Emolumente
die dafür im Etat vorgesehene Geldent¬
schädigung gewährt, oder endlichder Wohnungs¬
geldzuschußgeringeroder durch eine Dienstwohnung
ersetzt wird. Ebensowenigkommtin Betracht, ob
für die neue Amtsstelleim Besoldungsplanandere
Sätze für das Aufrückenim Gehalte oder ein
geringeres Höchstgehalt in Aussichtgenommenist
(zu vergl, ß 4 des Besoldungsplans).

Im Uebrigenbleibendie Bestimmungendes
der Matzgabeunverändert, daß überall an Stelle des
mann" zu treten hat.

Neue Bestimmungen.

Die auf eine bestimmte Zeit gewählten
und aufLebenszeit angestellten Provinzial-
beamten erhalten bei der AnstellungNestallungs-
urkunden,welche die Bedingungender Anstellung
unter Bezugnahme auf die vorstehendenBe¬
stimmungen enthalten und welche außer von
dein Landeshauptmann von den Vorsitzenden
des Provinziallandtages bezw. des Provinzial-
ausfchufsesvollzogen werden,je nachdem die Wahl
oder die Anstellung von einer dieser Körper¬
schaftengethätigt ist.

Die Anstellungsverhältnisse der auf
Kündigung oder auf Widerruf angestellten
Beamten werden durch Vestiitigungsver-
fügungen der anstellenden Behörde (Lan-
deshauptmann, Direktor der Provinzial-
Feuer-Societät, der Landesbank :e.)
geregelt.

8 15.
Jeder Provinzialbeamte mutz sich die Ver¬

setzung mit demselben Dicnsteinkommenund unter
Vergütung der reglementsmäßigenUmzugskosten
in ein anderes Amt derselbenDienstklasfe (8 2
oben) gefallenlassen.

Als eine Verkürzungim Einkommenist es
nicht anzusehen,wenn die Gelegenheitzur Ver¬
waltung von Nebenämtern entzogen wird, oder
die Orts- bezw. Funktionszulageoder der Bezug
der für Dienstunkosten besondersausgesetztenEin¬
nahmen mit diesen Unkosten fortfällt oder an
Stelle der Dienstwohnungund sonstigenEmolu¬
mente der bestimmungsmäßige Wohnung»^
geldzuschuß gewährt,oder endlichder Wohnungs¬
geldzuschußgeringeroder durch eine Dienstwohnung
ersetzt wird. Ebensowenig kommt in Betracht,
ob für die neue Amtsstelle im Besoldungsplan
andere Sätze für das Aufrückenim Gehalte oder
ein geringeresHöchstgehalt in Aussichtgenommen
ist (zu vergl. § 3 des Besoldungsplans).

Reglementsüber die dienstlichenVerhältnissennt
Titels „Landesdirektor"der Titel „Landeshaupt-
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Begründung.

Zu § 3 Absatz 5: Um irrigen Ansichten, welchedurch den Besitz von Bestallungen erregt werden
können, vorzubeugen,empfiehltes sich, nach der in der unmittelbarenStaatsverwaltung bestehenden
Uebungzu verfahrenund nur den auf bestimmteZeit gewähltenund den auf Lebenszeit angestellten
ProvinzilllbcamtenBestallungsurkundenauszufertigenund dagegen die Anstellungsuerhältnifseder
auf Kündigung und Widerruf angestelltenBeamten durch Verfügung der anstellendenBehörde
zu regeln.

Die Bestallungsurkundenbedürfen außer der Vollziehungdurch die Borsitzenden des Pro¬
vinziallandtages bezw. des Provinzialausschussesnoch der Unterschriftdes Landeshauptmannsin
Gemäßheit der Bestimmungendes § 90 Absatz3 und § 91 der Provinzialordnung, da die
BestallungsurkundenzweifelsohneUrkunden darstellen, mittelst deren der ProvinzialverbcmdVer¬
pflichtungenübernimmt.

Zu § 15: Seither ist den Anstaltsbeamtenbei Versetzungen in Stellen, in welchen Dienstwohnung
und andere Emolumentenicht gewährtweiden tonnten, statt dessen die im Etat dafür vorgesehene
Geldentschädigunggezahlt worden, während die übrigen Beamten der Dienstklasse,in welche jene
versetzt waren, nur den nach den Bestimmungenüber die Besoldungder Provinzialbeamte»zulässigen
Wohnungsgeldzuschußbezogen, welcher erfahrungsgemäßseither immer geringer war. Eine folche
Vesoldungs-Ungleichhcitin derselben Dienstklasseerscheint nicht gerechtfertigt und ihre Beseitigung
im dienstlichen Interesse angezeigt. Durch die vorgenommeneAenderung des § 15 wird dieses
erreicht.
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Anl age 33 .

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

einige Abänderungen des Reglements, betreffend die Tagegelder und Reisekosten der

Provinzialbeamten der Rheinprovinz.

Durch Gesetz vom 21. Juni 189? sind die Vergütungen, welche den PreußischenStaats¬
beamten für die Ausführung von Dienstreisen zustehen,geändert worden.

Durch dieses Gesetz sind insbesondere die Vergütungssätzefür die auf den Eisenbahnen
auszuführenden Dienstreifen, welche in einem gewissen Mißverhältnisse zu den wirklichenReise'
kosten gestanden haben, nicht unwesentlich herabgesetztworden. Für die Bemessung der neuen
Satze ist der Gesichtspunktmaßgebend gewesen, daß den Beamten zwar volle Entschädigungfür
die aufzuwendendenBeförderungskostenzu gewähren sei, daß andererseits aber ein erheblicher
Ueberschuß über die wirklichen Auslagen hinaus nicht verbleiben dürfe und daß deshalb eine
Vergütung genüge, welche zur Deckungder Fahrkosten auch dann noch ausreicht, wenn die Dienst¬
reisen mit dem vertMnißmähig größten Aufwand an Reisekostenausgeführt werden müssen; es
führte dies zu den Sätzen von 10, 8 und 6 Pfg. für das Kilometer.

Mit diefer Aenderung der bisherigen Reifekostenvergütungenwurde eine Aenderung der
Bestimmungen über die Tagegelder verbunden, da die bisherigen Tagegeldersätzeim Hinblick
auf die mit der allgemeinenSteigerung der Lebenshaltung verbundeneVertheuerung des Reifens,
die Erhöhung der Hotelpreise :c. namentlich in den Fällen als zu niedrig erschienen, in denen bei
längerer Ausdehnung der Dienstreisen wiederholteauswärtige Uebernachtungcnerforderlichwurden.
Es ist aus diesen Gründen eine mäßige Erhöhung der Tagegelder durch das Eingangs erwähnte
Gesetz für die Staatsbeamten vorgenommen worden. Dabei ist indessen berücksichtigt worden,
daß die erhöhten Sätze in solchen Fällen über das Bedürfniß hinausgehen würden, in denen die
Dienstreise an einem Tage angetreten und vollendet, also nur ein größerer oder geringerer Theil
eines Tages auf die Reise verwendet wird, eine auswärtige Uebernachtung also nicht in Frage
kommt, und ist für diese Fälle das Tagegeld geringer bemessen worden.

Die Bestimmungenüber die Bezüge der Provinzialbeamten der Rheinprovinz bei Wahr¬
nehmung von Dienstgeschäftenauf Reifen haben sich seither immer enge an die für die unmittel¬
baren Staatsbeamten bestehenden bezüglichen Bestimmungen angelehnt; es erscheint daher auch
angezeigt, die von der Staatsverwaltung in Uebereinstimmungmit den veränderten Verhältnissen
vorgenommenenAenderungen in der Vergütung der Beamten bei Dienstreisen auf die Provinzial¬
beamten auszudehnen, wozu der jetzige Zeitpunkt sich aus dem Grunde besonders eignen möchte,
weil augenblicklichauch eine Verbesserung der Besoldungen der letztbezeichneten Beamten der
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Genehmigung durch den Provinziallandtag harrt und dadurch der etwaige Nachtheil der ander¬
weiten Festsetzung der Reisekosten mehr als ausgeglichenwird.

Im Uebrigen wird auf die in der Anlage zu den einzelnenAenderungen gemachten
BemerkungenBezug genommen.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demgemäßzu beantragen:
„Der Provinziallandtag wolle die umseits aufgeführten Aenderungen der §§ 1, 6
und 8 des Reglements, betreffend die Tagegelder und Reisekostender Provinzial-
bemnten der Rheinprovinz, genehmigen und festsetzen, daß dieselben an Stelle der
bisherigen Bestimmungenmit dem 1. April 1899 in Kraft trete» sollen."

Düsseldorf, den 5, Juli 1898.

Der Provinzialausschuß:

Iünßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Lcmdeshcniptmmm.
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Aenderungen
des Reglements,betreffenddie Tagegelderund Reisetostender Provinzilllbeamten

der Rheinprovinz.

Bisherige Bestimmungen.

s 1.
Die Prouinzmlbemntenerhalten, vorbehaltlich

der für einzelne Beamten erlassenenbesonderen
Bestimmungen(zu vergl. tz 6 dieses Reglements),
unter Berücksichtigungder im 8 2 des Reglements,
betreffenddie dienstlichenVerhältnisse der Beamten
der Provinzinlverwaltungder Rheinprovinz, ge¬
troffenenGintheilung in bestimmteDienstklasseu,
bei Dienstreisenfür die auf die Hin- uud Rück¬
reise sowie die Dicustgeschäfte wirklich verwendeten
Tage Tagegelder uud Reisekostennach den
folgendenSätzen:

H.. Tagegelder:
1. Der unter I genannte Landesdirektor18Mlllt;
2. die unter II und II1 1 aufgeführten

Beamten mit dem im § 6 gedachten
Vorbehalte ........12 „

3. die unter III 2 und IV genannten
Beamten .........9 „

4. die unter V I genannten Beamten 6 „
5. „ .. V2 ' .. .. 4,50 „
6. ,, „ VI ,, ,, o „

Neue Best i mmungen.

8 1.
Die Provinzilllbeamtenerhalten, vorbehaltlich

der für einzelne Beamten erlassenenbesonderen
Bestimmungen(zu vergl. § 6 dieses Reglements),
unter Berücksichtigungder im § 2 des Reglements,
betreffenddie dienstlichenVerhältnisseder Beamten
der Provinzilllverwllltungder Rheinprovinz, ge¬
troffeneuEintheilung in bestimmteDienstklassen,
bei Dienstreisenfür die auf die Hin- und Rück¬
reise sowiedie Dienstgeschäftewirklich verwendeten
Tage Tagegelder und Reisekosten nach den
folgendenSätzen:

^,, Tagegelder:
1. Der unter I genannteLandeshaupt¬

mann ..........22 Marl;
2. die unter II und III aufgeführten

Beamten mit dem im § 6 gemachten
Vorbehalte ........ 15

3. die unter IV genannten Beamten 12

5..... V2 .. „ 6
6..... VI . „4

Erstreckt sich eine Dienstreise auf zwei
Tage und wird sie innerhalb 24 Stunden
beendet, so ist nur das Einundeinhalb-
fnche der Sätze unter 1 bis 6 zu liquidirett.

Wird die Dienstreise an ein und dem¬
selben Tage angetreten und beendet, s"
tritt eine Ermäßigung der Tagegelder
bei 1 auf 1? Mark, bei 2 auf 12 Mark,
bei 3 auf 9 Mark, bei 4 auf 6 Mark, be»
5 auf 4 Mark 50 Pfg. und bei 6 auf
3 Mark ein.
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Begründung.

Hu § 1: Die vorgeschlagenenneuen Sätze entsprechen genau denjenigen,welche der Staat für seine
Beamten in gleichen oder annähernd gleichen Stellungen festgesetzt hat.

Die Bestimmungzu D III ist wie die gleicheBestimmungin dem Gesetze für die unmittelbaren
Staatsbeamten deshalb nothwendig,weil sich die Regelung der Reisekosten unter li I nur auf
Eisenbahnenin engeremSinne, nicht aber auf Kleinbahnenbezieht. Bei der Verschiedenartigkeit
der Betriebsweiseder Kleinbahnen lassen sich allgemeineBestimmungenüber die Verpflichtung
der Beamten zur Benutzung dieser Verkehrsmittelbei ihren Dienstreisenund die eventuell zu
gewährendenReiseuergütungendurch das Reglement zur Zeit noch schwer treffen. Da übrigens
auch die Entwickelungdes Kleinbahnwcsensnoch in den eisten Anfängen steht, so empfiehlt es
sich, die Regelung dieserFrage zunächst dem Provinzialausschußzu überlassen.

<-,:!
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Bisherige B estimmungen.

li Reisetosteneinschließlichder Kostender
Gepäckbeförderung:

I. Bei Dienstreisen,welche auf Eisenbahnen
oder Dampfschiffen gemacht werdenkönnen:
1. Die unter I, II, III und IV genannten Be¬

amten mit dem Vorbehalte in tz 6 für das
Kilometer 13 Pfg. und für jeden Zu- und
Abgang 3 Mark;

2. die unter V genanntenBeamten für das Kilo¬
meter 10 Pfg. und für jeden Zu- und Abgang
2 Mark;

3. die unter VI genanntenBeamten für das
Kilometer7 Pfg., für jeden Zu- und Abgang
1 Mark.

II. Bei Dienstreisen,welche nicht auf Eisen¬
bahnen oder Dampfschiffenzurückgelegtwerden
können, mit dem unter 8 6 gemachtenVorbehalte:
1. Die unter I, II und II1 1 genannten Beamten

60 Pfg.;
2. die unter III 2, IV und V genannten Be¬

amten 40 Pfg.;
3. die unter VI genanntenBeamten30 Pfg,

für das Kilometer.
Haben erweislichhöhereReifekostenals die

unter I und II festgesetztenaufgewendetwerden
müssen, so weiden diese erstattet.

8 6.
Die Landes-Bauinspektorenfür Tiefbauer¬

halten, wenn fie von der Verpflichtung zum Halten
eines eigenen Fuhrwerksgegen die durch den Etat
festzusetzende Pauschalsumme entbunden sind, ebenso
wie die Landes-Bauinspektorenfür Hochbau,bei
Reifen innerhalb ihres Amtsbezirkes nur für
Dienstgeschäftebei Entfernungenuon mehr als

Neue Bestimmungen.

L. Reisetosteneinschließlichder Kostender
Gepäckbeförderung:

I. Bei Dienstreisen,welche auf Eisenbahnen
und Dampfschiffen gemacht werdenkönnen:
1. Die unter I, II und III genanntenBeamten

mit dem Vorbehaltein tz 6 für das Kilo¬
meter 9 Pfg. und für jeden Zu- und Abgang
3 Mark;

2. die unter IV und V genanntenBeamten fül
das Kilometer? Pfg. und für jeden Zu- und
Abgang 2 Mark;

3. die unter VI genanntenBeamten für das
Kilometer5 Pfg. und für jeden Zu- und Ab¬
gang 1 Mark.

II. Bei Reisen,welche nicht auf Eisenbahnen,
Kleinbahnen oder Dampfschiffenzurückgelegt
werdenkönnen, mit dem unter tz 6 gemachten
Vorbehalte:
1. Die unter I, II und III genanntenBeamten

60 Pfg.;
2. die unter IV und V genanntenBeamten40 Pfg-!
3. die unter VI genanntenBeamten 30 Pfg. fül

das Kilometer.
III. Die Bestimmung darüber, unter

welchen Umständen uon den Beamten bei
ihren Dienstreisen Kleinbahnen zu be¬
nutzen, und welche Reisekosten in solchen
Fällen zu gewähren sind, erfolgt durch
den Provinzialausschuß.

Haben erweislichhöhereReisekosten als die
unter I bis III festgesetzten aufgewendetwerden
müssen, so werden diese erstattet.

s 6.
Für Beamte, welche durch die Art ihr"

Dienstgeschäfte zu häufigen Dienstreiseninnerhalb
bestimmter Amtsbezirke oder zu regelmäßigwieder¬
kehrenden Dienstreisenzwischen bestimmtenOrten
der Provinz genöthigt werden, können an Stelle
der nach § 1 bis 5 dieses Reglementszu be¬
rechnendenVergütungenandere Vcrgütungssätze ^'

Begründung.

6« § «: Durch Beschlußvom 15. März 1897 hat der 40, RheinischeProvinziallandtagden Provinzial¬
ausschuß ermächtigt,für einzelne Beamtenoder BcamtenklassenbestimmtePauschalsummenfest¬
zusetzen, welche fiir die innerhalbdes Amtsbezirkserforderlichen Dienstreisenan Stelle der im
Reglement vorgesehenenTagegelder und Reisekostentreten. Von dieser Ermächtigunghat der
Provinzialausschußbereits Gebrauch gemachtund es ist nothwendig, bei der jetzt erforderlich
gewordenen Aenderungdes Reglementsüber die Tagegelderund Reifekosten der Prouinzialbcamten
diese Bestimmung dem Reglementeinzufügen.Bei der Festsetzungder Pcmschvcrgütungenfür
Dienstreisenist bisher für alle dabei in Betracht gezogenen Beamtenklafsennicht gleichmäßigver-

«!:-'
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Bisherige Bestim mung en.

3,5 1<m von ihrem Wohnorte Tagegelder und
Reisekostenund zwar nach folgenden Sätzen:

H, bei Dienstreisen,welcheauf Eisenbahnen
oder Dampfschiffenzurückgelegtworden
sind, für das Kilometer8 Pfg.;

r>. bei Dienstreisen,welchenicht auf Eisen¬
bahnen oder Dampfschiffenzurückgelegt
worden sind, für das Kilometer50 Pfg.;

«. außerdem für jeden Ab- und Zugang
1 Mark.

Nach vorstehendenSätzen werden auch die
Reisekostenbei Dienstreisender Landes-Oberbau-
inspektorenund des Maschineningenieursbei der
Eentralverwaltungiuuerhalbder Provinzberechnet.

An Tagegeldern erhalten die Landes-Bau-
inspekturen:

Ä, bei Zurücklegungvon mehr als 3,5 bis
40 Km 4 Mark 50 Psg.

d. bei Zurücklegungvon mehr als 40 Kiu
6 Mark;

o. insofern die Reise nicht an einem Tage
beendigt wird, sind an Stelle der unter
u, und K erwähnten Tagegelder für die
Tage, denen eine Uebelnachtungauswärts
gefolgtist, 9 Mark zu berechnen.

Die bei der Provinzialverwaltungbeschäftigten
Regierungsbaumeister,die Technikerder Provinzial»
Feuer-Societät sowie die Provinzial-Straßenmeister
und StraßenaufseherliquidirenDienstreiseninner¬
halb ihres Amtsbezirksnach den hierfür besonders
getroffenenNestimmungen.

3 8.
Dieses Reglement tritt zugleich mit dem

neuen Reglement über die dienstlichen
Verhältnisse der Provinzialbcamten in
Kraft. Damit wird gleichzeitigdas Reglement
vom 1. April 1884 aufgehoben.

s 9.
Der Provinzialausschußist berechtigt,auf Vor.

schlag des Landesdirektorsfür einzelne Beamte
oder Neamtenklnssenalljährlich bestimmtePcmschal-

Neue Bestimmuugcu.

sowohl für die Reisekostenwie Tagegelder durch
den Provinzialausschuß festgestellt werden; auch
ist der letztereberechtigt,auf Vorschlagdes Landes¬
hauptmanns sür einzelneBeamte oder Beamten-
klassen alljährlich bestimmtePauschalsummenfest«
zusetzen,welche für die innerhalb des Amtsbezirks
erforderlichen Dienstreisenan Stelle der in diesem
Reglement vorgesehenenTagegelder uud Reise-
kostcuoder für letztere allein treten. In Fälle»
vorübergehenderVertretungensind die Pauschal¬
summen in der Regel auch für die hierdurch be-
diugteu Dienstreisenin einemandern Amtsbezirk
bestimmt.

Diese Panschalsummenwerden vierteljährlich
im Voraus bezahlt, wohingegendie Liquidationen
für die einzelnenReisen fortfallen.

Z 8.
Dieses Reglement tritt am 1. April 1899

iu Kraft. Damit wird gleichzeitigdas Reglement
vom 12. Dezember 1890 aufgehoben.

§ 9.
Fällt fort.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 33. 501

Begründung.

fahren, vielmehr ist es den dienstlichen Interessen entsprechendererachtet worden, bei einzelnen
Beamten uud Bcamteuklasscndiese Vergütuugcnsowohldie Tagegelderwie die Reisekosten,welche
andernfalls für die Dienstreisenzu liquidiren gewesenwären, umfassen zu lassen, während bei
andern Klassendie Panschuergütungnur als Ersatzfür die reglemeutsmäßigcnReisekostenfestgesetzt
worden ist und daneben die Liquidation der Tagegelder in Gemäßhcit des bisherigen 8 6 des
Reglements erfolgte. Es hat sich als zweckmäßig erwiesen,daß dem Provinzialausschußdurch
das Reglement die Ermächtigunggegebenwerde, bei Feststellungder Vergütungen für gewisse
Diensttlaffcn,insbesonderesolche, welche, wie die Landes-Bnuiuspektoren,durch die Art ihrer Dienst-
gcschllftezu häufigenReisen innerhalb bestimmterAmtsbezirke,oder zu regelmäßigwiederkehrenden
DienstreisenzwischenbestimmtenOrten der Provinz genöthigtwerden, nicht nur für ihre Reife¬
tosten und Tagegelder eine Pauschsummealljährlich festzusetzen,sondern für diese Beamten auch
iuuerhalb der vom Reglement gezogenen VergütnngsgrcnzcnbesondereSätze für die Tagegelder
und Reisekosten oder für die erstem in Geineinschaft mit der Pauschsummefür Reisekosten je nach
den besonders geartetenVerhältnissenzu bestimmen.Eine ähnliche Ermächtigunghat der Provinzial-
landtng von Westfalenin der jüngstenSession dem Provinzialausschußertheilt.

Zu 8 8: DiesesabgeänderteReglementsoll am 1. April 1899 gleichzeitigmit dem in Vorschlaggebrachten
neuen Besoldungsplanin Kraft treten.

^u bisherigem§ 9: Vergleiche die Bemerkungzu § 6.
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Bisherige Bestimmungen. Neue B estimmungen,

summenfestzusetzen, welche für die innerhalb des
Amtsbezirks erforderlichenDienstreisenan Stelle
der in diesem Reglement vorgesehenen Tagegelder
und Reisekosten treten. In Fallen vorübergehender
Vertretungen sind die Pauschalsummenin der Regel
auch für die hierdurch bedingten Dienstreisen in
einem anderen Amtsbezirkbestimmt.

Diese Pauschalsummen werden vierteljährlich
im Voraus gezahlt, wohingegendie Liquidationen
für die einzelnen Reisen fortfallen.

Die übrigen Bestimmungendes Reglements bleiben mit der Maßgabe unverändert, daß
dort, wo die Benennung „Landcsdircktor"steht, der Titel „Landeshauptmann" zu treten hat.

Anlage 34.

Bericht und Anträge
des Prouinzialausschusses,

betreffend

einige Abänderungen des Reglementsüber die Fürsorge für die Wittwen und
Waisen der Provinzialbemntender Rheinprovinz.

Durch Gesetz vom 1. Juni 189? sind einige Bestimmungen des über die Fürsorge für
die Wittwen und Waisen der unmittelbaren Staatsbeamten erlassenen Gesetzes vom 20. Mai 1882
geändert worden.

Dieses Gesetz sieht zunächst eine allgemeine Erhöhung der Hinterbliebenenbezügevon
20°/» vor, sodllß die Wittwengelder, deren Erhöhung zugleich eine entsprechende Aufbesserungder
Waisengelder bedingt, anstatt 33'/8«/» in Zukunft 40«/» der Pension des Verstorbenenbetragen.
Eine weitere Erhöhung schreibtdas Gesetz für den Mindestbetrag des Wittwengeldes vor, welcher
seither 160 Mark betragen hat und auf 216 Mark erhöht worden ist.

Die Höchstgrenze der Witwengelder regelt das Gesetz für die verfchiedenen Nangktassen
der Staatsbeamten in der Weise, daß das Wittwengeld für Wittwen der Minister und Beamten
der 1. Nangklasfe3000 Mark, für Wittwen und Beamten der 2. und 3. Rangklasfe 2500 Mark
und für Wittwen der übrigen Beamten 2000 Mark erreichenkann.

Da die Fürsorge für die Wittwen und Waisen der Provinzialbemnten der Nheinprouinz
in den Reglements vom 11. Dezember 1883 und vom 12, Dezember 1890 in derselben Weise,
wie für die Staatsbeamten, geordnet war, so erscheint es angezeigt, die Verbesserungen, welche
das Gesetz vom 1. Juni 189? für die Hinterbliebenen der Staatsbeamten einführt, auch den
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Wittwen und Waisen der Provinzialbeamten zuzuwenden,weil auch die Verhältnisse, welche für
die Verbesserungender staatlichen Fürsorge maßgebendwaren, gleichermaßen für eine Verbesserung
der Fürsorge für die Hinterbliebenender Provinzialbeamten sprechen.

Es wird daher vorgeschlagen,den § 2 des Reglements dahin zu andern, daß das
Witwengeld statt 33'/°°/o für die Folge 40°/° der Pension des Verstorbenenund das Mindestmaß
dieses Wittwengeldes statt seither 160 Mark in Zukunft 216 Mark betragen foll. Ferner wird
vorgefchlagen,den Höchstsatz des Witwengeldes einheitlichfür alle Beamte von 1600 Mark auf
2500 Mark zu erhöhen. Nach den in der Vorlage für die anderweite Regelung der Besoldungs¬
verhältnisse(Drucksachen. Nr. 3 bezw. Anlage 15) vorgeschlagenen Gehältern können nur die Wittwen
der Direktorender Landesbank und Provinzial-Feuer-Societät,der Landesrathe und Landes-Bauräthe,
des Stellvertreters des Direktors der Provinzial-Feuer-Societät, der Landesbankräthe,der Landcs-
Ober-Vlluinspektorenund der Direktoren der Provinzial-Heil- und Pflegeanstalten diesen Höchstsatz
erreichen, während die Wittwen der Büreaubeamten wesentlichdahinter zurückbleiben, z. B. die
Wittwe des Vüreaudirektorsim günstigsten Falle nur 1749,60 Mark an Wittwengelderreichen könnte.
Die vorgeschlagene Aenderungdes Höchstsatzes von 1600 Mark auf 2500 Mark würde demnach eine
erhebliche Belastung des Etats nicht hervorrufen.

Wegen einer anderen, entsprechend dem Gesetzevom 1. Juni 1897 :m § 6 des Reglements
vorgenommenenweniger einschneidenden Aenderung wird auf die bei diesem Paragraphen nach¬
folgend gemachteBemerkung Bezug genommen.

Die Verbesserungen, welche das Gesetz für die Hinterbliebenen der Staatsbeamten
geschaffen hat, sind schon am 1. April 189? eingetreten. Der Provinzialausschuß hat geglaubt,
dieselben den Hinterbliebenen der Provinzialbeamten, welche nach dem 1. April 1897 m den
Bezug von Wittwen- und Waisengelderngekommen sind, nicht vorenthalten zu dürfen. D« nn
Rechnungsjahre 1897/98 hiernach geschehenen Mehrbewilligungenverursacheneme Iahresausgabe
von 903 Mark.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demgemäß zu beantragen:
„Der Provinziallandtllg wolle . . .. ^ ^ c>- i c-^

1 die zu den 33 2 6, 13, 14 und 15 des Reglements, betreffend die Fürsorge für
' die Wittwen und Waifen der Provinzialbeamten der Rheinprovinz, vorgeschlagenen

Abänderungen beschließen, , ,.<,.,_
2. genehmigen daß, nachdem durch Beschluß des 37. Rhemrschen

vom 7 Dezember 1892 die Beitragspflicht der Beamten aufgehobench, der zweüe
Abschnitt des bisherigen Reglements, enthaltend die 3H 13 bis 16, sonne auch der

3. z^dm^°w3lsig 7o^dem Provinzialausschuß getroffenenFestsetzungen des Wittwen-
nnd Waisengeldesfür Hinterbliebene von Provinzialbeamten nach den Bestunmungen
dieses neuen Reglements seit dem 1. April 1897 die Zustimmung ertheilen.

Düsseldorf, den 5. Juli 1898.

Der Provinzialausschuß:
^ <. Dr. Klein,Ianhen,
„. ,,, ^ Landeshauptmann,Vorsitzender. ^
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Aenderungen
des Reglements,betreffenddie Fürsorgefür die Wittwen und Waisender Provinzial-

beamten der Rheinprovinz.

Bisherige Besti mm ungen.

Erster Abschnitt.

Berechtigungder Hinterbliebenen.
8 1.

Die Wittwe und die Hinterbliebenenehelichen
oder durch eine später geschlossene Ehe legitimirten
Kinder eines Provinzialbeamten,welcher nach den
Bestimmungender Zz 1, 2, 3 Abs. 1, §§ 4,
22, 23 des Reglements,betreffend„die Pensio-
nirung der Provinzialbeamtender Rheinprovinz",
eine lebenslänglichePension bezogen hat oder
zum Bezüge einer solchenberechtigtgewesen sein
würde, wenn er am Todestag aus dem Dienste
geschieden wäre, erhalten von dem Provinzial»
verbändeder RheinprovinzWittwen-und Waisen¬
geld nach Maßgabe der folgendenBestimmungen.

8 2.
Das Wittwengeldbesteht in dem dritten

Theile derjenigenPension, zu welcher der Ver¬
storbeneberechtigtgewesenist oder berechtigtge¬
wesen sein würde, wenn er am Todestage in den
Ruhestand versetzt wäre.

Das Wittwengeld soll jedoch,vorbehaltlich
der im § 4 verordnetenBeschränkung, mindestens
160 Mart betragen und 1600 Mart nichtüber¬
steigen.

Neue Bestimmungen.

Erster Abschnitt.

Berechtigungender Hinterbliebenen.

8 1.
Unverändert.

8 2.
Das Wittwengeldbesteht in vierzig vom

Hundert derjenigen Pension, zu welcher der
Verstorbeneberechtigtgewesenist oder berechtigt
gewesen sein würde, wenn er am Todestage m
den Ruhestand versetzt wäre.

Das Wittwengeld soll jedoch, vorbehaltlich
der im § 4 verordnetenBeschränkung,mindestens
216 Mark betragen und 2500 Mark nichtüber¬
steigen.

Anlagen zu den Sitzuugsprotokollen. Nr. 34. 505

Begründung.

s« § 2: Die Erhöhung des Wittwengeldesvon 33'/«°/« auf 40°/« der Pension des verstorbenen
Beamten entsprichtder Neuregelungder Fürsorge für die Wittwen unmittelbarer Staatsbeamten,
ebenfo die Erhöhung des Mindestsatzesdes Wittwengeldesvon 160 Mark auf 216 Mark. In
der Staatsverwaltung ist dahingegender Höchstsatz dieses Geldes für die verfchiedenen Rang¬
klassenverschiedennonnirt und für die Wittwen der Minister und Beamten der ersten Rang-
tlasse auf 3000 Mark, für Wittwender Beamtender zweiten und dritten Rangklasse auf 2500 Mark
und für Wittwen der übrigen Beamten auf 2000 Mark bemessen. In dem nebenstehenden Vor¬
schlage ist der Höchstbetragfür die Wittwen aller Beamten auf 2500 Mark vorgesehen. Dieser
Höchstsatz entsprichteiner Pension des verstorbenenProvinzialbeamtenvon 6250 Mark, welche
bei einem pensionsfähigenDiensteinkommenvon 9350 Mark von einem auf Zeit gewählten Be¬
amten nach 24 jähriger Dienstzeit ("/«), von einem auf LebenszeitangestelltenBeamten nach
40 jähriger DienstzeitC/.) bei einem pensionsfähigenDiensteinkommenvon 8333 '/» Mark erreicht
wird. Nach den Vorschlägenin dem Besoldungsplan würden demnachnur die Wittwen der
unter ä. 1 bis 3 und L 1 diesesPlanes aufgeführtenBeamten diefen Höchstsatzan Wittwen-
Leid erreichenkönnen während z. B. die Wittwe des Direktors der Nrbeitsanstalt, falls diefer
nach 40 jähriger Dienstzeitmit dem nach dem neuen Vefoldungsvlanzulässigenhöchsten pensions-
f°higm Diensteinkommenvon 6876 Mark 50 Pf. sterben würde, nur ein Wittwengeldvon 2063
Mark zu beanspruchenhätte.

64
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Bisherige Besti mmung en.

8 3.
Das Waisengeldbeträgt:
1. für Kinder, deren Mutter lebt und zur

Zeit des Todes des Beamten zum Bezüge
von Wittwengeld berechtigt war, ein
Fünftel des Wittwengeldesfür jedes Kind;

2. für Kinder, deren Mutter nicht mehr lebt
oder zur Zeit des Todes des Beamten
zum Bezüge von Wittwengeld nicht be¬
rechtigt war, ein Drittel des Wittwen¬
geldes für jedes Kind.

Wittwen- und Waifengelder dürfen weder
einzeln noch zusammenden Betrag der Pension
übersteigen,zu welcherder Verstorbeneberechtigt
gewesenist oder berechtigtgewesensein würde,
wenn er am Todestage in den Ruhestand ver¬
setzt wäre.

Bei Anwendung dieser Beschränkungwerden
das Wittwen- und das Waisengeld verhältniß-
mähig gekürzt.

s 5.
Im Falle des § 4 Abs. 2 erhöht sich beim

Ausscheideneines Wittwen- oder Waisengeld-
Berechtigten das Wittwen- oder Waisengeldder
verbleibendenBerechtigten von dem nächstfolgenden
Monat an infoweit, bis sie sich im vollen Genusse
der ihnen nach 88 2 bis 4 gebührendenBeträge
befinden.

8 6.
War die Wittwe mehr als 15 Jahre jünger

als der Verstorbene,so wird das nach Maßgabe
der 88 2 bis 4 berechnete Wittwengeldfür jedes
Jahr des Altersunterfchiedesüber 15 bis ein¬
schließlich25 Jahre um '/«« gekürzt; jedes an¬
gefangeneJahr wird für voll gerechnet.

Diefe Kürzung des Wittwengeldesbleibt auf
den nach § 3 zu berechnendenNetrag des Waisen-
geldes ohne Einfluß.

Neue Bestimmungen.

8 3.
Unverändert.

8 4.
Unverändert.

8 5.
Unverändert.

8 6.
War die Wittwe mehr als 15 Jahre jünger

als der Verstorbene,so wird das nach Maßgabe
der 88 2 bis 4 berechnete Wittwengeldfür jedes
Jahr des Altersunterschiedesüber 15 bis ein¬
schließlich25 Jahre um '/-o gekürzt, jedes an¬
gefangeneJahr wird für voll gerechnet.

Diefe Kürzung des Wittwengeldesbleibt auf
den nach 8 3 zu berechnendenBetrag des Waisen¬
geldes ohne Einfluß.

Nach fünfjähriger Dauer der Ehe wird
für jedes angefangene Jahr ihrer weiteren

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 34. 50?

Begründung.

^U § ß: Der dritte Absatz diesesParagraphen ist neuerdingsauch in das Gesetzüber die Fürsorge
für die Wittwen und Waisen der Staatsbeamten vom 1. Juni 189? (Art, II) aufgenommen.
Diese Bestimmungfindet ihre Begründungdarin, daß die junge Wittwe eines alteil Mannes den
Vorzug eines verhältnißmaßig hohen Witwengeldes genießt und daß sie ferner regelmäßig die
Fonds, aus welchen letzteresgezahlt wird, erheblich länger belastet, als wenn sie in einem den
Lebensjahrendes Mannes entsprechendenAlter stände. Ein völliges Fallenlassen der bisherigen
Bestimmungwürde daher nicht am Platze sein. Die erwähntenGesichtspunkte treten indeß zurück,
je langer die Ehe dauert, und dieser Erwägung trägt die in Absatz 3 hinzugefügteBestimmung,
welche dem staatlichenGesetze entnommeilist, Rechnung.

,1'!^
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Bisherige Bestim mungen,

s ?.
Keinen Anspruch auf Wittwengeld hat die

Wittwe, wenn die Ehe mit dem verstorbenen
Beamten innerhalb dreier Monate vor seinem
Ableben,oder wenn die Ehe erst nach Versetzung
des Beamten in den Ruhestand geschlossenist.

In dem einen wie dem anderen Falle fällt
auch der Anspruchauf Waisengeld für die aus
einer solchen Ehe stammenden Kinder fort.
Jedoch soll der Provinzialausschußermächtigt sein,
im ersten Falle des Absatzes1 Wittwen- und
Waiseugcldzu bewilligen.

Keinen Anspruchauf Wittwengeld hat die
Wittwe, wenn auf Antrag des Mannes entweder
die Ehe gerichtlich geschieden oder die Trennung
von Tisch und Bett ausgesprochen war.

Ist auf Antrag der Frau die Ehe gerichtlich
geschieden oder die Trennung von Tisch und
Bett ausgesprochen,so behält die Frau den An¬
spruch auf Wittwengeld In diesem Falle hat
bei der Wicdcrverheirathung des geschiedenen
Mannes die zweite Frau keinen Anspruch auf
Wittwengeld.

8 8,
Die Zahlung des Wittwen- und Waisen¬

geldes beginnt mit Ablauf des Gnadcnquartals
oder Gnadenmonats. Besteht kein Anspruch auf
Gewährung des Gnadenquartals oder Gnaden¬
monats, so beginnt die Zahlung mit dem Ablaufe
desjenigenTages, bis zu welchem dem Verstor¬
benen ein Diensteinkommenoder eine Pension zu
gewährenwar.

Das Wittwen- und Waisengeldwird monat¬
lich im Voraus gezahlt; an wen die Zahlung

Neue Bestimmu ngen.

Dauer dem gekürzte,: Betrage '/«« des
nach Maßgabe der §§ 2 und 4 zu be¬
rechnenden Wittwengeldcs so lange hinzu¬
gesetzt, bis der volle Betrag wieder er»
reicht ist.

s ?.
Unverändert,

Begründung.

8 8.
Unverändert.

s 9.
Unverändert.
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Bisherige Bestimmungen.

gültig zu leistenist, bestimmtder Landeshaupt¬
mann,

Das Wittwen- und Waisengeldkann weder
cedirt, noch verpfändet, noch sonstwie übertragen
werden. Dasselbe unterliegt auch nicht der Be¬
schlagnahme.

s 10.
Das Recht auf den Bezug des Wittwen- und

Waisengeldeserlischt:
1. für jeden Berechtigtenmit dem Ablaufe

des Monats, in welchemer sich verhei-
rathet oder stirbt;

2. sür jede Waise außerdem mit dem Ab¬
laufe des Monats, in welchemsie das
18. Lebenjahrvollendet.

s 11.
Das Recht auf den Bezug des Wittwen- und

Waisengeldesruht:
1. wenn und solange der Berechtigte im

Reichs-, Staats-, Provinzial- oder Ge¬
meindediensteein Diensteinkommenoder
eine Pension bezieht, insoweit als diese
den doppelten Betrag des Wittwen- oder
Waisengeldesübersteigen;

2. wenn der Berechtigte das deutsche In-
digenat verliert bis zur etwaigen Wieder¬
erlangung desselben.

8 12.
Die Bestimmung darüber, ob und welches

Wittwen- und Waisengeld der Wittwe und den
Waisen eines Beamten nach Maßgabe des gegen¬
wärtigen Reglementszukommt, erfolgt durch den
Provinzialausschuh,gegen dessen Entscheidungder
Rekurs an den Provinziallandtag den betreffenden
Hinterbliebenenzusteht,

Die Veschreitungdes Rechtswegessteht den
Vetheiligten offen, doch muß die Entscheidung
des Provinzialausschufsesund des Prouinzial-
landtages der Klage vorhergehen.

Neue Bestimmungen,

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen.Nr. 34. 511

Begründung.

§ 10.
Unverändert.

8 11.
Unverändert.

8 12.
Unverändert.
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Bisherige B estimmungen.

Zweiter Abschnitt.

Beittllgspflichtder Beamten.
s 13.

Jeder pensionsberechtigte oder auf Wartegeld
gestellte Provinzilllbellmteder Rheinprovinzsowie
jeder in den Ruhestand versetzteBeamte, welcher
auf Grund der 8§ 1, 2, 3 Abs. 1, §8 4,22 und 23
des Penfionsrcglcmcnts lebenslänglichRuhegeld
vom Provinzialverbcmdbezicht, hat gemäß der
von ihm bei seinerAnstellungzu übernehmenden
VerpflichtungWittwen- und Waiscngcldbeiträge
nach näherer Vorschrift dieses Reglements zu
entrichten, und zwar von einem Gehalt, einer
Pension oder einem Wartegeldebis zn 2000 Mark
einschließlich1«/», von einem solchen von 2000
bis 3000 Mark einschließlich1 '/g °/«, von einem
solchen über 3000 Mari 2 °/<>. Der die Iahres-
summe von 9000 Markdes pensionsfähigcn Dicnst-
einkommens oder Wagegeldesund von 5000 Mark
der Pension übersteigendeBetrag ist nicht beitrags¬
pflichtig.

Zu der Wittwen- und Waisenkasseder
Provinzilllbeamten wird von dem Provinzial-
vcrbandein jährlicher Zuschußvon 2 °/° der jähr¬
lichen pensionsfähigen und beitragspflichtigen
Dienstcinkommen,Wagegelderund Pensionen der
sämmtlichen Provinzilllbeamten gewährt, wobei
der auf die Beamten der Pruvinzial-Feuer-Societiit
und der Landesbank entfallende Zufchuß aus
Mittel« der genanntenInstitute zu entnehmenist.

Die Wittwen-und Waisenkasseder Provinzilll¬
beamten wird als Sonderfonds von der Landes¬
bank kostenfreiverwaltet und zu 4°/° verzinst;
die Einnahmenderselben an Beiträgen, Zinsen «.,
soweit sie zur Zahlung von Wittwen- und Waisen¬
geldern nicht erforderlichsind, werden nach den
für die LandesbankgeltendenVorschriftenzinsbar
angelegt.

Sollte in einem Jahre die Einnahme an
Beitrügen und Kapitalzinsen zur Zahlung der
Wittwen- und Waifengclder nicht ausreichen,

Neue Bestimmungen.

Der zweite Abschnitt über Beitragspflicht
der Beamten (§§ 13 bis 16) fällt fort.

8 13 fällt aus.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 34. 513

Begründung.

Die §§ 13 bis 16 des bisherigen Reglements regelten die Verpflichtung der Provinzilllbeamten zur
Entrichtung von Wittwen- und Waisengeldbeiträgen,die Höhe dieser Beiträge, die Verwaltung
der Wittwen- und Waifenkasse,in welche dieseBeitrüge und der von der Provinz zu leistende
Zuschußflössen, als Sonderfonds. Nachdemdurch Beschluß des 37. RheinischenProvinzialland-
tags vom ?. Dezember 1892 die Beitragspflicht der Provinzilllbeamten aufgehoben und die
Wittwen- und Waifenkasseaufgelöstist, haben die Bestimmungenin den genannten Paragraphen
ihre Bedeutung verloren und fallen daher fort.

,!!»
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Bisherige Bestimmungen.

so wird der fehlendeBetrag zunächstdem an¬
gesammeltenFonds entnommen und, falls dieser
erschöpft ist, von dem Provinzialverbande zu¬
geschossen, wozu seitens der Provinzial-Feuer-
Societcit sowie der Landesbank ein ratirlicher
Veitrag nach Maßgabe der beitragspflichtigen
Gehälter, Wartegelder und Pensionen zu ent¬
richten ist,

8 14.
Von dem den Hinterbliebeneneines zur Ent¬

richtung von Wittwen- und Waisengeldbeiträgen
verpflichtetenVeamtengebührendenoder bewilligten
Betrage der vierteljährlichenBesoldung oder des
Wartegeldcsbezw. des einmonatlichen Ruhegehaltes
des Verstorbenensind die Wittwen- uud Waisen-
geldbeiträgegleichfallszu entrichten.

s 15.
Die Wittwen- und Waisengeldbeiträgewerden

in denjenigen Theilbeträgen,in welchendas Dienst¬
einkommen,das Wartegeld oder die Pension zahl¬
bar ist, durch Einbehaltung eines entsprechenden
Theiles dieser Bezüge erhoben, und es hat der
beitragspflichtige Beamte einen Anspruch auf
Gehalt, Wartegeld oder Pension nur abzüglich
dieser Beiträge,

s 16.
Die Verpflichtungzur Entrichtungder Wittwen-

und Waisengeldbeiträgeerlischt:
1. mit dem Tode des Beamten, vorbehaltlich

der Bestimmungdes § 14;
2. wenn der Beamte ohne Pension aus dem

Dienste scheidet oder mit Velassuugeines
Theiles derselben im Disziplinarverfahren
entlassenwird;

3. wenn dem Beamten nach seiner Versetzung
in den Ruhestand auf Grund des § 4
Abs. 1 des Pensionsreglementseine Penston
auf bestimmteZeit bewilligt ist;

4. für den Beamten, welcherweder verhei-
rathet ist, noch unverheirathete eheliche
oder durch eine fpäter gefchloffeneEhe

Neue Bestimmungen.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 34.

Begründung,

8 14 fällt aus.

8 15 fällt aus.

8 16 fällt aus.

85'
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Bisherige Bestimmung en.

legitimirteKinder unter 18 Jahren besitzt,
mit dem Zeitpunkte der Versetzung in den
Ruhestand;

5, für den pensionirtenBeamten mit dem Ab¬
lauf desjenigenMonats, in welchem die
unter 4 bezeichneteVoraussetzungzutrifft.

Auch durch eine nach der Pensionirung ge¬
schlosseneEhe oder durch das Vorhandenseinvon
Kindern aus einer solchen wird die Verpflichtung
zur Zahlung von Beiträgen nicht begründet. (Zu
vergl. 8 7.)

Dritter Abschnitt.

BesondereBestimmungen.
8 1?.

Stirbt ein zur Entrichtung von Wittwen-
und Waisengeldbeitragen verpflichteter
Beamter, welchem,wenn er am Todestage in
den Ruhestand versetzt wäre, auf Grund des § 4
Abs. 1 des Pcnsionsreglcmentseine Pension hatte
bewilligt werden können, so kaun der Wittwe
und den Waisen desselben Wittwen- und Waisen¬
geld durch den Provinziallandtagbewilligtwerden;
falls dieser nicht versammelt ist, kann der Pro-
vinzialcmsschuß provisorisch Fürsorge treffen.

In denjenigenFallen, in welchen nach § 8
Abs. 3 des Pensionsrcglementseinem aus dem
Dienste scheidenden Beamten die Anrechnungge¬
wisser Zeiten auf die in BetrachtkommendeDienst¬
zeit bewilligt werden kann, ist der Provinzial-
ausschußbefugt, eine solche Anrechnungauch bei
Festsetzungdes Wittwen- und Waiscngcldeszu¬
zulassen.

8 18.
Bis zur Aufhebungder AllerhöchstenKabinets-

Ordre vom 26. Januar 185? zahlen die Provinzial-
straßenmcistcr,die Aufseher und die Wärter vor¬
läufig keiue Wittwen- und Waisengeldbeiträge.
Die Wittwen- und Waisengelderfür die Hinter¬
bliebenenderselben werden zunächstaus dem nach
Maßgabe der Allerhöchsten Kabinets-Ordre vom
26. Januar 185? gebildetenFonds bestritten.

Neue Bestimmungen.

Zweiter Abschnitt.

BesondereBestimmungen.
8 13.

Stirbt ein Beamter, welchem,wenn er am
Todestage in den Ruhestand versetztwäre, auf
Grund des 8 4 Abs, 1 des Pcnsionsreglements
eine Pension hätte bewilligt werden können, so
kann der Wittwe und den Waisen desselben
Wittwen- und Waisengelddurch den Provinzial¬
landtag bewilligt werden; falls diesernicht ver¬
sammelt ist, kann der Provinzialausschuß pl°'
visorisch Fürsorge treffen.

In denjenigenFällen, in welchen nach 8 ^
Abs. 3 des Pensionsreglements einem aus dem
Dienste scheidendenBeamten die Anrechnungge¬
wisser Zeiten auf die in BetrachtkommendeDienst¬
zeit bewilligt werden kann, ist der Provinzial¬
ausschußbefugt, eine solche Anrechnungauch bei
Festsetzungdes Wittwen- und Waisengeldeszu¬
zulassen.

8 18 fällt aus.

Anlagen zu den Sitzungsprotokollen. Nr. 34. 51?

Begründung.

"U 8 1? jetzt § 13: Nachdem, wie vorstehendbemerkt, die Verpflichtung der Provinzialbcamtcn
zur Entrichtung von Wittwen- und Waisengeldbeitragenaufgehobenworden ist, sind in dem
Paragraphen die Worte „zur Entrichtung von Wittwen- und Waisengeldbeitragenverpflichteter"
zu streichen.

su z i8 seither: Dieser Paragraph gewählte den Provinzial-Straßenmeistern,Straßenaufsehern und
Wärtern vorläufig Befreiungvon Wittwen- und Waisengeldbeitragen. Nachdem diese Befreiung
allen Provinzialbeamtengewährt ist, kann die betreffendeBestimmungjetzt fortfallen.
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Bisherige Bestimmungen.

8 19.
Der Provinzialausschuß ist berechtigt, den

Lehrern an anderen Taubstummcnschnlender
Provinz, die nicht Provinzialanstaltcnsind, unter
näher festzustellendenBedingungen den Beitritt
zu der Wittwen- uud Waisenkasse zu
gestatten.

8 20.
Diejenigen nach 8 13 zur Entrichtungvon

Wittwen- und Waisengeldbciträgenverpflichteten
Beamten, welche nur ihrem Eintritt in den Dienst
des Proviuzialvcibandes durch Betheiligung bei
einer öffentlichen Wittwen- oder Waisenkassc oder
durch Versicherungbei einer Versicherungs-Gescll-
schaft oder anderweit für ihre etwaigenzukünftigen
Hinterbliebenenbereits Fürsorge getroffenhaben,
können auf ihren Antrag von dem Provinzial-
cmsschussevon Entrichtung der Wittwen- und
Waisengeldbeiträgcbefreit werden. Der Antrag
muß binnen 4 Monaten nach d<m Eintritt in den
Dienst schriftlichbeim Landesdirektoreingereicht
sein; wird dem Antrage stattgegeben,so findet
gegenwärtigesReglement auf den Beamten und
dessen Hinterbliebenekeine Anwendung.

Dasselbe findet ebenfalls keine Anwendung
auf die katholischenAnstaltsgciftlichcnsowieauf
weibliche Beamte.

Vierter Abschnitt.
Uetmgangs-Bestimmungen.

8 21.
Dieses Reglement tritt sofort in Kraft.

Dasselbe findet auf die zur Zeit pensionirten
oder auf WcirtcgeldgesetztenBeamten keine An¬
wendung.

Ebensowenig erleidet dasselbe Anwendung
auf diejenigenBeamten, welche der auf Grund
des Reglements vom 11. Dezember 1883 ge¬
bildeten Wittwen- und Waisenkasscnicht bei-
getrcten sind beziehentlichdie in 8 21 dieses
Reglementsvorgesehene schriftlicheErklärung nicht
abgegebenhaben.

Neue Bestimmungen.

8 14.
Der Provinzialausschuß ist befugt, den

Lehrern an anderen Taustummenanstalten der
Provinz, die nicht Provinzialanstalten sind, unter
näher festzustellendenBedingungen das Recht
auf Bezug von Wittwen- und Waisen-
geldern nach Maßgabe der für die Pro-
vinzialbeamten geltenden Bestimmungen
einzuräumen.

Z 20 fällt aus.
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Dritter Abschnitt.
Ntbergllngs-Bestimmungen.

8 15.
Dieses Reglement tritt am 1. April 18!"

in Kraft. Dasselbe findet auf die zur Zeit
des Erlasses des Reglements vom H-
Dezember 1883 bereits pensionirtenoder auf
Wartegeld gesetztenBeamten keine Anwendung

EbensowenigerleidetdasselbeAnwendungam
diejenigen Beamten, welche der auf Grund de->
Reglements vom 11. Dezember1883 gebildete"
Wittwen- und Waisenkassenicht beigetretenM
beziehentlich die in 8 21 dieses letzten Reglements
vorgeseheneErklärung nicht abgegebenhaben.

Begründung.

^U § 19 jetzt § 14: Die Bestimmung des Paragraphen soll dem Inhalte nach erhalten bleiben. Es
muß indessen die vorgeschlageneformelle Aenderung vorgenommenwerden, weil die frühere
Wittwen- und Waisenkassc,wie schon bemerkt, auf Gruud des Vefchlusses des 37. Rheinischen
Provinziallandtages vom ?. Dezember 1892 als Sonderfonds aufgelöst, also ein Beitritt zu
dieser Kasse nicht mehr möglich ist.

3« § 2Y seither: In diesem Paragraphen war die Bestimmung enthalten, nach welcherein Beamter
unter bestimmt angegebenenVoraussetzungenvon dem Veitritt zur Wittwen- und Waisenkassc
bezw. von der Entrichtung der Wittwen- und Waisengeldbeiträgcbefreit werden konnte. Nachdem
die Pflicht zur Entrichtung dieser Beiträge für die Provinzialbeamtenallgemeinbeseitigtist, kann
die in Rede stehende Bestimmungebenfallsfortfallen.

öu 8 21 jetzt § 15: Das Reglement soll mit seinen Aenderungengleichzeitig mit den geändertenBe¬
stimmungen des Neisekostenreglements,dem neuenBcsoldungsplan:c. am 1. April 1899 in Kraft treten.

Nach § 22 des Reglements über die Wittwen- und Waisenfürsorgevom 11. Dezember
1883 sindeil die Bestimmungen des Reglementsauf die zur Zeit des Erlasses desselbenbereits
pensionirtenoder auf Wartegeld gefetzten Beamten keine Anwendung. Die Bestimmungdes § 22
ist in das jetzt geltendeReglementvom 12. Dezember 1890 (8 21) übergegangen. Es hat aber
nicht in der Absicht gelegennoch liegen können,die Hinterbliebenender in der Zeit von Dezember
1883 bis Dezember 1890 pensionirtenoder auf Wartegeld gestelltenProvinzialbeamten, welche
i'l der Regel doch Beiträge zur Wittwen- und Waisenkasse entrichtethatten, von den Wohlthaten
des Reglements auszuschließen,vielmehr sollte sich die Bestimmung im ß 21 des Reglements
vom Dezember 1890 auch nur auf die vor Erlaß des Reglementsvom 11. Dezember1883 bereits
pensionirtenund ans Wartegeld gestellten Beamten erstrecken.Der Wortlaut des § 15 hierneben
ist mit den, Sinne der Bestimmungin Uebereinstimmungzu bringen gewesen.
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Anlage 35.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Ausführung des Gesetzes vom 4. August 1891 über die Vorausleistungen der
Fabriken lc. für den Wegebau.

Der Beschluß des 40. Provinziallandtages vom 15. März 1897:
„Im Sinne der ausgleichendenGerechtigkeitwiederholt bei der KöniglichenStaats¬
regierung zu beantragen, daß das Gesetz vom 4. August 1891, betreffend die Voraus¬
leistungen der Fabriken :c. für den Wegebau, auch auf die früheren Staatsstraßen
ausgedehnt werde",

ist unter Anschlußder Verhandlungen und einer Begründung dem Herrn Oberpräsidentenvorgelegt
worden; ferner wurden demselbenin einer besonderenDarlegung die Grundsätze mitgetheilt, nach
denen die Provinzialverwaltung bisher das Gesetz angewandt hatte, sowie diejenigen, welche in
Zukunft bei Anwendungdes Gesetzes in Gemäßheit einer desfallsigcnBeschlußfassung des Provinzial¬
ausschusses maßgebendsein sollten. Hierauf erfolgte unter dem 20. Juli 1898 der Bescheid,daß
die zuständigen Herren Minister der öffentlichen Arbeiten und für Handel und Gewerbe auch nach
nochmaligerErwägung keine Veranlassung gefunden hätten, dem Provinzialverbande das Recht
zur Erhebung von Vorausleistungen auch hinsichtlichder von ihm gebauten Straßen und der
ehemaligen Staatschausseen im Wege der Gesetzgebung zu verleihen. Es erübrigt hiernach nur,
das Gesetz auch in Zukunft in feiner bisherigen Ausdehnung anzuwenden, diefe Anwendung aber
fo zu gestalten, daß allen billigen Ansprüchen, sowohl der Provinzialverwaltung, wie der heran¬
zuziehendenBeitragspflichtigen thunlichst entsprochen wird.

Zunächst seien hier kurz die thatsächlichenund rechtlichen Schwierigkeitenerwähnt, welche
die Ausführung des Gesetzes mit sich brachte.

Das Gesetz stellt bekanntlich als Voraussetzung der Heranziehbarkeit eines Betriebes
(Fabrik, Steinbruche.) auf, daß durch denselbendie betreffende Straße erheblich abgenutzt wird.
Es ist deshalb für jede in Betracht kommende Straße der Gefammt-Fuhrwerks-Verkehr auf der
von dem betreffendenNetriebe benutztenStrecke festzustellenund sodann der Fuhrverkehr des
einzelnenBetriebes, fowohl nach Fuhrwerks- und Ladegewicht, wie nach Art und Zeit der Ver¬
frachtung zu ermitteln. Darauf sind die Gesammt - Unterhaltungskosten der benutztenStrecke in
den diesseitigen Acten und Rechnungen festzustellenund aus dem Verhältniß des Einzelverkehrs
des betreffenden Betriebes zu dem Gesmnmtverkehrund den Gesammtkostcn die Höhe der Abnutzung
zu berechnen, welche dem Pflichtigen als Veitrag aufzuerlegen ist.
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Bieten hiernach schon die erforderlichenthatsächlichen Ermittelungen sehr große Schwierig¬
keiten, so waren in den ersten Jahren nach dein Inkrafttreten des Gesetzes auch die rechtlichen
Grundsätze desselbennoch unklar und schwankend. Insbesondere war der gesetzlicheBegriff der
„erheblichen" Abnutzung einer Straße lange zweifelhaft,bis endlich das Oberverwaltungsgericht
nach mehrfachemSchwanken dicfen Begriff dahin festlegte, daß eine erhebliche Abnutzungschon
dann vorliege, wenn der Frachtverkehrdes Einzelnen sich zum Gesmnmtverkehrwie 1 : 70 ver¬
halte. Als nothwendige Folge dieser gesetzlichenUnklarheit ergab sich, daß in den ersten Jahren
eine Reihe von Klagen eingereicht wurde, welche vollständig oder theilwciseabgewiesen oder zurück¬
gezogen werden muhten. Andrerseits machten die Herangezogenen die verschiedensten Einreden,
bcstritten die dauernde und erhebliche Abnutzungoder die Heranziehbarkeitder betreffenden Straße
oder die Höhe des Beitragssatzes oder die Existenz eines beitragspflichtigenUnternehmens auch
in Fällen, in welchen nach den spater bekannt gewordenenGrundsätzen der Rechtsprechung des
Oberverwaltungsgerichts zweifellos die Verpflichtung zur Zahlung der eingeforderten Beiträge
vorlag. Mit Rücksicht auf diese thatsächlichen und rechtlichen Schwierigkeiten hatte sich bei der
Prouinzialverwllltung schon bald nach Erlaß des Gesetzes das Bedürfniß geltend gemacht, von der
Erhebung von Vorausleistungen da abzusehen, wo die Geringfügigkeit des zu erhebendenBeitrags
nicht im Verhältniß stand zu den Schwierigkeiten der erforderlichenthatsächlichen Ermittelungen.
Demgemäß wurden bis zum Jahre 189? Beiträge unter 25 Mark nicht erhoben. Aber auch
schon bei Annahme dieses Minimalbeitrages muhte eine sehr große Anzahl kleiner Betriebsunter-
nchnier zu Vorausleistungen herangezogenwerden. Wenn derartige, meist gering begüterteUnter¬
nehmer auch schon sehr über den Beitrag und die dadurch verursachtegeringere Concurrenzfähig-
keit ihres Betriebes und die Gefährdung ihrer wirthschaftlichenExistenzklagten, fo klagten sie im
Falle des Untcrliegens im Prozesse noch mehr über die Höhe der dadurch ihnen entstandenen
Kosten. Denn die Kosten der Beweiserhebung, namentlich die Gebühren der Sachverständigen,
welche ihr Gutachten in der Regel erst auf Grund sehr zeitraubender Ermittelungen, Bücher-
revisioncn «. abgeben können, uerthcuern die Prozeßführung ganz erheblich. Da nun eine Ver¬
einbarung mit den Pflichtigen über die Höhe des Beitrages nur in der geringerenZahl der Fälle
gelang, so muhten jährlich ungefähr 350 Klagen angestelltwerden, die sich um so weniger ver¬
meiden ließen, weil die Frist zu Vcrgleichsverhandlungenmit den Pflichtigen verhältnißmähig
kurz war, indem die Einziehung der Beiträge schon mit dem Ablauf des Kalenderjahres verjährt,
welches auf das Jahr folgt, für welches die Beiträge erhoben werden. Die Durchführung der
Prozesse verzögerte sich ferner namentlich dadurch, daß es an Sachverständigen, die zur Begut¬
achtung der Verhältnisse auf den Straßen befähigt waren, mangelte und dann die Feststellung
der einzelnenVerfrachtungen nach Verlauf eines längeren Zeitraumes immer größere Schwierig¬
keiten verurfachte. Weiter brachten diefe Prozesse eine Belästigung der Unternehmer infofern mit
sich, als oft eine Revision der Geschäftsbücherdurch Sachverständigevorgenommenwerden mußte.
Dazu suchte mancher Unternehmer durch offenbar unbegründete Einreden die Zahlungspflicht
"weichst lange hinauszuschiebenund den Prozeh zu verschleppen. So kam es, daß im April
^897 bei den 5 Bezirksausschüssen der Provinz noch etwa 470 Klagen anhängig waren, auf
welche eine Entscheidungweder ergangen, noch bald zu erwarten war.

Was nun den finanziellenErfolg der Heranziehungder Betriebsunternehmer zu Voraus¬
leistungenbetrifft, der im Etat 1893/95 auf 175 000 Mark jährlicher Einnahmen ueranfchlagt
war, fo hat derselbe diesen Erwartungen keineswegs entsprochen,vielmehr nur folgende Ein¬
nahmen ergeben:

66
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24 639.80 Mark,
54 762,37 „
67 142,60 „
70 694,24

150 260,35
241504,18 „

im Etatsjahre 1892 ^
1893 ^
1894 ^
1895 ^
1896
1897

Zu diesen Zahlen ist zu bemerken,daß die Einnahmen der einzelnenJahre — abgesehen
vom Etatsjahre 1892, in welchem zum ersten Male ein Betrag für die Zeit vom 1. Oktober1891
bis zum 31. März 1892 erhoben wurde — nicht lediglich Beiträge für das unmittelbar vorher«
gehende Etatsjahr enthalten, sondern auch für frühere Jahre, und daß dies besonders auch vom
Etatsjahre 189? gilt, in dem eine große Menge fchwebender Prozesse der Vorjahre durch Vergleich
erledigt wurde. Betrachtet man nun die Höhe der «Anforderungenin einein Jahre besonders, so
ergiebt sich z, V. für das Etatsjahr 189? eine Gesammtsummevon 136 966 Mark 60 Pf. ein¬
geforderter Beiträge. Diese letzteren vertheilten sich auf die einzelnenBetriebe in folgender Weise:

Höhe der Beiträge
Anzahl

der
Netriebe

Betrag

^

Beiträge bis zu 200 M. 462 37127 13
» über 200 bis zu 300 M. 39 9812 28
,/ „ 300 „ „ 400 „ 32 10 911 92
» „ 400 „ ., 500 „ 13 5 672 90
» „ 500 „ ., 600 „ 13 7 136 82
,/ „ 600 ,, „ 700 „ 5 3 226 89
» „ ?00 „ „ 800 „ 9 6 785 40
», „ 800 „ „ 900 „ 5 4174 98
« „ 900 „ „ 1000 „ 2 1889 67
» „ 1000 „ « 2000 „ 13 18 098 2?
„ „ 2000 M.

Summe

10 32130 34

603 136 966 60

Aus dieser Tabelle geht hervor, daß die Zahl der kleinen Betriebe eine unverhältnih-
mäßig große ist, indem von 603 Betrieben allein 462, d. h. etwa 76«/« mit Beiträgen bis zu
200 Mark bestehen, während die Gesammtsummedieser kleinen Beiträge nur 3712? Mark 13 Pf.
d. h, durchschnittlichfür jeden Betrieb etwa 80 Mark ausmacht. Da nun die thatsächlichen
Schwierigkeitender Heranziehungeines Betriebes in der Negel um so größer sind, je kleiner derselbe
ist, so war es klar, daß die Schwierigkeitennur dadurch möglichstgemildert werden konnten, daß
man den bisherigen Mindestbeitrag von 25 Mark erhöhte. Allerdings mußte eine erhebliche
Erhöhung desselbenvorgenommenwerden, um sicher zu sein, daß die Klagen der Mehrzahl der
Pflichtigen und besonders aller derer, die sich in ihrer Existenz gefährdet glaubten, fortfielen.

Demgemäßbeschloß der Provinzialausschuß, bei Einforderung der für das Etatsjahr 189?
fälligen Beiträge versuchsweise so zu verfahren, daß ein Beitrag nicht eingezogenwurde, wenn er
für die Abnutzung einer zufammenhängendenStrahenstrecke 200 Mark nicht überstieg. Hiernach
sind im Etatsjahre 1898 für das vorhergehendeJahr im Ganzen nur etwa 111000 Mark von
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13? Betrieben eingefordert, d. h. die Zahl der herangezogenenBetriebe hat sich gegen das Vor¬
jahr um 7?°/« vermindert, wodurch eine wesentliche Vereinfachung des Verfahrens herbeigeführt
ist. Auch ist eine erhebliche finanzielle Schädigung der Provinz dadurch nicht eingetreten und der
im Etat vorgeseheneEinnahmebetrag von 100 000 Mark wohl im Wesentlichengesichert.

Von der Gesammtsummeentfallen auf die einzelnenStufen folgende Beträge:

Höhe der Beitrag«
Unzahl

der
Betriebe

Betrag

Beiträge über 200 bis zu 300 M. 3? 9 359 51
.. 300 .. ., 400 „ 21 7 302 5?
„ 400 „ „ 500 „ 18 7 250 64
„ 500 „ ,. 600 „ 15 8 260 66

„ 600 „ „ 700 „ 5 3 263 66

„ 700 .. .. 800 „ 8 6 110 94

„ 800 „ „ 900 „ 3 2 46? 77

,. 900 „ .. 1000 „ 7 5 610 41

„ 1000 „ .. 2000 „ 13 18 986 73

„ 2000 M.
Sunnne

10 42 44? 77

137 111060 66

Die Schwierigkeitenbei Erhebung der Vorausleistungen, unter denen früher beide Parteien
zu leiden hatten, werden hiernach zwar nicht vollständigvermieden, aber doch bedeutendgemindert
werden, wenn man Beiträge, wie dies im letzten Jahre geschehen ist, erst erhebt, wenn sie 200
Mark übersteigenund im Uebrigen nach folgenden Grundsätzenverfährt.

Es ist stets darauf hinzuwirkeu, daß die Uuternehmer sich in einem auf unbestimmte
Zeit mit Kündigungsklausel abzufchließendenVertrage verpflichten, ihre Verfrachtungen jährlich
selbst anzugebenund einen vereinbarten Einheitssatz für das Tonnenkilometer zu bezahlen. Zur
Zeit bestehenmit 57 von den oben erwähnten 13? Betriebsunternehmern,also mit 41°/« derartige
Verträge. In diesen Vereinbarungen kann den UnternehmernEntgegenkommengezeigt und ihnen
ein niedrigerer Einheitssatz als der normale bewilligt werden, da die Verwaltung auf folche
Weife die Arbeit und Kosten der Feststellung der Verfrachtungenspart und von diefen Voraus¬
leistungspflichtigenden Einheitsfatz von fämmtlichen Transporten erhält. Im Uebrigen müssen
nämlich den Berechnungen meistens Schätzungen zu Grunde gelegt werden, welche in der dein
Unternehmer günstigstenWeise vorgenommen werden, um die Angaben als zuverlässighinstellen
zu können; hierbei werden dann in der Regel die Verfrachtungender letzterwähntenUnternehmer
3« gering berechnet,wodurchder Stmßenvcrwaltung Schaden erwächst.

Wenn mit dein Unternehmer eine gütliche Einigung nicht zu Stande kommt und eine
Klage unvermeidlichgeworden ist, so ist seitens der Verwaltung auch dann noch dahin zu wirken,
daß die Angelegenheit ohne gerichtliche Entscheidung im Vergleichswegebeigelegt wird. Hierbei
haben die Herren Vorsitzendenund Mitglieder der Bezirksausschüssedie Provinzicilverwaltung
bisher in dcmtcnswertherWeife unterstützt,wodurch in sehr vielen Fällen ein Vergleichzu Stande
gekommen ist. Dieses Verfahren bietet die beste Gewähr dafür, daß die Anzahl der Klagen stets
wie geringere wird.

66»
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Nach diesen Darlegungen dürften die Grundsätze, welche in Zukunft bei der Erhebung
von Vorausleistungen maßgebend sein sollen, in folgender Weise zusammenzu fassen sein:

1. Die Vorausleistungen werden erhoben für erheblicheAbnutzung derjenigen Straßen,
auf welche das Gesetz vom 4. August 1891 nach der Rechtsprechung des Ober-
verwaltungsgerichtsAnwendung findet.

2. Die Einforderung der Beitrage geschiehtfür das Kalenderjahr; die Einstellung derselben
in den Etat erfolgt für das mit dem 1. April beginnendeRechnungsjahr, welches
auf das eben erwähnte Kalenderjahr folgt.

3. Bei Festsetzungder Beiträge soll eine billige Rücksichtsowohl auf die Interessen der
Provinzial-Straßenverwaltung als auch auf die der Beitragspflichtigengenommen werden.

4. Kleinere Betriebe sind mit Beiträgen thunlichst zu verschonen,es hat demgemäß eine
Heranziehung erst dann zu erfolgen,wenn der zur Straßenunterhaltung einzufordernde
Beitrag mehr als 200 Mark beträgt,

5. In allen Fällen ist darauf hinzuwirken, daß zwischender Provinzialverwaltnug und
dem Beitragspflichtigen ein Abkommenfür mehrere Jahre getroffen wird, in welchem
sich der letztere verpflichtet, jährlich feine Verfrachtungen anzugeben und einen
vereinbarten Einheitssatzfür das Tonnenkilometerzu bezahlen.

Der Prouinzialllusschuhbeehrt sich hiernach folgenden Antrag zu stellen:
„Der Provinzillllandtag wolle genehmigen, daß das Gesetz vom 4. August 1891,
betreffend die Vorausleistungen der Fabriken :c. für den Wegcban, nach den oben
erörterten Grundsätzenin Zukunft weiter ausgeführt wird."

Düsseldorf, den 29. November 1898.

Der Provinzialausschuß:
Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 36^

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Aufgabe einer entbehrlich gewordenen Strecke der Dreis-Trabeu'er Straße in Dann.

Im Jahre 1843 hat eine Verlegung der vorbezeichneteufrüheren Bezirksstraße statt¬
gefunden; es wurde damals ein Theil der verlegten Strecke an die betreffenden Angrenzerveräußert,
während der Rest, eine etwa 100 m lange Strecke (sogenannteKessclstraße),welche für 2 Wohn¬
häuser als Zufuhrweg dient, noch heute als öffentliche Straße besteht. Diefes Wegestück hat nur
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Bedeutung für die Besitzer der anliegenden Grundstückeund ist für den durchgehendenVerkehr
entbehrlich.

Da die Gemeinde Dann sich weigert, die Unterhaltung zu übernehmen,so erscheintes
zur Vermeidung von Kosten zweckmäßig, gemäß 8 2 des Regulativs vom 1?. Januar 1876 diese
Strecke zu derelinquiren.

Der Provinzilllansschußstellt deshalb den Antrag:
„Der Provinzillllandtag wolle beschließen,der entbehrlich gewordenen Strecke der
Provinzialstmße Dreis-Traben, sogenannteKcsselstraße,in Dcmu die Eigenschaft einer
Provinzialstraßc zu entziehenund das Eigenthum zu derelinquiren".

Düsseldorf, den 10. Januar 1899.

Der Provinzilllansschuß:

Iaußen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage ^7^

Bericht
des Provinzialauöschusses

über

die Errichtung einer Landwirthschaftskammer in der Rheinprovinz.

Das beiliegendeSchreiben des Präsidiums des landwirthschaftlichcn Vereins für Rhein-
preußeu vom 10. Dezember 1898, betreffend die Errichtung einer Landwirthfchaftskammerin der
Rheinprovinz, wird dem Prouinziallcmdtage hiermit zur Keuntnißnahme und evtl. weiteren Ver¬
anlassung vorgelegt.

Düsseldorf, den 11. Januar 1899.

Der Provinzialausschuß:

Ianßen, vr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann,
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Der Präsident
des landwirtschaftlichenVereins

für Rheinpreußen.
_____ Bonn, den 10. Dezember 1898.

I.-Nr. 1.11530.

Betrifft:
Errichtung einer Landwirthschaftskammer

für die Rheinprovinz.

Euerer Hochwohlgeboren beehre ich mich nachstehende von dem Centralvorstandcdes lcmdwirth-
schaftlichen Vereins für Rheinprmßen in seiner Sitzung am 9. ds. Mts. beschlosseneResolution ganz
ergebenst zur Kenntniß zu bringen.

„Nachdem der Landtag der Provinz Westfalen sich für die Einrichtung einer
westfälischen Landwirthschaftskammerausgesprochen uud auch die Stimmuug in der Provinz
Hannover der Einrichtung einer Laudwirthschaftskammerfür diese Provinz zuneigt, würde
sich eventuell für die Nheinproviuzeine von der alsdann gleichmäßigen lcmdwirthschaftlichen
Organisation der sämmtlichenübrigen Provinzen des Staates abweichende Sonderstellung
ergeben. Eine derartige Sonderstellung und die damit verbundene Isolimug würde ins¬
besondere in Anschuug der Staatsrcgierung unverkennbarschwerwiegendeund stetig wachsende
Nachtheile für die rheinische Landwirthschaftim Gefolge haben können und demnach auf
die Dauer unhaltbar sein. Der landwirthschaftliche Verein für Rheinpreußen glaubt dieser
seiner Ansicht förmlichenAusdruck geben zu sollen, wenngleichderselbeder Ueberzeugung
ist, daß die in der Denkschrift des Vereins vom 1. Febrnar 1894 gegebenen Ausführungen
auch derzeit in allem Wesentlichenfür zutreffend zu erachtensind nnd die besonderen
Verhältnisse der Rheinprovinz au sich auch derzeit nicht für die Errichtung einer rheinischen
Laudwirthschaftskammersprechen. Anlangend die eventuell für eiuc solche Kammer zu
erlassenden Satzungen, so schließt der Verein sich in allen Theilen den diesbezüglichen
Beschlüssen des Provinziallandtages ü« 1895, an."

Im Auftrage

Der Generalsekretär:
Havenstein.

An

den Landeshauptmann der Nheinprovinz
Herrn Dr. Klein

Hochwohlgeboren

Düsseldorf.
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Anlage 38.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Errichtung einer zweiten Hebammenlehranstaltin der Nheinprovinz.

Bis zum Jahre 1886 wurden in der Hebammcnlehrcmstaltzu Köln, abgesehen von
vorübergehendenAusnahmen, in zwei je 6 Monate dauerndenLehrkurscn zusammen80 Schülerinnen
jährlich ausgebildet. In der Anweisungzur Ausführung der ministeriellen Verfügung vom 6. August
1886 wurde hervorgehoben,daß die jetzige Dauer des Kursus zu kurz erscheine und auf seine Aus»
dehnuug bis zu 9 Monaten Bedacht zu nehmen sei. Diese Anregung sowie der Umstand, daß eine
gediegene Ausbildung nur durch einen so lang als möglich bemessenenAufenthalt in der Lehranstalt
zu bewirkenist, veraulaßteu den Provinzialausschußim Jahre 1886, einen 9 Monate dauernden
Lehrkursus einzurichtenund in diesen Kursus 40 Schülerinneu aufzunehmen. Die Gründe für die
Verminderung der Schülerinnenzahl lagen theils in den räumlichen Anstaltsverhältnisscn,welche
die Aufnahme einer größeren Anzahl von Schülerinnen nicht gestatteten, theils in dem Umstände,
daß nach einer Mittheilung des Königlichen Herrn Ober-Präsidenten vom 5. Oktober 1885 vorläufig
durch die Ausbilduug von 40 Hebammen dem Bedürfniß in der Nheinprovinz genügt sei. Dieser
Zustand erhielt sich bis zum Jahre 1894.

In der Zwischenzeit war das Bedürfniß zur Anstellungvon Hebammen derart in der
Provinz gestiegen, daß im Jahre 1894 bereits 81 Kandidatinnen vorhanden waren, welche zur
Deckung eines dringenden Bedürfnisses von den einzelnenGemeindebehördenzur Ausbildung auf
Kosten der letzterenin Vorschlaggebracht wurden. Diesem Umstände Rechnung tragend, beschloß
der Provinzialausschuß Ende 1894 zur Ausbildung einer größeren Anzahl von Hebammen
versuchsweise einen Doppclkursusmit je 40 Schülerinnen einzuführen.

Seit dem Jahre 1894 ist die Bedürfnißfrage in ein anderes Stadinm nicht gelangt,
indem im Jahre 1895/96 ........... 108 Schülerinnen

1896/97 ........... s?
1897/98 ........... 82
1898/99 bis einschließlich Dezember 1898 81

von den Gemeinden aus dem bereits oben angeführten Gruude zur Ausbildung in Vorschlag
gebracht wurden. Neben diesen präseutirten Hebammen beträgt die Zahl der auf eigene Kosten
der Ausbilduug sich meldenden Schülerinnen alljährlich 80 bis 100. Letztere gelangen nur dann
M Aufnahme insoweit die Kurse mit präseutirten Schülerinnen nicht besetzt sind. Um jedoch
«« Schülerinnen gleichzeitig in der Anstalt unterbringen zu können, wnrden nach Verneinung der
Frage, ob eine Vermehrung oder eine Vergrößerung der vorhandenen Anstaltsgebaudeangängig
sei, drei an die Anstalt angrenzendePrivathäuser zu dem jährlichen Gesammtmiethpreisevon
?600 Mark angemiethet. Von diesen Häusern wird das eine am 1. März 1900, die beiden
übrigen werden im Jahre 1902 an ihren Vermiether zurückfallen. Tueser Nothbehelf ist ein
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unhaltbarer, indem die gedachtenMiethhäuser für ihre heutige Zweckbestimmung nicht erbaut und
eingerichtetsind und viele Unterhaltungskostenerfordern.

Abgesehenjedoch von diesen unzureichendenräumlichen Verhältnissen schließt die gleich¬
zeitige Ausbildung von 80 Schülerinnen in einer Anstalt sehr erhebliche Bedenken in sich. Zu¬
nächst liegt es auf der Hand, daß die gleichzeitige Ausbildung von 80 Schülerinnen mehr der
Gründlichkeit entbehren muß, als wenn nur 40 Schülerinnen ausgebildet würden, da das ärztliche
Personal unmöglich jeder einzelnen dieser 80 Schülerinnen diejenige Aufmerksamkeit schenken kann,
welche den Schülerinnen zu Theil wird, wenn ihre Zahl nur 40 betragt. Der Umstand, daß
die Beschäftigung eines Theiles der Schülerinnen in der Poliklinik unter Anleitung und Beauf¬
sichtigung einer Oberhebammestattfindet, ferner der Umstand, daß nur während einer Zeitdauer
von 6—? Monaten 80 Schülerinnen gemeinsam in der Anstalt verweilen und wahrend der
übrigen Zeit nur 40 dort anwesend sind, sind geeignet, die Uebelständein einem milderen Lichte
erscheinen zu lassen, vermögen jedoch nicht dieselbenzu heben.

Endlich ist nicht außer Acht zu lassen, wie wünschenswert!),ja dringend nothwendig es ist,
wenn der Anstaltsdirektor sich an den in den einzelnen Kreisen periodischstattfindenden Nach¬
prüfungen der Hebammen betheiligt. Hier bietet sich Gelegenheit, Erfahrungen für eine stete Ver¬
vollkommnungdes theoretischen Unterrichtszu sammeln, durch Anregung und Rathschläge zur Hebung
des Hebammenberufs beizutragen und endlich in steter Fühlung zu bleiben mit den beamteten,
den Hebammen vorgesetzten Medizinalpersonen. Bei der großen Arbeitslast, wie sie die verant¬
wortliche Ausbildungvon 80 Schülerinnen mit sich bringt, ist jedoch diese so wünschenswerte Theil¬
nahme des Anstaltsdirektors an den Nachprüfungen nicht im ausreichendenMaße zu ermöglichen.

Aus all diesen Gründen dürfte das Bedürfniß zur Errichtung einer zweiten Hebammen-
lehranstalt im Interesse der auf die Hülfe derselben angewiefenenBevölkerung nothwendigerWeise
zu folgern sein.

Was nun die Lage einer solchen Anstalt betrifft, so sind diejenigen Gebietstheile der
Provinz als ausgeschlossen zu betrachten, in welchen eine wenigerdichte Bevölkerungvorhanden und
hiermit auch die Zahl der als Unterrichtsmittel dienenden Wöchnerinnen nur eine beschränkte sein
kann. Der Provinzialausschuhglaubte daher sein Hauptaugenmerk auf die in den dicht bevölkerten
Industriebezirlen des nördlichen Theiles der Provinz gelegenen Städte Elberfeld und Essen richten
zu müssen. Die dieserhalbmit den Verwaltungen der genannten Städte gepflogenen Verhandlungen
haben den Erfolg gehabt, daß beide etwa 3 Morgen große Terrains zur Errichtung einer folchen
Anstalt unentgeltlichangeboten und beide gleichmäßig weitere Verkehrserleichterungenzugesagt haben.

Das von der Stadt Elberfeld angebotene Grundstück liegt an der Vogelsangstrahe in
erhöhter luftfreier Lage neben dem Kaiser-Wilhelm-Stift.

Das seitens der Stadt Essen angebotene Grundstück liegt nicht weit von dem nach
Huttrop fühlenden Wege an der Markgrafen- und Göbenstraße.

Wenn nun auch die Lage des Grundstücksin Elberfeld gesunder sein dürfte, als die Lage
des minder günstig gelegenen Grundstücks in Essen, wenn serner die Einwohnerzahl der vereinigten
Städte Elberfeld und Barmen nebst Umgebung eine größere Gewähr zur Beschaffungdes erforder¬
lichen Unterrichtsmaterials bieten dürfte, als die Vevölkerungszifferin Essen, so glaubt doch der
Provinzialausschuh die Entscheidung über die Wahl des Ortes dem Provmziallandtag anheim¬
stellen zu sollen.

Was die Kosten betrifft, fo werden dieselbennach technischem Dafürhalten unter Hinzu¬
rechnung der inneren Einrichtung 400—450 000 Mark wohl erreichen.
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Der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinzillllandtag wolle:
1. die Errichtung einer zweiten Prouinzial-Hebammcnlehranstalt in der Stadt Elbcrfcld

oder Essen beschließen und den Provinzialausschuß ermächtigen,die dicserhalb erforder¬
lichen Vereinbarungen zu treffen;

2. ferner den Prouinzialausschnß beauftragen, Pläne lind Kostenanschlägefür de» Vau
dieser Anstalt ausarbeiten zu lassen und dem nächstenProuinziallandtag vorzulegen."

Düsseldorf, den 10. Januar 1899.

Der Prouinzialausschuß:
Ianhen, Dr. Klein,

Vorsitzender, Landeshauptmann.

Anlage 39.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

einige Abanderuugen des Reglements über die Leitung uud Verwaltung der
Provinzilll-Hebammenlehranstalt.

In dem bisherigen Reglement über die Leitung und Verwaltung der Provinzial-
Hebammeulehranstalt, welches vom 36. Rheinischen Provinziallandtage in der Sitzung vom
12. Dezember1890 genehmigt worden ist, werden nur wenige Abänderungenhauptsächlich formaler
Natur vorgeschlagen,welche in der Anlage näher ausgeführt und kurz begründet sind.

Dagegen hat sich sowohl für die Handhabung in der Verwaltung selbst, als auch zur
Verbreitung der Kenntniß der Verwaltungsgrundsätze hinsichtlichder Aufnahme von Hcbammen-
schülennnen bei den Bürgermeisterämtern und den Bewerberinnen als dringend erforderlich
«Miefen, dem Reglement die bisher fehlendenAufnahmebedinguugenbeizufügen.

Hinsichtlich der einzelnenBestimmungen der letzternwird ebenfalls auf die Anlage und
die dort befindliche Begründung Bezug genommen.

Der Provinzialausschuß beehrt sich zu beantragen:
„Der Provinzillllandtag wolle die zu deu U 1, 3, 6, 10 und II des Reglements
über die Leitung und Verwaltung der Prouinzial-Hebammenlehranstaltvorgeschlagenen
Aenderuugeu, den § 12 zu diefem Reglement und die dem Reglement als Anlage
beigefügten Bedingungen für die Aufnahme von Schülerinnen in die Provinzial-
Hebammenlehmnstllltgenehmigen."

Düsseldorf, den 9. August 1898.

Der Provinzialausschuß:
Ianhen, Dr. Klein,

Vorsitzender. «andeshauptmann.
6?
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Aenderungen
des Reglementsüber die Leitungund Verwaltungder Provinzial-Hebammenlehranstalt.

Anlage: Bedingungen für die Aufnahme von Schülerinnen in die Provinzial-Hebammenlehranstalt.

Bisheriges Reglement.

Reglement
über die

Leitung und Verwaltung der Provinzml-
Devammenlehranstaltzu Köln.

I. Zweck der Anstalt.

Die Anstalt bezweckt die Ausbildung von Heb¬
ammen aus der Rheinprovinz. Die Feststellung
der Zahl der aufzunehmendenHebammcnschüler-
innen, der von denselbenzu entrichtendenPen¬
sion 8s ätze unterliegt der Beschlußfassungdes
Provinzillllandtags bei Feststellungdes perio¬
dischen Anstalts-Etats.

Die Aufnahmeund Prüfung der Schülerinnen
erfolgt nach Maßgabe der allgemeinenVerfügung
des Ministeriums der geistlichen:c. Angelegen¬
heiten vom 6. August1883, das Hebammenwesen
betreffend.

Schwangere werden zur Ausbildung der
Schülerinnen den Naumverhältnissender Anstalt
entsprechendaufgenommen.Die Aufnahme erfolgt
in ganze oder theilweiseFreistellenoder gegenZahlung
der von dem Provinziallandtage durch die Fest¬
stellung des Etats normirten Pensionssätze.

II Leitung und Verwaltung der Anstalt.
8 2.

Die Leitung und Verwaltungder Hebammen-
Lehranstalt wird von dem Provinzialausschusse
und dem Landeshauptmann sowie den diesem

Neues Reglement.

Reglement
über die

Leitung und Verwaltung der Promnzwl-
Oebammenlehranstalt.

I. Zweck der Anstalt.

Die Anstalt bezwecktdie Ausbildungvon Heb¬
ammen aus der Nheinprovinz und die Abhal¬
tung von Wiederholungskursen für aus¬
gebildete Hebammen. Die Feststellungder
Zahl der aufzunehmendenHebammenfchülerinnen
und der von denfelben zu entrichtendenVer-
Pfleglings- undUnterrichtskostensätze unter¬
liegt der Beschlußfassungdes Provinzillllandtags
bei Feststellungdes Etats der Anstalt.

Für die Aufnahme und Prüfung der Schüler¬
innen gelten die nach Maßgabe der allgemeinen
Verfügung des Ministeriums der geistlichen:c.
Angelegenheitenvom 6. August1883 aufgestellten,
im Anhaugc beigefügten Bedingungen.

Schwangere werden zur Ausbildung der
Schülerinnen den Naumverhältnissender AnM
entsprechendaufgenommen. Die Aufnahmeerfolg
in Freistellen oder in Theilfreistellen oder
gegen Zahlung der von dem Provinziallandtage
festgesetzten Verpflegungskostensätze.

II. Leitung und Verwaltung der Anstalt.
8 2.

Unverändert.
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Begründung
der zum Ueglement vorgeschlagenenAbänderungen.

Die vorgeschlagenen geringfügigenAbänderungenin dem bisherigenReglementüber die Leitung
und Verwaltung der Provinzial-Hebammenlehranstaltsind hauptsächlichformaler Natur und erstrecken
nch zunächst auf die Verdeutschungeiniger Worte und die Ersetzungdes Titels „Landesdirektor"durch
«Landeshauptmann". Die Angabe des Zwecks der Anstalt mnßte vervollständigtwerden, nachdem regel¬
mäßige Wiederholungskurseeingeführt sind.

!IV
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Bisheri ges Regleme nt.

zugeordnetenoberen Beamten in Gemiißheitder
Provinzialordnungsowieder erlassenen Geschäfts¬
ordnung für den Provinzialausschußund der
Geschäftsanweisungfür den Landeshauptmann
und die ihm zugeordneten oberen Beamtengeführt.

8 3.
Dem Landesdirektorsteht außer den in der

Provinzialordnung und den besonderenBestim¬
mungen vorgesehenen Befugnissen insbefonderezu:

1. die Vorprüfung der von dem Anstalts¬
direktorzu entwerfendenEtats und vorzu¬
legenden Iahresrechnungender Anstalt zum
Zweckeder Mittheilung an den Provinzial¬
ausschuß;

2. die Ueberweisungder etatsmäßigen und
sonst bewilligtenMittel an die Anstalt;

3. die vorläufigeAnnahmevon Beamten nach
Anhörung des Anstaltsdirektorsund nach
Vorschrift des § 5 des Reglements über
die dienstlichenVerhältnisse der Beamten
der Provinzialuerwaltung;

4. Erlaß der Dienstanweisungenfür die von
dem LandesdirektorangestelltenBeamten,
wahrenddie Dienstanweisungenfür die von
dem Provinzialausschuß angestellten Be¬
amten von letzterem erlassenwerden;

5. die Festsetzungder Liquidationender oberen
Anstaltsbeamtengegen die Anstaltsverwal¬
tung und der letzterengegen erstere;

6. die Bestimmung über die Art der Be¬
schaffung von Verpflegungsbedürfnisfenund
Vergebungder letzteren;

?. die Genehmigung von Verträgen
über dauernde Verpflichtungen der
Anstalt, über An- und Verpachtungen
von Grundstücken, über einmalige
Lieferungen und Leistungen, welche
600 Mark übersteigen. Sofern bei
den vorgedachten Geschäften der Ge¬
genstand des Interesses des Prouin-
zilllverbandes die Summe von 3000
Mark übersteigt, ist die Beschluß-

Neues Reglement.
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§3.
Dem Landeshauptmann steht außer den in

der Provinzialordnungund den besonderen Bestim¬
mungen vorgesehenenBefugnissen insbefonderezu:

1. die Vorprüfung der von dem Anstalts¬
direktor zu entwerfendenEtats und vor¬
zulegenden Iahresrechnungen der Anstalt
zum Zweckeder Mittheilung an den Pro¬
vinzialausschuß ;

2. die Ueberweisung der etatsmiihigen und
sonst bewilligtenMittel an die Anstalt;

3. die vorläufigeAnnahmevon Beamten nach
Anhörung des Anstaltsdirektorsund nach
Vorschrift des § 5 des Reglements über
die dienstlichenVerhältnisse der Beamten
der Provinzialverwaltung;

4. Erlaß der Dienstanweisungenfür die von
dem Landeshauptmann angestellten Be¬
amten, während die Dienstanweisungenfür
die von dem Provinzialausschusseangestellten
Beamten von letzteremerlassenwerden;

5. die Festsetzungder Zahlungsberechnungender
oberen Anstaltsbeamtengegen die Anstalts¬
verwaltungund der letzterengegen erstere;

6. die Bestimmung über die Art der Be¬
schaffung von Verpstegungsbedürfnissenund
Vergebungder letzteren;

7. Prüfung der von dem Direktor monatlich
einzureichendenAnstaltskassen-Revisionsver-
hanblungen sowie der Beköstigungsnach¬
weise ;

8. die Aufnahme der Hebammenschülerinnen
sowie Festsetzungdes Termins zur Auf¬
nahme der Hebammenschülerinnen;

9. Einforderung des technischenJahresberichts
zur Vorlage an den Minister.

^

Begründung.

6« § 3. Die Nr. ? wegen der Genehmigungvon Verträgen über dauernde Verpflichtungender An¬
stalten u. s. w. hat sich als entbehrlich erwiesen und seitherzu mehrfachen BedenkenAnlaß gegeben,
sie ist daher fortgelassen.
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Bisheriges Reglement.

fassung beziehentlich die Genehmi¬
gung des Provinzialausfchusfes er¬
forderlich;

8. Prüfung der von dem Direktor monatlich
einzureichendenAnstaltskassen-Nevisionsvro«
tokolle fowie der Beköstigungsnachweise;

9. die Aufnahme der Hebammenschülerinncn
fowie Festsetzungdes Termins zur Auf¬
nahme und Prüfung der Hebammen-
fchülerinnen;

10. Einforderungdes technischenJahresberichtes
zur Vorlage an den Minister.

8 4.
Die Beaufsichtigungder Anstalt in baulicher

Hinsichtsowie die geschäftliche Behandlung der
Reparaturen und Ergänzungsbautenbei derselben
erfolgt in Gemäßheit des von dem Provinzial-
ausschusse erlassenenbesonderenReglements,

8 5.
Die spezielleLeitung und Verwaltung der

Anstalt innerhalb der Grenzen des Etats und des
gegenwärtigenReglementsist dem Anstaltsdirektor
unter der durch die Dienstanweisungangeordneten
Mitwirkung der übrigen Anstaltsbeamten an¬
vertraut.

§6.
Der Anstaltsdirektorist als erster Beamter

der Anstalt nächsterVorgesetzterdes sämmtlichen
Beamten- und Dienstpersonals, Derselbeist für
die ordnungsmäßigeVerwaltung der Anstalt ver¬
antwortlich und verpflichtet, nach jeder Richtungdas
Interesse der Anstalt zu wahren und auch inner¬
halb der dem Provinzialausschusseund dein Landes¬
direktor zustehenden Competenzen vorläufige
Anordnungenin Dringlichkeitsfällenvorbehaltlich
der sofortigenAnzeige an den Landesdircktorzu
treffen.

Der Anstaltsdirektor ist ferner verpflichtet,
Alles was auf den Unterricht der Hebammen-
fchülerinnen,fowieauf die ärztliche und diätetische
Behandlungder Schwangeren,Wöchnerinnenund
NeugeborenenBezug hat, innerhalb der Grenzen

Neues Reglement.

§4.
Unverändert.

8 5.
Unverändert.

8 6.
Der Anstaltsdirektorist als erster Beamter

der Anstalt nächsterVorgesetzterdes sämmtlichen
Beamten- und Dienstpersonals. Derselbeist für
die ordnungsmäßigeVerwaltung der Anstalt ver¬
antwortlichund verpflichtet,nach jeder Richtung
das Interesse der Anstalt zu wahren und auch
innerhalb der dem Provinzialausschusseund dem
Landeshauptmann zustehenden Befugnisse vor¬
läufige Anordnungenin Dringlichkeitsfällenvor¬
behaltlichder sofortigenAnzeige an den Landes«
hauptmann zu treffen.

Der Anstaltsdirektor ist ferner verpflichtet,
Alles was auf den Unterricht der Hebammen-
fchülerinnen,fowie auf die ärztliche und diätetische
Behandlung der Schwangeren,Wöchnerinnenund
NeugeborenenBezug hat, innerhalb der Grenzen
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Begründung.

Hu § ß. Es ist hier nur der fremdsprachigeAusdruck „Eompetenzcn"durch das deutsche Wort
„Besuguisse"ersetzt.
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Bisheriges Re glemen t.

des Etats zu bestimmen, ferner die bei ihrem
Eintritt in die Lehranstalt oder im Laufe des
Unterrichtsunqualifizirt befundenenSchülerinnen
zurück zu schicken und letzteres dem Landesdirektor
anzuzeigen.

8 ?.
Der Direktor der Anstalt, welcher als Arzt

nach den Anforderungendes Staates ausgebildet
sein muß, wird auf Zeit — mindestens auf zwölf
Jahre — oder auf Lebenszeitangestellt.

Der Assistenzarztund der Nendant werden,
insoweit dieselbennicht gegen Remuneration an¬
genommensind, nach einer Probezeit auf Lebens¬
zeit, die sämmtlichenübrigen Beamten unter dem
Vorbehalte einer dreimonatlichenKündigung uach
Maßgabe des Reglements über die dienstlichen
Verhältnisse der Provinzialbeamten der Nhein-
provinz angestellt.

8 8.
Die bestehendenDienstanweisungenbleibenbis

auf Weiteres in Kraft.

m. Staatliche Oberaufsicht.

8 9.
Für die Ausübungder staatlichen Oberaufsicht

sind die Bestimmungenin der Provmzialordnung
sowie die sonstigen gesetzlichenBestimmungenmaß¬
gebend.

IV. Revision der Anstalt.

8 10.
Außer den von dem Landesdirektorbeziehent¬

lich dein zuständigenAbtheilungsdirigentenvorzu¬
nehmendenRevisionen findet in jedem Jahre
eine Nevifion der Anstalt Seitens des Pro-
vinzialausschussesstatt.

8 11-
Das gegenwärtige Reglement tritt alsbald

nach der Genehmigungdesselben durch den zu-

Neucs Reglement.

des Etats zu bestimmeil,ferner die bei ihrem
Eintritt in die Lehranstalt oder im Laufe des
Unterrichtsunqualifizirt befundenenSchülerinnen
zurückzuschickenund letzteres dem Landeshaupt¬
mann anzuzeigen.

8 ?.
Unverändert.

8 8.
Unverändert.

III. Staatliche Oberaufsicht.

8 9.
Unverändert.

IV. Revision der Anstalt.

8 10.
Außer den von dem Landeshauptmannoder

dem zuständigen Abtheilungsdirigenten vorzu¬
nehmendenRevisionen finden auch gelegent¬
liche Nevifionen der Anstalt Seitens des
Provinzialausschussesstatt.

8 11-
Dieses Reglement und die beifolgenden

Aufnahmebedingungen treten alsbald nach
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Begründung.

Hu § 10. GZ erschien zweckmäßig, die bisherige Bestimmung im § 10, wonach in jede», Jahre eine
Revision der Anstalt seitens des Provinzialausschussesstattzufindenhat, dahin zu ändern, daß die
Vornahme folcherRevisionennicht obligatorischin jedem Jahre zu erfolgenhat, diefelbe vielmehr
in das Ermessendes Provinzialausschussesgestellt bleibt, indem ein Bedürfniß zur alljährlichen
Revision der an Zahl immer zunehmendenProvinzialanstaltenneben den schon von dem Landes¬
hauptmann sowie dem zuständigen Abtheilungsdirigentenin jedem Jahre vorzunehmenden Revisionen
nicht erforderlichsein dürfte.

^U § 11 Wsatz 2. Der Zufatz in § 11 ist erforderlichfür den Fall, daß der Provinziallandtag den
Bau einer zweitenHebammenlehranstaltbeschließt.
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Bisheriges Reglement.

ständigen Herrn Minister in Kraft und wird
damit gleichzeitig das Reglement vom
31. Oktober 1872 aufgehoben.

Angenommen in der Plenarsitzung des
36. Nhcinifchen Provinziallandttag.es vom
12. Dezember 1890 und bestätigt von dem
Herrn Minister des Innern und dem Herrn
Minister der geistlichen, Unterrichts» und
Medizinalangelegenheiten am31.Juli 1891.

Neues Regl ement.

der Genehmigungdurch die zuständigen Herren
Minister in Kraft.

Sie finden auf die in Aussicht ge->
nommene zweite Provinzial-Hebammen-
lehranstalt sinngemäße Anwendung.

8 12.
Das Reglement für die Provinzial-

Hebammenlehranstalt zu Kölnvom31.Iuli
1891 wird aufgehoben.

Anlage
zu dem Reglement über die
Leitung und Verwaltung der

Prouinzial-Hebllmmen»
lehranstalt.

Bedingungen
für die

Aufnahme von Schülerinnen in die Provinzial-Hebammenlehranstalt.

I. Anmeldung und Aufnahme.

8 1. Die Anträge auf Zulassungzu einem Kursus in der Prouinzial»Hebammenlehr-
anstalt sind a,l den Landeshauptmannder Nheinprovinzzu Düsseldorfzu richten.

8 2. Es werden nnr solche Personen als Schülerinnen aufgenommen,welche
1, durch eine Bescheinigungdes Kreis- (Stadt-)Physikus nachweisen,daß sie für den

Hebmnmcnberufkörperlich und geistigwohl befähigt und des Lesens und Schreibens
kundig sind;
(Die Bescheinigungist mit 1 Mark 50 Pf. stempelpflichtig, wenn' sie nicht auf Kosten
eines Armenverbandesausgestelltwird.)

2. durch eine Bescheinigungder Ortspolizeibehördedes Aufenthaltsorts (Bürgermeister¬
amt) nachweisen,daß sie
»,) die erforderlicheZuverlässigkeitfür den Hebammenberufbesitzen,
d) unbescholtenen Rufes sind und insbesondere
o) nicht außerehelichgeborenhaben.
Diese Bescheinigungist bei Aufenthaltswechselin der Regel für die Zeit vom

18. Lebensjahr ab erforderlich.
(Sie ist stempelfrei.)
Außerdemmüssendie Bewerberinnen
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Begründung
der neu vorgeschlagenenBedingungen.

Die Hinzufügungder bisher fehlendenAufnahmebedingungenhat sich sowohl für die
Handhabimgin der Verwaltung felbst, als auch zur Verbreitung der Kenntniß der Verwaltungs-
grundsütze bei den Bürgermeisterämternund den Bewerberinnenals dringenderforderlicherwiefen.
Aus den zerstreuten, theilweise abgeänderten staatlichenVorschriftensind die noch gültigen Be¬
stimmungenmit den bestehenden und bewährtenGrundsätzender Verwaltung zusammengefaßt.

Die §§ 1, 2, 3, 6 der Bedingungenentsprechen dem § 3, Absatz1—7 der allgemeinen
Verfügung des Ministeriums der geistlichen :c. Angelegenheitenvom 6. August 1883 (Min.-Vl.
S. 211), das Hebmnmenwesenbetreffend,der § 4, Absatz 1 dem Ministerialerlafsevom 16. Mai
1884 (Min.-Vl. S. 124), der 8 4, Absatz 2 der durchAusübungdieser Befugnih ständig geübten,
zur Verhinderung übergroßen Andrangs erforderlichenHandhabung der Dispensationsbefugniß,
der § ? der zur Ausführung der Ministerialverordnung vom 6. August 1883 seitens des
Ministeriums ertheilten Instruktion. In dieser Instruktion ist auch der für die Nheinprovinz
langst eingeführte,neunmonatigeKursus (§ 8) empfohlen. Auch die Bestimmungender Zß 9—12
enthalten Veränderungen der bisher gehandhabtenGrundsätze nicht. Der § 14 ist hinzugefügt
mit Rücksicht darauf, daß nach Fertigstellungder in Aussicht genommenen zweitenAnstalt in jeder
Anstalt voraussichtlichnur ein neunmonatigerKursus jährlichabgehaltenwirb. In den übrigen
drei Monaten des Jahres würden also zur Aufrechterhaltungdes Anstaltsbetriebesund der Poli¬
klinik, außer den etwa zu WiederholungskursmeinberufenenHebammen, Schülerinnen nicht vor¬
handen fein. Der ß 14 entsprichtdem bei dem damaligenEinzelkursusder Anstalt zu Köln aus
demselbenGrunde gefaßten Beschlussedes Prooinzialausschussesvom 8. Dezember1888.

l',8^
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3. den Geburtsschein (Akt des Standesamts) und
4. eine Bescheinigungüber die erfolgte Wiederimpfung beibringen.

Die Bescheinigungenmüssenneueren Datums sein.
§ 3. Personen, welche jünger als zwanzig oder alter als dreißig Jahre sind, dürfen

als Schülerinnen nicht aufgenommenwerden.
§ 4. Dispenfation von den Vorschriftendes § 3 und des § 2 Nr. 2o (für solche, die

die Altersgrenze nicht erreicht oder überschrittenoder außerehelichgeboren haben), kann seitens des
Landeshauptmanns ertheilt werden.

Diese Dispenfation wird nur ertheilt, wenn an dem Orte der zukünftigenNiederlassung
der Bewerberin ein Bedürfniß zur Niederlassung einer Hebamme besteht und eine Person, der die
gesetzlichen Eigenschaftenzur Seite stehen, sich nicht gemeldet hat.

Ueber das Vorhandensein dieser Voraussetzungenist eine seitens der Ortsbehörde (Bürger¬
meisteramt) nach Anhörung des Kreis- (Stadt-)Physikus ausgestellteBescheinigungbeizubringen.

Die Aufnahme von Personen im Alter über 30 Jahre kann auch dann erfolgen, wenn
sie sich bereits früher rechtzeitiggemeldet haben.

§ 5. Nach dem Erlaß des Ministeriums der geistlichen :c. Angelegenheiten vom
3. Oktober 1895 steht die Zulassung zur Hebammenprüfungsolcher Personen, welche einen Kursus
in einer Preußischen Hebammenlehranstalt nicht durchgemachthaben, aber den Nachweis eines
anderweiten gleichwerthigen Bildungsganges und des Besitzesder zur Aufnahme in eine Preußische
HcbllmmenlehranstalterforderlichenEigenfchaftenführen, dem Oberpräsidenten zu.

Falls seitens des Oberpräsidenten vor der Zulassung zur Prüfung zur Erreichung eines
gleichwerthigenBildungsganges die Betheiligung an einem Theile des Kursus der Provinzial-
Hebammenlehranstalt erforderlich erklärt wird, geschieht die Aufnahme nach dem Ermessendes
Landeshauptmanns gemäß den in den §§ 1—4 aufgeführten Bedingungen. Dem Landeshaupt¬
mann steht auch in diesem Falle die in § 4 bezeichnete Befugnih zur Dispensation von den dort
angegebenenVorschriftenzu.

§ 6. Vorzugsweife werden folche Personen als Schülerinnen aufgenommen, welche von
Gemeinden, Ortsarmenverbänden oder Hebammenbezirkenvorgeschlagen sind. Andere Personen
dürfen nur foweit aufgenommenwerden, als die Verhältnisse der Anstalt es gestatten.

II. Vorprüfung und Entlassung. Dauer des Kursus. Pflege- und Unttlrichtstosten.

§ 7. Die Aufnahme in den Kursus ist von dem Bestehen einer Vorprüfung abhängig,
die durch den Anstaltsdirektor abgehalten wird. Hierbei wird auf die allgemeine sittliche und
intellektuelleBildung der Schülerin, sowie auf ihre geistige Befähigung, dem Unterrichte im An¬
schluß an das Hebammenlehrbuchzu folgen, Rücksicht genommen.

Die Schülerinnen müssenbefähigt fein, ein kurzes Diktat deutlichund ohne grobe Ver¬
stöße gegen die Regeln der Rechtschreibung zu schreiben und Gelesenes dem Inhalte nach richtig
wiederzugeben,im Rechnen gewöhnliche Kenntnisse besitzen und mit den gesetzlichen Maßen und
Gewichtenvertraut sein.

§ 8. Der Lehrkursus der Anstalt dauert 9 Monate.

8 9. Die Kosten für Unterricht, Wohnung und Verpflegung betragen bis auf Weiteres
für den neunmonatigen Kursus 600 Mark.
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Für die auf Kosten einer Gemeinde, eines Ortsarmenverbandes oder Hebammenbezirks
auszubildendenSchülerinnen betragen die Kosten nur 400 Mark, wenn die Ausbildung erfolgt,
weil die Niederlassungeiner Hebamme in der Gemeinde oder dem Bezirke ein Bedürfniß ist.

Das Vorhandensein dieser Voraussetzungist durch eine im Einvernehmenmit dein Kreis¬
stadt-) PhrMus abgegebeneErklärung der Ortsbehörde nachzuweisen. Dieser Erklärung ist der
Beschluß der Gemeindevertretung über die Uebernahmeder Kosten beizufügen. Ans dem Beschlusse
muß ersichtlich fein, unter welchen Bedingungen und Gegenleistungen seitens der Hebamme die
Kosten auf Gemeindemittelübernommen werden.

8 10. Die Kosten (§ 9) sind bei der Aufnahme der Schülerin fofort an die Anstalts¬
kasse zu entrichten oder innerhalb 8 Tagen portofrei einzusenden.

§ 11. Die Kleiderausstattung hat die Schülerin auf ihre Kosten zu beschaffen und
zu unterhalten.

Bei der Aufnahme sind außer den sonstigen Kleidungsstücken wenigstens6 weiße Hemden
mitzubringen.

§ 12. Die Schülerinnen haben sich bei Vermeidung sofortiger Entlassung den für sie
bestehenden Anordnungen zu fügen.

Schwangere Personen werden als Schülerinnen nicht aufgenommenund, wenn sich die
Schwangerschaftspäter herausstellt, sofort entlassen.

Die Entlassung einer Schülerin muß auch erfolgen, wenn sie von einer langwierigen
oder ansteckenden Krankheit befallen wird oder nach dem vflichtmähigenErmessendes Direktors
im Laufe des Kursus zur Ausübung des Hebammenberufes körperlich ungeeignet oder zur Er¬
lernung desselbengeistig nicht befähigt erscheint.

§ 13. Im Falle vorzeitiger Entlassung einer Schülerin steht die Entscheidung über
Erstattung eines Theiles der Pflege- und Unterrichtskosten dem Landeshauptmann zu.

8 14. Nach Beendigung des Kursus kann Schülerinnen, insbesonderesolchen, welche bei
der Entlassungsprüfung eine mangelhafte Ausbildung gezeigt haben, feitens des Direktors der
Anstalt mit Zustimmung des Landeshauptmanns Gelegenheit gegeben werden, ihre Ausbildung
m einem 3—4 monatigen Nachkursus zu ergänzen. Die Kosten für diesen Nachkursus können
den Schülerinnen ganz oder theilweiseerlassen werden.

8 15, Die Wiederholungskursedauern in der Regel vier Wochen. Die Kosten für
Verpflegung und Unterricht betragen täglich 2 Mark, In dringenden Fällen kann für die Theil¬
nahme an einem solchen Kursus der Hebamme eine Unterstützungbewilligt werden.



542 41. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 40,

Anlage 40.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Heranziehung der Kreise für die 900 Mark nicht übersteigenden Einkommen

bei Vertheilung der Provinzialabgaben.

i. Veranlassung. Nach § 106 der Provinzialordnung erfolgt die Vertheilung des Bedarfs an Provinzial-
Sllchlage. abgaben auf die einzelnenStadt- lind Landkreisenach dem Maßstabe der in ihnen aufkommenden

direkten Staatssteuern. Da nun nach dem Einkommensteuergesetze vom 24. Juni 1891 Staats¬
steuern von dem Einkommen bis zu 900 Mark nicht erhoben werden, so wurden nach dem
Inkrafttreten dieses Gesetzesdiese Einkommen bei der Vertheilung der Provinzialabgaben nicht
mehr berücksichtigt.

In der Provinz Sachsen wurden indessen auch nach der Einführung des Einkommensteuer¬
gesetzes die Einkommenzwischen 420 und 900 Mark mit den gesetzlich fingirten Steuersätzen von
2,40 Mark und 4 Mark den Kreisen in Anrechnunggebracht. Die gegen dieses Verfahren gerichtete
Klage der Stadt Halle wurde vom Oberverwaltungsgericht am 18. September 189? abgewiesen.

Dieses Urtheil gab Veranlassung, auch in der Nheinprovinz die Frage von Neuem zu
prüfen und von den Kreisen die Veranlagung der Einkommen unter 900 Mark zwecks Berück¬
sichtigungbei der Vertheilung der Provinzialabgaben zu verlangen.

Auf den Widerspruch verschiedenerStadtkreise, in welchen die niedrigen Einkommen
bisher nicht veranlagt waren, beschloß indessender Provinzialausschuß am 25./26. Januar 1898,
aus den noch zu erörternden Gründen von der Veranlagung der 900 Mark nicht übersteigenden
Einkommen für das Etatsjahr 1898 Abstand zu nehmen und die Frage der Heranziehung der
Kreise für diefe Einkommendem Provinziallandtage zur Entscheidungvorzulegen.

Die Zulassigkeit einer Heranziehung der Kreife zu den Provinzialabgaben für die
Einkommenzwischen 420 und 900 Mark nach den gesetzlich fingirten Steuersätzen kann nach dem
erwähnten Urtheil des Oberverwaltungsgerichtsund nach dein Ergebnisse einer eingehendenPrüfung
der Rechtsfrage wohl nicht mehr zweifelhaft fein. Insbesondere besteht kein Zweifel darüber, daß
die oben angeführte Bestimmung des § 106 der Provinzialordnung für die Rheinprovinz in
derselben Weise auszulegen ist, wie für die östlichenProvinzen, da die Provinzialordnung als
Ganzes und, abgesehen von wenigenbesondersaufgeführten, hier nicht intereffirendenAenderungen,
so wie sie in den östlichen Provinzen galt, in der Nheinprovinz durch Gesetz vom 1. Juni 188?
eingeführt worden ist.

In Frage kann nur kommen, ob der Provinzialuerband gesetzlich befugt ist, von der
Veranlagung der Einkommenzwischen 420 und 900 Mark und von der Heranziehung der Kreise
für diefe Einkommen zu Provinzialabgaben überhaupt Abstand zu nehmen. Diese in dem Urtheile
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des Oberverwaltungsgerichtsnicht entschiedene Frage ist indessen auf Grund eingehender rechtlicher
Erwägungen zu bejahen. Der § 74 des Einkommensteuergesetzes erstreckt sich auf die Kommunal¬
besteuerung überhaupt, so daß die im Absatz 2 erklärte Befugnißder Kommunalverbändezur Freilassung
der Einkommenunter 900 Mark auf die Provinzialverbände entsprechende Anwendung findet.

Es erscheint zweckmäßig,von dieser Befugniß des Provinzialverbandes Gebrauch zu «. Prüfung der
machen und die 900 Mark nicht übersteigendenEinkommen, wie bisher, bei der Vertheilung ZweckmHuMt.
der Provinzialabgaben außer Ansatz zu lassen, wie dies auch in anderen Provinzen, deren
Vermögenslagenicht so günstig ist, wie diejenige der Nheinprouinz, geschieht. Einer Mitbesteuerung
der Einkommen unter 900 Mark würden nämlich erhebliche Schwierigkeiten und Bedenken
entgegenstehen.

1. Die Grenze der Veranlagung ist in den verschiedenen Gemeinden verschieden gezogen.
Meistens sind die kleinen Einkommen nur da veranlagt, wo sie zu Kreis- oder Gemeinde-
abgaben herangezogenwerden. Es sind zwar 5? Gemeinden der Nheinprouinz (von
rund 3000 Gemeinden), in denen die Einkommenüber 420 Mark nicht veranlagt sind,
aber zu diesen 5? Gemeinden gehören vielfach gerade die größeren Orte, wie die
Städte Aachen, Barmen, Düsseldorf, Coblenz, Köln und Bonn. In allen diese»
Orten müßten also die Einkommenzwischen 420 und 660 Mark, in einigen, wo nur
die Einkommenüber 900 Mark bisher veranlagt sind, auch die Einkommenzwischen
660 und 900 Mark lediglich zum Zwecke der richtigen Bemessung der Provinzial¬
abgaben veranlagt werden, wenn alle Einkommen über 420 Mark herangezogen
werden sollten.

Würden nur die Einkommen über 660 Mark bei den Provinzialabgabenberücksichtigt,
so müßten die Einkommenzwischen 660 und 900 Mark in 31 Gemeinden (darunter
Köln und Coblenz),wo eine Veranlagung der Einkommen unter 900 Mark (abgesehen
von einigen Kirchengemeinden,in denen von diesen EinkommenKirchensteuerbezahlt
wird) nicht stattfindet, besonders veranlagt werden.

Hierdurch würde eine sehr große Zahl in ihrem Einzel- wie im Gesammtbetrage
geringfügiger Veranlagungen erforderlich.

2. Diefe Mehrarbeit, welche eine erhebliche Arbeitslast für die davon betroffenen Gemeinden
bedeuten würde, würde aber nicht irgend eine Gewähr für die Richtigkeit ihrer
Ergebnissebieten. Denn da die Provinzialabgaben von den Kreisen getragen werden,
so erhalten die Personen, die gemeindesteuerfrei gelassen werden, keine Benachrichtigung
über die Schätzung ihres Einkommensund können weder Rechtsmittel einlegen, noch
haben sie überhaupt ein Interesse an der Richtigkeitihrer Einschätzung. Die Veran¬
lagung ist also ohne sicheren Werth. Es steht nicht fest, ob die Personen das ver¬
anlagte Einkommenwirklichhaben.

3. Dazu kommt, daß in den Gemeinden, welche die kleinen Einkommen von der Gemeinde¬
steuer freilassen,naturgemäß das Bestreben zur Geltung kommen würde, bei der nach
obigen Ausführungen unsicheren Veranlagung ein möglichst niedriges Ergebniß zu
erzielen, um Kreis und Gemeindemöglichstwenig zu belasten. Hierdurch würden die
Kreise, die wegen ihrer guten Finanzlage die kleinen Einkommenzu den Kominunal-
lastei/nicht heranzuziehengenöthigt sind, auch darin noch besser gestellt sein, als die
ärmeren Kreise, welche die Veranlagung auch der geringen Einkommenstreng durch¬
führen müssen.
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Endlich würden bei Mitversteuerung von Einkommen unter 900 Mark die ärmeren
Kreise, deren Steuerkraft zum nicht geringen Theile auf Einkommenunter 900 Mark
beruht, stärker herangezogen,als jetzt, wo ein größerer Prozentsatzder Provinzialabgaben
aus die leistungsfähigerenKreise entfällt.

Von der Besteuerung der Einkommenunter 900 Mark würden die Städte mit
großer Fabrikbevölkerung,vor allem aber ärmere Landkreise betroffen. Bei neuer
Festsetzung und Vertheilung des Bedarfs an Provinzialabgaben würde eine Verschiebung
zu Lasten dieser Kreise stattfinden.

Allen diesen Nachtheilen gegenüber ist der finanzielle Erfolg einer Besteuerung der
900 Mark nicht übersteigendenEinkommennicht sehr erheblich.

Es waren in der Rheinprovinz veranlagt (vergleicheDrucksachc des Preußifchen
Abgeordneten-Hauses1882/83, Anlage, Seite 36, desgleichen 1891, Anlage, Band 1
Seite 499 ff. 505):

im Jahre 1882 im Jahre 1890
mit Ein¬

kommen von
420—060

Mark

mit Ein¬
kommen von
660-900

Mark

mit Ein¬
kommen von
420—660

Mark

mit Ein¬
kommen von
660—900

Mark

506 300

Personen,

183 700

Personen.

572 500

Personen.

251500

Personen.

Ferner waren 1890 in der Rheinprovinz vorhanden rund 900 000 Personen
mit Einkommenbis zu 420 Mark.

Die fingirten Normalsteuern in der jetzt gültigen Höhe (Z 74 des Einkommen¬
steuergesetzes) würden also nach der Steuerlast von 1890 ergeben:

a) für Einkommenvon 420—660 Mark:
2,40 X 572 500 ---......... 1 270 000 Mark,

b) für Einkommenvon 660—900 Mark:
4X251500- ..........1006000 „ , ^
für Einkommenvon 420—900 Mark alfo . . 2 276 000 Mark,

Hiervon würden nach dem letzten Etat für Provinzialabgaben 11«/«--250 360
Mark erhoben, bei Heranziehung nur der Einkommen von 660-^900 Mark nicht
mehr als 110 660 Mark.

Aus dem Resultate einer Rundfrage bei den Kreisen über das Veranlagungs¬
ergebniß ist zu entnehmen, daß die Heranziehung der Einkommenunter 900 Mark
jetzt eine noch geringere Summe ergeben würde, als nach dem Stande von 1890.
Indeß wird dies auf ungenauer Schätzung der nicht veranlagten Einkommen und auf
milder Durchführung der Veranlagung der geringen Einkommen beruhen. Es ist
anzunehmen, baß die Veranlagung der Einkommen bis zu 900 Mark mindestens
dasselbe Ergebniß haben würde, wie nach dem Stande von 1890.

Dieses erscheint indessengegenüberden dargelegten Bedenkengering.
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6. Für die Heranziehungder Einkommenvon 420—900 Mark oder wenigstens der Ein¬
kommen von 660—900 Mark kann allerdings eingewendetwerden, daß die Aufgaben
des Provinzialverbandes mehr, als die der sonstigen öffentlichen Verbände wirthschaft-
licher Natur seien, daß seine Mittel zum allergrößten Theile wirthschaftlichen Zwecken
dienen, und daß deshalb der Grundsatz von Leistung und Gegenleistungbei der Heran¬
ziehung der Angehörigendes Provinzialverbandes nicht gänzlich unberücksichtigtbleiben
dürfe. Da nun die ländlichen Kreise, insbesondere für die Kosten der in ihnen liegenden
Provinzilllstraßen ohnehin verhältnißmäßig wenig beitrügen, so sei eine Heranziehung
der vorzugsweise in ärmeren ländlichenKreisenvorkommendenkleinerenEinkommen
nicht unbillig. Hiergegenist indessen wiederum geltend zu machen,daß der Provinzial-
verband auf Grund autonomifcherBefugniß über die Heranziehung dieser Einkommen
frei verfügt, daß die Rheinprovinz bei ihrer günstigen Vermögenslagesehr gut in der
Lage ist, auf die Besteuerungder Einkommenunter 900 Mark zu verzichten,weil
ihre Umlage auch nicht annähernd den Durchschnitt der Umlage in den übrigen
Provinzen erreicht, sowie daß der Ertrag einer Besteuerungder Kreise für die Einkommen
unter 900 Mark im Verhältniß zu dem 5 080 000 Mark betragenden Ergebniß der
Provinzialabgaben äußerst gering sein würde.

Hierzu kommen die oben dargelegten Gründe, nach welchen die Abstandnahme
von einer Besteuerungdieser Einkommenzur Vermeidung erheblicher Schwierigkeiten
und Unzuträglichkeitengeboten erscheint.

Die definitive Beschlußfassunghierüber konnte seitens des Provinzialausschussesnicht m. Zuständigkeit.
erfolgei,. Nach § 111 der Provinzialordnung obliegt diesem zwar die Vertheilungder Provinzial¬
abgaben auf die einzelnenStadt- und Landkreise. Diese Bestimmungkann sich indessen nur auf
eine Vertheilung beziehen, deren Grundsätzevom Provinziallandtage festgesetzt sind, da nach § 3?
Absatz 2 der Provinzialordnung der Provinziallandtag über die Ausschreibungvon Provinzial¬
abgaben beschließt.

Aus diesen Gründen beantragt der Prouinzialausschuß: iv. Antrag.
„Der Provinziallandtag wolle beschließen, bei Vertheilung der Provinzialabgabenvon
der Heranziehung der Kreise für die 900 Mark nicht übersteigendenEinkommenbis
auf Weiteres Abstand zu nehmen."

Düsseldorf, den 29. November 1898.

Der Provinzialausschuß:
Ianhen, Dr. Klein,
Vorsitzende Landeshauptmann.

!,!»



546 41. RheinischerProvinziallandtag. Nr. 41.

Anlage 41.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Deckung der zur Regulirung der Sieg und des Kittelbaches bewilligtenKredite.

Der 40. Provinziallandtag hat in seiner Plenarsitzung vom 18. März 189? beschlossen:
1. die zur Regulirung der unteren Sieg in den Gemeinden Mich, Bergheim-Müllekoven

bis zum Rhein als Beihülfe beantragten 85 000 Mark unter der Voraussetzungzu ge¬
nehmigen, daß auch der Staat und die Interessenten je 85000 Mark zu diesem
Unternehmengewähren;

2. zur Regulirung des Kittelbaches den Betrag von 20000 Mark zu Gunsten der leistungs¬
unfähigen Betheiligten des LandkreisesDüsseldorfzu bewilligen;

3. die bewilligten Beträge von zusammen 105000 Mark aus etwa zur Verfügung stehenden
Mitteln zu entnehmen, bezw. den Provinzialausschuß zu beauftragen, dem nächsten
Provinziallandtage geeigneteVorschlägezur Deckung der Kredite zu machen.

Diese Beihülfen sind bis jetzt, weil die Ausführung der Projekte noch aussteht, nicht zur
Auszahlung gelangt, doch wird die Verwendung derselben voraussichtlich bis zum Frühjahr
1899 erfolgen.

Nach den Mittheilungen des Herrn Ober-Präsidenten ist bezüglich der Siegregulirung der
von den Interessenten zu übernehmendeKostenbeitragvon 85000 Mark bewilligt, feiner auch die
Frage des Grunderwerbs und der künftigen Unterhaltung der Anlagen sicher gestellt, so daß es
nunmehr nur noch der von dem Herrn Minister bereits zugesagtenBewilligung des Staatszu¬
schusses von 85000 Mark bedarf, um mit den Ausführungsarbeiten beginnen zu können.

Die Ausführung der Kittelbachregulirung,für welche die Aufbringung der erforderlichen
Kosten schon längst sicher gestellt war, steht gleichfalls bevor, nachdem zwifchenzeitlichauch hinsichtlich
der Vertheilung der Provinzialbeihülfe auf die minderleistungsfähigenInteressenten des Landkreises
Düsseldorf in einer zwifchen Vertretern der Aufsichtsbehörde,der Provinzialverwaltung und der
Genossenschaft stattgehabtenKonferenzeine Vereinbarung getroffen ist.

Es war seiner Zeit in Aussichtgenommenworden, die in Rede stehenden Beihülfen von
zusammen 105000 Mark aus den Ueberschüssender laufenden Verwaltung bezw. aus den Mehr¬
einnahmenan Provinzialabgabenzu entnehmen. Diefe Ueberschüsse haben nach dem Finalabschlusse
für das Etatsjahr 189? — abzüglicheines aus dem Etatjahre 1896 herrührenden Vorschusses
von 53128 Mark 24 Pf. — 315821 Mark 26 Pf. betragen und werden sich für das Etatsjahr
1898 voraussichtlich auf etwa 745000 Mark belaufen. (Vergl. Druckfachen.Nr. 15 bezw. Anlage 5.)

Der Provinzialausfchuß beehrt sich den Antrag zu stellen:
„Der Provinziallandtag wolle beschließen, daß die zur Regulirung der Sieg und des
Kittelbaches zu leistenden Beihülfenvon zufammen105000 Mark aus den Ueberschüssen
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der laufenden Verwaltung entnommenund dem Etat für die Verwaltung der land¬
wirtschaftlichen Angelegenheitenzur Verwendung überwiesenwerden."

Düsseldorf, den 29, November 1898.

Der Provinzmlausschuß:

Ianßen, Dr. Klein,
Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 42.

Bericht und Antrag
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Errichtung einer zweiten Wein- und Obstbauschulein der Rheinprovinz.

In der Sitzung der II. Fachkommission des 40. Rheinischen Provinziallandtags am 15. März
189? wurde von dem AbgeordnetenEngelsmann-Kreuznachnachstehende Resolution eingebracht:

„Der Provinziallandtag wolle beschließen, den Prooinzialausschuhzu beauftragen, eine
zweite Provinzial-Weinbauschuleim RegierungsbezirkCoblenz, dem größten weinbau¬
treibenden Bezirk der Rheinprovinz, so bald wie möglich zu errichten."

Seitens der Fachkommission wurde nach Anhörung der Begründung dieses Antrages und
nach Entgegennahmeder Ausführungen des Vorsitzenden des Provinzialausschusses,gemäß welchen
der Provinzmlausschußder Angelegenheit in zustimmender Weise bereits näher getreten sei, beschlossen,
den Vorschlag des Abgeordneten Engelsmann dem Provinzialausschusseals Matenal zu über¬
weisen Im Plenum des Landtages wurde am 17. März 1897 von diesem Beschlusse Mittheilunggemacht.

Nachdem die Angelegenheit auch in: Centralkuratoriumfür die landwirtschaftlichenWinter-
fchulen zur Sprache gebrachtworden war. faßte der Provinzialausfchußin feiner Sitzung vom 15.
Juni 189? den Befchluß, wegen Errichtung einer Wein- und Obstbaufchule am Rhein bei den
betheiligten Kreifen anzufragen, ob sie die Errichtung der Schule im Kreise erstrebten und zu welchen
Leistungensie im Falle der Errichtung derselbenbereit sein würden. Im Allgememenwurde als
Erfordernih für die Schule ein Gebäude für Unterrichtszweckeund für die Dienstwohnung des Drrektors
und der Fachlehrer sowie etwa 18-20 Morgen Land für Wein-, Obst- und Gemüsegärtenbe¬
zeichnet; dabei solle der Versuch gemacht werden, die Schule ohne Internat zu ernchten. Von
diesen: Beschlusse des Provinzialausschusseswurden die sämmtlichen Kreisbehördender Provmz an
Rhein, Abr und Nahe in Kenntniß gesetzt und ersucht, eine bezügliche Beschlußfassung der zu¬
ständigen Korporationen herbeizuführen. Die daraufhin eingegangenenNnerbietungen smb im
Wesentlichen folgende: . , .. ^> .>. ^

Kreis und Stadt Kreuznach haben sich bereit erklärt, emen emmallgenZuschußvon ,e
15000 Mark, also zusammen 30000 Mark zu bewilligen. Ein geeignetes eventuell leicht zu
erweiterndesHaus mit den nöthigen Kellerei- und landwirthschaftlichen Nebengebäudensonne zuge¬
hörigem Weinberg und sonstigemLand fei vor der Stadt in der Nahe des Bahnhofs der Kiem¬
bahn zu mäßigem Preise zu erwerben. Für den Obstbau sei em 7 Morgen großer, wohl em-
genchteter vomologischer Garten vorhanden. Bei den guten Elsenbahnverbmdungenkönnen die
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Schüler aus den meisten benachbartenWeinorten frühzeitig in Kreuznacheintreffen und nach be¬
endeten! Unterricht in das elterliche Haus zurückkehren.Kreis und Stadt Kreuznach wollen hinter
den Zuschüssen der sich sonst bewerbendenOrte nicht zurückbleiben.

Die Stadtverordneten-Versammlungzu Ahrweiler hat in der Sitzung vom 19. August
189? einstimmigbeschlossen,die Errichtung einer Wein- und Obstbaufchaulein Ahrweilermit allen
ihr zu Gebote stehenden Mitteln zu erstreben, und vorbehaltlichder Unterstützungdes Kreises im
Princip die freie Gestellung des nöthigen Terrains, etwa 20 Morgen, und die Beschaffung der nöthigen
Schulsäle in einem Schulneubau bewilligt. Die Stadt besitzt in Eigenthum 4,5? K», Weinberge
und 31,l>4 da Obstanlagen,welche zu Versuchs- und Schulzweckenzur Verfügunggestellt werden können.
Der Kreis Ahrweiler ist bereit, das Unternehmen nach Möglichkeit finanziell zu unterstützenund
auch die Errichtung einer Obstbauschulein Aussichtzu nehmen. Um die Weinberge im Zusam¬
menhang zu erhalten, ist der Kreis Ahrweiler bereit, einen Theil der verlangten Weinbergsfläche,
etwa 8 Morgen, auf feine Kosten auf geeignetem Boden neu anzulegen. Der Werth der für die
Errichtung der Schule in Ahrweiler gemachten Anerbietungen wird auf 40000—50000 Mark an¬
gegeben. Wohnungen für Lehrer und Schüler sind in Ahrweiler genügend vorhanden.

Kreisausschußund Kreistag des Kreises St. Goar haben einstimmigden Beschlußgefaßt,
„daß der Kreis St. Goar ein fehr erhebliches Interesse an der Errichtung der Schule besitze und
für die Gewinnung derfelben größere Opfer zu bringen bereit fei". Direkte Leistungensind noch
nicht zugesagt worden, da der Kreis vor Allem eine Betheiligung der als Sitz der Schule in
Aussicht zu nehmendenGemeindeverlangen möchte, als welche in erster Linie Bacharach, fodann
auch Oberwefel und Voppard vorgefchlagen werden.

Aus dem Siegkreife ist ein Beschluß der Stadtverordneten-Versammlungzu Hounef mit¬
getheilt worden, wonach das Projekt der Errichtung einer Wein- und Obstbauschule am Rhein
freudig begrüßt wird, und, falls der Sitz derfelbenunterhalb Coblenzgewählt werden follte, die
Gemeinde sich eventuellbereit finden würde, Anerbietungenzu machen.

Der Kreisausfchuß des Landkreifes Bonn hat in der Sitzung vom 4. August 189?
im Hinblick auf die geringe Bedeutung des Weinbaues innerhalb des Kreifes Bonn und mangels
geeigneten Terrains befchlossen, von der Stellung eines Antrages auf Errichtungder Schule abzufetzen.

Die Stadtverordneten-Versammlungzu Coblenz hat in der Sitzung vom 24. November
189? die unentgeltliche Hergabe eines Geländes von 20 Morgen mit Rücksicht auf die ihr dadurch
erwachfenden Opfer abgelehnt, war dabei auch der Ansicht,daß wegen des ungünstigen Einflusses
des städtischenLebens auf die Schüler und wegen des unbedeutendenUmfanges des dortigen
Weinbaues in Coblenz die Schule nicht errichtet werden würde.

In dem Landkreise Coblenz ist in der Vorstandssitzungder landwirtschaftlichenLokal-
abtheilung am ?. November 189? die Angelegenheit eingehend besprochen worden. Die Errichtung
der Schule wurde für fehr wünschenswerthgehalten, indessen bezweifelt, daß sich eine Gemeinde
im Landkreise Coblenz bereit finden lassen würde, das erforderliche Terrain herzugeben. Weitere
Erhebungen sind nicht angestelltworden.

Der Kreistag des Kreises Manen hat unterm 2. Dezember 189? eine Beihülfe zur
Errichtung der in Rede stehendenAnstalt abgelehnt, weil die in Betracht kommenden weinbau«
treibendenGemeinden fämmtlichan der Mofel gelegen sind und dem Bedürfnissedurch die Trier'er
Weinbaufchulegenügt wird.

Der Landrath des Kreises Simmern theilt mit, daß Anerbietungen nicht gemacht werden können.
Nach Mittheilung des Landraths ist man im Kreise Neuwied der Ansicht, daß das Projekt,

neben der Weinbaufchulezu Trier noch eine zweite Schule am Rheine zu errichten,zur Zeit eine
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Aussicht auf Erfolg kaum haben würde, da es schwierig fei, die nöthigen Realitäten zu erhalten,
und vorläufig die Schule in Trier genüge.

Anerbietungcnfür die Errichtung einer Wein- und Obstbauschule sind hiernach nur von den
Kreifen Kreuznach, Nhrweiler, St. Goar und dem Siegkleis gemacht bczw. in Aussicht gestellt worden.
Von diesen 4 Kreisen müssendie beiden letzten ausscheiden, weil die in diesen Kreisen für die Er¬
richtung der Schule in VorschlaggebrachtenOrte Vacharach, Oberwescl und Bovvard im Kreise
St. Goar und Honnef im Siegkreise für die Schule wenig geeignet sind. Dieselben sind einer¬
seits keine Verkehrscmtrcn, wodurch der Schulbesuchbeeinträchtigt wird, und bieten andererseits
die Schwierigkeitdar, in diesen kleinerenOrten das geeigneteMaterial an Hülfslehrkräften für
die Schule zu gewinnen.

Es können hiernach für die Errichtung der Schule nach Lage der Verhältnisseund der
gemachten Anerbietungen nur noch Kreuznachund Ahrweiler in Betracht kommen. Beide Kreife
sind bereit, allen Anforderungen, welche feitens der Provinzialverwaltung für die Errichtung der
zweiten Weinbaufchulegestellt werden, nachzukommen. Abgesehen davon, daß die Leistungen der
Kreise nicht den maßgebendenFaktor für die Entscheidung bilden können, sind die Anerbictungen
der beiden Kreise ungefähr gleich, es würde deshalb schon so ausgeschlossensein, den einen
Kreis vor dem anderen mit Rücksicht auf die Leistungenbei dem Bewerbe um die Errichtung der
Schule zu bevorzugen. Für die Entscheidungder Frage, in welchem Kreise die Schule zu errichten
sein wird, müssen daher andere Gesichtspunktemaßgebend sein und zwar vor Allem die Be-
dürfnihfrage, für welche das der Schule zur Entfaltung ihrer Thätigkeit zu überweisendeWein-
baugebiet und die in demselbenvorherrschendenVerhältnisse in Weinbau und Kellerwirthschaft
entscheidend sind.

Was zunächst die Größe des Weiubauareals anbelangt, so besitzt der Kreis Kreuznach
in 55 weinbautreibendenOrtschaften etwa 2700 na, der Kreis Ahrweiler 930 na. Die Schul-
bezirke würde» iu den einzelnenFällen im Wesentlichenbezw. in erster Linie folgendesWeinbau¬
gebiet umfassen:

Schule zu Kreuznach. Schule zu Ahrweiler.
Kreis Kreuznach. . . 2700 na Kreis Ahrweiler . . 930 na

„ Meisenheim . . 370 .. „ Bonn . . - 69 „
„ St. Goar . . . 1011 „ „ Neuwied . . . 648 „

„ Siegkreis . 151 ..
Summe 4081 na 1798 na

Das Ahrgebietist das des überwiegenden Nothweinbaues,während im Nahegebietmeistens
Weißwein gezogen wird. Der Weinbau an der Nahe ist nicht so gut entwickelt,wie in anderen
Weinbaugcbieten,z. B. an der Mosel oder im Rheingau, während im Kreise Ahrweiler der Wein¬
bau sich im Ganzen einer hohen Kultur erfreut. Insbesondere ist für das Nahegebiethervorzuheben,
daß ein fehr großer Theil der Winzer sich schon seit langer Zeit davon entwöhnt hat, den Wein
selbst zu keltern und vom Lager zu verkaufen. Man verkauft dort vielmehr vielfachdie Trauben
am Stocke direkt an den Händler, welche die Preise, besonders in Jahren mit stärkerer Creszenz
und größerem Angebot, thunlichstniedrig zu halten suchen und dadurch den Ertrag des Winzers
schmäler»,wodurch natürlich auch das Interesse desselbenan einem sachgemäßen Bau und richtiger
Behandlung der Neben erheblich gemindert wird. Dem. gegenüberhaben an der Ahr die Winzer-
genossenschaften seit langer Zeit sehr segensreich gewirkt, indem sie die Winzer zu gemeinsamer
Kelterung und Kellerbehandlungsowie zu gemeinsamemAbsätze ihrer Produkte zusammenschlössen
und zum Theil geradezu musterhafte Einrichtungen schufen. Während hiernach der Ahrbezirk



550 41. RheinischerProumziallandtllg, Nr. 42.

einer Weinbauschule ein vortreffliches Instruktionsmaterial, besonders im Nothweinbau, bieten
würde, hätte das Nahegebiet von der Schule mehr eine Hebung des Weinbaues und der Keller-
wirthschaftselbst zu erwarten, welcher es dringend bedarf.

Die Königliche Staatsregierung, welcher die obige Sachlage diesseits vorgetragen ist, hat
durch den Herrn Ober-Präsidenten der Nheinprovinzhierher mittheilenlassen, daß sie dem Gedanken
der Errichtung einer zweiten Provinzial-Weinbauschulezustimmeund insbesonderemit der Wahl
des Nahegebietesfür dieselbe einverstandensei. Eine finanzielleUnterstützungdes Unternehmens
sei in Aussicht genommenund hänge davon ab, ob der betreffende Etatsfonds im nächsten Jahre
eine entsprechende Verstärkungerhalten werde.

Es ist hiernachzunächst die Entscheidungdes Provinziallandtags darüber einzuholen, ob
und eventuell an welchem Orte eine zweite Wein- und Obstbauschule zu errichten ist, in Kreuznach
oder Nhrwciler; die Errichtung der Anstalt selbst dürfte aber davon abhängig zu machen sein,
daß die betreffendenKreise und Korporationen sich in bindender Weise verpflichten,die von der
Provinzialverwaltung geforderten Vorleistungen bezüglichGestellung des erforderlichenTerrains
und der Gebäulichkeiten — sei es in natur«, oder in Geld —, wozu die betreffendenKreise sich
erboten zn übernehmen. Was die Errichtung der Schule betrifft, so wird sie sich im Wesentlichen
derjenigen zu Trier, besonders hinsichtlich des Lehrplanes, anschließen. Nur soll zunächst versucht
werden, die Schule ohne Internat zu errichten, da damit regelmäßig unbequeme und theuere
Verwaltungseinrichtungenverbunden sind, welche möglichst vermieden werden sollen.

Das Inslebentreten der Schule hängt nächst dem Beschlusse des Provinziallandtags
wesentlich davon ab, zu welcher Zeit das erforderlicheAreal, Schulgebäude und Lehrpersonal zur
Verfügungstehen werden, worüber erst nach Beschlußfassung des Provinziallandtags und entsprechender
Verhandlungmit dein betreffenden Kreise entschiedenwerden kann. Bei den mannigfachenSchwierig¬
keiten, welche in dieser Beziehung noch zu überwinden sein werden, läßt sich nicht annehmen, daß
die Schule vor dem 1. Oktober 1900 eröffnet werden kann. Da bis zu diesem Zeitpunkte der
Prouinzillllandtllgvoraussichtlich nicht zusammentreten wird, so erscheint erforderlich, daß der Provinzial-
ausschuhmit den entsprechenden Vorbereitungenzur Errichtung der Schule, Beschaffung der nöthigen
Gebäulichkeiten und Grundstücke, sowie mit der Annahme des erforderlichen Lchrpersoimlsund der
Eröffnung der Schule beauftragt und zur Entnahme der nöthigenGeldmittel aus bereitenBeständen
mit dem Auftrage ermächtigtwird, dem nächsten Provinziallandtage darüber Rechenschaft abzulegen.

Der Provinzialausschußbeehrt sich hiernachfolgende Anträge zu stellen:
„Der Proumziallandtllg wolle
1. sich über die Errichtung einer zweiten Wcinbauschule und den Sitz derselben schlüssig machen;
2. den Provinzialausschußbeauftragen, mit dem für die Errichtung der Schule gewählten

Kreise beziehungsweise Stadt ein Abkommen über die von dem Kreise bezw. der Stadt
zu übernehmenden,im vorstehenden Berichte näher angegebenen Leistungen abzuschließen,
die nöthigen Gebäulichkeitenund Grundstücke für die Schule zu erwerbenbezw. zu
errichten, das erforderliche Lehrperfonal anzustellenund die Schule sobald als thunlich
zu eröffnen, sowie in Anlehnung an den für die Weinbauschulezu Trier festgesetzten
Etat verwalten zu lassen, sodann

3. den Provinzialausschußweiter beauftragen, mit der Königlichen Staatsregicrung wegen
Gewährung eines Zuschusseszur Errichtung und Unterhaltung der Schule in Ver¬
handlung zu treten und endlich

4. den Provinzialausschußermächtigen, die zur Errichtung, sowie zum Unterhalte der
Schule bis zum 1. April 1901 erforderlichenGeldmittel zunächst ans bereiten Be-
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stünden zu entnehmen mit der Verpflichtung, dem nächsten Provinzmllcmdtage über
das von dem Provinzialausschussein dieser Angelegenheit Ausgeführte Rechenschaft
abzulegen."

Düsseldorf, den 29. November 1898.

Der ProvinzilllllUsschuß:
Ianßen, . Dr. Klein,

Vorsitzender. Landeshauptmann.

Anlage 42».

auf die alsbaldige gleichzeitige Errichtung von zwei weiteren Weinbauschulen.

Antrag

sZum Bericht und Antrag des Provinzialausschusses,betreffenddie Errichtung einer zweiten
Wein- und Obstbauschule in der Nheinprovinz.)

Die sehr günstigen Ergebnisse, welche die Provinzial-Wein- lind Obstbauschule in Trier
wahrend der Zeit ihres nunmehr fast sechsjährigen Bestehens auszuweisen hat, haben in der
Weinbau treibenden Bevölkerungunserer Provinz die Ueberzeugunggefestigt, daß die Errichtung
weiterer Wein- und Obstbauschulen mit allen Kräften angestrebtwerden müsse. Hatte die Wein¬
bauschule in Trier in den ersten Jahren nur eine geringe Anzahl von Schülern, so vermehrte
sich dieselbe doch recht bald in erfreulicher Weise und hat gegenwärtig bereits einen solchen Stand
erreicht,daß sie wohl kaum noch erhöht werden kann, ohne den Erfolg des Unterrichtszu gefährden.
Unter diesen Schülern befanden sich stets mehrere — zeitweise bis zur Hälfte — aus den ent¬
fernteren Weinbaugebietender Provinz, vom Oberrhein und der Nahe und aus dem sog. Roth¬
weinbaugebiete(vom Rhein Coblenz abwärts und der Ahr). Es ist dies der beste Beweis dafür,
daß auch in diesen Gegenden ein dringendes Bedürfniß besteht, die Winzer theoretisch und
praktischim Wein- und Obstbau sowie in der Weiubchandlung auszubilden. Bei der großen
Verschiedenheit,welche in den verschiedenen Weinbaugebieten unserer Provinz sowohl hinsichtlich
des Weinbaues wie auch der Weinbehandlungbesteht,wird man den Ansprüchender Winzer im
Allgemeinennur dadurch gerecht werben können, daß für jedes der Hauptweinbaugebiete,nämlich
1. der Mofel und Saar, 2. des Niederrheins und der Ahr und endlich 3. des Oberrheins und
der Nahe je eine besondere Wein- und Obstbauschuleerrichtet wird. Da für Mofel und Saar
bereits die Schule in Trier feit mehreren Jahren besteht und zwar zum großen Vortheile der
dortigen Gegend, so wäre demnach für die beiden anderen Gebiete durch die Gründung neuer
Schulen zu sorgen.

In der dem Provinziallandtage gemachten Vorlage Nr. 32 der Drucksachen hat sich der
Provinzilllausschuß bereits für die Errichtung einer zweiten Wein- und Obstbauschule aus¬
gesprochen und zwar entweder für Oberrhein und Nahe oder für das Rothweingebiet, ohne sich
für eins der beiden Gebiete zu entscheiden. Die Unterzeichneten glauben hieraus, sowie aus der
näheren Begründung der Vorlage den Schluß zieheu zu dürfen, daß auch der Provinzialausschuß
sich der Nothwendigkeitnicht hat verschließen können, daß die Errichtung je einer Schule in jedem
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Weinbaugebiet zu erfolgenhabe, wenn anders den Verhältnissen genügend Rechnung getragen
werden solle. Von einer Schule am Oberrhein bezw. der Nahe würden die Winzer im Roth¬
weingebiete und umgekehrt, von einer Schule im letzterendie Winzer am Oberrhein bezw. der
Nahe einmal wegen der großen Entfernungen sodann wegen der großen im Weinbau wie in der
Weinbereitung bestehenden Verschiedenheiten keinen Vortheil haben. Jedes der beiden Weinbau¬
gebiete umfaßt eine so erhebliche Weinbaufläche,daß die Errichtung je einer besonderen Weinbau¬
schule durchaus gerechtfertigterscheint und eine mehr wie ausreichende Zahl von Schülerngesichert
ist. Da ferner die von der Prouinzialverwaltung gestellten Anforderungen in beiden Weinbau¬
gebietenvon mehreren Kreifen übernommen sind, so würde sofort mit der Errichtung der beiden
Schulen vorgegangen werden können.

Die Unterzeichneten beehren sich deshalb folgenden Antrag zu stellen:
„Der 41. Provinziallandtag wolle
1. die Errichtung von zwei weiteren Wein- und Obstbauschulen,nämlicheiner für das

Nothweinbaugebietund einer für den Oberrhein und die Nahe beschließen,den Sitz
der Schulen bestimmen und

2. den Provinzialausschuß mit der alsbaldigen Ausführung des Beschlusses in Gemäßheit
des Antrages des Prouinzialausschussesvom 29. November 1898 Nr. 2—4 (Druck¬
sachen Nr. 32) beauftragen."

Düsseldorf, den 30. Januar 1899.

Die Provinzillllandtagsllbgeordneten:
1. Freiherr von Ayx
2. Vaumann
3. von Beckerath
4. Graf Veiffel von

Gymnich
5. Veppler
6. Blum
7. Breuer, Ioh. Ad.
8. Breuer, Werner
9. von Breuning

10. Caspers
11. Deströe
12. Engelsmann
13. Esser
14. Graf v. Fürstenberg-

Stammheim
15. von Groote
16. von Hagen
17. Dr Haniel
18. Heisina.
19. Helfferich

20. Gras u. Marquis von
und zu Hoensbroech

21. Klein, Eduard
22. Klotz
23. von Kühlwetter
24. Kunz
25. Lekebusch
26. Lieven
27. Limbourg
28. Linz
29. Freiherr von Loi;
30. Lohmann
31. Merrem
32. von Monschaw
33. Moritz
34. Nels
35. Neussel
36. von Niesewand
37. Peters
38. Pingen
39. Freiherr von Pletten-

berg-Mehrum

40. Radermacher
41. Nöchling, Karl
42. Römer
43. Dr. von Sandt
44. Sauerwein
45. Schmitz
46. Schneemann
47. Schralamp
48. Freiherr von Sole-

macher-Antweiler
49. Spilles
50. von Stedman
51. Dr. Venn
52. Vogt, Gutsbesitzer
53. Vogt, Bürgermeister
54. Vopelius
55. Wegeler
56. Weidenfeld
57. Freiherr von Wenge-

Wulffen
58. Zweigert.

-»>«»«<


	[Seite]
	[Seite]
	Anlage 1.
	Seite 57
	Seite 58
	Seite 59

	Anlage 2.
	Seite 60/61
	Seite 62/63

	Anlage 3.
	Seite 64
	Seite 65
	Seite 66
	Seite 67
	Seite 68
	Seite 69
	Seite 70
	Seite 71
	Seite 72
	Seite 73
	Seite 74
	Seite 75
	Seite 76
	Seite 77
	Seite 78
	Seite 79
	Seite 80

	Anlage 4.
	Seite 81
	Seite 82
	Seite 83
	Seite 84
	Seite 85
	Seite 86
	Seite 87
	Seite 88
	Seite 89
	Seite 90/91
	Seite 92/93

	Anlage 5.
	Seite 94
	Seite 95
	Seite 96

	Anlage 6.
	[Seite]
	Seite 98/99
	Seite 100/101
	Seite 102/103
	Seite 104/105
	Seite 106/107
	Seite 108/109
	Seite 110/111
	Seite 112/113

	Anlage 7.
	Seite 114
	Seite 115
	Seite 116
	Seite 117
	Seite 118
	Seite 119
	Seite 120
	Seite 121
	Seite 122
	Seite 123
	Seite 124
	Seite 125
	Seite 126
	Seite 127
	Seite 128
	Seite 129

	Anlage 8.
	Seite 130
	Seite 131
	Seite 132

	Anlage 9.
	Seite 133
	Seite 134
	Seite 135
	Seite 136/137
	Seite 138/139
	Seite 140/141
	Seite 142/143
	Seite 144/145
	Seite 146/147
	Seite 148/149
	Seite 150/151
	Seite 152
	Seite 153
	Seite 154
	Seite 155
	Seite 156
	Seite 157
	Seite 158
	Seite 159
	Seite 160
	Seite 161
	Seite 162
	Seite 163
	Seite 164
	Seite 165
	Seite 166
	Seite 167
	Seite 168
	Seite 169
	Seite 170
	Seite 171
	Seite 172
	Seite 173
	Seite 174
	Seite 175
	Seite 176
	Seite 177
	Seite 178
	Seite 179
	Seite 180
	Seite 181

	Anlage 10.
	Seite 182
	Seite 183
	Seite 184
	Seite 185
	Seite 186

	Anlage 11.
	Seite 187
	Seite 188
	Seite 189
	Seite 190
	Seite 191
	Seite 192
	Seite 193
	Seite 194
	Seite 195
	Seite 196
	Seite 197
	Seite 198
	Seite 199
	Seite 200

	Anlage 12.
	Seite 201
	Seite 202
	Seite 203
	Seite 204
	Seite 205
	Seite 206
	Seite 207
	Seite 208
	Seite 209
	Seite 210/211
	Seite 212/213
	Seite 214/215
	Seite 216/217
	Seite 218/219
	Seite 220/221
	Seite 222/223
	Seite 224/225
	Seite 226/227
	Seite 228/229
	Seite 230/231
	Seite 232/233
	Seite 234/235
	Seite 236/237

	Anlage 13...
	Seite 238
	Seite 239
	Seite 240
	Seite 241
	Seite 242
	Seite 243
	Seite 244
	Seite 245
	Seite 246
	Seite 247
	Seite 248
	Seite 249
	Seite 250
	Seite 251
	Seite 252
	Seite 253
	Seite 254
	Seite 255
	Seite 256
	Seite 257
	Seite 258
	Seite 259
	Seite 260
	Seite 261
	Seite 262
	Seite 263
	Seite 264

	Anlage 14.
	Seite 265
	Seite 266
	Seite 267

	Anlage 15.
	Seite 268
	Seite 269
	Seite 270
	Seite 271
	Seite 272
	Seite 273
	Seite 274
	Seite 275
	Seite 276
	Seite 277
	Seite 278
	Seite 279
	Seite 280/281
	Seite 282/283
	Seite 284/285
	Seite 286/287
	Seite 288/289
	Seite 290/291
	Seite 292/293
	Seite 294/295
	Seite 296/297
	Seite 298/299
	Seite 300/301
	Seite 302/303
	Seite 304/305
	Seite 306/307
	Seite 308/309
	Seite 310
	Seite 311
	Seite 312
	Seite 313
	Seite 314/315
	Seite 316/317

	Anlage 16.
	Seite 318

	Anlage 17.
	Seite 319
	Seite 320
	Seite 321
	Seite 322
	Seite 323
	Seite 324
	Seite 325
	Seite 326
	Seite 327

	Anlage 18.
	Seite 328
	Seite 329
	Seite 330
	Seite 331
	Seite 332/333
	Seite 334/335
	Seite 336/337
	Seite 338/339

	Anlage 19.
	Seite 340

	Anlage 20.
	Seite 341
	Seite 342
	Seite 343

	Anlage 21.
	Seite 344

	Anlage 22.
	Seite 345

	Anlage 23.
	Seite 346
	Seite 347

	Anlage 24.
	Seite 348
	Seite 349
	Seite 350
	Seite 351
	Seite 352
	Seite 353
	Seite 354
	Seite 355

	Anlage 25.
	Seite 356
	Seite 357
	Seite 358

	Anlage 26.
	Seite 359
	Seite 360/361
	Seite 362/363
	Seite 364/365
	Seite 366/367
	Seite 368/369
	Seite 370/371
	Seite 372/373
	Seite 374/375
	Seite 376/377
	Seite 378/379
	Seite 380/381
	Seite 382/383
	Seite 384/385
	Seite 386/387
	Seite 388
	Seite 389
	Seite 390
	Seite 391
	Seite 392
	Seite 393
	Seite 394
	Seite 395
	Seite 396
	Seite 397
	Seite 398
	Seite 399
	Seite 400
	Seite 401

	Anlage 27.
	Seite 402
	Seite 403
	Seite 404
	Seite 405
	Seite 406
	Seite 407
	Seite 408
	Seite 409
	Seite 410
	Seite 411
	Seite 412
	Seite 413
	Seite 414
	Seite 415
	Seite 416
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]
	Seite 417
	Seite 418
	Seite 419
	Seite 420
	[Seite]
	[Seite]
	[Seite]

	Anlage 28.
	Seite 421

	Anlage 29.
	Seite 422
	Seite 423
	Seite 424/425
	Seite 426/427
	Seite 428/429
	Seite 430/431
	Seite 432/433
	Seite 434/435
	Seite 436/437
	Seite 438/439
	Seite 440/441
	Seite 442/443
	Seite 444/445
	Seite 446/447

	Anlage 30.
	Seite 448
	Seite 449
	Seite 450/451
	Seite 452/453
	Seite 454/455
	Seite 456/457
	Seite 458/459
	Seite 460/461
	Seite 462

	Anlage 31.
	Seite 463
	Seite 464
	Seite 465
	Seite 466/467
	Seite 468/469
	Seite 470/471
	Seite 472/473
	Seite 474/475
	Seite 476/477
	Seite 478/479
	Seite 480/481
	Seite 482
	Seite 483
	Seite 484

	Anlage 32.
	Seite 485
	Seite 486/487
	Seite 488/489
	Seite 490/491
	Seite 492/493

	Anlage 33.
	Seite 494
	Seite 495
	Seite 496/497
	Seite 498/499
	Seite 500/501

	Anlage 34.
	Seite 502
	Seite 503
	Seite 504/505
	Seite 506/507
	Seite 508/509
	Seite 510/511
	Seite 512/513
	Seite 514/515
	Seite 516/517
	Seite 518/519

	Anlage 35.
	Seite 520
	Seite 521
	Seite 522
	Seite 523

	Anlage 36.
	Seite 524

	Anlage 37.
	Seite 525
	Seite 526

	Anlage 38.
	Seite 527
	Seite 528

	Anlage 39.
	Seite 529
	Seite 530/531
	Seite 532/533
	Seite 534/535
	Seite 536/537
	Seite 538/539
	Seite 540
	Seite 541

	Anlage 40.
	Seite 542
	Seite 543
	Seite 544
	Seite 545

	Anlage 41.
	Seite 546

	Anlage 42.
	Seite 547
	Seite 548
	Seite 549
	Seite 550
	Seite 551
	Seite 552


